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Vorwort.

Bei dem Studium der Geschichte der baltischen Länder in den 
Zeiten, als das Christentum in diese Gegenden seinen Einzug 
hielt, stellte es sich als eine Lücke heraus, dass keine Unter
suchung über das Leben des Legaten Wilhelm von Modena vorhan
den war, aus der man einen Überblick über seine Tätigkeit und Be
deutung gewinnen konnte. Da dieser Legat einen grossen Einfluss 
in dem ganzen Norden ausübte, dürfte es von Wert sein, seine Wirk
samkeit im einzelnen klarzulegen. Auf Grundlage dieser Biographie 
mag es vielleicht leichter werden, den grösseren historischen Zusam
menhängen in der Geschichte der Ostseeländer im 13. Jahrhundert 
nachzugehen. Wenn auch die vorliegende Arbeit — wie Biographieen 
im allgemeinen — derartige Zwecke nicht verfolgt, ist immerhin die 
Studie über Wilhelm von Piemont in der Hinsicht dankbar, dass sie 
uns verhältnismässig weite Gebiete der Geschichte seiner Zeit durch
streifen lässt. In seinem Werk wiederspiegelt sich die weltumspan
nende Bedeutung der damaligen römisch-katholischen Kirche.

Die Quellen, die der gegenwärtigen Biographie zu Grunde liegen, 
sind zum grössten Teil gedruckt. Dies ist ja hinsichtlich fast aller 
auf die Geschichte der nordischen Länder bezüglichen Urkunden und 
Chroniken etwa bis zum Ende des 14. Jahrhunderts der Fall. Nur die 
Tätigkeit Wilhelms von Modena in Italien konnte durch ein reiches, 
bisher unbekanntes Quellenmaterial beleuchtet werden, von dem sich 
der grösste Teil in seinem Bischofssitz, Modena, befindet.

Was die gedruckten Quellen betrifft, so ist zu beachten, dass wir 
das seltene Glück hatten, für die erste Legation Wilhelms in Livland 
und für seinen Aufenthalt in Norwegen zwei so ausführliche und 
zuverlässige Chroniken benutzen zu können, wie sie die Werke Hein
richs von Lettland und Sturla Thordssons (Hákon Hákonarsaga) 
darstellen. Sie liefern äusserst wertvolle Ergänzungen zu dem 
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Urkundenmaterial, das uns ja nur Zeugnisse über Vorgänge recht
licher Natur bietet und somit die Tätigkeit des Legaten einseitig be
leuchtet.

In seiner Gesamtheit ist unser Thema früher nicht behandelt 
worden, wogegen einzelne Abschnitte von Wilhelms Leben dargestellt 
worden sind. Diese Darstellungen sind jedoch ganz kurz und wenig 
tief, wozu kommt, dass sie grösstenteils veraltet sind. Ich erwähne 
darunter Estrups und Balans Studien über die nordischen Legationen 
Wilhelms von Modena, Krostas über Wilhelm als Legat für Preussen, 
Bââths über seine schwedische Legation. Die Existenz einer unge
druckten Königsberger Dissertation von Fieberg, »Wilhelm von Mode
na, ein päpstlicher Diplomat des 13. Jahrhunderts», 1926, wurde mir zu 
spät bekannt, um eine direkte Kenntnis des Inhalts derselben zu er
möglichen. Der Verfasser hat sich offenbar auf die Tätigkeit Wilhelms 
in Preussen und Livland beschränkt. Bei der grossen Bedeutung der 
Legationen Wilhelms ist es natürlich, dass seine Tätigkeit auch in 
Werken, die ihn nicht in den Mittelpunkt ihres Interesses stellen, 
viel beachtet worden ist. Besonders gilt dies von dem Aufenthalt 
des Legaten in Preussen, und auch die baltische Literatur, die sich 
in dieser oder jener Hinsicht auf Wilhelm bezogen hat, ist sehr umfang
reich. Die Tätigkeit Wilhelms in Italien hinwiederum ist gar nicht 
behandelt worden.

Da ich hiermit meine Arbeit beendige, ist es mir eine besondere 
Genugtuung, allen denjenigen meinen Dank auszusprechen, welche 
dieselbe gefördert haben. Zunächst richtet sich mein Dank an meinen 
verehrten Lehrer, Herrn Professor IIj. Crohns in Helsingfors, dessen 
Anweisungen und Ratschläge von grossem Wert gewesen sind. 
Ich danke auch den Herren, Professor Dr. L. Arbusow in Riga, 
Professor Dr. A. H. Cederberg, Dr. R. Hausen, ehem. Staatsarchivar, 
Privatdozenten J. Jaakkola, A. Korhonen und A. Malin in Helsing
fors, welche durch manchen wertvollen Hinweis meine Arbeit erleich
tert haben. Dankbar erinnere ich mich der Hilfe meiner Lands
männin, Fri. Dr. Liisi Karllunen in Rom. Einen besonderen Dank 
auch der Societas Scientiarum Fennica für die Ehre, die sie mir erwiesen 
hat, indem sie die Abhandlung in ihre Schriftserie Commentationes 
Humanarum Litterarum mit aufgenommen hat. F'erner richtet sich 
meine Dankbarkeit an alle die Beamten an den Archiven und Biblio
theken, die ich besucht habe, welche mich in verschiedener Weise 
unterstützt haben, besonders diejenigen an der Universitätsbiblio- 



thek zu Helsingfors, der Königlichen Bibliothek zu Stockholm, der 
Preussischen Staatsbibliothek zu Berlin und dem Kapitelarchiv zu 
Modena.

Die sprachliche Form der Abhandlung ist vom Herrn Professor 
J. Öhqiiisl, Fri. Dr. Annemarie u. Harlem und Fri. H. Sachs richtig
gestellt worden. Meinem Vater danke ich für mancherlei Ratschläge, 
besonders hinsichtlich der Korrektur, meiner Braut u. a. für wert
volle Hilfe bei dem Ausarbeiten des Registers.

Helsingfors, im März 1929.
G. A. Donner.
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Einleitung.

Während der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts fanden erheb
liche Veränderungen der politischen Lage in den Ländern um die 
Ostsee statt. Das Christentum, das ein paar Jahrhunderte früher 
festen Fuss in Dänemark und Schweden gefasst und im 12. Jahrhun
dert auch das Wendenland und Pommern erobert hatte, verschaffte 
sich in diesem Zeitraum in den Ländern an der Ostküste der Ostsee, 
von Preussen im Süden bis Finnland im Norden, Eingang. Die Mis
sion in diesem grossen Landgebiet erhielt ein eigentümliches Gepräge 
und erzeugte ganz spezielle Verhältnisse dadurch, dass sie nicht fried
lich durch unbewaffnete Missionare betrieben wurde, welche, wie in 
Dänemark, Norwegen und Schweden, Nationalkirchen hätten errich
ten können, sondern dass die Heiden mit dem Schwerte zum Glau
bensübertritt gezwungen wurden, wobei zugleich die Landesherr- 
scliaft an die fremden Eroberer fiel. Die Kolonisation dieser bal
tischen Länder durch Deutsche, Dänen und Schweden ist das interes
santeste Moment in der Geschichte des Nordens im 13. Jahrhundert.

Die genannten Länder, die schon nahe daran gewesen waren, un
ter russischen Einfluss zu geraten, wurden plötzlich und gewaltsam 
in den abendländischen Kulturkreis hineingezogen. Die Kolonisation 
gelang aber nicht vollständig, da die Eingeborenen sich nicht mit den 
Eroberern assimilierten, sondern ihre Nationalsprachen bewahrten. 
Nur die Einwohner der neugegründeten Städte und die Gutsbesitzer 
auf dem Lande wurden zum grössten Teil deutsch, beziehungsweise 
schwedisch, eine kleine schwedische Landbevölkerung in Finnland, 
deren Ursprung noch nicht klargelegt worden ist, ausgenommen.

An der Gestaltung der Verhältnisse Alt-Livlands unmittelbar nach 
den ersten blutigen Bekehrungskämpfen hat Wilhelm von Modena 
einen grossen Anteil. Er war ein Diener des päpstlichen Stuhles und 
hat eine glänzende Karriere gemacht. Als päpstlicher Vizekanzler, 
als Bischof von Modena und Kardinalbischof von Sabina sowie als
1 — Soc. Scient. Fenn., Comm. Hum. Litt. II. 5. 
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mehrjähriger Legat in den nordischen Ländern genoss er das volle 
Vertrauen dreier Päpste, Honorius’ III., Gregors IX. und Inno- 
cenz’ IV.

Eine ausgeprägte diplomatische Veranlagung, verbunden mit 
brennendem Eifer für die Stärkung seiner Kirche sowie die Ver
breitung seines Glaubens in den Missionsländern an der Ostsee, machte 
ihn im höchsten Grade geeignet, die mannigfaltigen und schwierigen 
Pflichten eines Legaten in dem entlegenen Norden zu erfüllen. Vier
mal wurde Wilhelm als Stellvertreter des Papstes nach den nor
dischen Gestaden gesandt, und die Gesamtdauer dieser Legatio
nen umfasst einen Zeitraum von etwa 13 Jahren. Die Tatsache, dass 
Wilhelm seinem Bischofsstuhl zu Modena entsagte, als er zum dritten 
Mal zum Legaten ernannt wurde, scheint dafür zu sprechen, dass er 
seine Arbeit in den neuen Staatsgebilden an der Ostsee als eine Lebens
aufgabe auffasste. Kein anderer Legat des 13. Jahrhunderts hat sei
nen Legationen eine annähernd so lange Zeit gewidmet wie die, 
welche Wilhelm für notwendig hielt.

Die Spuren der Wirksamkeit Wilhelms von Piemont im Norden 
haben sich freilich im Laufe der Jahrhunderte in hohem Grade ver
wischt, weshalb es unmöglich ist, seine Tätigkeit und Bedeutung 
völlig klarzulegen; doch genügt sicher der Hinweis darauf, dass Wil
helm in Livland den Kampf zwischen Deutschen und Dänen zum 
Abschluss brachte, und dass er die Grundlage des jungen Kirchenstaa
tes, so fest es ihm nur möglich war, gestaltete, dass er in Preussen die 
Verbreitung des Christentums mächtig förderte, dass er die recht
liche Stellung der norwegischen Kirche befestigte und wichtige Fort
schritte zur Befreiung der schwedischen Kirche von ihrer Abhängig
keit vom Staate herbeiführte, um die Berechtigung und Notwendigkeit 
einer Lebensbeschreibung dieses Prälaten, Diplomaten und Staats
mannes klar hervortreten zu lassen.1)

Es liegt in der Natur der Dinge, dass Wilhelm von dem grossen 
Zweikampf zwischen Kaiser und Papst nicht unberührt bleiben 
konnte. Wir finden dabei aber, dass Wilhelm, der vom Papst Inno- 
cenz IV. als ihm unentbehrlich bezeichnet wird, einer kirchlichen 
Richtung anhing, die eine Versöhnung der Streitenden zustande zu 
bringen strebte. Wir müssen Wilhelm als gewissermassen kaiser-

!) Der Däne Münter (Nachrichten S. 107), der Balte v. Brevern (Studien 
I Nachträge S. X) und der Italiener Balan (Sulle Legazioni . . da Guglielmo 
S. 30 f ) haben diese auch als wünschenswert bezeichnet.
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freundlich ansehen; und diese seine Haltung hatte zur Folge, dass 
seine Teilnahme an dem gewaltigen Kampfe in der Tätigkeit eines 
Unterhändlers und Vermittlers zwischen Friedrich II. und der 
Kirche bestand.

Der am meisten kennzeichnende Charakterzug Wilhelms ist sein 
Streben nach Frieden und Aussöhnung. Wohin er auch kommt, sucht 
er die Leidenschaften zu mässigen, die Gegensätze auszugleichen und 
dauernden Frieden herzustellen. In diesen edlen Bestrebungen hatte 
er auch fast immer Glück; seine grosse Persönlichkeit verlieh ihm eine 
Autorität, die alle Hindernisse überwand. Einem Friedensfürsten 
gleich durchwanderte er Europa: Apulien im Süden, Bergen im 
Norden, England im Westen, Livland im Osten, da haben wir die 
äussersten Pole seiner Wirksamkeit, noch weiter aber, in Russland, 
auf Island und Grönland, finden wir Spuren seines Einflusses. Als 
ein bezeichnendes Beispiel für den weit ausgreifenden Einfluss Wil
helms von Piemont sei erwähnt, dass er mit acht Souveränen Europas 
zusammengetroffen ist, nämlich mit Kaiser Friedrich 1L, dem Kaiser 
Balduin von Konstantinopel, dem deutschen König Wilhelm von 
Holland, den Königen von Frankreich, England, Norwegen, Däne
mark und Schweden (sowie mit Jarl Birger von Schweden), und 
überdies hat er noch Beziehungen zu mehreren Fürsten in Preussen, 
Polen und Schlesien gehabt. Besser als die meisten seiner Zeit
genossen muss er die damaligen Verhältnisse Europas gekannt haben.



Erstes Kapitel.

DAS LEBEN WILHELMS VON PIEMONT BIS ZU SEINER 
ERNENNUNG ZUM BISCHOF VON MODENA 1222.

Der Zeitpunkt der Geburt Wilhelms von Piemont ist nicht fest
zustellen. Versuchen wir jedoch sein Geburtsjahr wenigstens annä
hernd zu bestimmen. Es ist wahrscheinlich, dass der Notar Guillel- 
mus, dem wir in einer Urkunde vom 3. April 1209 begegnen, iden
tisch mit Wilhelm von Piemont ist.1) Da nun die Notare bei ihrem 
Eintritt in die päpstliche Kanzlei mindestens 25 Jahre alt sein muss
ten,* 2) ist das Jahr 1184 als der späteste Zeitpunkt für seine Geburt 
anzunehmen. In diesem Falle hätte er bei seinem Tode 67 Jahre ge
zählt, was wohl zutreffen könnte, denn das, was wir über seine letzten 
Jahre wissen, gestattet wohl die Vermutung, dass Wilhelm ein min
destens so hohes Alter erreicht hat.

i) S. unten S. 10.
2) P. M. Baumgarten, Von der apostolischen Kanzlei S. 9.
3) Chevalier, Repertoire I 1979. Eubel, Hierarchia cath. I 7. Unter 

jüngeren Forschern (seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts) habe ich nur den 
norwegischen Historiker Munch gefunden, der Wilhelm als von Piemont ge
bürtig bezeichnet. (Det norske folks historie, Bd. IV: 1 S. 22). Ausserdem ist 
dies die Ansicht Winkelmanns (BFW. 10086c) und Tommaso Casini’s, des 
Herausgebers der 2. Aufl. des Chronicon Mutinense Johannis de Bazano 
(Rer. Ital. Script. Tom XV. Pars IV. 1917, S. 16 Note 9.).

Über den Geburtsort Wilhelms haben wir gleichfalls keine Nach
richten, dagegen bezeichnen mehrere Autoren die Gegend, in welcher 
er aufgewachsen ist. Leider weichen ihre Angaben von einander ab. 
In der neueren Geschichtschreibung geht Wilhelm unter dem Namen 
»von Savoyen».3) Die übrigen Überlieferungen bezeichnen ihn als 
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aus Piemont stammend, als einen Subalpinus1) oder einen Allobrox.* 2 *) 
Die beiden letzteren Bezeichnungen brauchen jedoch keineswegs die 
früheren auszuschliessen. Denn unter einem Subalpinus kann man 
sowohl einen Bewohner Savoyens wie Piemonts verstehen. Die Be
zeichnung Allobrox gilt für die Bewohner Savoyens. Wir haben somit 
nur die Angaben, dass Savoyen und Piemont die Heimat Wilhelms 
seien, zu untersuchen. Man fragt sich, welche von diesen Angaben 
die ältere ist. Da zeigt es sich, dass schon eine zeitgenössische Quelle 
Wilhelm als von Piemont gebürtig bezeichnet hat. Der Chronist 
Salimbene sagt nämlich ausdrücklich: »el juit de Pedemonlis»?^ Es 
ist ein Zeugnis, das sich schwerlich widerlegen lässt, denn Bruder 
Salimbene hat sich in den verschiedensten Dingen sehr gut unterrich
tet gezeigt, und überdies hat er, wie wir erfahren werden, Wilhelm in 
Lyon gesehen. Ihm sind dann einige Forscher gefolgt.4) Wann ist 
denn die Ansicht, dass Wilhelm ein Kind Savoyens sei, entstanden? 
Die früheste Nachricht davon haben wir bei Ughellus5 6) gefunden, der 
ohne Quellenangabe Wilhelm ohne weiteres den Beinamen »de Sabau- 

г) Diese Bezeichnung kommt u. a. bei folgenden Verfassern vor: Ciacco- 
nius-Oldoinus, Vitae.. Pontificum Romanorum II 116. Sillingardus, Cata
logus S. 87. Ughellus, Italia sacra I 171. d’Attichy, Flores hist. I 303. 
Iricus, Herum Patr. S. 53. Le Vasseur, Ephemerides S. 413.

2) So Sillingardus, a. a. O., d’Attichy, a. a. O., Spondanus, Cont. Ann. 
S. 232 (A. 1247). Tiraboschi, Mem. stor. Mod. IV 58. Es wäre sehr interessant 
zu wissen, wo der Ursprung dieser Überlieferung zu suchen ist. Der Gedanke, 
dass Wilhelm ein Nachkomme jenes kräftigen Gebirgsvolkes ist, hat etwas 
Ansprechendes; sein Hang zum Norden wäre dann erklärlicher!

8) Chronica S. 72.
4) Die Bezeichnung »von Piemont» findet sich u. a. bei folgenden Verfas

sern: Aubery, Hist. gen. I 270. Eggs, Purpura docta I 173. Finnus Johan- 
naeus, Hist. Eccl. Isl. I 233. Tiraboschi, Storia Nonant. I 41 sagt also: ». . in 
qualche copia MS. de’ medesimi Annali si nota, che a toglier la contesa l’anno 
MCCXXII fu fatto Vescovo Guglielmo natio del Piemonte . .» Dem Wortlaut 
nach könnte man schliessen, dass die betreffende Variante die Angabe »del 
Piemonte», de Pedemontis, enth eite, und dass wir somit eine zweite zeitgenös
sische Überlieferung hiervon hätten. D e Ernennung Wilhelms zum Bischof 
wird nur in einer Variante der Modeneser Annalen erwähnt, — s. Cronache 
Modenesi S. 32 ff. — da steht aber nichts über Wilhelms Herkunft, was auch 
dem Charakter derselben widerspräche; andere Varianten gibt es nicht, wovon 
ich mich in der Bibi. Estense überzeugt habe. Man muss also wohl mit Winkel
mann (BFW. 10086 c) annehmen, dass Tiraboschi seine Angabe aus Salimbene 
hat.

6) Italia Sacra II 120.
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dia» gibt. Man beachte noch, dass Ughellus in dem ersten Teil seines 
Werkes1) Wilhelm als Subalpinus bezeichnet. Er muss also vor dem 
Niederschreiben des zweiten Bandes auf eine bestimmte Nachricht 
gestossen sein. Vielleicht könnte man die Annahme wagen, dass 
Ughellus zu dieser Behauptung gekommen sei durch eine Verwechse
lung Wilhelms mit dessen Zeitgenossen, dem Bischof Wilhelm von 
Valence,* 2) der den Beinamen »de Sabaudia» führte.3) Wenn es auch 
nicht sehr wahrscheinlich ist, dass dieser Erklärungsversuch das 
Richtige trifft, reicht doch die Autorität des Ughellus nicht aus, um 
seine Meinung gegen die Aussage Salimbenes aufrecht zu erhalten.4)

i) S. 171.
2) Über ihn s. Chevalier, Jean de Bernim S. 32 f.
8) Derselbe wurde schon während seiner Lebenszeit so genannt. Vgl. 

Tromby, Storia V 158, und mit grösster Wahrscheinlichkeit auf denselben 
Wilhelm bezüglich Mon. Ord. Præd. Historica I 173 Note 11.

4) Auffallend ist, dass Tiraboschi, nachdem er Wilhelm zur »natio del Pie
monte» gerechnet hatte, dies 10 Jahre später ganz unerwähnt liess und sich mit 
den unbestimmten Worten begnügte: »da alcuni e detto Allobrox, da altri 
Sabaudus.» Mem. stor. Mod. IV 58.

6) So Maubach, Die Kardinale S. 8. Dagegen nimmt ihn Balan, Sulle 
Legazioni S. 31, obwohl er ihn als »di patria Savoiardo» bezeichnet, mit Stolz 
für die italienische Nation in Anspruch.

6) Siehe Ciacconius’ Verzeichnis sämtlicher Cardinale nach ihrer Nationa
lität unter den Indices zum IV. Bd. seiner Vitae. Die Italiener sind nach 
Landschaften geordnet, Ciacconius weiss aber offenbar nicht, wo er den Sub
alpinus Wilhelm einordnen soll, denn er hat ihn unter die »Itali» eingereiht.

7) Eine Identität der beiden Ausdrücke de Pedemontis und Subalpinus 
scheint aus Sillingardus hervorzugehen, indem dieser (Catalogus S. 87) unmittel
bar nachdem er Wilhelm als Subalpinus bezeichnet hat, ausdrücklich die 
Worte Salimbenes zitiert, die der Mitteilung des Chronisten über die Heimat 
Wilhelms vorangehen, nämlich: ex episcopo Mutinensi fuit creatus Cardinalis 
Sabinus Episcopus (et fuit de Pedemontis).

In engem Zusammenhang mit der Frage nach der Heimat Wil
helms steht die nach seiner Nationalität. Es ist natürlich, dass die 
Autoren, die ihn als einen Savoyarden bezeichnet haben, ihn als 
Franzosen betrachten.5) Unsere Ansicht über die Heimat Wilhelms 
ergibt hier die Antwort. Aus Piemont gebürtig, muss er Italiener ge
wesen sein. Dafür sprechen auch andere Gründe. Zunächst sei be
merkt, dass diejenigen Verfasser, die Wilhelm den Beinamen Sub
alpinus geben, ihn offenbar für einen Italiener halten6) und somit die
ses Wort als ziemlich identisch mit »de Pedemontis» erscheinen lassen, 
was auch philologisch der Fall ist.7) Für eine italienische Herkunft 
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Wilhelms spricht der Umstand, dass er der Leiter eines italienischen 
Bistums wurde; es wäre sicherlich eine Seltenheit, wenn es überhaupt 
in dieser Zeit vorgekommen ist, dass Franzosen italienische Bischofs
stühle bekleidet hätten, wenngleich es bei Wilhelm, der lange Zeit in 
Rom gewesen war, vielleicht hätte der Fall sein können.1)

4) Dass die frühere Geschichtschreibung Wilhelm nicht als Franzosen be
trachtet hat, geht aus der Tatsache hervor, dass François Duchesne ihn in 
seine Histoire de tous les Cardinaux françois de naissance, Paris 1660, nicht 
mit aufgenommen hat.

2) Zu welchen Irrtümern der Name »von Savoyen» führen kann, zeigt 
Davidsohn, der in seiner Gesch. Florenz 11:1 S.‘201, Wilhelm aus dem savoy- 
ischen Grafenhause stammen lässt! In Note 3 fügt er noch hinzu Wilhelm war 
somit das erste Mitglied des Hauses Savoyen, dessen Beziehungen zu Florenz 
nachweisbar sind (sic!). Als Quelle erwähnt D. nur Eubel. Auch E. F. Mooyer 
glaubte, dass Wilhelm ein Graf von Savoyen gewesen sei. Livi. Mitt. IX 6.

3) Palatins, Fasti I 458. Ciacconius, a. a. О. II 116.
4) Es gibt nur ein einziges Dokument, in dem uns Wilhelm als Karthäuser 

erscheint, nämlich einen Brief, den er dem Ordensprior Hugo im Jahre 1246 
schrieb, dessen Zeugnis aber unstreitig ist. Wann Wilhelm in den Orden getre
ten ist, geht jedoch nicht mit Bestimmtheit daraus hervor. Ich muss aber die 
Ansicht Le Couteulx’ ablehnen, der Wilhelms Aufenthalt im Karthäuserklo- 
ster in die Zeit unmittelbar nach seiner Niederlegung der Bischofswürde ver
legt, wonach er dann noch in demselben Jahr »avulsus est», um nach Livland 
zu gehen. (Annales IV 22). C. hält es für unmöglich, dass Wilhelm vor seinem 
Episkopat Mönch gewesen sei, weil er damals die Würde eines päpstlichen 
Vizekanzlers bekleidet hat! (a. a. O. und Vol. Ill 474). Als das einzig Richtige 
scheint doch die Annahme (so Hauck, Kirchengesch. IV 663), dass Wilhelm 
aus dem Kloster in die Kanzlei der römischen Kurie übergetreten ist.

5) Wilhelm sagt darin ausdrücklich: Oro, pater, l'ilio tuo in Christo indúl
geos, et illa sancta multitudo, cui Deo auctore præes. uterinum monachum . . 
Guillelmum suum esse recordetur.

Über die Familie sowie über die Jugend Wilhelms besitzen wir, 
wie zu erwarten ist, keine Nachricht. Nur so viel glauben wir sagen 
zu können, dass er keinem vornehmen Geschlecht angchört hat,* 2) 
weil die Chronisten dies sonst sicherlich überliefert hätten. Einem 
Wappen Wilhelms, das in ein paar Werken des 18. Jahrhunderts ab
gebildet ist3,) kann man wohl keine Bedeutung für die Erforschung 
der Herkunft Wilhelms beimessen, denn es ist offenbar der Phantasie 
des Verfassers entsprungen. Die Delphine des 1. und 4. Feldes (das 
2. und 3. ist leer) sind wohl dem Wappen der Dauphine entnommen.

Früh ist Wilhelm in ein Karthäuserkloster eingetreten.4) Dem 
Briefe, aus dem hervorgeht, dass Wilhelm Karthäuser war,5) hat man, 
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obwohl nicht oline Reservation, entnehmen wollen, dass er der Grossen 
Karthause zu Grenoble angehört habe.1) Es scheinen jedoch keine 
schwerwiegenden Gründe für eine solche Ansicht vorzuliegen. Die 
Tatsache, dass der Brief an den Prior der Grossen Karthause gerichtet 
ist, wirkt keineswegs entscheidend, denn dieser war zugleich Ordensge
neral und kann ebensowohl in dieser Eigenschaft wie in derdes Priors 
seines Konventes der Adressat sein. Natürlich bleibt die Möglichkeit 
bestehen, dass Wilhelm wirklich in diesem grössten Kloster des Or
dens gelebt hat. Wenn dies der P'all war, würden wir darin ein ge
wichtigeres Zeugnis für die savoyardische Herkunft Wilhelms haben 
als die Aussage des Ughellus. Die Möglichkeit, dass Wilhelm aus seiner 
piemontesischen Heimat das Kloster in Grenoble aufgesucht hätte, 
obwohl es Karthäuser in Piemont gab, muss als höchst unwahr
scheinlich betrachtet werden. Aber, wie gesagt, auf Grund des Brie
fes allein kann man nicht auf die Zugehörigkeit unseres Mönches zum 
Grenoblekloster schliessen. Vielmehr ist es wahrscheinlicher, dass er 
sich einem der vier Karthäuser, die zu der Zeit in Piemont bestanden, 
angeschlossen hat. Es waren die Klöster zu Casotto, Mondovi (gegr. 
1171), Pesio (gegr. 1173) und Losa (gegr. 1189).* 2) Die Mönche des 
Konvents zu Losa siedelten im Jahre 1200 oder 1201 in das neue 
Montebenedetto über, das inzwischen auch in der Nähe von Susa er
baut worden war.3)

!) Strehlke, Regesten S. 117. Tromby, Storia V 144, 145, 172 und 173, 
spricht davon als von einer absoluten Tatsache.

2) Provana, Notizie S. 3. P. gibt die Lage dieser Klöster folgendermassen 
an: Casotto in den Küstenalpen, Diözese Asti. Mondovi und Pesio in den 
Küstenalpen in der Gegend von Cuneo. Losa im Dora-Thal, oberhalb Susa.

3) Provana, a. a. O. S. 41.
4) Pr. R. E. X 104.

Es wirkt auf den ersten Blick befremdend, dass ein Mann, der so 
überaus Grosses als Diplomat und Staatsmann geleistet hat wie Wil
helm von Piemont, Karthäusermönch gewesen ist. Der Karthäuser
orden war ja, abgesehen davon, dass er die strengsten Regeln von 
allen Mönchsorden hatte, der am meisten von der Welt abgewandte. 
Sein ganzes Streben ging darauf aus, in Abgeschlossenheit zu leben, 
in Zurückgezogenheit von allen Bewegungen und Sorgen der Welt, 
ja selbst von allem Verkehr mit den Haus- und Ordensgenossen. Man 
hat die Karthäuser als »vornehme Heilige» charakterisiert,4) deren 
Hauptziel Abschliessung ist, Abschliessung »der einzelnen Karthause 
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von der ganzen sie umgebenden Gegend und Menschheit», sowie 
»Abschliessung des ganzen Ordens von allen übrigen Orden.» Die 
Karthäuser wollten sich alles Einflusses auf Kirche und Welt ent
halten. Wir finden hier den Gegensatz zu dem Geist der Dominika
ner, deren Hauptaufgabe in der Arbeit für das Seelenheil der andern 
bestand. Dass Wilhelm in hohem Grade von diesem Predigergeist 
beseelt war, wird mehrmals im Laufe dieser Arbeit deutlich werden. 
Und doch! Nach der Einsamkeit und Ruhe der Karthause hat sich 
Wilhelm wenigstens später gesehnt, das lässt sein Brief vom Jahre 
1246 ahnen. Er nennt sich da anspruchslos ». . inter vigilantissimos 
speculatores dormiens homo et cæcus, inter gubernatores fortissimos 
timidus miles, et canis, si non mutus saltem non audax . .» Und er 
wünscht nichts anderes, als unter seinen uneigennützigen Brüdern die 
letzten Tage seines Lebens in Ruhe zu verbringen. Diese Worte kön
nen jedoch sehr wohl der Ausfluss einer Augenblicksstimmung sein. 
Dass die Entwicklung Wilhelms vom Karthäusermönch zum eifri
gen Dominikanerförderer keine unnatürliche ist, erhellt daraus, dass 
der Dominikanergeist seine Wurzel in derselben Idee der Weltver
neinung hatte, welche die Karthäuser beseelte. »Aber dieselbe asketische 
Religiosität, welche auf der einen Seite in die weltvergessene Einsam
keit der Mönchszelle und zu der demutsvollsten Selbsterniedrigung 
führte, war auf der anderen Seite der Weg zu dem innersten Getriebe 
der weltlichen Geschäfte und zur Höhe des irdischen Machtgebotes.»1) 
Der Dominikanerorden wurde eine der schärfsten Waffen in dem 
Kampf der Kirche um die Weltbeherrschung. In ihm offenbart sich 
deutlich die Verbindung von Weltverneinung und Weltbeherrschung, 
die das Wesen der mittelalterlichen Klassizität bildete.* 2)

T) V. Eicken, Gesch. und System der mittelalterlichen Weltanschauung S. 325 f.
2) V. Eicken, a. a. O. S 313.
3) Maubach, Die Kardinale S. 15. Ich stimme ihm bei, obwohl der Name 

entstellt ist, indem es heisst: » . . per manus Vulli, sacræ Romanae Ecclesiae 
notarii . .» (Horoy, Hon. Ili opera II 17 n. XIV). Dies rührt jedoch offenbar 
von einer unrichtigen Ausschreibung der Verkürzung her.

4) Es ist eine sehr ungewöhnliche Erscheinung, dass ein Notar an Stelle des 
Kanzlers, bezw. des Vizekanzlers, als Datar fungiert. Vgl. Bresslau, Handbuch 
der Urkundenlehre I 248 f.

Wann Wilhelm sein Kloster verlassen hat und welche Umstände 
ihn zur päpstlichen Kanzlei geführt haben, bleibt im Dunkeln. Am 
12. August 1216 erscheint er, wie man behauptet hat,3) urkundlich 
vor uns, denn an diesem Tage fertigt er, obwohl nur Notar,4) eine 
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Bulle Honorius’ III. aus. Freilich fehlt doch ein absolut einwand
freier Beweis für die Identität dieses Wilhelms mit dem 3 г/2 Jahre 
später hervortretenden Vizekanzler. Der Name in Verbindung mit 
der herrschenden Kanzleipraxis lässt sie jedoch beinahe als sicher 
erscheinen.1) Wir glauben ihn auch schon früher nachweisen zu 
können. Denn es ist ebenso wahrscheinlich, dass der Notar Guillel- 
iiius, der als vertretender Datar am 25. Febr. 1211 erscheint,2) identisch 
ist mit dem 4 ł/2 Jahre später hervortretenden Notar, als dass dieser 
dieselbe Person ist wie der Vizekanzler. Auch schon eine Urkunde 
vom 3. April 1209 bezeugt die Existenz eines päpstlichen Schreibers 
namens Guillelmus.3) Vermutlich haben wir hier Wilhelm vor uns, 
denn zweifelsohne muss er eine geraume Zeit im Dienste der Kurie 
gestanden haben, ehe er die hohe Würde eines Vizekanzlers im Jahre 
1220 erreichte. Hier sei noch erwähnt, dass das Vizekanzleramt in 
den Jahren 1235—38 von einem Magister Guillelmus bekleidet wurde; 
dieser kann aber kaum, obwohl er schon früher Notar gewesen sein 
muss,4 s) derjenige Notar sein, der, wie wir eben gezeigt haben, in den 
Jahren 1211 und 1216 die Bullen unterzeichnete, denn dieser führt 
nicht den Titel Magister. Wir haben somit allen Grund, zu vermuten, 
dass es sich in den oben gezeigten Fällen um Wilhelm von Piemont 
handelt, und dass er also vor dem 3. April 1209 in Rom eingetroffen 
ist.6 * 8)

1) Edw. Winkelmann, Gött. gel. Anz. 1874 S. 180, betrachtet diese Iden
tität als »selbstverständlich».

*) Bresslau, a. a. O. S. 248.
s) Codex Bohemi® II S 77,25: Urk. Innocenz* III. für ein Kloster in

Zàbrdovice. Der Herausgeber bemerkt dazu: In membran® replicatae mar
gin® dextro eadem, ut videtur, manus adnotavit: »Guill (elmu)s», . . ..

4) Bresslau, a. a. O. Note 7.
8) Dagegen kann man schwerlich glauben, dass der Magister Wilhelmus, 

an den sich im Jahre 1205 ein englischer Mönch wandte, um juristische 
Hilfe in einem Prozess seines Klosters zu erlangen, und den er »provincialem 
clericum domini cancellarii» nennt, mit Wilhelm von Piemont identisch wäre 
(Chronicon Abbatiae de Evesham S. 153). Dies vornehmlich deswegen, weil 
dieser Magister Wilhelm ein berühmter Advokat gewesen sein und augenschein
lich schon damals ein ziemlich hohes Alter erreicht haben muss. Wilhelm von 
Piemont kann um diese Zeit nicht viel mehr als 25 Jahre gezählt haben.

Noch eine Frage müssen wir erörtern, ehe wir zur späteren Wirk
samkeit Wilhelms übergehen, nämlich die nach seiner Bildungsstufe 
beim Eintritt in den Dienst des Papstes. Es ist eine unleugbare 
Tatsache, dass er zu seiner Zeit als ein gelehrter Mann gegolten hat. 
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Der Papst bezeichnet ihn schon 12241) als einen Mann »eruditione 
scientiæ praeditus», 6 Jahre später bezeichnet er ihn als »scientia 
redimitum»2) und 1246 gibt ihm Innocenz IV. folgendes Zeugnis: 
»est unum de dignioribus membris ecclesie scientia conspicuum et 
virtute . . ,»3) Die Geschichtschreiber haben ihn demnach auch für 
eine ungemein kenntnisreiche Persönlichkeit gehalten.4) Man fragt 
sich nun, ob Wilhelm an einer Universität Studien betrieben, oder ob 
er auf irgendeinem privaten Wege seine Kenntnisse erworben hat. 
Es ist auffällig, dass er seinem Namen niemals einen Titel zugefügt 
hat. Diese Tatsache entscheidet jedoch nicht die Frage; denn in 
seinem Mönchsorden kann dieselbe Sitte wie im Dominikanerorden 
wohl geherrscht haben, die Titel nicht anzuwenden. Wenigstens ein
mal wird er ausdrücklich als Magister bezeichnet, nämlich von dem 
Erzbischof Simon von Ravenna in einer Urkunde, datiert 29. Sept. 
1222.5) Es dürfte am vorsichtigsten sein anzunehmen, dass Wilhelm 
niemals den Grad eines Magister Theologiae erlangt hat. Dies wirkt 
auch gar nicht befremdend, denn in dieser Zeit hatten die Universi
täten zu Paris und Oxford das Monopol auf theologische Graduie
rung.6) Die italienischen Theologen mussten nach Paris gehen, um 
graduiert zu werden. Selbst in Bologna gab es bis zum Jahre 1352 
keine theologische Fakultät, sondern dieses Studium wurde den 
Mönchsorden überlassen, die ihre Arbeit in ihren ausschliesslich geist
lichen Zwecken dienenden Lehranstalten betrieben.7) Es ist möglich

x) In der Bulle von 31. Dez. 1224, worin er die Ernennung Wilhelms zum 
Legaten verkündet. LUB. I n. 69.

2) In dem Brief an Friedrich II. vom 13. Juni 1231. Ep. pont. I n. 442.
3) DN. I n. 31.
4) U. a. Franciscus Augustinus, S. R. E. Cardinalium . . historia S. 34, 

Ughellus, a. a. О. II 120: ». . virum utique doctissimum . .», Ewald, Erob. 
Preussens I 81.

6) Sillingardus, Catalogus S. 88.
•) Rashdall, Universities I 251.
7) Rashdall, a. a. O. Ich führe folgende Worte des Verfassers an, die aus

serordentlich gut in Beziehung auf Wilhelm gebraucht werden können: »the 
Friars studied as a preparation for the work of the preacher and the confessor. 
While the seculars were fighting for the rights of the Church against the 
Empire or the Municipalities, the Friar alone sought to bring other weapons 
to bear upon the souls of men than those of Excommunication and Interdict». 
Der Verf, schreibt wohl das Aufkommen dieses Geistes »zum grössten Teil» 
den Bettelmönchen zu, weshalb also Wilhelm nicht von diesem hätte berührt 
werden können, weil seine Studien schon früher vollendet sein mussten, sicher- 
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ja sogar wahrscheinlich, dass sich Wilhelm in einer solchen Schule 
Bolognas oder irgendeiner anderen norditalienischen Stadt für seine 
zukünftige Tätigkeit vorbereitet hat. Dass er über gründliche Kennt
nisse verfügte, und dass er sich als Notar in der kurialen Kanzlei als 
eine gescheite, zuverlässige und urteilsfähige Persönlichkeit bewährt 
hat,1) steht fest, denn sonst hätte ihn Papst Honorius 111. nicht zum 
Vorsteher seiner Kanzlei erwählt.

Wilhelms Jugendjahre fielen in eine Zeit der Steigerung 
sowohl der äusseren Macht als des inneren Lebens der Kirche, 
und in Gegenden, deren Bewohner sehr fromm veranlagt waren. 
In dem religiösen Milieu Norditaliens ist er zu einem tief 
innigen und gläubigen Menschen herangewachsen. Wenn wir in 
Erinnerung bringen, dass gerade damals die mächtige Persön
lichkeit Innocenz’ III. der römisch-katholischen Kirche und der ge
samten Christenheit ihren Stempel aufdrückte, dass die religiösen Be
dürfnisse der romanischen Völker sich zu dieser Zeit gewaltig steiger
ten, was sich besonders in dem Auftreten der Bettelorden und ihrer 
Stifter sowie in den zahlreichen ketzerischen Bewegungen zu erken
nen gibt, und dass schliesslich eine selbständige Tätigkeit der Kirche 
zur Ausbreitung des Christentums jetzt zielbewusst in Rom geplant 
und in Betrieb gesetzt wurde, haben wir in Kürze die Zeitströmungen 
erwähnt, welche die persönliche Entwicklung Wilhelms von Piemont 
beeinflusst haben. Dass sie ihm dazu verholten haben, sich hohe 
Ziele zu stellen, und dass er aus innerer Überzeugung und nicht, wie 
manche seiner Zeitgenossen, aus selbstsüchtigen Motiven in den 
Dienst der Kirche getreten ist, wird sich aus der folgenden Darstellung 
ergeben.

Die Ernennung Wilhelms zum Vizekanzler fällt in die Zeit zwi
schen dem 13. Dezember 1219, wo noch der frühere Vizekanzler Rai
ner eine Bulle unterzeichnet,2) und dem 24. Februar 1220, wo Wil-

lich herrschten aber auch schon vor dem Aufkommen der Bettelorden ähnliche 
Tendenzen im theologischen Unterricht. Und, was besonders wichtig ist, ge
rade in diesem Geist ist Wilhelm ohne Zweifel aufgewachsen.

г) Über die Eintritts-Anforderungen, die an die Notare gestellt wurden, 
s. Baumgarten, Von der apost. Kanzlei S. 9. Äusser der Forderung des Alters 
von 25 Jahren erwähnen wir noch die ehelicher Geburt und genügender Kennt
nis der lateinischen Formelsprache, dazu gewisser juristischer Kenntnisse.

a) Bresslau, a. a. O. S. 249. Baumgartens Angabe (a. a. O. S. 72), dass 
dieser noch am 20. Dez. zeichnet, beruht offenbar auf der von Bresslau а. а. O. 
Note 4, als fehlerhaft bezeichneten Datierung bei Potthast 6185. 
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heim zum erstenmal als »Sanctae Romanae Ecclesiae Vicecancellarius» 
hervortritt.1) Die Bedeutung der Behörde, deren Angelegenheiten 
Wilhelm von Piemont jetzt zu leiten begann, leuchtet ein, wenn man 
bedenkt, dass seit den Zeiten Alexanders II. bis zum Regierungs
antritt Honorius’ III. nur Kardinale unter dem Titel eines Cancella
rius an der Spitze derselben gestanden hatten. Honorius brach diese 
Tradition, indem er 1216 den Prior Rainer zum Leiter der Kanzlei 
ausersah, der dann als Vicecancellarius unterzeichnete. Wilhelm war 
demnach der zweite Kanzleivorsteher, der ausserhalb des Kardinal
kollegiums stand. Der Vizekanzler war zu dieser Zeit der erste und 
vornehmste, ja auch der einflussreichste Beamte der Kurie.* 2) Ei' 
leitete das gesamte Urkundenwesen der Kirche. Besonders wichtig 
war seine Überwachung der schriftlichen Ausführung aller in den 
Konsistorien, im Kabinett des Papstes, in der Kammer oder sonstwo 
gefassten Beschlüsse. Durch die Hände des Vizekanzlers ging also 
die ganze Korrespondenz der Kurie; sein Urteil war wohl oft entschei
dend für die diplomatische Abfassung der päpstlichen Sendschreiben.3)

*) Pressutli 2339.
2) Baumgarten, a. a. O. S. 143.
3) Über die besonderen Verpflichtungen des Vizekanzlers, s. Fabre, Liber 

Censuum II 73.
4) Ep. pont. I 118. В FW. 6444. Die Gegenurkunde für Hugo von Ostia 

ist gedruckt bei Levi, Registri n. 112.
5) Baumgarten, a. a. O. S. 143.

Wilhelms Dienstzeit als Vizekanzler dauerte etwas länger als 
zwei Jahre. Während dieser Zeit tritt er uns nur einmal in mehr per
sönlicher Weise entgegen, als es bei dem Unterzeichnen der Bullen 
der Fall ist. Am 11. März 1221 beweist ihm der Papst sein Vertrauen, 
indem er ihm wie auch dem Kardinalbischof Nikolaus von Tusculum 
und dem Kardinaldiakon Egidius von S. Cosmas und Damiano 5000 
Mark sowie den ganzen zukünftigen Kreuzzugszwanzigsten aus Deutsch
land überweist, damit diese Summen von ihnen nach Weisung des Le
gaten Hugo von Ostia zur Unterstützung des heiligen Landes ver
wendet würden.4) Es war dies ein umfassender finanzieller Auftrag, 
den Honorius der »sinceritas» der drei Männer anvertraute. Dass der 
Vizekanzler sehr selten in Urkunden vorkommt, ist eine allgemeine 
Erscheinung,5) und wir dürfen darum nicht erstaunt sein, dass Wil
helm nicht öfter bei der Ausübung seiner Amtstätigkeit hervortritt. 
Von seinen Bullenausfertigungen haben wir 19 Stück gefunden, die 
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ziemlich sicher beweisen, dass er die ganze Zeit sein Amt verwaltet 
hat.1) Irgendein stellvertretender Datar erscheint nicht.

Die letzte Unterschrift Wilhelms als Vizekanzler ist vom 3. April 
1222. Am 24. Mai erscheint der Magister Guido als Datar.2) Es ist 
deswegen anzunehmen, dass Wilhelm sein Amt vor diesem Datum 
niedergelegt hat und von dem Papste zu anderen Zwecken verwendet 
worden ist. Wahrscheinlich ist jedoch Wilhelm in der Eigenschaft 
eines Vizekanzlers dem Papste und den Kardinalen zu dem in die 
Zeit vom 12.—23. April fallenden Kongress zu Veroli gefolgt, auf 
dem ein Zusammentreffen mit Kaiser Friedrich II. stattfand.3) 
Denn sicherlich mochte Honorius bei den wichtigen Unterhandlungen 
mit dem Kaiser über das Kreuzzugsunternehmen seinen bewährten 
Vizekanzler nicht entbehren.4) Der Rücktritt Wilhelms würde somit 
in das Ende des April oder in den Mai desselben Jahres fallen.

Die Kanzlerzeit Wilhelms war in verschiedener Hinsicht von ent
scheidender Bedeutung für sein späteres Leben. Nicht nur dass er 
aufs gründlichste mit der ganzen Organisation und Wirksamkeit der

1) Es sind die folg. Bullen: 1220: 24. Febr. Pressutti. n. ‘2339. 9. April, 
n. 2390. 28. April, n. 2414. 14. August, n. 2619. 16. Nov. n. 2778. 15. Dez. n. 
2867. 18. Dez. n. 2883. 1221: 11. Febr. n. 3093. 27. Febr. n. 3123. 3. März, 
u. 3146. 21. Marz. n. 3200. 22. April, n. 3270. 24. April, n. 3282. II. Juni. n. 
3454. 31. Dez. n. 3666. 1222: 27. Jan. n. 3766. 19. Febr. n. 3808. 27. März, 
n. 3893. 3. April, n. 3925. Der Name des Vizekanzlers ist in diesen in 7 ver
schiedenen Formen geschrieben, nämlich »per manum Willelmi» (in 8 Bullen), 
. .Wilelmi (n. 3808), . .Williermi (UB. des Herzogtums Steiermark II n. 198), 
. .Vuillelmi (Ughellus, Italia sacra IV 180) . .Willi (Honorii Opera omnia IV 
n. 158), . .Guillelmi (n. 2339, 2778, 2867, 2883, 3123, 3200), . .Guilelmi, (n. 
3666). — Die Bulle vom 15. März 1221 (Pressutti n. 3183) mit der Unterzeich
nung Baynerii ist von Pressutti fehldatiert. Gehört ins Jahr 1219. — Eine 
Urkunde im Madrider Archivo Nacional vom 20. Mai 1224 muss man wohl mit 
Baumgarten (Kanzleibeamte des 13. u. 14. Jh. S. 54) für im Datum verderbt 
hätten, denn es ist kaum zu glauben, dass Wilhelm gleichzeitig mit seiner 
Bischofswürde noch das Amt des Vizekanzlers bekleidet hat, obwohl der Mag. 
Guido (Datar 1222—26. Vgl. Bresslau, a. a. O. S. 250) nie den Titel Vice- 
cancellarius getragen hat.

2) Bresslau, a. a. O. S. 250. Baumgarten, a. a. O. S. 73.
3) Vgl. Ep. pont. I n. 183—85. Winkelmann, K. Friedrich II. I 178 ff.
4) Die Urk. vom 3. April mit der Unterschrift Wilhelms ist bei Potthast 

(n. 6812) und Horoy (Hon. Opera omnia IV n. 158) »Verulis» datiert. Pressutti 
datiert sie jedoch »Anagniæ», indem er zeigt, dass Honorius sich noch am 5. 
April daselbst befand. Dementsprechend ist die Ansicht Winkelmanns (a. a. O. 
I 178 Note 4), dass Honorius seit dem 3. April in Veroli war, zu berichtigen. 
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katholischen Kirche vertraut wurde, sondern er kam auch in ein na
hes Verhältnis zum Papst und dem Kardinalkollegium. Wie wir 
sehen werden, haben seine intimen Beziehungen zum päpstlichen 
Stuhle tatsächlich seiner gesamten späteren Wirksamkeit ihr Gepräge 
aufgedrückt. Aber auch mit Persönlichkeiten ausserhalb der päpst
lichen Kurie wurde er bekannt. Den römischen Kaiser Friedrich, 
mit dem er später viel zu tun haben sollte, hat er wenigstens bei 
dessen Krönung am 22. November 1220 in Rom gesehen. Seine hohe 
Stellung führte es sicherlich mit sich, dass er mit allen hervorragenden 
Männern der katholischen Kirche, die Rom besuchten, in persönliche 
Berührung kam. Mit einem von diesen scheint er eine enge Freund
schaft geschlossen zu haben, die allem Anscheine nach von allergröss
tem Einfluss auf die Gestaltung seiner späteren Lebensschicksale ge
wesen ist: ich denke an die Freundschaft mit dem heiligen Dominikus, 
die sich während der beiden (oder des zweiten?) Aufenthalte des 
Dominikus an der Kurie entwickelte.1) Über das Verhältnis Wilhelms 
zum Dominikanerorden und zu dessen Stifter besitzen wir Nachrich
ten von zwei zeitgenössischen Dominikanern, Gerard von Fracheto2) 
und Bartholomæus von Trient.3) Beide betonen das Wohlwollen Wil
helms gegen den Orden, Gerard überdies auch seine Freundschaft zu 
Dominikus.4) Der Bericht des Bartholomæus lautet folgendermassen: 
». . Sic et dominus Guilielmus tunc Mutinensis, nunc autem Sabinen- 
sis Cardinalis episcopus, mores sancti Dominici sedule explorans se 
in confratrem Ordinis ab eo petiit recipi; cui sanctus Pater annuens, 
eidem, tamquam patri, Ordinis negotia recommisit; Quod idem epis
copus ferventer observat usque in hodiernum diem.»5) Bartholo
mæus scheint somit Wilhelm als einen confrater, d. h. als Prediger
bruder angesehen zu haben. Hierzu kommt, dass Gerard von Fra
cheto ihn ausdrücklich als Ordensmitglied bezeichnet.6) Wie soll

*) Gerardus de Fracheto sagt (Cronica, posterior redactio S. 334) ausdrück
lich: . .ab initio familiaritate cum eo in curia papæ contracta.

2) Cronica ord. fratrum pred., um 1260 abgefasst.
3) Vita 1). Dominici, 1249—1251 geschrieben.
4) Von seiner Cronica sind zwei verschiedene Lesarten vorhanden, gedr. 

hi Mon. Ord. Præd. Historica I. Prior redactio, S. 334: . . qui socius 
fuerat beati Dominici . . Posterior redactio, S. 334: . .qui fuit amicissimus 
ordinis et beati Dominici . .

5) Acta Sanctorum, Aug. Tom. 1 557.
®) a. a. O. S. 335, prior red.: A tempore S. Dominici usque annum MCC . . . 

fuerunt de ordine fratrum predicatorum tot cardinales . . .: frater Guilielmus 
Sabinensis, . . .
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man dies erklären, da wir ja früher Wilhelm als Karthäuser bezeichne
ten? Mit voller Sicherheit ist wohl dieses Problem nicht zu lösen. 
Soviel steht fest, dass er niemals ordentliches Mitglied des Domini
kanerordens gewesen ist,1) d. h. dass er die professio nicht abgelegt 
haben kann. Denn er war zweifelsohne Karthäuser, und wir werden 
später sehen, dass er sich noch im Jahre 1246 als solchen betrachtete; 
beiden Orden konnte er aber nicht angehören. Auch ist es nicht statt
haft, sich an die Worte »socius fuerat b. Dominici» zu halten, um an
zunehmen, dass Wilhelm diese schon in der ältesten Ordensverfassung 
vorkommende Würde eines beratenden Gehilfen des Ordensgenerals 
erhalten hätte. Denn diese socii waren nur zwei oder drei und lebten 
dauernd mit ihrem General zusammen.* 2) Es leuchtet demnach ein, 
dass Wilhelm von Piemont eine solche Würde nicht bekleidet haben 
kann. Eine Art socius, obwohl nicht offiziell, ist Wilhelm jedoch 
gewesen, denn tatsächlich hat er sein Leben lang als ein beratender 
Gehilfe des Ordens gewirkt. Dass die Chronisten des Ordens, bei der 
ihrem Orden ausserordentlich förderlichen Wirksamkeit Wilhelms, 
ihn als Dominikaner betrachtet haben, ist ja verständlich.

x) Das Gegenteil behauptet Balme-Lelaidier (Cartulaire, III 445 Note 21): 
. . Guillaume de Savoie . . . avait été l’un des amis intimes de Saint Dominique 
et était très attaché à l’Ordre auquel il était certainement affilié, et dont peut- 
être il faisait partie à titre plus intime encore.

2) Galbraith, The Constitution of the Dominican Order S. 133 f.
8) »mores s. Dominici sedule explorans.» S. vorige Seite.
4) Brem, Gregor IX. S. 101.
6) Brem, а. а. О.

Während Dominikus sich in Rom 1219—1220 aufhielt, legten 
seine Ordensbrüder ihre alte Tracht ab und nahmen die Kleidung der 
Karthäuser an. Diese Erscheinung wird wohl als ein Zeugnis dafür 
zu halten sein, dass Dominikus sich des Gemeinsamen in dem Wesen der 
beiden Orden, das oben nachgewiesen wurde, vollkommen bewusst 
gewesen ist. Dass die Handlung dazu beigetragen hat, Wilhelm dem 
Orden zu nähern, sind wir wohl berechtigt anzunehmen. In dieser 
Zeit hat Wilhelm jedenfalls auch begonnen, sich näher für das Wesen 
der Stiftung des Dominikus zu interessieren.3) Wir wissen, dass Do
minikus oft im Hause des Kardinals Hugo von Ostia, des späteren 
Papstes Gregors IX., verkehrte4); von der Freundschaft dieser beiden 
Männer hat man gesagt, sie sei »getragen durch die konkreten Grund
lagen einer Ähnlichkeit von Charakter, von Ideen und Zielen.»5) 
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Der überaus tatkräftige Kardinal Rainer von Viterbo wird ebenso als 
ein Freund des Dominikus wie als ihm im Charakter ähnlich be
zeichnet.1) Wie standen die Dinge bei Wilhelm? War auch sein Cha
rakter dem des grossen Spaniers ähnlich? Zum Teil gewiss, zum Teil 
entschieden nicht. Wilhelm war vor allem eine friedliebende Natur, 
Dominikus mehr auf Kampf eingestellt. Aber die Persönlichkeit des 
Dominikus sowie die Organisation und die Ziele seines Ordens müssen 
in hohem Grade dem Karthäuser imponiert haben. Wilhelm wird 
erkannt haben, welchen gewaltigen Nutzen für die ganze Christenheit 
dieser neue Orden mit sich bringen konnte. Und sicherlich hat Domi
nikus in persönlichen Gesprächen mit ihm nachgewiesen, welche Be
deutung die Predigerbrüder für die Rettung der Seelen unzähliger 
Ungläubigen, d. h. für die Heidenmission in der Zukunft haben wür
den. Die Annahme liegt nahe, dass wir es dem Einflüsse des Domini
kus zu verdanken haben, dass Wilhelms Interesse für die Neuerwer
bungen der Kirche, für das grosse Arbeitsfeld der Heidenbekehrung 
und mithin auch für die nordischen Länder geweckt worden ist.2)

2 — Soc. Scient. Fenn., Comm. Hum. Litt. II. 5.

1) Westenholz, Rainer v. Viterbo S. 32.
2) In dieser Vermutung werde ich durch die Tatsache bestärkt, dass Domi

nikus im Jahre 1217 (und wahrscheinlich auch später) die Absicht gehegt hat, 
sich nach dem Preussenlande und anderen Gegenden des Nordens zu begeben 
ad convertendos paganos. (Altaner, Dominikanermissionen S. 4.).



Zweites Kapitel.

WILHELM ALS BISCHOF VON MODENA, 1222—1234.

Im Jahre 1221 starb der Bischof Martin von Modena.1) Bei der 
darauf folgenden Neuwahl teilten sich die Domherren, indem ein Teil 
derselben ihren Kollegen Manfredin, der andere Teil einen anderen 
Domherrn Rolandin wählte. Der Kardinallegat Hugo von Ostia er
nannte bei einem Besuch in Modena am 20. Oktober 1221 zwei Rich
ter in der Sache,* 2) die jedoch nicht von ihnen, sondern vom Papst 
Honorius III. zu Ende geführt worden ist.3) Dieser hat keinen von 
den beiden Gewählten als Bischof bestätigt, sondern seinen Vizekanz
ler Wilhelm auf den Bischofsstuhl von Modena erhoben.4)

г) Eubel 1 370. Baccarani, S. Francesco d’Assisi a Modena.
2) Levi, Registri dei Card. Ugolini S. 115 n. 96.
») Die Ursache dafür, dass Honorius III. die Entscheidung in seine Hand 

genommen hat, und dass der Erzbischof von Ravenna, zu dessen Diözese 
Modena gehörte, gar keinen Einfluss auf sie ausüben durfte, haben wir offen
bar in einem Befehl Hugos von Ostia an die Richter zu suchen, dass sie, wenn 
sie die zwiespältige Wahl nicht zugunsten des einen entscheiden könnten, die 
Sache dem päpstlichen Stuhl anheimgeben sollten. Levi, a. a. O.

4) Dass der Bischof von Modena identisch mit dem Vizekanzler Wilhelm 
ist, steht fest. Die Reservation Winkelmanns (BFW. 10086 c) ist überflüssig, 
denn Erzbischof Simon von Ravenna sagt in der schon zitierten Urkunde aus
drücklich: Magister Guilelmus Vicecancellarius quondam Domini Papæ 
Sillingardus, a. a. O. S. 88.

Dieser Beschluss des Papstes dürfte wohl zunächst von der Ab
sicht diktiert worden sein, seinem Vizekanzler die Bischofswürde als 
eine Belohnung für seine Dienste zu übertragen; Honorius liess sich 
aber vielleicht zu diesem Schritte auch durch den Wunsch bewegen, 
einen völlig zuverlässigen Mann in Modena zu haben, dessen Dienste 
in den mannigfaltigen Problemen, die aus den unruhigen Verhält
nissen Norditaliens herrührten, dadurch von besonderem Wert werden 
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konnten, dass Wilhelm als Fremder nicht an persönliche Rücksichten 
und Traditionen gebunden war. Die Stellung Wilhelms als päpstlicher 
Sachwalter während seiner Bischofszeit tritt nämlich so sehr in den 
Vordergrund, dass solche Absichten des Papstes durchaus möglich sind.

Das letzte Mal, dass wir Wilhelm begegneten, war im April 1222, 
wo er noch das Vizekanzleramt bekleidete. Spätestens im Mai dürfte 
ihn Honorius III. zum Bischof ernannt haben.1) Kurze Zeit nachher 
hat der Papst ihn nach der Lombardei gesandt, ohne die Weihe des 
Erwählten vollzogen zu haben. Wilhelm von Piemont trug nämlich 
bei seinem Wirken im Sommer 1222 den Titel »vocatus episcopus». 
Derselbe findet sich in einem Brief, den er dem Papste aus 
Cremona schrieb und in dem er Angelegenheiten der Cremoneser er
örterte.1 2) Da der Brief nicht wiedergefunden werden konnte,3) müs
sen wir uns mit der Datierung Winkelmanns begnügen, laut welcher 
Wilhelm das Schreiben nach dem 14. Juli abgesandt hat.4) Über den 
Inhalt des Briefes wissen wir auch nichts Näheres, als dass derselbe 
die Angelegenheiten der Cremoneser behandelte. Die Vermutung liegt 
nahe, dass Honorius III. ihn nach Cremona gesandt hatte, um 
die Cremoneser in dem Streit mit dem Abte von S. Sisto über die 
Orte Guastalla und Luzzara zum Gehorsam zu bringen; am 14. Juni 
1222 war nämlich die Stadt von Honorius interdiziert worden.5)

1) Vgl. oben S. 14. Eine Notiz in der Modeneser Chronik des Bonifatius Morano 
zum Jahre 1222: . . Gulielmus Episcopus ellectus fuit in Episcopum Mutine 
in nativitale Domini, ist sehr merkwürdig, kann aber m. E. nicht stichhaltig 
sein, denn erstens ist es unwahrscheinlich, dass der Prozess wegen der Bischofs
wahl (in Modena und Rom) binnen zwei Monaten (20. Okt.—25. Dez. 1221) 
entschieden worden ist, zweitens wäre die Verzögerung von 5 Monaten, ehe 
Wilhelm sein Vizekanzleramt verliess, schwer erklärlich.

2) Winkelmann, Ergänzungen zu den Regesten Wilhelms von Modena, 
Livi. Mitt. XI 326.

3) Winkelmann, a. a. O., gibt an, die Urkunde sei abschriftlich aus Cre
mona in seinem Besitze gewesen. Sie ist jedoch in keinem der Archive Cre
monas aufgefunden worden, trotz Anstrengungen von Seiten der Archivbeam
ten und vom Verfasser dieser Arbeit. Unbegreiflicherweise ist sie auch nicht 
im Nachlasse Winkelmanns in der Univ. Bibi, zu Heidelberg erhalten, welchen 
der Herr Oberbibliothekar Finke freundlichst durchgesehen hat.

4) Winkelmann, a. a. O.
6) Winkelmann, Beziehungen des Kaisers (Friedr. II.) . .. zu Cremona, 

Lorsch. zur d. Gesch. VII 316.

Lange kann Wilhelm nicht in Cremona geweilt haben, denn 
im August dürfte er in Rom die Weihe empfangen haben.
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Honorius III. hat dieselbe persönlich vollzogen,1) ohne überhaupt 
den Erzbischof von Ravenna davon zu benachrichtigen. Nicht ohne 
Grund gab darum der letztere einmal seinem Erstaunen Ausdruck.* 2) 
Man hat wohl die Erklärung in einer Versäumnis der päpstlichen 
Kanzlei zu suchen, die dem Erzbischof von der Weihe nicht in Kennt
nis setzte; die neuerdings ausgesprochene Annahme,3) dass Honorius 
sich vielleicht der kräftigen Persönlichkeit Wilhelms bedienen wollte, 
um die Diözese Modena von dem Suffraganverhältnis zu Ravenna zu 
befreien, dürfte als eine allzu voreilige Mutmassung zu betrachten 
sein. Einzigartig ist die Weihe Wilhelms nicht, denn während des
selben Pontifikatsjahres konsekrierte Honorius III. noch einen Erz
bischof und sechs Bischöfe.4)

T) Dies geht nicht nur aus der oben S. 11 erwähnten Urkunde des 
Erzbischofs Simon hervor, sondern wird ausdrücklich in den päpstlichen Re
gistern gesagt. Vgl. Note 4.

2) Sillingardus, a. a. O. S. 88: . . licet nobis videatur inconsuetum, et extra 
rationem, et satis extraneum, quod aliquis sit in Ecclesia Mutinensi consecra
tus Episcopus sine conscientia nostra, de cujus ellectione, confirmatione, et 
consecratione, et intronizatione, nihil nos, vel Ecclesia Ravennatensis prae
sensit, . .

3) B. Ricci, Il Liber Censuum S. 46.
4) Pressutti II S. 151 ante n. 4449. Istos Dominus Honorius Papa III 

consecravit. Arciep. Tarantasiensem, episcopum Nivernensem, Aniciensem,
Mutinensem, Pistoriensem, Suanensem, Verulanum, Rapollanum.

6) Dass sie nacli diesem Datum geschehen ist, bezeugt das päpstliche Re
gister, aus dem hervorgeht, dass Wilhelm während des 7. Pontifikatsjahres 
konsekriert wurde. Reg. Vat. Hon. lib. 7, fol. 77, post n. 279. Ganz irrtümlich 
ist die Datierung Pressuttis, a. a. O., der die Weihe aller acht Bischöfe ins Jahr 
»1223, ante 24. Julii» verlegt. Wie P. zu dieser Ansicht gekommen ist, verstehe 
ich nicht, denn das Anbringen der Notiz gerade am Schluss des Registers des 
7. Pontifikatsjahres bedeutet offenbar, dass alle diese Weihen im Laufe des 
Jahres stattgefunden hatten.

•) Siehe die Urkunde bei Sillingardus, a. a. O. S. 88, datiert Argentæ tertio 
Cal. Octobris, Indictione decima.

Wann hat Wilhelm die Weihe empfangen? Die genauesten Daten, 
zwischen welche man dies Ereignis einstellen kann, sind der 24. Juli5) 
und der 29. September 1222. Die Weihe muss jedoch eine geraume 
Zeit vor dem 29. September vollzogen worden sein, denn an diesem 
Tage6) traf der Erzbischof von Ravenna Verfügungen in einem ihm 
anheimgegebenen Streit zwischen Bischof und Kapitel von Modena, 
woraus zu ersehen ist, dass Wilhelm damals eine Zeitlang in Modena 
gewesen war. Die Weihe dürfte somit bereits vor Anfang September 
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vollzogen worden sein. Da Wilhelm, wie wir gesehen haben, noch 
während der zweiten Hälfte des Juli in Cremona war, können wir 
seine Weihe in den Monat August verlegen.

Sofort nach Empfang der Weihe begann Wilhelm kräftig die 
Interessen des Modeneser Bischofsstuhles zu wahren. Zuerst geriet 
er in einen Streit mit seinem Domkapitel, der einen kuriosen Charak
ter trägt. Die Domherren forderten, auf alte Tradition gestützt, von 
dem Bischof als Gabe das Pferd, das er bei seinem Einzug in Modena 
nach der Weihe geritten hatte, Wilhelm wollte aber nicht in ihre 
Forderung einwilligen. Demzufolge entstand ein umfangreicher 
Streit, der sich in zwei Prozessen abspielte, weil auch eine dritte Partei 
Anspruch auf das Pferd erhob.1) Die famose Sache wurde am 24. 
Januar 1223 damit beendigt,2) dass Wilhelm verurteilt wurde, das 
Kapitel nicht daran zu verhindern, sich in den Besitz des Pferdes zu 
setzen.3) Es ist schwer, sich des Eindruckes zu erwehren, dass die 
Handlungsweise des Bischofs in dieser Sache ein Gepräge von Klein
lichkeit trägt.

Ein päpstliches Schreiben vom 5. Oktober 1222 an den Bischof 
von Modena4) enthüllt schwere Missverhältnisse unter der Geistlich
keit des Bistums, die, in Verbindung mit der gefährdeten Stellung, 
die das Bistum der Kommune von Modena gegenüber in .Jurisdiktions
fragen einnahm,5) einen energischen und geschickten Mann an der 
Spitze desselben verlangten. Honorius III. schrieb, er habe gehört, dass 
einige Modeneser Geistliche sich unzulässige Zinsgewinne verschaff
ten und sich der Hurerei sowie Buhlschaften und anderen Freveln 
hingäben.6) Da das Appellationsrecht in neuerer Zeit häufig miss
braucht worden war, gestattete Honorius dem Bischof, die kano
nische Bestrafung derselben vorzunehmen, unbehindert durch et
waige Appellationen an den apostolischen Stuhl. Über das Einschrei
ten Wilhelms gegen die genannten Geistlichen erfahren wir nichts.

*) Es waren die Vasallen des Bischofs, die Herren von Balugola.
2) Sillingardus, a. a. O.
3) Die Quellen zu dem Streite: Sillingardus, a. a. O. S. 88, Tiraboschi, a. a. O. 

IV C. D. n. 745, Ant. Itai. V 299, Arch. Capit. Carta 305, Ricci, а. а. О. 
S. 43.

4) Tiraboschi, a. a. О. IV C. D. n. 743. Pressutti 4127.
5) Weiter hierüber unten.
6) Tiraboschi, a. a. O. . . . turpia usurarum lucra captantes, fornicationibus 

et adulteriis aliisque criminibus dediti, . . .
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Am ersten Weihnachtstage 1222 wurde Modena sowie die ganze 
Lombardei von einem furchtbaren Erdbeben heimgesucht.1) Das 
Naturereignis begann unmittelbar nachdem Bischof Wilhelm die 
Messe gelesen hatte, und zerstörte viele Häuser, »und Männer und 
Frauen waren diesen Tag in grossem Schrecken.»1 2) Dies Unglück 
veranlasste den Bischof, am folgenden Tage eine Prozession zu ver
anstalten, an der die gesamte Geistlichkeit der Stadt sowie die Stadt
bewohner teilnahmen.

1) Darüber siehe Winkelmann, Friedrich II. I 255.
2) Arch. Capit. Aufzeichnung auf dem letzten Blatte des Buches »Com

mentarii S. Gregorii in librum Hiob.»
3) Es sind dies Urkunden vom 13. November 1222 (Carla 295), vom 

16. Februar 1223 (Carla 316), vom 7. und 11. März 1223 (Carle 312 und 304). 
Gemäss einer bei Sillingardus, a. a. O. S. 88, gedruckten Urkunde erneuerte 
Wilhelm am 25. März 1223 der Familie von Balugola ein Lehen.

4) Dies Gebiet, das dem Hofe Massa gehörte, bildete wahrscheinlich einen 
Teil des ausgedehnten Landstrichs am unteren Po (vgl. Tiraboschi, Diz. top.- 
stor. II 34 L), der unter dem Namen Massa Fiscalia geht und den man als 
zum Mathildischen Gute gehörig bezeichnet hat. (Winkelmann, Friedrich II. 
I 102 und 170. Overmann, Gräfin Mathilde S. 22 f. bestreitet diese Ansicht).

5) Beilage I. Diese Urkunde ist es, die von Strehlke, Regesten S. 118, 
registriert wird mit den Worten: Belehnung des Bischofs mit Massa Fiscalia 
u. s. w. Er folgt dabei Tiraboschi, a. a. O. IV C. D. n. 746. Irgendwelche Be
lehnung ist jedoch nicht aus der Urkunde herauszulesen.

•) Siehe Beilage I.

Während des Herbstes 1222 und der ersten Monate des folgenden 
Jahres scheint Wilhelm viel mit der Regelung der Grundbesitzver
hältnisse seines Bistums zu tun gehabt zu haben. Einige Urkunden 
des Kapitelarchivs zu Modena berichten von Belehnungen und Ver
pachtungen von Grund und Boden des Bistums.3) Überdies haben 
wir Kunde von einem Streit wegen eines Landgebietes, belegen an 
einem Orte namens Fiscalia,4) das einige Nachbaren sich offenbar un
rechtmässig angeeignet hatten. Am 2. März vollstreckte nämlich der 
Prokurator einiger von dem Papst ernannter Richter ihr Urteil, ge
mäss welchem der Bischof von Modena in den Besitz des strittigen 
Gebietes eingesetzt wurde.5) Wilhelm hatte sich also an den Papst 
gewandt, um sich die nötige Hilfe zu verschaffen. Gleichzeitig mit 
der Übergabe der Massa Fiscalia ergriff der Bischof Massnahmen ge
gen die Kommune von Finale, um einige im Besitze der Finaleser 
befindliche Besitzungen zurückzugewinnen.6)

In den Frühling 1223 glauben wir die Ausführung, wenigstens 
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teilweise, eines päpstlichen Auftrages an Wilhelm setzen zu können, 
der ihn nach Florenz geführt hat. Am 31. Januar 1223 schrieb Hono
rius III. an den Podesta, die Ratgeber und das Volk von Florenz, 
dass, wenn sie dem Bischof von Fiesole1) »und anderen Kirchen» 
daselbst keine Entschädigung für die jenen zugefügten Schäden und 
Ungerechtigkeiten leisteten, er den Bischof von Modena beauftra
gen würde, die Exkommunikationssentenz gegen Podesta und Rat 
zu verkündigen, und danach, falls sie trotzdem nicht binnen einem 
Monat dem Geheiss des Papstes nachgekommen wären, das Interdikt 
über die ganze Stadt zu verhängen.* 2) Die Florentiner müssen im 
Trotze gegen die höchste kirchliche Autorität verharrt haben, denn 
tatsächlich hat der Papst dem Bischof Wilhelm geschrieben. Diesen 
Brief besitzen wir freilich nicht, aber aus einem späteren Schreiben 
des Honorius3) ist zu ersehen, dass der Auftrag nicht so kategorisch 
gehalten war, wie es aus der oben erwähnten Bulle an die Florentiner 
hervorzugehen scheint; das müsste man ja auch ohnedies vermuten, 
denn hätte es sich nur um eine Exkommunikation gehandelt, so 
hätte der Papst diese ebensogut selbst verkündigen können. Der 
Papst teilte hier mit, er habe früher dem Bischof von Modena geschrie
ben, dass er sich nach Florenz begeben solle, um den Podesta, die 
Ratgeber und das Volk der Stadt aufzufordern und zu veranlassen, 
dem Bischof von Fiesole und den Kirchen daselbst Schadenersatz 
für die ihnen zugefügten Schäden und Ungerechtigkeiten zu leisten. 
Wenn notwendig, sollte er mit kirchlichen Strafen vorgehen, um sie 
dazu zu zwingen.4)

*) Ildebrandus, Eubel I 258.
2) Reg. Vat. Hon. Hb. 7, ep. 94, fol. 26. Pressulti 4234.
3) An den Bischof von Bologna, dat. 11. Dez. 1224. Reg. Vat. Hon. lib. 

9, ep. 102, fol. 20. Pressutti 5213.
4) Reg. Vat. Hon lib 9, ep. 102, fol. 20. . . et si necesse foret censura 

ecclesiastica coartaret.
5) Ibidem: idem Mutinensi= mandatum nostrum . . . diligentius executus 

datis indutiis testes . . . recepit. Die Frist kann Wilhelm sehr wohl von Modena 
aus angekündigt haben, der Prozess ist aber ohne Zweifel nach der Weisung des 
Papstes in Florenz geführt worden.

Es handelt sich offenbar um ein gerichtliches Verfahren, denn 
Wilhelm hat den Parteien eine Frist gegeben, nach deren Ablauf der 
Prozess eingeleitet werden sollte. Um diesen zu leiten, ist er wahr
scheinlich nach Florenz gegangen5) und, nachdem er die Zeugen ge
hört, hat er sein Urteil ausgesprochen. Wie dasselbe gelautet hat, ist 
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aus den überlieferten Dokumenten nicht zu ersehen, augenscheinlich 
ist es aber zu Ungunsten der Florentiner ausgefallen. Denn in dein 
oben erwähnten Brief an den Bischof von Bologna hebt Papst Hono
rius das Verfahren Wilhelms auf, weil dieser zur Vernehmung der 
Zeugen geschritten sei, »ohne dass der Prozess anhängig gemacht 
worden war.»1) Diese päpstlichen Worte erwecken unser Staunen. 
Wilhelm hat somit einen juristischen Fehler gemacht, was bei seiner 
grossen Gründlichkeit sehr merkwürdig ist.

x) Ibidem: nos eius processu quoniam ad receptionem testium lite non 
contestata processerat revocato.

2) X ut lite non cont. II 6.
3) c. 2, X ut lite non cont. II 6
4) c. 5, X ut lite non cont. II 6.
5) X de litis contest. II 5.
•) Vorher hatte Honorius am 8. Juni 1224 den Wilhelm zugeteilten Auftrag 

gegen die Florentiner an den Bischof von Faenza und zwei andere Geist
liche erneuert. Potthast 7267. Vgl. Vedriani, Historia di Modona II 164.

7) Auvray 165.

Wenn wir die Sache etwas näher untersuchen, ergibt sich jedoch, 
dass der Irrtum Wilhelms sich sehr gut erklären lässt. Denn er 
ist ihm bei einer Rechtssache mit unterlaufen, die in der vorherge
henden Zeit verschiedenen Auslegungen unterworfen gewesen war. 
So waren in der Zeit Innocenz’ III. mehrere Fälle dieser Art im Kar
dinalkolleg behandelt worden;* 2) u. a. hatten drei Bischöfe, die vom 
Papste um 1200 zu Richtern in einem Prozess verordnet waren, ge
rade denselben Fehler wie Wilhelm von Modena begangen.3) Zwar 
hatte Innocenz im Jahre 1209 diesen Fall kanonisch normiert,4 5) doch 
wurde dabei nicht klar, wie ein Prozess anhängig gemacht werden 
sollte, und infolge dessen müssen die Unrichtigkeiten fortgedauerl 
haben, denn Gregor IX. hat schliesslich feststellen müssen, wie dabei 
verfahren werden sollte.6) Obwohl der Irrtum somit entschuldbar 
ist, kann man ihn vielleicht als ein Zeugnis dafür gelten lassen, dass 
Wilhelm nicht mehr juristische Studien betrieben hat, als es für 
seinen Eintritt in die päpstliche Kanzlei unbedingt notwendig war.

Der Papst sprach in demselben Briefe, in dem er das Urteil des 
Modeneser Bischofs für ungültig erklärte, ein neues Urteil aus, das 
den Florentinern einen beträchtlichen Schadenersatz auferlegte.6) 
Trotzdem liessen diese den Fiesoler Bischof nicht in Ruhe, wie aus 
einem späteren Eingreifen Gregors IX. erhellt.7) Die Florentiner wa
ren ein trotziges Geschlecht.
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Zwischen deni 25. März1) und dem 31. Mai 1223 ist die Anwesen
heit Wilhelms in Modena nicht bezeugt, dagegen zeigen zwei Urkun
den, dass er am 8. und 19. Mai von Modena abwesend war.* 2) Während 
dieser zwei Monate hat der Bischof wahrscheinlich seinen Auftrag in 
der Sache des Fiesoler Bischofs erledigt; jedenfalls sind Wilhelms 
Massnahmen vor dem Juni 1224 erfolgt, weil dem Angeführten 
nach damals andere Personen den Auftrag erhielten, die Floren
tiner zum Gehorsam zu zwingen.

9 Oben S. 22 Note 3.
2) An diesen Tagen stellt der Magister Bartholomeus als »vicarius et dele

gatus» des Bischofs Urkunden aus, von denen die eine von einer Erneuerung 
einer Belehnung (Arch. Capit. Carta 313), die andere von der Verpacht
ung eines Grundstücks (Arch. Capit. Carta 309) spricht.

3) Ер. pont. I n. 224. Pressutti 4329.
4) Die Bulle vom 26. April ist hier an einen Erzbischof und dessen Suffra

ganbischöfe gerichtet, an welchen ist unerwähnt geblieben; dann folgt der 
Zusatz: in eundem modum . . . (Willelmo) Mutinensi et (Ottobello) Laudensi 
episcopis. Warum denn gerade an sie? Die Antwort ist ebenfalls in den Re
gistern zu finden. Unmittelbar nach dem zuletzt angeführten Satze folgt die 
Auskunft: In eundem modum aliis ad predicationis officium per singulas 
mundi provincias deputatis (Reg. Vat. Hon. lib. 7, ер. 183, fol. 56). Aus dem 
Wort aliis lässt sich erkennen, dass die Bischöfe von Modena und Lodi mit 
der Kreuzpredigt beauftragt waren.

5) Winkelmann. a. a. О. I 197 ff. Auch ausserhalb Italiens wurden Bischöfe 
als Leiter der Kreuzpredigten verwendet, so Konrad von Hildesheim und der 
ehern. Bischof von Halberstadt Konrad. Winkelmann, a. a. О. I 223 und 224 
Note 3.

In der ersten Hälfte des April dürfte Wilhelm von Modena einen 
anderen päpstlichen Auftrag erhalten haben, durch welchen ihm 
die Predigt für das bevorstehende Kreuzzugsunternehmen anvertraut 
wurde. Diesen Auftrag muss Wilhelm nämlich früher als einen ande
ren empfangen haben, den Honorius HI. am 26. April an ihn ent
sandte und laut welchem er weltliche Magnaten sowie geringere und 
reiche Geistliche dazu bewegen sollte, Geld für den kommenden 
Kreuzzug zu geben.3) Dies ergibt sich aus den päpstlichen Registern.4) 
Die Aufforderung zur Kreuzpredigt dürfte wohl unmittelbar nach dem 
Kongress zu Ferentino an Wilhelm ergangen sein, der in der dritten 
Woche des März 1223 beendigt wurde, und auf dem Papst und Kaiser 
gemeinsame Massnahmen für den Kreuzzug geplant hatten.5) Wei
tere direkte Nachrichten über diese beiden Aufträge Wilhelms ken
nen wir nicht, woraus man aber nicht zu schliessen braucht, dass 
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er keine Tätigkeit zur Förderung des Kreuzzugsunternehmens ent
wickelt hat;1) doch war die Aufgabe, wie Winkelmann gezeigt hat,2) 
keineswegs dankbar. Man muss bedauern, dass wir nicht einmal den 
Umfang des Wirksamkeitsbezirkes Wilhelms in diesen beiden Kreuz
zugssachen feststellen können.3)

4) Dass Wilhelm in der Lombardei in dieser Sache tätig gewesen ist, scheint 
aus einem unten S. 28 erwähnten Umstand hervorzugehen.

2) A. a. O. I 219.
3) Dass derselbe doch auf die Lombardei beschränkt war, kann vielleicht 

aus einem Schreiben des Honorius vom 18. Dezember 1223 herausgelesen wer
den, in dem er von verschiedenen Aufträgen an Wilhelm in der Lombardei 
spricht. Unten S. 28.

4) Am 31. Mai wurde eine Vereinbarung in einem Streit getroffen, den der 
Bischof schon geraume Zeit mit einem seiner Vasallen geführt hatte (Arch. 
Capit. Carta 299). Dieser hatte sich unrechtmässig Grund und Boden des 
Bistums angeeignet. Da ich in dieser Darstellung nicht näher auf Streitigkei
ten dieser Art eingehen kann, drucke ich, um doch eine Vorstellung von ihnen 
zu geben, die Urkunde als Beilage II ab. Der Vasall hatte das Lehen von dem 
eben verstorbenen Bischof Martin empfangen, wir werden aber Fällen begeg
nen, wo die von den Vasallen angeeigneten Gebiete mehr als 50 Jahre früher 
verliehen worden waren; solche Besitzergreifungen waren natürlich viel schwe
rer gerichtlich zu verfolgen.

5) Vedriani, a. a. O. II 164.
e) Siehe Baccarani, S. Francesco d’Assisi a Modena.
7) Roland II. (1212—1235). Libanon, Ferrara d’Oro II 60 f. und Barotti, 

Serie de Vescovi S. 35. Eubel, a. a. O. I 257, datiert sein Episkopat 1214— 
1231.

Ende Mai ist Wilhelm wieder in Modena.4) Der Geschicht
schreiber Modenas erzählt,5) als der Bischof nach der Stadt zurück
kehrte, »bemächtigte sich seiner grosse Freude», denn während seiner 
Abwesenheit habe Franziskus von Assisi mit »nicht geringem Erfolg» 
dort gepredigt. Ob dieses Ereignis wirklich diesem Zeitraum 
angehört, ist zweifelhaft, doch ist es auch anderswo bezeugt, 
dass Franziskus im Jahre 1223 oder 1224 Modena besucht hat.6) 
Zweifelsohne hatte das Erscheinen des beredten und frommen 
Ordensstifters eine Stärkung des geistlichen Lebens der Diözese 
Wilhelms zur Folge.

Zu dieser Zeit beauftragte der Papst den Bischof von Modena und 
zwei andere Modeneser Geistliche mit der Leitung und Entscheidung 
eines Prozesses, durch den ein Streit zwischen dem Bischof von Fer
rara7) und der Gemeinde Verona um den Besitz des Kastells Bragan- 
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tinum nebst Umgegend beizulegen war.1) Am 10. Juni wählte die 
Kommune Verona ihren Sachwalter in dem Prozess, vier Tage später 
übergab Wilhelm seinen Mitrichtern die Leitung der Untersuchun
gen bis zum endgültigen Urteil, am 3. August nahm er aber wieder 
sein Richteramt auf. Vom 18. bis 21. August dauerten die abschlies
senden Verhandlungen, obwohl die Veroneser nicht zu denselben er
schienen waren. Am letztgenannten Tage verurteilten die Richter 
den Podesta und den Rat von Verona, die Eroberer Rragantinums 
zur Rücklieferung des Kastells an den Rischof von Ferrara zu zwingen. 
Die Veroneser fügten sich aber dem Urteil nicht, worauf sie am 18. 
Dezember exkommuniziert wurden. Vier Tage später wurde dem 
Erzpriester von Verona die Aufsicht über die Durchführung des 
Bannes übertragen; damit hören unsere Kenntnisse über den Streit 
auf.2)

Inzwischen ist Wilhelm in dieser Zeit auch mit Kreuzzugsange
legenheiten beschäftigt. Am 11. Oktober verhandelt er in Fructuaria 
(jetzt Chivasso), sicher auf Geheiss des Papstes, mit dem Sohn des 
Markgrafen Wilhelm von Montferrat3) über die von dem letztem 
schon 1221 versprochene Teilnahme an dem Kreuzzuge des Kaisers.4) 
Der Papst hatte dem Markgrafen zu diesem Zwecke 4700 Mark vor
gestreckt, war aber offenbar um dessen Absichten besorgt ge
worden,5) denn jetzt schwur Bonifaz, der Sohn des Markgrafen, auf 
die Anforderung des Modeneser Bischofs, aus allen Kräften dafür 
wirken zu wollen, dass der Markgraf im folgenden Jahre mit 50 
wohlbewaffneten Männern die Fahrt ins heilige Land antreten 
würde. Andernfalls müsste er das erhaltene Geld dem Papste zu-

0 Uber diesen Streit gibt es im Staatsarchiv zu Modena eine Reihe von 
11 Urkunden. Da ich diese in Archivio Storico Italiano, serie VII, Vol. XI 
(1929), herausgegeben und erläutert habe, kann ich mich hier darauf be
schränken, ihren Inhalt in aller Kürze zu erwähnen.

2) Alle auf diese Sache bezüglichen Urkunden sind im Staatsarchive zu 
Modena aufbewahrt unter dem Signatur: Giurisd. ecclesiastica: Vescovadi 
di Modena e Reggio. Diritti giurisdizionali busta 259.

3) Winkelmann, Acta imperii I n. 605.
4) Darüber Winkelmann, Friedrich II I 151 f. und 298 Note 2, und Levi, 

Documenti S. 255 ff.
6) Der Markgraf beabsichtigte wohl schon jetzt, das Ziel seiner Fahrt zu 

ändern, und dem Königreiche Thessalonich, dessen König Demetrius sein 
Bruder war, gegen den Griechen Theodor Angelos von Epirus Hilfe zu leisten. 
Ein derartiger Beschluss erfolgte im Winter von 1223 auf 1224. Vgl. Winkel
mann, a. a. O. I 228 Note 2.
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rückerstatten. Auch musste Bonifaz auf das Verlangen Wilhelms seine 
und seines Vaters sämtlichen Güter für die Rückzahlung verpfänden.1)

’) Winkelmann, Acta imperii I n. 605: Et pro sic observato . . Bonifacius 
omnia bona sua et patris sui integre obligavit.

2) Pressutti 4558.
3) Pressutti 4625. Reg. Vat. Hon. lib. 8, ep. 155, fol. 133: . . . mandamus, 

quatinus inter alia commissa tibi a nobis in provincia Lombardie personaliter 
cum poteris ad locum memoratum accedens . .

4) Dass er diesen Namen getragen hat, geht aus Urkunden im Archivio 
Comunale zu Verona hervor.

Bei dieser Gelegenheit erscheint äusser zwei im Gefolge Wilhelms 
befindlichen Geistlichen der Bischof Otto von Lodi als Zeuge. Dieser 
Umstand dürfte nicht als eine Zufälligkeit zu betrachten sein. Wie 
wir uns erinnern, war das päpstliche Schreiben über die zu unter
nehmende Geldsammlung für den Kreuzzug gerade an diesen Bischof 
von Lodi sowie an Wilhelm von Modena gerichtet. Wenn wir sie 
jetzt beide in Fructuaria antreffen und zudem mit einer Kreuzzugs
angelegenheit beschäftigt, dürfen wir annehmen, dass sie zusammen 
eine Reise durch die Lombardei unternahmen, um die Aufträge des 
Papstes auszuführen. Wilhelm kann zwischen dem 21. August und 
dem 18. Dezember von Modena abwesend gewesen sein, denn zwischen 
diesen Daten bezeugen keine Aktenstücke das Gegenteil.

Ein Zeugnis der Tätigkeit Wilhelms für das Wohl seines 
Klerus in dieser Zeit besitzen wir in der Bulle des Honorius vom 
14. November 1223, in der dieser ein Statut Wilhelms bestätigt, das 
die Pfründen der Modeneser Kirche etwas umgestaltet.* 2) Der Papst 
schreibt dem Propst und dem Kapitel der Modeneser Kirche, er habe 
ein Statut des Bischofs von Modena bestätigt, nach welchem eine 
Domherrn-Präbende eingezogen und auf drei mansionari! geteilt 
werde, von denen einer Priester, der zweite Diakon und der dritte 
Subdiakon sein solle.

Auch andere Aufträge in der Lombardei sind ihm vom Papste 
erteilt worden, deren Ausführung er sich offenbar gerade während 
dieser Monate gewidmet hat. Am 18. Dezember betraute ihn Hono
rius mit der Untersuchung und Beilegung einiger Streitigkeiten im 
Kloster St. Georg zu Braida im Veronesischen, wobei er ihn ermahnte, 
sich bei Ausführng der anderen päpstlichen Aufträge in der Lom
bardei, wenn nur irgend möglich, persönlich in das Kloster zu be
geben.3) Anlässlich dieses letzterwähnten Auftrages ist zu bemerken, 
dass der Prior des Klosters St. Georg, Magister Vivianas,4) der dem 
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Papst die Zerwürfnisse und begangenen Verbrechen mitteilte und um 
die sofortige Entsendung eines Richters erbat, wie es scheint, aus
drücklich um die Ernennung Wilhelms von Modena gebeten hatte.1) 
Hatte Wilhelm sich demnach schon den Ruf eines in hohem Grade 
gewissenhaften und gerechten Mannes erworben, oder galt er als ein 
ziemlich milder Kirchenfürst, weshalb der Prior Vivianus ihn zum 
Ordner der verwickelten Verhältnisse seines Klosters wünschte, da 
es ihm sonst vielleicht selbst hätte übel ergehen können? Leider 
haben wir keine Nachrichten darüber finden können, wie die Strei
tigkeiten im St. Georg beigelegt wurden.2)

Am 20. Dezember 1223 erging an Wilhelm der päpstliche Auf
trag,3) einem Kleriker, der den Abt Riprandus4) des Klosters S. Zeno 
in der Diözese Verona ermordet hatte, alle ihm aus diesem Kloster 
zufliessenden Einkünfte zu entziehen. Diese Angelegenheit, bei welcher 
er u. a. die Refugnis erhielt, dem Verbrecher ewiges Stillschweigen 
aufzuerlegen,5) kann der Bischof ganz gut auf schriftlichem Wege 
erledigt haben.

Weihnachten 1223 wird Wilhelm in Modena gefeiert haben, denn 
noch am 20. Dezember stellte er daselbst eine Urkunde aus.6) Von der 
Sorge des Bischofs für das Seelenheil seiner Diözesanen zu dieser Zeit 
legen zwei Bullen von Honorius III. Zeugnis ab. In der einen7) gibt 
der Papst auf ein Gesuch Wilhelms, das »seinem Eifer für die Seelen 
entsprungen» sei, die Erlaubnis, einige Modeneser Geistliche, die we
gen etwa nicht vollständig bezahlter Zwanzigster8) exkommuniziert 
worden waren, nach der Lieferung des noch unbezahlten zu absol-

ł) Quare prior ipse humiliter supplicavit ut per te de cuius zelo et rectitudine 
plenam gerimus in Christo fiduciam mandaremus ibidem correctionis et refor
mationis officium exerceri.

2) Unter den Urkunden des Arch. Communale zu Verona beziehen sich 
mehrere aus dieser Zeit auf das Kloster St. Georg, keine hat aber etwas über 
diese Sache zu berichten.

3) Pressutti 4626.
4) Siehe vorige Seite Note 4.
5) Reg. Vat. Hon. lib. 7, ep. 154, fol. 133: Perpetuum super hoc silentium, 

apellatione postposita, imponendo.
•) Arch. Capit. Carta 310. Sie beurkundet die Verpachtung eines Stück 

Landes.
7) Arch. Capit. Carta 324, dat. 18. Januar 1224. Da die Bulle bisher 

unbekannt geblieben ist, wird sie hier als Beilage III abgedruckt.
8) Es handelt sich offenbar um die von dem 4. Laterankonzil 1215 bewil

ligten Kreuzzugszwanzigsten aller geistlichen Einkünfte.
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vieren. In der zweiten Bulle spricht Honorius von dem Kummer, 
den Wilhelm um das Heil einiger Studenten in Modena gehegt hatte,1) 
die dem Banne verfallen waren, weil sie einander im Streit verwundet 
hatten.* 2) Wilhelm habe den Papst ersucht, sie von der Beschwerde 
einer Fahrt zum apostolischen Stuhl zu befreien und jemand zu 
beauftragen, sie zu absolvieren. Honorius willfahrte dieser Bitte, 
indem er Wilhelm, als eine spezielle Gnadenbezeugung3) und 
»die Strenge des Rechts zugunsten der Studien mässigend», er
mächtigte, die Studenten vom Banne zu lösen. Wie wir sehen, 
stand Wilhelm beim Papste in grosser Gunst.

*) Arch Capit. Carta 323: De salute sollicitus animarum scolaribus 
etiam in Mutinensi civitate studentibus.

2) Ibidem. Dat. 20. Januar 1224. Original mit Siegel. Dieses ist die Ur
kunde, der Strehlke, Regesten S. 118, nach Tiraboschi, a. a. O. IV C. D. 
n. 748 (nur registriert) den Inhalt zuschreibt, die Studenten hätten einen 
Geistlichen verwundet. In der Urkunde heisst es jedoch folgendermassen: quod 
se quandoque pro levibus causis leviter et sine livore percutientes adimvicem.

3) Nos autem plenam obtinentes de fraternitate tua fiduciam et solutionem 
non vinculum animarum querentes, iuris etiam rigorem favore studij tempe
rantes, absolvendi tales iuxta formam ecclesie in huiusmodi consuetam, de 
speciali gratia presentium libi auctoritate concedimus facultatem.

4) Pressutti 4776. Reg. Vat. Hon. lib. 8, ep. 279, fol. 161. Hier wird ge
sagt: idem episcopus personaliter ad nostram accedens presentiam. Daraus 
geht zwar nicht der Zeitpunkt der Anwesenheit Wilhelms in Rom genau her
vor, es ist jedoch anzunehmen, dass Wilhelm diese Sache gleichzeitig mit sei
nen bald zu besprechenden Klagen über die widersetzlichen Klöster vorge
bracht hat. Im Beginn der Bulle wird auch gesagt, Wilhelm habe neulich 
(nuper) in Pavia verhandelt.

Zu Beginn des Jahres 1224 ist der Bischof von Modena nach Hom 
gereist, offenbar zunächst, um eine Aktion gegen mehrere geistliche 
Stifte seiner Diözese an der Kurie einzuleiten. Dabei brachte er aber 
auch die Kunde von Verhandlungen mit, die er in Pavia aufgenommen 
hatte. Honorius III. schrieb am 16. P'ebrtiar dem Bischof von Parma 
und dem Abt von Columba,4) Bischof Wilhelm habe ihm mitgeteilt, 
dass es ihm gelungen sei, den Rat von Pavia zu bewegen, den aposto
lischen Weisungen Folge zu leisten. Weil alle Mitglieder des Rates 
dies bedingungslos geschworen hätten, habe Wilhelm den Papst er
sucht, sie von dem über sie verhängten Bann zu lösen und sie barm
herzig zu behandeln. Ober die Verwicklungen in Pavia, um deren 
Beilegung Wilhelm sich bemüht hat, wissen wir nicht mehr als was 
in dem eben erwähnten Brief mittgeteilt wird. Wir ersehen daraus, 
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dass die leitenden Männer der Stadt mit dem Bann belegt waren und 
dass über die Stadt das Interdikt verhängt war. Als Ursache nennt 
Honorius III., dass die Bürger ungeheuer grosse Verbrechen gegen 
die Kirche, den Bischof und die Kleriker begangen hätten. Es scheint, 
als ob in Pavia wie in manchen anderen Städten Norditaliens1) Juris
diktionsstreitigkeiten zwischen Gemeinde und Klerus ausgebrochen 
wären, was in dem päpstlichen Schreiben in allgemeinen Worten ange
deutet wird.* 2) Der Papst hat die Tat Wilhelms hoch geschätzt, wie 
sich aus seinen anerkennenden Äusserungen ersehen lässt.3) Er 
verliess sich aber nicht auf den Eid der Ratsmitglieder, sondern for
derte um der Grösse des Verbrechens willen eine grössere Sicherheit. 
Honorius war somit schwer erzürnt auf die von Pavia.

x) Vgl. Winkelmann, а. а. О. I 168 f.
2) postquam de dampnis datis ipsis ecclesiis, et vicinarum diocesarum que 

consistunt in terris, in quibus jurisdictionem optinent temporalem, condignam 
satisfactionem impenderint.

3) Grosse Befriedigung spricht gewiss aus folgenden Sätzen: Nuper 
autem Venerabili fratre nostro . . Mutinensi episcopo redarguente ipsorum 
malitiam et duritiam cordium secundum datam a deo prudentiam exprobrante, 
ille qui non vult mortem peccatoris sed ut convertantur et uniant ablato corde 
lapideo cor carneum dedit eis, adeo eos ad poenitentiam molliendo, quod eorum 
consules et consiliarii universi praecise in ipsius episcopi manibus iuraverant 
se super hoc mandatis apostolicis per omnia parituros.

4) Die früheste ist vom 29. Januar, die letzte vom 23. Februar datiert.
5) Dass Wilhelm auch wegen dieser Angelegenheiten bei der Kurie anwe

send gewesen ist, bezeugt uns ausdrücklich die Bulle des Honorius vom 23. 
Februar; Levi, Documenti S. 323 n. 18: . . Mutinensis episcopus in nostra 
proposuit presentia constitutus.

•) Tiraboschi, a. a. O. IV G. D. n. 749, irrig zum 30. Januar (III. kal. 
Febr.) datiert. In den päpstlichen Registern steht 29. Januar (IV. kal. Febr.). 
Pressutti 4734.

Vom Ende Januar und vom Februar 1224 sind nicht weniger als 
8 Urkunden bis jetzt aufgefunden worden,4) welche Klagen enthalten, 
die der Bischof von Modena gegen geistliche Stifte und Vasallen sei
nes Bistums an den Papst gerichtet hat.5)

Eine der genannten Urkunden beleuchtet Ansprüche, die Wilhelm 
an verschiedene Personen seiner Diözese und u. a. an seine Vasallen 
gestellt hat. Am 29. Januar schrieb Honorius III. an den Bischof 
von Bologna und zwei andere Geistliche der Bolognadiözese,6) dass 
gemäss einem Bericht des Modeneser Bischofs viele Verkäufe, Schen
kungen und Belehnungen von Gütern des Bistums Modena von seinen 
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Vorgängern auf dem Bischofsstuhle gemacht worden seien, ohne dass 
ihre Kapitel oder die Mehrheit derselben dazu ihre Einwilligung gege
ben hätten.1) Da solche Verträge nicht rechtsgültig seien, forderte 
der Papst die genannten Adressaten auf, alle Güter, welche-auf solche 
Weise dem Bistum Modena abhanden gekommen waren, im Namen 
desselben zurückzufordern.

Es ist ohne weiteres klar, dass wir hier eine weitgreifende Aktion 
Wilhelms zugunsten des bischöflichen Eigentums vor uns haben. 
Sie bedeutete, dass fast allen einst dem Bistum gehörigen Gütern nach
gegangen und die Rechtsgültigkeit ihrer gegenwärtigen Besitzver
hältnisse geprüft werden musste. Von der Gründlichkeit, mit der 
Wilhelm ans Werk gegangen ist, spricht die Bemerkung, dass er Mass
nahmen seiner Vorgänger, also mehr als die eines Bischofs, beanstan
det habe, davon sprechen auch viele Prozesse, die Wilhelm mit Vasal
len wegen ihrer Lehen geführt hat. Die Vollziehung des päpstlichen 
Auftrages muss den Richtern ausserordentlich viel Arbeit bereitet 
haben.

Von der Wirksamkeit der drei Bologneser Richter sprechen 5 
Urkunden des Kapitelarchivs zu Modena. Alle diese enthalten für den 
Bischof von Modena günstige Urteile in Grundstücksstreitigkeiten,2) 
woraus zu ersehen ist, dass die Initiative Wilhelms grosse Vorteile 
für sein Bistum herbeigeführt hat. Aus dieser oder jener Ursache ist 
das Vorgehen der Richter vorzeitig unterbrochen worden, denn am 
5. September 1227 erneuerte Gregor IX. den Auftrag an den Magister 
Martin, Kanoniker in Parma.3) Wilhelm von Modena wird nach der 
Rückkehr von seiner ersten Legation dieses erneuerte päpstliche Ein-

1) Tiraboschi, a. a. O.: multe facte sint. . . venditiones, donationes et 
infeudationes bonorum Mutinensis episcopatus a predecessoribus suis sine sui 
consensu Capituli vel majoris aut sanioris partis ejusdem.

2) Es sind die Urkunden, Arch. Capit. Carta 332, dat. 23. Mai 1224, Carta 
341, dat. 16. Aprii 1225 (äusserst beleuchtend für die Schwierigkeiten, die 
bisweilen dem Nachweis der Entfremdungen von Grund und Boden des Bis
tums gegenüberstanden), Carta 338, dat. 7. August, Carta 339, dat. 26 August, 
Carta 340, dat. 8. September 1225. — In der erstgenannten Urkunde ist die 
Bulle des Honorius an die Richter vom 29. Januar inseriert. Hier wird sie 
mit einem Satz abgeschlossen, der nicht in den päpstlichen Registern vor
kommt; derselbe enthält die Ermächtigung, dass, wenn nicht alle drei Richter 
bei der Untersuchung zugegen sein konnten, der Bischof sie allein unternehmen 
dürfe oder einen von den beiden anderen dazu beauftragen könne.

8) Arch. Capit. Carta 370. Die Bulle ist nach der früheren kopiert, nur 
mit den durch den Papstwechsel nötig gewordenen Änderungen.
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greifen erwirkt haben. Dein neuen Richter ist es gelungen, im Fe
bruar 1228 ein paarmal dem Modeneser Bischof zu seinem Rechte zu 
verhelfen.1) Bald darauf, am 7. Juli 1228, wird Magister Martin von 
Gregor IX. durch den Erzpriester von Reggio ersetzt.2) Man sieht, 
dass der Bischof von Modena sich sofort, als seine Bestrebungen nach 
Wiedergewinnung der entfremdeten Güter auf ein Hindernis sties
sen, an den Papst gewandt hat. Von den Massnahmen des Erzprie
sters von Reggio wissen wir nichts; im Beginn des Jahres 1231 ist er 
seinerseits durch einen anderen ersetzt worden, indem der Schulmei
ster Hugo von Parma damals als Beauftragter des Papstes in der 
Sache tätig var. Am 13. Februar 1231 sprach dieser zwei Angeklagten 
den umstrittenen Grund und Boden ab.3) Weitere Nachrichten über 
diese Aktion Wilhelms besitzen wir nicht, aus dem Angeführten 
dürfte sich aber zur Genüge ergeben haben, dass der Bischof 7 Jahre 
lang dieselbe sehr energisch betrieben und erhebliche Resultate 
erreicht hat.

Eine zweite Gruppe von Klagen, die Wilhelm von Modena im 
Januar 1224 an die Kurie einreichte, wandte sich gegen geistliche 
Stifte seiner Diözese. Soweit es uns bekannt ist, hat Wilhelm gegen 
7 verschiedene Anstalten Klage erhoben. Zwei derselben, die Klöster 
von Panzano und St. Caesar, klagte der Bischof deswegen an, weil die 
Brüder derselben ihre Privilegien zu seinem Schaden missbrauchten.4)

x) Dies bezeugen Urkunden vom 9. Februar (Arch. Capit. Carta 385) 
und 27. Februar (Ibidem. Vielleicht ist diese Urkunde von Tiraboschi gemeint, 
wenn er, a. a. O. IV 59, von einer Urkunde spricht, die zeigt, dass Wilhelm 
am 21. Februar zu Modena anwesend war. Wenigstens habe ich keine solche 
Urkunde in Modena finden können.) Die in diesen Urkunden dem Disturne 
zurückverschafften Lehen waren im 12. Jahrhundert verliehen worden und 
es ist dem Bischof sehr schwer gewesen, sein Recht an ihnen darzutun. Eine 
Urkunde vom 10. März (Arch. Capit. Carta 382) enthält eine Zitation Magister 
Martins, die eine interessante Seite des Ganges der Prozesse, die Bischof Wil
helm in diesen Jahren geführt hat, beleuchtet. Beilage VII.

2) Arch. Capit. Carta 390. Original mit Siegel. Datum Perusii Nonas Julii, 
Pont, nostri anno secundo. Wörtlich gleichlautend mit der Bulle vom 5. Sep
tember 1227.

3) Arch. Capit. Carta 404.
4) Die von Panzano beschuldigte Wilhelm, dass sie, ohne Erlaubnis vom 

Bischöfe eingeholt zu haben, die von ihnen ausgeübte Seelsorge anderen über
liessen (Tiraboschi, a. a. O. IV C. D. n. 750, Pressutti 4742. Arch. Capit. 
Carta 329. Vom 30. Januar 1224), die von St. Cæsar desselben Vergehens und 
weil sie sich in eheliche Angelegenheiten einmischten und diese auch dann
3 — Soc. Scient. Fenn., Comm. Hum. Litt. II. 5.
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Die übrigen 5 Stifte, die Klöster S. Bartholomei de Alpibus, St. Peter 
zu Cambiazo, St. Peter zu Modena und die Hospitäler S. Gerniniani 
de Alpibus und St. Johannes zu Modena, hatten sich geweigert, dem 
Bischof von Modena den gebührenden Gehorsam zu leisten, indem sie 
sich für eximiert erklärt hatten. Alle diese Angeklagten bis auf das 
Modenesische Kloster St. Peter zitierte der Papst binnen eines Mo
nats nach Empfang des Schreibens vor sich, wobei sie alle etwaige 
diesbezügliche Privilegien vorlegen sollten.1)

anderen anvertrauten (Ardi. Capit. Carta 319. Originalbulle Honorius’ HL 
mit Siegel. Wahrscheinlich auch vom 30. Januar. Die Ziffer vor dem kal. 
febr, ist jedoch nicht mit Sicherheit zu lesen).

x) Die Bullen an Panzano und St. Cæsar sind schon erwähnt (vorige Seile 
Note 4). An S. Bartholomei de Alpibus, Arch. Capit. Carta 328, dat. 9. Feb
ruar. An Hospitale S. Gerniniani de Alpibus, Arch. Capit. Carta 327, auch 9. 
Februar. An St. Peter zu Camiliazo, Arch. Capit. Carta 331, dat. 10. Februar. 
An S. Johannis de Hospitali zu Modena, Arch. Capit. Carta 330, Pressutti 
4766, auch 10. Februar. Alle vier sind im Original erhalten. Ich publiziere die 
Carla 328 als Beilage IV. Die übrigen sind gleichlautend, mit Ausnahme des 
Anfangs der Nr. 330 und 331, der folgendermassen lautet: Vener. fratre nostro 
Mutinensi episcopo accepimus conquerente, quod tu pretextu exemptionis, 
quam te habere proponis. . . . animarum parrochianorum in civitate Mutine 
eodem irrequisito episcopo curam geris, obedientiani et reverentiam sibi debi
tam denegando. — In Nr. 331 steht anstatt in civitate Mutine, in diocesi Mu
tinensi.

2) Dies Kloster war das reichste und mächtigste in der Stadt. Ricci, a. a. O. 
S. 207.

») Arch. Capit. Carta 320. Gemäss der Urkunde hätte der Abt dabei nur 
gesagt, dass sein Kloster sich in der Stadt und Diözese Modena befände.

4) Sie sind vom 13. Mai (Arch. Capit. Carta 317) und 30. September (Arch. 
Capit. Carta 322) datiert. Die letztere ist in einer Urkunde inseriert, die ein

Über den Verlauf der Prozesse gegen die genannten Stifte erfahren 
wir nichts; möglicherweise bedeutet jedoch eine päpstliche Zitation 
an die Klöster von Panzano und St. Cæsar vom Jahre 1230, die später 
behandelt werden wird, eine Fortsetzung der Prozesse gegen dieselben.

Ein wenig besser sind wir über den Prozess gegen das Kloster St. 
Peter zu Modena* 2) unterrichtet. Der Papst berief nicht die Brüder 
desselben wie die der anderen Stifte vor sich, sondern sandte einen 
Dichter, um die Sache zu untersuchen. Am 20. Februar 1224 wurde 
vor diesem in Modena ein Verhör mit dem Abt des Klosters veran
staltet.3) Der Prozess zog sich dann in die Länge. Zwei umfangreiche 
Urkunden sind im Jahre 1224 von dem Richter, Magister Jakob, aus
gestellt worden; sie enthalten aber nichts über die Art des Streites;4) 
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dann schweigen die Aktenstücke vollständig bis zum Jahre 1231, 
wo wir dem päpstlichen Endurteil begegnen. Am 3. September d. J. 
stellte Gregor IX. das Kloster mit all seinen Tochterklöstern und 
Besitzungen wieder unter die Jurisdiktion des Modeneser Bischofs.1) 
Der Papst machte dabei jedoch gewisse Bedingungen, welche sich 
daraus herleiteten, dass das Kloster tatsächlich lange eximiert gewe
sen war, wenn auch vielleicht zu Unrecht.2) Das Recht scheint am 
ehesten auf der Seite des Klosters gewesen zu sein,3) und es ist wohl 
nur dem persönlichen Einfluss Wilhelms an der Kurie zu verdanken, 
dass das Urteil im Konsistorium die dem Bischof günstige Form er
hielt.4) Einen schönen Erfolg hat Wilhelm jedenfalls hier verzeich
nen können.

Vom 23. Februar 1224 datiert eine Bulle Honorius’ HL, welche die 
letzte aller uns bekannten Angelegenheiten erwähnt,5) wegen welcher 
der Bischof von Modena Anfang 1224 zum Papste gereist war. Der 
Papst berichtet hier, dass Wilhelm um eine gerechtere Verteilung der 
Kosten für den Unterhalt der römischen Legaten und Nuntien, die 
durch Modena reisten, gebeten habe; denn laut einer seit langer 
Zeit in Modena herrschenden Gewohnheit waren die Kosten dermas
sen verteilt, dass der Bischof die des ersten, die Kanoniker die des zwei
ten und verschiedene Geistliche die des dritten und vierten Tages be
zahlten.6) Da nun diese Legaten und Nuntien selten länger als einen

vom Magister Jakob beauftragter Untersuchungsrichter am 29. Oktober aus
gestellt hat. Die Urkunden enthalten nur Nachrichten über die mit der Leitung 
des Prozesses beschäftigten Personen und ihre Honorare. Jedoch erhellt aus 
ihnen, dass ein Zeugenverhör am 8. Dezember 1224 in Mantua stattfinden 
sollte.

4) Auvray 715. Tiraboschi, а. а. О. IV C. D. n 784.
2) Papst Eugen III. hatte es im Jahre 1148 nur vorläufig dem päpstlichen 

Stuhl unterstellt, als er das Bistum Modena suspendierte. Vgl. Ricci, a. a. O. 
8. 190 ff.

3) Vgl. die Worte der Bulle: Auditis ergo et intellectis liiis et aliis proposi
tis coram nobis ne benignitatem omnino postponere vel iustitie videremur 
penitus obviare iuris rigorem benignitatis mansuetudine temperantes.

4) ex providentia de fratrum nostrorum consilio tibi restituimus monaste
rium antedictum.

5) Reg. Vat. Hon. lib. 8, ep. 301, fol. 165. Pressutti 4811, daselbst jedoch 
irrig unter dem 24. Februar angeführt. Gedruckt von Levi, Documenti S. 323 
u. is.

**) Eber verschiedene Arten des Prokurationswesens s. Zimmermann, 
Die päpstl. Legation S. 284 f., wo gerade dieser Fall erwähnt ist
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Tag in Modena weilten, ruhte die ganze Last auf dem Bischof. Meh
rere Geistliche waren auch gänzlich von derselben befreit.

Honorius 111. fand das Gesuch Wilhelms überaus gut begründet, 
weshalb er den Abt von Columba aufforderte, nach Modena zu gehen, 
um dort die Fähigkeit eines jeden, die betreffende Bürde zu tragen, 
zu untersuchen, wonach er die Verteilung so gerecht wie möglich voll
ziehen sollte.1) Hier haben wir einen Fall vor uns, wo Wilhelm sich 
nicht mit Gewohnheitsrechten, auch wenn sie sehr alt waren, zufrie
den gab, wenn sie ihm ungerecht erschienen. Es muss aber beachtet 
werden, dass Wilhelm durch sein nahes Verhältnis zum päpstlichen 
Stuhl ganz andere Möglichkeiten besass, solche den Bischof belas
tende Statuten zu ändern, als die Bischöfe von Modena vor ihm.

x) Reg. Vat. a. a. O.: facultatibus et quantum quisque oneris predicti sus
tineat et qui hoc agnoscunt diligenter inquirens, auctoritate nostra suffultus 
de eodem inter eos statuas onere dividendo, pro ut secundum Deum cognove
ris, pensatis diligenter facultatibus et oneribus omnium, statuendum.

2) Arch. Capit. Caria 401. Original mit Siegel.
3) Wir besitzen zwei Urkunden über ihre Vorladung an den Prior des Klo

sters St. Cæsar. Dieser hat sich offenbar w iderspenstig erwiesen, denn am 19. 
Februar empfängt er zwar das Schreiben der Legaten (Arch. Capit. Carta 
410), am folgenden Tage aber weigert sich ein Mönch seines Klosters, den
selben Brief anzunehmen! (Arch. Capit. Carta 420). In diesem Schreiben ist 
die Bulle Gregors vorn 4. Februar inseriert, und die Legaten zitieren unter Hin
weis auf diese den Prior zum Montag den 22. Februar vor sich unter der Dro
hung, dass sie, wenn er nicht erschiene, die Sache nach ihrem Gutdünken ent
scheiden würden.

4) Pressutti 4797.

Indessen hat der Abt von Columba den erhaltenen Auftrag nicht 
ausgeführt, denn acht Jahre später, am 4. Februar 1232, erneuerte 
Papst Gregor IX. denselben an seine Legaten Jakob von Palestrina 
und Otto von St. Nikolaus,* 2) nachdem zuvor auch der Schulmeister 
von Parma mit dieser Sache beauftragt worden war.2) Die Legaten, 
die damals in Bologna weilten, begaben sich nach Modena, um die 
Sache zu entscheiden, ob sie sich des Auftrages vollständig entledigt 
haben, wissen wir aber nicht.3)

Am 21. Februar 1224 wurde eine päpstliche Bulle ausgestellt, in 
der Honorius den Bischof von Modena aufforderte, nach der Stadt 
Ferrara zu gehen, um die dort entstandenen Zwistigkeiten zu schlich
ten.4) Der Bischof sollte unter Androhung der Exkommunikation 
den Streitenden einen Eid des Gehorsams gegen die apostolischen Ver
fügungen auferlegen; weiter sollte er die Bürgerschaften von Verona, 
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Mantua und anderen benachbarten Städten hindern, in die Stadt oder 
das Gebiet Ferraras einzudringen und daselbst Schaden anzustiften, 
weil sie keine Ursache zu Streitigkeiten mit den Bürgern von Ferrara 
hätten.1) Wilhelm sollte Gerechtigkeit üben und dann sofort dem 
Papste berichten, was er getan habe, damit dieser dann nach seinem 
Ermessen handeln könnte. Diese Äusserungen des Papstes machen 
es wahrscheinlich, dass es sich um das Unternehmen des Markgrafen 
Azzo von Este handelte, das dieser im Jahre 1224 gegen Ferrara be
gann.2) Dieser wurde nämlich von Veronesern, Paduanern, Mantua
nern und Bolognesern unterstützt und hatte die Absicht, Salinguerra 
Torello von Ferrara zu vertreiben und sich selbst in den Besitz der 
Stadt zu setzen. Der Versuch scheiterte jedoch diesmal gänzlich. Bei 
dem völligen Mangel an Dokumenten über die Geschichte Ferraras 
zu dieser Zeit wissen wir nicht, ob Wilhelm überhaupt wegen dieser 
Sache in Ferrara gewesen ist.

Um diese Zeit ist dem Bischof von Modena noch ein anderer päpst
licher Auftrag erteilt worden. Davon wissen wir jedoch nur indirekt, 
d. h. die Aufforderung an Wilhelm ist uns nicht erhalten. Am 25. 
Februar schrieb Honorius III. an 5 Klöster, nämlich an St. Proculus, 
St. Stephan im Bolognesischen und S. Johannis in monte Bononi
ensi2) sowie an die von Columba und Leucedio, dass sie die bei ihnen 
deponierten Geldsummen durch Vermittelung des Bischofs von Mo
dena dem Markgrafen von Monferrat zuweisen sollten.4) Der Mark
graf war in dieser Zeit eifrig bemüht, grosse Geldsummen für seinen 
bevorstehenden Zug nach dem Königreich Thessalonich zu sammeln. 
Im März war er bei Kaiser Friedrich in Catania5) und entlieh von 
ihm 9000 Mark. Die erneuerte Geldverleihung des Papstes bedeutet 
sicher, dass der Papst den Beschluss des Markgrafen, das Ziel seiner 
Fahrt zu ändern, genehmigt hatte.6) Bischof Wilhelm wird die jetzt

!) Reg. Vat. Hon. lib. 8, ep. 328, fol. 169: Communitatibus quoque Vero
nensi, Mantuae et aliarum urbium vicinarum, sub pena excommunicationis 
expresse prohibeas ne civitatem vel districtum Ferrarie ad inferendum aliquam 
lesionem intrare présumant, cum non habent aliquid contra cives Ferrarie.

2) Winkelmann, а. а. О. I 256 f.
3) Also offenbar auch in der Diözese Bologna.
4) Pressutti 4814—4817.
6) BFW. 1518.
•) Ich erwähne dieses nur deshalb, weil Winkelmann, а. а. О. I 228, noch 

nicht hiervon Kunde gehabt hat. Man darf wohl auch nicht annehmen, dass 
es sich nur um die endgültige Übergabe der früher erwähnten Geldspenden an 
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zu liefernde Geldsumme dem Markgrafen von Montferrat während 
dessen Rückreise aus Catania überbracht haben, ohne dass er selbst 
deswegen hätte nach Montferrat zu reisen brauchen. Der Bischof scheint 
im März in Modena gewesen zu sein. Darauf deutet teils der Um
stand, dass er in diesem Monat zwei Gesuche in Angelegenheiten sei
nes Bistums an Kaiser Friedrich II. gerichtet hat, teils auch derje
nige, dass einige Pachtzinsen damals festgelegt wurden, obwohl sie 
nicht unbedingt die Anwesenheit des Bischofs voraussetzen.1)

den Markgrafen gehandelt hat, denn aus der oben S. 27 erwähnten Urkunde 
muss man schliessen, dass das Geld schon in die Hände des Markgrafen ge
kommen war.

i) Ricci, a. a. O. S. 7. Pensiones de Civitate et confinibus exemplate 
in millesimo CCXXIIII. Indictione XII de mense Martii. — Iste sunt 
pensiones, quas dare debent Beccarii domino Episcopo Mutinensi pro stallie 
que habent sub beccariis ipsius Episcopi.

2) Arch. Capit. Carta 318: . . . concedimus, et indulgemus ut (ta)m ipse 
quam eius successores causas ecclesie sue ex parte eorum prestito nullo sacra
mento calupnie possint peragere nulla obstante lege. Ita tamen quod adver
sarius eodem iure contra eos uti non possit, nec gaudere valeat eiusdem bene
fici] prerogativa. Vgl. das Dekret alenrecht, X de juramento calumniae II 7.

з) et quod nulla prescriptie minor centum annorum ecclesie predicte possit 
opponj.

*) Arch. Capit. Caria 318. BFW. 1521, dat. März 1224. Original, Siegel 
weggefallen. . . Guillelmus venerabilis Mutinensis episcopus fidelis noster,

Mit den zwei genannten Gesuchen hat Wilhelm nicht den Kaiser, 
der damals in Catania weilte, persönlich aufgesucht, sondern hat 
durch einen Boten seine Wünsche ausgesprochen. Er ersuchte teils 
um die Erneuerung eines Privilegs Kaiser Heinrichs VI. vom Jahre 
1195 für die Modeneser Kirche, teils um die Erlaubnis, ein zerstörtes 
Kastell wieder aufzubauen. Das Privileg Kaiser Heinrichs bewilligte 
dem Bistum Vorteile gerichtlicher Art, nämlich dergestalt, dass die 
Bischöfe bei Prozessen ihre Sache führen durften, ohne eine Kaution 
für etwaige Anfechtung zu stellen; ihre Gegner sollten aber nicht die
sen Vorteil geniessen.* i) 2) Auch verordnete das Privileg, dass kein Ein
spruch gegen Verordnungen der Modeneser Kirche, die jünger als 100 
Jahre waren, erlaubt sei3) »non obstante aliqua lege vel statuto ullo 
seu civitatis consuetudine». Diese letzte Bestimmung führt uns auf 
den Gedanken, dass Wilhelm vielleicht die Erneuerung des Privilegs 
gerade jetzt gewünscht hat, um auch eine weltlich-rechtliche Stütze 
för seine oben besprochene Aktion gegen die Entfremdungen der 
Güter des Bistums zu erhalten. Friedrich II. genehmigte sein Gesuch4) 
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und stellte die Rechtsgültigkeit des Privilegs unter Strafandrohungen 
fest.1)

Autenticum Privilegium ecclesie Mutinensis a patre nostro domino Henrico 
dive recordationis augusto clementer indultum, per nuncium specialem nostre 
celsitudini presentavit, attencius supplicando ut quia pre diuturnitate tempo
ris consumebatur penitus in re ipso propositus quod eidem ecclesie dapnum 
inconparabile contingebat, illud innovare et confirmare de nostra gratia 
dignaremur.

i) Mandantes et presentís privilegi] auctoritate firmiter statuentes, ut 
nulla omnino persona, parva vel humilis, ecclesiastica vel secularis, contra 
hujus confirmationis nostre tenorem ausu temerario venire présumât, quod 
qui presumpserit indignationem nostram et penam quinquaginta librarum 
aurj optimj se noverit incursurum, quarum medietas Camere nostre altera vero 
passis iniuriam persolvatur.

2) Hessel, Gesch. d. Stadt Bologna S. 154.
3) Tiraboschi, Storia di Nonantula I 286.
4) BFW. 1522. Gedruckt bei Sillingardus, a. a. O. S. 91. Venerabilis 

Mutinensis episcopus fidelis noster Celsitudini nostræ per Nuncium suum, 
et literas attentius supplicavit, ut,"quia Castrum Pontis ducis in Dioecesi Muti
nensi positum spectans ad ius et proprietatem ipsius a Ferrariensibus, Muti
nensibus, et aliis civibus funditus est destructum in gravem ipsius Ecclesiae 
iniuriam, et iacturam.

5) Hessel, a. a. O. S. 156. BFW. 12428, 12443, 12447—49. Chroń. Mod. 
27 f. Ann. Parm. in M. G. SS. XVIII 666. Tiraboschi, Mem. stor. Mod. IV C. 
D. n. 692. Tiraboschi, Storia di Nonantula I 286, fixiert sogar den Tag auf den 
11. November 1213. W inkelmann, a. a. O. I 257 Note 2, glaubte, die Vernichtung 
des Kastells sei 1222—1224 herbeigeführt worden. Seine Ansicht ist jedoch 
nicht aufrechtzuerhalten.

•) Sillingardus, a. a. O. S. 91.
7) Quare devotioni tuae duximus committendum, mandantes quatenus 

super hoc juramento, quod cum honore Imperii, et indemnitate ipsius ecclesiae

Das zweite Gesuch Wilhelms betraf das Kastell Pons Ducis nahe 
der Mündung des Panaro,* 2) bei dem jetzigen Orte Casumaro,3) das 
einige Jahre vorher völlig zerstört worden war, »zu grossem Unrecht» 
der Modeneser Kirche, da der Bischof es als sein Eigentum betrach
tete.4) Die Zerstörung der Feste ist um das Jahr 1213 geschehen, 
denn 1212 und 1213 kämpfte Modena mit Salinguerra von Ferrara 
gerade um den Ort Pons Ducis.5) Kaiser Friedrich sagt in einem 
Schreiben vom 19. März an den Erzbischof Albert von Magdeburg, 
seinen Legaten in der Lombardei, Wilhelm von Modena habe ersucht, 
das Kastell wiederaufbauen und alle Bewohner desselben zurück
führen zu dürfen.6) Der Kaiser beauftragt deshalb den Legaten, die 
Sache zu untersuchen und dann der Gerechtigkeit nach zu handeln.7) 
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Es ist demnach nicht richtig zu behaupten,1) dass Friedrich das Ge
such des Bischofs von Modena genehmigt habe. Über den Ausgang 
der Sache wissen wir nämlich nichts. Man darf aber andrerseits auch 
nicht wegen Mangels an weiteren Nachrichten über die Sache mit 
Tiraboschi2) annehmen, dass Bischof Wilhelm das Gewünschte nicht 
erreicht hat.

Die oben besprochenen zwei Erlasse Kaiser Friedrichs sind die 
einzigen direkten Zeugnisse über diese erste sicher belegte Berührung 
Wilhelms mit dem römischen Kaiser. Man hat aber behauptet, dass 
der Bischof von Modena bei dieser Gelegenheit Friedrich noch eine 
Sache vorgetragen habe. Im März 1224 publizierte der Kaiser aus 
Catania sein berühmtes Edikt gegen die Ketzerei,3) das die Todes
strafe für dieselbe in Italien einführte. Edw. Winkelmann glaubte 
nachweisen zu können,4) dass dieses Ketzeredikt von dem Bischöfe 
von Modena erwirkt sei.5) Winkelmann begründet diese Annahme 
damit, dass die Bischöfe Albert von Brescia und Wilhelm von Modena 
seiner Ansicht nach seit 1223 als Ketzerrichter in der Lombardei tä
tig waren und dass Bischof Wilhelm gerade im März 1224 wegen 
Amtsangelegenheiten in Verbindung mit dem Kaiser getreten war.6) 
Man hat allgemein dieser Ansicht Winkelmanns beigestimmt7) und 
Wilhelm sogar als einen »eifrigen Ketzerverfolger»8) bezeichnet. Nun 
procedendum videris, sic procedas, et inde statuas, quod iuste noveris expedire, 
faciens, quod statueris per bannum Imperiale auctoritate nostra firmiter 
observari.

!) Wie Ughellus a. a. O. II 122 und nach ihm Estrup, Idea hierarchies 
S. 13. Auch Winkelmann, a. a. O. I 257 Note 2.

2) Storia di Nonantula I 287: Ma non pare, che il Vescovo ottenesse cio che 
bramava. T. scheint übrigens die Wahrheit der Behauptung Wilhelms, dass 
die Feste ihm gehörte, zu bezweifeln, indem er sagt, a. a. O.: Guglielmo . . . 
il qual pretendeva non so su qual fondamento, ch’esso già fosse stato di diritto 
della sua Chiesa.

s) M. G. Const. Tom. II 252. BFW. 1523.
<) MIÖG. IX 136 ff.
5) Er trat damit gegen eine Ansicht Fickers auf, der (MIÖG. I 179 ff. und 

430 f.) das Edikt auf eine Anregung des Erzbischofs Albert v. Magdeburg 
zurückführte.

e) Es sind die eben erwähnten Gesuche Wilhelms gemeint.
7) So noch Kuczyński, Guala de Bergame S. 101 und Herm. Köhler, Die 

Ketzerpolitik S. 34. H. C. Lea, Gesch. d. Inquisition S. 224, äussert sich gar 
nicht über die Frage des Ursprungs des Ediktes.

8) Sutter, Johann von Vicenza S. 78. Davidsohn, Gesch. v. Florenz II: 1 
S. 205, nennt, ihn einen »berühmten Ketzerjäger».
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aber stellt die Annahme Winkelmanns mit der Tatsache im Wider
spruch, dass Wilhelm von Modena zu dem Zeitpunkte, an dem das 
erwähnte Edikt erschien, noch gar nicht zum Ketzerrichter ernannt 
worden war. Erst am 4. Mai 1224 erfolgte diese Ernennung durch eine 
Bulle des Honorius an die Bischöfe von Brescia und Modena.1) 
Vor diesem Tage ist Bischof Wilhelm mit keinerlei Auftrag gegen die 
Häretiker ausgerüstet worden, das zeigt das päpstliche Schreiben 
vom 4. Mai ganz deutlich.

Das Angeführte macht es natürlich keineswegs unmöglich, dass 
Wilhelm von Modena etwas mit der Entstehung des kaiserlichen 
Edikts zu tun gehabt hat, hiervon wissen wir aber nichts. Es scheint 
natürlicher, den Ursprung des Ketzeredikts anderwärts zu suchen. 
Es sei bemerkt, dass die Reichsgesetze gegen die Ketzerei, die Fried
rich II. 1220 veröffentlichte, auf Verlangen des Papstes erfolgten.2) 
Wenn man der Entstehung des kaiserlichen Edikts von 1224 einen 
päpstlichen Einfluss zu Grunde legt, dürfte man auf sichererem Boden 
stehen, als wenn man dasselbe auf die Initiative einzelner, in der 
Lombardei wirkender Männer zurückführt. Kann man wirklich lom
bardischen Bischöfen die nötige Autorität zuschreiben, dass sie die Ein
führung der Todesstrafe wegen Häresie in Italien direkt von dem rö
mischen Kaiser fordern konnten? Ein Ersuchen um eine Verordnung 
von derartiger Tragweite muss doch am ehesten von dem Oberhaupt 
der Kirche ausgegangen sein.3)

Es besteht offenbar ein Zusammenhang zwischen dem Kaiser
edikt vom März 1224 und dem Schreiben des Honorius vom 4. Mai 
desselben Jahres. Allerdings erwähnt der Papst nicht die kaiserliche 
Verfügung, sondern fordert nur die Bischöfe auf, gegen die Ketzerei 
nach den Bestimmungen des allgemeinen Konzils4) vorzugehen; das

!) Pressutti 4960. Leider stand das Registerwerk Pressuttis Winkelmann 
beim Verfassen der Geschichte Friedrichs II. nodi nicht zur Verfügung, sonst 
wäre er ja auf den chronologischen Widerspruch in seiner Theorie aufmerk
sam geworden. In Kaiser Friedrich ILI 215 und 262 f. erneuert er seine Be
hauptung.

2) Ficker, Einführung der Todesstrafe, MIÖG. I 192 und Winkelmann, 
Friedrich IL I 113 f.

8) Der Papst muss sich jedenfalls über die Ketzereibewegungen unterrichtet 
gehalten haben, und so ist es auch möglich, dass Wilhelm von Modena das 
kaiserliche Edikt indirekt inspiriert hat, indem er z. B. die Notwendigkeit 
eines solchen dem Papste vorgestellt haben kann.

4) Das allgemeine Laterankonzil von 1215.
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Edikt, das die weltliche Strafe festsetzte, wird aber Honorius als 
wertvoll angesehen haben, um seiner Aktion hinreichende Kraft zu 
sichern.1) Ein Zeugnis dafür äussert sich in seiner Aufforderung an 
die zwei Bischöfe, dass sie versuchen sollten, die Rektoren der Ketzer
städte zu bewegen, die Ketzer und ihre Gönner zu bestrafen.

1) Es scheint nicht besonders auffällig, dass der Papst das kaiserliche 
Edikt unerwähnt liess, denn die Bischöfe konnten ja nur mit kirchlichen 
Strafen vorgehen, während das Edikt sich an die weltlichen Obrigkeiten 
richtete. Ausserdem war schon die kaiserliche Verordnung durch den Erz
bischof von Magdeburg in der ganzen Lombardei publiziert, so dass die jetzt 
ernannten Richter dies nicht zu tun brauchten, wie 1221 Hugo von Ostia die 
kaiserlichen Verordnungen vom Jahre 1220 veröffentlicht hatte. (Potthast 
6598).

2) Pressutti 4960. Reg. Vat. Hon. lib. 8, ep. 419, fol. 186.
3) Reg. Val. a. a. O.: fraternitati vestre... presentimi! auctoritate mandamus 

quatinus Civitates ipsas et alia Lombardie loca corrupta fermento huiusmodi 
pravitatis sollicite peragrantes, earum rectores et populos ad exterminandam 
de finibus suis pestem huiusmodi secundum statutum concilii generalis et ad 
statuendum contra ipsos heréticos ac eorum fautores penas et alias signas 
excogitare poteritis competentes secundum datam vobis a deo prudentiam 
diligenter et efficaciter inducatis, eos ad id cum necesse fuerit districtione 
canonica compellentes. Vos enim statuendi super hiis quicquid secundum 
deum videritis statuendum, et cogendi censura ecclesiastica quoslibet qui 
vobis in his inobedientes extiterint aut rebelles, vobis auctoritate presentium 
plenam concedimus potestatem.

Welche Rolle Wilhelm von Modena auch beim Zustandekommen 
des berühmten Edikts gespielt haben mag, Tatsache ist, dass er auf 
päpstlichen Befehl als Ketzerrichter tätig gewesen ist. Die Bulle, die 
diesen Auftrag an Albert von Brescia und Wilhelm von Modena ver
mittelte,1 2) wird durch eine lange und beredte, mit vielen Hinweisun
gen auf die Evangelien ausgerüstete Darlegung der allgemeinen 
Verderblichkeit der Ketzerei eingeleitet, darauf trägt Honorius den 
beiden von ihm hochgeschätzten Bischöfen auf, nach allen von der 
Ketzerei verderbten Orten in der Lombardei zu gehen und daselbst 
die vollkommene Ausrottung dieser Verirrung zu betreiben. Der 
Papst erteilt ihnen dabei unbeschränkte Vollmacht, die Widerspen
stigen mit kirchlichen Strafen zur Unterordnung zu zwingen.3)

Die Lombardei war also den Ketzerrichtern als Wirkungsbezirk 
überwiesen. Indessen haben wir nicht feststellen können, von wel
chem Umfang ihre Tätigkeit daselbst gewesen ist. Wir besitzen nur 
Nachrichten über ihr Eingreifen gegen die Ketzerei in Brescia, das 
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gegen Ende des Sommers stattgefunden haben wird. Indessen ist 
es möglich, dass sich Wilhelm von Modena ziemlich bald nach Emp
fang des Auftrages, Ende Mai oder Anfang Juni, an die Ausführung 
desselben gemacht hat. Am 27. Mai begegnen wir dem Bischof in 
Modena,1) wo er einen Vergleich mit einem seiner Vasallen über ver
schiedene Grundstücke schliesst,2) dann ist er schon am 20. Juni in 
Vercelli, also weit von seiner Diözese in der westlichen Lombardei.3) 
Da er aber nicht wegen der Angelegenheit, in deren Zusammenhang er 
erwähnt wird, nach Vercelli gereist sein kann, ist es anzunehmen, dass er 
damals in Ketzerangelegenheiten in der Westlombardei umherreiste. 
Weil ferner Vercelli sehr weit von Brescia entfernt ist, scheint es, 
als ob Wilhelm weite Gegenden der Lombardei durchkreuzt hat. Ge
gen Ende des Sommers kamen die beiden Bischöfe nach Brescia. Vor 
dem 11. September hat nämlich Papst Honorius einen Bericht seiner 
Ausgesandten empfangen, worin sie augenscheinlich die Verhältnisse 
in Brescia und ihre Massnahmen daselbst geschildert haben. An die
sem Tage schrieb der Papst an die Soldaten und das Volk zu Brescia, 
die dem katholischen Glauben die Treue bewahrt hatten, dass die 
Bischöfe von Brescia und Modena ihm über ihre Zuverlässigkeit be
richtet hätten,4) und forderte sie auf, nach wie vor festzustehen und 
den Bischöfen bei der Ausrottung der allzu sehr ausgebreiteten Ketze
rin zu helfen.5) Das Schreiben des Papstes half den Bischöfen jedoch 
wenig, denn die Ketzer in Brescia erwiesen sich als so zahlreich und 
mächtig, dass sie mit Erfolg den päpstlichen Dichtern widerstanden. 
Zuerst versuchten diese den Hat der Stadt zu bewegen, die Häuser 
und Predigtsäle der Ketzer zu zerstören, dieser aber sowie einige

D Vier Tage vorher war er von Modena abwesend. Arch. Capit. Carta 332: 
Am 23. Mai wird nämlich einem Mann befohlen, sich nach Modena zu bege
ben, um vor Guido, dem »Vicarius domini episcopi Mutinensi» zu erscheinen.

2) Arch. Capit. Carta 334. Der Bischof erhielt ein grosses Stück Land 
zurück, das der Vasall in sein persönliches Eigentum zu verwandeln ver
sucht hatte.

3) .1. A. Iricus, Berum Patriae libri III, Liber 1 S. 71. Zusammen mit dem 
Kardinalpriester von St. Martin (bei Iricus steht irrig S. Marie) Guala und an
deren Geistlichen erscheint Wilhelm als Zeuge eines Vergleiches zwischen dem 
Bischof Hugo von Vercelli und den Einwohnern des Ortes Casale. Vermutlich 
hat Wilhelm dabei nicht nur die Rolle eines Zeugen gespielt, sondern an 
»1er Behebung der Streitigkeiten teilgenommen.

4) Reg. Vat. Hon. lib. 9, ep. 20, fol. 5: sicut venerabili fratri nostri . . 
Brixiensi et . . Mutinensi episcopi . . . nobis insinuare curarunt.

6) Pressutti 5114.
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Edle der Stadt weigerten sich, solchen Anforderungen Folge zu lei
sten; im Gegenteil unterstützten sie die Ketzer auf alle mögliche 
Weise.1) Eine grosse Anzahl Edler wurde deshalb von den Richtern 
exkommuniziert, was jedoch nicht zu dem beabsichtigten Ergebnis 
führte.

i) Ep. pont. I n. 275. Vgl. Winkelmann, a. a. O. I 262 f.
2) Dies geschah am 9. Januar 1225. Ep. pont. I n. 264.
з) Ep. pont. I n. 264: ne opus extirpandi pravitatem predictam inchoatum 

feliciter per ipsius Mutinensis absentiam remaneat imperfectum.
4) Vgl..über dieselbe Tiraboschi, Diz. top- stor. I 17 f.
5) Tiraboschi, Mem. stor. Mod. IV C. D. n. 755, dat. 20. September 1224. 

Der Ursprung des Streites ist schon in früherer Zeit zu suchen. Vielleicht steht 
dieser Prozess in Zusammenhang mit dem Einschreiten des Bischofs gegen die 
anderen geistlichen Stifte seiner Diözese im Beginn dieses Jahres.

e) Arch. Capit. Carta 326, dat. 4. Oktober 1224.
7) Der Bischof Gratia, der Erzpriester und der Schulmeister von Parma. 

Am 12. Januar 1225 zitieren diese die Parteien innerhalb 15 Tagen vor sich. 
Arch. Capit. Carta 337.

8) Arch. Capit. Carte 337, 343, 358. Pressutti 5835. Auszüge derselben sind 
von Tiraboschi, a. a. O. und Ricci, a. a. O. S. 78 ff. gedruckt.

Man muss unstreitig das Unternehmen der beiden Richter 
gegen die Häretiker Brescias als gänzlich missglückt bezeichnen. 
Damit wurde die Tätigkeit Wilhelms in dieser Sache beendigt, denn 
schon gegen Ende September finden wir ihn wieder in den Angelegen
heiten seines Bistums tätig, dann erfolgte bald seine Sendung nach 
dem Norden, weshalb auch der Papst ihn ausdrücklich von dem Auf
trag befreite und statt seiner den Bischof Bonaventura von Rimini 
zum Ketzerinquisitor ernannte.* 2) Dass der Papst mit der Richter
tätigkeit Wilhelms zufrieden gewesen ist, und dass Wilhelm somit nicht 
nur Misserfolge wie in Brescia erlitten haben kann, zeigen die Worte 
des Honorius, dass mit der Ausrottung der Ketzerei während seiner 
Richterzeit glücklich begonnen worden sei.3)

Jm Herbst 1224 hat Wilhelm einen Prozess gegen die Kirche S. 
Apollinaris de Vallata4) eingeleitet. Bei der Wahl eines neuen Priors 
suchten die Brüder sich der Jurisdiktion des Bischofs zu entziehen.5) 
Dieser schritt kräftig gegen sie ein, exkommunizierte den Prior und 
das Kapitel der Kirche6) und wandte sich an den Papst, um sich durch 
ihn sein Recht zu verschaffen. Zu Beginn des folgenden Jahres er
scheinen drei von Honorius III. erwählte Richter;7) von ihrer Tätig
keit handeln zwar einige Urkunden,8) die schliessliche Entscheidung 
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der Sache bleibt jedoch im Dunkeln. Das Hecht scheint jedenfalls 
auf der Seite des Modeneser Bischofs gewesen zu sein.

Am 28. November 1224 bestätigte der Papst eine Massregel 
Wilhelms, gemäss welcher das Kloster zu Zena dem Kloster Columba 
als ein Tochterkloster angeschlossen worden war.1) Da einige Kanoni
ker des Klosters zu Zena jedoch nicht in den Cisterzienserorden, dem 
Columba angehörte, eintreten wollten, beauftragte Honorius einige 
Geistliche,2) die genannten Kanoniker auf andere Kirchen ihres Or
dens in der Diözese Modena zu verteilen. Es ist nicht bekannt, warum 
Wilhelm diese Neuordnung der Verhältnisse des Klosters zu Zena 
vorgenommen hat.

i) Pressutti 5183.
2) Den Erzdiakon von Reggio, den Schulmeister von Parma und den Dom

herrn Maifridus von Modena. Pressutti 5184, dat. 28. November 1224.
3) Heinrich von Lettland, XXIX 2: Eodem anno miserat venerabilis 

Rigensis episcopus Mauritium, sacerdotem suum, in curiam Romanam, petere 
sedis Apostoliche legatum in Livoniam. Et annuit Summus Pontifex, et misit 
venerabilem Mutinensem Episcopum, palatii sui cancellarium, cum eodem sa
cerdote in Livoniam.

4) Ep. pont. I n. 264, dat. 9. Januar 1225: ipsum Mutinensem desiderantem 
ab olim portare nomen domini Jesu Christi coram ducibus et gentibus Pruteno- 
rum.

Im zweiten Halbjahre 1224 kam eine Gesandtschaft aus Livland 
nach Hom, um sich einen apostolischen Legaten für ihr Land zu er
bitten. Der Chronist Heinrich von Lettland erzählt, dass der Bischof 
Albert von Higa im Jahre 1224 seinem Priester Mauricius diesen Auf
trag gegeben hatte, und er berichtet ferner, dass Honorius HL, dem 
Verlangen des Bigaer Bischofs zustimmend, den Bischof Wilhelm 
von Modena, den »Kanzler seines Palastes», mit dem genannten Prie
ster nach Livland gesandt habe.3) Obwohl nun diese Mitteilung des 
Chronisten einen Irrtum enthält, nämlich die Bezeichnung Wilhelms 
als Kanzler des päpstlichen Palastes, welche offenbar aus seiner frü
heren Vizekanzlerwürde herrührt, ist sie in ihrem Hauptbestandteil 
gewiss richtig.

Wilhelm von Modena hatte schon lange seine Blicke auf die 
Missionsgebiete des Nordens gerichtet gehabt, indem er gewünscht 
hatte, »den Namen des Herrn Jesu Christi den preussischen Fürsten 
und Völkern zu überbringen.»4) Es nimmt darum nicht Wunder, 
dass er in persönliche Berührung mit dem Boten des Livenbischofs 
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getreten ist.1) Dies können wir daraus schliessen, dass die Livländer 
offenbar gerade die Ernennung Wilhelms von Modena zum Legaten 
gewünscht haben,* 2) sowie daraus, dass Wilhelm sich selbst zu diesem 
Auftrag erboten hat. Sicher ist, dass die Boten aus Livland keine 
geeignetere Persönlichkeit hätten finden können, denn Wilhelm besass 
in hohem Masse sowohl die für einen Legaten notwendigen Eigenschaf
ten und eine grosse Erfahrung als auch das volle Vertrauen des Pap
stes. Der letztere Umstand musste viel für die Livländer bedeuten, 
denn so konnten sie hoffen, dass der Papst die Massnahmen des 
Legaten in Bezug auf die Verhältnisse ihres Landes genehmigen w ürde.

!) Vom 4. Oktober 1224 bis zum 28. Januar 1225 spricht kein Zeugnis aus 
Modena von Wilhelm, weshalb er eine geraume Zeil vor der Ernennung zum 
Legaten — am 31. Dez. 1224 — in Boni verweil! haben kann. Anfang .Januar 
1225 hat der Domherr Manfredin als sein \ ikar in Modena gewirkt (Arch. 
Capit. Carta 337, dat. 12. Januar), was seine damalige Anwesenheit in Boni 
äusser allen Zweifel stellt.

2) Ep. pont. a. a. ().: et nuper a fidelibus, qui sunt in partibus illis, instantis
sime postulatum illuc de fratrum nostrorum consilio duximus destinandum. \ iel- 
leicht sind diese Worte nicht buchstäblich aufzufassen, sondern ist damit 
nur gemeint, dass die Gesandtschaft dringendst um einen Legaten ersucht hatte. 
Das oben Gesagte scheint mir jedoch wahrscheinlicher.

3) Pressutti 5242.
4) Arch. Capit. Carta 336, Abschrift von 1283.
6) Arch. Capit. Carta 347.
•) Bicci, a. a. O. S. 20. Authentische Kopie von 1290.
7) Arch. Capit. Carta 351. Diese Urkunde ist besonders bemerkenswert 

dadurch, dass sie die einzige des Kapitelarchives zu Modena ist, die Bischof 
Wilhelm persönlich unterschrieben hat.

8) Arch. Capit. Carta 335. — Alle die angeführten Urkumten enthalten 
teils Erneuerungen von Belehnungen, teils andere Abkommen über grund
herrliche Verhältnisse.

Am 31. Dezember 1224 wurde W ilhelm zum Legaten ernannt.3) 
In der Regel sind die apostolischen Legaten unmittelbar nach ihrer 
Ernennung nach ihrer Provinz abgereist; Wilhelm aber weilte noch 
ziemlich lange ins Jahr 1225 hinein in seinem Bistum. Fünf Ur
kunden zeigen seine Anwesenheit in Modena an den 'Pagen 28. Ja
nuar,4) l.,5) 2.,6) 17.7) und 18. Februar.8) Viele Umstände können 
natürlich den Aufschub der Reise verursacht haben, hier sei nur 
darauf hingewiesen, dass die Überfahrt von Lübeck nach Riga wegen 
der Eisverhältnisse nicht vor dem Frühling stattfinden konnte, und 
ferner konnte Wilhelm kaum sein Bistum verlassen, ohne seine 
Vikare gründlich über die Angelegenheiten desselben zu instruieren.
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Am 16. April war Wilhelm nicht mehr in Modena1) sondern 
hatte sich offenbar auf seine Legationsreise begeben. Seine Abreise ist 
demnach in die Zeit zwischen dem 18. Februar und dem 16. April zu 
setzen. Vorher bestellte er zwei Kanoniker zu seinen Stellvertretern.* 2) 
Dass sie Wilhelms Aktion zur Wiedererlangung der bischöflichen 
Güter fortsetzen sollten, ist an sich selbstverständlich, erhellt aber 
auch aus einer päpstlichen Vollmacht vom November 1225.3)

x) Arch. Capit. Carta 341. Die Angabe Tiraboschis (Mein. stor. Mod. IV 
59), dass Wilhelm am 15. April in Modena gewesen sei, gründet sich offenbar 
auf diese Urkunde, die aber keinen Anlass gibt zu bezweifeln, dass der Bischof 
abgereist war. Heisst es doch ausdrücklich: in ipsa causa procederetur per 
vicarios domini episcopi . . ., scilicet per dominos Rolandinum et Manfredinuni.

2) Es ist bemerkenswert, dass Wilhelm gerade die Männer, die bei der 
zwiespältigen Bischofswahl 1221 als Prätendenten erschienen, ausersah.

3) Die rechtsgültige Amtsbefugnis der Vikare war angefochten worden, 
weil in dem Stellvertretungsinstrument nicht erwähnt gewesen sei, dass sie 
zu sindici et actores (Beg. Vat. Hon. lib. 10, ер. 96, fol. 94) ausersehen worden 
waren. Honorius 111. erklärte sie daraufhin als vollgültige Vert reter ihres 
Bischofs (Pressutti 5707). Gregor IX. nahm dann diese Entscheidung in die 
Dekret alen auf (c. 9, X de procuratoribus I 38). Vgl. Zimmermann, a. a. O. 
S. 219 f.

Die erste Phase der Wirksamkeit Wilhelms vom Piemont als 
Bischof von Modena war mit dem Antritt seiner nordischen Legation 
zu Ende. Wir haben gesehen, dass diese von überaus umfangreicher 
und wechselvoller Arbeit erfüllt gewesen ist.

Allem Anschein nach hatte sie für das Bistum ein wirtschaftliches 
Aufrütteln bedeutet. Wir haben den Bischof mit fast pedantischer 
Strenge den Vorteil seines Sprengeis wahren sehen — anderes war 
aber auch nicht zu erwarten, wenn ein Mann auf den Bischofsstuhl 
ernannt wurde, der durch einen langjährigen Aufenthalt in der 
päpstlichen Kanzlei, die sich mit Tausenden von bedeutenden und 
unbedeutenden Sachen zu befassen hatte, geschult war. Der Bu- 
reaukrat aus der römischen Kurie entschloss sich zu einem Pro
zesse wegen eines Pferdes, aber er spürte auch äusserst ener
gisch in Vergessenheit geratene bischöfliche Lehen auf und un
tersuchte genau die Richtigkeit der behaupteten Exemtionen ver
schiedener geistlicher Stifte. Diese Tätigkeit trägt natürlich nichts 
Merkwürdiges an sich, denn in allen italienischen Diözesen suchten die 
Vasallen sich Kirchengüter anzueignen und die Klöster sich zu exi
mieren, das Charakteristische dabei ist aber, dass Wilhelm sich in 
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so hohem Grade der Verbindungen mit der päpstlichen Gewalt, die 
er während seiner Kanzlerzeit angeknüpft hatte, bediente. Diese 
verlieh ihm eine stärkere Stellung als seine Vorgänger gehabt hatten.

Die Beziehungen zum Papste geben uns auch die Erklärung für 
die Entwicklung, die Wilhelm in dieser Zeit durchmachte. Wir 
sehen ihn so zu sagen aus dem Gewand des Bischofs in dasjenige des 
Legaten hineinwachsen. Nur das erste Halbjahr seiner Amtszeit 
konnte sich Wilhelm wie andere Bischöfe den Angelegenheiten seines 
Bistums widmen, dann wurde er unaufhörlich vom Papste mit Auf
trägen ausserhalb seines Sprengeis betraut. Wir haben ihn damit be
schäftigt gesehen, Verwicklungen u. a. in Gremona, Florenz, Ferrara, 
Verona und Pavia klarzulegen, ferner das Kreuz in der Lombardei 
zu predigen und die Ketzerei auszurotten. In wie hohem Grade Ho
norius III. ihn schon jetzt zu seinen Zwecken verwandte, erhellt dar
aus, dass Wilhelm etwa die Hälfte seiner etwas mehr als zweijäh
rigen Amtszeit zur Erledigung päpstlicher Aufträge verwandt hat.

Bei der Ausführung der genannten Aufträge gewann nun Wilhelm 
praktische Erfahrung in der Kunst, als Vermittler und als Richter 
aufzutreten, wofür er sich während seiner Vizekanzlerzeit eine feste 
theoretische Grundlage verschafft hatte. In der päpstlichen Kanzlei 
war er mit Tausenden von Urteilen und Vereinbarungen bekannt 
geworden, jetzt bekam er Gelegenheit, selbständig in dieser Hinsicht 
zu wirken. Offenbar hat er sich dabei in den Augen des Honorius 
ausgezeichnet, und sogar in dem Masse, dass der Papst ihn für 
geeignet hielt, die wichtige Legation nach Livland zu übernehmen. 
Es ist ganz deutlich, dass Honorius dem Modeneser Bischof hervorra
gende diplomatische Eigenschaften beigemessen haben muss, da er 
ihm ein so grosses Vertrauen schenken konnte.1) So wurde die 
Bischofswürde für Wilhelm nur eine Etappe auf dem Wege zu höhe-, 
ren Ehrenstellen.

i) Zimmermann, a. a. O. S. 221, hat gerade dieses Vertrauen als ausschlag
gebend für seine Sendung bezeichnet.

2) Ausführlicher hierüber s. am Schluss des folgenden Kapitels.

Wann Wilhelm von Piemont von seiner Legation zurückgekehrt 
ist, kann mit voller Sicherheit auch nicht annähernd bestimmt 
werden.* 2) Wahrscheinlich ist jedoch, dass der Legat gegen Ende 
1226 in Rom Ongetroffen ist, um dem Papste Bericht über die Lega
tion abzustatten.

Eine Bulle Gregors IX. für die Modeneser Kirche vom 12. Juli 
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1227і) deutet auf eine Amtstätigkeit Bischof Wilhelms in Modena 
während des vorhergehenden Halbjahres hin. Das Schreiben hatte 
den Charakter einer Schutzbulle für das Kapitel und bestätigte zu
gleich einige Statuten des Bischofs für dasselbe, u. a. die Festsetzung 
der Pfarrei sowie der Zehnten derselben. Diese Bestimmungen dürfte 
\X ilhelm erst nach der Rückkehr von seiner Legation getroffen ha
ben, sonst sollte man meinen, dass die Kanoniker sich früher die Be
stätigung erwirkt hätten. Vor dem Monat September dürfte Wilhelm 
jedenfalls sein Amt in Modena wieder angetreten haben, da man kaum 
bezweifeln kann, dass die erwähnte Bulle vom 5. September 1227 von 
dem Modeneser Bischof erwirkt worden ist.

T) Arch. Capit. Carta 365. Da diese Bulle noch unbekannt ist, wird sie als 
Heilage V gedruckt.

2) Über diesen Streit, um dessen Beilegung sich die Päpste seit den ersten 
Hegierungsjahren Innocenz’ III. bemüht hatten, siehe G. Levi, Registri 
S. 116 Note 1, wo weitere Literaturangaben zu finden sind. Die Urkunden
regesten des ganzen Streites in Codex dipi. Cremonæ IIS. 64—87.

3) Codex dipi. Cremonæ II S. 85 n. 231.
4) Archivio del Comune di Cremona, A. n. 361, Cassa Guastane n. 2136. 

Da die Urkunde nicht gedruckt, für mein Thema aber wichtig ist, drucke ich 
sie als Beilage VI ab.

5) nostro nomine teneas donec fuerit alio modo provisum.
4 — Soc. Scient. Fenn., Comm. Hum. Lilt. II. 5.

Im Herbst 1227 betraute Papst Gregor IX. den Bischof von Mo
dena mit einem bedeutsamen Auftrag. Es galt, die endgültige Beile
gung des langwierigen Streites zwischen der Kommune Cremona und 
der Abtei S. Sisto von Piacenza wegen der Orte Guastalla und Luz- 
zara herbeizuführen.2) Am 24. September war es dem Papste unter 
Mitwirkung einiger Kardinale und des Bischofs von Cremona 
gelungen, die Vertreter der Kommune Cremona zu bewegen, sich dem 
endgültigen Urteil, das der Papst verkünden würde, bedingungslos 
zu fügen.3) Um die Befolgung seines Urteils sicherzustellen, beschloss 
Gregor IX., von den beiden umstrittenen Orten, die damals die Cre- 
moneser besetzt hielten, Besitz zu ergreifen. Nur dieses kann man 
aus einem Schreiben des Papstes an den Modeneser Bischof, vom 
27. September datiert,4) herauslesen. Der Papst wolle, so schreibt 
er, den Streit »zu Nutzen beider Parteien» entscheiden; deshalb hätte 
er dem Podesta von Cremona befohlen, den Besitz der Orte Guastalla 
und Luzzara dem Bischof von Modena zu übertragen. Dieser solle 
die beiden Orte in Namen und zu Händen des Papstes behalten, bis 
dieser anders verfügen würde.5) Der Zweck dieser Massregel muss 
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u. a. gewesen sein, die Parteien auf diese Weise leichter zum Gehor
sam gegenüber dem endgültigen Urteil zu zwingen, da bei der Ver
kündigung desselben keiner der Streitenden sich im Besitz des Streit
gegenstandes befand.

Als Papst Gregor den eben erwähnten Befehl an seinen Vertrauens
mann in Modena ergehen liess, hatte er auch schon die Lösung des 
Konfliktes gefunden. An demselben Tage, dem 27. September, wurde 
nämlich noch ein zweiter Brief von der Kurie an den Bischof von 
Modena ausgefertigt,1) worin dieser genau über die Verfügungen des 
Papstes unterrichtet wurde. Der Bischof erhielt die Vollmacht, die 
umstrittenen Orte, die er für den Papst verwalten sollte, den Cre
monese™ zurückzugeben, nachdem sie ihm 3000 libri imperiales gelie
fert hätten, was binnen einer von Wilhelm zu bestimmenden Frist 
geschehen müsste. Damit würde der Streit beendigt sein und Wilhelm 
sollte dann die Kommune Cremona von der Exkommunikation und 
dem Interdikt befreien. Das Geld sollte er im Kloster zu Columba de
ponieren, von wo es nur mit spezieller Vollmacht des Papstes zugun
sten der Abtei S. Sisto sollte erhoben werden können.

i) Ficker, Forsch. IV n. 330. Arch, del Comune di Cremona, A n. 362.
2) Über seine Massnahmen in Guastalla berichtet eine Urkunde des Archi

vio del Comune di Cremona, Cassa Guastalle n. 2139; seine Besitznahme von 
Luzzara wird erwähnt im Codex dipi. Cremonae II S. 85. Ich möchte beson
ders auf eine feierliche Wendung der ersten Urkunde aufmerksam machen: 
Et de solario palatii predicti (seil. Castri) dixit iam dictus dominus Episcopus 
quod possessionem et quasi possessionem omnium terrarum et iurium ad pre- 
dictum Castrum pertinentium predicto nomine (scii, domini Pape) adquirere 
intendebat.

3) Arch, del Comune di Cremona, Cassa Guastalle n. 2139.

Ziemlich bald nach Empfang des päpstlichen Auftrages muss 
Wilhelm sich nach Cremona begeben haben, um die Übergabe der bei
den Orte an den Papst zu bewirken. Dies kann ihm keine Schwierig
keiten bereitet haben, da die Cremoneser es schon dem Papste ver
sprochen hatten; am 22. Oktober nahm er Guastalla und Luzzara zu 
Händen des Papstes,2) und setzte in jedem der beiden Orte zwei Per
sonen ein, welche die weltliche Gerichtsbarkeit an Stelle des Papstes 
ausüben sollten. Immer und immer wieder wurde dabei betont, dass 
der Besitzwechsel den Übergang der Orte in die Hände des Papstes 
bedeutete, et non alicuius alterius nomine.3)

Es gelang den Cremonese™ die Summe von 3000 libri imp. dem 
Bischof von Modena zu rechter Zeit abzuliefern, denn am 4. No
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vember deponierte dieser zusammen mit dem Abt von S. Sisto das 
Geld gemäss den Weisungen des Papstes im Kloster zu Columba.1) 
Denselben Tag erklärte der gesamte Konvent von S. Sisto feierlich, 
dass er allen Ansprüchen auf Guastalla und Luzzara für ewig entsage.2) 
Danach konnte Bischof Wilhelm diese beiden Plätze den Cremonese™ 
zurückerstatten; dies geschah denn auch am 7. November, also nach 
einer päpstlichen Herrschaft von 17 Tagen. Zuerst übertrug er 
dem Syndikus der Kommune Cremona den Besitz von Guastalla, 
dann am Abend auch die Herrschaft über Luzzara.3) Damit hatte 
er diesen päpstlichen Auftrag, der ihn ziemlich lange beschäftigt hatte, 
erfüllt, und er konnte sich wieder den Angelegenheiten seines Bistums 
widmen.

Diese erforderten auch jetzt unbedingt seine Gegenwart. In 
Modena hatten seit langer Zeit Streitigkeiten zwischen dem Bischof 
und der Kommune über ihre gegenseitigen Jurisdiktionsrechte be
standen, die sich jetzt ihrem Abschluss näherten. Seit 1204, wo offen
bar der Podesta der Stadt sich in den Besitz wenigstens eines Teils 
der weltlichen Gerichtsbarkeit gesetzt hatte,4) dauerte schon der 
Hader der beiden Parteien. Vom Jahre 1219 gibt es Nachrichten über 
die Zwistigkeiten,5) und 1221 schritt der Kardinallegat Hugo von Os
tia mehrmals gegen die Übergriffe seitens der Kommune ein.6) In 
den zwanziger Jahren des 13. Jahrhunderts entflammten wie bekannt 
in den meisten Städten der Lombardei ähnliche Streitigkeiten.7) 
In Modena scheint die Kommune schon seit langem in dem tatsäch
lichen Besitz der streitigen Rechte gewesen zu sein, wenigstens 
behaupteten die Stadtbehörden dieses bei dem endgültigen Abkom
men.8) Die Vorgänger Wilhelms auf dem Bischofsstuhl hatten sich 
wahrscheinlich vor einem fait accompli gesehen, das zu ändern ihnen 
nicht möglich war. Bischof Wilhelm hatte aber offenbar eine Aktion

9 Winkelmann, Acta imperii I n. 609 I.
2) Ibidem, n. 609 II.
3) Ibidem, n. 609 III.
4) BFW. 5885. Hessel, Gesch. Bolognas S. 154.
5) Ricci, a. a. O. S. 192.
6) Levi, Documenti S. 282 ff. Ricci, a. a. O. S. 192 f.
7) Ich erwähne nur Parma, Faenza, Mantua, Ferrara, Padua. Vgl. Levi, 

Documenti und Registri, passim. Über den Streit in Bologna s. Hessel, a. a. O. 
S. 395 ff., und Sutter, Johann v. Vicenza S. 64 ff.

8) Ricci, a. a. O. S. 195: Item quia hec omnia tanto tempore possederant 
quod iam memoria non extabat.
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eingeleitet, um die alten Rechte seines Bistums zurückzugewinnen.1) 
Diese wird er schon vor seiner ersten Legation in Gang gebracht 
haben, denn während er noch auf dieser weilte, trafen die Modeneser 
eine Massregel in der Sache, die für Wilhelm einen schweren Strich 
durch die Rechnung bedeutete. Im Juni 1226 gelang es ihnen näm
lich ein kaiserliches Privileg zu erwirken, kraft dessen ihnen die volle 
Gerichtsbarkeit sowohl in Kriminal- wie in Zivilsachen verliehen 
wurde, und dies nicht bloss in der Stadt, sondern auch »in districtu et 
Comitatu suo».* 2) Damit hatte die Kommune tatsächlich gewonnenes 
Spiel. Diesen grossen Erfolg hatten die Modeneser als Preis für ihren 
Anschluss an den Kaiser und die Cremoneser Städtegruppe errungen, 
den sie gerade 1226 vornahmen, und der zur Fehde mit Bologna 
führte.3) Der Vorteil des Kaisers hierbei war zu gross, als dass es den 
am kaiserlichen Hof weilenden Bischöfen hätte gelingen können, die 
Ausfertigung des Privilegs zu verhindern. Durch dasselbe wurde ja 
auch die innere Kraft der Modeneser Stadtgemeinde wesentlich ge
hoben, was für den kommenden Krieg von Wichtigkeit war.

i) In der Einigungsurkunde wird gesagt, dass es »per in u tos annos inter 
predictas partes in multis laboribus et expensis diutius litigatum». Wenn diese 
Angabe sich vielleicht auf Prozesse der Vorgänger Wilhelms gegen die Kom
mune beziehen lässt, deutet sie auch darauf hin, dass Bischof Wilhelm schon bald 
nach seinem Amtsantritt die Sache aufgenommen hat.

2) BFW. 1630. Ant. Itai. II 705. In den abschliessenden Worten des 
Privilegs wird auch ausdrücklich jeder persona . . Ecclesiastica verboten, die 
Bestimmungen desselben zu verletzen.

8) Näher hierüber bei Hessel, a. a. O. S. 193 ff.
4) Diese für das Bistum Modena hochwichtige Vertragsurkunde ist mehr

mals abgedruckt worden. Zuerst von Muratori im Auszug, Ant. Ital. VI 254, 
dann in extenso von Tiraboschi, Mem. stor. Mod. IV C. D. n. 773, und Bicci, 
a. a. O. S. 194 ff. BFW. 12980.

Wilhelm fand sich somit bei seiner Wiederankunft in Modena vor 
einem fait accompli. Wenn er sich nicht der kaiserlichen Autorität 
widersetzen wollte, hatte er nur einzulenken und die Gerichtsbarkeit 
der Stadtgemeinde zu überlassen. Wilhelm, der sich mehrmals wäh
rend seines Lebens als ziemlich kaiserlich gesinnt gezeigt hat, fügte 
sich denn auch wirklich der Verordnung Kaiser Friedrichs II. Am 
3. Dezember 1227 kam unter Vermittlung des Bologneser Bischofs 
ein Vertrag zwischen dem Bischof und der Kommune von Modena 
zustande, durch welchen das Verhältnis der beiden Mächte zueinan
der ausführlich und genau geregelt wurde.4) Der hauptsächliche In
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halt desselben gestaltete sich wie folgt: Die Gerichtsbarkeit sowohl 
in Zivil- als in Kriminalsachen in Modena und mehreren umliegenden 
Orten wurde der Stadtgemeinde eingeräumt. In geistlichen Sachen 
wurde aber natürlich die Gerichtsgewalt des Bischofs nicht angetastet. 
Für die Abtretung der Gerichtsbarkeit erstattete die Kommune dem 
Bischof eine Summe von 2000 libræ imp., welche der letztere zu Land
erwerbungen im Modenesischen verwenden sollte. Dies ist dann auch 
später geschehen und zeigt am besten, dass der Bischof nicht seinen 
Grund und Boden abgetreten hat.1) Nur ein paar Örtlichkeiten gin
gen in den Besitz der Kommune über.

i) Wie dies Tiraboschi, Diz. top-stor. passim, behauptet.
2) Muratori, SS. rer. Itai. Tom XV (ed. 2, 1917) S. 16. Der Herausgeber 

der 2. Auflage, Tommaso Casini, hebt mit Recht hervor, dass kein Zweifel 
darüber obwalten könne, dass diese Nachricht sich nicht auf den Vergleich 
vom 3. Dez. bezieht. Tiraboschi, Storia Nonant. I 42, und Estrup, Idea hier
archise S. 33 L, bezogen auf Grund einer anderen Lesart, »grave peccatum», 
die Angabe auf eine spätere Gefangennahme Wilhelms in Aachen. Vgl. die 
Cronache Modenesi S. 34 f.

3) Arch. Capit. Carta 369, dat. 4. Dezember 1227. Die Urkunde enthält 
eine Menge Namen von Vasallen, ohne dass der Zweck der Aufzeichnung daraus 
erhellt. Ob sie eine vollständige Liste der Vasallen bildet, muss dahingestellt 
bleiben. Wir finden jedenfalls, dass das Bistum Lehen in den Orten Porcile, 
Vignola, Cinzano, Savignano, Cugnento, Ramo, Fredo und Clagnano vergeben 
hatte.

*) Nicht weniger als acht verschiedene Käufe sind uns bekannt (Arch. 
1 apit. Carte 380, dat. 1. Februar, 374, dat. 22. März, 376 und 379, dat. 30.

Das Abkommen bedeutete eine erhebliche Schwächung der bi
schöflichen Macht, und dass wenigstens einige Zeitgenossen den Bi
schof als ungerecht behandelt angesehen haben, zeigt die Angabe der 
Modeneser Chronik zum Jahre 1227: et (cum Episcopo) Gulielmo 
graue pactum fuit celebratum.2)

Über die Amtstätigkeit Wilhelms von Modena nach diesem 
wichtigen Vergleich besitzen wir viele Nachrichten, welche jedoch 
nicht sehr beachtenswert sind. Die meisten beziehen sich auf Grund
eigentumsangelegenheiten. Bald nach dem Vergleich vom 3. Dezem
ber hielt der Bischof eine Art Musterung unter seinen Vasallen ab,3) 
im Beginn des Jahres 1228 verhalf ihm, wie wir gesehen haben, ein 
päpstlicher Richter zu seinem Recht gegen Vasallen, die versucht 
hatten, ihre Lehen in persönlichen Besitz zu verwandeln, und im er
sten Halbjahr 1228 kaufte er gemäss der Bestimmung des Vertrages 
vom 3. Dezember 1227 viel Land,4) das sofort als Lehen vergeben 
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wurde.1) Noch ein paar andere Veränderungen der Grundbesitzver
hältnisse sind zu verzeichnen: am 1. April 1228 verzichteten zwei 
Männer aus Porcile auf die Rechte und Vorteile, die sie als Einsamm- 
ler verschiedener dem Bischof zukommender Abgaben genossen;* 2) 
statt dessen erhielten sie Grundstücke als Lehen. Vom Beginn des 
Jahres 1228 datieren auch ein paar Verpachtungen von Grund und 
Boden von Seiten des Bischofs.3)

März, 378, dat. 2., April, 377, dat. 9. April, 381, dat. 12. Juni. Den achten 
Kauf erwähnen die Statuta Civitatis Mutinæ I 276), die im Ganzen 229 bu- 
bulcæ (ein ital. Flächenmass, s. Du Gange, Glossarium: bubulca und bovata) 
umfassen. Da der Preis derselben zwischen 3 42 und 4 libræ imp. schwankte, ge
langen wir zu einer Summe von 801,5—916 libræ, die der Bischof für diese 
Landerwerbungen gezahlt hat. Da die Summe, die er von der Stadtgemeinde 
zu diesem Zweck erhalten hatte, 2000 libræ betrug, können wir feststellen, dass 
gut 40 Prozent der Aufzeichnungen, die über die Käufe gemacht wurden, an 
uns gelangt sind.

x) Alle diese Belehnungen sind in den in der vorigen Note aufgezählten 
Kaufbriefen beurkundet, bis auf eine, die das am 22. März gekaufte Grund
stück (Carta 374) umfasste und erst am 9. April vorgenommen wurde. Arch. 
Capit. Carta 384.

2) Arch. Capit. Carte 383 und 384.
3) Arch, di Stato di Modena, Urk. vorn 2. Februar. Arch. Capit. Carta 

389, dat. 4. April. Die Grundstücke wurden auf 9, bezw. 29 Jahre verpachtet, 
und die Gegenleistungen der Pächter genau bestimmt.

4) Arch. Capit. Carta 386. Originalbulle.
6) Conquestus est nobis . . . Mutinensis episcopus, guod R. Caletgarus et 

quidam alii cerdones Mutinenses quendam redditum piperis in quo tenentur 
eidem, sibi solvere contradicunt, alias eidem graves et iniuriosi non modicum 
existentes.

e) Vgl. vorige Seite Note 4.

Eine päpstliche Bulle vom 15. Januar 12284) zeigt, dass Wilhelm 
sich bei der Wahrung der bischöflichen Rechte wegen verhältnis
mässig unbedeutender Sachen an den Papst gewandt hat. Er hatte 
Klagen gegen einige Modeneser Handwerker geführt, die sich gewei
gert hatten, Einkünfte aus dem Pfefferhandel, mit dem sie belehnt 
waren, dem Bischof zu übertragen.5) Deswegen beauftragte Gregor 
IX. den Erzpriester und den Schulmeister von Parma mit der Unter
suchung und der Entscheidung der Sache. Wilhelm war immer noch 
der unermüdliche Beamte, der sich seiner Beziehungen zur Kurie be
diente, um sich sein Recht zu verschaffen.

Aus dem Angeführten ergibt sich, dass wir verhältnismässig viel 
über die Tätigkeit Wilhelms in Modena bis zum 12. Juni 12286) wis- 
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sen. Damit hören die Nachrichten darüber aber plötzlich auf. Nach 
der erwähnten Bulle vom 7. Juli 1228, die von dem Modeneser Bi
schof erwirkt sein wird, finden wir keine Spuren einer Tätigkeit Wil
helms in Italien vor dem August 1230. Diese auffällige Tatsache be
rechtigt zu der Annahme, dass er im Sommer oder im Herbst 1228 
seine zweite Legationsreise angetreten hat.

Das erste Mal, das wir Wilhelm nach seiner zweiten Legation wie
der in Italien begegnen, ist im August 1230,1) im kaiserlichen Lager 
zu Ceperano.l 2) Er hatte sich daselbst eingefunden, um bei den Frie
densverhandlungen zwischen Kaiser und Papst anwesend zu sein. 
Dies erhellt daraus, dass er zusammen mit den Bischöfen von Reggio, 
Mantua und dem designierten Bischof von Brescia den Frieden vom 
28. August unterzeichnet hat.3) Nikolaus von Reggio und Guala von 
Brescia wenigstens hatten sich eifrig um das Zustandekommen des 
Friedens bemüht.4) Die Mitwirkung Wilhelms am Friedenswerke 
kann sicher besonders in Fragen, die die lombardischen Städte be
rührten, von Wert gewesen sein.

l) Nach dem 5. August war Friedrich II. nach Ceperano gekommen. 
Winkelmann, a. a. O. II 193.

2) Wilhelm mitunterzeichnet ein Privileg des Kaisers für den Erzbischof 
Hugo von Arles, das u. a. auch Bischof Nikolaus von Reggio und Hermann 
von Salza unterzeichneten. Winkelmann, Acta imperii I n. 309.

3) Ep. pont. I n. 415. M. G. Const. II n. 143: Nos Dei gratia . . Reginus,. . 
Mutinensis et . . Mantuanus episcopi et G. Brisciensis electus requisiti a vene
rabilibus patribus I(ohanne) episcopo Sabinensi et Th(oma) tituli Sancte Sa
bine presbitero cardinali, apostolice sedis legatis, ut super hiis que de processu 
ipsorum in negotio absolutionis domini imperatoris audivimus et vidimus 
testimoniales litteras scriberemus.

4) Winkelmann, Friedrich II. II 186 ff. Kuczyński, Guala de Ber- 
game S. 27 f.

Bei seinem Aufenthalt im kaiserlichen Lager traf Wilhelm nun 
den Hochmeister des Deutschen Ordens, Hermann von Salza, ein 
Ereignis, das hier nicht unbeachtet bleiben darf. Sicher waren die 
beiden Männer schon miteinander bekannt, als jetzt ihr gemeinsames 
Interesse für Preussen sie einander näherte. Gerade zu dieser 
Zeit siedelte Hermann von Salza seinen Orden in diesem heidnischen 
Lande an, weshalb Wilhelms Kenntnis der Verhältnisse desselben ihm 
äusserst wertvoll gewesen sein muss. Sowohl bei Wilhelm von 
Modena wie bei Hermann von Salza scheinen die besten Vorausset
zungen für ein gutes Einverständnis vorhanden gewesen zu sein: 
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schon eine friedliebende Einstellung zum Verhältnis zwischen Kaiser 
und Papst ist ihnen gemeinsam.

Als Kaiser Friedrich sich nach Erlangung der Absolution nach 
Anagni begab, um dem Papst einen Besuch abzustatten, wurde er 
von einem grossen Teil der in Ceperano Versammelten, darunter auch 
Wilhelm,1) begleitet. Bei der Abreise des Kaisers, die am 4. Septem
ber erfolgte, blieb Wilhelm an der Kurie zurück. Dabei hat er von 
Gregor IX. eine wichtige Bulle erwirkt, die am 7. September aus
gefertigt wurde.2) In diesem Schreiben berichtet der Papst, dass er 
auf Gesuch des Modeneser Bischofs alle eximierten geistlichen An
stalten vor sich zitiert hätte, sie hätten sich aber widerspenstig er
wiesen, indem einige wohl ihre Prokuratoren nach Rom gesandt hät
ten, dies jedoch mehr, um Ausflüchte zu machen, als um in der Sache 
Rede zu stehen. Deshalb forderte Gregor IX. den Schulmeister Hugo 
von Parma auf, seine Zitation an alle, die sich in der Diözese Mo
dena als eximiert ausgaben, zu erneuern; falls die Angeklagten nicht 
bis zum kommenden 1. November vor dem Papst erschienen wären, 
würde er dessenungeachtet seinen Spruch fällen.

i) Wilkelmann, a. a. O. II 211. Wilhelm unterzeichnet die Urkunde des 
Kaisers über die rechtliche Stellung der Gurker Kirche. Winkelmann, Acta 
imperii I n. 313. Diese ist am 1—4 Sept, ausgestellt worden.

2) Arch. Capit. Carta 394. Inseriert in einer Urkunde vom 22. September, 
dem Tage, an dem das päpstliche Schreiben an den Prior von St. Cæsar über
bracht wurde. Da die bisher unbekannte Bulle offenbar vollständig erhalten 
ist, wird sie als Beilage VIII gedruckt.

Diese Bulle ist in verschiedenen Hinsichten sehr beachtenswert. 
Erstens können wir aus ihr entnehmen, dass Wilhelm von Piemont 
wenigstens zu Anfang des Sommers 1230 seine Amtstätigkeit in 
Modena wieder aufgenommen hat, denn mindestens ein paar 

/Monate müssen zwischen seiner ersten und seiner zweiten Klage ver
flossen sein. Zweitens ist es auffällig, dass Wilhelm nunmehr eine 
Untersuchung der rechtlichen Stellung aller Stifte, die sich als exi
miert betrachteten, forderte. Offenbar hat er infolge früherer Er
fahrungen Argwohn gegen alle geschöpft.

Laut der auf uns gekommenen Nachrichten wurde die päpstliche 
Zitation vom 22. September bis 22. Oktober neun Körperschaften 
übermittelt, nämlich den Klöstern St. Gæsar und St. Jakob zu Co
lumbarium, der Kirche zu Camiliazo, den Abteien von Fraxinorium 
und Nonantula, dem Kloster von Panzano, den Kirchen St. Johannes 



N:o 5) Kardinal Wilhelm von Sabina 57

von Cantone und St. Maria von Pomposa in Modena und der Kirche 
von Sala.1)

Von den jetzt zitierten Stiften gehören nur zwei zu denjenigen, 
gegen welche Wilhelm 1224 vorgegangen war, nämlich die Klöster 
von Panzano und St. Cæsar, es ist aber nicht möglich zu entscheiden, 
ob der Prozess von 1224 hiermit fortgesetzt wurde, oder ob wir einen 
ganz neuen Streit vor uns haben. Der Verlauf und der Ausgang der 
aufgezählten neun Prozesse liegt im Dunkeln; nur bezüglich der Klage 
Wilhelms gegen das Kloster zu Nonantula besitzen wir eine Nachricht. 
Weil Nonantula viele Tochterklöster und umfangreiche Besitzungen 
in mehreren Diözesen besass,2) erhielt der Prozess einen ungeheuren 
Umfang. Der vom Papste ausersehene Richter, Bischof Guidottus 
von Mantua, war zwei Jahre lang mit der Vernehmung von Zeugen 
beschäftigt. Auch nach Wilhelms Verzicht auf sein Bistum 1234 
dauerte der Prozess fort.3) Er dürfte mit dem Sieg der Abtei geendigt 
haben, denn in der Folgezeit finden wir wenigstens das Mutterkloster 
zu Nonantula unter den eximierten Klöstern.

Vom Herbst 1230 sind noch einige Zeugnisse über die Amtstätig
keit des Bischofs von Modena auf uns gekommen. Sie betreffen 
teils Grundbesitzverhältnisse,4) teils Verträge des Bischofs mit geist
lichen Anstalten.5) Auch einige Verfügungen zugunsten des Neubaus 
des Domes zu Modena sind zu verzeichnen.6)

1) Arch. Capit. Carta 394. Die verschiedenen Präsentationen sind aus
führlich beurkundet. Ein paar der Angeklagten entzogen sich dem Empfang 
der Zitation. Auszüge der Urkunde sind bei Ricci, a. a. O. S. 81 f. gedruckt.

2) Vgl. Tiraboschi, Storia di Nonantula und das Werk von Gaudenzi, 
Il monastero di Nonantula, il Ducato di Persicela, e la Chiesa di Bologna, Bul- 
lett. dell’istituto Ital. n. 22, das mir jedoch nicht zugänglich war.

3) Tiraboschi, a. a. O. I 201 und 316, II 372, Urk. n. 450.
4) Arch. Capit. Carta 393, dat. 5. Oktober. Ein Streit über ein Lehen, das im 12. 

Jahrhundert vergeben worden war, wird zu Ungunsten des Bischofs entschieden.
5) Am 11. Oktober wurde ein Vertrag zwischen Wilhelm und dem Magister 

des Hospitals St. Jakob in der Diözese Lucca geschlossen, gemäss welchem das 
Hospital nach wie vor der Diözesangewalt des Modeneser Bischofs unter
worfen sein sollte. Ricci, a. a. O. S. 20. Ferner gestand Wilhelm dem Hospital 
von Garamollo gewisse Zehnten zu (Ricci, a. a. O. S. 9), vielleicht auch der 
Kirche zu Aquaria. Bei Ricci, a. a. O. S. 9, wird nämlich angegeben, dass diese 
Kirche dem Bischof ein Pfund Wachs jährlich liefern sollte wegen einer Kon
zession, die ihr vom Bischof Albert am 4. August 1230 auf 28 Jahre zugestan
den war. Entweder die Zeitangabe oder der Name des Bischofs muss falsch 
sein. Der Nachfolger Wilhelms trug den Namen Albert.

6) Arch. Capit. Liber II, pag. 118, dat. 22. Oktober 1230.
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Von der Tätigkeit Wilhelms im Winter 1230—1231 wissen wir fast 
nichts. Nur eine Nachricht von einem unbedeutenden, aber kuriosen 
Streit zwischen ihm und seinen Domherren ist auf uns gekommen.1) 
Wilhelm hatte sich geweigert, einem Brauch der Modeneser Kirche 
zu folgen, gemäss welchem der Bischof seinen Domherren jährlich 
sieben Gastmähler auszurichten hatte. Am 15. März 1231 entschie
den zwei Doktoren des Rechts den Prozess dahin, dass Wilhelm die 
sieben Gastmähler abhalten müsse, und dies ganz unabhängig davon, 
ob er selbst anwesend oder abwesend sei.1 2) Es wirkt befremdend, 
dass Wilhelm, der immer geschickt zwei streitende Parteien zu eini
gen verstand, in dieser Frage derart aufgetreten ist, dass man ihn 
kaum von kleinlichem persönlichen Eigennutz freisprechen kann.

1) Sowie die schon erwähnte Entscneidung vom 13. Februar 1231 in einem 
Prozess über Grundeigentum.

2) Arch. Capit. Carta 402. Sillingardus, a. a. O. S. 90. In der Urkunde wird 
eine frühere vom 22. Oktober 1230 erwähnt, weshalb der Prozess wenigstens 
seit diesem Datum gedauert hat.

3) Arch. Capit. Carta 402: presente domino Giberto Mutinensis episcopi 
vichario.

4) Auvray 666. Ep. pont. 1 n. 442. Gregor IX. meldet dem Kaiser die An
kunft des Modeneser Bischofs, den er folgenderweise charakterisiert: virum 
utique religione probatum, honestate conspicuum et scientia redimitum.

6) Winkelmann, Friedrich II. II 303.
e) Siehe die Übersicht über diese Ereignisse bei BFW. 6831.

Dem eben erwähnten Urteil wohnte ein Vikar des Bischofs bei;3) 
da wir keine Zeugnisse für eine Anwesenheit Wilhelms in seinem 
Bischofssitz vor dem Herbst 1231 finden, scheint es, als ob er viel 
von dort abwesend gewesen ist. Im Monat Juni — vielleicht auch 
schon früher — hat der Papst seine Dienste in Anspruch genommen. 
Am 13. Juni wurde Wilhelm nach einer Beratung im Konsistorium 
zum Kaiser Friedrich, der sich damals in Apulien aufhielt, gesandt,4) 
um ihn zur Rückgabe der eingezogenen sizilischen Güter der Templer 
und Johanniter zu bewegen.5) Friedrich II. hatte diesen Gütern seit 
langem schon manchen Schaden zugefügt und wiederholte Klagen 
des Papstes veranlasst,6) in Juni 1231 hatte er sie alle in Beschlag 
genommen.

Der Augenblick, in dem Gregor IX. nun wieder den erprobten 
Wilhelm in einem diplomatischen Auftrag verwandte, war für das 
Gelingen der päpstlichen Absichten keineswegs glücklich. Friedrich 
II. versuchte eben durch rücksichtslose Massnahmen das zu erringen, 
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was er durch gütliche Vorstellungen dem Papste nicht hatte abge
winnen können.1) Da ist es kein Wunder, dass Wilhelm in seinem Auf
trag kein Glück hatte. Seine Vorstellungen gegen die Säkularisation 
der Güter der beiden Ritterorden blieben erfolglos.

x) Winkelmann, a. a. O. II 303.
2) Originalbulle Gregors IX. vom 4. September 1231, Arch. Capit. Carta 

409. Gedr. von Tiraboschi, Mem. stor. Mod. IV C. D. n. 785.
3) Auvray 708. Ep. pont. I n. 452.
4) Ibidem.
5) In seinem Schreiben vom 24. September an die Bischöfe sagt Gregor 

IX. dies ausdrücklich, Ep. pont. I n. 456: ad vos directo per te, frater episcope 
Mutinensis.

6) Hierüber Winkelmann, а. а. О. II 306.

Anfang September begegnen wir wieder Wilhelm in Rom. Am 4. 
September ist er vom Papste in die Lombardei gesandt worden. Bei 
dieser Anwesenheit an der Kurie hat Wilhelm auch Angelegenheiten 
seines Bistums betrieben. Wie wir uns erinnern, spielte sich in diesem 
Sommer die letzte Phase von Wilhelms Prozess gegen das Kloster St. 
Peter zu Modena ab und, wie gezeigt wurde, dürfte das dem Bischof 
günstige Urteil vom 3. September in hohem Masse auf seinen persön
lichen Einfluss zurückzuführen sein. Ausserdem erwirkte er sich das 
Privileg, Geistliche seiner Diözese, welche im Besitz von Pfarrstellen 
waren, durch Entziehung ihrer Benefizien zur Annahme der Weihe 
zu zwingen.* 2)

Am 4. September 1231 wurde Wilhelm zusammen mit den Bischö
fen Nikolaus von Reggio, Guala von Brescia und dem designierten 
Bischof Guidottus von Mantua mit päpstlichen Aufträgen ausgestat
tet,3) die sich teils auf den Streit Friedrichs II. mit dem Lombarden
bunde, teils auf die Häresie Ezzelins »des Mönches» bezogen.

Bezüglich der ersten Frage erhielten die genannten Bischöfe die 
Ermahnung, sich bei den Rektoren des lombardischen Bundes zu 
unterrichten, wie diese sich zu dem vom Kaiser geplanten Reichstag 
zu Ravenna zu verhalten gedächten.4) Als Wilhelm von Modena sich 
von Rom zu den übrigen Gesandten begab, brachte er äusser dem 
päpstlichen Vollmachtsschreiben ein Transsumpt der Zugeständnisse 
des Kaisers mit sich,5) dass er den Papst als Schiedsrichter zwischen 
sich und den Lombarden anerkannte und versprach, seinen ange
kündigten Zug nach Oberitalien nicht gegen die lombardischen 
Städte zu richten.6)

Die Bundesrektoren wollten sich einer klaren Antwort entziehen.
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Zuerst war es nicht möglich sie zusammenzubringen, weshalb der 
Papst am 27. September — offenbar nach eingelaufenem Bericht sei
ner Unterhändler — sie ermahnte, sich an einem Orte zu versammeln, 
um das anzuhören, was die vier Bischöfe ihnen in seinem Auftrage 
mitteilen würden.1) An demselben Tag richtete der Papst einen er
neuten Brief an seine Sendboten, worin er ausführlicher als in seinem 
Brief vom 4. September ihre Aufgabe klarlegte und zugleich den ge
heimen Charakter des Auftrages unterstrich.* 2) Ferner ermahnte 
Gregor — auch noch am 27. September — die Bischöfe, die Bestre
bungen des vom Kaiser in die Lombardei zu sendenden Deutschordens
meisters zu unterstützen.3)

x) Auvray 724. Ep. pont. I n. 455. Nur dies kann man aus dem päpst
lichen Schreiben herauslesen. Die Ausführung Winkelmanns, a. a. O. II 319, 
dass die Rektoren, als sie sich schliesslich versammelten, vorgeschützt hätten,
dass den Bischöfen eine amtliche Beglaubigung fehle, so dass Gregor IX. diese
am 27. Sept, nachholen musste, ist irrtümlich. Erstens ist die Annahme, dass 
die Rektoren sich nicht versammelt hätten, zureichend, um die Bulle vom 
27. Sept, zu erklären, zweitens waren ja die Gesandten durch die Bulle vom
4. Sept, genügend bevollmächtigt.

2) Auvray 723. Ep. pont. I n. 454. Sonderbarerweise fehlt hier der Name
Wilhelms.

8) Auvray 725. Ep. pont. I n. 456. Hier fehlt der Name des Bischofs von
Brescia.

<) Ausführlicher über die Politik der Lombarden s. Winkelmann, a. a. O. 
II 323 ff. und Fehling, Kaiser Friedrich II. S. 22 f.

•) Über die Verhältnisse, die mit dem Einschreiten Gregors gegen Ezzelin
II. verknüpft sind, s. Stieve, Ezzelino von Romano S. 20, Gitterman, Ezzelin 
III. S. 25, Winkelmann, a a. O. II Erläuterung VI, und BFW. 6268—6270.

Danach gelang es den Abgesandten des Papstes, die Rektoren 
zu versammeln; über den Inhalt ihrer Antwort besitzen wir aber 
keine direkte Nachricht. Soviel ist jedenfalls sicher, dass die Be
mühungen all der erprobten und hervorragenden Diplomaten, die 
Lombarden dem geplanten Frieden geneigt zu machen, gänzlich ge
scheitert sind.4)

Wie die vier Bischöfe den Auftrag gegen die Häresie Ezzelins II. 
von Romano erledigt haben, wissen wir überhaupt nicht.5 * * * * * II.)

Wilhelm war durch die eben behandelten Aufträge nicht so sehr 
in Anspruch genommen, dass er nicht Zeit gehabt hätte, seine Amts
geschäfte in Modena zu führen. Am 26. Oktober verpachtete er da
selbst ein Grundstück an das Nonnenkloster S. Maria Nova auf9 Jahre 
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und 11 Monate.1) Ausserdem hat er zu dieser Zeit einen Prozess mit 
der Kommune wegen eines der die Stadt umgebenden Kanäle ge
führt.2)

4) Arch. Capit. Carta 408.
2) Am 9. Dezember wurde eine Zeugenaussage in diesem Prozess zugunsten 

des Bischofs abgelegt. Arch. Capit. Carta 403.
3) Arch. Capit. Carta 406. Registriert bei Tiraboschi, a. a. O. IV C. D. n. 

788. Die Einleitungsworte geben an, dass es von Anfang an die Absicht Wil
helms gewesen war, dem Reichstag beizuwohnen: Cum dominus Guilielmus dei 
gratia Mutinensis episcopus venisset Ravennam ad curiam domini imperatoris.

4) Arch. Capit. Carta 411. Original, Siegei weggefallen. Dat. 1232, ХІПІ kal. 
Februarii. Ind. V. Ravennae in Ecclesia majori, presentibus cardinalibus et 
cantoribus eiusdem ecclesie.

5) Arch. Capit. D. 8. Carta 40.
6) Arch. Capit. F. 10. Carta 306.
7) Die von Tiraboschi, a. a. O. IV C. D. n. 789 registrierte Urkundenkopie, 

einige Anordnungen Wilhelms wegen St. Agnes enthaltend, habe ich nicht wie
derfinden können.

Im Dezember 1231 hat sich Wilhelm nach Ravenna begeben. 
Seine Anwesenheit an dem Reichstage daselbst ist wohl mit der lom
bardischen Friedensangelegenheit in Zusammenhang zu bringen. 
Auch der zuletzt mit ihm in der Lombardei tätig gewesene Nikolaus 
von Reggio wohnte dem Reichstage bei, und Guala von Rrescia suchte 
den Kaiser dort in der Friedenssache auf.

Am 19. Dezember ist die Anwesenheit Wilhelms in Ravenna 
nachweisbar, denn an diesem Tage fordert er die Prokuration von der 
Kirche St. Agnes, die seiner Diözesangewalt unterstand. Die Kleriker 
der Kirche willigten auch in die Forderung ein und versprachen, ihm 
und seinem ganzen Gefolge die Unterhaltskosten zweier Tage zu er
statten.3) Aus dem Zustandekommen der Urkunde erhellt ja schon, 
dass ein Streit über die Oberhoheit der Kirche entstanden war, und 
eine andere Urkunde vom 19. Januar 1232 enthält die Entscheidung 
des Erzbischofs Friedrich von Ravenna, durch welche er die Schen
kung, laut welcher seine Vorgänger diese Kirche an die Rischöfe von 
Modena abgetreten hatten, erneuert.4) Die Kirche war schon 1122 
von dem Erzbischof Gualterius an den Bischof Dodo von Modena 
geschenkt5) und die Schenkung dann 1172 vom Erzbischof Anselm 
erneuert worden.6) Das Bistum Modena blieb jetzt im ruhigen Be
sitze der Kirche.7)

In der Zeugenreihe der kaiserlichen Urkunden aus Ravenna kommt 
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Wilhelms Name noch im Februar vor,1) weshalb es wahrscheinlich 
scheint, dass er bis zum Aufbruch des Kaisers am 7. März beim 
Reichstage anwesend gewesen ist. Dagegen ist er dem Kaiser nicht 
nach Venedig und Friaul gefolgt.* 2) — Von der Stellung und dem 
Wirken Bischof Wilhelms während dieses Reichstages haben wir 
keine Nachrichten. Für das Reichsgesetz gegen die Autonomie 
der Bischofsstädte, das im Dezember erlassen wurde,3) hegte er kaum 
besonderes Interesse, da ja sein Verhältnis zur Kommune Modena 
derart geregelt war, dass er wohl nicht hoffen konnte, dasselbe zu 
verändern. Dagegen wird er, wie schon angedeutet ist, sich für den 
Friedensschluss in der Lombardei interessiert haben. Durch die 
plötzliche Abreise des Kaisers von Ravenna, wodurch er den päpst
lichen Legaten aus dem Wege ging, nahm die Friedensangelegenheit 
ein trauriges Ende, weshalb etwaige Anstrengungen des Modeneser 
Bischofs zugunsten derselben vergebens gewesen sind.

г) Wilhelm von Modena hat die folgenden Urkunden mitunterzeichnet: 
Dezember 1231: BFW. 1921. Januar 1232: BFW. 1926, 1928, 1933, 1934 und 
14715. Februar 1232: BFW. 1938.

2) Winkelmann, a. a. O. II 343 Note 4. Dass der Name Wilhelms unter 
der Ausfertigung für Regensburg des kaiserl. Edikts gegen die Autonomie der 
Bischofsstädte, April 1232 aus Aquileja, vorkommt (Doeberl, Mon. Germ, se
lecta S. 155) beruht darauf, dass auch die Zeugenreihe nach der ersten Aus
fertigung vom Dezember 1231 aus Ravenna kopiert ist. Vgl. Ficker, Beitr. 
zur Urkundenlehre II 382 und BFW. 1917.

3) Vgl. hierüber Winkelmann, a. a. O. II 329 ff.
4) Am 30. April traf der vom Papste ausersehene Richter, der Schulmeister 

Hugo von Parma, Vorkehrungen, um die Sache zu untersuchen. Arch. Capit. 
Carta 414. In dieser Urkunde ist das päpstliche Schreiben, das als Beilage 
IX gedruckt wird, inseriert. Die Bulle trägt das Datum Laterani VI. kal. 
novembris etc. Magister Hugo hat es also für unnötig erachtet, das Pontifikats
jahr auszuschreiben, aber schon diese Tatsache stellt es äusser Zweifel, dass 
die Bulle dem vorhergehenden Jahr, 1231, angehört. Allerdings war der Papst 
am 27. Oktober 1231 in Rieti, weshalb der Ausstellungsort falsch kopiert sein

Über Wilhelms Tun und Lassen nach dem Reichstage zu Ravenna 
und während des ganzen Jahres 1232 sind wir mangelhaft unterrich
tet. Nur ein paar Urkunden aus Modena sprechen von seiner Amtstä
tigkeit daselbst, die doch den grössten Teil des Jahres umfasst haben 
wird. So erfahren wir, dass Wilhelm im Frühling 1232 beim Papste 
über verschiedene Kränkungen geklagt hatte, die ihm von manchen 
geistlichen und weltlichen Personen der Diözese Modena zugefügt 
worden waren;4) ferner sind einige Grundeigentumsangelegenheiten 
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im Frühling und Sommer erledigt worden.1) Im Herbst 1232 muss 
der Bischof irgendwohin abgereist sein, denn in Modena begegnen 
wir am 17. September sowie am 17. und 18. Oktober einem Stell
vertreter für ihn.* 2)

niuss. Dass die Bulle auch nicht wegen dieser Ungenauigkeit in eines der vor
hergehenden Jahre verlegt werden kann, erhellt daraus, dass Gregor IX. am 
27. Oktober aller seiner früheren Pontifikatsjahre bis auf 1227 nicht in Rom 
gewesen ist.

9 Am 26. Mai kaufte der Bischof ein Grundstück, Arch, di Stato, Modena. 
Am 27. Mai gewann er einen Prozess über ein Stück Land, Arch. Capit. Carta 
412. Am 13. Juli wurde ein Tausch von Grundstücken zwischen dem Bischof 
und einem seiner Diözesanen verabredet, Arch. Capit. Carta 413.

2) Arch. Capit. Carte 426, 425 und 422. Die in diesen Urkunden enthalte
nen Amtshandlungen des Vikars, Magister Johannes, Domherr von Aosta, 
bezogen sich auf zwei Verpachtungen und einen Bodenerwerb.

3) Von diesem Auftrage erfahren wir nur durch ein päpstliches Schreiben
an Siena, das Davidsohn, Gesch. von Florenz 11:1 S. 201, in den Februar an
setzt; früher verlegte man es in den Januar.

9 Oben S. 23.
9 Davidsohn, a. a. O. Winkelmann, a. a. O. II 424 f.
9 Sutter, Johann v. Vicenza S. 3.
9 Davidsohn, a. a. O. 11:1 S. 203.

Im Februar 1233 beauftragte Gregor IX. den Bischof von Modena, 
dem Kriege zwischen Florenz und Siena, der schon seit 1229 gedauert 
hatte, ein Ende zu machen.3) Wie wir uns erinnern, hatte Bischof 
Wilhelm schon einmal — im Jahre 1223 — mit den Florentinern zu 
tun gehabt,4) und dieser Auftrag war nicht leichter als jener zu er
ledigen. Vergebens hatte Gregor IX. den Kampf beizulegen versucht: 
noch August—November 1232 war der Kaplan Gottfried als päpst
licher Gesandter in der Angelegenheit tätig gewesen.5) Die Floren
tiner waren gar nicht für die Ermahnungen aus Rom empfänglich. 
Sie waren ein lustiges, frivoles, unkirchliches Völkchen, das »zum 
Spötteln und Witzeln über alle Welt, am meisten über Klöster und 
Mönche»6) geneigt war. Florenz war »zu einem Zentrum für die Ver
breitung heterodoxer Lehren geworden.»7 * 9)

Statt auf die Friedensmahnungen des Papstes zu hören, rüsteten 
sich die Florentiner für das Frühjahr 1233 zu einem neuen Kriegszuge 
gegen Siena. Um diesem erneuten Kampf vorzubeugen, entsandte 
Gregor IX. den bewährten Friedensstifter Wilhelm. Nötigenfalls 
sollte er durch das Interdikt die Widerspenstigen zum Gehorsam 
bringen. Wir wissen nichts über die Art, wie Wilhelm eine Beilegung 
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des Streites herbeizuführen suchte, nur so viel ist gewiss, dass er 
sein Ziel nicht erreichte. Der Krieg dauerte fort. In der Tat wäre 
es das grösste Wunder gewesen, sagt Davidsohn, »in den Bürgern der 
Arnostadt den Hass gegen Siena auszulöschen.»1)

i) A. a. O.
2) Sutter, Johann v. Vicenza S. 74 f.
3) Wenigstens stand er im April in Verbindung mit dem Papste, wie aus 

einer späteren Urkunde zu ersehen ist.
4) Der Papst hatte dem Erzbischof von Ravenna befohlen, zusammen mit

allen Bischöfen seiner Provinz der Feierlichkeit beizuwohnen. Balme-Lelai- 
dier a. a. O. III 446.

6) Siehe die gründliche Untersuchung des Translationsereignisses bei Alta- 
ner, Der heil. Dominikus S. 210—221.

6) Chron. Fratris Salimbene, M. G. SS. XXXII 72: Huie canonizationi 
adiutorium dedit episcopus Mutinensis, qui postea cardinalis Guilielmus est 
dictus.

Wié lange Wilhelm sich in Florenz und Siena anstrengte, ist 
nicht genau zu bestimmen; vor Ende April hat er aber jedenfalls 
dem Papste das Misslingen seiner Bemühungen mitgeteilt, denn am 
28. April wählte Gregor IX. eine andere Person zu dieser Friedens
vermittelung: den Dominikaner Johann von Vicenza.* 2) Nachdem 
Wilhelm von Modena wohl persönlich beim Papste über seine Sendung 
Bericht erstattet hatte,3) ging er nach Norditalien, wo wir ihm bei der 
Translation des heiligen Dominikus, die am 24. Mai 1233 in Bologna 
stattfand, begegnen.

Bei dem, was wir über das Verhältnis Wilhelms zu Dominikus und 
seinem Orden wissen, erscheint es natürlich, dass er bei der feierlichen 
Translation des Ordensstifters, die als eine Einleitung zu seiner Kano
nisation geplant war, zugegen sein wollte. Er kam damit nicht nur 
der Aufforderung des Erzbischofs nach,4) vielmehr hat ihn wohl die 
Mahnung seines Herzens nach Bologna getrieben. Dort versammelten 
sich etwa 300 Ordensbrüder, unter denen der Erzbischof von Ra
venna, die Bischöfe Heinrich von Bologna, Guala von Brescia und 
Walter von Tournay äusser Wilhelm die höhere Geistlichkeit ver
traten.5)

Wilhelm von Modena war nicht nur bei der Feier der Translation 
anwesend, er soll auch für die Kanonisation des Dominikus gewirkt 
haben,6) was wohl so zu verstehen ist, dass er die weltliche Obrigkeit 
Bolognas sowie den Klerus der Stadt zur Absendung der Gesandt
schaft ermuntert hat, die tatsächlich schon wenige Tage nach der
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Feier zum Papste ging, um die Heiligsprechung des Dominikus 
zu betreiben.1)

1) Diese Deutung gibt Balme-Lelaidier, a. a. O. III 451.
8) Altaner, a. a. O. S. 217 f.
8) Über diese interessante Bewegung, auch »das grosse Alleluja» genannt, 

s. die vorzügliche Schrift Sutters, Johann von Vicenza und die italienische 
Friedensbewegung im Jahre 1233.

4) Sutter, a. a. O. S. 92. Ann. Veteres Veron., Arch. Veneto IX 92: Et 
inde (scil. de Bologna) secedens de nocte clam Ivit mutinam Et postea cum 
Episcopo mutinensi in una navicula fugit ferrariam quia bononienses volebant 
eum libentissime habere. Sutter sagt, dass Bischof Wilhelm ihn in Modena 
empfangen und ihm von da das Geleite bis Ferrara gegeben habe. Die Anna
lenangabe lässt jedoch auch die Annahme zu, dass Wilhelm bis zur Abreise 
Johanns in Bologna verweilt und zusammen mit ihm dann die Flucht unter
nommen habe.

6) Sutter, a. a. O. S. 79.
5 — Soc. Scient. Fenn., Comm. Hum. Litt. 11. 5.

Bei der Translationsfeier spielte der Dominikanerbruder Johann 
von Vicenza eine wichtige Rolle, indem er in den breiten Massen Bo
lognas die zur Feier notwendige Busstimmung entfachte.1 2) Dieser 
Mann war eine der hervorragendsten Gestalten in der eigentümlichen 
Friedensbewegung, die im Jahre 1233 ganz Italien, aber besonders 
die nördlichen Teile des Landes, ergriff. Hauptsächlich die Bettel- 
mönche waren es, die durch leidenschaftliche Büsspredigten das 
Volk derart mit sich rissen, dass alle Feindseligkeiten beigelegt wur
den.3) Die Tatsache, dass Johann von Vicenza nach Wilhelm den 
Friedensauftrag nach Tuszien erhalten hatte, muss zur Folge gehabt 
haben, dass die beiden Männer miteinander in Verbindung traten. 
Offenbar hat Johann durch Wilhelm die Verhältnisse Tusziens nur 
zu gut kennen gelernt, denn er hütete sich dann weislich, nach Flo
renz zu ziehen! Erneute Ermahnungen Gregors, die sich zu förmlichen 
Befehlen steigerten, blieben erfolglos.

Wilhelm von Modena hat sicher die Bedeutung des gewaltig auf 
die Gemüter der Massen wirkenden Predigers bald erkannt, und er 
hat seine Tätigkeit unterstützt. Wir erfahren, dass Wilhelm dem 
Bruder Johann, als dieser Anfang Juni Bologna verliess, bei der 
Flucht — denn zu einer regelrechten Flucht musste sich seine Abreise 
wegen der Entzückung der Bologneser gestalten! — behilflich war,4) 
und ihn später vor dem Papste verteidigte, als er wegen verschiedener 
Sachen angeklagt wurde.

Man hat behauptet, dass Wilhelm von Piemont der Gesinnungs
genosse Johanns von Vicenza gewesen ist.5) Insofern ist dies wahr. 
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als Wilhelm in hohem Grade von dem Dominikanergeiste erfüllt 
gewesen ist, doch waren sie verschiedenen Charakters. Man bedenke 
nur: Johann von Vicenza, ein Demokrat und Demagog ohnegleichen, 
dessen Mirakel von urteilsfähigen Männern seiner Zeit als reine 
Schwindeleien bezeichnet wurden, und welcher sich schliesslich nicht 
von dem äusseren Schein und Glanz der Macht fern halten konnte, 
sondern sich Herzog von Verona nannte!1) Durch und durch ein 
Emporkömmling also. Auf der andern Seite Wilhelm von Modena, 
der äusserst urteilsfähige Kirchenfürst, der selbstlos die eigne Person 
hinter das Wohl der Kirche und das Heil seiner Mitmenschen zurück
stellte.

Als Wilhelm in Bologna das Wirken Johanns von Vicenza kennen 
lernte, hatte dieses noch lange nicht seinen Höhepunkt erreicht, und 
die mehr unsympathischen Seiten des Busspredigers waren wohl 
noch nicht zu Tage getreten. Johann scheint jedenfalls einen gewis
sen Eindruck auf Wilhelm gemacht zu haben, denn später hat die
ser ihn vor dem Papste gegen eine Anklage verteidigt. Mit dieser 
Sache verhält es sich wie folgt.

Nach einer Abwesenheit von etwa drei Wochen kehrte Johann von 
Vicenza nach Bologna zurück, wobei die Einwohner der Stadt ihm 
einen besonders feierlichen und ehrenvollen Empfang bereiteten. 
Diesen beschreibt Thomas von Chantimpré sehr ausführlich und ma
lerisch und fährt dann folgendermassen fort:2) »Dies sah der Teufel, 
wurde eifersüchtig und trieb einen ruchlosen Menschen an, dies 
in übertriebener Form dem Papst Gregor zu berichten, hinzufügend, 
dass sich Bruder Johann als Pontifex betrüge, indem er auf einem 
weissen Pferde einherreite und über sich einen seidenen Himmel tra
gen lasse.»3) Als der Papst dies gehört hatte, berief er, höchst entrüs
tet, alle Kardinale und Prälaten, die sich in seiner Umgebung be
fanden, zu sich und drang darauf, den vermessenen Mönch durch 
Exkommunikation zu bestrafen. »Da befand sich aber der ehrwür
dige Bischof von Modena», setzt Thomas seine Erzählung fort, »der 
dem Papste vor allen folgendes sagte: es schickt sich nicht, heiliger 
Vater, gegen einen solchen Mann so rasch einen Spruch zu fällen, ehe 
man die Beschuldigungen genau untersucht und ihre Wahrheit er-

!) Sutter, a. a. O. S. 85 ff.
2) Miraculorum et Exemplorum . . . libri duo S. 111.
3) Es fällt auf, dass die Bischöfe nach ihrer Weihe in ebendieser Weise in 

ihre Bischofsstadt einzureiten pflegten.
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kannt hat.1) Der Papst erwiderte: Ihre Wahrheit steht für mich fest, 
und ich lasse mich in keiner Weise von «1er Entscheidung zurückhal
ten. Da der Bischof von Modena dies sah, begehrte er vor allen, 
man möge ihm das Evangelium bringen: er legte drei Finger auf 
den Text und sagte: ich schwöre bei diesen heiligen Worten, dass ich 
mit eigenen Augen gesehen, wie bei der Predigt des Bruders Johann, 
von dem die Rede ist, . . . ein Engel des Herrn vom Himmel herab
stieg und ein goldenes Kreuz auf die Stirn des Predigenden heftete. 
Und ich füge noch hinzu, dass ich diese Geschichte niemandem verra
ten hätte, wenn ich nicht dazu gezwungen wäre, um eine Biosstellung 
des Papstes und der heiligen römischen Kurie zu vermeiden und 
für die Unschuld des heiligen Mannes einzutreten. Bei diesen Worten 
brach der Papst in Tränen aus, er war besänftigt, Boten wurden nach 
Bologna gesandt und die Anklage erwies sich als falsch.»

So lautet der Bericht des Thomas von Chantimpré in all seiner 
Naivität. Thomas hat uns, wie Sutter bemerkt,2) die legendarische 
Erzählung in der ausgeschmückten Gestalt überliefert, in der sie die 
Dominikaner einander erzählten. Die Begebenheit ist vermutlich 
in den Anfang des Juli 1233 zu verlegen, denn damals war der Papst 
gegen Johann von Vicenza aufgebracht, der immer noch nicht nach 
Florenz gegangen war.3) Für den historischen Kern der Geschichte 
des Thomas können wir die Anklage beim Papste, dessen Zorn und 
die Verteidigung des Bischofs von Modena halten.4)

Am 29. August 1233 vollbrachte Johann von Vicenza sein imponie- 
rendstes Friedenswerk, indem er am Ufer der Etsch südlich von 
Verona in Anwesenheit einer unzähligen Volksmenge »den ewigen 
Frieden» in der Lombardei durch Schiedsprüche in mehreren Streit-

ł) Ich benutze hier zum Teil die Übersetzung Sutters, a. a. O. S. 102.
2) A. a. O. S. io?,.
3) Sutter, a. a. O. S. 103, verlegt sie in das Ende des Juni, jedenfalls kann 

sie aber erst nach dem 27.—28. Juni erfolgt sein, da Gregor noch an diesen 
Tagen Briefe an Johann und die Gemeinde von Bologna schrieb. Erst am 20. 
Juni fand ja auch der beanstandete Einzug des Johanns in Bologna statt.

4) Vgl. Sutter, a. a. O. Besonders Wilhelms Wundererzählung wirkt im 
Lichte einer Angabe, dass er »incredulus miraculorum» war (Bartholomæus 
von Trient, Acta Sanctorum, Aug. Tom 1 522.) befremdend, es sei denn, dass 
er gerade durch Johann von Vicenza zur Kenntnis der »Wahrheit» gelangt sei. 
Noch sei bemerkt, dass dasselbe Wunder sich wenigstens ein zweites Mal, bei 
einer Predigt Johanns in einer Sitzung des Bats in Bologna am 16. Mai 1233, 
vollzog, indem man plötzlich auf seiner Stirn ein glänzendes Kreuz sah! Sut
ter, a. a. O. S. 77.
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sachen verkündete.1) Bei dieser Gelegenheit war Wilhelm von Modena 
zusammen mit dem Patriarchen von Aquileja und 8 anderen lombar
dischen Bischöfen anwesend.1 2) Damit hören die Nachrichten über 
Beziehungen zwischen Wilhelm und Johann auf.

1) Über diesen merkwürdigen Frieden von Paquara s. Sutter, a. a. O. S. 
122 ff.

a) Ant. Hal. IV sp. 1171.
3) Am 29. August 1233 wurde derselbe einem Modenesischen Priester zur 

weiteren Präsentation an die Angeklagten überreicht. Arch. Capit. Carla 
428.

*) Die Bulle des Papstes ist in der Zilation des Richters vollständig inse
riert, und da dieselbe unbekannt geblieben ist, wird sie als Beilage X gedruckt.

5) Arch. Capit. Carta 437.
•) Auvray 1816. Hildebrand, Livonica Anh. n. 18.
7) Vgl. Zimmermann, a. a. O. S. 220.

Im Herbst 1233 wurde ein Prozess des Modeneser Bischofs gegen 
eine grosse Anzahl von Personen, sowohl weltliche als geistliche, vor 
einem päpstlichen Richter geführt. Darüber wissen wir nur durch 
den Zitationsbrief, den dieser Richter an 8 namentlich aufgeführte 
und an »alle andere» gerichtet hat*.3) Gregor IX. hatte eine Unter
suchung einiger Klagen befohlen, die Wilhelm bei ihm darüber ge
führt hatte, dass manche Personen ihn wegen Zehnten, Pachtgelder 
und anderer Sachen belästigten.4) Das päpstliche Schreiben zeigt 
grosse Ähnlichkeit mit dem früher erwähnten vom 27. Oktober 1231.

Die letzte Urkunde, die über die Tätigkeit Wilhelms von Piemont 
als Bischof von Modena etwas zu berichten hat, ist vom 21. Septem
ber 1233 datiert, und enthält des Bischofs Bestätigung der Wahl 
eines Kämmerers für das Hospital St. Jakob zu Duzola.5) Wilhelm 
setzte den Erwählten persönlich in sein Amt ein.

Nach dem 21. September verlieren wir Wilhelm bis zum 9. Feb
ruar 1234 aus den Augen, wo er als designierter Legat für die bal
tischen Gestade erscheint und bereits als ehemaliger Bischof von Mo
dena bezeichnet wird.6) Vor diesem Datum hat also Wilhelm auf sein 
Bistum verzichtet. Da er nun der einzige Legat in der damaligen 
Zeit gewesen ist. der so viel man weiss einen derartigen Schritt getan 
hat,7) mag der Versuch begründet erscheinen, die Ursachen desselben 
ein wenig klarzulegen. Die nächste Ursache haben wir gerade in 
dieser dritten Legation Wilhelms zu sehen. Wohl brauchte die 
Legation an und für sich nicht den Verzicht auf das Bischofsamt 
zur Folge zu haben; Wilhelm war ja selbst zweimal vorher als Bischof 
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nach dem Norden gesandt worden, diese Legation war aber offen
bar für längere Zeit als die früheren geplant. Die Kurie hat damals 
sogar allem Anscheine nach die Unterhaltung einer ständigen Legation 
in den Missionsländern beabsichtigt.1) Dies setzte natürlich einerseits 
die Aufgabe des Bischofsstuhles voraus, erleichterte aber andrerseits 
für Wilhelm wesentlich diesen Entschluss.

1) Zimmermann, a. a. O. S. 196 f. und 220.
2) In der Fähigkeit des Weinens erkannten die Menschen des Mittelalters 

das Zeichen einer tiefen religiösen, gottbegnadigten Natur, v. Eicken, Gesch. 
der mittelalt. Weltanschauung S. 318.

3) LUB. I n. 132: Verum idem episcopus, elevatis oculis, videns quod 
regiones vestræ albæ sunt iam ad messem, cum lesus Christus Deus noster, 
sicut accepimus, super gentem vestram clementer respiciens, ostium eius sal
vationis dignatus est aperire, ac ad spirituales delicias, conversionem videlicet 
gentis eiusdem, tolis desideriis, totisque animi medullis suspirans; nobis, qui 
locum illius, licet immeriti, tenemus in terris, qui discipulis suis ait: »Rogate 
Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam»; cum mulla precum in
stantia, et lacrymarum affluentia supplicavit, ut, cum expertus curae laboriosa 
certamina pastoralis, quamquam possit dicere cum apostolo: »Bonum certa
men certavi», cursum cupiat perfectioris operis comsummare, ut ei corona insti
ti® de reliquo reponatur; ipsum, episcopatu propter vos Mutinensi dimisso, 
paratum pro vobis, si opus fuerit, etiam calicem bibere passionis, in messem 
Domini mittere dignaremur. Nos igitur pium eius et sanctum propositum in 
Domino commendantes, etc. Das Evangelienzitat »Rogate Dominum messis» 
etc. findet sich bei Lucas X, 2 und Matthaeus IX, 38. Es wird von Alkuin, 
dem Kanzler Karls des Grossen, in dem missionswissenschaftlich wichtigen 
Briefe an den Schatzmeister Megenfridus zitiert. M. G. Epist. IV ep. 111.

Die Absicht Wilhelms wird demnach die gewesen sein, den Rest 
seines Lebens der Heidenmission und der Gestaltung der Verhält
nisse in den neubekehrten Ländern des Nordostens zu widmen. Wie
der hat er sich selbst zu dieser Legation erboten. Der Papst spricht 
in seinem Ernennungsschreiben vom 21. Februar 1234 in den über
schwenglichsten Worten von der Liebe des Legaten für die Völker 
der baltischen Länder und teilt diesen mit, dass jener sogar unter 
sehr inständigen Bitten und Tränen ersucht habe,1 2) die Reise vor
nehmen zu dürfen, um eine vollkommenere Arbeit unter ihnen aus
führen zu können.3) Ihretwegen habe er auf sein Bistum verzichtet 
und ihretwegen sei er, wenn notwendig, bereit, den Leidenskelch 
zu leeren.

Wenn wir auch überzeugt sein können, dass hinter Wilhelms 
Drang nach dem Norden edle Motive und Ideale standen, so müssen 
wir doch fragen: wie wirkte sein Verzicht auf das Bistum auf sein 
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Leben? Bedeutete er für ihn ein Opfer oder nicht? Schirren1) glaubte, 
dass Bischof Wilhelm durch seinen Streit mit dem Modeneser Kapitel 
zum Verzicht bewogen worden, und dass derselbe also nicht als ein 
Opfer betrachtet werden könne. Diese Annahme können wir ohne wei
teres als unrichtig zurückweisen. Denn, wie wir gesehen haben, sind die 
Zwiste, die Wilhelm mit seinem Kapitel gehabt, so viel man weiss 
weder zahlreich noch bedeutend gewesen. Eher könnte man vermu
ten, dass Wilhelm der Arbeit zur Wahrung und Wiederherstellung 
der Rechte und Güter des Bistums müde geworden sei; aber auch diese 
Hypothese verbietet sich, da wir wissen, welch energischer Mann 
der Bischof war, und dass alle diesbezüglichen Prozesse von ihm 
eingeleitet worden waren. Welche Bischöfe der damaligen Zeit hatten 
übrigens nicht Streitigkeiten mit ihren Kapiteln und Diözesanen? 
Wir besitzen noch eine sehr interessante Äusserung des Papstes in 
Bezug auf des Bischofs Missionseifer. Daraus erhellt deutlich, dass 
wenigstens der Papst Wilhelms Verzicht auf sein Bistum als ein 
Opfer betrachtet hat, als einen Verzicht auf weltliche Macht und Eh
renstellen um der Verkündigung des Evangeliums willen. Er sagt in 
einem Schreiben an Wilhelm vom 18. März 1234,2) das ihn zur Frie
densvermittelung zwischen den Stedingern und dem Bremer Erz
bischof ermahnte, dass niemand mehr geeignet zu diesem Auftrage 
sein könne als er, denn »hujus ^mundi o)p(i)bus el honoribus abdicatis, 
tamquam vir accinxisti fortiter lumbos tuos ad predicand(am evang)- 
elii libere veritatem.»

1) Liber Census Daniæ S. 24.
a) BFW. 7016.

Ein anderer Umstand als der von Schirren angenommene kann 
jedoch, wie ich glaube, Wilhelm den Verzicht auf sein Bistum erleich
tert haben. Als Bischof von Modena war er in dem grossen Streit 
zwischen Kaiser und Papst in eine überaus heikle Lage geraten. 
Die Stadt Modena schloss sich in diesem Kampfe der kaiserfreundlichen 
Cremoneser Städtegruppe an und trat damit auch gegen den Lom
bardenbund auf, der mit dem Papste im Bündnis stand. Dies ge
schah im Jahre 1226, als auch Modenas Nachbarstadt Reggio sich 
auf die Seite des Kaisers stellte. Obwohl nun die Bischöfe der beiden 
Städte nicht hierfür verantwortlich waren, muss ihre Stellung doch 
nichts weniger als leicht gewesen sein, zumal beide in besonderem 
Masse das Vertrauen des Papstes genossen. Dass sie sich jedoch di
plomatisch als geschickt bewährt haben, steht fest: sowohl an dem 
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päpstlichen als an dem kaiserlichen Hof genossen sie grosse Achtung.1) 
Als Kirchenfürsten waren sie natürlich von den Massnahmen der 
weltlichen Behörden unabhängig, sie konnten sich aber unmöglich 
gleichgültig gegenüber den Kriegsleiden ihrer Diözesanen verhalten. 
Die stetigen Fehden mussten ihre Aufgabe als Seelenhirten zu einer 
trostlosen gestalten, ganz abgesehen von der schon erwähnten schwie
rigen Lage zwischen Papst und Kaiser, in welche sie gebracht worden 
waren. Es könnte uns gar nicht verwundern, wenn Wilhelm sich sol
chen Verhältnissen hätte entziehen wollen. In der Tat stehen seine 
zweite und dritte Legation in einem Zusammenhang mit Kämpfen 
zwischen Modena und Bologna, den wir hier nicht übergehen können.1 2) 
Im Jahre 1226 war, wie gesagt, Modena zur Cremoneser Städtegruppe 
übergetreten, und schon im Herbst 1227 oder im Beginn des fol
genden Jahres begannen offene Feindseligkeiten zwischen Modena 
und Bologna.3) Der Krieg dauerte dann bis zum Vertrag vom 22. 
Dezember 1229 fort, in dem ein achtjähriger Waffenstillstand fest
gesetzt wurde. Man bemerke, dass sowohl Wilhelms Abreise zu sei
ner zweiten Legation als seine Bückkehr von dort zeitlich überra
schend gut mit der Dauer des Kriegszustandes zwischen Modena und 
Bologna zusammenfallen.

1) Nikolaus von Reggio blieb sein Leben lang ein treuer Anhänger Fried
richs II. Vgl. Levi, Documenti S. 247 und Hessel, a. a. O. S. 192. Dieser 
glaubt sogar, dass Nikolaus’ Einfluss bei dem Übertritt Reggios zu den kaiser
freundlichen Städten massgebend gewesen sein kann.

2) Auch schon vor der ersten Legation Wilhelms herrschten in Modena in
nere Unruhen, die wahrscheinlich mit der Stadtpolitik in Verbindung standen, 
Hessel, a. a. O. S. 192, sie haben aber kaum einen grösseren Anteil an dem 
Beschlüsse des Bischofs, sich nach dem Norden zu begeben.

8) Hessel, a. a. O. S. 194.
4) Hessel, a. a. O. S. 204 f. Winkelmann, a. a. O. II 464, setzt den Bruch 

des Waffenstillstandes ins Jahr 1233.

Nachdem in Modena verschiedene Unruhen in den Jahren 1232 
und 1233 geherrscht hatten, die durch »das grosse Alleluja» beseitigt 
worden waren, brach Bologna wahrscheinlich 12344) den 1229 ge
schlossenen Waffenstillstand, und so befanden sich Modena und Bo
logna wieder in offenem Hader miteinander. Diese Kämpfe zeigen, 
dass der Bischof gewiss kein Bedauern gehegt haben kann, so un
ruhige Gegenden zu verlassen, besonders da ihm grosse Aufgaben im 
Norden winkten. Ferner ist zu beachten, dass Wilhelms letzte 3 1/2 
Amtsjahre (Herbst 1230—Februar 1234) ebensowenig wie seine erste 
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Amtszeit 1222—1224 ruhig in Modena verflossen waren. Gregor IX. 
fand in womöglich noch höherem Grade als Honorius 111. Anwen
dung für die diplomatische Gewandtheit des Modeneser Bischofs. Wie 
gezeigt wurde, hatte Wilhelm in den Jahren 1230—1232 einen be
trächtlichen Anteil an den Versuchen zur Beilegung der Zerwürf
nisse zwischen Kaiser und Papst, ferner wurden ihm Aufträge in 
Bezug auf Ezzelin den Mönch und den Streit zwischen Florenz und 
Siena anvertraut, und schliesslich hatte er Beziehungen zu Johann 
von Vicenza und dessen Friedenstätigkeit in der Lombardei. Wilhelm 
war somit in dem Masse in die allgemeine Politik der Zeit hineinge
zogen worden, dass es ihm unmöglich geworden war, sein Bischofsamt 
derart zu versehen, wie es die Interessen der Diözese gefordert hätten. 
Man darf wohl sagen, dass die eigentlichen Geschäfte des Bischofsam
tes eine überwundene Stufe in der Entwicklung Wilhelms darstell
ten, und dass die Ernennung zum Legaten unter Verzicht auf das 
Bistum demnach als eine natürliche und fast unvermeidliche Folge 
dieser Entwicklung zu bezeichnen ist.

Wir besitzen schliesslich noch einen Ausspruch von Wilhelm 
selbst, in dem er deutlich seinen Verzicht auf das Modeneser Bistum 
als einen Verzicht auf äussere Ehre und Herrlichkeit bezeichnet, doch 
spricht er davon in einer Weise, die deutlich bezeugt, dass er sehr 
froh über diese durch seinen Verzicht hervorgerufene Veränderung 
seines Lebens war. In seinem Brief an den Karhäuserprior Hugo aus 
dem Jahre 1246 nennt er zuerst seine Bischofszeit eine unendlich 
schwere,1) die darauf folgenden Zeiten meint er als ein »beerdigter 
Mensch» durchlebt zu haben, seine Erhebung zum Kardinal betrach
tet er als eine Wiederkehr ins »schreckliche Meer der Sorgen.»2) Es 
ist demnach klar, dass Wilhelm seine Ernennung zum Legaten, ob
wohl sie vom Papste und ihm selbst als ein Verzicht auf äussere Ehre 
und Vorteile betrachtet wurde, mit Freude begrüsst hat, und dass 
besonders seine Tätigkeit als Priester und Missionar in den folgenden 
Jahren ihm grosse Befriedigung gewährt hat.

T) Mabillon, Vetera analecta III 497: nec med gravabat in tantum episco
palis sarcina, quamquam immensa, quantum premit jam (dignitas cardinalis).

2) Vgl. unten das Referat des genannten Briefes.



Drittes Kapitel.

DIE ERSTE LEGATION WILHELMS NACH LIVLAND.

Die Bulle, in welcher die Ernennung Wilhelms zum Legaten ange
kündigt wird, ist vom 31. Dezember 1224 datiert.1) Darin wird ihm 
das vollständige Legationsoffizium für die folgenden Länder verlie
hen: erstens Livland und Preussen, ferner Holstein, Estland, Sem- 
gallen, Samland, Kurland und Wierland sowie die Inseln Öland, 
Bornholm, Rügen und Gotland. Es ist beachtenswert, dass Hono
rius in dieser Ernennungsbulle ausdrücklich hervorhebt, dass sich 
Wilhelm selbst zu diesem Auftrag erboten hat.* 2)

1) Pressutti 5242. LUB. I n. 69. Pr. UB. I n. 53.
a) LUB. I n. 69: nobis idem cum Isaia obtulit se mittendum. Vgl. Balan, 

Sulle Legazioni S. 14.
3) Ibidem: qui honestate vitae, conversatione religionis, et eruditione scien

tiae praeditus, nec ignorans, quod nullum Deo sacrificium sit acceptius, quam 
lucrum quaerere animarum, totum ad id se totaliter impendit, exemplum 
bonorum operum ponendo se ipsum, prout non tam argumentis probabilibus, 
quam experimentis evidentibus clarius luce paret.

4) ad evangelizandum in partibus illis Dominum lesum Christum eligi
mus . . . Guillelmum.

6) Pressutti 5253. LUB I n. 71. Pr. UB. I n. 54

Anlässlich der Ernennung spendet Papst Honorius dem Legaten 
grosses Lob — was ja gewöhnlich in derartigen Bullen ist —: er 
zeichne sich durch ehrbares Leben, religiösen Eifer und wissenschaft
liche Bildung aus, und er gebe jetzt ein Beispiel guter Taten.3) Als 
die Aufgabe der Legation wird ganz allgemein die Mission genannt.4) 
Mit einer Äusserung des Vertrauens auf einen glücklichen Erfolg und 
mit einer Ermahnung, den Verfügungen des Legaten nachzukommen, 
schliesst Honorius sein Empfehlungsschreiben.

Drei Tage später richtete Honorius III. einen Brief an die neube
kehrten Liven und Preussen, worin er sie in seinen Schutz nahm;5 6) 
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sicherlich sollte der Legat die Bulle in Livland und Preussen publi
zieren und die Befolgung der in ihr enthaltenen Bestimmungen 
überwachen. Am 9. Januar fügte der Papst zu den Hechten, die Wil
helm als Legat mit vollständigem Offizium innehatte, noch das Recht 
hinzu, neue Bischöfe einzusetzen und sie unter Zuziehung von zwei 
oder drei Bischöfen zu weihen.1) Damit erhielt er grössere Vollmächte 
als selbst die Kardinallegaten zu besitzen pflegten. Der Papst wollte 
offenbar seine direkte Oberherrschaft über Livland kräftig geltend 
machen.

i) Pressutti 5260. LUB. I n. 72. Pr. UB. I n. 55.
2) 1199—1229. Über ihn s. R. Hausmann in Allg. deutsche Biographie.
3) Gegen die Ansicht, dass dies auf dem Hoftage zu Sinzig geschehen sei, 

sucht R. Holtzmann die Annahme zu begründen (NA 43 S. 207 ff.), dass die 
Belehnung auf dem Hoftage von Gelnhausen am 2. Februar 1207 stattgefun
den habe. Jedenfalls ist sie vor den 28. März d. J. anzusetzen.

Ehe wir zur Schilderung der Tätigkeit Wilhelms während seiner 
Legation übergehen, ist es notwendig, einen Blick auf die allgemeine 
Lage der Dinge in Livland in dieser Zeit und auf die Entwicklung, die 
derselben zu Grunde lag, zu werfen. Als der Bischof Albert von Riga* 2) 
im Jahre 1224 die Bitte um einen Legaten an Honorius III. ergehen 
liess, tat er dies nicht nur in der Eigenschaft des obersten kirchlichen 
Leiters in dem Missionsstaate Livland, sondern auch als dessen Lan
desherr. Dies kennzeichnet die Eigenart der Staatsbildung, die unter 
der kräftigen und zielbewussten Leitung des Bischofs Albert seit 1200 
emporgewachsen war. Das livländische Missionsunternehmen war 
von der Kirche ins Leben gerufen worden und so war es ein kirchlicher 
Staat, der keinen weltlichen Herrn hatte und sich hier Hand in Hand 
mit den Fortschritten der Mission entfaltete.

Albert von Riga hatte erkannt — freilich durch das Misslingen der 
Mission des ersten livischen Bischofs Meinhard belehrt —, dass die 
Eingeborenen dieser Gegenden nicht auf friedlichem Wege zu be
kehren seien. Mit grosser Klugheit und Ausdauer schuf er sich 
darum Kräfte, die für das Eroberungswerk nötig waren. Schon 1207 
war es ihm gelungen, Livland in das römisch-deutsche Kaiserreich 
einzugliedern, indem König Philipp von Schwaben ihn zum Reichs
fürsten erhob.3) Welch grosses Gewicht er darauf legte, die Aufmerk
samkeit der Deutschen auf das neue Land zu lenken, zeigt die Tat
sache, dass er mehr als 12 seiner 30 Episkopatsjahre auf Reisen in 
Deutschland zugebracht hat. Zu Beginn der Mission in Livland war 
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dies aber auch notwendig, denn die Eroberung des Landes musste 
grösstenteils mit Kreuzfahrern aus Deutschland vorgenommen wer
den, die aber immer nur ein Jahr im Lande weilten.

Um die Kolonie unabhängig von diesen mitunter sehr geringen 
Kreuzfahrerschären zu machen, hatte der Bischof einen geistlichen 
Bitterorden gestiftet, die Brüder des Schwertordens, (»fratres militie 
Christi in Livonia»), der im Gegensatz zu allen älteren Ordensstif
tungen nicht direkt dem Papste untergeordnet wurde, sondern zu 
weltlichem und geistlichem Gehorsam dem Rigaer Bischof ver
pflichtet war. Sein Schwert ersetzte wirklich auch allmählich das 
der Kreuzfahrer, deren Zahl sich, je mehr die Eroberung des Landes 
sich ihrer Vollendung näherte, verminderte und schliesslich um die 
Mitte des 13. Jahrhunderts ganz versiegte. Die Stadt Riga war der 
dritte Machtfaktor, dessen sich der Bischof Albert bediente, um der 
Kolonie einen festen Grund zu schaffen. Die deutschen Bürger der 
rasch emporblühenden Stadt bildeten ein starkes Bindeglied zwischen 
dem Lande, das dem deutschen Unternehmungsgeist neu erschlossen 
wurde, und Deutschland, und ausserdem nahmen sie auch teil an der 
Eroberung des Landes.

Die Existenz der Kolonie war jedoch ein paarmal gefährdet ge
wesen. In den Jahren 1216—18 war Bischof Albert in eine überaus 
schwierige Lage geraten. Die Russen aus Nowgorod und Pleskau 
drängten im Bunde mit den Esten die Deutschen immer mehr zu
rück. Gleichzeitig wurde die Zufuhr von Kreuzfahrern aus Deutsch
land durch den Bremer Erzbischof abgeSchnitten, der dadurch den 
Bischof Albert zur Anerkennung seiner Metropolitangewalt zwingen 
wollte. In dieser Not hatte sich Albert an König Waldemar II. von 
Dänemark mit der Bitte gewandt, er solle einen Kreuzzug gegen die 
Esten vornehmen. Die günstige Gelegenheit, sein Reich zu erwei
tern, ergriff Waldemar mit Freude und eroberte im Sommer 1219 
einen Teil von Estland. Die Livländer waren inzwischen wieder er
starkt, und so entstand zwischen ihnen und den Dänen Streit über 
den Besitz von einigen Landschaften Estlands. Der Konflikt endete 
damit, dass Bischof Albert nicht nur das Recht Waldemars auf ganz 
Estland mit Ausnahme der Landschaften Sakkala und Ugaunien an
erkennen, sondern sogar die Selbständigkeit seiner eigenen Schöpfung, 
der livländischen Kolonie, opfern musste, indem er sie dem dänischen 
König als Lehen unterordnete. König Waldemar vermochte jedoch 
nicht seine Herrschaft zu behaupten und musste schon 1222 auch 
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formell Livland von seinem Lehensverhältnis lösen. Der Gegensatz 
zwischen Dänen und Deutschen in Estland blieb aber bestehen. Ein 
grosser Estenaufstand, der im Jahre 1223 entflammt war und die 
Bussen wieder ins Land gerufen hatte, wurde dank der Eroberung 
Dorpats im September 1224 unterdrückt, und damit war das Dasein 
des Missionsstaates gegen die weltlichen Nachbarn und besiegten so
wie getauften Eingeborenen des Landes vorläufig gesichert. Das ge
spannte Verhältnis zu den Russen, das sich mehrmals in offenem 
Kampfe Ausdruck genommen hatte, wurde durch die herannahende 
Mongolengefahr, welche die Unternehmungskraft der Russen vollkom
men lähmte, beseitigt. »Alles Volk ruhte unter dem Schirme des 
Herrn» berichtet uns der Chronist Heinrich.1)

1) XXIX 1.
2) Schiemann, Russland, Polen und Livland II 35. Hausmann, Das 

Ringen S. 32 f.
3) Vgl. Schiemann, a. a. O. S. 41.

Wenn Bischof Albert also sein Land einem päpstlichen Legaten 
im Genüsse äusseren Friedens zeigen konnte, so waren die inneren 
Verhältnisse nichts weniger als geordnet. Die Autorität des Rigaer 
Bischofs reichte nicht aus, um die Verhältnisse zwischen den Macht
habern des Landes endgültig festzulegen. Seitdem Papst Innocenz 
III. 1210 die Macht des Schwertbrüderordens erheblich gesteigert 
hatte, indem er den Bischof Albert nötigte, den dritten Teil des er
oberten Landes dem Orden zu Lehen zu übergeben und ihn in den 
vom Orden neu zu erobernden Landesteilen für unabhängig zu er
klären, waren die Schwertbrüder immer weniger geneigt geworden, 
den Weisungen Bischof Alberts Folge zu leisten. Bei dem Streit mit 
König Waldemar muss man dem Orden sogar ein verräterisches Ver
halten gegen den Bischof vorwerfen.2)

Gegenstand des Streites zwischen den Bischöfen des Landes und 
dem Schwertbrüderorden waren insbesondere die Jurisdiktionsver
hältnisse sowie auch andere Fragen, mit denen wir uns unten bei der 
Schilderung der Entscheidungen des Legaten beschäftigen werden. 
Es versteht sich von selbst, dass in einer so jungen und eigenartigen 
Staatsbildung wie sie Livland damals darstellte, eine Menge strittiger 
Fragen auftauchen mussten, die der Entscheidung einer höheren 
Autorität bedurften als derjenigen, die der Bischof von Riga besass.3)

Bei dem Ersuchen um einen Legaten wurde Bischof Albert noch 
von einem anderen Gedanken geleitet. Er hatte schon lange die 
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endgültige Feststellung seiner Oberherrschaft über die Kirche des 
ostbaltischen Missionsgebietes gewünscht, was nur eine Legalisierung 
der tatsächlich bestehenden Verhältnisse bedeutete. Albert besass 
nämlich schon beinahe alle Rechte eines Erzbischofs. Eine Rück
schau auf die Entwicklung der Kirche in diesen Gegenden mag hier 
angemessen sein. Das Bistum Riga (zuerst eine kurze Zeit Üxküll 
genannt) war von Bremen aus gegründet und dreimal durch die Bre
mer Kirche besetzt worden. Noch im Beginn der Regierung Bischof 
Alberts war das Suffraganverhältnis Rigas zu Bremen unbestritten. 
Nachdem aber der Rigaer Bischof vom Papst Innocenz III. im Herbst 
des Jahres 1210 die Ermächtigung erhalten hatte, an Stelle des Erz
bischofs Bischöfe zu ernennen und zu weihen,1) und davon im Jahre 
1211 auch Gebrauch gemacht hatte,2) war er bestrebt, die Unabhän
gigkeit von der Bremer Kirche zu erlangen. Dies gelang ihm in der 
Tat bald. Nachdem Innocenz III. am 20. Februar 1214 behauptet 
hatte, dass die Rigaer Kirche nie einem Metropolitanrecht unterstan
den habe,3) und die Bischöfe Albert von Riga und Dietrich von Leal 
als eximierte Bischöfe an dem 4. Laterankonzil 1215 teilgenommen 
hatten, ermächtigte Honorius III. in einem Schreiben vom 30. Sep
tember 1217 den Bischof Albert, in Livland Kathedralkirchen ein
zurichten sowie Bischöfe zu wählen und zu weihen.4) Dies bedeutete 
ja, dass er von dem Metropoliten unabhängig gemacht und unmittel
bar dem Papste unterstellt wurde. Der Bremer Erzbischof wollte 
indessen seine Metropolitanrechte nicht aufgeben, weshalb Honorius 
III. ihn mehrmals zurechtweisen musste.5) Offenbar im Zusammen
hang mit Klagen des Bischofs Albert über Belästigungen seitens des 
Erzbischofs steht seine erste bezeugte Bitte vom Jahre 1219 um die 
Errichtung einer Metropole in Livland. Am 7. November6) d. J. 
schlägt Honorius dieselbe ab, wobei er die Erklärung hinzufügt, 
dass dieses zur Zeit nicht tunlich sei. Damit stand jedoch dem 
rigaschen Bischof die Möglichkeit offen, später dasselbe Gesuch zu 
erneuern. Das hat er auch wahrscheinlich mit Unterstützung der

1) Schonebohm, Die Besetzung der livl. Bisthümer, Livi. Mitt. XX 308.
2) Indem er den alten Abt des Klosters Dünamünde Dietrich zum Bischof 

von Estland einsetzte, wobei dieser den Titel eines episcopus Lealensis annahm.
3) LUB. I n. 26. Schonebohm, a. a. O. S. 308.
4) LUB. I n. 40.
5) Hildebrand, Livonica Anh. n. 2. LUB. I n. 44 (an das Domkapitel 

zu Bremen) und 57.
•) LUB. I n. 47.
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Bischöfe von Leal und Selonien1) im Jahre 1223 getan. Aber 
wiederum ohne Erfolg. Der Papst schlägt auch diesmal, am 23. De
zember 1223, den Wunsch ab, w ieder nur vorläufig, indem er mit den 
Worten donec inde aliter disponatur die Kolonie unter seiner direkten 
Leitung behält.2) Zugleich aber erteilt Honorius dem Bischof Albert 
Befugnisse, welche die gewöhnlichen Hechte eines Erzbischofs sogar 
überschreiten, indem er ihm das Recht der Entscheidung aller Streit
fragen, die an der Kurie zu erledigen seien, zuerkennt.3) Damit hat 
der Papst, wie man richtig bemerkt hat,4) den Rigaer Bischof teil
weise einem päpstlichen Legaten gleichgestellt.

Hier wird ein Teil des Ziels der kurialen Politik in Bezug auf Liv
land erkennbar. Was wollte denn diese mit Livland? Treffend hat 
Hauck5) die päpstliche Beteiligung an der Mission in den baltischen 
Ländern als den am meisten charakteristischen Punkt derselben be
zeichnet. Innocenz III. hatte den eigenartigen Charakter der jungen 
Kolonie erfasst, dessen kirchliche Verwaltung dem Leiter der Chri
stenheit ermöglichte, seinen Einfluss in den nordischen Ländern 
durchgreifender als früher geltend zu machen. Er beschloss darum, 
Livland seiner Macht direkt unterzuordnen. Darum riss er das Stift 
von der Oberhoheit Bremens los, was auch vollständig mit seiner 
Politik, die Machtsphären der Erzbistümer einzuschränken, zusam- 
menfiel. Er hinderte aber auch die livländische Kirche, eine seinen 
Plänen schädliche Machtstellung zu gewinnen. Das römische Papst
tum hatte die staatsmännische Weisheit der römischen Republik 
nicht vergessen: divide et impera. Darum hinderte Innocenz den 
Bischof Albert daran, sein zentralistisches. Staatsideal zu verwirk
lichen, und schuf in dem Schwertbrüderorden eine konkurrierende 
Macht. Dehio6) hat eine interessante Theorie vorgelegt, wonach

!) Das Bistum Selonien — Semgallen wurde 1218 gegründet, wobei Bischof 
Albert Bernhard zur Lippe zum Bischof ausersah. Schonebohm, a. a. O. S. 347 f.

2) Hildebrand, Livonica Anh. n. 10. Schonebohm, a. a. O. S. 310.
3) volentes eisdem ecclesiis paterna sollicitudine providere, tibi super 

hiis committimus vices nostras, fraternitati tue per apostolica scripta mandan
tes, quatinus, si que cause in dictis ecclesiis vel in diocesibus earundem emer
serint, que ad sedem essent apostolicam referende, tu de ipsis vice nostra 
cognoscas et debito fine apellatione remota decidas.

4) Schonebohm, a. a. O. S. 311.
5) Kirchengesch. IV 635.
6) Gesch. d. Erzbistums Hamburg—Bremen 11 174. Ihm ist Schiemann, 

a. a. O. II 25 f. gefolgt.
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Innocenz die Alleinherrschaft dadurch an sich reissen wollte, dass 
eine Mehrzahl kirchlicher Verwaltungsbezirke errichtet werden soll
ten, »sowohl von einander als auch von jeder provinziellen Mittelge
walt unabhängig, direkt und ausschliesslich von Rom aus regiert.» 
Er habe in der Tat den Umsturz der bis dahin herrschenden Metro
politanverfassung bezweckt. Die Theorie scheint auf allzu weit ge
henden Annahmen aufgebaut zu sein. Es ist ein grosser Unterschied 
zwischen der Einschränkung der Macht übermächtiger Metropolen 
und der Zersplitterung derselben in kleine Teile. Die Durchführung 
einer solchen Absicht wäre sicher unmöglich gewesen. »Der grösste 
Staatsmann des Mittelalters» war sich ohne Zweifel der Notwendig
keit der Beibehaltung der Metropolen bewusst, obwohl er ihre Macht 
beschränken wollte. Die Ursache der Trennung Rigas vom Erzbistum 
Bremen darf gewiss nur in dem Umstande gesucht werden, dass Inno
cenz die Leitung des neuen Kirchenstaates in eigener Hand behalten 
wollte.

Noch deutlicher als unter Innocenz III. tritt unter seinem 
Nachfolger die päpstliche Missionsselbstleitung zu Tage. Der 
Königsberger Kirchenhistoriker Blanke ist der Ansicht, dass 
man in den Zeiten Innocenz’ III. und Honorius’ III. an der 
Kurie ein Missionsprogramm in bestimmten Umrissen ausge
arbeitet hat. Die Abgesandten des Papstes sollten die von ihnen 
Bekehrten und ihr Land in den Schutz des apostolischen Stuhles 
übernehmen. In dem Schutzprivileg vom 3. Januar 1225 habe Hono
rius III. festlegen wollen, dass in die Verhältnisse der auf diese 
Weise in Osteuropa entstehenden päpstlichen Schutzstaaten »sich 
kein fremder Herrscher, auch der Kaiser nicht, einmischen» sollte.1) 
Hiermit entwickelt Blanke die Ansicht Caspars, dass das genannte 
Schutzprivileg im Wettlauf mit dem Kaisermanifest vom März 1224 
zustandegekommen sei und die Neubekehrten »in ganz singulärer 
Weise in eine Unterordnungsbeziehung zur römischen Kirche»2) ge
setzt habe. Diese Ausführungen Blankes interessieren uns besonders 
deshalb, weil seiner Ansicht nach Wilhelm von Modena die angebliche 
päpstliche Verordnung von der »Unterstellung des» Missionslandes 
allein unter den päpstlichen Stuhl»3) durchgeführt habe, indem er

*) Entscheidungsjahre der Preussenmission S. 20.
2) Caspar, Hermann von Salza und die Gründung des Deutschordens

staats in Preussen S. 27.
3) Blanke, a. a. O. S. 26 Note 4.
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während seiner Legation 1225 die Landschaften Wierland und Jer- 
wen der päpstlichen Gewalt unterstellte.

Blankes Auslegung des Inhalts der Bulle vom 3. Januar 1225 
führt dazu, dass er Wilhelm mit dem bestimmten Auftrage ausgesandt 
erachtet, den genannten Schutz zu verkündigen und päpstliche »Mis
sionsfreistaaten» zu errichten.1) Wir werden gehörigen Ortes die Vor
gänge bei der Besitzergreifung der estnischen Landschaften durch 
Wilhelm untersuchen, hier ist aber der Ort, uns die Aufgabe des Lega
ten zu vergegenwärtigen. Zunächst sei festgestellt, dass Wilhelm die 
Missionserfolge in Livland sichern sollte und durch Propaganda unter 
den Heiden neue Erfolge zu erringen suchen sollte. Auf der einen 
Seite mussten die Neugetauften im Glauben gestärkt, die staatlichen 
Verhältnisse des Landes geordnet werden, wobei besonders jeder 
Streit zwischen den Machthabern beigelegt werden sollte; auf der 
andern Seite zieht sich durch die Ernennungsbulle des Honorius 
wie ein roter Faden der Gedanke an die Mission und die Predigt un
ter den Heiden. Ein päpstlicher Legat konnte natürlich viel mehr in 
dieser Hinsicht ausrichten als die lokalen Gewalten, die durch die ver
schiedensten Umstände mehr oder weniger gebunden waren. Möglich 
ist ausserdem, dass die päpstliche Macht schon jetzt den Gedanken 
gefasst hatte, den sie später zu verfolgen suchte, nämlich dass man von 
Livland (und Finnland!) aus einen Versuch machen sollte, die Kirche 
Russlands zu gewinnen. Auch auf andere grosspolitische Fragen stiess 
der Legat. So griff z. B. sein Legationsbezirk in Estland in eine Ge
gend über, wo der König von Dänemark die Landesherrschaft inne
hatte und der mächtige Erzbischof von Lund Metropolitangewalt 
ausübte. Da inzwischen die Macht Dänemarks mit der Gefangen
nahme Waldemars i. J. 1223 erheblich zurückgegangen war, konnte 
der Papst hoffen, dass seinem Legaten nicht allzugrosse Schwierig
keiten seitens der Dänen bereitet werden würden. Es war natürlich 
leichter für ihn, die gegenseitigen Verhältnisse der Deutschen und 
Dänen zum Wohl der Kirche zu ordnen, wenn die letzteren, über 
welche er nicht mit derselben Autorität befehlen konnte wie über 
die Livländer, nicht über grosse Hilfsmittel verfügten.

Die grösste Bedeutung der Legation des Modeneser Bischofs ist 
in der Tatsache zu finden, dass der Papst damit ein neues Mittel er
griff, die apostolische Missionsselbstleitung auszuüben. Die wichtigste

T) Ibidem S. 20 Note 2.
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Aufgabe Wilhelms war demnach die, die oberste Leitung der Mis
sionsländer gemäss dem Willen der päpstlichen Macht zu handhaben. 
Liefen nun die Absichten Honorius’ III. darauf hinaus, dass sein 
Legat Missionsfreistaaten gründen sollte, in denen die römische 
Kirche im Geistlichen und Weltlichen die alleinige Macht haben sollte? 
Blanke charakterisiert die s. g. Missionsschutzstaaten folgendermas
sen: direkte Unterordnung der einheimischen Fürsten unter den 
Papst, Wahrung aller alten Freiheiten, Zurückweisung fremder 
Mächte und Sendung von Häuptlingen als Repräsentanten des be
kehrten Volkes nach Rom. Diese Merkmale findet er äusser in dem 
Staate Wierland—Jerwen in dem preussischen Missionsschutzstaat, 
den Bischof Christian zu schaffen beabsichtigte, und in den Verträ
gen des Legaten Balduin von Alna mit den Kuren 1230—1231. 
Soweit ich finden kann, ist Blankes Charakterisierung der Vorgänge 
bei dem Übertritt der Eingeborenen zur römischen Kirche in den 
beiden letzten Fällen richtig. Die Besitznahme der estnischen 
Landschaften durch Wilhelm unterschied sich aber, wie wir sehen 
werden, hiervon in einem wichtigen Punkte.

Laut der erwähnten Charakterisierung sollten die Vertreter des 
Papstes, um die Heiden zum Übertritt geneigt zu machen, denselben 
gewisse Privilegien zusichern, die sich teils auf ihre politische, teils 
auf ihre persönliche Freiheit bezogen. In der erstgenannten Hinsicht 
legt Caspar1) grosses Gewicht auf die Worte des Schutzprivilegs vom 
3. Januar 1225, dass die Neophyten, »in ihrer Freiheit verbleibend, 
niemand anders als Christus und dem Gehorsam gegen die römische 
Kirche unterworfen sein sollten», und Blanke* 2) interpretiert die 
Stelle so, dass kein fremder Herrscher, auch der Kaiser nicht, 
sich in die Verhältnisse der päpstlichen Schutzstaaten einmischen 
dürfe.

0 A. a. O.
2) A. a. O. S. 20.
3) A. a. O. S. 20 Note 2. Dabei stützt sich B. auf eine ungedr. Disserta

tion von Fieberg über Wilhelm von Modena.

r* — Soc. Scient. Fenn.. Comm. Hum. Litt. 11. 5.

Blanke erklärt dann, dass Wilhelm von Modena den Gedanken 
des skizzierten Missionsschutzstaates praktisch durchführte, als er 
Wierland und Jerwen zu Händen des Papstes aufnahm, und »sowohl 
Dänen als Deutsche von der Herrschaft darüber» ausschloss.3) An
gesichts dieser Behauptung muss man fragen, warum denn der Legat 
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nur gerade diese beiden Landschaften1) zu dein neuen Staatsgebilde 
geschlagen hat? Warum liess er das übrige Livland in den Händen 
der Deutschen? Hier stossen wir auf einen schwachen Punkt der Aus
führungen Blankes. Denn in der Praxis erhielt der s.g. Missionsschutz
staat Wilhelms von Modena keine von dem übrigen Livland ver
schiedene staatsrechtliche Stellung.* 2) War nicht das Bistum Riga 
ebensowohl Rom direkt unterstellt wie es Wierland—Jerwen wurde? 
Können nicht die Bistümer Riga, Semgallen und Leal ebensowohl 
als Missionsschutzstaaten bezeichnet werden wie Wierland—Jerwen 
und das preussische Bistum Christians?3)

4) Wie gezeigt werden soll, nahm Wilhelm auch die Wiek in den aposto
lischen Besitz auf, und dies zwar schon früher, dies spielt aber hier keine Rolle.

2) In der Theorie existierte zwar der Unterschied, dass das Bistum Riga auch 
eine Mark des deutschen Reiches war, da aber Kaiser Friedrich oder sein Sohn 
bekanntlich keine eingreifende Tätigkeit in Livland ausübten, hat diese 
Tatsache nichts zu bedeuten. Vgl. v. Transehe-Roseneck, Zur Gestii, des 
Lehnswesens in Livland S. 5.

3) Über die persönliche Freiheit, die die Einwohner dieser Länder direkt 
unter Rom geniessen sollten s. unten.

4) Hier ist nicht der Ort zu erörtern, ob das Privileg gegen den Kaiser ge
richtet ist. Ich habe an anderem Ort, Das Kaisermanifest S. 8 ff., dies verneint.

Das Schutzprivileg vom 3. Januar 1225 hatte keine Bedeutung für 
die politische Freiheit der Neophyten des Baltikums, indem z. B. 
die Bewohner Wierlands und Jerwens durch die Massregel Wilhelms 
in dasselbe Untertanenverhältnis zum Papste traten, wie früher u. a. 
die Liven und Letten. Hier war ein apostolischer Legat der Verwal
ter, dort ein Bischof, der Herrscher war aber der Papst in Rom.4) 
Die Antwort auf unsre oben gestellte Frage, ob Wilhelm Staaten grün
den sollte, in denen Rom die geistliche und weltliche Macht ausüben 
sollte, lautet also, dass so ein Staat in Livland schon existierte, und 
dass die Aufgabe des Legaten folglich nur die gewesen sein kann, 
dieselbe zu vergrössern. Er kann aber unmöglich die Vollmacht er
halten haben, dass er diese Erweiterung auf Kosten der Dänen 
durchführen sollte; tatsächlich wurde der Machtbereich der katho
lischen Kirche nur in der Hinsicht vergrössert, dass der Papst an 
Stelle des dänischen Königs weltlicher Herr der Landschaften wurde. 
Die Bewohner derselben waren schon früher getauft worden und 
somit Untertanen das Papstes in geistlicher Hinsicht. Das Bistum 
Wierland—Jerwen blieb bestehen.

Die Bestimmungen des genannten Manifests handeln so nacli- 
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drücklich von der persönlichen Freiheit der Neubekehrten, dass wir 
nicht zaudern können, sie als den alleinigen Inhalt zu bezeichnen. 
Honorius Ill. stellt die Bulle an die bekehrten Livländer (d. h. die 
Liven, Letten, Semgallener, Esten) und Preussen und äussert, nach
dem er in der Arenga seiner Freude über ihre Bekehrung Ausdruck 
gegeben hat, folgendes: »Cum igitur vocati sitis in libertatem filio
rum dei, ex aqua et spiritu sancto renati, et ubi spiritus dei est, de
beat esse libertas, ac valde indignum existeret, ut deterioris conditio
nis haberemini conversi ad fidem, quam cum infideles essetis, cum 
potius secundum apostolum ’diligentibus deum omnia cooperentur 
in bonum’, personas vestras et aliorum, quos ex vestra seu alia qua
cumque gente in partibus illis converti ex gratia divina contigerit, 
sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, statuentes, ut in 
libertate vestra manentes nulli alii sitis, quam soli Christo, cuius 
efficimini acquisitionis populus, et obedientie ecclesie Romane 
sublecti.»1) Es ist deutlich, dass diese Freiheitsversicherungen aus Rom 
gesandt sind, um Neophyten und Heiden zu beruhigen, sie von jeder 
Furcht, Hörige weltlicher Magnaten zu werden, zu befreien. Die 
Bulle bezweckte, kurz gesagt, das Eindringen des abendländischen 
Lehnswesens in den Missionsgebieten zu verhindern.2) Sie war nicht 
nur an die Einwohner angeblich beabsichtigter »päpstlicher Freistaa
ten» gerichtet, sondern an alle Eingeborenen Preussens und Livlands. 
Wilhelm von Modena wird z. B. dieselbe gegen Versuche der Dänen, 
die Esten zu bedrücken, angewandt haben.

Das eben behandelte päpstliche Schutzprivileg hängt zweifelsohne 
mit dem Manifest Friedrichs II. vom März 12243) an die ostbal- 
tischen Völker zusammen. Die Verbindung zwischen den beiden 
Privilegien ist jedoch nicht eine solche, wie sie Caspar gezeichnet hat; 
er meinte, der Papst habe mit dem kaiserlichen Manifest, das seiner 
Ansicht nach die bisherige päpstliche Missionspropaganda nach-

x) Pr. UB. I n. 54. — Man bemerke, dass der Papst »personas vestras» 
schreibt, und somit sie als Individuen in seinen Schutz nimmt, während nichts 
über ihre zukünftige politische Stellung festgelegt wird.

2) Sowohl früher als später treten die Päpste immer und immer wieder für 
die persönliche Freiheit der Neugetauften ein. Über diesen Teil der päpst
lichen Missionstheorieen ist man bald völlig im Klaren; vgl. Caspar, a. a. O. 
passim, Blanke, Die Missionsmethode des Bischofs Christian von Preussen 
und Entscheidungsjahre, S. 21 ff. und öfters.

3) Hierüber s. Caspar, a. a. O. S. 24 ff. und meinen Aufsatz, Das Kaiser- 
manifest an die ostbaltischen Völker vom März 1224.
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ahmte, um ihr »den Wind aus den Segeln zu nehmen»,1) zu wetteifern 
begonnen, indem er die gleichen Missionsgrundsätze herausgearbeitet 
habe. Um seine Ziele in wirksamer Weise zu betreiben, habe Hono
rius dann Wilhelm von Modena als Legaten nach dem Norden gesandt, 
und die Legation des letzteren sei somit gar nicht auf Bitten Alberts 
von Higa erfolgt. Ich habe an anderem Ort die Richtigkeit dieser 
Ansicht bestritten,* 2) indem ich versuchte, die Annahme zu begrün
den, dass das Kaisermanifest auf Wunsch des Papstes und gar nicht 
in Konkurrenz mit ihm entstanden sei.3)

!) A. a. O. S. 25.
2) Das Kaisermanifest.
3) Meine Widerlegung der Ansicht Caspars, dass Wilhelms Legation nicht 

aus Livland veranlasst wurde, findet sich in dem gen. Aufsatze S. 8.
4) Diese Ansicht ist schon von Hauck, obwohl ganz kurz, formuliert wor

den, der annimmt (a. a. O. IV 637 Note 4), dass das Kaisermanifest durch die
Legation Wilhelms veranlasst wurde und bestimmt gewesen war, sie zu 
fördern. Caspar glaubte sich über diese Ansicht »schon aus chronologischen 
Gründen» hinwegsetzen zu können. A. a. O. Note 105.

6) Vgl. Donner, a. a. O S. 6.
•) Wie man überhaupt an eine kaiserliche Mission auf eigne Hand in 

Konkurrenz mit der Kirche hat denken können, ist mir unmöglich zu 
verstehen.

Der Zusammenhang zwischen dem kaiserlichen und dem päpst
lichen Schutzprivileg ist m. E. der, dass der Papst erst die Stütze 
der kaiserlichen Autorität für die Verwirklichung seiner Missionstheo- 
rieen, die u. a. auf die persönliche Freiheit der Neugetauften hinzielten, 
erwerben wollte, ehe er einen Legaten nach den Missionsländern 
sandte, der diese dort möglichst erfolgreich betreiben sollte.4) Diese 
Theorie mag dem, der sich an den Gedanken von stetiger Konkurrenz, 
von Misstrauen und Gegensätzen zwischen Papst und Kaiser gewöhnt 
hat, unwahrscheinlich erscheinen, man muss aber beachten, dass das 
Verhältnis zwischen ihnen sich gerade im Frühling 1224 gut gestaltet 
hatte.5) Ferner muss ein derartiges kaiserliches Manifest in den 
Händen des Papstes der Mission sehr förderlich gewesen sein,6) in
dem der Kaiser eher als der Papst über Freiheit oder Sklaverei der 
Neophyten entscheiden konnte. Das Manifest Friedrichs II. richtete 
sich gegen die weltlichen deutschen Grossen, die in die Missionsländer 
übersiedelten; gerade diese mussten die Eingeborenen der ostbalti
schen Länder fürchten. Wenn also die päpstliche Macht den Rittern 
eine kaiserliche Verfügung vorzeigen konnte, waren die Aussichten 
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auf eine Behandlung der Bekehrten gemäss den päpstlichen Theorieen 
weit grösser als sonst.

Wir haben uns so lange bei diesen Gegenständen aufgehalten,1) 
weil wir zeigen wollten, welch grosses Gewicht Honorius III. darauf 
legte, Voraussetzungen für eine erfolgreiche Missionsarbeit zu schaf
fen. Er hat sich bemüht, die Wege zu finden, auf denen die Neube
kehrten und Heiden in eine dauernde Gemeinschaft mit der römischen 
Kirche geleitet werden konnten. Die Missionsgrundsätze, die in der 
Prcussenmission vertreten worden waren, und die Wilhelm von 
Modena in dem Manifest vom 3. Januar 1225 mitgegeben wurden, 
liefen in Kürze darauf hinaus, dass man die Landeseingeborenen in 
ihrer alten persönlichen Freiheit belassen sollte, indem man jeden 
Schein, als ob man sie aussaugen und in ihrer sozialen Stellung ver
schlechtern wollte, vermeiden musste.2) Um dies zu ermöglichen, 
war eine freiwillige Bekehrung ohne äusseren Druck notwendig, und 
obwohl man sich an der Kurie dessen noch nicht bewusst war,3) 
strebte man doch danach und nach Erziehung der missionierten Völ
ker nach Selbstleitung und Selbsterhaltung ihrer Kirchen.4) Diese mis
sionstheoretischen Anschauungen waren nicht Ergebnisse des Mis
sionseifers der Zeiten Innocenz’ III. und Honorius’ HL, sondern 
sie sind in der mittelalterlichen Weltanschauung tief verankert ge
wesen. Schon bei Augustinus stossen wir auf den Kern derselben,5) 
z. B. in der Auffassung, dass Gewalt gegen Heiden nur dann gebraucht 
werden dürfte, wenn sie unvermeidlich war, und in der Äusserung 
des Kirchenvaters: »fides ex voluntate fit, non ex necessitate.»6) 
Diese Anschauungen sind von der kanonischen Literatur, die sich auf

*) Doch konnte die Frage nach dem gegenseitigen Verhältnis vonPapst und 
Kaiser zur Mission gar nicht erschöpfend behandelt werden.

•) Blanke, a.a.o. S. 21.
3) Dort, wo die Kirche zur Schwert mission greifen musste, versuchte sie 

«lie Kreuzfahrer sich unterzuordnen und in den Dienst der Bildung eines 
päpstlichen Staates, wo die Eingeborenen frei sein sollten, zu stellen; dies er
wies sich aber als unmöglich, da die Kreuzritter nur die Geschäfte der Kirche 
zu besorgen hatten und selbst keine Herrschaftsrechte erhielten. Vgl. Blanke, 
a. a. O. 8. 30.

4) Blanke, a. a. O. S. ‘23.
5) Vgl. die Studie J. Jaakkolas über augustinische Einflüsse auf den 

Abschnitt der schwedischen St. Erikslegende über den Kreuzzug St. Eriks. 
Pyhäii Eerikin . . . Legendan synty S. ‘226 ff.

•) Dieser Ausdruck wird des öfteren von Alkuin zitiert. M. G Epist. IV 
Єр. Ili nini ИЗ.



86 G. Л. Donner (Tom li

Augustinus stützt, übernommen,1) und von Beda und Alkuin weiter
entwickelt worden.* 2) Besonders des letzteren missionstheoretische 
Gedanken haben weithin gewirkt.3) Zweifelsohne sind sie den im 12. 
und beginnenden 13. Jahrhundert im Ostseegebiete wirkenden Mis
sionaren bekannt, gewesen. Sie bilden auch den Kern des Missions
programms, das während der Missionsselbstleitung Honorius’ III. 
ausgestaltet wurde.4 *)

4) Vgl. Jaakkola, a. a. O. S. 231.
2) Eine kurze Übersicht der missionsmethodischen Ansichten frühmittel

alterlicher Missionare, darunter auch Beda und Alkuin, bei Schmidlin, Katho
lische Missionsgeschichte S 145.

3) W. Kümmel, Die Missionsmethode des Bischofs Otto von Bamberg S. 
37 Note 42, S. 52 Note 70, S. 57. Alkuin lehrte, dass man die Neubekehrten 
sehr sanft behandeln, vor allem sie nicht mit Zehnten belästigen sollte. Fol
gende Ausdrücke sind für ihn charakteristisch: »doctores fidei . . . sint praedi
catores, non praedatores» (M. G. Epist. IV ер. IU S. 161) »esto praedicator pie
tatis, non decimarum exactor, quia novella anima apostólicas pietatis lacte 
nutrienda est, donec crescat, convalescat et roboretur ad acceptionem solidi 
cibi» (ibidem ep. 107 S. 154).

4) Auf ein sowohl von Gregor IX. als Alkuin missionstheoretisch benutztes
Zitat aus den Evangelien machten wir oben S. 69 Note 3 aufmerksam.

5) Für die Datierung s. Brieflade III (Chronologie) S. 143.

Die Verhältnisse der baltischen Länder können für Wilhelm bei 
dem Antreten seiner Legation keine terra incognita gewesen sein. 
Als päpstlicher Vizekanzler muss er ja wenigstens mit der Politik des 
Honorius betreffs der Missionsländer vertraut geworden und mit, 
Boten aus diesen Ländern zusammengetroffen sein. Vielleicht, ja 
es ist sogar sehr wahrscheinlich, hat er den Bischof Christian von 
Preussen bei dessen zwei Bomfahrten 1215 und 1223 getroffen und 
ist von ihm in seinem Wunsch, nach Preussen zu gehen, bestärkt wor
den. Denn hier sei nochmals an die bedeutsame Tatsache erinnert, 
dass Wilhelm sich schon lange vor seiner Legation für die Mission in 
Preussen interessiert und gewünscht hat, selbst das Wort Jesu Christi 
den Heiden zu predigen. Mit dem grossen Gründer des livländischen 
Kirchenstaates, dem rigaschen Bischof Albert, mit dem er so ausser
ordentlich viel zu tun haben sollte, ist er bestimmt auch früher in 
persönliche Berührung getreten; wahrscheinlich schon 1215 bei dem 
4. Laterankonzil, wo sowohl Albert als auch Bischof Dietrich von 
Estland zugegen waren, sicher aber im November oder Dezember 
1220,6) wo er in seiner Eigenschaft als Vizekanzler selbstverständlich 
mit dem hilfesuchenden Albert verhandelt hat. Vielleicht hat er auch 
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von dem Deutschordensmeister Hermann von Salza nach dessen 
Rückkehr aus Deutschland im Jahre 1223 Auskunft über die Ent
wicklung im Norden erhalten. Und noch auf eine Persönlichkeit 
möchte ich hinweisen, mit welcher Wilhelm die nordischen Ange
legenheiten besprochen haben kann: den Erzbischof Albert 11. von 
Magdeburg. Dieser hatte sich seit 1217 lebhaft für Livland interes
siert, indem er bestrebt war, weite Gebiete daselbst seinem Erzbis
tum einzuverleiben.1) Seit 1221 war er in Italien als Reichslegat tä
tig, und zweifelsohne hat Wilhelm mit ihm besonders wegen der 
Ketzerei zu tun gehabt, aber auch in der früher erwähnten Angelegen
heit, dem Wiederaufbau des Kastells Pons Ducis, welche Erzbischof 
Albert entscheiden sollte.

Wann ist Bischof Wilhelm in Livland angekommen? Wie oben 
gezeigt wurde, ist er von Modena in der Zeit zwischen dem 18. Februar 
und dem 16. April abgereist. Er ist auf dem gewöhnlichen Weg nach 
Livland gezogen, d. h. nach Lübeck und von dort zur See nach 
Riga.2) Man hat seine Ankunft in Riga nicht genauer anzusetzen ver
mocht als »ins erste Halbjahr»,3) in den »Beginn des Sommers»,4) in den 
»Sommer.»5) Dies rührt daher, dass man nicht wusste, wann Wilhelm 
Italien verlassen hat. Es ist jedoch möglich, sein Eintreffen in Riga 
ein wenig genauer zu präzisieren. Urkundlich belegt ist die An
wesenheit des Legaten im Monat August; auf Grund der eingehenden 
Beschreibung der Tätigkeit des Legaten bei Heinrich von Lettland 
wissen wir aber, dass er damals schon eine geraume Zeit im Lande 
geweilt hatte. Die Rechtsverhandlungen, die zu den zwei Entschei
dungen des Legaten vom August 12256) führten, haben gewiss eine 
beträchtliche Zeit gedauert, und der Legat muss demnach schon im

T) Hierüber s. Krabbo, Die ostdeutschen Bistümer S. 59 ff.
2) Voigt, Gesch. Preussens I 459 ff. nimmt an, dass Wilhelm durch Preus

sen gereist ist, wobei er dem Bischof Christian den Rat gegeben habe, einen 
eigenen Ritterorden, den der Brüder von Dobrin, zu stiften. Dieser Orden tritt 
jedoch erst 1228 ins Leben. Ist Wilhelm während dieser Legation in Preussen 
gewesen, so muss es auf der Rückreise gewesen sein. Schon die Tatsache, 
dass er zusammen mit Kreuzfahrern aus Deutschland in Riga anlangte, macht 
die Annahme Voigts unmöglich.

3) Hildebrand, Chronik S. 133.
4) Hausmann, Das Ringen S. 63. Virkkunen, Itämeren suoni. S. 129.
5) Zimmermann, a. a. O. S. 97, »Vor dem August». Auch Hauck, a. a. O. 

S. 637.
6) LUB. I n. 74. III n. 73 b.
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Juli von seiner Reise ins Innere Livlands zurückgekehrt sein. Diese 
wird, wie wir sehen werden, wenigstens drei bis vier Wochen gedauert 
haben, und da Wilhelm, bevor er sich auf diese Reise begab, auch eine 
Zeitlang in Riga gewesen ist, müssen wir Anfang Juni als den späte
sten Zeitpunkt für die Ankunft Wilhelms in Riga ansetzen. Damit 
stimmt auch überein, dass der Legat sich spätestens Anfang April 
auf den Weg gemacht hat und, da die Reise etwa zwei Monate dau
erte, auch von diesem Ausgangspunkt gerechnet, spätestens im Be
ginn des Juni an seinem Ziel eingetroffen sein wird. Natürlich vor
ausgesetzt, dass er keinen längeren Aufenthalt irgendwo genommen, 
was jedoch kaum anzunehmen ist.

Gehen wir jetzt zur näheren Schilderung der Tätigkeit des Mode- 
neser Bischofs in Livland über. Dabei ist uns der Chronist Heinrich 
von Lettland wenigstens für die ersten Zeiten von Wilhelms Aufent
halt in diesen Gegenden der einzige, aber unvergleichliche Wegweiser.1) 
In äusserst lebendiger und sachlicher Darstellung berichtet er von 
dem für die Geschichte Livlands hochbedeutsamen Aufenthalt des 
Legaten. Dieser kam, so sagt der Chronist, in die Düna »mit seiner 
Dienerschaft und mit Pilgern und mit seinem ganzen Gefolge.»1 2) 
Die Rigenser wurden bei der Nachricht, dass der Legat in der Düna 
angelangt sei, sehr froh, zogen ihm entgegen »und geleiteten ihn mit 
grosser Freude in die Stadt.»3)

1) Um die Wirksamkeit des Legaten in das richtige Licht stellen zu kön
nen, ist es notwendig, hier der Schilderung Heinrichs im einzelnen nachzu
gehen, obwohl dies schon von Virkkunen, Ilämeren suomalaiset saksal. valloil. 
aikana S. 129—135 geschehen ist. V. folgt jedoch Heinrich allzu sklavisch; 
z. B. nennt er Wilhelm den Kanzler des Papstes.

») HL. XXIX 2. .. et venit cum familia sua et cum peregrinis et cum uni
verso comitatu suo in Dunam.

3) Et occurrerunt ei Rigenses, excipientes eurn et cum gaudio magno dedu
centes eum in civitatem.

Wilhelm begann sofort, sich über die Lage in Livland zu orientie
ren. Fr untersuchte den Umfang des bekehrten und eroberten Gebie
tes und machte die erfreuliche Wahrnehmung, dass es sich 10 Tage
reisen weit ins Land hinein erstreckte. Fünf Bistümer waren auf 
diesem Gebiet schon gegründet, nämlich die von Riga, Semgallen, 
Leal, Reval-Harrien und Wierland-Jerwen, die alle besetzt waren. 
Von dieser Sachlage sandte der Legat gleich durch Boten einen 
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Bericht nach Rom.1) Heinrichs Worte scheinen fast anzudeuten, 
dass der Bericht Wilhelms hauptsächlich die hierarchische Organi
sation behandelt und demnach in Verbindung mit dem Wunsch der 
Livländer nach Errichtung eines Erzbistums aus dem Bigasprengel 
gestanden hat.1 2) Dass Wilhelm diese Sache in seinem Brief berührt 
hat, scheint daraus hervorzugehen, dass der Papst am 19. November 
dieses Jahres seinem Legaten die Befugnis gibt, falls er nach reifer 
Überlegung es für ratsam hielte, ein Erzbistum in Livland zu errich
ten.3) Es ist nämlich nicht anzunehmen, dass die livländischen Bi
schöfe und Kapitel ihre Bitte in dieser Sache gerade während der 
Anwesenheit des päpstlichen Legaten erneuert hätten, ohne den 
letzteren wenigstens um seine Fürsprache zu ersuchen.

1) Vgl. die farbigen Worte Heinrichs: Congaudebat simul et ipse, et col
laudabat lesuin Christum, eo quod vineam Dei tam gloriose plantatam et 
ecclesiam fidelium sanguine multorum irrigatam et tantam et in tantum dila
tatam invenit, ut ramos suos ad decem dietas usque in Revalis extenderet, 
vel alia via in Plescekowe, vel iuxta Dunam usque Gercike totidem alias dietas 
se dilataret, que et episcopatus quinque iam distinctos cum episcopis suis 
haberet. Et statini remisit nuncios suos in curiam Romanam, rerum veritatem 
summo pontifici rescribendo.

2) V. Brevern, Studien S. 133, setzt diese Botschaft in Beziehung zu dem 
Gegensatz zwischen Deutschen und Dänen in Estland und meint, sie wäre dem 
deutschen Interesse förderlich gewesen. Dies halte ich jedoch für weniger 
glaublich, denn der Gegensatz spitzte sich erst später schärfer zu.

3) Hildebrand, Livonica Anh. n. 12. Einen derartigen Zusammenhang hat 
K. V. Schlözer, Livland S. 133, angenommen, indem er der Erwähnung der 
päpstlichen Vollmacht die folgenden Worte vorangehen lässt: »der (Wilhelm) 
wohl mit rühmlichster Anerkennung von Alberts Wirksamkeit nach Rom be
richtet hatte.» Hildebrand, Chronik S. 139, glaubt auch, dass der Bericht Wil
helms für die Pläne Alberts günstig ausgefallen war.

4) O. V. Rutenberg Gesch. d. Ortseeprov. 1 93. R. hat offenbar die Nach-

Mit den erwähnten Untersuchungen über die Verhältnisse des 
Landes beschäftigt, verweilte der Legat eine Zeitlang in Riga. Dabei 
trat er aber auch schon in nahe Beziehungen zu dem Volke des 
Landes, indem er oftmals predigte und vielen Ablass erteilte. Der 
Chronist berichtet uns, dass er auch Eingeborene, besonders Liven, 
zu Gottesdiensten einlud, wobei er vielleicht Dolmetscher benutzte, 
um sich verständlich zu machen. Durch Vermittlung solcher Dol
metscher hat er sicher auch während seiner Reisen im Lande gepre
digt, denn wir besitzen kein Zeugnis dafür, dass er, wie man gemeint 
hat,4) die Sprache der Neophyten zu lernen gesucht hat. Dies ist 
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auch schon deshalb nicht wahrscheinlich, weil er in diesem Falle 
wenigstens zwei Sprachen hätte erlernen müssen, was wohl bei den 
vielen Angelegenheiten, die ihn beschäftigten, kaum denkbar ist. 
Seine Annäherung an die Eingeborenen zeigt jedoch, dass er seine 
Aufgabe sehr ernst nahm. Die Verkündigung des Wortes Gottes 
und die Fürsorge für das Seelenheil der eingeborenen Stämme muss 
aber auch erst recht im Sinne Wilhelms gewesen sein.

Er beschloss bald eine Reise durch das Land zu unternehmen, 
um in persönliche Berührung mit den neubekehrten Völkerschaften 
und den Verhältnissen im Lande zu treten. Diese Reise gestaltete 
sich zu einem grossen Ereignis in der Geschichte dieser Länder; sie 
mag beträchtlich zur Befestigung des katholischen Glaubens beige
tragen haben, denn der Eindruck, den dieser direkt aus »der ewigen 
Stadt» gesandte Kirchenfürst auf die Liven, Letten und Esten, die 
auf einer ziemlich niedrigen Kulturstufe standen,1) gemacht hat, 
muss in der Tat ungeheuer gross und dauernd gewesen sein. Als 
Cicerone begleiteten ihn u. a. der Bischof Albert von Riga und der 
rigasche Dompropst Johannes,* 1 2) der als Vikar des Bischofs Hermann 
von Leal fungierte, weil der letztere sich damals in Deutschland auf
hielt. Diese Tatsache, dass die Inhaber der bischöflichen Macht im 
Lande die Reise mitmachten, gibt uns einen Fingerzeig in der Rich
tung, dass die Fahrt auch den bestimmten Zweck hatte, den Legaten 
über die Teilung des Landes unter die zwei Bischöfe und den Schwert
brüderorden sowie über die daraus entstandenen Verhältnisse an Ort 
und Stelle zu unterrichten. Wie wir sehen werden, scheint der Reise
plan für diesen Zweck aufgestellt worden zu sein. Heinrich von 
Lettland stellt indessen die Reise vornehmlich als zu dem Zwecke 
unternommen dar, den Neophyten das Wort Gottes zu predigen, und 
bietet uns interessante Beispiele dafür, wie eifrig Wilhelm im Sinne 
der päpstlichen Missionstheorieen tätig gewesen ist.

richt Alberichs vom Jahr 1228, dass Wilhelm die Sprache der Preussen gelernt 
habe, auf die livländischen Verhältnisse übertragen.

1) Die diesbezüglichen Fragen sind noch nicht genügend erforscht worden. 
Der gründlichste Kenner derselben, v. Transehe-Roseneck, meint, dass die 
Kulturstufe in Livland vor Ankunft der Deutschen »gewiss nicht höher als die 
der Germanen des Tacitus» gewesen sei (Entstehung der Schollenpflichtigkeit 
S. 491). Besonders lettische Forscher (wie Smits und Walters) sind anderer 
Ansicht. Vgl. V. Transehe, a. a. O. S. 493.

2) HL XX X 3.
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Der Legat richtete zuerst seine Reise in die Gebiete der frühzeitig 
bekehrten Liven an der livländischen Aa. Offenbar folgte er dem 
kleinen Fluss aufwärts nach der Landschaft Thoreida (Treiden), 
wo er in Kubbesele, Vitisele und Letthegore1) die Messe zelebrierte 
und den Liven das Wort von der Erlösung predigte, »ut eos in fide 
catholica fortificaret.»2) Danach ging seine Fahrt in einem Bogen 
durch die nördlich von Thoreida belegenen Livenlandschaften Metse- 
pole und Ydumea, ostwärts durch das Lcttenland, »indem er den 
evangelischen Samen unter männiglich aussäete und gute Frucht 
bringen lehrte und den christlichen Glauben ihnen sorgfältig ent
wickelte.»3) Dann zog Wilhelm nach der erst kurz vorher nach einem 
grossen Estenaufstand bezwungenen Landschaft Ugaunien, die von 
Esten bewohnt war. Aus dem Bericht des Chronisten geht auch her
vor, dass die Kirche hier sich nur in bescheidenen Anfängen befand.4)

Wilhelms Auftreten in Ugaunien ist deutlich durch die Erfahrun
gen des letzten Estenaufstandes bestimmt worden. Das sieht man 
aus seinen Ermahnungen an die Deutschen der Landschaft, dass 
sie den Neubekehrten kein unerträglich schweres Joch aufbürden 
dürften »sondern das leichte und sanfte Joch des Herrn.»5) Er trat 
hier aber nicht nur für die Eingeborenen ein, sondern gab, wie Hein
rich es ausdrückt, den Deutschen »die Verwarnung, wasmassen sie in 
freundlichem Beisammenweilen kein Leides erwecken sollten einan
der.»6) Dies zeigt, dass schon damals Streitigkeiten unter den Deut
schen, vielleicht unter den von Bischof Hermann in Ugaunien einge
setzten Vasallen, entstanden waren. Um Zerwürfnisse zwischen 
bischöflichen und Ordensleuten kann es sich kaum handeln, da ganz 
Ugaunien dem Bischof von Leal gehörte und die Schwertritter 
somit daselbst nichts zu tun hatten.

ł) Vgl. die beigefügte Karte, auf der ich die Reisen des Legaten eingezeich
net habe. Den Ort Vitisele habe ich nicht wiederfinden können.

2) HL. XXIX 3.
3) Ich benutze hier die Übersetzung von Edv. Pabst.
4) HL. XXIX 3. Et tunc processit in Ugauniam, ibique ecclesiam fidelium 

tam Theuthonicorum quam et Estonum, et castrum Odempe novis habita
toribus inhabitatum invenit et firmiter edificatimi. et benedixit Dominum, 
eo quod et in Estonia conventum invenit fidelium.

6) nec Theuthonici gravaminis alicuius iugum importabile neophytorum 
humeris imponerent, sed iugum Domini leve ac suave.

6) Theutonicosque fideliter exhortando, commonitas habebat, quatinus 
benigne commorantes, mala non suscitarent ad invicem.
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Der Legat zog in Ugaunien nicht weiter als bis zur Burg Odenpäli 
und besuchte demnach nicht auf dieser Reise Dorpat, den Sitz des 
Bistums Hermanns. Er wandte sich statt dessen in die Landschaft 
Sakkala im Westen von Ugaunien, wo er zuerst in einem Kirchspiel 
am See Worcegerwe (Wirzjerw) predigte1) und die daselbst wohnen
den Esten »mit andächtigster Belehrung vermahnte, dass sie nim
mer von dem Glauben unseres Herrn Jesu Christi weichen möchten.» 
Die Esten hatten sich als die kräftigsten und freiheitsliebendsten un
ter den Völkerschaften, welche die Deutschen zu bezwingen unter
nommen hatten, erwiesen, und man hatte wohl allen Grund, ihren 
Glaubenseifer zu bezweifeln.

x) Pabst, Chronik Heinrichs S. 344 Note 11, vermutet, dass dieses Tarwast 
gewesen ist.

2) Similiter et fratribus militie doctrine sancte monita devotus ibidem im
pendens, docebat eos ne subditis suis, stultis Estonihus illis, aut in decimis 
accipiendis aut in aliis quibuscunque causis nimium graves existèrent, ne per 
talem occasionem iterum ad paganismum redire cogantur. Man beachte, dass 
Heinrich hier direkt auf eine »sancta doctrina», d. h. Missionslehre hinweist.

In Sakkala war Wilhelm in dem Gebiete des Ordens, das dieser 
ein Jahr früher vom Bischof Hermann erhalten hatte. Er setzte auch 
seine Reise bis zum Hauptstützpunkt der Ritter in diesen Gegenden, 
der festen Burg Fellin, (Heinrich: Viliende) fort. Hier wurde er von 
den Schwertbrüdern über die Eroberung des Landes unterrichtet, 
indem die Ritter ihm »alle Uebel, so sie wegen des christlichen Glau
bens alldavon den Esten erduldet hatten», erzählten. Darauf begab 
sich Wilhelm zu den umwohnenden Esten, berief sie alle, »Männer 
und Weiber», zu ihren Kirchen, wo er Gottesdienst abhielt und die 
Einwohner ermahnte, »dass sie fortan nicht so grosse Uebelthaten 
zu begehen und die Glaubenssakramente zu schänden sich unter
stehen sollten.» Man sieht, wie die Volkserhebungen ihren Schlag
schatten hinter sich warfen. Aber auch hier warnte er nicht nur die 
Esten, sondern nahm in gewissen Fragen ihre Partei. Er forderte 
die Brüder der Ritterschaft Christi auf, dass sie die ihnen untergebe
nen Esten nicht unterdrücken sollten, »sei es bei Einnahme der 
Zehnten oder in etwelchen andern Händeln.» Diesmal fügt der Chro
nist auch den hinter dieser Aufforderung stehenden Gedanken hinzu: 
»damit sie nicht bei solcher Gelegenheit wieder zum Heidenthum zu
rückzukehren genöthigt würden.»* 2) Gerade diese Erwägung lag den 
päpstlichen Missions!heorieen zu gründe.
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Das erwähnte Eingreifen Wilhelms gegen die Ordensritter zeigt, 
dass diese sich schon ungebührlicher Übergriffe gegen die Esten 
schuldig gemacht hatten. Wilhelm trat sicher mit aller Kraft für 
«lie persönliche Freiheit der Neophyten ein, wobei er auf die Mani
feste des Kaisers vom März 1224 und des Papstes vom 3. Januar 1225 
hinweisen konnte. Wilhelms Wirksamkeit in dieser Hinsicht ist es 
wohl auch teilweise zu danken, dass die Eingeborenen ihre persön
liche Freiheit während des ganzen 13. und 14. Jahrhunderts behalten 
durften;1) ohne ihn wären vermutlich alle päpstlichen Bullen zugun
sten der Neophyten nur leere Worte geblieben. Wir müssen aber im 
Gedächtnis behalten, dass er nur für diese persönliche Freiheit der 
Neubekehrten eingetreten ist und überhaupt nur darüber gewacht 
hat, dass sie dieselbe Stellung einnahmen wie alii liberi homines 
imperii2) und nicht ungebührlich belästigt wurden. Ihr Untertanen
verhältnis zu den Landesbischöfen und dem Schwertorden und die 
daraus herrührenden Verpflichtungen in der Form von Abgaben und 
Diensten hat er in keiner Weise zu verändern gesucht, das geht aus 
allem, was wir über sein Auftreten wissen, deutlich hervor. Dass 
er aber mit Kraft gegen Bedrückungen der bezwungenen Völkerschaf
ten eintrat, ist ganz im Lichte seiner Durchführung der Missionstheo
rie seiner Zeit zu betrachten. Auch dadurch, dass er die Eingeborenen 
ermahnte, nicht noch einmal vom Glauben abzufallen und keine Ge
walttätigkeiten gegen die Deutschen zu verüben, wirkte er direkt für 
die Befestigung der katholischen Kirche und der deutschen Staats
macht in Livland.

Da Wilhelm diesmal nicht weiter nach Norden ziehen wollte, wur
den Botschafter der Dänen von Reval zu ihm nach Fellin gesandt, um 
dem Legaten über die Verhältnisse des dänischen Estlands Bericht 
zu erstatten. Sie berichteten ihm von den grossen Schwierigkeiten, 
die mit ihrem Bekehrungswerk verbunden waren.3) Gleichzeitig 
kamen auch Abgesandte der Esten in der Wick, meldeten ihm ihre 
Kämpfe mit den Dänen und Öselesten und baten ihn, sie in Schutz 
gegen die Angriffe derselben zu nehmen.4) Vorerst musste Wilhelm

4) Vgl. v. Transehe-Roseneck, a. a. O. S. 497 f.
2) Friedrichs II. Worte in seinem Manifest vom März 1224, Pr. UB. I n. 52.
3) HL. XXIX 3. Venerunt quoque ad eum ibidem nuncii Danorum de 

Hevelis, excipientes eum cum gaudio, suas ei tribulationes et bella nunciantes.
4) Similiter et Estonum nuncii de Maritima, oui cum Danis semper pugna

bant, venerunt ad eum, offerentes ei terras ac provincias suas, sicut et Rigen- 
sibus semper offerebant, tantum si defenderet eos a Danis et Osiiianis. 
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die unruhigen westlichen Küstenlandschaften pazifizieren. Diese 
Landschaften, die gewöhnlich unter dem gemeinsamen Namen Mari
tima gehen, unter denen wir urkundlich die Namen Sontackele 
(Heinrich: Sontagana), Leale, Hąnhele, Córze und Rotelevic bezeugt 
haben,1) waren bei der Länderteilung, die anlässlich der Einsetzung 
Hermanns zum Bischof in Dorpat vorgenommen worden war, dem 
Rigaer Bistum zugefallen. Die Dänen hatten aber Ansprüche auf 
dasselbe Gebiet und waren bestrebt, sie mit Waffengewalt geltend 
zu machen. Die Einwohner der Wiek wollten jedoch lieber dem 
Bischof von Riga angehören1 2) und hatten ihm auch die gebührenden 
Abgaben geleistet sowie ihn um Hilfe gegen Dänen und Öseler gebe
ten. Bischof Albert hatte aber offenbar nicht die nötigen Hilfsmittel 
besessen, um sich in den tatsächlichen Besitz des Gebietes zu setzen, 
vielleicht hatte er auch einen offenen Kampf mit den Dänen vor der 
Ankunft des Legaten vermeiden wollen. Tatsache ist, dass diese Es
ten noch nicht einmal getauft waren, denn erst später wurden Mis
sionare zu ihnen gesandt.3)

1) LUB. I n. 63. Uber die Maritima s. Fd. Patst, Beiträge zur Kunde 
Ehst- Liv- und Kurlands I 177—181.

2) HL. XXVIII 2.
3) HL. XXIX 7.
4) Die Geschichtsforschung hat nicht ins klare bringen können, wie das 

Abkommen von 1218 zwischen König Waldemar II. und Bischof Albert in
Bezug auf Estland abgefasst war. Tatsächlich haben die Parteien später das
selbe auf verschiedene Weise ausgelegt. Vgl. Hausmann, a. a. O. S. 15 f. 
und öfters.

6) Das Ringen S. 64. Hildebrand, Chronik S. 134 Note 1, meint, dass 
Heinrichs »Et recipit eos» nicht wie bei der späteren Besitznahme Wilhelms von 
anderen Landschaften als »in manus Summi Pontificis eos colligendo» (XXIX

Wilhelm hatte jetzt zu entscheiden, wem die Maritima gehörten, 
dem Bischof von Riga oder den Dänen. Er sah sich aber nicht im
stande, dies zu tun. Das können wir leicht verstehen, denn die 
Sache war sehr unklar.4) Er verschob den Prozess, um ihn später in 
Riga aufzunehmen, und stellte vorläufig das umstrittene Gebiet kraft 
seiner apostolischen Machtbefugnis unter den Schutz des heiligen 
Stuhles, wobei er natürlich beide Parteien, speziell aber die Dänen, 
welche die Maritima angegriffen hatten, aufforderte, das Gebiet in Frie
den zu lassen. So ist m. A. n. der Bericht Heinrichs über die Vor
gänge in Fellin aufzufassen; ich schliesse mich hierbei im wesentlichen 
der Ansicht Hausmanns an.5 6) Es lag Wilhelm vor allem daran, den 
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Frieden herbeizuführen, wenn er auch nicht gleich den Streit um das 
Eigentumsrecht der Landschaften entscheiden konnte. Dies Ziel 
erreichte er gewiss am leichtesten, wenn er die umstrittenen Gegen
den in seinen Besitz nahm und den Frieden daselbst mit seiner apos
tolischen Machtvollkommenheit aufrecht erhielt.

Die Massregel des Legaten muss ihm selbst und den Strandesten 
als die glücklichste Entscheidung erschienen sein; Wilhelm hat 
aber die Autorität des apostolischen Stuhls in diesen Gegenden über
schätzt, denn die Angriffe der Dänen auf die Maritima hörten nicht 
auf.1)

Als die Beratungen in Fellin abgeschlossen waren, reiste der 
Legat wieder südwärts. »Und in Tricatua versammelten sich die 
Letten von der ganzen Landschaft, welche Tolowa heisst, bei ihm, 
denen er das Wort Gottes predigte mit Freudigkeit und alle Glau
benssakramente sorgfältig auslegte.» Die Landschaft Tolowa war 
ein Jahr vorher zwischen dem Bischof Albert und dem Schwert
orden geteilt worden,2) weshalb dieselbe dem Legaten ein Beispiel 
dafür geliefert hat, wie sich das Verhältnis zwischen diesen beiden

7) zu verstehen sei. Der Plan, diese Länder vorläufig unter den Schutz des 
Papstes zu stellen, sei erst entstanden, als auch in Wierland ein Kampf ent
flammt war Auch v. Brevem, Studien S. 133 f., spricht nur von einem Ver
sprechen des Schutzes von Seiten des Legaten. Demgegenüber hält Hausmann 
m. E. richtig das »et recipit eos» für identisch mit »et recipit eos omnes ad 
manum Summi Pontificis» (XXIX 7). Gegen die Ansicht Hildebrands, es sei 
kaum glaublich, »dass der Legat dem Bischof (von Riga) die faktische Herr
schaft entzogen habe, bevor die Dänen hier zur Aufgabe ihrer blossen An
sprüche veranlasst waren», möchte ich hervorheben, dass Bischof Alberts 
Herrschaft in den Maritima sehr problematisch war Er hatte zwar Zehnten 
davon erhalten, hatte aber nicht einmal Priester dahin gesandt, um die Taufe 
zu vollziehen (vgl. HL. XXIX 7), offenbar weil diese Esten sich noch nicht 
taufen lassen wollten. Es muss demnach beiden Parteien, den Dänen wie 
dem Bischof, leicht gewesen sein, ein Gebiet vorläufig dem Papste zu 
übergeben, da sie tatsächlich nicht in dessen Besitz waren. Steenstrup, 
Danmarks Riges Historie I 842, scheint irrig anzunehmen, dass die Dänen 
im faktischen Besitz der Wiek waren, indem er sagt, dass Wilhelm den Dänen 
diese Landschaft wegnahm. Andrerseits nimmt er damit mit Hausmann an, 
Wilhelm habe gleich die Wick unter seine Botmässigkeit gestellt. Auch Virk- 
kunen, a. a. O. S. 130, meint dasselbe, indem er sagt: ottaen paavinistuimen 
halluun Läänemaan (Wiek), samoinkuin myöhemmin muut riidanalaiset 
alueet.

T) Vgl. HL. XXIX 4. Unten S. 104.
a) LUB. I n. 70 und Reg. n. 80.
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Machthabern entwickelt hatte. Hier in Trikaten konnte er übrigens 
viel mildere Worte anwenden, als er sie gegen die »törichten» Esten 
gebrauchen musste, denn die Letten waren friedlicheren Charakters 
und hatten die christliche Lehre freiwillig angenommen, waren auch 
später der katholischen Kirche treu geblieben. Seiner Freude dar
über gab er auch an anderen lettischen Orten Ausdruck, so in Wen
den, wo er grossen Scharen derselben »mit Letzung die letzende Lehre 
des Herrn Jesu Christi» predigte und »öfters das Leiden desselben 
Herrn Jesu erwähnend, diese Geletzten (oder Letten, vgl. Pabst,. 
Chronik S. 345 Note 21) gar sehr mit letzender Freude erfüllt, auch 
ihre Treue und Standhaftigkeit belobt», »und hat ihre Demut und 
Geduld gepriesen, die während sie den Namen unseres Herrn Jesu 
Christi zu den Esten und zu anderen Völkern freudig trugen, viele 
von ihrem Volke . . . zu der Märtyrer Gemeinschaft . . . hinüber
gesendet hatten.» In Wenden, wo seit langem eine Ordensburg exi
stierte, hat er »gar fleissig» den Schwertrittern eingeschärft, »wasmas- 
sen sie ihren Untergebenen immer ein leichtes Joch auflegen und 
treulich beisammenwohnen sollten.»1) Von Wenden begab sich Wil
helm nach Segewolde (Heinrich: Sygewalde), welcher Ort der letzte 
ist, in Bezug auf den Heinrich uns von einem Aufenthalt des Legaten 
während dieser Heise erzählt. Von hier ging er nach Higa.

1) HL. XXIX 3. Wendis eciam doctrine sue fidelia ninnila non subtraxit, 
nec non et dominis ipsorum fratribus militie, quantumvis subditis suis leve 
semper iugum imponentes fideliter cohabitarent, attentius iniunxit.

Es ist nun deutlich, dass diese Besichtigungsreise gar nicht so har
monisch und friedlich verlaufen ist, wie man nach Heinrichs Schilde
rung glauben könnte. Heinrich berichtet nur von friedlichen Er
mahnungen und Warnungen, die Wilhelm nach allen Seiten austeilte. 
Der Chronist wird gar nicht müde, davon zu berichten. Immer wie
der unterstreicht er die Ermahnungen des Legaten an die Ordensrit
ter, dass sie die Eingeborenen nicht bedrücken dürften, sondern ihre 
Ansprüche herabsetzen müssten, damit die Neophyten nicht vom 
Glauben abfielen. Dabei sollten sie auch ihre Untergebenen den christ
lichen Glauben lehren und »die sanfte Last Jesu Christi ihnen auf die 
Schultern legen». Dies ist offenbar eine wichtige Aufgabe der Reise 
gewesen; die Verhältnisse zwischen den neuen Herren des Landes 
und den besiegten und getauften Heiden sollten derart geregelt wer
den, dass keine Gefahr für einen Glaubensabfall mehr entstehen 
konnte.
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Dabei hat der Legat sicher bisweilen strenger vorgehen müssen, 
als wir von Heinrich erfahren, und dabei zunächst gegen den Schwert- 
brüderorden. Dieser hatte die Eingeborenen gewiss nicht immer aufs 
mildeste behandelt. Schon 1212 hatten die Bürden, die von den 
Schwertrittern den Neugetauften auferlegt worden waren, einen 
Aufstand der Liven und Letten verursacht.1) Vermutlich beginnt 
nach dieser Zeit das Ordenselement seinem moralischen Gehalte nach 
schlechter zu werden. Der Orden bedurfte immer einer grossen Zu
fuhr von neuen Mitgliedern und daraus folgte, dass man nicht allzu 
streng mit der Beurteilung der Qualifikationen der Eintretenden sein 
konnte. Kurze Zeit vor der Legation Wilhelms war die Bedrückung 
der Neubekehrten von Seiten des Ordens so weit gegangen, dass sie 
sich an den Papst gewandt hatten, um Schutz zu erhalten.2) Am 8. 
Februar 1222 — also während der Kanzlerzeit Wilhelms — trug 
nämlich Honorius III. mittels zweier Bullen dem Bischof von Selo- 
nien sowie dem Abt und Prior von Dünamünde auf, die Schwert
brüder von verschiedenen Bedrückungen der Neophyten abzuhalten.3) 
In der einen Bulle sagte der Papst, er hätte gehört, dass die Ritter4) 
vielfach die Neubekehrten beunruhigten und ihnen grosse Furcht 
einjagten, sich widerrechtlich die Güter derselben sowie die Ausübung 
der Kriminalgerichtsbarkeit aneigneten,5) in dem zweiten Schreiben 
wandte er sich gegen die Anwendung der Eisenprobe, die den Einge
borenen von den Rittern, von Vögten und Richtern, aufgezwungen 
wurde.6) Gerade die Verwaltungsbeamten und besonders die unteren, 
u. a. die Vögte (advocati), werden die schlimmsten Bedrücker gewesen 
sein. In seinem Schreiben an Wilhelm vom 19. November 1225 for
dert der Papst ihn auf, solche Vögte, die die Neophyten arg be
drängten, abzusetzen.

i) HL. XVI 3.
2) Hildebrand, Livonica Anh. n. 7: Dilecti filii noviter in Livonia baptizati 

gravem ad nos querimoniam destinarunt.
3) Hildebrand, a. a. O. Anh. n. 6 und 7.
4) Honorius nennt sie quidam fratres ordinem Templariorum professi, 

was dadurch zu erklären ist, dass dem Schwertorden die Regel des Templeror
dens vorgeschrieben war. Vgl. v. Bunge, Orden der Schwertbrüder S. 19 ff.

5) ipsos multipliciter inquietant, graves eis incutiendo timores et bona pro
pria non sine atrocibus injuriis per violentiam auferendo, judicia quoque secuta
ría usurpantes sanguinis vindictas exercent

e) quod fratres Templariorum ordinem in Livonia profitentes et alii qui
dam advocati et judices, qui temporalem in eis potestatem exercent . . . eos 
ferri candentis judicium subire compellunt.
7 — Soc. Scient. Fenn., Comm. Hum. Litt. 11. 5.
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Gegen die Vögte also, sowohl die des Ordens als die der Bischöfe, 
ist Wilhelm auf seiner Fahrt eingeschritten.1) Er wird Klagen der 
Eingeborenen empfangen, ihnen geraubte Güter zurückgegeben und 
ungerechte Urteile und Massnahmen der Deutschen soweit wie 
möglich aufgehoben haben. Dabei wurde er als Richter so berühmt, 
dass eine Menge Leute, Deutsche, Liven und Letten, aus dem von 
den Deutschen beherrschten Gebiete zu ihm nach Riga eilten, als er 
dahin gegen Ende Juli zurückgekehrt war. Da hat der Legat offen
bar ein ordentliches Gericht errichten müssen, um alle Prozesse und 
Streitigkeiten zu entscheiden.2)

Dass Wilhelm, wenn er nur Gelegenheit dazu bekam, die Lage 
der Eingeborenen so leicht wie möglich zu gestalten suchte, zeigt u. a. 
auch eine Stelle in der von ihm ausgestellten Urkunde vom 11. April 
1226, in der die zu erobernden Länder unter den livländischen Macht
habern geteilt wurden. Hier wird bestimmt, dass die auf den Gebie
ten der zu gründenden Kathedralkirchen wohnenden Bauern von 
allen Abgaben und von der Heeresfolge-Pflicht frei sein würden.3) 
Österbladh vermutet, dass die Geltung dieser Verordnung auch über 
die schon existierenden Kathedralkirchen ausgedehnt wurde,4) dies 
scheint jedoch sehr zweifelhaft.

Unter den jetzt Wilhelm vorgelegten Zerwürfnissen war der Streit 
zwischen den Bischöfen von Riga und Leal und dem Schwertbrüder
orden über ihre gégenseitigen Jurisdiktionsverhältnisse besonders 
bedeutsam. Dieser Streit hatte seinen Ursprung in dem Vertrage, 
den Bischof Hermann von Leal ein Jahr vorher mit dem Schwert
orden über die Teilung seiner Diözese geschlossen hatte. Diesen Ver
trag hatte Bischof Albert bestätigt, doch nicht in seiner ursprüngli-

1) Über die Vögte s. v. Bunge, a. a. O. S. 69 f. und Dragendorff, Ueber die 
Beamten S. 53 ff.

a) HL. XXIX 4: Et ibidem (Rigam) venerunt ad eum Theutonici, Lyvo- 
nes et lettili, querentes iudicia super causis diversis. Et respondit unicuique 
secundum causam et querimoniam ipsius, et causas multorum et lites deter
minavit. Über die besprochenen Bedrückungen der Neubekehrten siehe noch 
österbladh, Virón-, Liivin- ja Kuurinmaan alkuasukasten rasitukset S. 58 ff.

3) LUB. I n. 83: Unicuique etiam ecclesie cathedrali de terra viciniori culta 
centum unci, et X. mansi de inculta cum censu et decimatione et omni proventu 
libere reserventur. Coloni quoque predictorum agrorum a vectigalibus et exac
tionibus quibuslibet, necnon et ab expeditionis onere sint immunes. (Die 
Verbesserungen des Textes nach der photogr. Nachbildung der Urkunde bei 
Mettig, Gesch. d. Stadt Riga, gemacht.)

4) A a O. S. 4L
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eben Form, sondern mit einigen Zusätzen.1) Im Zusammenhang 
mit dieser Sache ist man wohl zu einer Verhandlung über die Juris
diktionsverhältnisse im Bistum Riga gelangt. Im August hat Wilhelm 
alle Streitigkeiten in diesen Sachen beigelegt.2)

Im Jahre 1210 hatte der Schwertbrüderorden ein Drittel von 
allem eroberten Land von dem Bischof Albert zu Lehen erhalten. 
Der Orden wurde also Vasall des Bischofs von Riga. Durch den 
mächtigen Druck Innocenz’ III. wurde Albert jedoch genötigt, dem 
Orden die Unabhängigkeit in dem neu zu erobernden Lande zuzuge
stehen. Daselbst sollten neue Bischöfe eingesetzt werden, deren Ver
hältnis zum Orden von der Kurie geregelt werden sollte. Durch ihr 
Verhalten zu den Dänen im Jahre 1220 glaubten die Schwertbrüder 
in den unabhängigen Besitz Sakkalas und Ugauniens zu gelangen, 
doch machte wahrscheinlich ihr verräterisches Verhalten es dem Bi
schof Albert möglich, sie in dasselbe Vasallenverhältnis zum neuein
gesetzten Bischof von Leal zu zwingen, in dem sie zum rigaschen 
Bischof standen. Der Orden erhielt jedoch hier etwa die Hälfte des 
Bistums, und zwar den westlichen Teil desselben.3) Alle seine Rechte 
und Pflichten sollten dieselben wie im Bistum Riga sein, obwohl sie 
etwas undeutlich und unvollständig in der dem Orden von Bischof 
Hermann ausgestellten Urkunde aufgezählt wurden. Nun aber schei
nen die Zwistigkeiten, die daraus entstanden, nicht allzu ernsten

1) Vgl. die beiden Urkunden, LUB. I n. 62 und 63. Die Bestätigung der
selben haben die Parteien sofort vom Papste erbeten (LUB. I Reg. n. 73: 
Sanctissimo patri ас domino Honorio . . . A. Dei gratia Livoniensis, H. eadem 
gratia Lealensis episcopi,. . . V. dictus magister fratrum militiae Christi in Li
vonia, debito in Christo obedientiam, supplicamus sanctitati vestrae, ut con
firmare dignemini suprascriptam compositionem). Sie ist aber nicht erfolgt. 
Dies hat wahrscheinlich seinen Grund darin, dass der Papst die ziemlich ver
wickelten Fragen seinem Legaten überlassen wollte, wozu er vielleicht auch 
besonders durch einen etwaigen Streit der Parteien über den Wortlaut der 
Urkunden bewogen worden sein kann.

2) LUB. III n. 73 b: Bistum Riga. LUB. III n. 74: Bistum Leal. Pres- 
sutti 6090 gibt an, dass die frühere Urkunde in dem päpstlichen Register bei 
der Bestätigung derselben vom Papste am 10. Dez. 1226 mit dem 13. August 
datiert sei. In dem Register (Reg. Vat. Hon. lib. 11, ep. 402, fol. 151) steht 
aber nur »Mense Augusti. XIII. Indict». Pressutti hat die Indiktionsnummer 
für den Monatstag gehalten. — Die letztere Urkunde hat Schirren, Verzeich
nis n. 3, den 4. August datiert. In der Originalurkunde im schwedischen 
Reichsarchiv steht aber, wie ich mich überzeugt habe, nur »mense augusti 
XIII. indictionis».

3) LUB. I n. 62 und 63.
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Charakters gewesen zu sein, da z. B. der Orden während der Ver
handlungen dazu bewogen wurde1) — vielleicht unter Druck seitens 
des Legaten* 2) — alle Rechte, welche die Bischöfe sich zuschrieben, 
anzuerkennen. Ohne Schwierigkeiten konnte Wilhelm darum die Juris
diktionsgewalt der Bischöfe über den Orden auf Grund der Verträge 
von 1210 und 1224 ordnen.3)

i) Der Streit scheint sich auf die Worte »jurisdictio civilis», die nur in der 
Urk. Hermanns vorkommen, konzentriert zu haben. Daraus möchte ich 
schliessen, dass der Orden bestrebt war, sich die weltliche Gerichtsbarkeit 
ausschliesslich anzueignen.

2) Vgl. Hildebrand, Chronik S. 130 Note 2.
3) Dass ihre Jurisdiktionsgewalt dabei nicht vollständig geregelt wurde, 

weil beispielshalber die Ste’lung des Ordensmeisters als Landesherrn gegen
über den Bischöfen als seinen Lehnsherren und die Rechte der Bischöfe im 
Ordensgebiet nicht festgesetzt wurden, hebt Rathlef, Verhältnis des Ordens 
S. 20 f. hervor. Er macht jedoch richtig darauf aufmerksam, dass dies sehr 
schwer war und »nicht in der Art der Menschen jener Tage» lag.

4) LUB. III n. 73 b und n. 74. Vgl. Rathlef, a. a. O. S. 21 ff.
5) Die Zusammenfassung und das Endurteil Wilhelms, LUB. III n. 74: 

Quod magister tantum teneatur, sub episcopo respondere, Clerici magistri, 
cuiuscunque ordinis vel religionis sint, debeant episcopo tantum in spirituali
bus respondere. Omnes causæ spirituales debeant sub episcopo cognosci. Fra
tres autem sub magistro respondeant, et homines de parte ipsius magistri 
debeant sub ipso magistro in omnibus temporalibus respondere, ita quod 
possint a difinitiva sententia ad episcopum appellare. Dass Wilhelm ganz 
dieselben Normen für die Gerichtsbarkeit in den beiden Bistümern festlegte, 
ist — trotz einer Abweichung in den Ausdrücken — mit v. Bunge, Orden der 
Schwert brüder S. 55 Note 222 anzunehmen.

Die beiden Bischöfe erhielten jetzt ganz dieselben Rechte gegen
über dem Schwertbrüderorden. Es handelte sich dabei um die fol
genden Punkte:4) Der Meister soll, wenn Klage erhoben wird, dem 
Bischof Rede stehen. Die Geistlichen des Ordens sollen nur in geist
lichen Dingen vor das Gericht des Bischofs gehören. Alle geistlichen 
Angelegenheiten werden von dem Bischof entschieden. Die Ritter, 
die den Geistlichen des Ordens gegenübergestellt werden, sollen sich 
nur vor dem Meister verantworten. Die Ordensuntertanen sind in 
allen weltlichen Dingen vor das Gericht des Meisters zu stellen, je
doch besitzen sie das Recht der Appellation an den Bischof.5)

In kurzen und klaren Sätzen hatte Wilhelm die Jurisdiktionsver
hältnisse der beiden Bistümer Riga und Leal hiermit klargelegt. 
Niemandem konnte danach ein Zweifel über den Umfang seiner Be
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fugnisse entstehen.1) Durch diese Auslegung des Legaten verloren 
die Ungenauigkeiten in der Urkunde Hermanns ihre praktische Be
deutung; es ist demnach ganz irrig, sich daran zu stossen, dass Wil
helm keine von den beiden Urkunden über die Gerichtsbarkeit im 
Bistum Leal bestätigt hat, und zu sagen, dass die Frage über die 
abweichende Fassung derselben demnach unerledigt blieb.* 2) Wilhelm 
hat ja den Inhalt der beiden Urkunden mit der Auffassung der beiden 
Parteien in Einklang gebracht und sehr klar zusammengefasst.3) 

x) Rathlef, a. a. O. S. 26 ff. meint, dass die Bestimmungen über die welt
liche Jurisdiktionsgewalt der Bischöfe undeutlich sind, und sucht die Annahme 
zu begründen, dass die Jurisdiktion des Bischofs sich nicht auf weltliche Sa
chen erstreckt habe, sondern dass ihm Gerichtsbarkeit nur in der Eigenschaft 
eines Leiters der Diözese, nicht auf Grund einer lehnsherrlichen Stellung zu
gestanden sei. Diese Theorie ist ganz fehlerhaft. Der Bischof übte die welt
liche Gerichtsbarkeit über den Orden in seiner Gesamtheit aus, was als ein 
Ausdruck seiner lehnsherrlichen Macht zu betrachten ist. Zu den wichtigsten 
Rechten des Lehnsherrn gehört gerade die weltliche Jurisdiktion über sämt
liche Einwohner seines Gebietes. Die Sache war den Zeitgenossen so klar, dass 
sie gar nicht genauer formuliert zu werden brauchte als geschehen ist. Vgl. 
V. Bunge, a. a. O S. 55 f.

2) Rathlef, a a. O. S. 25. Er fügt hinzu: wohl aber hat Wilhelm die vom 
Orden gewünschte Urkunde transsumiert. (Erhalten in Iliärns Collectanea. 
Vom August 1225). Es scheint, als ob er mit diesen Worten andeuten wolle, 
dass Wilhelm dem Wunsch des Ordens geneigt gewesen ist. Die Transsu mie- 
rung ist doch offenbar vorgenommen worden, um eine Grundlage für die 
Rechtsverhandlungen zu erhalten.

3) Vorige Seite Note 5. Rathlef, a. a. O., behauptet, dass keine klare Ent
scheidung getroffen war und dass »jede Partei dabei ihre Fassung als in Kraft 
bestehend» betrachtete und demnach den Vertrag in der von ihr gewünschten 
Form dem Papste zur Bestätigung präsentierte, »und der Papst hat dann auch 
dem Orden die Urkunde Hermanns, dem Bischof Hermann die Urkunde seines 
Bruders Albert bestätigt.» Hildebrand, Chronik S. 130 Note 2, hebt auch diese 
merkwürdige Tatsache hervor. Es ist ja unstreitig auffallend, dass nicht die 
Entscheidung Wilhelms vom Papste bestätigt wurde, wie es mit seiner Klar
legung der Gerichtsbarkeit im Bistum Riga geschah. Dies wird jedoch dadurch 
zu erklären sein, dass den wörtlichen Abweichungen in den beiden Urkunden 
keine besondere Bedeutung beigelegt wurde (vgl. Hildebrand, a. a. O.). Ob
wohl der Orden die Urkunde Hermanns (LUB. I n 62) vom Papste bestätigt 
erhielt, war ja doch die Auslegung derselben seitens des Ordensmeisters 
Volquin vom Legaten festgelegt, und Wilhelms Zusammenfassung musste 
demnach normierend werden. Ausserdem ist zu beachten, dass, wenn Bischof 
Hermann i J. 1230 die Einigung mit dem Orden bestätigt erhielt (LUB. VI n. 
2/19, 4. Jan. 1230), nicht, wie Hildebrand und Rathlef behaupten, die Ur
kunde Alberts dafür zu Grunde lag, sondern Gregor IX. bestätigte nur im all-
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In Bezug auf das Bistum Riga existierten solche Schwierigkeiten 
nicht und so wurde auch die Entscheidung des Legaten ohne weiteres 
vom Papst Honorius am 10. Dezember 1226 bestätigt.1) Die Juris
diktionsverhältnisse der beiden Bistümer waren damit geordnet. Es 
ist unrichtig, wenn Hauck2) im Anschluss an die Ansicht Rathlefs die 
Meinung vertritt, Wilhelm habe mit Absicht die Dinge in der Schwebe 
gelassen, um der päpstlichen Politik immer aufs neue Anlass zur di
rekten Leitung der livländischen Verhältnisse zu geben. Wilhelm hat 
ja in dieser Sache wenigstens die Wünsche des Bischofs Albert er
füllt und den beiden Bischöfen sogar die ihnen als Lehnsherren des 
Ordens gebührende Gerichtsbarkeit eingeräumt.

Der Aufenthalt des Legaten in Riga scheint nicht mehr als zwei 
Monate gedauert zu haben,3) umso erfolgreicher ist er für Wilhelm 
und die junge Kolonie in Livland gewesen, wenn man an die Verhält
nisse des Landes zu seinen Nachbarn denkt. So hoch war der Name 
der römischen Kirche und seines Repräsentanten gestiegen, dass die 
Russen aus Nowgorod und anderen Städten (vielleicht Pleskau und 
Polotzk) Gesandte an ihn schickten und ihn um Bestätigung des 
Friedens, den sie voriges Jahr mit den Deutschen geschlossen hatten, 
baten.4) Wilhelm willfahrte ihrem Verlangen, »wobei er ihren Glau
ben auch durch viele Ermahnungen kräftigte», fügt der Chronist 
hinzu. Die Worte Heinrichs sind wohl in der Weise aufzufassen, dass 
Wilhelm sich mit den Russen über konfessionelle Fragen unterhalten 
und vielleicht versucht hat, ihnen die römisch-katholischen Doktri
nen als richtiger darzustellen.

Mit diesem Aufsuchen des Legaten von Seiten der Russen ist die 
Bulle des Honorius vom 17. Januar 12275) in Verbindung zu bringen, 
in der er die Fürsten Russlands fragt, ob er einen Legaten in ihr Land 
senden solle, і idem er sie erfreut daran erinnert, dass sie Botschafter

gemeinen das, was über das Verhältnis des Ordens zum Bischof festgestelll 
worden war, also auch die Urkunde Wilhelms darüber (LUB. III n. 74): 
nos . . . quod super his sine pravitate provide factum est . . . confirmamus. —

!) LUB. III n. 92 a.
2) A. a. O. IV 639.
з) Bonnell, Chronogr. S. 44, nimmt an, Wilhelm habe im September seine 

von Heinrich erwähnte (XXIX 5) zweite Reise ins Land unternommen.
4) HL. XXIX 4: Audientes quoque Rutheni Nogardenses et alii de civita

tibus aliis apostolice sedis in Riga legatum, miserunt ad eum nuncios suos, 
petentes ab eo pacis iam dudum a Theutonicis facte confirmationem.

s) LUB. I n. 95.
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an seinen Legaten, den Bischof von Modena, gesandt hätten mit der 
Bitte, er möchte persönlich in ihr Land kommen, um sie in der »rich
tigen Lehre» zu unterrichten. Dies ist offenbar während Wilhelms 
Aufenthalt in Livland 1225—1226 geschehen. Der Papst hat wahr
scheinlich mit seinen Massnahmen in der Sache gewartet, bis er sei
nen Legaten getroffen und einen genaueren Bericht über das Ereig
nis erhalten hatte, denn es eröffnete ja seiner Kirche weitgehende 
Möglichkeiten. Die Bitte der Russen kann auch später an Wilhelm 
überbracht worden sein, jedenfalls ist eine zweite Gesandtschaft der 
Russen nicht bezeugt. Diese Anfrage aus Russland1) bezeichnet 
vielleicht zum Teil einen Versuch, abendländische Hilfe gegen den 
Mongolensturm zu erhalten, zum Teil war sie vielleicht auch durch 
den persönlichen Eindruck veranlasst, den der päpstliche Legat im 
Nordosten Europas gemacht hatte; darauf deutet ja schon der 
Wunsch der Russen, dass Wilhelm selbst sie besuchen sollte, sowie 
die Tatsache, dass sie, als Wilhelm nicht kommen konnte, kein wei
teres Interesse für die römisch-katholische Kirche bezeigten.

1) Leider haben wir keinen Anhaltspunkt um festzustellen, von welchen 
russischen Fürsten diese Bitte ausgegangen ist. Wahrscheinlich kommen 
nur die Fürsten der an der Ostgrenze Livlands belegenen Fürstentümer in 
Frage. Es waren die von Pleskau (Pskow) und Polotzk, sowie Gercike, 
welcher letztere jedoch seit 1209 Vasall des rigaschen Bischofs war. Balan. 
Storia di Gregorio IX. I 492, vermutet, dass die Bitte hauptsächlich aus 
Pleskau stamme, »dove anche piu innanzi vedremo Yarosslaw sempre meno 
avverso anzi qualche volta apertamente favorevole alla Chiesa Cattolica». — 
Der Besuch, den König Wsewolod von Gercike dem Legaten Wilhelm in Riga 
gerade um diese Zeit abstattete, könnte vielleicht in Zusammenhang mit dem 
oben genannten stehen.

Wilhelm von Modena hat sich auch in dieser Zeit eifrig bemüht, 
um die umherwohnenden heidnischen Völkerschaften zur Annahme 
des katholischen Glaubens zu bewegen. So hat er den princeps der 
Semgallener, die grosse Landgebiete südlich der Düna bewohnten, 
zu sich nach Riga berufen. Dieser, namens Viesthard, erschien wirk
lich, und Wilhelm tat alles, was in seinen Kräften stand, um ihn zum 
Eintritt in die »alleinseligmachende Kirche» geneigt zu machen. 
»Allein jener hat in seines Unglaubens Hurtigkeit die Worte des Heils 
nicht verstanden und die Taufe noch nicht angenommen», doch mit 
dem Versprechen, in Zukunft überzutreten, ein Versprechen, das er 
offenbar nur gegeben hat, um sich von den Überredungskünsten 
Wilhelms schneller freizumachen. Jedenfalls hat Wilhelm ihn. 



104 G. A. Donner (Tom II

dazu zu bewegen vermocht, einen Prediger nach Semgallen mitzu
nehmen.

Auch Esten aus der Wiek und Öseler erschienen vor dem Legaten 
in Riga. Die Strandesten beklagten sich wieder über Angriffe der 
Dänen und Öseler. Diese hatten sich somit nicht darum gekümmert, 
dass Wilhelm in Fellin die Wiek in päpstlichen Schutz genommen 
hatte. Die Öselesten waren wohl von dem Legaten nach Riga be
rufen worden, um sie zum Übertritt in die römische Kirche zu veran
lassen. Er hatte jedoch ebensowenig Glück mit diesen wie mit dem 
Häuptling der Semgallener, und so konnte er nur Boten nach ösel 
senden mit der Aufforderung, ihre Raubzüge und Kriege einzustellen. 
Er scheint sowohl ihnen als den Dänen einen förmlichen Friedensvor
schlag gemacht zu haben.1) Die Dänen forderte er mit grosser Strenge 
auf, seinen Vorschriften Folge zu leisten.* 2) Die Wiekischen Esten ver
mochte Wilhelm jetzt dazu zu bewegen, Priestern die Einreise in ihr 
Gebiet zu gestatten;3) er sandte aber fürs erste noch keine dahin.4)

4) HL. XXIX 4: et misil nuncios suos ad Danos et ad Osilianos, quatinus 
bella removentes pacem ipsius acciperent.

2) et preceptis suis obedientes existèrent.
3) Estones Maritimi... promittentes se sacerdotes cum omni iure Christia

norum recepturos, über die sog. Jura Christianorum, s. v. Transehe, Entste
hung der Schollenpflichtigkeit S. 495 und 505. Sie bestanden nach ihm in der 
Heeresfolge und in Leistungen zum Unterhalte der Kirche und ihrer Diener.

4) Der Chronist Heinrich berichtet (XXIX 4), dass die dänischen Bischöfe 
in Estland auch damals den Legaten aufsuchten, und auf Grund dieser Notiz 
hat Hausmann, a. a. O. S. 64, angenommen, dass sie nach Riga geeilt seien, 
um die Wiek für die Dänen zu retten. Es ist ja möglich, dass die Sache sich so 
verhielt, wahrscheinlicher ist aber, dass Heinrichs Nachricht sich auf einen 
späteren Zeitpunkt bezieht, näml. auf den Dezember 1225, wo Bischof Wesse- 
lin von Reval, wie urkundlich nachweisbar ist, in Riga war. Damals hatte er 
grösseren Anlass, Wilhelm aufzusuchen, als im August. Weiteres darüber 
unten. Ich bemerke noch, dass kein dänischer Bischof unter den Zeugen für 
die Entscheidung Wilhelms über die Gerichtsbarkeitsverhältnisse im Bistum 
Leal (LUB. I n. 74) vom August 1225 vorkommt. Virkkunen folgt hier ganz 
und gar Hausmann.

6) HL. XXIX 5.

Nachdem der Legat den Schluss des Sommers auf diese resultat
imi! segensreiche Weise in Riga zugebracht hatte, begab er sich 
wahrscheinlich im September auf eine zweite Reise ins Land, diesmal 
die Düna aufwärts, »da er noch die andern Neubekehrten zu sehen 
wünschte».5) Er kam dabei zuerst an die Orte, wo die christliche 
Kirche zuerst Fuss im Lande gefasst hatte, nämlich nach Holme 
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und Ykeskola. An beiden Orten predigte er und erklärte den Liven 
den christlichen Glauben, in Ykeskola feierte er ausserdem das Ge
dächtnis der ersten Bischöfe Livlands.1) Hiernach fuhr er weiter den 
Strom aufwärts nach Lennewarden und Ascheraden; an beiden Plät
zen predigte er und ermahnte die Liven, von ihrem Götzendienst 
abzustehen und nur den einen Gott zu verehren.* 2) Bis nach dem 
1208 von Albert eroberten Kokenhusen, dem früheren Sitz eines rus
sischen Fürsten, erstreckte sich seine Fahrt. Hier ungefähr nahm auch 
die deutsche Herrschaft in diesem Teile des Landes ihr Ende, hier 
kreuzten sich die etnographischen Grenzen der Bussen, Letten und 
Selonen. Mit allen diesen Volkstämmen trat er in Berührung, allen 
predigte er das Wort Gottes. Auch auf dieser Reise hat er die Deut
schen aufgefordert, »sie möchten ihre Untergebenen nicht durch unge
bührliche Beschwernisse oder Anforderungen allzusehr verletzen,3) 
sondern, den Glauben Christi emsiglich lehrend, die christlichen 
Gewohnheiten einführen und die Bräuche der Heiden abschaffen und 
sowohl durch ihre guten Beispiele, als mit Worten sie unterrichten.» 
Aus diesen Worten des Chronisten tritt uns Wilhelms Sinn für erfolg
reiche Mission und Erziehung klar entgegen. Man darf wohl anneh
men, dass der Legat auch auf dieser Reise manche Unregelmässig
keiten in Ordnung gebracht und die Bürden der Bekehrten erleich
tert hat.

’) Meinhard und Berthold. Beide lagen vielleicht hier begraben.
2) HL. XXIX 5: Deinde in Lennewarde et Aschrate non minus ab ido

latria Lyvones revocans cultum unius Dei diligenter edocuit.
3) Ibidem: commonendo semper Theutonicos, ne subditos suos gra

vaminibus aut exactionibus indebitis nimium lederent.
*) HL. XXVIII 8, nennt die Namen folgender Ritter, die um Odenpäh 

belehnt waren: Engelbert von Tiesenhusen, Theoderich, der Bruder des Bi
schofs Hermann, Helmold von Lüneburg und Johann von Dolen. Näheres 
über Odenpäh und die Vasallen, K. H. v. Busse in Livi. Mitt. VI 323.

Als Bischof Wilhelm nach Riga zurückgekommen war, erreichte 
ihn eine ausserordentlich wichtige Nachricht. Die Vasallen des Bistums 
Leal in Odenpäh waren mit all den Mannschaften, die sie zusammen
raffen konnten, nach Wierland aufgebrochen, hatten rasch die Dänen 
angegriffen und sie aus allen Burgen des Landes verjagt. »Und sie 
fingen an zu herrschen in allen Provinzen und Burgen Wierlands.» 
Der Ritter Johann von Dolen scheint der Leiter des Unternehmens 
gewesen zu sein.4) Heinrich von Lettland nennt als einen Anlass zu 
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dein Zuge der Deutschen eine Bitte der wierländischen Ältesten,1) die 
wohl mit der Herrschaft der Dänen unzufrieden waren. Dies ist keines
wegs unmöglich, denn die Esten haben sich immer der Herrschaft der 
Dänen widerwilliger gefügt als der der Deutschen.* 2) Die Dänen scheinen 
eine geringere kolonisatorische und pazifizierende Begabung gehabt zu 
haben als die Deutschen.3) Ausserdem scheinen die Ritter ihr Unter
nehmen damit begründet zu haben, dass Wierland zuerst von den 
Livländern erobert worden sei,4) eine Behauptung, die allerdings auf 
sehr schwachem Grunde ruhte.

») HL. XXIX 6: ad vocationem seniorum Wironensium venerunt in 
Wironiam.

2) Vielleicht kann man das Wort Wilhelms (in der Urk. 88 des LUB. I), 
dass Johann von Dolen Wierland verräterisch (traditone) erobert habe, als 
Beleg für die Richtigheit der Angabe Heinrichs auffassen, wobei das verräte
rische Benehmen sich wohl in einem Zusammenwirken mit den Esten geäus- 
sert hat.

3) V. Engelhardt, Entstehung der Gutsherrschaft S. 14, v. Bunge, Herzog
tum Estl. S. 11 f. und 16 f. v. Brevern, Studien I 135, ist der Ansicht, dass 
die Wierländer es besser unter den Dänen als unter den Deutschen hatten.

4) HL. XXIX 6.
6) LUB. I n. 88.
6) cum essemus Wirlandiæ legati et ipsam Dani pacifice possiderent, nobis 

inconsultis prædictam terram violenter et traditorie occupavit, in iniuriam 
Dei et Romanee ecclesiae, ac in scandalum et contumeliam nostram.

7) Hausmann, a. a. O. S. 65. Virkkunen, a. a. O. S. 132 folgt offenbar H., 
geht aber noch weiter, indem er behauptet, dass die Dänen angefangen hätten, 
Wierland »oman käden oikeudella», mit selbstgenommenem Rechte zu erobern.

8) LUB. I n. 88.

Der Legat war über die Gewalttat sehr entrüstet. Das wissen wir 
aus seinen eigenen Worten. Er bezeichnet5) es als eine Ungerechtig
keit gegen Gott und die römische Kirche und als ein Ärgernis und 
eine Beschimpfung seiner Person, dass der Ritter Johann, während 
er, Bischof Wilhelm, Legat für Wierland war, ohne ihn zu befragen, 
das im friedlichen Besitz der Dänen befindliche Wierland gewaltsam 
und verräterisch okkupiert habe.6) Man hat behauptet, dass die Dä
nen, nachdem die Wiek anscheinend verloren war, sich der Burgen 
Wierlands bemächtigten, und dass dadurch der Neid der Deutschen 
geweckt wurde.7) Dies ist aber nicht richtig. Die Dänen waren nach 
der Unterdrückung der grossen estnischen Freiheitsbewegung im 
Jahre 1224 wieder in den Besitz Wierlands gelangt. Der Legat sagt 
auch ausdrücklich:8) et ipsam (terram) Dani pacifice possiderent».
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Als eine Gegenbewegung der Deutschen kann man also den Zug nicht 
bezeichnen.

Wilhelm schritt gleich zu kräftigen Massregeln. Er berief die 
Leiter des Unternehmens zu sich nach Riga;1) wahrscheinlich ist dies 
im Monat Dezember geschehen, und somit ist wohl die Anwesenheit 
des Revaler Bischofs Wesselin in Riga gerade zu dieser Zeit* 2) durch 
diesen Streit veranlasst worden. Vielleicht sind auch Boten der 
Wierländer Ältesten in Riga angekommen, denn es scheint mir, als 
ob eine Rücksichtnahme auf die Eingeborenen die Massnahmen 
des Legaten beeinflusst habe.

’) HL. XXIX 6. Quo cognito Dominus Legatus idem convocavit ad se 
Teutonicos eosdem.

2) LUB. I n. 75 und 76. Dagegen begegnet uns nicht der Bischof Ostrad 
von Wierland-Jerwen, obwohl seine Interessen am meisten von dem Einbrucli 
der Deutschen in Wierland beeinträchtigt wurden. Vielleicht war er aber 
schon damals tot oder hatte sein Amt aufgegeben.

3) HL. XXIX 6.

Jetzt traten die üblen Folgen davon, dass die Grenzen der Macht
sphäre der Dänen und Deutschen nie geographisch festgelegt worden 
waren, klar zu Tage. Die Ansprüche der beiden Parteien liefen einan
der stark zuwider.

Die Weise, auf welche Wilhelm diesen Kampf zwischen den beiden 
Landeseroberern vorläufig beendete, muss in der Tat beide Parteien 
gleich überrascht haben. Der Legat nötigte zwar die deutschen 
Eroberer Wierlands, sofort das Land zu verlassen, gab es aber auch 
nicht den Dänen zurück. Er nahm die Landschaft zu Händen des 
Papstes in seinen Schutz, ganz wie er früher mit der Wiek getan 
hatte. Jetzt fasste er aber noch einen weitergehenden Plan, um ein 
Ende der Fehden zwischen Deutschen und Dänen herbeizuführen. 
Nicht nur Wierland und die Wiek, sondern auch »die andern Länder, 
über welche die Deutschen in Streit waren mit den Dänen»,3) d. h. 
Jerwen und Harrien, wollte er direkt unter den päpstlichen Stuhl 
stellen, um damit die Streitenden vollkommen voneinander zu iso
lieren. Er drang kraft seiner apostolischen Autorität und offenbar 
auch, weil die Dänen in Reval sehr schwach waren, mit der Forde
rung durch, dass die Dänen ihm alle diese Landschaften überlassen 
sollten. Er sandte Botschafter nach Reval — die dänischen Abge
sandten in Riga konnten natürlich nicht ohne Wissen der Revaler 
auf die Forderung des Legaten eingehen — und ihnen überreichten 
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dann die Dänen ein Dokument, in dem sie die Landschaften Wier
land, Jerwen, Harrien und die Wiek dem Legaten abtraten.1) Früher 
schon hatte er durch die Androhung des Bannes die deutschen Ein
dringlinge in Wierland gezwungen, das Land zu verlassen. Um sofort 
jeden weiteren Streit unmöglich zu machen, sandte W ilhelm von 
Modena »seine Männer, Pilgrime und Priester, nach Wierland, ent
fernte die Deutschen und Dänen sämtlich und hielt sothane Länder in 
seiner Botmässigkeit.» Unter diesen »Männern» des Legaten sind 
vielleicht solche Kreuzfahrer zu verstehen, die im vorhergehenden 
Frühling ins Land gekommen waren, und welche Wilhelm in seinen 
Dienst genommen hatte.

!) Ibidem: mittensque statini nuncios ad Danos in Revalis, similiter com
pellebat et eos in manus suas resignare terrain ipsam nec non et alias terras, 
de quibus contendebant Theuthonici cum Danis.

2) Hildebrand, Chronik S. 135.
з) Schiemann, a. a. O. S. 134.
4) Hausmann, a. a. O. S. 68.
6) Hausmann, ibidem.
•) Schiemann, a. a. O. S. 42. Ihm folgt Virkkunen, a. a. O. S. 134.
7) Hauck, a. a. О. IV 639. Seraphim, Gesch. Livlands S. 68.
8) O. y. Rutenberg, Gesch. d. Ostseeprov. I 93. Hauck, a. a. О. IV 639 

fragt nur, ob dies geschehen sollte!

Diese Verfügungen gehören wohl zu den merkwürdigsten, die jemals 
von einem päpstlichen Legaten getroffen worden sind, und sie haben 
der Forschung viel Kopfzerbrechen bereitet, wenn man den Versuch 
machte, die Absichten Wilhelms zu erklären. Einige Forscher haben 
angenommen, dass der päpstliche Diplomat nur die Errichtung eines 
Übergangssladiiuns beabsichtigt habe, sei es, um der Fehde bis zur 
endlichen Feststellung des Rechts ein Ende zu machen* 2) und geord
nete Verhältnisse im Lande zu schaffen,3) wobei er gehofft habe,dass 
der Papst aus der Ferne leichter die Regelungen treffen könnte, die 
er in der Nähe nicht zu treffen gewagt hatte,4) sei es, um die strittigen 
Landschaften in die Hände der Deutschen zu spielen5) oder schliess
lich, um die persönliche Freiheit der Tndigenen zu sichern.6) Eine 
andere Gruppe von Gelehrten hat dem päpstlichen Legaten weiter
gehende Absichten zugeschrieben, indem sie glauben, dass er eine 
dauernde Slaalsgründung ins Leben rufen wollte, über welche der 
Papst unmittelbar herrschen sollte,7) und die entweder den Aus
gangspunkt einer gleichen Unterordnung des ganzen livländischen 
Missionsgebietes bilden8) oder nur einen neuen rivalisierenden 
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Machtfaktor darstellen sollte, durch den die päpstliche Herrschaft 
über ganz Livland noch mehr gesichert werden konnte.1) Ferner ist 
der Gedanke aufgeworfen worden, dass der Legat einen Staat auf der 
Grundlage der politischen Freiheit der Eingeborenen habe gründen 
wollen,2) einen neuen, unabhängigen Staat also neben dem dänischen 
und dem deutschen, der von den Esten verwaltet werden sollte, nur 
unter der höchsten Aufsicht der römischen Kurie. Gleichartige An
sichten sind neuerdings von Fieberg3) und Blanke verfochten worden, 
indem sie, wie erwähnt wurde, behaupten, dass Wilhelm von Modena 
einen Freistaat gegründet hat, in dem die einheimischen Fürsten di
rekt dem Papst unterstellt wurden, alle alten Freiheiten der Einge
borenen gewahrt, fremde Mächte zurückgewiesen und Häuptlinge 
als Repräsentanten des bekehrten Volkes nach Rom gesandt wurden.4) 
Wir suchten schon nachzuweisen, dass der Legat keinerlei Aufträge 
zur Gründung derartiger Staaten aus Rom mitgebracht hat,5) hier

x) Dies scheint die Meinung Caspars zu sein, H. v. Salza S. 21. Steenstrup 
in Danmarks Riges Historie I 842.

2) Suhrn, Hist, af Danmark IX 510. Estrup, a. a. O. S. 20, folgt obwohl 
mit Reservation Suhrn, v. Brevern, a. a. O. S. 141, unabhängig von den früheren.

3) Wilhelm von Modena. Ungedr. Diss. von 1926. Ich kenne seine Theo
rie über Wilhelms Gründung eines päpstlichen Missionsschutzstaates nur aus 
Blanke, Entscheidungsjahre der Preussenmission S. 20 Note 2 und S. 36.

4) Blanke, a. a. O. S. 26 Note 4. Nach Blanke sagt Fieberg, a. a. O. S. 15, 
ausdrücklich, dass Wilhelm die Absicht gehabt habe, »einen unabhängigen 
päpstlichen Staat zu schaffen» und dass die Kurie bis in die Zeit der Legation 
Balduins an »dem Gedanken eines päpstlichen Freistaates festgehalten» habe.

6) Ausserdem sei hier noch festgestellt, dass Wilhelm nicht die Genehmi
gung des Papstes zu seiner Besitznahme der Landschaften einholte, obwohl 
man dies behauptet hat (Suhrn, a. a. O. IX 510. Estrup. a. a. O. S. 20. v. 
Goetze, a. a. O. S. 128, sowie unausgesprochen, aber vorausgesetzt in einigen 
von den Arbeiten, die im Unternehmen Wilhelms die Gründung eines dauern
den päpstlichen Kirchenstaates gesehen haben), sondern seine hochbedeutsa
men Massnahmen auf eigene Faust ergriff. Schnelles und strenges Eingreifen 
war notwendig. »Tempore autumpnali» (HL. XXIX 6) war die ganze Sache 
geordnet. — Nun könnte man das Schreiben des Honorius vom 19. No
vember 1225 an Wilhelm (Hildebrand, Livonica Anh. n. 12) weit eher als die 
Bulle vom 3. Januar 1225 als einen Auftrag, »päpstliche Freistaaten» zu errich
ten, bezeichnen; der Papst sagt nämlich: »Interim autem omnes ad fidem con
versos retineas in ecclesie Romane demanio speciali, convertendis libertatem 
plenariam promittendo.» Diese Bulle hat aber ebensowenig mit der politischen 
Freiheit der Neubekehrten etwas zu tun, wie das Manifest vom 3. Januar. Die 
zitierten Worte geben nur der allgemeinen Absicht des Papstes Ausdruck, 
sämtlichen Neophyten Livlands ihre persönliche Freiheit zu garantieren. Man 
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ist der Ort zu untersuchen, ob er in Estland dennoch zu derartigen 
Gründungen geschritten ist.

In einer wichtigen Hinsicht unterscheidet sich Wilhelms Besitz
nahme von Wierland—Jerwen von den »Missionsschutzstaaten» 
Christians von Preussen und Balduins von Alna. Es handelte sich 
nicht um eine Bekehrung von Heiden, denn die Esten der genannten 
Landschaften hatten schon längst die Taufe empfangen. Die Mass
regel Wilhelms von Modena hatte also nicht ihren Grund in dem 
Wunsche, die Esten zum Glaubensübertritt zu bewegen. Ein Bistum 
Wierland-Jerwen existierte schon seit einigen Jahren, weshalb die 
Bewohner dieses Gebietes ebensogut Untertanen der Kirche waren 
wie z. B. die der Diözese Riga.

Bei der ungemein lückenhaften Kenntnis, die wir über die dama
ligen Vorgänge in Estland haben, wird das Ergebnis eines Erklärungs
versuches der Absichten des Legaten in hohem Grade hypothetisch.

Es ist vor allem wichtig, sich dessen zu erinnern, dass Wilhelm 
nur die Landschaften in päpstliche Verwaltung nahm, um deren Be
sitz zwischen Deutschen und Dänen Streit entstanden war. Es scheint 
demnach unzweifelhaft zu sein, dass die ursprüngliche Absicht des 
Legaten die gewesen ist, dem bewaffneten Kampfe zwischen den 
beiden christlichen Mächten ein Ende zu machen.* 1) Ein dauernder 
Frieden war jedoch nicht herbeizuführen, ohne dass eine Grenzlinie 
zwischen den Besitzungen der Deutschen und der Dänen festgesetzt 
wurde. Es ist verständlich, wenn der Legat sich nicht imstande er
achtet hat, die äusserst unklaren Besitzverhältnisse in Estland gleich 
zu entscheiden. Die Fehden mussten aber sofort beendigt werden;2) 
beachte, dass der Ausdruck »omnes ad fidem conversos retineas» eine Bestäti
gung eines schon existierenden Schutzverhältnisses bedeutet, nicht einen Be
fehl, zu neugestaltenden Massregeln zu schreiten.

2) Soviel ich weiss, ist Hildebrand der einzige, der diese Ansicht ausge
sprochen hat. Chronik S. 135. Gegen die älteren Ansichten, nach welchen 
Wilhelm einen Staat auf der Grundlage der Freiheit der Eingeborenen hätte 
schaffen wollen, äussert sich Hildebrand a. a. O.: »nach Allem, was uns über 
die Thätigkeit des Modeneser Bischofs überliefert ist, sind wir keinesfalls be
rechtigt ihn phantastisch-ausschweifender Ideen zu zeihen.»

2) Wilhelm hat selbst ausdrücklich bezeugt, dass er der Herbeiführung des 
Friedens wegen zu der Besitznahme der Landschaften geschritten ist. LUB.
I n. 88, dat. 23. Mai 1226: pro bono pacis accepissemus terram illam in manu et 
custodia Rornanæ ecclesiæ de communi voluntate Danorum et Teutonicorum 
Man beachte besonders das Wort custodia. Liegt nicht schon hierin der Ge
danke an etwas Vorübergehendes?



N:o 5) Kardinal Wilhelm von Sabina 111

dabei stellte sich ganz natürlich der Gedanke ein, die Gebiete, die 
von beiden Parteien beansprucht wurden, bis zum endgültigen Spruch 
zu Händen der Kirche zu behalten, um die Durchführung des Urteils 
leichter zu machen. Ein solches Vorgehen ist gar nicht merkwürdig. 
Ein etwas ähnlicher Fall begegnete uns ja schon bei der Wirksamkeit 
Wilhelms in Italien,1) bei der Beendigung des Streites um Guastalla 
und Luzzara zwischen Cremona und S. Sisto. Obwohl dieser Fall 
nicht völlig mit dem hier behandelten vergleichbar ist, besonders 
darum, weil das Urteil schon ausgesprochen war, als Wilhelm Besitz 
von den Orten ergriff, glaube ich doch, dass Beispiele eines ähnlichen 
Vorgehens bei der Schlichtung von Landstreitigkeiten anderswo zu 
finden sein dürften.

Zugunsten einer päpstlichen Besitznahme des strittigen Gebietes 
sprach auch die Rücksicht auf die Eingeborenen. Der Krieg führte 
natürlich grosses Unheil für die Esten mit sich. Es hatte sich auch 
schon gezeigt, dass die Indigenen in Wierland und Jerwen grösseren 
Bedrückungen und Gewalttaten ausgesetzt waren, als die Neophyten 
der Gebiete, die sich im unbestrittenen Besitz der Eroberer befanden. 
Das Dänenjoch lastete auch schwer auf den Esten.2) Diese hatten ja, 
wenn man Heinrich von Lettland glauben darf, die Deutschen ins 
Land gerufen, um sie von ihren Bedrückern zu befreien.

Ein auffälliger Umstand ist, dass auch die Landschaft Harrien, 
auf welche die Deutschen so viel man weiss nie Anspruch erhoben 
hatten, dem päpstlichen Gebiete hinzugefügt wurde, obgleich Wil
helm sie bald wieder den Dänen zurückgab. Diese Tatsache ist viel
leicht geeignet, die Wahrscheinlichkeit der Annahme zu bestärken, 
dass Wilhelm bereits damals gegen die Dänen eingenommen war.3) 
Wenn dies der Fall gewesen ist, wird eine wichtige Ursache dazu in 
der schlimmen Behandlung der Neubekehrten von Seiten der Dänen 
zu finden sein.

Welche Gründe sprechen zugunsten der Absicht des Legaten, 
einen dauernden päpstlichen Staat zu errichten? Dieselbe kann 
gleichfalls aus seiner primären Absicht, Frieden herzustellen, herge-

!) Oben S. 49 ff.
2) Vgl. z. B. HL. XXIV 7.
8) v. Brevern, a. a. O. S. 136. Dagegen braucht er nicht unter dem Ein

fluss Bischof Alberts und des Ordensmeisters gestanden zu haben, wie v. Bre
vern auch vermutet. Der Gedanke Hausmanns, dass Wilhelm vielleicht durch 
ein Lbergangsstadium die Landschaften in die Hände der Deutschen hat spie
len wollen, ist, wie er selbst bemerkt, allzu hypothetisch. 
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leitet werden, indem er z. B. sich mit den Plänen getragen haben 
kann, durch einen päpstlichen Pufferstaat die beiden Gegner von 
einander zu isolieren. Solch ein Bestreben wäre sehr charakteristisch 
für Wilhelm gewesen, das werden wir bei der Behandlung seiner 
Tätigkeit in Preussen finden. Der wichtigste Zweck des Staates wäre 
aber gerade der von Fieberg und Blanke gezeichnete gewesen, eine 
von eigenen Kräften getragene estnische Missionskirche zu ermög
lichen und die Eingeborenen in ihren alten Freiheiten zu belassen. 
Hat der apostolische Legat an die Lebensfähigkeit eines solchen Staa
tes geglaubt? Die Beantwortung dieser Frage ist interessant, denn 
wird sie bejaht, wie Fieberg es tut, so ist die Tätigkeit Balduins 
von Alna nur als eine Fortsetzung der Pläne Wilhelms von Modena 
zu betrachten.

Zur Beleuchtung der Frage mag hier darauf hingewiesen werden, 
dass ein derartiger estnischer Kirchenstaat nicht alle Esten umfasst 
haben würde. Unter dänischer und deutsch-päpstlicher Herrschaft 
waren noch ein grosser Teil (mehr als die Hälfte?) derselben. Der 
estnische Nationalstaat unter Rom hätte demnach einen Stempel 
der Halbheit erhalten, und er hätte sich erheblich von dem beabsich
tigten preussischen Missionsstaat Christians unterschieden. Ausser
dem erinnern wir nochmals daran, dass die persönliche Freiheit der 
Eingeborenen in den schon existierenden Staatsgebilden Livlands 
kräftig von der Kirche gewahrt wurde. Man kann wohl nicht anders 
glauben, als dass die Kirche der Ansicht gewesen ist, dass die Indi
genen eine gute Stellung in dem livländischen Kirchenstaat erhalten 
konnten. Bei den Sorgen um die Neugetauften war das Primäre 
immer, dass diese nicht durch Belästigungen zum Abfall vom Glau
ben bewogen werden sollten. Der Kirche Pläne auf dauernde selb
ständige Nationalstaaten der eingeborenen Völker zuzuschreiben, 
hat sicher kein Grund in der Wirklichkeit.

Einen unwiderlegbaren Beweis dafür, dass Wilhelm 1225—1226 
keine derartigen Pläne gehegt hat, ist seine bald zu erwähnende 
Entscheidung vom 11. April 1226 über die Teilung der Länder, die 
in der Zukunft von den verschiedenen livländischen Machthabern ge
meinsam erobert werden sollten. Der Legat übergab hier jeder dieser 
drei Mächte ein Drittel der Länder, »que . . . fuerint ad cultum fidei 
converse», zu freiem, weltlichem Besitz, während die Spiritualiën von 
einzusetzenden Bischöfen ausgeübt werden sollten. Damit rechtfer
tigte er die frühere gewaltsame Kolonisation und schuf Voraussetzun
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gen für die Fortsetzung derselben. Die Urkunde ist in dem Masse in 
dem Geist dieser Kolonisation konzipiert, dass die Möglichkeit einer 
freiwilligen Bekehrung der Heiden überhaupt nicht vorausgesetzt 
wird (die Heiden werden z. B. in augustinischer Weise als »inimici 
ecclesie Christi» genannt.). Wenn Wilhelm von den von Blanke und 
Fieberg ihm zugeschriebenen Absichten beseelt gewesen wäre, hätte 
er den eben erwähnten Vertrag nicht zustandegebracht. Die Poli
tik Balduins von Alna 1230—1231 sollte, wie wir sehen werden, den 
Gegensatz hierzu bilden. Für Wilhelm bezeichnend ist schliesslich, 
dass er in den Teilungsvertrag auch Bestimmungen zugunsten der 
Eingeborenen einschaltete.1)

i) Oben S. 98.
8) HL. XXIX 7.
3) Ibidem: licet in magna corporis sui debilitate.
<) LUB. I n. 74 und 75.

8 — Soc. Scient. Fenn., Comm. Hum. Litt. 11. 5

Die Antwort auf unsere oben gestellte Frage lautet also, dass, 
wenn auch Wilhelm von Modena vielleicht bei der Besitznahme Wier- 
lands, Jerwens und der Wiek zum Teil von den Missionstheorieen sei
ner Zeit geleitet worden sein mag, er dennoch nicht einen für alle 
Zukunft bestehenden Staat hat gründen, sondern nur einen tJber- 
gangszustand herbeiführen wollen, während welcher Zeit die »Ein- 
kirchung» der Eingeborenen und Friede zwischen Dänen und 
Deutschen zustande gebracht werden konnte, wonach das Gebiet in 
die schon existierenden Staatsgebilde eingegliedert werden sollte.

Noch galt es aber, die Verwaltung des merkwürdigen Staatsge
bildes zu ordnen sowie überhaupt feste und ruhige Verhältnisse da
selbst herzustellen. Dieses wollte der Legat selbst ausrichten, und 
so begab er sich nach dem 6. Januar 12252) nach Estland, obwohl 
er an grosser Schwäche des Leibes litt.3) In seinem Gefolge 
befanden sich der Bischof Lambert von Semgallen, der sowohl im 
August als im Dezember mit Wilhelm in Riga gewesen war,4) der 
rigasche Propst Johannes sowie eine grössere Anzahl rigascher Bürger, 
Schwertritter und »Anderer mehr», d. h. wohl Kreuzfahrer und Kauf
leute.

Der Weg ging durch das Liven- und Lettenland und durch Sak- 
kala nach Jerwen, wo Wilhelm in dem Dorf Karethen den aus ver
schiedenen Orten der Landschaft versammelten Esten predigte »und 
im katholischen Glauben Anweisung gab.» Bei dieser Gelegenheit 
verkündigte er ihnen auch seinen Beschluss, sie zu Händen des 
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Papstes anzunehmen,1) ordnete wohl auch die Verwaltung der Land
schaft. Danach ging er nach Wierland, wo er zuerst in der Burg Age- 
linde einen Aufenthalt machte, dann aber weiter nach Tarwanpä 
zog, wohin er Abgeordnete der Dänen berufen hatte, um die neue 
Lage der Dinge endgültig festzustellen. Der Legat bewirkte hier 
einen Friedensvertrag zwischen den Dänen und den Deutschen, wobei 
wohl zugleich der Verzicht der beiden Parteien auf Wierland (und viel
leicht auch auf Jerwen) erneuert und urkundlich festgelegt wurde.1 2) 
Heinrich von Lettland spricht nämlich von noch einem Friedensver
trag zwischen den Dänen und Deutschen einerseits und den Esten 
»sämtlicher Landschaften» andrerseits. Dieser muss sich ja in erster 
Linie zu einer Anerkennung des päpstlichen Untertanenverhältnisses 
der Esten seitens der Dänen und Deutschen gestaltet haben.3)

1) HL. a. a. O.: in manusque summi pontificis eos colligendo.
e) Vgl. Hausmann, a. a. O. S. 66.
3) HL. XXIX 7: et facta est pax inter Teutonicos primo et Danos, 

deinde cum Estonibus de cunctis provinciis. Sonst würde ein solcher Frieden 
als ziemlich überflüssig erscheinen, da ja die Esten der vier Landschaften, die 
wohl unter »allen Landschaften» zu verstehen sind, Untertanen der römischen 
Kirche waren. .

4) Heinrich nennt sie die Landschaft des Tabellin, d. h. eines Esten, der
bei den ersten Missionsversuchen der Deutschen in Estland eine Rolle gespielt 
hatte.

6) HL. XXIX 7: et statuit ex eis (senioribus) seniores et judices in omnibus 
provinciis suis. Über das spätere Recht der Eingeborenen auf Teilnahme an 
der Gerichtsbarkeit, s. v. Transehe-Roseneck, Schollenpflichtigkeit S. 513 ff.

Nachdem der Frieden somit vorläufig gesichert war, zog Wilhelm 
nach der südlichsten Provinz Wierlands,4) wohin er eine Versamm
lung aller Ältesten der Landschaft berufen hatte, offenbar, um alle 
Angelegenheiten derselben zu ordnen. Heinrich von Lettland er
wähnt hier ausnahmsweise gewisse Verfügungen in Bezug auf die 
Verwaltung Wierlands, indem er sagt, dass der Legat Älteste und 
Richter für ganz Wierland einsetzte, die er unter den an
wesenden Ältesten auswählte.5 6) Dies bedeutet gewiss, dass er die 
Verhältnisse des Landes im wesentlichen nach den bisherigen Gewohn
heiten der Esten ordnete, nur dass er die Verwaltung durch Ein
setzung eines päpstlichen Statthalters zentralisierte. Da Wilhelm 
sowohl die Deutschen wie die Dänen von der Verwaltung ausschlies
sen wollte, und da er eigene Beamte nicht mitgebracht hatte, musste er 
auf die eingeborenen Häupter zurückgreifen. Man kann nicht um
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hin, zu vermuten, dass der päpstliche Staatsmann hierbei von dem 
bewussten Streben geleitet wurde, die Lage der neubekehrten Esten 
so günstig wie möglich zu gestalten und sie dabei so zu beruhigen, 
dass sie nicht wieder vom Glauben abfielen. Dies tritt besonders 
später hervor, als Wilhelm die Dänen zur Herausgabe der wierlän- 
dischen Geiseln zwang, wonach er diese in Freiheit in ihr Land zu
rückschickte.

Nachdem der Legat noch die Ältesten in dem christlichen Glau
ben unterwiesen und ihnen angekündigt hatte, dass er sie »zu Händen 
des heiligen Vaters» genommen hatte, begab er sich über Tarwanpä 
nach Reval. Dort wurde er »mit Freudigkeit» aufgenommen, 
»von den Dänen und Schweden und von allen, die da wohnten.»1) 
Die Anwesenheit der Schweden bei dieser Gelegenheit ist merkwür
dig. Was für Leute können mit diesen Worten des Chronisten gemeint 
sein?* 2) Eine Erklärungsmöglichkeit ist, dass wir es hier mit einer Ge
sandtschaft der Schweden in Finnland zu tun haben.3) Obwohl 
Finnland nicht zum Legationsgebiet Wilhelms gehörte,4) war natür
lich das Gerücht von seiner tiefgreifenden Wirksamkeit in Livland 
über den finnischen Meerbusen gedrungen, und gewiss gab es in dem 
der Mission eben erschlossenen Finnland manche Angelegenheit, 
die von einem päpstlichen Legaten hätte gefördert werden können. 
Vielleicht hat man gar über die Beziehungen der Christen in Finn
land und Livland zu den Russen verhandelt. Wenigstens tritt nicht 
lange nach der Legation Wilhelms bei der Kurie der Gedanke hervor, 
eine gemeinsame Front gegen die Russen zu schaffen.5)

!) HL. XXIX 7.
2) Pabst, Chronik S. 351 Note 12, hat die Frage aufgeworfen, ob es sich 

nicht hier um die schwedischen Flüchtlinge handele, die sich bei der Nieder- 
machung der Besatzung einer Burg in der Wiek im Jahre 1220 nach Reval 
zu retten vermochten. Dies ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Erstens 
waren es nur wenige, zweitens nur einfache Krieger, drittens waren mehr als 
5 Jahre verflossen, während welcher Zeit sie sich entweder mit den Dänen 
hätten assimilieren oder zurück nach Schweden oder Finnland begeben können.

3) Auf diese hat J. W. Ruuth hingewiesen, Suomi ja paavilliset Legaatit 
S. 95.

4) Zimmermann, a. a. O. S. 97, zählt irrtümlich dies Land unter den Lega
tionsländern auf. Er hat es offenbar mit Wierland verwechselt. S. Exkurs.

5) Weiter hierüber unten.

In Reval fuhr Bischof Wilhelm mit der Regelung der Verhältnisse 
Estlands fort. Grosse Uneinigkeit zwischen dem Legaten und den 
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Dänen scheint die Forderung des ersteren hervorgerufen zu haben, 
dass die wierländischen Knaben, die sich als Geiseln in den Händen der 
Dänen befanden, ihm ausgeliefert werden sollten. Erst nachdem er 
eine kirchliche Strafe über die Widerspenstigen verhängt hatte, ga
ben sie nach.1)

x) HL. XXIX 7: Et post hoc pueros obsides Wironie cepit ab eis requirere, 
et nolebant eos reddere in manus ipsius, sed censura ecclesiastica perculsa tan
dem eos restituere cogebantur.

2) Hausmann, a. a. O. S. 67.
3) HL. a. a. O.: Illam vero kiligundam, que Maritima vocatur, cum alia 

tota Maritima et Wironia et Gerwa in summi pontificis Romani accepit potes
tatem.

4) LUB. I n. 67, falsch ins Jahr 1224 verlegt. Zum ersten Mal war das 
Bistum Riga, wie gesagt, i. J. 1207 Reichsfürstentum geworden. Auf die ver
schiedenen Versuche, diese Erneuerung der Belehnung zu deuten, lasse ich 
mich nicht ein. So viel scheint sicher, dass Livland durch das Vasallenverhält
nis zu Dänemark, das allerdings nur kurze Zeit dauerte, aus dem deutschen 
Reischverband ausgeschieden, und dass somit ein Neueintritt notwendig ge
worden war.

Von den Massnahmen Wilhelms ist noch eine von Bedeutung. 
»Auf inständiges Bitten der Dänen» gab er ihnen die Landschaft 
Harrien zurück, obgleich die Esten der Provinz Warbola um den 
päpstlichen Schutz nachgesucht hatten.* 2) Das war auch nur ein 
Akt der Gerechtigkeit, denn, wie gesagt, stritt die Besitznahme Har
dens gegen den von Wilhelm selbst geäusserten Grundsatz, nur die 
zwischen Dänen und Deutschen umstrittenen Gebiete an sich zu neh
men. Dagegen behielt er die drei übrigen Landschaften, die Wiek, 
Jerwen und Wierland, »unter der Botmässigkeit des heiligen Vaters.»3) 
Nachdem der Legat noch den Esten wie den Dänen gepredigt 
und Priester in die Wiek gesandt hatte, um die Taufe zu verrichten, 
trat er die Rückreise nach Riga an. Wahrscheinlich im Februar 
1226 ist er wieder in der Dünastadt.

Während der Bischof von Modena im Herbst 1225 seine bedeut
same Tätigkeit in Livland entfaltete, hatte in Deutschland ein wich
tiges Ereignis stattgefunden, das jetzt zu erörtern ist. Am 1. De
zember 1225 gelang es dem Bischof Albert durch Vermittelung seines 
Bruders, des Bischofs Hermann, der seit dem Frühling 1225 in 
Deutschland geweilt hatte, sein Bistum von Neuem ans deutsche Kai
serreich anzuschliessen;4) der Reichsverweser, König Heinrich, Fried
richs II. Sohn, erhob es von neuem zum Reichsfürstentum und ver
lieh dem Bischof die Regalien. Nun hat man behauptet, dass dieser 
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Schritt Alberts einen Gegenzug gegen das Wirken des päpstlichen 
Legaten darstellte. Krabbo macht nämlich darauf aufmerksam, dass 
König Heinrich unter den Landschaften, welche die neue Mark bilden 
sollten, auch die Wiek1) aufzählt, welche ja Bischof Wilhelm schon 
für die römische Kurie beansprucht hatte.2) Krabbo nimmt an, dass 
der Legat seine Hand auf die Wiek gelegt hatte »wahrscheinlich 
zu einer Zeit, als Bischof Albert noch in Livland war.»3) Damit be
kommt die Handlung Alberts den Anschein, als ob sie gegen die Mass
nahmen des päpstlichen Legaten gerichtet gewesen sei. Nun ist aber 
Albert gar nicht selbst an den königlichen Hof gegangen, sondern 
war während des ganzen Aufenthalts des Legaten in Livland daselbst 
anwesend. Bischof Hermann von Leal hat sein Gesuch dem König 
überbracht. Nun wäre festzustellen, wann Hermann den Auftrag, 
sich zu König Heinrich zu begeben, von seinem Bruder erhalten 
hatte, um damit auch die Frage des etwaigen Gegensatzes zwischen 
Albert von Riga und dem Legaten zu entscheiden. Man hat behaup
tet, dass Bischof Hermann die Ankunft des päpstlichen Legaten in 
Livland nicht abgewartet habe,4) sondern gerade kurze Zeit vorher 
(am 22. April war er noch in Riga) nach Deutschland gegangen sei, 
und hat dann diese auffällige Erscheinung damit zu erklären ver
sucht, dass Albert seinen Bruder hinausgesandt habe, um beim deut
schen König um die Konstituierung des baltischen Küstenlandes als 
Mark des Reiches nachzusuchen.5) Indessen fehlt noch der Beweis 
dafür, dass Hermann wirklich nicht bei der Ankunft und während 
des ersten Aufenthalts Wilhelms in Riga anwesend gewesen ist. Nur 
so viel ist sicher, dass er, als Wilhelm seine erste Reise ins Land 
antrat, abgereist war, da sein Name nicht einmal bei dem Besuche Wil
helms in Ugaunien erwähnt wird.6) Ein Benehmen Bischof Alberts, 
wie es oben skizziert wurde, setzt voraus, dass der rigasche Bischof 
fürchtete, der Legat könne seinen Plan, sich ans Reich zu wenden, 
missbilligen. Ob Wilhelm wirklich dem Anschluss Livlands an das 
Deutsche Reich feindlich gewesen ist, ist sehr fraglich. Wenigstens

*) In der Urkunde »Leale et terras maritimas» genannt.
2) Krabbo, a. a. O. S. 128 Note 49. Damit schliesst sich auch K. der An

sicht an, dass Wilhelm auf seiner ersten Reise nach Fellin die Wiek zu Händen 
des Papstes genommen hatte.

3) Ibidem.
4) Bienemann, Bischof Hermann zu Leal-Dorpat S. 362 f.
5) Bienemann, a. a. O. S. 363 f.
•) HL. XXIX 3.
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scheint es unzweifelhaft, dass Wilhelm das Streben Bischof Alberts 
nach der Erhaltung reger und intimer Verbindungen zwischen 
Deutschland und der livländischen Kolonie voll gewürdigt hat. Auch 
scheint es geradezu unglaublich, dass ein so hervorragender Staats
mann, wie es der Bischof Albert war, einen Schritt getan haben sollte, 
durch welchen er gleich in ein gespanntes Verhältnis zur päpstlichen 
Macht getreten wäre, gerade zu einer Zeit, als es ihm vor allem daran 
lag, sich die Gunst der Kurie zu erwerben.

Wie verhält es sich aber mit der Besitznahme der Wiek für den 
päpstlichen Stuhl? Da dabei das Bistum Riga einer seiner Landschaf
ten beraubt wurde, hätte man ja dem nach Deutschland verreisten 
Bischof Hermann davon Mitteilung machen müssen, damit die Be
lehnung formell richtig würde. Dass dies nicht geschehen ist, scheint 
schwer zu erklären. Hat man vielleicht geglaubt, dass ein Bote den 
Bischof Hermann nicht mehr vor der Entscheidung erreichen könnte, 
oder hat Bischof Wilhelm gar nicht daran gedacht, dass die Beleh
nungsurkunde den Umfang des Bistums genau angeben werde?

. Als Wilhelm von seiner Winterreise nach Estland nach Riga zu
rückgekehrt war, begann er eine äusserst energische Tätigkeit, um 
die Verhältnisse des Landes derart zu ordnen, dass sie eine ruhige 
Entwicklung des jungen Staates ermöglichten. Zuerst scheint er ein 
Provinzialkonzil zusammenberufen zu haben.1) Der Chronist Hein
rich berichtet von einem solempne concilium, das Wilhelm in der 
Domkirche zu Riga in Anwesenheit von »Bischöfen, Priestern und 
Klerikern, den Brüdern der Ritterschaft mit den Vasallen der Kirche 
und den rigaschen Bürgern»2) abgehalten habe. Die Zeitangabe Hein
richs, in quadragesima Domini, müsste man wohl mit »in den Fasten», 
d. h. der Zeit zwischen dem 4. März und dem 19. April, übersetzen,3) 
stände dies nicht im Widerspruch mit dem Nicaenum, nach welchem 
die Frühjahrskonzilien vor dem dies quadragesimae stattfinden müs
sen.4) V. Bruiningk hat die Worte Heinrichs so gedeutet, dass am

*) Dass wir, trotzdem Riga nodi nicht Metropolitankirche war, doch von 
einem Provinzialkonzil reden dürfen, hat v. Bruiningk mit Recht behauptet, 
Messe und kanon. Stundengebet S. 22 f.

2) HL. XXIX 8: convenerunt ad eum (Wilhelmum) episcopi, sacerdotes, 
clerici, fratres militie cum vasallis ecclesie civesque Rigenses. Et presentibus 
his omnibus in ecclesia beate Marie celebravit solempne concilium in quadra
gesima Domini.

3) So Strehlke, Regesten S. 121.
4) v. Bruiningk, a. a. O. S. 22 f.
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Aschermittwoch, der 1226 auf den 4. März fiel, »nur die Schlussitzung 
oder die feierliche Verkündigung der Konzilsbeschlüsse stattfand.»1) 
Dies geht schon, wie v. Bruiningk bemerkt, aus der Zusammen
setzung der Versammlung, welche viele Nichtgeistliche umfasste, 
hervor. In der Zeit unmittelbar vor dem 4. März wird also das 
Konzil stattgefunden haben.

!) Ibidem S. 23.
2) HL. XXIX 8: propter Innocentii instituta, ad memoriam revocando et 

nova quedam adiciendo, que novelle plantationis ecclesie necessaria videban
tur.

3) Mansi, Collectio XXII 991: De conciliis provincialibus. In quibus de 
corrigendis excessibus, et moribus reformandis, praesertim in clero diligentem 
habeant cum Dei timore tractatum, canonicas regulas, et maxime quae sta
tutae sunt in hoc generali concilio, relegentes, ut eas faciant observari debitam 
poenam trasgressoribus infligendo.

4) Mansi, a. a. O. XXII 979.
5) Hildebrand, Livonica, Anh. n. 21 § 40. Quamvis promulgata sit in eos 

in concilio excommunicationis sententia. Wie Hildebrand bemerk kann es 
sich hierbei auch um ein nicht weiter bekanntes, von Balduin von Alna 
abgehaltenes Konzil handeln.

•) Regesten und Urkunden S. 90 n. 5.

Leider sind alle Konzilsakten und Beschlüsse verloren gegangen. 
Nur eine kurze Nachricht bei Heinrich von Lettland gibt uns einen 
Hinweis dafür, was auf ihm verhandelt und verordnet worden ist. 
Heinrich sagt nämlich, dass der Legat die Verordnungen Innocenz’ 
HL »wieder in Erinnerung brachte und etliche neue hinzufügte, so 
für die Kirche junger Pflanzung nothwendig schienen.»* 2) Es handelt 
sich offenbar um die Dekretalen des IV. Laterankonzils, und in der 
Tat finden wir, wenn wir dieselben nachschlagen, daselbst vorge
schrieben, dass sie auf den Provinzialkonzilien vorgelesen und be
folgt werden sollen;3) damit verschwindet jede Spur von Zweifel 
daran, dass es sich um ein ordentliches Konzil gehandelt habe. Wahr
scheinlich hat Wilhelm sich auf diesem Konzil eines der Dekretalen 
von 1215 bedient, nämlich desselben gegen die Häresie,4) und einige 
Männer wegen derselben exkommuniziert;5) er ist somit vielleicht 
auch hier im Norden gegen die Häretiker aufgetreten. Ferner sei er
wähnt, dass einige der auf diesem Provinzialkonzil erlassenen Sta
tuten in späteren Verordnungen wiederkehren. Leonid Arbusow, der 
hierauf aufmerksam gemacht hat,6) verweist besonders auf ein Statut 
der Landesordnung von 1422, gemäss welchem jeder Gutsherr »die 
unter ihm sitzenden Undeutschen zur Taufe ihrer Neugeborenen 
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binnen Monatsfrist anhalten»1) sollte, wozu die Bestimmung bei 
Todesstrafe hinzugefügt wurde, dass Abwaschen der Taufe verboten 
war. Mit Recht bemerkt Arbusow,* 2) dass dies Verbot am ehesten 
den ersten Jahrzehnten der livländischen Mission zu entsprechen 
scheint. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Wilhelm von Modena ein 
derartiges Statut erlassen hat, wird durch die Tatsache vergrössert, 
dass die Landesordnung von 1422 eine Verordnung enthält, dass je
der Erwachsene wenigstens einmal jährlich in den Fasten seinem 
Kirchherrn beichten solle,3) eine Verordnung, die nichts anderes ist, 
als eine Erneuerung eines der Dekretalen des IV. Laterankonzils, die 
hinwiederum nach der Angabe Heinrichs von Lettland von Wilhelm 
auf dem Konzil 1226 publiziert wurden.

4) Arbusow, Die Einführung der Reformation in Liv-, Est- und Kurland 
S. 52.

2) Ibidem.
3) Ibidem.
4) LUB. I n. 107.
6) Die Besetzung der livl. Bistümer S. 313 ff.
6) Vorher behauptete man, dass der Papst sich ein Nominationsrecht Vor

behalten wollte (Dehio, a. a. O. II 188), oder dass Klerus und Kapitel nicht ei
nig über den Kandidaten nach dem Tode Bischof Alberts gewesen, und dass 
Wilhelm von Modena als Legat von Preussen die Entscheidung dem Papste 
zugewiesen hatte (Hauck, a. a. O. IV 639 f.).

In dieses Provinzialkonzil ist schliesslich noch mit grosser Wahr
scheinlichkeit die Entscheidung einer inneren Angelegenheit der 
rigaschen Kirche zu verlegen, nämlich die Frage über die Berechti
gung zur Bischofswahl, die durch eine Verfügung Gregors IX. vom 
1. Dezember 1230 endgültig geregelt wurde.4) Aus den Worten der 
Bulle lässt sich schliessen, dass Klerus und Domkapitel in Higa hin
sichtlich der Berechtigung zur Bischofswahl uneinig gewesen sowie 
dass das Kapitel ausserdem einen Streit mit dem Bischof darüber 
geführt hat, ob es dem letzteren erlaubt sei, ohne Genehmigung des 
Kapitels Güter des Bistums zu veräussern. Der Bischof von Modena 
hat die beiden Streitfragen entschieden, und dies muss, wie Schone- 
bohm gezeigt hat,5) während seiner ersten Legation geschehen sein; 
wenn die Sache so liegt, ist es auch das natürlichste, dass die Ent
scheidung gemäss der Ansicht Schonebohms auf dem Provinzialkon
zil gefallen ist.

Schonebohm hat den früher sehr unklaren Inhalt durch ein paar 
Emendationen der Urkunde richtig klargelegt.6) Demnach hat der 
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Legat verordnet, dass dem Domkapitel das alleinige Wahlrecht zu
stehen solle, und dass der Bischof von Riga nicht ohne die Genehmi
gung des Kapitels Güter des Bistums veräussern dürfe.1)

Nachdem Bischof Wilhelm auf dem Konzil die inneren kirchlichen 
Angelegenheiten geordnet hatte, arbeitete er für die endgültige Be
gleichung aller Streitigkeiten unter den verschiedenen Machthabern 
des Landes. Dabei waren alle die vom Chronisten in Zusammenhang 
mit dem Konzil genannten Personen anwesend, so dass man auf eine 
Art Landesversammlung zu Riga im März und April schliessen muss. 
Am bedeutsamsten wurde dabei die Ordnung des Verhältnisses zwi
schen Bischof Albert und der Stadt Riga, die dem Legaten herbei
zuführen gelang.

Schon im Dezember 1225 brachte der Legat einen Vergleich zwi
schen dem Bischof und der Stadt zustande, in dem bestimmt wurde, 
dass das Gothländische Recht oder das Ius Teutonicorum commoran
tium in Gullandia, das den Bürgern schon bei der Gründung der Stadt 
vom Bischof Albert verliehen worden war, in Riga gelten sollte.2) 
Der Bischof von Riga war anfangs im Besitz aller landesherrlichen 
Rechte über die Stadt gewesen, allmählich begannen die Bürger sich 
gewisse Freiheiten zu erkämpfen, was jedoch wenigstens teilweise im 
Einverständnis mit dem Bischof geschehen war. Man hat mit Recht 
die Ausführungen v. Bulmerincqs abgelehnt,3) in welchen er von ei
nem Aufstande der Rigenser gegen Bischof Albert i. J. 1221 spricht 
und dabei die Bürger eine vollkommene Unabhängigkeit vom Bi
schöfe erringen lässt;4) Bulmerincq hat seine weitgehenden Annah
men nicht hinreichend begründen können, sie widersprechen auch 
allzu sehr dem Bilde, das man sich aus den zeitgenössischen Zeugnis
sen hat machen können.

Die Bürger Rigas beanspruchten nun vor dem Legaten vor allem

q idem (Mutinensis episcopus) sententiando decrevit, ut ad vos episcopi 
electio libere pertineret, et ut episcopus Rigensis sine vestro non posset alienare 
consensu. Schonebohm, a. a. O.

2) LUB. I n. 75. Ich gehe nur in äusserster Kürze auf den Inhalt aller 
Verträge, die Riga betreffen, ein und verweise auf die Darstellungen bei Win 
kelmann, Livi. Mitt. XI 327 ff., Rathlef, a. a. O. S. 111 ff., v. Bunge, Stadt 
Riga, A. v. Bulmerincq, Ursprung der Stadtverf. Rigas und Verfassung Rigas 
im 13. Jh. S. 7 ff., E. Seraphim, Gesch. Livlands S. 64 ff.

3) Girgensohn, SB. Riga 1894 S. 37 f.
4) v. Bulmerincq, Ursprung d. Stadtverf. Rigas S. 44—68 und Verfass

ung S. 1 ff.
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die Erlangung der weltlichen Gerichtshoheit, d. h. sie wollten von 
sich aus den Vogt frei wählen. Auf diese Forderung ist der Bischof 
Albert eingegangen, jedoch unter der Bedingung, dass die Bürger den 
Erwählten ihm zur Investierung vorstellen müssten.1) In kirchlicher 
Beziehung erlitt die Begierungsgewalt Bischof Alberts keine Ein
busse. Auch die Münzhoheit wurde ausdrücklich dem Bischof Vor
behalten. So viel wir sehen können, waren damit beiden Parteien 
Zugeständnisse gemacht; zu bemerken ist, dass Wilhelm keinen 
Schiedsspruch auszusprechen brauchte, sondern dass die Parteien sich 
unter seiner Vermittlung friedlich verglichen.1 2) Eben dieselbe Ver
handlungsweise, die für Wilhelm von Modena äusserst charakteri
stisch ist, führte — ebenfalls im Dezember 1225 — zur Beendigung 
eines Streites zwischen Riga und dem Bischof Lambert von Semgallen 
wegen eines Gebietes, das an der Grenze zwischen dem Bistum Lam
berts und der Mark der Stadt belegen war.3) Im März 1226 wurde 
ein Grenzstreit zwischen der Stadt und dem Kloster Dünamünde 
beigelegt,4) allerdings in einer Weise, die weniger günstig für die 
Stadt war als der frühere Vertrag mit dem Bischof von Semgallen; da
mit waren die Voraussetzungen einer endgültigen Festsetzung der Gren
zen des Rigaer Stadtgebietes geschaffen, welche auch am 15. März 
vorgenommen wurde.5)

1) Ob der Bischof ihn auch investieren musste, ist eine streitige Frage, die 
wohl nicht zu entscheiden ist. Vgl. Rathlef, a. a. O. S. 112 Note 3.

2) LUB. I n. 75: De quibus omnibus, de consensu nostro, eis placuit trans
igere in hunc modum.

8) LUB. I n. 76. über den Inhalt des Vertrages s. v. Bulmerincq, Die 
Besiedelung der Mark der Stadt Riga 1201—1600 S. 202, und Kallmeyer, 
Die Begründung deutscher Herrschaft . . . in Kurland S. 173.

4) LUB. I n. 79 und 80. v. Bulmerincq, a. a. O. S. 202.
6) Die Entscheidung des Streites zwischen Riga und Dünamünde ist 

zwar 2 Tage später, am 17. März, datiert, die Satzungen derselben müssen aber 
offenbar schon früher bestimmt gewesen sein, da sie der Grenzlegung vom 15. 
März zu Grunde liegen.

•) LUB. I n. 78.
7) So spricht V. Bulmerincq, Verfassung, beinahe gar nicht davon, während 

er sich weitläufig über drei Verträge verbreitet — LUB. I n. 75, 83 u. VI 2717

Die Verordnung des päpstlichen Legaten vom 15. März6) ist aber 
weit mehr als eine Grenzregulierung, sie ordnet überhaupt alle Ver
hältnisse in der rigaschen Stadtmark. Mir scheint, dass die Bedeutung 
dieser Entscheidung Wilhelms bisher nicht völlig erkannt worden 
ist.7) Ihr zugrunde lagen weitgehende Meinungsdifferenzen und Strei
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tigkeiten zwischen dem rigaschen Bischof und Kapitel sowie dem 
Schwertbrüderorden einerseits und den Bürgern Rigas andrerseits,1) 
Streitigkeiten, die dem Legaten nicht allzu leicht zu entscheiden ge
wesen sein mögen. Bischof Wilhelm gab sich grosse Mühe,* 2) um einen 
Zustand herbeizuführen, der gute Beziehungen zwischen den Strei
tenden und überhaupt zwischen allen Bewohnern Rigas ermöglichen 
könnte. Er selbst hat für seine Bestrebungen bezeichnende Äusserun
gen in einer späteren Urkunde gefällt,3) die daraufhin zielten, dass 
er lieber die Eintracht der Parteien wollte als ein scharfes Urteil, 
weshalb er auch bei der Entscheidung mehr dem Prinzip der Billigkeit 
folgte, als dass er die volle Schärfe des Gesetzes hätte walten lassen.4)

— die er als »die rechtliche Grundlage für die Entwicklung der rigaschen Stadt
verfassung, der Machtstellung Bigas im ersten Jahrhundert der Stadt» be
zeichnet. Es ist ja ziemlich schwer, über den Grad der Bedeutung eines Do
kumentes zu urteilen, jedenfalls aber gehört die Ordnung des Bechtszustandes 
der rigaschen Mark zu den Grundlagen Bigas. Den Inhalt der Urkunde vom 
15. März behandelt v. Bulmerincq kurz in seinem Aufsatz »Besiedelung der 
Mark» S. 210 ff.

T) Am schärfsten waren die zwischen Orden und Stadt, s. unten bei der 
Behandlung des Vertrages vom 18. April.

2) Nos igitur, rerum, locorum et personarum qualitate diligenter inspecta, 
dicimus et ordinamus.

8) LUB. I n. 88.
4) Ibidem: volentes tamen concordiam magis quam sententiam . . . Nos 

autem aequitatem potius quam iustitiæ rigorem sequentes.
5) Vgl. v. Bulmerincq, Besiedelung S. 10 f.
•) Ausführlicher über die Bestimmungen s. W. v. Gutzeit, Das Stadtge

biet Bigas S. 205 ff.

Demgemäss ordnete Bischof Wilhelm, nachdem er das Gebiet 
der Stadtmark geographisch festgelegt hatte, die Besitzverhältnisse 
innerhalb desselben auf Grund des Zustandes, der sich bis zu dieser 
Zeit herausgebildet hatte. Die Grundherrschaft der Stadt über die 
ganze Stadtmark wurde anerkannt, die Stadt musste jedoch alles bis 
zum Jahre 1226 urbar gemachte Land als zinsfreies Eigentum dem 
Besitzer überlassen.5) Das noch nicht urbar gemachte Land der 
Mark wurde — mit Ausschluss eines Gebietes, das den Bürgern, Kauf
leuten und Pilgern vorbehalten wurde — zu gemeinsamer Benutzung 
allen, Geistlichen und Laien, überlassen; neue Rodungen durfte jeder
mann unter Aufsicht städtischer Beamten anlegen und 8 Jahre frei den 
Ertrag geniessen. Neue gewerbliche Unternehmungen, wie Fischwehren 
und Mühlen, durften nur mitGenehmigungdes Rates angelegt werden.6)
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Wie grundlegend in rechtlicher Beziehung diese Entscheidung 
des Legaten gewesen ist, erhellt aus der Tatsache, dass ein paar Be
stimmungen derselben einigen Artikeln des ältesten livländischen 
Bitterrechts, das in dem Jahrhundert nach 1315 abgefasst wurde, 
zu Grunde liegen. Die betreffenden Artikel sind die letzten sieben 
(61—67),1) die sich auf das Dorfrecht beziehen. Die darin enthaltenen 
Verfügungen über Markrecht und Grenzstreit sind deutlich von den 
Satzungen der Urkunde vom 15. März 1226 beeinflusst worden.* 2)

!) ARB., hrsg. von v. Bunge, Altlivlands Rechtsbücher S. 91—94.
2) Vgl. v. Helmersen, Gesch. d. livl. Adelsrechts S. 76, v. Bunge, Einl. in 

die liv-, esth- und curl. Rechtsgesch. S. 104, O. Schmidt, Rechtsgesch. Liv-, 
Est- und Curlands S. 108.

з) LUB. I n. 85.
4) LUB. I n. 86.
6) LUB. I n. 87.
e) Der Rath der Stadt Riga S. 3.

Obwohl die Entscheidung in sehr klaren Worten abgefasst war, 
sah Wilhelm doch ein, dass bei der Mannigfaltigkeit der Fragen in der 
Zukunft Zwistigkeiten über verschiedene Punkte derselben entste
hen könnten. Damit diese aber nicht den Frieden gefährden sollten, 
verordnete er, dass sie jedesmal von drei vereidigten Bürgern der 
Stadt entschieden werden sollten; diese Dichter sollte der Bischof, 
der Propst und der Ordensmeister ausersehen. Ihre Befugnisse 
wurden genau festgelegt und später ergänzt. So bestimmte der Legat 
am 22. April, dass schon das Urteil zweier von den drei Bichtern 
gültig sei,3) und am 7. Mai verordnete er, dass die Entscheidungen 
derselben bei Strafe der Exkommunikation zu befolgen wären.4) 
An demselben Tag war der Legat auch noch gezwungen, zwei Stellen 
in seiner Entscheidung vom 15. März, deren Deutung zweifelhaft war, 
zu interpretieren.5) Drei Schiedsrichter waren gleich nach dem 15. 
März erwählt worden, da es insbesondere zu entscheiden galt, welches 
Land gerodet, welches noch nicht urbar gemacht war; diese aber sahen 
sich in einigen Fällen nicht imstande, ein Urteil auszusprechen. Des
halb entschied Wilhelm noch diese Sachen selbst, wobei er den 
Dichtern sein Prinzip, lieber nach Billigkeit zu handeln als streng 
gesetzlich vorzugehen und jeden Anlass zum Streit sorgsam zu ver
meiden, noch einmal einschärfte.

Es herrschte lange die Auffassung, dass Wilhelm von Modena 
den rigaschen Bat eingesetzt hat. Nachdem Böthführ6) diese gegrün
det hatte, glaubte v. Bunge imstande zu sein nachzuweisen, dass 
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die Einsetzung in der Zeit zwischen dem 16. März und dem 18. April 
1226 erfolgte.1) V. Bulmerincq wies aber später nach, dass die Gründe, 
welche die genannten Forscher geleitet hatten, nicht die Möglichkeit 
ausschliessen, die Begründung des rigaschen Rates in eine frühere 
Zeit zu verlegen.2) V. Bulmerincq behauptet nachdrücklich, dass 
Riga seit dem Herbst 1221 ein Rat gehabt habe. Diese Ansicht ist 
jedoch allzu schwach begründet, um angenommen werden zu können, 
da aber Wilhelm von Modena in der Tat nicht den Rat eingesetzt 
haben mochte, ist die Frage hier nicht zu erörtern. Hier sei nur auf 
die schon von V. Bunge3) verwertete Tatsache hingewiesen, dass 
König Heinrich in der Urkunde, in welcher er Albert von Riga mit 
dessen Bistum belehnt, dem Bischof die Befugnis verleiht, »eine 
Stadt in Riga zu gründen»,4) oder in. a. W. den Bürgern das deutsche 
ins civitatis zuzugestehen. Dies muss man mit v. Bunge als einen Beweis 
dafür gelten lassen, dass Riga noch nicht formell das deutsche ius 
civitatis besass; eine andere Sache ist, dass die Bürger trotzdem viel
leicht in der Praxis die in diesem Rechte enthaltenen Befugnisse aus
geübt haben. War dies der Fall, erhielten sie während der Anwesen
heit des apostolischen Legaten in Riga diese reichsrechtlich bestätigt. 
Da wir wissen, wie intensiv Wilhelm von Modena sich für die Stadt 
Riga interessiert hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass er die Bestre
bungen der Bürger, auch formellrechtlich eine Verfassung zu erhal
ten, die sie mit der übrigen deutschen Handelswelt eng verbinden 
sollte, voll gewürdigt und gebilligt hat. In diesem Falle hätte er sich 
auch nicht gegen den Anschluss Bischof Alberts an das deutsche 
Reich ablehnend verhalten können.

Noch weitere Gewinne erhielten die Rigenser während dieses 
Aufenthaltes des päpstlichen Legaten in ihrer Stadt. Am 11. April 
entschied Wilhelm die Frage der Teilung der neu zu erobernden Län
der unter den Rigaer Bischof, den Schwertbrüderorden und die 
Stadt Riga. Dabei bestimmte er, dass »alle zukünftigen Eroberungen 
zu gleichen Teilen und zu gleichem Rechte unter die Kriegführenden 
verteilt werden sollten.»5) In diesem Gebiet sollte die Stadt ganz

q v. Bunge, Stadt Riga S. 13.
2) Ursprung der Stadtverfassung Rigas S. 68—83. Ihm stimmt Mettig, 

Balt. Monatsschrift Bd. 41 S. 257, bei. Vgl. nodi Rörig, Lübeck und der 
Ursprung der Ratsverfassung S. 27 ff. und öfters.

3) Stadt Riga S. 12
4) LUB. I n. 67: dantes ei potestatem . . . fundandi civitatem in Riga.
5) LUB. I n. 83. Das Zitat aus v. Bulmerincq, Verfassung S. 14. 
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unabhängig vom Bischof von Higa sein. Diese Massnahme des Lega
ten war sehr berechtigt, denn die Bürger Rigas hatten bei der bishe
rigen Eroberung des Landes mitgewirkt, ohne jedoch irgendeinen 
Lohn dafür zu bekommen. Nachdem Bischof Wilhelm noch einen 
Vertrag zwischen Riga und dem Orden zustande gebracht hatte, den 
wir bald erwähnen werden, konnte er befriedigt auf seine Arbeit, 
soweit sie Riga betraf, blicken: die Rechtsgrundlage für die Stadt
verfassung war geschaffen, und das Verhältnis der Stadt zu den 
beiden anderen Machthabern des Landes, dem Bischof von Riga und 
dem Schwertbrüderorden, schien derart geordnet, dass sie eine fried
liche Entwicklung ermöglichte.

Die Stadt selbst hatte allen Grund, mit der Wirksamkeit des 
päpstlichen Legaten zufrieden zu sein, da sie ja u. a. folgendes erreicht 
hatte: die Grundherrschaft über die Stadt1) und die Stadtmark, die 
weltliche Gerichtsbarkeit daselbst, einen Teil aller in der Zukunft 
mit ihrer Hilfe zu erobernden Gebiete und damit das Kriegsrecht.

x) Vgl. Winkelmann, a. a. O. S. 334.
2) LUB. I n. 113.
3) Ibidem: temporibus . . . Mutinensis episcopi sunt gavisi.
4) LUB. I n. 81.

Hier mag die Bemerkung am Platze sein, dass Wilhelm von Mo
dena während seiner ersten Legation auch zugunsten des Handels 
der rigaschen Bürger mit Deutschland gewirkt zu haben scheint. 
Darauf deutet die Tatsache, dass Herzog Albert von Sachsen in sei
nem Handelsprivileg von 1232* 2) den Kaufleuten dieselben Rechte 
und Freiheiten innerhalb der Grenzen seiner Lande zusichert, die 
sie in den Zeiten des Bischofs Albert von Riga und des Bischofs von 
Modena genossen hatten.3) Wenn diese Worte sich nicht auf Unter
handlungen zwischen dem Herzog und dem Legaten in Handelsange
legenheiten beziehen, sind sie als ein Zeichen dafür aufzufassen, 
welche Bedeutung die Zeitgenossen der Legation Wilhelms in Livland 
beimassen.

Wenden wir uns nun zu den anderen Angelegenheiten, die von 
dem Legaten in dieser Zeit erledigt wurden. Da begegnet uns zuerst 
eine Urkunde vom 21. März, der zufolge das Gebiet des Bistums Sem- 
gallen-Selonien wesentlich umgestaltet wurde.4) Der Sprengel des 
Bischofs Lambert bestand aus zwei voneinander getrennten Teilen, 
nämlich dem westlichen Semgallen und dem Lande der Selen, zwi
schen welchen das noch nicht bekehrte östliche Semgallen lag. Weil 
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»dieselbe Person nicht füglich die Seelsorge in beiden bestreiten 
konnte», verzichtete Bischof Lambert freiwillig auf das Land der 
Selen, das dem Bistum Riga einverleibt wurde, wogegen Bischof 
Albert ganz Semgallen, also auch den noch zu bekehrenden Teil des
selben, an sein Bistum abtrat.1) Der angeführte Grund zu dieser 
Veränderung erscheint, wie man bemerkt hat, ungenügend;2) das 
Abkommen, durch welches das Rigaer Bistum wesentlich erweitert 
wurde, und welches de voluntate et consensu Wilhelms von Modena 
zustande kam, wird wohl dem Bischof Albert Ersatz für etwaige 
Zugeständnisse seinerseits in anderen Fragen haben bieten sollen. 
Im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist noch zu erwähnen, dass 
Bischof Wesselin von Reval unter den Zeugen vorkommt. Dies 
scheint eine Anwesenheit desselben auf dem eben gehaltenen Konzil 
wahrscheinlich zu machen, was aus dem Grunde bemerkenswert ist, 
dass Reval zur Erzdiözese Lund gehörte.

Am 5. April wurden im Beisein des Semgaller Bischofs und ande
rer Geistlichen die Patronatsrechtsverhältnisse in Riga in Bezug auf 
die St. Jakobskirche und St. Georgskirche geordnet.3) Die Parteien, 
der Orden der Schwertbrüder und der Bischof Albert, einigten sich 
unter der Vermittelung des Legaten freiwillig dahin, dass der Bischof 
allein das Patronat über die Jakobskirche wie vorher ausüben sollte, 
wogegen der Orden das gleiche Recht bei seiner eigenen Kirche, der 
des heiligen Georg, erhielt. Die Vorrechte dieser Ordenskirche, 
welche erst am 22. April 1225 vom Bischof Albert genehmigt4) und 
am 19. Dezember vom Bischöfe von Modena feierlich eingeweiht 
worden war,5) wurden jetzt genau bestimmt; um das alleinige Patro
nat zu erhalten, haben die Ordensritter sich von allen Pfarren Rigas 
zurückziehen müssen,6) was sie übrigens schon am 22. April 1225 dem

9 Näheres über diesen Vertrag bei Kallmeyer, a. a. O. S 174.
2) Kallmeyer, a. a. O. S. 174.
a) LUB. I n. 82 und Hin. 82. Über die frühere Kirche s. W. v. Gutzeit, 

Livi. Mitt. X 323 ff. und W. Neumann, Das mittelalterliche Riga S 24 ff., 
über die letztere v. Bruiningk, Livi. Mitt. XIX 414.

*) LUB. I n. 73.
5) Herm, de Wartberge, Chron. Livoniæ, SS. rer. Pr. 1131. Dass Strehlke 

richtig diese Weihe im Jahr 1225 ansetzt (a. a. O. S. 31 Note 1) steht äusser 
Zweifel.

•) LUB. III n. 82: cum tertiam partem parochiae, quam iuste et pacifice 
possederant et habebant, parochial! ecclesiae s. Mariae dimiserint absolute,
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Bischof Albert und dem rigaschen Kapitel versprochen hatten.1) 
Unter den jetzt festgestellten Privilegien der St. Georgskirche ist 
besonders eines bemerkenswert: es wurde nämlich den Ordensbrü
dern gestattet, eine Schule bei der Kirche anzulegen. Diese wurde 
somit die zweite Schule Rigas, wo früher nur die Domschule bestan
den hatte.* 1 2)

retinentes suam s. Georgii ecclesiam liberam, et, ut dictum est, absolutam. 
Parochiam autem nullam habet ecclesia s. Georgii supradicta in civitate vel 
extra.

1) S. die ausführliche Untersuchung hierüber bei Rathlef, a. a. O. S. 125 ff.
2) Vgl. Amelung, Balt. Culturstudien S. 58 f.
») LUB. III n. 82 a.'
4) Ibidem: Nos igitur attendentes, quod si peregrini et mercatores præ- 

dictæ subiicerentur obedientiæ seu obligationi, possit in diminutionem terræ 
et prædictorum scandalum redundare. Considerata praeterea consuetudine cleri
corum in Romana curia, nec non scolarium, Bononiae commorantium, inter prae
dictos præpositum et magistrum taliter sententiando diffinimus.

Noch einen Streit, der sich auf die Parochialverhältnisse Rigas 
bezog, entschied der Legat in diesen Tagen. Es handelte sich dabei 
um die sich nur zeitweilig in Riga aufhaltenden Kreuzfahrer und 
Kaufleute;3) der rigasche Propst behauptete, dass diese Leute dem 
ius parochialis unterständen, während der Ordensmeister Volquin 
erklärte, dass sie ganz frei davon seien, und dass sie in der Ordens
kirche die Sakramente frei geniessen könnten. Diesmal konnte 
Wilhelm von Modena eine freiwillige Einigung nicht herbeiführen, 
sondern er musste den Streit durch seinen Spruch entscheiden. 
Die Art, in der er es tat, ist äusserst interessant. Da er fürchtete, 
dass die Zahl der Kreuzfahrer und Kaufleute, »falls sie dem obenge
nannten Gehorsam unterstellt wurden», bedeutend abnehmen würde, 
ordnete er ihre Parochialverhältnisse in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen, die für die Geistlichen an der päpstlichen Kurie so
wie die Schüler der Hochschulen zu Bologna galten.4) Das Urteil 
lief demnach darauf hinaus, dass die genannten Personen, wenn sie 
gesund waren, »liberi et absoluti sunt in omnibus supradictis». Falls 
sie aber erkrankten, sollten sie zu der Pfarre gehören, der das Haus, 
in dem sie wohnten, unterstellt war. Die übrigen Bestimmungen 
machen es klar, dass diese Ordnung der Dinge zu dem Zweck einge
führt worden war, damit die Kreuzfahrer und Kaufleute im Todes
fälle nicht der Hilfe der Kirche entbehren sollten.

Im Monat April brachte Wilhelm zwei ausserordentlich wichtige
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Verträge zustande, von denen der erstere überdies langwierige Strei
tigkeiten beendigte. Es ist die Entscheidung des Legaten vorn 11. 
April, durch welche die Teilung der zu erobernden Länder auf eine feste 
Grundlage gestellt wurde.1) Wie schon erwähnt, bestimmte er, dass 
der Bischof von Riga, der Orden der Schwertbrüder und die Stadt 
Riga, wenn sie alle an der Eroberung neuen Landes teilnähmen, glei
ches Recht an demselben haben sollten.* 2)

i) LUB. I n. 83. Die Urkunde in facsimile abgedruc’ t bei Mettig, Ge
schichte d. Stadt Riga.

2) Näheres über den hochbedeutsamen Vertrag bei v. Bulmerincq, Verfas
sung S. 13 ff.

*) Dies scheint mir, trotzdem die Urkunde von dem Ordensmeister und den 
consules Rigenses ausgestellt ist, aus dem ganzen Geist des Vertrages sowohl wie 
aus den Schlussworten: Actum ... coram domino Wilhelme etc. hervorzugehen.

4) LUB. VI n. 2717. Schirren, 25 Urk. n. 3.
5) Ausführlicher s. Rathlef, a. a. O. S. 132 f., v. Bunge, Orden der 

Schwertbrüder S. 61 f., v. Bulmerincq, Verfassung S. 10 ff.
e) LUB. VI n. 2717: fuerint inter nos plures discordiae maxime occasione 

indeterminatae marchiae civitatis, et quadam aemulationes non bonae.
У — Soc. Scient. Fenn., Comm. Hum. Litt. II. 5.

Der zweite denkwürdige Vertrag, der offenbar den Anstrengungen 
des Legaten seine Entstehung zu verdanken hat.3) war eine Art 
Bündnisvertrag zwischen Riga und dem Schwertorden,4 5) und wurde 
am 18. April geschlossen. Er bildet die rechtliche Grundlage für das 
Verhältnis des Ordens zur Stadt Riga und enthält folgende Punkte: 
Der Orden als solcher wurde Bürger Rigas. Auf seinem Grundbesitz 
in der Stadt lag die Verpflichtung zur Zahlung der städtischen Steu
ern, nur die Ordensburg blieb von dieser Last frei. Der Meister und 
die Ordensbrüder sollten die Stadt schützen und ihr Gebiet vergrös- 
sern, wogegen auch die Bürger dem Orden ihren Schutz versprachen. 
Ein Bündnis zu gemeinsamer Landwehr wurde demnach geschlossen. 
Die Ordensbrüder verblieben unter der Gerichtsbarkeit des Bischofs. 
Der Orden erhielt ferner das Recht, durch einen oder zwei Brüder 
den Sitzungen des Rates beizuwohnen. Die Teilnahme an den Heer
fahrten wurde den Parteien freigestellt. Jedem rigaschen Bürger 
war es gestattet, in den Orden einzutreten, wobei er alle seine Güter 
mitnehmen durfte.6)

Mit diesem Vertrag wurde eine Reihe von Streitigkeiten zwischen 
Orden und Stadt, die sich teils um die unbestimmten Verhältnisse 
der rigaschen Stadtmark, teils um uns nicht näher bekannte Feind
seligkeiten gehandelt hatten, endgültig beendigt.6) In den wärmsten 
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Ausdrücken bezeugen die beiden Parteien ihren Wunsch nach Frie
den und Versöhnung: »desideremus, habere ad invicem non tantum 
pacem, verum etiam ferventem charitatis amorem, cum fratres et 
proximi simus omnes ad invicem consanguinei et concives, et ad pro
vocandum amorem, communicato consilio civium et fratrum militia* 
Christi, sit conventum et placuit inter eos.» Die zitierten Satzungen 
verschönern gewiss die Gefühle der Vertragschliessenden, sie sind 
aber für die Ideologie Bischof Wilhelms bezeichnend, ein sprechender 
Ausdruck für den Geist, von welchem seine ganze Arbeit zum Besten 
Livlands beseelt war, und den er in die Herzen der wetterharten Män
ner der jungen Kolonie zu pflanzen suchte.

Schliesslich ist ein Vergleich des Legaten in Higa zu erwähnen, den 
er am 20. April zwischen dem Schwertbrüderorden und dem Bischof 
Albert zustande brachte. Die beiden Parteien waren mit verschiede
nen Klagen gegeneinander vor ihn getreten, Klagen, welche vor allem 
darauf hinausliefen, Geldentschädigungen für Rechtskränkungen zu 
erhalten, und ausserdem gewisse kleinere Ländereien von dem an
deren zu beanspruchen.1) Es gelang dem Legaten, die Parteien zur 
freiwilligen Einigung zu überreden. Da die Forderungen auf jeder 
Seite etwa gleich gross waren, war es nicht schwer, sie gegeneinander 
auszugleichen und eine beide Parteien befriedigende Lösung des Kon
fliktes herbeizuführen.

i) LUB. І в. 84.
2) LUB. I n. 85. Allerdings ohne Ort, weshalb eine Ausstellung in Düna

münde wohl nicht ganz unmöglich wäre, aller Wahrscheinlichheit nach ist sie 
aber doch in Higa erfolgt.

3) DL. XXX 1, gibt an, dass das erstere der Fall wäre, jedoch muss man 
vermuten, dass die Nachricht vom Übergriffe Johanns von Dolen dann die 
Abreise noch mehr verzögert hat.

Dieser Vergleich wurde in Riga geschlossen, zwei Tage später, 
am 22. April, ist Wilhelm augenscheinlich auch noch in Riga,2) bald 
darauf muss er sich nach Dünamünde begeben haben, um daselbst 
auf günstigen Wind für die Abreise zu warten, denn am 28. April 
stellt er daselbst eine Urkunde aus. In Dünamünde wurde er erst 
durch ungünstige Windverhältnisse, dann durch neueingetroffene 
alarmierende Nachrichten aus Estland aufgehalten,3) so dass er dort 
mindestens einen Monat, vermutlich in dem Kloster der Cisterzien- 
ser, zugebracht hat. Zahlreiche Urkunden in verschiedenen Ange
legenheiten hat er daselbst noch ausgefertigt, in denen er den Liv
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ländern die letzten Beweise seiner in ihrem Interesse ausgeübten rast
losen Tätigkeit während dieser ersten Legation gab. Ein paar von 
diesen Fällen haben wir schon berührt, die nämlich, welche sich auf 
die Verhältnisse der rigaschen Mark beziehen.1) Die übrigen sind 
meistens Entscheid urigen in Zerwürfnissen zwischen geistlichen Her
ren und dem Schwertbrüderorden. So bestimmt Wilhelm am 28. 
April,* 2) dass der rigasche Propst nicht Brüder des Ordens exkommu
nizieren dürfe, da sie nur der Gerichtsbarkeit des Bischofs unterstellt 
seien. Hiermit, fügte Wilhelm seiner Entscheidung vom August 1225 
über die gegenseitigen Jurisdiktionsverhältnisse des Bischofs und des 
Ordens eine bedeutsame Ergänzung hinzu. Den 7. Mai sprach der 
Legat nach sorgfältiger Untersuchung der Sache einige Gebiete an 
der Grenze zwischen Sakkala und Ugaunien, welche der Ordensmei
ster von dem Bischof von Leal beanspruchte, dem Orden zu.3) Eine 
Woche später, am 13. Mai, interpretierte er einen früheren Vergleich 
zwischen dem Ordensmeister und dem Abt von Dünamünde über 
den Zins des Gebietes Winkelhorst;4) hierbei kam wiederum der Mei
ster Volquin besser davon.5)

i) Oben S. 124.
2) LUB. HI n. 85 a.
з) LUB. Ill n. 87 a.
*) LUB. Hl n. 87 b.
5) Nachdem ich jetzt last alle Urkunden des Legaten behandelt habe, die 

in Dünamünde ausgestellt sind, erwähne ich noch eine Angabe Nyenstädts, 
Livi. Chronik S. 24, die von einer Vollmacht des Legaten an den Abt von Düna
münde spricht, kraft deren dieser die Rigenser mit »nothdurftigen und leid
lichen Privilegien» wegen »der Holtzunge im Dünemundieschen und der Viehe- 
weiden, wie denn auch wegen der Fischerey im Dünestrohm würde ausstatten 
können.» Wahrscheinlich ist aber diese Nachricht nur durch ein Missverständ
nis einer der Urkunden, die sich auf die rigasche Stadt mark beziehen, ent
nommen.

6) Vgl. Hausmann, Das Ringen S. 70.

Der offenbar lange anhaltende ungünstige Wind hatte wenigstens 
die gute Folge, dass Wilhelm noch von einer Nachricht erreicht 
wurde, die ihn zu kraftvollen Massnahmen zwang. Sie betraf den 
päpstlichen Staat, den Wilhelm in Estland geschaffen hatte. Der 
Mann, der den früheren Angriff auf Wierland geleitet hatte, der 
Ritter Johann von Dolen, hatte den Gedanken an Erwerbungen in 
Estland nicht aufgegeben; sofort, als er glaubte, dass der päpstliche 
Legat von Livland abgesegelt sei,6) brach er in Wierland ein und 
eroberte eine Burg daselbst. Wilhelm hatte seinen Kaplan, den Ma- 
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gister Johannes, zum Statthalter über das ganze päpstliche Gebiet 
eingesetzt.1) Dieser führte auch den Titel vicelegatus, woraus hervor
geht, dass Wilhelm seine Legatenvollmachten auf ihn übertragen hat, 
offenbar um ihm grössere Möglichkeiten zu bereiten, das ihm anver
traute Gebiet zu behaupten. Ist er aber vielleicht zum Legaten nicht 
nur für das päpstliche Gebiet eingesetzt worden, sondern für ganz 
Livland?* 2) Darauf deutet seine Rolle bei der Eroberung Ösels, die 
bald zu besprechen ist. Die Gewalttat Johanns von Dolen zeigte nun 
wieder, wie wenig die apostolische Autorität diesem Manne und sei
nen Gesinnungsgenossen bedeutete. Hatte doch derselbe Johann 
von Dolen dem Legaten persönlich geschworen,3) seine Verfügungen 
betreffs der umstrittenen Landschaften zu achten. Der erzürnte 
Legat schleuderte sofort den Bannstrahl gegen den »eidbrüchigen 
Räuber»,4) ging aber dann noch schärfer gegen ihn vor und beraubte 
ihn am 23. Mai der Lehen, die er von der Stadt Riga besass.5) Ob es 
Wilhelm damit gelungen ist, den Ritter Johann zum Rückzug aus 
Wierland zu zwingen, darüber erfahren wir nichts,er hat aber jeden
falls Verstärkungen aii den Magister Johannes gesandt,6) um ihm die 
Behauptung des ihm anvertrauten Gebietes zu ermöglichen.

i) HL. XXX 2: Hoc anno magister Johannes, consocius domni legati, ha
buit in commissione terras, de quibus discordia fuerat inter Theutbonicos et 
Danos, \\ ironiam videlicet, Gerwam et Rotaliam. Über die Identität des 
Rotalia und der Wiek, s. Hausmann, a. a. O. S. G8 mit Literaturangaben, im 
Gegensatz zu v. Brevern und Hildebrand.

2) Über das Recht der Legaten zur Delegation ihrer Befugnisse s. Zim
mermann, a. a. O. S. 130, wo auch die Legation des Magister Johannes er
wähnt wird.

3) LUB. I n. 88: prædictus Johannes . . . contra iuramentum proprium, 
quod in manibus nostris præstitit.

4) I.UB. I n. 88. Ich folge hier der Ansicht Hausmanns, der (a. a. O. S. 70) 
gegen v. Brevern, Studien I 141 u. Pabst, Chronik S. 357 Note 2, annimmt, 
dass der Einfall Johanns in Wierland und seine Exkommunikation erst im
Mai (oder vielleicht schon Ende Aj»ril?) erfolgt sei.

6) LUB. I n. 88.
«) Wann dies geschehen ist, ob von Gotland aus wie Hausmann, a. a. O. 

S. 71 und Papst, a. a. O. S. 358 Note 4, vermuten oder schon während V\ ilhelm 
in Livland weilte, ist nicht ganz klar; nach dem Bericht Heinrichs (XXX 2) 
scheint jedoch das frühere wahrscheinlicher zu sein.

Der Angriff Johanns von Dolen auf das päpstliche Schutzgebiet 
hatte die schwache Stellung desselben deutlich gezeigt. Auf allen 
Seiten war es von Mächten umgeben, die nur auf eine günstige Ge
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legenheit warteten, um einen möglichst grossen Teil des Landes an 
sich zu reissen. Nach langem Kampf sowohl mit Dänen als Deutschen 
sah sich der päpstliche Statthalter gezwungen, das Gebiet dem 
Schutz der Deutschen, d. h. der Bischöfe von Riga und Leal, des Or
dens und der Stadt Riga, zu übergeben; diese Übertragung ist jedoch 
nur als ein Wechsel des Statthalters zu betrachten, indem der Magi
ster Johannes die Landschaften doch dem Papst vorbehielt. Die 
Deutschen sollten dieselben nur verwalten.1) Zur selben Zeit als die 
deutschen Livländer das päpstliche Schutzgebiet besetzten, vertrie
ben sie die Dänen vollständig aus Estland, indem sie Reval 
eroberten.

1) Vgl. näher über diese Ereignisse bei Hausmann, a. a. O. S. 72 ff.
2) Hausmann, a. a. O. S. 68.
3) So Steenstrup, a. a. O. I 842.

Man muss also den Versuch Bischof Wilhelms, die Streitigkeiten 
zwischen den Dänen und den Deutschen durch den päpstlichen Puf
ferstaat zu beenden, als missglückt betrachten. Das Vorgehen Wil
helms ist demnach auch scharf verurteilt worden. Der Feststellung, 
dass der Legat mit der Schaffung des päpstlichen Gebietes eine poli
tisch ganz unleidliche Lage1 2) herbeiführte, muss man ja beistimmen, 
anders verhält es sich aber mit der Behauptung, dass es ein unglück
licher Gedanke gewesen sei, die Zahl der rivalisierenden Herren da
durch zu vermehren.3) Wir müssen uns ja doch in die Stellung und 
Gedankengänge Wilhelms versetzen, um seiner Handlungsweise ge
recht werden zu können. Wenn wir dies tun. dann leuchtet es ein, 
dass die vorläufige Verwaltung der umstrittenen Gebiete durch den 
päpstlichen Stuhl keineswegs für Wilhelm die Vermehrung der strei
tenden Gewalten bedeutete. Der Legat des Papstes schuf ein Gebilde, 
das kraft des apostolischen Willens über allen benachbarten Mächten 
stehen musste. Das göttliche Wort aus Rom musste allein genügend 
sein, um alle Widerspenstigen zum Schweigen zu bringen. Eine an
dere Sache wiederum ist, dass Rischof Wilhelm die päpstliche Autori
tät überschätzt hat. Er hatte es mit selbstsüchtigen Raubrittern, 
nicht mit ergebenen Dienern der Kirche zu tun. Die Idee, die Wilhelm 
beseelte, scheint jedoch die einzige gewesen, die bei dem damaligen 
Stand der Mission in Estland zu einem glücklichen Erfolg, d. h. zur 
Schaffung des Friedens, hätte führen können.

Die oben erwähnte Urkunde vom 23. Mai ist die letzte, die über 
Massregeln des Legaten in Livland berichtet. Nach diesem Datum 
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ist er abgereist; wann dies geschehen, können wir nicht genau sagen, 
am 6. Juli aber ist er in VVisby auf Gotland.

Heinrich von Lettland berichtet anlässlich der Abreise des Bi
schofs Wilhelm, dass dieser plötzlich einige aus Schweden heimkeh
rende Öseler gesehen habt*, die daselbst Verheerungen angerichtet 
hätten und viele Beute und Gefangenen mit sich brachten.1) In 
erregten Worten beschreibt Heinrich noch die Gottlosigkeit der Öse
ler, besonders ihre schreckliche Behandlung der gefangenen schwe
dischen Weiber. Vielleicht ist die Erzählung des Ghronisten so zu 
verstehen, dass der Legat auf offenem Meere den Schiffen der Esten 
begegnet ist,2) jedenfalls hat er die näheren Nachrichten über ihre Ver
heerungen in Schweden3) eist in Wisby erhalten können. Daselbst 
hat er dann auch das Kreuz gegen die »ruchlosen Öseler» gepredigt. 
Ob Wilhelm erst hier den Plan gefasst hat, die Insel Ösel endgültig 
für die Christenheit zu erobern, ist wohl unsicher, jedenfalls ist es 
seinen Anstrengungen zu verdanken, dass der Zug der Deutschen nach 
Ösel, der zur Unterwerfung der Inselesten führte, im folgenden 
Winter zustande kam.

Es ist bezeichnend, dass der Legat nur die Deutschen in Wisby 
bewegen konnte, an dieser Kreuzfahrt nach Ösel teilzunehmen; 
die »Gothi», womit Heinrich die Eingeborenen Gotlands bezeichnet, 
sowie die dänischen Kaufleute in Wisby weigerten sich, der Auffor
derung des Legaten nachzukommen: Vielleicht könnte man hierin 
einen Beleg für die Ansicht finden, dass die Öseler und die Dämm 
im Bündnis gegen die Strandesten und Deutschen standen.4) We
nigstens gaben die Dämm damit ihrer Unzufriedenheit mit der Wirk- 
samkeit des Legalem Ausdruck. Jedenfalls liât die Weigerung der 
Dänen und Gotländer viel Aufsehen erregt, das sieht man auch 
aus der Tatsache, dass Wilhelm bei seiner Ankunft in Boni einen 
päpstlichen Schutzbrief für die deutschen Bewohner Wisbys erwirkt 
hat,5) worin ausdrücklich vorgeschrieben wird, dass niemand diesel-

1) HL. XXX 1: Et vidit subito redeuntes Osilianos a Suecia cum spoliis 
et captivis quam plurimis.

2) So Hausmann, a. a. O. S. 71 und Pabst, Chronik S. 356 Note 5.
3) HL. XXX 1: Intelligens ergo domnus legatus omnia mala que fecerant 

in Suecia, ecclesiis vero incensis, et sacerdotibus interfectis et sacramentis 
delatis et violatis et similibus miseriis.

4) Diese Annahme wirft Virkkunen, a. a. O. S. 136 auf.
5) Die Bulle ist zwar von den Bürgern von Wisby erbeten worden, ohne 

Zweifel hat aber Wilhelm das Gesuch dem Papst überbracht. 
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ben deswegen schädigen dürfe, weil sie an der Bekehrung der Öseler 
teilzunehmen beabsichtigten.1)

Der folgende Zug gegen üsel wurde unter den Auspizien Wilhelms 
von Modena vorgenommen. Wenn wir dem später in Livland wir
kenden Legaten Balduin glauben wollen, hätte Wilhelm sogar be
absichtigt, die Insel den übrigen päpstlichen Landschaften anzu
gliedern. Der Magister Johannes hat, daran können wir kaum zwei
feln, in der Eigenschaft eines Vizelegaten den Kreuzzug geleitet. 
Dass der Zug als ein direktes päpstliches Unternehmen beabsichtigt 
war, erhellt daraus, dass ein Diener des Legaten Wilhelm, namens 
Gandulfin, dem Kreuzheere beim Angriffe »mit der Fahne der Kirche» 
voranging.2) — Die Eroberung Ösels war für das Christentum in 
Livland von unermesslich grosser Bedeutung, und indem Wilhelm 
sie veranlasste, hat er ein neues grosses Verdienst zu allen früheren, 
die er sich um die Geschichte Livlands erworben hat, hinzugefügt. 
Die apostolische Missionsselbstleitung hatte hier einen schönen Erfolg 
zu verzeichnen.

In Wisby ergriff der Legat noch eine Massregel, die für die älte
sten Geschicke Livlands von Bedeutung gewesen ist. Vom 6. Juli 
datiert eine Urkunde Wilhelms,3) in der der Legat auf Gesuch des 
rigaschen Bischofs diesem gewisse ökonomische Vorteile an der ihm 
gehörigen Sankt Jakobskirche zu Wisby einräumt. Vor allem be
deutsam finde ich die Genehmigung Bischof Wilhelms, dass die Kirche 
in ihren Schulen Schillern aller Nationalitäten Unterricht erteilen 
dürfe. Diese Bestimmung hat sicher nicht nur eine neue Einnahme
quelle für die Priester der Kirche schaffen wollen;4) ihre Haupt be-

1) LUB. I n. 94, dat. 17. Jan. 1227. Hausmann, a. a. O. S. 71 Note 1, ver
mutet dass die Wisbyer b'eindseligkeiten seitens König Waldemars befürchtet 
haben.

2) Diese interessanten Nachrichten entnehmen wir einer durch Klagen Bal
duins veranlassten päpstlichen Zitation vom Jahr 1234. Hildebrand, Livonica 
Anh. n. 21, sowie Auvray 2287, der sie zum ersten Mal zu veröffentlichen 
glaubte! Die Stelle lautet (§ 5): Ilern super eo quod Osiliam, que per p(er)egri- 
nationem et sub vexillo ecclesie, magistro Joanne vicelegato presente et procu
rante, ad fidem et ad manus domini pape recipie^balur'), . . . non obstante, quod 
Gandulfinus Mutinensis episcopi et legati famulus cum vexillo ecclesie exer
citum precessisset. — Zu bemerken ist, dass Heinrich von Lettland nichts 
von dieser päpstlichen W eihe des Zuges berichtet, vielleicht, um die Verdienste 
des Bischofs Albert nicht zu schmälern.

8) LUB. Ill n. 73 a, falsch ins Jahr 1225 angesetzt.
4) Wie Schück, Svenska stadsväs. S. 456, behauptet.
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deutung ist darin zu suchen, dass man die Kinder der Neubekehrten 
in den verschiedenen Teilen Livlands, die ja vielen verschiedenen 
Nationalitäten angehörten, hierher zu senden beabsichtigte, um sie 
zu einheimischen Priestern für die Eingeborenen Livlands auszu
bilden. Schon ganz im Beginn seiner Missionsarbeit in Livland hatte 
Bischof Albert die Knaben, die er als Geiseln von den Liven empfan
gen hatte, nach Deutschland gebracht, offenbar damit sie zu Prie
stern erzogen werden sollten.1) Es schien notwendig, die Knaben 
ausserhalb Livlands zu erziehen, dann aber war es weit vorteilhafter, 
sie nur nach Gotland zu senden und nicht den langen Weg nach 
Deutschland.

1) HL. IV 4 und V 1.
2) DS. I и. 232. Der Brief Bischof Bengts ist vom Jahr 1225, DS. I n. 231. 

über die Kirche St. Maria s. Hoosval, Die Kirchen Gotlands S. 123 ff.
3) DS. I n. 837. Die bischöflichen Statuten waren schon vom Erzbischof 

Andreas von Lund in der Zeit von 1216—1223 bestätigt worden, DS. 1 n. 832, 
weshalb die Urkunde Wilhelms in erster Linie eine Bestätigung der Bestäti
gung des Andreas ist.

4) Wedel-Jarlsberg, Une page de l’iiist. S. 91. Man hat auch die Kirche,
die die Predigerbrüder bei ihrer Ansiedlung übernahmen, bezeichnen können,
vgl. Schück, a. a. O. S. 211 Note 4.

Noch zwei Urkunden, ausgestellt während des diesmaligen Auf
enthaltes des Legaten in Wisby, zeigen uns, dass Bischof Wilhelm 
sich der kirchlichen Verhältnisse auch in diesem Teil seiner Legations
provinz angenommen hat. An demselben Tag, an dem er die eben er
wähnte Urkunde ausstellte, bestätigte er einige Verordnungen des 
Bischofs Bengt von Skara zugunsten der von den Deutschen erbauten 
Mariakirche in Wisby.1 2 3) Ausserdem bestätigte der Legat auf Bitte 
der gotländischen Geistlichkeit einige Vorschriften der Bischöfe von 
Linköping, zuletzt des Bischofs Bengt, über die Bischofsvisitationen 
der gotländischen Kirchenverhältnisse.8) Noch eine Massregel, die 
von Bedeutung für die kirchlichen Verhältnisse Gotlands gewesen ist, 
hat aller Wahrscheinlichkeit nach Wilhelm zum Urheber. Es ist die 
Gründung eines Dominikanerkonvents in Wisby. Diese ist im Jahre 
1227 oder vielleicht schon früher erfolgt.4 * *) Mutmasslich hat 1er 
Legat Predigerbrüder bei sich gehabt, die auf seine Weisungen die 
weiteren Massnahmen für die Gründung der Ordenskonvente im 
Norden getroffen haben.

Wir sind jetzt zum Schluss der ersten nordischen Legation des 
Bischofs von Modena gelangt. Eine Rückschau mag demnach ange
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messen sein. Wie ist es Wilhelm gelungen, seinen Auftrag zu vollzie
hen? Man hat Wilhelm viel Lob für seine Handhabung des Lega- 
tenamtes gespendet. Hauck zum Beispiel urteilt folgenderweise:1) 
»Mit stets gleicher Energie wahrte er als Legat die päpstlichen Inte
ressen, bewies aber zugleich soviel Gewandtheit und Geschmeidig
keit, dass jeder offene Zusammenstoss vermieden wurde: stets schien 
er nur auszugleichen und zu ebenen, während er doch zugleich seinen 
oder seines Herrn Willen zur Geltung brachte.» Gewiss; eine bedeu
tende diplomatische Fähigkeit kann man Wilhelm nicht absprechen. 
Dabei ist aber nicht zu vergessen, dass er eine Stellung einnahm, wie 
sie wenige Legaten vor ihm gehabt hatten, indem er tatsächlich als 
oberster Gebieter des Landes auftrat, und dank diesem Umstande 
konnte er auch in ganz besonders kraftvoller Weise seine Beschlüsse 
durch führen.

Der Legat hatte den Bischof Albert, der bisher in Livland das 
meiste zu sagen gehabt hatte, in den Hintergrund gedrängt. Während 
eines ganzen Jahres hatte der päpstliche Arm direkt in die livlän
dischen Dinge eingegriffen, so dass sich der Papst nicht einen grös
seren Einfluss daselbst hätte wünschen können.

Nun hat man aber behauptet,2) dass Wilhelm die Politik eines 
Innocenz HL derart fortgesetzt hat, dass er nichts dazu getan hat, 
um der Zersplitterung der Kräfte, die Innocenz herbeiführte, ein 
Ende zu machen. Er habt; im Gegenteil alles (d. h. sogar Streitfragen) 
gelassen, wie es war, und hätte sich nur von dem Gedanken der päpst
lichen Alleinherrschaft leiten lassen. Zum Teil ist dies natürlich 
richtig. Er liess die Verhältnisse im grossen und ganzen so, wie sie 
waren, und er herrschte innerhalb des Rahmens seiner Vollmachten 
mit apostolischer Machtvollkommenheit. Ich meine aber, dass er 
gar nicht anders handeln konnte. Es stand nicht in seiner Macht, die 
bisherige Entwicklung Livlands von Grund aus zu verändern und 
etwa ganz neue Grundsätze in dem gegenseitigen Verhältnis der 
Machthaber des Landes einzuführen. Er hatte nur die noch unklaren 
und streitigen Verhältnisse zu ordnen und für die Weiterentwicklung 
einen möglichst sicheren Grund zu legen.

Der Frieden, der freiwillige Vergleich und die Befriedigung aller 
Parteien sind in der Tat die Leitsterne der W irksamkeit des Modene- 
ser Bischofs. Derjenige, der seinen Charakter und sein W irken ge-

i) A. a. O. IV 637.
2) Hauck, a. a. O. IV 638 f.
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nauer kennt, wini schwerlich behaupten können, dass Wilhelm Ver
hältnisse, die Anlass zürn Streit hätten geben können oder schon 
streitig waren, bestehen liess, nur uni dem Papste die Möglichkeit 
eines beständigen Eingreifens in die Geschicke Livlands zu belassen. 
Seine ganze Wirksamkeit trägt allzusehr den Stempel des Friedens, 
um diese Annahme zu gestatten. Eine Sache für sich ist. dass bei der 
schliesslichen Feststellung der rechtlichen Grundlagen der Kolonie 
durch den Legaten im wesentlichen drei Mächte eine dominierende 
Stellung erhielten, und dass sie ungefähr gleich stark wurden: der 
Bischof von Higa, der Schwertbrüderorden und die Stadt Biga. Die 
gegenseitigen Verhältnisse dieser drei Mächte waren jedoch, das 
ist zu unterstreichen, am Ende der Legation Wilhelms sehr klar 
geordnet. Ohnedies schien z. B. die Einsetzung von Schieds
richtern für Fragen, welche die Stadt Riga betrafen, eine friedliche 
Entwicklung, wenigstens innerhalb der nächsten Jahre, zu ver
bürgen.1)

Wie gesagt, hatte der Legat dahin gestrebt, dass die Wünsche 
aller nach Möglichkeit befriedigt würden, und vieles hat er auch in 
dieser Hinsicht erreicht. Ein Wunsch, und zwar einer, der eine grosse 
Rolle bei der Bitte um einen Legaten für Livland gespielt hatte, blieb 
jedoch unerfüllt: die Bestrebung Bischof Alberts, Riga zur Metro
pole zu machen. Im Anfang seines Aufenthaltes in Livland war wohl 
Wilhelm diesem Wunsch freundlich gesinnt,2) im November hatte 
der Papst seinem Legaten seine Zustimmung zu dieser Massnahme 
gesandt, und doch kam sie nicht zur Ausführung. Verschiedene Er
klärungsversuche liegen uns vor. Man hat — falls man nicht die 
Sache überhaupt irrtümlich auffasste und Honorius III. als völlig 
ablehnend bezeichnete3) — auf die Person Gregors IX., der dem 
Bischof Albert weniger wohlgesinnt war als Honorius, als das da
zwischentretende Hindernis hingewiesen.4) Für die Ursachen, warum 
W ilhelm mit dieser Massregel zögerte, ist nur eine bemerkenswerte

*) Grüner, Missionsmet liode und Erfolg bei der Christianisierung Livlands 
S. 161, ist der Ansicht, dass VX il heim »nicht die Gegensätze milderte und die 
Parteien versöhnte», weil er nur die Interessen Boms im Auge gehabt hätte 
»und somit im letzten Grunde nur päpstlichen hierarchischen Gelüsten Geltung 
verschaffte.»

«) Vgl. oben S. 89.
8) Seraphim, a. a. (). S. 69.
*) Hildebrand, Chronik S. 140. Dehio, a. a. O. S. 187.
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Erklärung gegeben worden.1) Schonebohm vermutet,1 2) dass die 
Massnahme Bischof Alberts, Livland zur Reichsmark zu machen, 
»den Papst veranlasst hat, seinen dem Legaten Wilhelm von Modena 
erteilten Auftrag zurückzuziehen. Das Vorgehen Alberts, der Wie
deranschluss an das Reich, hat an der Kurie verstimmt.» Nun ist 
dies, wenn wir die Sache zuerst rein chronologisch betrachten, mög
lich. Die Nachricht von der Belehnung zu Nürnberg am 1. Dezember 
kann in der Kurie drei - vier Wochen später angelangt sein, wo
nach ein Bote an den Legaten in Livland zufolge der Eisverhältnisse 
in <1(4’ Ostsee vielleicht schon gleichzeitig mit dem Schreiben des 
Papstes vom PJ. November in Riga eingetroffen sein kann. Das 
Verhältnis des Honorius und seines Legaten zum Anschluss Alberts 
von Riga an das deutsche Reich ist indessen ein Problem, das sich 
nicht lösen lässt. Persönlich neige ich der Auffassung zu, dass Bischof 
Albeit bei der Entsendung seines Gesuches an König Heinrich im 
Einverständnis mit Bischof Wilhelm von Modena gehandelt hat. 
Schon 1207 war ja Livland dem deutschen Reiche angegliedert wor
den, ohne dass wir von einem daraus erwachsenen Unwillen selbst 
bei Innocenz 111. erfahren.

1) Krabbo, a. a. (). S. 1*28, glaubt den Aufschub zum Teil durch die von 
ihm falsch angenommene Abwesenheit Bischof Alberts beim Eint reffen der 
päpstlichen Weisung in Higa erklären zu müssen.

2) Besetzung der livl. Bistümer S. 312.

Ein Umstand wenigstens, der Bischof Wilhelm von der Errichtung 
eines Erzbistums Riga abgehalten haben kann, erscheint, uns weit 
näher liegend, nämlich die Besitzergreifung der estnischen Landschaf
ten für den päpstlichen Stuhl. Es war ja noch bei der Abreise Wil
helms völlig unklar, wie der Streit um diese Länder endigen würde. 
Bis zur endgültigen Regelung dieser Frage blieb in der Tat die Ab
grenzung von vier Bistümern in der Schwebe. Zudem konnte der 
Legat fürchten, dass, wenn er doch Bischof Albert zum Erzbischof 
erhob, dieser dann kraft seiner gesteigerten Machtbefugnisse den 
Verfügungen des Legaten nicht gehorcht hätte.

Natürlich können noch andere Erwägungen zu dem negativen 
Resultat geführt haben. Darüber Vermutungen auszusprechen, 
wäre jedoch zwecklos; die Hauptsache ist, dass Wilhelm die Dinge 
in Livland noch nicht als so gefestigt angesehen hat, dass er dem 
Bischof von Riga die erzbischöflichen Funktionen anvertrauen 
mochte. Vielmehr hat er noch die unmittelbare päpstliche Ober
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aufsicht für notwendig erachtet: deshalb hat er seine Legatenvoll
macht, (vielleicht für ganz Livland?) dem Magister Johannes über
tragen.

Über den Weg, den Bischof Wilhelm auf seiner Rückreise nach 
Italien eingeschlagen hat, besitzen wir ebensowie für seine Hinreise 
keine Nachrichten.1) Am 6. Juli trafen wir ihn in Wisby. Die Tat
sache, dass der Legat besonders wichtige Amtshandlungen in Est
land vorgenommen hatte, die nicht als eine endgültige Ordnung der 
Dinge betrachtet werden konnten und baldige weitere Verfügungen 
von Seiten des Papstes erforderten, macht es wahrscheinlich, dass 
Bischof Wilhelm seine Rückreise beschleunigt hat.

Nun haben wir vom Schluss des Jahres 1226 und vom Beginn des 
Jahres 1227 eine Reihe von päpstlichen Bestätigungen livländischer 
Urkunden, die eine Rückkehr Wilhelms von seiner Legation zu dieser 
Zeit zum mindesten sehr wahrscheinlich machen. Auffällig ist zu
nächst, dass der Papst jetzt, am 10. Dezember, die zwei Urkunden 
bestätigt, die er vor der Ernennung Wilhelms zum Legaten nicht 
bestätigt hatte, obwohl sie ihm vorgelegt worden waren, nämlich 
die beiden Urkunden vom 23. und 24. Juli 1224, durch welche die 
Teilung des Bistums Leal geregelt wurde.2) Honorius III. hatte erst 
die Verhältnisse durch seinen Legaten untersuchen lassen wollen 
und jetzt, offenbar nachdem er einen Bericht Bischof Wilhelms er
halten hatte, schritt er zur Bestätigung.3) Ferner betreffen drei Bestä
tigungen des Papstes vom 19. November,4) 10.5) und 11. Dezember6) 
Entscheidungen des Legaten Wilhelm, nämlich erstens die vom De-

*) Die Angabe Suhms, Hist, af Danmark IX 532, dass Wilhelm am dies 
benedicti (den er auf den 10. oder 17. Nov. ansetzt!) 1226 in I.Übeck gewesen 
sei, ist irrig. Suhrn hat vielleicht eine Mitteilung Dreyers gelesen, der in seiner 
»Einleitung zur Kenntniss lübeckischer Verordnungen» I 229 Note 2, schreibt: 
»Es findet sich noch eine von diesem der Zeit berühmten Manne (Wilhelm) 
Woselbst (zu Lübeck) die Benedicti a. 1226 für die hiesigen Predigermönche 
ausgefertigte Urkunde.» Nun enthalt aber die Anmerkung bei Dreyer einen 
Druckfehler; es handelt sich um dies Benedicti 1236, und die betreffende Ur
kunde ist abgedruckt im Lüb. UB. I n. 75, auf die wir noch zurückkommen. 
Dies nach gütiger Mitteilung des Staatsarchivs zu Lübeck.

2) LUB. I n. 62 und 63. Oben S. 99 Note 1.
3) Pressutti 6089 und 6092.
9 Ep. pont. I n. 318.
5) Pressutti 6090.
•) Pressutti 6093.
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zember 1225 über die Rechtsverhältnisse Rigas,1) zweitens die vom 
August 1225 betreffs der gegenseitigen Gerichtsbarkeitsverhältnisse 
des Ordens und Bischof Alberts* 2) und drittens die Regelung der Ver
hältnisse der Stadtmark Rigas vom 15. März 1226.3)

!) LUB. I n. 75.
2) LUB. III n. 73 b.
з) LUB. I n. 78.
4) Pressutti 6180.
5) Pressutti 6181.
6) Das geht aus dem Schreiben Gregors IX. hervor, der am Tage nach sei

ner Weihe, dem 22. März 1227, die alte Frage wieder aufwarf. Vgl. Dehio, 
a. a. O. S. 188.

Vom 17. Januar 1227 datieren noch zwei Schreiben des Honorius, 
die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Legation Bischof Wil
helms stehen. Das eine enthält die schon erwähnte Aufforderung 
des Papstes an die russischen Fürsten, ihren Wunsch nach einem 
Legaten, den sie Wilhelm vorgetragen hatten, durch Boten dem 
Papste zu übermitteln.4) Das zweite Schreiben ist ebenfalls schon 
erwähnt, es war die Schutzbulle an die Deutschen Wisbys, die als 
Dank für ihre bereitwillige Teilnahme an dem Kreuzzug gegen die 
Öseler ausgefertigt wurde.5)

Auch diese beiden Bullen sprechen für eine vorherige Anwesen
heit des Legaten bei der Kurie.

Das Angeführte stellt natürlich nicht eine Ankunft Wilhelms 
bei der Kurie vor dem 10. Dezember oder schon vor dem 19. Novem
ber fest. Die genannten Bestätigungen können ja auch direkt von 
Livland aus erwirkt worden sein. Leider bezeugen keine Urkunden 
aus Modena das eine oder das andere. Zwischen dem 28. Juli 1226 
und dem 12. Juli 1227 haben wir überhaupt keine Nachrichten über 
die Bischofsgewalt in Modena. Somit kann die Rückkehr Wilhelms 
nach Italien auch noch zu einem so späten Zeitpunkt wie dem Früh
ling 1227 erfolgt sein.

Allerdings scheint die Frage der hierarchischen Stellung des 
rigaschen Bischofs während des Winters 1226—1227 in Rom behan
delt worden zu sein. Der Bremer Erzbischof hatte erneute Oberhoheits
ansprüche auf das Bistum Riga gestellt,6) sicher hatte auch der 
Erzbischof von Lund gegen die Massnahmen Wilhelms in Estland, 
die ihn ja wenigstens ein Bistum (das Wierland-Jerwen’s) kosteten, 
Protest erhoben. Die Anwesenheit Wilhelms bei diesen Verhandlun
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gen dürfte in der Tat so notwendig gewesen sein, dass eine Abberu
fung des Legaten von seiner Legation schon deshalb wahrscheinlich 
wäre. Ferner ist es denkbar, dass Bischof Wilhelm bei der päpst
lichen Erneuerung der Bulle für die Neubekehrten Livlands und 
Preussens vom 3. Januar 1225, die am 5. Mai 1227 erfolgte,1) mitge- 
wirkt hat. Wenigstens ist dies das einzige Zeichen für Überlegungen, 
welche der Papst den vom Legaten in Estland getroffenen Mass
nahmen widmete, das wir aus den nächsten, auf die Legation Wil
helms folgenden Jahren finden können.

Auf Grund des Angeführten halten wir es für wahrscheinlich, dass 
Wilhelm von Modena gegen Ende 1226 in Rom eingetroffen ist.

*) Auvray 74.



Viertes Kapitel.

WILHELMS ZWEITE LEGATION NACH DEM NORDEN 1228—1230.

Über die zweite Legation Wilhelms von Modena sind wir sehr 
mangelhaft unterrichtet. Ein paar urkundliche Beiträge zu seinem 
Itinerar und aus andern Zusammenhängen stammende Nachrichten 
über seine Tätigkeit aus den Jahren 1229 und 1230 ist alles, was bis
her bekannt geworden ist.

Sicher ist, dass Wilhelm von Modena zum Legaten für Preussen 
ernannt worden ist,1) ob er aber auch für andere Länder, besonders 
Dänemark und Schweden, Legatenvollmacht besessen hat, ist nicht 
völlig klar. Jedenfalls hat er eine Zeit in Dänemark zugebracht. 
Über den Zweck der Legation wissen wil' noch weniger als über ihre 
Ausdehnung und Dauer. Nur Vermutungen können aufgestellt 
werden.

ł) Als legatus Prusie wird er in einer Urk. vom 5. Januar 1'230 bezeichnet. 
Tzschoppe-Stenzel, L'rkundensammlung n. 13.

2) Es handelt sieh um den Brief, in dem Gregor IX. dem Herzog von Oe
sterreich von den Taten Friedrichs 11. in Palästina Kunde gibt. Gleichlautende 
Schreiben wurden an 13 Könige, 6 Fürsten, 4 Legaten, '27 Erzbischöfe und 4 
Bischöfe gesandt, unter diesen auch . . episcopo Mutinensi, apostolice sedis le
galo. Ер. pont. 1 307. Auvray 3'24.

Dei- einzige urkundliche Beleg, mit dessen Hilfe wir die Zeit für 
den Beginn dieser Legation Bischof Wilhelms bestimmen können, 
ist eine Aufzeichnung der päpstlichen Register zum 18. Juli 1229, 
dass ein Brief an den Bischof von Modena, Legalen des apostolischen 
Stuhles, abgesandt worden sei.* 2) Vor diesem Zeitpunkt ist somit je
denfalls die Ernennung erfolgt. Ich glaube aber, wie gesagt, dass 
der Anfang der Legation in den Sommer oder Herbst 1228 anzuset
zen ist. Äusser dem Angegebenen sprechen hierfür nämlich noch die 
folgenden Gründe. Wilhelm hat während dieser Legation Dänemark, 
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vielleicht sogar Schweden, besucht. Was konnte er dort auszurich
ten haben? Es hält schwer, sich eine andere Aufgabe zu denken als 
die, gegen den Kaiser Friedrich zu wirken. Bekanntlich hat Gregor 
IX. nach der wiederholten, feierlichen Bannung des Kaisers am 23. 
März 1228 mit grosser Entschiedenheit und Kraft den Kampf gegen 
Friedrich II. geführt. Dabei hat er nicht nur versucht, Geld von 
allen Kirchen Europas sowie von den Fürsten einzusammeln,1) 
sondern sich auch um die Aufstellung eines deutschen Gegenkönigs 
gegen die Hohenstaufen bemüht.* 2)

*) Vgl. Winkelmann, Friedrich IL II 40 ff.
2) Ibidem S. 62 ff.
3) Dies gilt vor allem in bezug auf die Frage, ob Wilhelm etwas mit der 

Aufstellung Ottos von Lüneburg als Gegenkönig zu tun gehabt hat.
4) Winkelmann, a. a. O. S. 41. Bemerkenswert ist in diesem Zusammen

hänge die Entsendung des Magisters Simon nach Dänemark und zum schwe
dischen König (DS. I n. 244). Sie beweist, dass Gregor diese Länder bei seinem 
Suchen nach Hilfe nicht äusser acht liess.

6) Dieser unterzeichnet wenigstens in dieser Eigenschaft den Waffenstill
stand zwischen Modena und Bologna am 22. Dezember 1229. Tiraboschi, 
a. a. O. IV G. D. n. 780.

Diese letztere Frage wurde allerdings nach dem wenigen, was 
wir darüber wissen, erst um die Jahreswende 1228—1229 aktuell, ge
wiss können aber schon früher vorbereitende Schritte seitens des 
Papstes unternommen worden sein. In welchem Umfang Wilhelm 
von Modena sich mit dieser Sache beschäftigt hat, hängt wesentlich 
von dem Zeitpunkt seiner Abreise nach dem Norden ab.3) Dass 
seine Aufgabe jedoch vorerst auf Unterhandlungen mit König Wal
demar von Dänemark beschränkt gewesen sein muss, geht daraus her
vor, dass bald nach ihm ein zweiter Legat, der Kardinaldiakon Otto 
von St. Nikolaus, nach Deutschland gesandt wurde, um die päpst
lichen Interessen zu fördern. Bezüglich der Aufgabe Wilhelms ist 
noch zu bemerken, dass er kaum etwas mit der Geldsammlung zu 
tun hatte, da der Papst zu diesem Zwecke niedere Geistliche ver
wandte.4)

Nachdem Bischof Wilhelm die Verwaltung seines Bistums für 
die Zeit seiner Abwesenheit geordnet hatte, indem er den Magister 
Arditionus zu seinem Vikar einsetzte,5 6) nahm er den Weg nach Däne
mark über Frankreich und beabsichtigte danach, durch einen Teil 
des deutschen Kaiserreichs, Flandern, und vielleicht durch die ganze 
Gegend von der französischen Nordgrenze bis Dänemark zu ziehen. 
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Daran ist er wenigstens für eine geraume Zeit von König Heinrich 
gehindert worden, indem er gezwungen wurde, in Valenciennes zu 
verweilen. Auf Wilhelm von Modena bezieht sich nämlich m. E. 
eine dem entsprechende Mitteilung im Chronicon Andrensis mo
nasterii, die man fast allgemein auf die Legation Kardinal Ottos be
zogen hat.1) Der Verfasser der Chronik, Abt Wilhelm, teilt uns, nach
dem er den Streit zwischen Papst und Kaiser im Jahre 1228 be
sprochen hat, folgendes mit:* 2) »Eius quoque filius rex Alemannie 
sancte Romane ecclesie legatum3) in Daciam transmissum, ne per 
regnum suum transitum faceret, inhibuit et Valentianis diu moram 
facere coegit.» Nun ist zu bemerken, dass hier nur von einem nach 
Dänemark entsandten Legaten die Rede ist, und obwohl Kardinal 
Otto später — 1230 — dorthin gegangen ist, so ist es doch gar nicht 
nachgewiesen, dass er schon bei seiner Entsendung von der Kurie 
Aufträge nach Dänemark erhalten hat. Dies scheint im Gegenteil 
unwahrscheinlich, denn es ist schwer zu verstehen, warum der Legat 
sich von seiner Reise durch deutsche Reichsbeamte hätte zurück
halten lassen, wenn er wirklich vom Papste beauftragt gewesen 
wäre, sich dorthin zu begeben. Hierzu kommt, dass keine andere 
Nachricht als die eben erwähnte, die mit Unrecht so bestimmt auf 
die Legation Ottos bezogen ist, von einer Anwesenheit Ottos in Nord
westdeutschland spricht; der erste sicher belegte Aufenthalt des Le
gaten in Deutschland fällt in den Juli 1229, wo wir ihm in Strassburg 
begegnen. Schliesslich muss man, um die Zeitangabe der Chronik in 
Einklang mit dem Itinerar Ottos bringen zu können, und um zum 
Jahre 1228 zu gelangen,4) eine äusserst eilige Reise des Legaten von 
Perugia nach Valenciennes annehmen, da er noch am 29. Januar an 
der Kurie weilte, während seine angebliche Ankunft in Valenciennes 
vor dem 15. April stattfand.5 6) Wie wir sehen, ist ja schon dies eine 
sehr hypothetische Annahme; wir haben keine entscheidenden Re- 

q Winkelmann, Die Legation des Kard. Otto, MIÖG. XI 29. Balan, Storia 
di Greg. IX I 492 f., hat den jetzt von mir vertretenen Gedanken zuerst auf
geworfen, derselbe ist aber von deutschen Forschern nicht beachtet worden.

«) M. G. SS. XXIV 767.
3) Note 3 des Herausgebers: Ottonem.
4) Dabei hat man jedenfalls mit einer Datierung der Chronik nach Oster-

jahren rechnen müssen.
6) Winkelmann, Friedrich II. II 66.

10 — Soc. Sclent. Fenn., Comm. Hum. Litt. 11. 5.
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lege dafür, dass Otto nicht erst im Mai oder Juni die Kurie verlas
sen hat.1)

Zu diesen gegen die frühere Ansicht sprechenden Gründen sind 
noch die folgenden hinzuzufügen: erstens steht es fest, dass der 
Bischof von Modena sich nach Dänemark begeben hat und somit 
sehr wohl als »in Daciam transmissum» bezeichnet werden kann, zwei
tens passt die Verlegung des erwähnten Ereignisses ins Jahr 1228 
weit besser auf Wilhelm als auf Otto. Drittens möchte ich darauf 
aufmerksam machen, dass die Mitteilung der Chronik auch nur von 
einer Verhinderung der Durchreise des Legaten spricht, und dass 
man bei einer Verbindung der folgenden Worte »diu moram facere 
coegit» hiermit die Auffassung gewinnen kann, dass der Legat doch 
schliesslich seine Reise — wenn auch vielleicht nicht durch das 
deutsche Reich — fortgesetzt hat.

Wilhelm von Modena wurde somit, wie wir glauben, eine geraume 
Zeit — das diu der Chronik ist vielleicht als ein paar Monate aufzu
fassen — in Valenciennes aufgehalten. Dann hat er aber vermutlich 
aus einer flandrischen Hafenstadt seine Reise zur See nach Däne
mark fortgesetzt. Über seine Tätigkeit daselbst besitzen wir leider 
nur eine einzige Nachricht. In einer kurzen Geschichte des Domini
kanerordens in Dänemark 1216—1246,2) die offenbar bald nach 
1246 niedergeschrieben wurde und sehr glaubwürdig ist, wird erzählt, 
dass ein Konvent der Predigerbrüder im Jahre 1229 auf die Initia
tive König Waldemars zu Reval gegründet wurde,3) wobei dänische 
Dominikaner offenbar den Hauptteil des Konventes bildeten. Diese 
Übersiedelung geschah gemäss unserer Quelle »de consilio venerabilis 
patris Domini Wilhelmi Mutinensis Episcopi, tum temporis in partibus 
Daciæ et Sueciæ summi Pontificis nuncii et legati.»

Diese Mitteilung, deren Inhalt zu bezweifeln wir keinen Anlass

9 Die Tatsache, dass Otto das päpstliche Privileg vom 8. März 1229 
nicht mit den übrigen Kardinalen unterzeichnet hat, ist zwar bemerkens 
wert, sie ist aber kein Beweis für eine vorherige Abreise Ottos nach dem 
Norden.

2) SS. rer. Danicarum V 500 ff. Auf diese Quelle gehen die Angaben der 
älteren dänischen Geschichtschreiber über den Aufenthalt Wilhelms in Däne
mark 1229 zurück. Pontanus, Rer. Danie, hist. Liber VI 316. Huitfeld, Krö- 
nicke S. 197. Pontoppidan, Annales I 642.

3) Missi sunt fratres ad majus castrum Revaliense anno Domini MCCXXIX, 
ubi juxta fossata ad aquilonem castri minoris Ecclesiam ac alias Domos mo
nasterii construxerunt.
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haben,1) zeigt also wenigstens, dass Wilhelm als Legat in Dänemark 
geweilt hat, und dass er mit König Waldemar zusammengetroffen ist. 
und es ist wahrscheinlich, dass er Legatenvollmacht für dies Land 
besessen hat. Nach der Quelle soll er ja auch für Schweden beauftragt 
gewesen sein, es ist aber unsicher, ob er diesmal dorthin gereist ist, denn 
erstens wäre es merkvürdig, dass gar keine Nachricht hiervon 
auf uns gekommen ist, zweitens hätte die Zeit kaum dazu aus
gereicht. Es scheint demnach am besten anzunehmen, dass Wilhelm 
nur in Dänemark gewesen und seine etwaigen Aufträge nach Schwe
den vielleicht brieflich ausgeführt hat. Der Legat mag grössere 
Geldsummen in Dänemark eingesammelt haben, denn es ist unmög
lich, dass er das Geld, dessen er auf der Rückreise in Aachen beraubt 
wurde, in Preussen zusammengebracht haben kann. Waldemar von 
Dänemark war ja ein Gegner Friedrichs IL, und der Bischof von 
Modena ist folglich bei ihm freundschaftlich aufgenommen worden.* 2)

t) R. Otto, Ueber die Dorpater Klöster S. 49, ist der Meinung, dass die 
Dominikaner schon vor 1227 nach Reval gekommen sind, dass sie aber bei dem 
Einzuge der Schwertbrüder 1227 die Stadt verliessen. Worauf Otto seine An
sicht stützt, weiss ich nicht; sie ist aber irrig, was schon aus der Erwähnung 
unserer Quelle eines »castrum minus» in Reval hervorgeht. Mit castrum 
parvum oder minus wird das Ordensschloss, das nach 1227 gebaut wurde, be
zeichnet. Vgl. Hildebrand, Livonica S. 43 Note 1. Über des Kloster s. E. 
Kühnert, Das Dominikanerkloster zu Reval.

2) Münter, Magazin S. 92 f., vermutet, dass Wilhelm dem Sohne König 
Waldemars, Herzog Abel, »die Kaiserkrone» angeboten habe. Dies Ereignis 
fällt jedoch ins Jahr 1239 oder 1240. 1229 war Abel nur 11 Jahre alt.

8) Münter, a. a. O., lässt Wilhelm von Preussen nach Dänemark gehen. 
Dies verbietet sich jedoch äusser durch die angeführte Nachricht über die 
Reise Wilhelms durch Westeuropa auch dadurch, dass eine Reise durch das 
Kaiserreich nach Preussen gefährlicher gewesen wäre; schliesslich ist es auch 
unwahrscheinlich, dass Gregor IX. einem in Preussen wirkenden Legaten mit 
Aufträgen nach Dänemark ausgerüstet haben sollte.

Im Spätherbst 1228 oder im Frühling 1229 setzte Bischof Wilhelm 
seine Reise nach Preussen fort.3) In Dänemark hat er sicher nicht 
lange geweilt, denn Preussen ist das eigentliche Wirkungsgebiet die
ser Legation gewesen. Am 5. Januar 1230 begegnen wir dem Lega
ten in Schlesien auf seiner Rückreise nach Italien. Sein Itinerar bis 
zu diesem Zeitpunkte ist leider völlig unklar: nicht eine einzige 
Urkunde ist bisher aufgefunden worden, die einen Anhalt für eine 
nähere Verfolgung seiner preussischen Mission geben könnte. Nur 
ein paar Nachrichten darüber sind vorhanden.
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Die Christianisierung Preussens war seit 1226 nicht vorgeschrit
ten. Die heidnischen Preussen hatten sogar die Kraft gehabt, die 
nördlichen polnischen Grenzlande zu plündern; unter ihrem Drucke 
hatte sich der polnische Herzog Konrad von Masovien an den Deut
schen Orden gewandt, um von ihm Hilfe zu erhalten. Der Ordens
meister Hermann von Salza erklärte sich auch dazu bereit, forderte 
aber weitgehende Gegenleistungen vom Herzog Konrad, und unter 
den Verhandlungen hierüber waren 4 Jahre verflossen. Der Kreuz
zug Friedrichs II. hatte auch die Ankunft der Ordensritter in Preus
sen verzögert, da die ganze Macht des Ordens in Palästina benötigt 
wurde. Bischof Christian, der sich wahrscheinlich meistens in den 
polnischen Grenzländern aufgehalten hatte, gründete deshalb und 
vielleicht auch aus Furcht vor den Plänen des Deutschen Ordens 
1228 einen eigenen Ritterorden nach dem Muster des Schwertbrüder
ordens in Livland; die neue Stiftung wurde der Dobriner-Orden ge
nannt,1) sie erhielt aber trotz der Unterstützung seitens des Herzogs 
von Masovien nie grössere Bedeutung. So waren die Preussen noch 
vollkommen vom Worte Gottes unberührt, als Wilhelm von Modena 
daselbst eintraf.

Was konnte unter den geschilderten Umständen die Aufgabe eines 
apostolischen Legaten in Preussen sein? Dass die Legation Wilhelms 
von Modena in untrennbarem Zusammenhänge mit den Plänen zur 
Christianisierung Preussens steht, ist ohne weiteres klar, was man 
aber von der Tätigkeit des Legaten erwarten zu können glaubte, ist 
uns verborgen. Ganz allgemein können wir natürlich seine Aufgabe 
dahin definieren, dass er sich mit den Verhältnissen dieses Missions
gebietes vertraut machen sollte, um dem Papst genau darüber berich
ten zu können und damit eine sichere Grundlage für die zukünftige 
Politik des Papstes bezüglich Preussens zu schaffen. Dabei musste 
der Legat besonders alles, was den Deutschen Orden berührte, scharf 
ins Auge fassen. Die Jahre 1226—1230 waren für die Gestaltung der 
zukünftigen Stellung des Ordens entscheidend; im letztgenannten 
Jahr kamen die Verträge zustande, die dem Orden endgültig gewisse 
Landstriche zusicherten.

i) Uber die Gründung desselben s. A. Seraphim, Urkundenfälschungen des 
Deutschen Ordens S. 33 f. Voigt, Gesch. Preussens I 460 f. bezeichnet es als 
»höchst wahrscheinlich», dass Wilhelm von Modena, dessen zwei erste Lega
tionen er vermischt, dem Bischof Christian den Plan zur Stiftung des Ordens 
eingegeben hat. Diese Annahme ist von Krosta, Wilh. v. Modena als Legat 
V. Preussen S. 5, abgelehnt worden, sie ist aber keineswegs unmöglich.
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Der Papst kann zu dieser Zeit dem Deutschen Orden kaum wohlge
sinnt gewesen sein, da dieser dem gebannten Kaiser treu zur Seite 
stand. Ist demnach Wilhelm vielleicht ausgesandt worden, um ein wach
sames Auge auf die Bestrebungen der Ordensritter zu haben? Indes
sen ist es gar nicht sicher, dass Bischof Wilhelm die Ansichten und 
Pläne Gregors IX. in allem geteilt hat — das Gegenteil ist wahrschein
licher — und jedenfalls lässt sich nicht erweisen, dass er der Sache 
des Ordens entgegengewirkt hätte. Seiner Teilnahme an den Ver
handlungen zwischen dem Orden, Herzog Konrad und Bischof Chris
tian wird nirgends gedacht, da aber seine Anwesenheit in Preussen 
im zweiten Halbjahr 1229 unbestreitbar feststeht, muss er sich jeden
falls mit den Vorbereitungen zu den Verträgen, die zu Anfang des 
folgenden Jahres geschlossen wurden, vertraut gemacht haben. 
Wenn er dabei eine feindliche Stellung zu dem Deutschen Orden 
eingenommen hätte, so hätte dieser gewiss nicht die Vorteile errin
gen können, deren er jetzt teilhaftig wurde; auch wäre das zukünf
tige freundschaftliche Verhalten Wilhelms gegen den Orden in die
sem Falle nicht möglich gewesen.1)

Die Nachrichten von der diesmaligen Tätigkeit Wilhelms von 
Modena in Preussen sprechen von friedlicher Mission. Eine solche 
war durch die herrschenden Verhältnisse bedingt; die nötigen Mittel 
zu einer gewaltsamen Bekehrung der Preussen standen dem Legaten 
kaum zur Verfügung. Es widersprach aber auch der Gesinnung Wil
helms, in der Missionsarbeit die Waffen anzuwenden, wenn es nur 
eine Möglichkeit gab, das Ziel auf anderem Wege zu erreichen. Wil
helm von Modena war auch in dieser Hinsicht ebenso wie Bischof 
Christian2) von den damaligen Missionstheorieen beseelt gewesen. Die 
Mission des letztgenannten war jedoch gescheitert. Wie konnte da 
Bischof Wilhelm auf besseres Glück hoffen?

Die Antwort auf diese Frage dürfte wohl darin zu suchen sein, 
dass Wilhelm als Abgesandter des Papstes eine ganz andere Autorität 
besass, kraft deren er die harten Gemüter der Heiden bezwingen zu

*) Krosta, Wilhelm von Modena als Legat von Preussen S. 6, zieht — mit 
Verwahrung — aus der Übergehung seines Namens und Wirkens in den von 
Christian ausgestellten Urkunden den Schluss, »dass Wilhelm sich vorzugs
weise um die Einführung des Ordens bekümmert und die Begründung einer 
weltlichen Macht Christians nicht befürwortet habe.»

2) Siehe die Studie F. Blanke’s, Die Missionsmethode des Bischofs Chris
tian von Preussen, Altpr. Forsch. 1927 S. 20—42.
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können hoffte. Dieselbe Autorität hatte ihm ja in Livland viel gehol
fen. Auch ist es möglich, dass die Mission doch seit 1226 gewisse 
Fortschritte gemacht hatte, wobei besonders die Dominikaner von 
Danzig aus erfolgreich gewirkt haben mögen.1)

i) Wenigstens lag bei der Gründung des Konventes die Absicht vor, dass 
sie pro conversione paganorum tätig sein sollten. Vgl. Altaner, Dominikaner
missionen S. 162 f.

2) Chronicon Alberici M. G. SS. XXIII 930: In Prucia vero, quæ est ultra 
Poloniam et ultra Pomeraniam, episcopus Mutinensis Guillelmus, missus a 
papa legatus, ingenio et sapientia sua, non fortitudine, multos paganos ad 
fidem attraxit, et linguam eorum ex magna parte didicit. Insuper principem 
artis grammaticae, scilicet Donatum, in illorum barbaram linguam cum ma
ximo labore transtulit.

’) Über die ausserordentlichen Schwierigkeiten für die damaligen Men
schen, unkultivierte Sprachen zu erlernen, s. Altaner, a. a. O. S. 166 f.

<) Uber den Donatus, s. Denk, Gesch. des gallo-fränk. Unterrichts- u. 
Bildungswesens S. 231 ff. Suhrn, a. a. O. IX 579, meint, dass diese Angabe 
so zu verstehen ist, dass Wilhelm die preussische Sprache unter grammatika
lische Regeln gezwungen hat, und derselben Ansicht ist Munch, Del norske 
Folks Hist. IV: 1 S. 22 f., der glaubt, dass XX ilhelrn nach dem von Donat aufge
stellten Schema eine kurze Formenlehre des Preussischen geschrieben habe.

Die wenigen Nachrichten, die wir über die Wirksamkeit Wilhelms 
auf dieser seiner Legation besitzen, zeigen, dass der Legat seine Auf
gabe äusserst ernst genommen hat. So berichtet der Chronist Albe- 
ricus von Troisfontaines, dass Wilhelm durch seine Begabung und 
Weisheit, nicht durch Gewalt, viele Preussen zum katholischen Glau
ben bekehrt und ihre Sprache grossenteils erlernt habe. Er habe sogar 
den Donat mit sehr grosser Mühe ins Preussische übersetzt.* 2) Dies hätte 
Wilhelm nach Alberich im Jahre 1228 getan; dies kann richtig sein; 
jedenfalls hat der Legat den grössten Teil des folgenden Jahres in 
Preussen gewirkt. Die Angaben des Albericus setzen ja einen ziem
lich langen Aufenthalt Wilhelms in Preussen voraus.

Die Mitteilung des Albericus ist eines Kommentars wert. Die 
Dichtigkeit derselben ist nie bezwe.ifelt worden, und dazu gibt sie 
auch keinen Anlass. Wir erfahren hier also, dass Wilhelm von Mo
dena gewisse Erfolge bei seinem Bekehrungswerk erzielt hat. Sein 
alter Wunsch, den heidnischen Preussen Christum zu verkündigen, 
war damit erfüllt. Noch interessanter ist aber die Tatsache, dass Wil
helm sich die preussische Sprache angeeignet hat,3) und der sehr be
zeichnende Umstand, dass er sich sogar die Mühe genommen hat, 
den Donat den Preussen zugänglich zu machen.4) Hier tritt wieder 
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die ausserordentliche Energie unseres Legaten klar zu Tage, auch 
zeugt das Angegebene von gesundem, praktischem Sinn für die Be
dingungen eines erfolgreichen Bekehrungswerkes. Durch die Er
ziehung einheimischer Priester sollte eine Vereinigung von Christen
tum und Volkstum erreicht werden.1)

Wozu hätte dies aber gedient?! Die Absicht Wilhelms muss die gewesen sein, 
den Preussen die Aneignung der lateinischen Sprache zu ermöglichen, was 
besonders für die Erziehung von eingeborenen Priestern wichtig sein musste. 
Voigt, Gesch. Preussens I 4G0, nimmt denn auch an, dass die Übersetzung zum 
Gebrauch in Schulen, in welchen preussische Jünglinge unterrichtet wurden, 
vorgenommen worden. Die Richtigkeit dieser Ansicht, die neulich auch 
Blanke, a. a. O. S. 40, vertritt, ist unwiderlegbar.

i) Vgl. Blanke, a. a. O. S. 39 und Entscheidungsjahre der Preussenmission, 
passim.

2) Pr. UB. I n. 72. Vom 18. Jan. datiert. Ep. pont. 1 n. 411. Auvray 
387. In den päpstlichen Registern vom 12. Januar datiert. —: proviso, ne 
contra terram illam, que ven. fr. nostrum . . Mutinensem episcopum dinoscilur 
recepisse, occasione huiusmodi procedatur.

3) Ewald, Eroberung Preussens 1 125 Note 2, Krosta, a. a. O. S. 6, Roden
berg, Ep. pont. а. а. O. Watterich, Gründung S. 212 folgert hieraus, dass 
Wilhelm auch während dieser Legation in Livland gewesen sei.

.<) В FW. 10135 b. Auch Lentz, Beziehungen des Deutschen Ordens, 
Excurs II.

Einen Beweis dafür, dass Alberichs Angabe über die von Wilhelm 
bekehrten Preussen stichhaltig ist, liefert uns die Nachricht, dass der 
Legat von einem Lande in Preussen zu Händen des apostolischen 
Stuhles Besitz ergriffen hat. In einem Brief vom 12. Januar 1230 
an den Deutschen Orden ermahnt Gregor IX. die Brüder desselben, 
zum Kampf gegen die Heiden auszuziehen und ihnen das Land, das 
vom Herzog Konrad dem Orden geschenkt worden war, zu entreis
sen. Er schliesst aber mit der einschränkenden Verordnung, dass sie 
gegen das Land, das der Bischof von Modena empfangen habe,* 2) 
nichts unternehmen dürften. Diesen letzten Satz hat die ältere For
schung auf das schon bekehrte Livland bezogen,3) Winkelmann er
kannte aber, dass es sich nur um ein Land in Preussen handeln kann.4) 
Das dinoscilur recepisse kann unmöglich auf die Beziehungen Wilhelms 
von Modena zu Livland angewandt werden. Es muss sich um ein Gebiet 
handeln, dessen Einwohner sich dem apostolischen Stuhl unterwor
fen hatten, in derselben Weise, wie früher die Wiekischen Esten es 
getan hatten. Ein Teil der Preussen hatte sich offenbar bereit er
klärt, zum katholischen Glauben überzutreten, wenn ihnen nur ihre 
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bisherige Freiheit garantiert würde. Auf diese Weise glaubten wohl 
die Preussen, der wachsenden Bedrohung von Seiten des Deutschen 
Ordens am besten vorzubeugen.1)

1) Über die Auswirkungen der päpstlichen Missionstheorie in Preussen 
seit 1230, s. Caspar, Herrn, v. Salza S. 34 ff. Dass die preussischen »Magnaten», 
die im Beginn des 13. Jahrhunderts zum katholischen Glauben übergingen und 
zugleich die Bekehrung eines Teiles der Preussen veranlassten, in hohem Grade 
von der Hoffnung geleitet wurden, dadurch den Gegnern gleichgestellt zu 
werden, scheint mir nach den Ausführungen Blanke’s, a. a. O. S. 21 ff., ge
nügend klargelegt zu sein.

«) Hier sei nochmals auf die sehr klare Erläuterung dieses Programms von 
Blanke, Entscheidungsjahre S. 21 ff. und öfters, hingewiesen.

3) der 1229 von dem nach Deutschland und Dänemark entsandten Lega
ten Otto von St. Nikolaus mit der Untersuchung der streitigen Bischofswahl 
in Riga beauftragt worden war.

«) LUB. I n. 103 und 104.
5) LUB. I n. 103: infra biennium domino papae se praesentabunt, et secun

dum eiusdem arbitrium per omnia perpetuo se habebunt, et ordinationem.

Diese Erscheinung muss als ein direkter Erfolg des päpstlichen 
Missionsprogrammes betrachtet werden.1 2) Die Mission zur Freiheit 
der Neubekehrten war ja schon lange von der Kurie betrieben wor
den, ohne jedoch bisher nennenswerte Resultate erlangt zu haben. 
Gerade zu dieser Zeit — um die Jahreswende 1230—1231 — wurden 
indessen in Kurland Gewinne für die katholische Kirche errungen, 
die als Resultate der missionstheoretischen Bemühungen Innocenz’ 
III. und Honorius’ III. erscheinen. Es gelang nämlich dem päpst
lichen Vizelegaten Balduin von Alna3) einen grossen Teil der Kuren 
auf friedlichem Wege zur Annahme des christlichen Glaubens zu be
wegen. Er schloss Verträge4) mit den Heiden, gemäss welchen sie 
sich selbst und ihre Länder dem Papste übergaben und sich bereit 
erklärten, einen Bischof und andere Geistliche zu empfangen und 
die gewöhnlichen kirchlichen Zehnten zu entrichten. Dafür sollten 
sie persönliche Freiheit geniessen, so lange sie nicht vom Glauben 
abfielen.

Eine Bestimmung dieses Übereinkommens muss uns besonders 
interessieren. Die nämlich, dass die Neubekehrten binnen 2 Jahren 
vor dem Papste erscheinen und danach in allem seinen Befehlen nach
kommen sollten.5) Diese Reise nach Rom sollte sich also zu einer di
rekten Übergabe ihres Landes und ihrer selbst in die Hände des 
Papstes gestalten. Nur dem Papste, der Kirche, und keinem welt- 
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lichen Herrn sollten sie untertan sein, im Schoss der »allein selig
machenden» Kirche wartete ihrer eine glückliche Zukunft. Derselbe 
Gedanke, dass die zu bekehrenden Heiden Repräsentanten nach 
Rom senden sollten, begegnet uns nun in einem Schreiben Gregors 
IX. vom 11. Januar 12331) an einige Preussen, die sich bereit erklärt 
hatten, die Taufe anzunehmen. Dies hätten sie dem Bischof von 
Modena mitgeteilt und hinzugefügt, dass sie ihm demütig gehorchen 
wollten.* 2) Deshalb ermahnt sie der Papst, zwei oder mehrere Männer 
als Berichterstatter an den apostolischen Stuhl zu senden, damit ihr 
Verhältnis zur römischen Kirche so zweckmässig wie möglich geord
net werden könnte: der Papst sei bereit, sie mit liebevollen Armen an 
seine Brust zu drücken.3) Der Inhalt dieses Schreibens ist nun m. E. 
in Verbindung mit der früher erwähnten Angabe zu bringen, dass 
Wilhelm von Modena ein Land in Preussen in Besitz genommen 
habe. Wenn es sich nicht gerade um dieselben Heiden handelt, so 
müssen auch diese während seiner zweiten Legation mit Wilhelm in 
Berührung getreten sein. Es scheint aber, dass hier dieselben Preus
sen gemeint sind wie die, welche drei Jahre vorher erwähnt wurden, 
denn erstens wäre es schwer verständlich, dass die Heiden im Jahre 
1232 den Bischof von Modena in Italien hätten aufsuchen oder ihm 
nur etwa Briefe schreiben können, zweitens erwähnt Gregor IX. 
ausdrücklich, unmittelbar nachdem er die Absichten der Heiden 
mitgeteilt hat, dass Bischof Wilhelm während seiner zweiten

T) Pr. UB. I n. 95. Auvray 10*28. Vgl. Voigt, Gesch. Preussens III 581 f., 
der die Bulle als an einige nahe am Kulmerlande wohnende Preussen ge
richtet bezeichnet.

2) Referente sane ven.fr. nostro Mutinensi'episcopo, nuper accepimus, quod 
vos illo totaliter inspirante, qui ubi vult spirat, parati estis, recipere verbum 
dei et eidem episcopo humiliter obedire. Man bemerke die Übereinstimmung 
des letzten Versprechens mit der Bestimmung des Vertrages Balduins, dass die 
Kuren den Verfügungen des letzteren gehorchen sollten.

3) ut per eorum relationem, invocato nomine domini nostri Jesu Christi, 
qui est pax nostra, qui fecit utraque unum, cum gratia fidei vestra plenius 
procuretur utilitas, et data vobis pace plenaria cum augmento bonorum tem
poralium, vos tamquam dilectissimos in filiorum gratiam adoptatos sincere 
caritatis brachiis amplexamur. Diese für das Verständnis des päpstlichen Mis
sionsprogramms interessante Urkunde können wir hier nicht des näheren be
handeln. Blanke, Missionsmethode S. *28, hat sehr richtig hervorgehoben, 
dass die nach Rom zu sendenden Vertreter als Repräsentanten einer geschlos
senen Volksgemeinschaft anzusehen sind, die mit ihnen zum neuen Glauben 
übertrat.
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Legation für ihren Übertritt in die katholische Kirche gearbeitet 
habe.1)

*) circa tanti negotii promotionem, pro quo etiam memoratus episcopus, 
concesso sibi legationis officio iterato, fideliter laboravit, quantum nobis 
datum fuerit desuper, efficacem volumus sollicitudinem adhibere.

«) Pr. UB. I n. 84. Auvray 682.
8) Vgl. Altaner, a. a. O. S. 164.
4) Ewald, a. a. O. S. 147, glaubt, dass das Christentum in diesen Gegenden 

sich seit der Tätigkeit Bischof Christians 1212—1215 erhalten hat. Leider sind 
wir sehr schlecht über den Umfang der Missionserfolge Christians in jener 
Zeit unterrichtet, es scheint mir jedoch wenig glaublich, dass einige Bekehrte 
des inneren Preussenlandes nicht von der darauf folgenden Reaktion des Hei
dentums miterfasst worden wären.

Der lange zeitliche Zwischenraum zwischen den beiden Bullen 
(vom 12. Jan. 1230 und 11. Jan. 1233) erhält eine natürliche Erklä
rung, wenn wir annehmen, dass Wilhelm von Modena 1229 ein den 
Kurer-Verträgen Balduins von Alna gleichartiges Abkommen mit 
einem Teil der Preussen getroffen hat. Ein solches muss in der Tat 
aus dem Worte recepisse, das wir erwähnten, gefolgert werden. Dabei 
kann die Bestimmung sehr wohl eingerückt worden sein, dass die 
Preussen binnen 2 Jahren vor dem Papste erscheinen sollten. Wil
helm hat aber, nachdem sie dies Versprechen nicht erfüllt hatten, die 
Sache aufs neue aufgenommen und sie durch ein päpstliches Schrei
ben wieder in Fluss zu bringen versucht. Diese Auffassung ist im
merhin gar nicht als die einzig mögliche Lösung dieser Frage anzu
sehen: man kann sich z. B. denken, dass ein Gesuch anderer Preus
sen an Wilhelm von Modena durch Vermittlung von Christen, beson
ders von Predigermönchen, gelangt sein kann. Wie dem auch sei, die 
Ehre, die Wilhelm für diese Taten zukommt, bleibt jedenfalls unberührt 
hiervon. Ein aufopferndes Wirken des Legaten unter den Preussen, das 
ihm schöne Erfolge und ein grosses Ansehen in dem Norden verschafft 
hat, können wir aus diesen dürftigen Nachrichten herauslesen.

Welche Gegenden Preussens können nun von dieser Wirksamkeit 
des Legaten berührt worden sein? Vermutlich sind sie nördlich vom 
Kulmerland zu suchen, in Pomesanien und Pogesanien. Eine Bulle 
Gregors IX. vom 9. Juli 1231* 2) spricht schon von Bekehrten in diesen 
Gegenden,3) weshalb es kaum zu gewagt sein kann, die daselbst er
reichten Missionserfolge auf das Wirken Wilhelms von Modena zu
rückzuführen, um so weniger, als diese Bulle wahrscheinlich von ihm 
selbst beeinflusst ist.4)
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Die Resultate dieser friedlichen Mission Bischof Wilhelms dürfen 
aber nicht überschätzt werden. Es ist ja schon unsicher, ob die 
Preussen, die er in den päpstlichen Schutz aufgenommen hatte, ge
tauft worden sind, soviel steht aber fest, dass die Erfolge Wilhelms 
später verloren gingen, und dass ganz Preussen mit dem Schwert 
zur Unterwerfung und Annahme des christlichen Glaubens gezwun
gen wurde.

Auch ist es sicher, dass Wilhelm von Modena bei einigen Teilen 
des preussischen Stammes keine Geneigtheit für seine Ziele angetrof
fen hat. Sonst wäre ja der grosse Kreuzzug gegen die Preussen, der 
1230 begonnen wurde, unnötig gewesen. Zwar wurde dieser wesent
lich vom Deutschen Orden geführt, der ja gerade zu diesem Zweck 
nach diesen Gegenden berufen war; da wir aber, wie gesagt, keine 
Spuren von einer Uneinigkeit zwischen Wilhelm und dem Orden fin
den, mochte der Legat die Zweckmässigkeit der Ankunft der Ritter 
erkannt haben. Später förderte Wilhelm in hohem Grade die Bestre
bungen des Ordens; eine Wirksamkeit im Sinne des oben erwähnten 
Missionsprogrammes können wir bei Wilhelm nicht weiter finden.

So viel dürfte sicher sein, dass der Legat noch nicht wäh
rend dieser Legation zur Kreuzpredigt geschritten ist.1) Er konnte 
unter ziemlich ruhigen Verhältnissen arbeiten. So waren seine Be
ziehungen zum Herzog Swantopolk von Pommerellen, mit dem er 
später in langwierige Konflikte verwickelt wurde, freundschaftliche, 
indem der Herzog die Entwicklung der Kirche in seinem Land för
derte und die Preussen bekämpfte. In seinem Legationsbericht lobte 
Wilhelm das Verhalten Swantopolks, weshalb der Papst am 17. Juni 
1231 dem Herzog und seinem Sohne ein Schutzprivileg ausfertigte,* 2) 
worin er sie zudem ermahnte, die Heiden Preussens zu bekämpfen 
und die Neubekehrten zu verteidigen.

*) Die Angabe bei Job. Leo, Hist. Prussiæ S. 69, dass Wilhelm dies uni 
Г23О getan habe, ist mit Recht von Altaner, a. a. O. S. 170 als unwahrschein
lich bezeichnet worden. Möglicherweise gehört sie zur dritten Legation Wil
helms.

2) Pommerell. UB. I n. 44. Cum igitur, sicut venerabilis frater noster, 
Mutinensis episcopus dudum in partibus vestris apostolice sedis legatus et 
dilecti filii fratres ordinis Predicatorum fideli nobis relatione monstrarunt, vos 
ad exaltationem Christiani nominis et devotionem apostolice sedis tanquam 
catholicos principes promptos invenerint et paratos . . .

Wilhelm von Modena hat sich offenbar bei seiner Tätigkeit für 
die Christianisierung Preussens in hohem Grade des Dominikaner
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Ordens bedient. Die Vermutung Albaners,1) dass es dem Einfluss Wil
helms zu verdanken sei, dass der Dominikanerorden bei der Missions
tätigkeit unter den Preussen die erste Rolle gespielt hat, ist zweifels
ohne richtig. Er hat die Ausbreitung des Ordens in jeder Weise ge
fördert. Vielleicht ist er schon darum in ein gespanntes Verhältnis 
zu Bischof Christian von Preussen, der Cisterziensermönch gewesen 
war, getreten, das dann zum Schaden Christians und zugunsten des 
Deutschen Ordens fortgedauert hat. Wohin es nur möglich war, hat 
der Legat die Predigerbrüder ausgesandt: so finden wir z. B., dass 
sie bis zur Mitte des Jahres 1231 eine beträchtliche Missionsarbeit in 
Pomesanien und in der Gegend von Preussisch-Holland geleistet ha
ben müssen.* 2) Da die Arbeit der Dominikaner so auf das intimste 
mit dem Fortschreiten der Christianisierung Preussens verbunden 
war, war es natürlich, dass die Städte, die im Missionsgebiet gegrün
det wurden, Dominikanerklöster erhielten. So z. B. Kulm und El
bing.3) An diesen Konventen hatte Wilhelm von Modena bei seinem 
späteren Wirken in Preussen eine starke Stütze.

i) A. a. O. S. 162.
2) In der oben S. 154 erwähnten Bulle vom 9. Juli 1231 werden die Neube

kehrten ermahnt, die richtige katholische Lehre, wie sie von den Dominikanern 
gelehrt wurde, anzunehmen und den Brüdern zu gehorchen.

з) Roth, Die Dominikaner . . . im Deutsch-Ordensland Preussen S. 4, 61 
ff., 68 ff.

4) Tzschoppe-Stenzel, Urk. Sammlung n. 13. Cod. dipi. Siles. VII n. 355. 
Der Ausstellungsort ist zwar nicht bezeichnet, kein Zweifel kann jedoch dar
über obwalten, dass die Urkunde in Breslau ausgestellt worden ist.

Ende 1229 sah Bischof Wilhelm seine Legation als vollendet an 
und begab sich auf die Rückreise nach der Kurie. Er nahm zuerst 
den Weg durch Polen nach Schlesien, wo wir ihn in Breslau am 5. 
Januar 1230 treffen. An diesem Tage legte er einen Streit des Bischofs 
Laurentius von Breslau mit dem Herzog Heinrich I. von Schlesien 
über den Blutbann im Neisser Gebiete bei. In der Urkunde, die hier
über ausgefertigt wurde,4) wird erwähnt, dass Bischof Wilhelm von 
Modena, legatus Prusie, den Vergleich zwischen den Streitenden 
zustandebrachte. Durch seine Vermittelung war der Herzog bewo
gen worden, auf die Hälfte der Einkünfte aus Rechtsfällen, die an 
Hals und Hand gingen, und von Sühnen zu verzichten, während bei 
anderen Sachen dem Herzoge die Jurisdiktion, dem Bischof der Er
trag zugestanden wurde; dies alles jedoch unter vielen Bedingungen, 
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die genau festgesetzt wurden.1) Wie man sieht, wurde die grosse 
diplomatische Tüchtigkeit Bischof Wilhelms auch ausserhalb seines 
Legationsgebietes zur Schlichtung von Zwistigkeiten herangezogen.

J) Vgl. Maydorn, Bezieh, d. Päpste zu Schlesien S. 18. Diese durch Wil
helm veranlassten Bestimmungen werden im Jahre 1282 von dem päpstlichen 
Legaten Philipp von Fermo erwähnt und bestätigt, wobei Wilhelm als »Bi
schof G(uilelmus) von Sabina, damals Bischof von Modena und Perugia (sic!) 
päpstlicher Legat» bezeichnet wird. Cod. dipi. Siles. VII n. 1720.

2) Vgl. G.ötz, Die Verkehrswege S. 552.
8) UB. des Hochstifts Merseburg I n. 202 und 203. Vgl. Lepsius, Gesch. 

d. Bischöfe von Naumburg I 286 n. 59. In der Bestätigungsurk. des Erzbischofs 
Albert von Magdeburg und des Bischofs Engelhard von Naumburg wird Wil
helm unter den Zeugen angeführt: Dominus Wilhelmus, Episcopus Mutinen
sis, legatus Prussiæ, qui tunc casu ad parles illas pervenerat. Arndt, Archiv d. 
Sachs. Gesch. II 280. Aus den andern Ausfertigungen (s. noch Lepsius, a. a. O. 
S. 284 n. 58,) gewinnt man aber den Eindruck, dass Wilhelm als Vermittler 
aufgetreten ist.

4) Dies berichten uns die Ann. Colon, maximi, M. G. SS. XVII 841, die je
doch das Ereignis fälschlich ins Jahr 1228 verlegen.

5) Ann. Colon, max. а. а. О.: Eadem eciam excommunicatione postea 
Aquenses ligat, pro eo quod episcopum Mutinensem de Prucia post legationem 
suam redeuntem dicti fautores imperatoris (scii, advoc. Aquensis et Arnoldus 
de Gimmenich et alii) Aquisgrani ceperant et captum detinuerant, magna 
quantitate auri ablata.

Von Breslau schlug der Legat den vielbenutzten Weg gegen We
sten über Leipzig nach Mainz ein,* 2) denn am 6. Februar befand er sich 
in Merseburg, wo er sich an der Beilegung eines Streites zwischen den 
Kapiteln von Zeitz und Naumburg beteiligte.3) Hier traf er mit dem 
Erzbischof Albert von Magdeburg zusammen, was ohne Zweifel zu 
einem grosspolitischen Gespräch der beiden Männer Anlass gegeben 
hat, denn, wie wir erwähnten, war Erzbischof Albert in hohem Grade 
an den Missionsländern interessiert.

Die weitere Reise des Legaten ging nach Aachen, offenbar um 
von dort den sicheren Weg durch Frankreich nach Italien einzuschla
gen. In Aachen wurde jedoch an Wilhelm von Seiten der Kaiserlichen 
ein Übergriff verübt; einige Gönner der kaiserlichen Sache nahmen 
ihn nämlich in Haft und hielten ihn eine Zeitlang fest, wobei er 
»einer grossen Menge Goldes beraubt wurde».4) Wie lange der Legat 
durch diese Behandlung aufgehalten ward, liegt im Dunkeln, wir 
wissen nur, dass er, nachdem die Aachener Bürger vom Legaten 
Otto, der zu dieser Zeit in Belgien weilte, exkommuniziert worden 
waren, freigelassen wurde.5) Wahrscheinlich behielten die Aachener 
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das geraubte Geld, bis es um Weihnachten 1230 dem Legaten Otto 
gelang, die Schuldigen zu zwingen1), Genugtuung für den Übergriff 
zu leisten.

1) Ibidem: Qui malefactores pro huiusmodi excessu Colonie satisfactione 
peracta veniam meruerunt. Am 25. Dezember 1230 war Otto in Aachen, und 
die Vermutung Winkelmanns, dass er damals die Genugtung erzwungen hat, 
dürfte wohl richtig sein. BFW. 10120 a.

2) Dass er im Beginn des Sommers wieder in Modena tätig gewesen sein 
muss, wurde schon gezeigt.

Nach dem Ereignis in Aachen verlieren wir den Bischof von Mo
dena bis zum August 1230, wo er den Frieden zwischen Kaiser und 
Papst zu Ceperano mitunterzeichnet, aus den Augen. Im Frühling 
muss er jedoch bei der Kurie eingetroffen sein und seinen Legations
bericht abgestattet haben.1 2) Obwohl er diesmal nicht von grossen 
Resultaten der Missionsarbeit in Preussen berichten konnte, so hat 
er doch erwähnen können, dass die Voraussetzungen für eine glück
liche Durchführung der Christianisierung des Landes jetzt geschaffen 
waren.



Fünftes Kapitel.

WILHELMS DRITTE LEGATION NACH DEM NORDEN 1234—1242.

Was hat den Anstoss zur dritten Legation Wilhelms von Piemont, 
die im Februar 1234 angekündigt wurde, gegeben? Zur Beantwor
tung dieser Frage ist eine kurze Rückschau auf die Entwicklung der 
Dinge in Livland, seitdem Wilhelm das Land 1226 verlassen hatte, 
erforderlich.

Im Jahre 1229 war Bischof Albert gestorben, und damit war 
Livland der starken, einheitlichen Leitung beraubt. Auf seinen Tod 
folgte eine zwiespältige Bischofswahl, indem das rigasche Kapitel 
den Domherrn Nikolaus von Magdeburg wählte, während der Bremer 
Erzbischof wieder seine Metropolitangewalt geltend machen wollte 
und den Kleriker Albert von Bremen zur Bischofswürde ausersah. 
Papst Gregor IX. beauftragte am 4. April 1230 seinen Legaten Otto 
von St. Nikolaus mit der Schlichtung des Streites. Dieser sandte sei
nen Pönitentiar Balduin von Alna als Vizelegaten nach Riga, um die 
Rechtsgültigkeit der dortigen Wahl zu prüfen. Er wird aber auch 
weitergehende Vollmachten erhalten haben, denn er blieb in Livland, 
auch nachdem Kardinal Otto die Wahl entschieden und seine Lega
tion beendet hatte. Seine Ankunft in Riga wird im Sommer 1230 
erfolgt sein, und am 28. Dezember 1230 und 17. Januar 1231 schloss 
er die erwähnten Verträge mit den Kuren, gemäss welchen er diese 
zu Händen des Papstes annahm und ihnen ewige persönliche Frei
heit garantierte.1) Diese Anordnungen brachten ihn aber in einen 

D Die Wirksamkeit Balduins von Alna gehört zu den interessantesten aber 
auch dunkelsten Kapiteln der baltischen Geschichte. Man hat ihn vielfach 
für einen unbefähigten, auch moralisch minderwertigen Repräsentanten des 
Papstes angesehen, ihn andrerseits aber auch als einen menschenfreundlichen 
Beschützer der ursprünglichen Bewohner des Landes gegen die Bedrückung 
des Schwertbrüderordens geschildert (u.a. Merkel, Vorzeit Lieflands II 24 ff.). 
Offenbar ist er ganz und gar von dem päpstlichen Missionsprogramm be-
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heftigen Streit mit allen Machthabern Livlands, deren Interessen sie 
durchaus zuwiderliefen. Sobald der neue Bischof Nikolaus in Riga 
eingetroffen war, trat er direkt den Anordnungen Balduins entgegen, 
indem er den Bürgern Rigas ein Drittel nicht nur von Semgallen und 
Ösel sondern auch von Kurland zu Lehen gab.1) Er scheint über
haupt die apostolische Autorität Balduins bestritten zu haben,* 2) 
und dieser begab sich, als er nach manchen Streitigkeiten einsah, 
dass er nichts bei den Livländern ausrichten könne, im Herbst 1231 
zum Papste. Es gelang ihm auch, das Vertrauen Gregors im höchsten 
Grade zu gewinnen, was ja nicht verwunderlich ist, da er tatsächlich 
auf ausserordentliche Resultate seiner friedlichen Missionsbestre
bungen hinweisen konnte. Seine Verträge mit den Kuren muss Gregor 
IX. mit grosser Freude begrüsst haben. Die Anstrengungen einiger 
Schwertritter, die Balduin in Rom vorfand, und die ihm entgegen
arbeiteten,3) waren vergeblich, und so wurde Balduin zum Bischof 
von Semgallen und Legaten in Livland, Gotland, Finnland, Estland, 
Semgallen und Kurland ernannt, wozu er mit verschiedenen Voll
machten ausgerüstet wurde, wie sie nicht einmal Wilhelm von Modena 
besessen hatte. Sogar frühere päpstliche Bestimmungen über die 
Teilung Livlands wurden für ungültig erklärt;4) auch die Verfügung 
Wilhelms von Modena vom 11. April 1226 über die Teilung der zu 
erobernden Länder,5) die von Gregor selbst bestätigt worden war,6) 
wurde aufgehoben.
herrscht gewesen, und seine Unfähigkeit bestand darin, dass er die Un
möglichkeit der Verwirklichung desselben in Kurland nicht rechtzeitig er
kannt hat. Dass er schliesslich doch zu dieser Einsicht gelangt ist, zeigen die 
Urkunden LUB. In. 135 und 136. Vorzügliche Ausführungen über Balduin 
finden sich bei Ph. Schwartz, Kurland S. 20—40. Vgl. noch v. Bunge, Weih
bischöfe S. 39 ff., Kallmeyer, a. a. O. S. 177—190, v. Goetze, Albert Suerbeer 
S. 124—134.

x) LUB. I n. 109, dat. 9. August 1231. Nikolaus wurde wahrscheinlich in 
der Zeit zwischen dem 8. April und 6. Mai 1231 geweiht und kam also erst da
nach in Livland an.

2) Vgl. die ausführlichen Klagen Balduins gegen Nikolaus und den Orden 
bei Hildebrand, Livonica Anh. n. 21.

8) Albericus von Troisfontaines, M. G. SS. XXIII 930: Balduinus . . 
veniensque ad curiam Romanam invenit ibi quosdam adversarios suos, qui 
se vocabant milites Dei.

4) So die grundlegenden Bestimmungen Innocenz’ III. vom Jahre 1210.
Vgl. Schwartz, a. a. O. S. 29.

6) LUB. I n. 83.
«) LUB. III n. 98 a, dat. 23. Januar 1228.
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Wir können die Pläne der Kurie, wie sie in den für Balduin aus
gestellten Bullen zum Ausdruck kommen, hier nicht weiter erörtern,1) 
wir wollen nur feststellen, dass sie in striktem Gegensatz zur bisheri
gen Entwicklung der Dinge in Livland standen1 2) und die Kraft der 
jungen Kolonie aufs gefährlichste vermindern mussten.

1) Vgl. Schwartz, a. a. O. S. 32.
2) Wie früher erwähnt wurde, ist Fieberg der entgegengesetzten Ansicht, 

indem er meint, dass Balduin nur die »Gedanken eines päpstlichen Freistaats» 
weiterentwickelt hätte. Die Besitznahme Wilhelms von den estnischen Land
schaften bildete allerdings auch einen Gegensatz zu der früheren Geschichts
entwicklung in Livland, sie umfasste aber schon bekehrtes Land und hatte 
eine bestimmte Ursache: den Krieg zwischen Deutschen und Dänen.

3) Es sind die Urkunden LUB. I n. 115—124.
4) Am 3. Oktober 1232 war Balduin in Doberan (v. Bunge, Weihbischöfe 

S. 41, V. Bunge, Urk.-Regesten n. 381), im April 1233 begegnen wir ihm zu 
Quedlinburg (Winkelmann, Livi. Mitt. XIII 525). Wenn Balduin nicht per
sönlich in Rom gewesen ist, so hat er doch im Frühjahr 1233 mit dem Papst 
in Verbindung gestanden, wie drei Schreiben Gregors vom 18., 20. und 25. 
April (Auvray 1248, 1256, 1257) zeigen.

5) Schwartz, a. a. O. S. 36 ff.
•) v. Bulmerincq, Verfassung der Stadt Riga S. 4L

11 — Soc. Scient. Fenn., Comm. Hum. Lill. II. 5.

Balduin begab sich wohl bald nach Empfang der ihm so überaus 
günstigen Bullen, die im Januar und Februar 1232 ausgestellt wurden,3) 
auf die Rückreise nach Livland, wo er im Frühling 1232 eingetroffen 
sein wird. Er begegnete aber dabei dem erbittertsten Widerstand 
aller livländischen Stände: sie weigerten sich alle, Balduin Gehorsam 
zu leisten. In der Überzeugung, dass eine Unterwerfung unter Balduin 
den Untergang ihrer Selbständigkeit bedeuten würde, standen sie 
fest, und alle apostolischen Vollmachten halfen Balduin nicht. Er 
ging im Winter 1232—1233 wieder äusser Landes, vielleicht suchte 
er noch einmal Unterstützung in Rom;4) als er zum Sommer 1233 
wieder in Livland erschien, hatte er seine Forderungen wesentlich 
herabgestimmt. In der Folgezeit lenkte er noch mehr ein und eignete 
sich bei der Ordnung der Verhältnisse des neubekehrten Landes 
der Kuren sogar die von Wilhelm von Modena befolgten Grundsätze 
an.5) Doch konnte er einen erneuten Streit mit dem Bischof und den 
Bürgern von Riga über Kurland nicht vermeiden,6) und da er u.a. 
auch in Estland hoffnungslos mit dem Orden verfeindet war, wurde 
Gregor IX. zur Abberufung des Legaten bewogen und der erprobte 
Wilhelm gleichzeitig zu seinem Nachfolger ausersehen.
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Aus dem Angeführten ergibt sich, dass die erneute Absendung 
Wilhelms nach Livland ihren Grund in den verwickelten Verhältnissen 
hatte, die daselbst durch das schroffe Vorgehen Balduins hervorge
rufen worden waren. Wir können auch ohne weiteres annehmen, 
dass die Bitten der Livländer letzten Endes Wilhelms Legation 
veranlassten. Es scheint, als ob sie Boten an ihn gesandt hätten,1) 
welche die umstürzende Tätigkeit Balduins in den trübsten 
Farben schilderten, wobei sie mit Recht hatten darauf hinweisen 
können, dass das Werk Wilhelms jetzt gefährdet wäre; sie haben ihn 
wahrscheinlich gebeten, vom Papste die livländische Legation für 
sich zu erbitten. Dass der Gang der Dinge sich so gestaltete und 
nicht etwa so, dass die Livländer erst den Papst von der mangelnden 
Eignung Balduins von Alna überzeugten, scheint aus dem Bericht 
Gregors über die inständigen Bitten und Tränen Bischof Wilhelms 
hervorzugehen,1 2) mit denen er um seine Entsendung nach Livland 
vor den heiligen Vater getreten sei. Denn es ist klar, dass er nicht 
bloss um das Recht, im Baltikum missionieren zu dürfen, gebeten 
hat, sondern gerade darum, Balduin als Legaten zu ersetzen, dessen 
Tätigkeit er also auch für schädlich hielt. Auch dies kann man übri
gens aus den Worten herauslesen, dass Wilhelm sein Werk im Norden 
vervollständigen wollte. Genug: der Mann, dem es gelungen war, den 
Bannstrahl von Johann von Vicenza abzuwenden, musste den Papst 
auch zur Rückberufung Balduins, mochte dieser auch hoch in der 
Gunst Gregors stehen, bewegen können. Aus dem scharfen Ton des 
päpstlichen Schreibens, durch das Balduin von der Ernennung 
Wilhelms unterrichtet und zum Gehorsam gegen ihn ermahnt wird,3) 
erhellt auch, dass es den Gegnern Balduins vollständig gelungen war, 
den Papst von den unglücklichen Folgen der Tätigkeit Balduins 
zu überzeugen.

1) Wir sahen schon, dass die Schwertritter 1232 durch Gesandte Balduin 
in Rom enlgegenzuwirken suchten, und sie haben offenbar gleich den Bi
schöfen und Bürgern von Riga ihr Äusserstes getan, um Balduin los zu wer
den. Ein direktes Zeugnis dafür, dass die Ritter sich beim Papste bemüht 
haben, besitzen wir in der Schutzbulle, die Gregor am 15. Februar 1234 auf 
Ritten der Ritter für den Schwertbrüderorden ausfertigte. LUB. I n. 99. 
Dass sie aus dem Jahre 1234 stammt, erhellt aus Schirren, Verzeichnis livl. 
Geschichtsquellen S. 129 n. 41.

2) Vgl. oben S. 69. Daraus erhellt auch, dass Gregor sich nicht allzu leicht 
zu dem Beschluss der Entsendung Wilhelms bewegen liess.

8) Hildebrand, Livonica Anh. n. 18. Auvray 1816.
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Vom 9. Februar 1234 datieren zwei Schreiben Gregors IX. an 
Balduin von Alna, in denen der Papst ihm sein Legatenamt und alle 
Vollmachten, die er erhalten hatte, entzieht und die Ernennung 
Wilhelms von Modena zum Legaten ankündigt.1) Das eigentliche 
Ernennungsschreiben, das an alle Christgläubigen in Livland, Preussen, 
Gotland, Finnland,1 2) Estland, Semgallen, Kurland und den andern 
Missionsländern an der Ostsee gerichtet war, erfolgte erst am 21. 
Februar,3) und noch eine Woche später, am 28. Februar4) erhielt 
Wilhelm Spezialvollmacht, »Bistümer zu vereinigen und zu teilen, 
von einem Ort zum anderen zu verlegen, Bischöfe einzusetzen und 
zu weihen und Bistümer abzugrenzen»,5) wo er es für angemessen 
hielt.

1) Hildebrand, Livonica Anh. n. 18 und 19. Auvray 1816 und 1818.
a) Siehe Exkurs.
3) LUB. I n. 132. Auvray 1817 (in extenso).
4) LUB. I n. 133. In den päpstlichen Registern ist diese Bulle vom 15. 

Februar datiert (Hildebrand, a. a. O. Anh. n. 17, Auvray 1814), da aber das 
Datum der Urkunde als gesichert betrachtet worden ist, muss man mit Hilde
brand, a. a. O., einen Datierungsfehler im Register annehmen.

5) ut episcopatus unire ас dividere valeas, et transferre de uno loco ad 
alium, instituere de novo episcopos et consecrare, et limitare episcopatus, ubi 
expedire videris in prædictis terris.

•) Über die Berechtigung der Legaten zur Vornahme von Diözesaneintei
lungen und -abgrenzungen und zur Neuerrichtung von Bistümern, s. Ruess, 
a. a. O. S. 153 ff.

7) LUB. I n. 133: Cum . . . in Revalia, Vironia et quibusdam aliis terris, 
legationi tuae commissis, tanta sit temporalium rerum inopia, quod non solum 
unius uni, sed etiam vix duorum episcopatuum uni episcopo sufficiunt facul
tates, et propter episcoporum defectum salus negligitur animarum.

8) LUB. I n. 132: eum ad evangelizandum gentibus nomen Domini nostri 
lesu Christi . . providimus destinandum.

Durch diese Vollmacht erhielt Wilhelm ausserordentlich grosse 
Machtbefugnisse,6) die aber auch vonnöten waren, da mehrere der 
Bistümer Livlands sich im Zustand der Auflösung befanden. Beson
ders bezeichnete der Papst Reval und Wierland als arm, so dass ein 
Bischof kaum von den Erträgen zweier Bistümer unterhalten werden 
konnte.7) Aber auch anderswo waren die Zustände ebenso misslich. 
Die ersten Massregeln des Legaten mussten demnach darauf abzielen, 
kraft der genannten Vollmachten die Lage der Bistümer zu verbes
sern. Ausserdem wird als Aufgabe seiner Legation nur die Mission 
erwähnt,8) woraus erhellt, dass Bischof Wilhelm einfach an Stelle 
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Balduins trat, und dass die Legation auf lange Sicht geplant war. 
Er wurde mit dem vollständigen Legationsoffizium ausgerüstet.

Im März 1234 wird Wilhelm seine Reise nach dem Norden angetre- 
ten haben. Ende Eebruar hat er in Rom 400 Bologneser libri auf
genommen, offenbar, um damit die lange Fahrt vorzubereiten.1) 
Vom 18. März ist ein päpstlicher Auftrag an Wilhelm datiert, der 
ihm die Beilegung des Streites zwischen dem Erzbischof von Bremen 
und den Stedingern anvertraute;1 2) ob der Legat aber damals noch 
in Rom weilte, kann nicht mit Bestimmtheit entschieden werden, 
denn das Schreiben kann ihm ja auch nachgesandt worden sein. 
Jedenfalls gibt uns dieser päpstliche Brief Auskunft über den Weg, 
den Wilhelm einschlug, um sein Legationsgebiet zu erreichen. Gregor 
IX. sagt darin, dass er dem Legaten diesen Auftrag gebe, weil jener 
durch das Erzbistum Bremen reisen werde.3) Damit können wir die 
Behauptungen und Annahmen widerlegen, gemäss welchen Wilhelm, 
bevor er in Livland ankam, Preussen besucht haben soll,4) denn es 
ist hiernach klar, dass der Legat über Bremen und Lübeck nach 
Livland gereist ist, ohne den Umweg über Preussen zu machen.5)

1) In einem Schreiben vom I. März befahl Gregor IX. dem Modeneser Ka
pitel, diese Summe den Darleihern zurückzuzahlen, was auch am 16. Mai ge
schah. Arch. Capii. Carta 438.

2) Ehmck, Bremisches UB. 1 n. 179. BFW. 7016.
3) Ibidem: Guare cum sis per ip(sorum terram) dante deo transitum habi

turus.
4) K. V. Schlözer, Livland S. 141. Krosta, a. a. O. S. 6. Voigt, Gestii. Preus- 

sens II 258 ff. Auch Tenckhoff, Papst Alex. IV. S. 234.
s) Le Couteulx, Annales ord. Carius. IV 22, glaubt, dass unser Wilhelm 

identisch mit dem Kartusianer gewesen sein muss, der 1234 in die slavischen 
Länder östlich der Adria als Legat gesandt wurde, um gegen die Häresie dieser 
Länder zu wirken. Dies war jedoch der Prior des Klosters SI. Barlholomæus 
von Trisulti. Potihast 9402.

6) Fellen, Gregor IX. S. 220 f. Schumachers, »Die Stedinger», war ma
nichi zugänglich.

Die Stedinger, mit denen Wilhelm von Modena jetzt zu tun bekam, 
waren ein Bauernstamm an der unteren Weser, der kräftig und voll 
Freiheitsdrang war. Schon vor 1230 hatten sie sich geweigert, dem 
Bremer Erzbischof den herkömmlichen Zehnten zu liefern, und waren 
darauf von diesem, als er sie nicht mit Waffen besiegen konnte, 
als Ketzer verurteilt und exkommuniziert worden.6) In den Jahren 
1232 und 1233 wurde das Kreuz gegen sie gepredigt, aber ohne 
Erfolg: sie behaupteten ihre Freiheit gegen die Kreuzfahrer.
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Gregor IX. hielt, wie schon erwähnt, seinen Legaten für besonders 
geeignet, einen Ausgleich zwischen den Bauern und der Bremer Geist
lichkeit und Bürgerschaft herbeizuführen. Doch hat Wilhelm die 
Hoffnungen des Papstes nicht erfüllen können. Wenn wir auch 
kein direktes Zeugnis über das Eingreifen Wilhelms in den Streit 
besitzen, so ist dennoch kein Grund vorhanden, dasselbe zu be
zweifeln;1) dass aber seine Anstrengungen resultatlos geblieben sind, 
erhellt daraus, dass ein übermächtiges Kreuzheer die Stedinger am 
27. Mai 1234 beinahe vernichtete.

!) Das Originalschreiben Gregors an Wilhelm in dieser Sache wird im Archiv 
zu Stade aufbewahrt, ein Umstand, den man vielleicht als ein Zeugnis dafür 
auffassen kann, dass Wilhelm sich mit dem Streit beschäftigt hat.

2) Vgl. die sorgfältige Untersuchung dieses Kampfes zwischen Waldemar 
und Lübeck von P. Hasse in den Hansischen Geschichtsblättern, Jahrg. 1874 
S. 118-148.

8) LUB. I n. 130—131.

Als der Legat in Lübeck anlangte, stiess er auf ein ernstliches 
Hindernis für seine Reise nach Livland. König Waldemar von Däne
mark hatte eine Aktion eingeleitet, um die estnischen Landschaften 
zurückzugewinnen; und um die Livländer zur Rückgabe derselben 
zu zwingen, schritt er gegen Ende des Jahres 1233 im Bündnis mit 
Graf Adolf von Holstein zur Sperrung des Lübecker Hafens, »des 
Schlüssels Livlands».* 2) Durch versenkte Schiffe und zwei Kastelle 
hinderte er alle Schiffe, aus der Trave zu segeln.

Wilhelm von Modena schritt sogleich zu Massregeln, um diesem 
Kampfe ein Ende zu machen. Nicht nur, dass es ihm selbst schwer 
geworden wäre, sich nach Livland einzuschiffen, er muss im höchsten 
Grade darüber empört gewesen sein, die Zufuhr von Kreuzfahrern 
nach den Missionsländern jenseits des Meeres abgeschnitten zu fin
den. Er richtete Bitten und Ermahnungen an König Waldemar, die 
Blockade aufzuheben; mehr als seine eigene Durchlassung erreichte 
er aber nicht. Schon am 15. Februar hatte Gregor IX. Lübecks 
Hafen und die nach Livland ziehenden Kreuzfahrer in den aposto
lischen Schutz genommen und den Bischof von Ratzeburg nebst 
zwei anderen Geistlichen beauftragt, den versprochenen Schutz auf
recht zu erhalten.3) Wilhelm von Modena konnte demnach bei den 
Verhandlungen mit Waldemar diesen auf die Folgen einer fortgesetz
ten Sperrung des Hafens an der Trave aufmerksam machen. Er 
musste aber dem Papste berichten, dass Waldemar sich um seine 
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Vorstellungen nicht gekümmert hätte.1) Am 30. August gab Gregor 
dem Propst, Dekan und Kantor des Stiftes zu Halberstadt den aus
drücklichen Befehl, den dänischen König durch Bann und Interdikt 
zur Aufhebung der Blockade zu zwingen.* 2) In diesem Schreiben 
erwähnt der Papst das Misslingen Wilhelms,3) weshalb anzunehmen 
ist, dass ihm dieser spätestens Anfang Juli einen Bericht hierüber 
gesandt hat. Ob der Legat bei Absendung desselben schon in Riga 
weilte, wird kaum zu entscheiden sein;4) für wahrscheinlicher möchte 
ich halten, dass er den Bericht aus Lübeck oder wenigstens vor sei
ner Überfahrt nach Livland abgesandt hat.

*) Schiemann, Russland, Polen und Livland II 50, behauptet irrtümlich, 
dass Waldemar den »scharfen Drohungen» Wilhelms nachgegeben und seine 
Kriegsmacht aus der Trave zurückgezogen habe.

•) UB. d. Stadt Lübeck I n. 64. Auvray 2067.
3) ac idem (Rex Dacie) ad venerabilis fratris nostri W. Episcopi quondam 

Mutinensis nunc in partibus illis apostolice sedis legati aliorumque virorum 
prudentum preces et monita de portu predicto peregrinorum exire naves quas 
incluserat non permisit.

<) Rasse, a. a. O. S. 125, ist der Ansicht, dass er von Livland aus dem 
Papste den genannten Bericht erstattet hat, er glaubt sogar (S. 135), dass Wil
helm im Sommer aus Riga seine Mahnungen an Waldemar abgefertigt habe. 
Er nimmt aber einen allzu frühen Zeitpunkt für die Ankunft des Legaten in 
Livland an. Aus den Einleitungsworten des päpstlichen Schreibens vom 30. 
August: Significavit nobis populus nuper in Livonia sacri fonte baptismatis 
candidatus, quod etc. lassen sich doch keine Schlüsse auf eine Anwesenheit 
Wilhelms in Livland ziehen.

») LUB. I n. 134—135. Schwartz, a. a. O. S. 35 f.

Spätestens im August ist Wilhelm in Riga eingetroffen, denn seine 
Beurkundung der Einsetzung des neuen Bischofs von Ösel und der 
Limitation seines Bistums vom 10. September 1234 setzt eine ziem
lich lange vorherige Anwesenheit des Legaten in Livland voraus.

Für die nächste Tätigkeit des Legaten in Livland haben wir leider 
nur ein paar direkte Zeugnisse; auf indirektem Wege ist es uns aber 
möglich, ein annäherndes Bild davon zu entwerfen. Bei der Ankunft 
Wilhelms war die Lage etwa die folgende: Mit der Stadt Riga führte 
Balduin, nachdem er die Stadt zum Verzicht auf ihre Ansprüche auf 
den dritten Teil von Semgallen und Kurland bewogen hatte,5) nur 
einen Prozess wegen des dritten Teiles von ösel, welchen die Stadt 
auf Grund eines Teilungsvertrages mit dem Orden und dem Rigaer 
Bischof vom 20. Dezember 1233 als ihr Eigentum betrachtete, wäh
rend Balduin die ganze Insel als zu dem päpstlichen Gebiete Livlands 



N:o 5) Kardinal Wilhelm von Sabina 167

gehörend ansah.1) Mit dem Bischof von Riga stritt Balduin u. a. 
ebenso über ein Drittel Ösels sowie über die Wiek, die Bischof Niko
laus sich angeignet hatte. In dem erbittertsten Streite war Balduin 
jedoch mit dem Schwertorden. Er beschuldigte diesen u. a., dass er 
Wierland und Jerwen, welche Wilhelm von Modena zu Händen des 
Papstes genommen hatte, der Herrschaft Balduins gewaltsam entzo
gen habe, wobei ein wahres Blutbad unter den Vasallen der Kirche 
in Reval angerichtet worden sei,2) ferner, dass sie zwei Schlösser der 
Kirche, Agnileti (Hagelite) und Goldenbeck, zerstört und die Neube
kehrten überall schwer bedrückt hätten. Noch vieles andere war 
Gegenstand des Streites zwischen dem Orden und dem Semgaller 
Bischof;3) hier sei nur noch erwähnt, dass die Ritter sich nicht dazu 
verstehen wollten, auf ihr Drittel von Ösel, Semgallen und Kurland 
zu verzichten.

Die Ordnung im ganzen Land war somit tief erschüttert. Bei 
der erregten Stimmung, die bei allen Parteien herrschte, trat Wilhelm 
offenbar sehr vorsichtig und ausgleichend auf und tat vorläufig keine 
Schritte zur Entscheidung der Streitigkeiten oder zur Bestrafung 
von Übergriffen. Er liess dies alles so, wie er es vorfand,4) vielleicht 
vornehmlich deswegen, weil Balduin zur Kurie eilte, wo er eine Reihe 
von Klagen gegen die Livländer dem Papste übergab. Die Entschei-

!) Vgl. Balduins Klagen in Hildebrand, Livonica Anh. n. 21 §§ 5, 30, 44 
und 46.

2) Bei seiner ersten Ankunft in Livland erlangte Balduin die Herausgabe 
der Landschaften seitens des Ordens, verlor sie bald wieder, gelangte nochmals 
nach seinem Besuch an der Kurie Anfang 1232 in den Besitz Wierlands und 
Jerwens, wonach aber die Schwertbrüder abermals die Landschaften besetz
ten, wobei es zu grossem Blutvergiessen kam. Näher können wir nicht auf 
diese noch unklaren Verhältnisse eingehen. Die Urkunde, der wir das Gesagte 
entnommen (Hildebrand, a. a. O. Anh. n. 21), ist noch nicht ausreichend 
verwertet worden.

3) Hildebrand, a. a. O. und die Verwertung der Urkunde bei Schiemann, 
Hussland, Polen und Livland II 49 f.

4) Augenscheinlich hat er nicht einmal die Herausgabe Wierlands, Hardens 
und Jerwens vom Orden gefordert; dieser ist erst 1236 vom Papst dazu verur
teilt worden. Vielleicht hat der Legat die Stellung der estnischen Landschaf
ten so aufgefasst, dass der Orden sie für den Papst verwaltete. Dies muss ihm 
wenigstens als die beste Lösung erschienen sein, wenn er an.den Misserfolg 
seines Statthalters Johannes dachte. Ganz unbegründet finde ich die Angabe 
Hirschs (SS. rer. Pr. V 27), dass Wilhelm 1235 die Herausgabe der Landschaf
ten vom Orden beansprucht habe »mit der bestimmten Erklärung, dass er 
dieselben an die Dänen zurückgeben werde.»
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dung der während der Legation Balduins entstandenen Zerwürfnisse 
sollte demnach in Rom getroffen werden. Am *20. November 
zitierte Gregor IX. alle die von Balduin Angeklagten zum 8. Septem
ber 1235 nach Rom, um teils persönlich, teils durch Prokuratoren 
dem Papste Rede und Antwort zu stehen.1) Wilhelm von Modena hat 
sich persönlich an dem endgültigen Prozess in Rom beteiligt, wes
halb wir später auf diesen zurückkommen.

Zunächst machte sich der Legat ernergisch ans Werk, um der 
kirchlichen Organisation und dem geistlichen Leben frische Kräfte 
zuzuführen. Neben seiner Tätigkeit zur Neubesetzung des Öseler 
Bistums leistete er sogleich der Niederlassung der Dominikaner in 
Riga hilfreiche Hand. Wann die Predigerbrüder nach Riga gekommen 
sind, ist unsicher,2) jedenfalls schenkt am 8.- September 1234 Bischof 
Nikolaus von Riga u. a. »auf das Drängen des ehrwürdigen Herrn 
Wilhelm, ehern. Bischofs von Modena, Legaten des apostolischen 
Stuhles», ihrem Orden seine steinerne Pfalz mit zugehörigen Land
gebieten zum ewigen Besitz.3) Ausdrücklich äussert er dabei die 
Hoffnung, dass die Dominikaner zur Ausbreitung des Glaubens in 
Livland und den umliegenden Ländern kräftig beitragen würden. 
Daraus erhellt, dass das Konvent zu Riga als Basis geplant war, von 
der aus die Brüder als Missionare und Glaubensverkünder ausgesandt 
werden sollten.

Nachdem wir eine Urkunde Wilhelms vom 13. September erwähnt 
haben,4) die eine Bestätigung der von den 1226 durch ihn selbst ein
gesetzten Schiedsrichtern gefällten Entscheidung über die Grenzen 
zwischen der Stadt Riga und dem Kloster Dünamünde vom 17. 
März 12265) enthält, können wir uns der durch Wilhelm erfolgten 
Regelung der Diözesanverhältnisse zuwenden, die sich infolge der 
Unruhen der letzten Jahre ziemlich verworren gestaltet hatten.

Der erwähnten Urkunde für die Rigaer Dominikaner entnehmen

!) Hildebrand, a. a. O. Anh. n. 20—21. LUB. III Reg. n. 154 a.
2) Vgl. V. Bruiningk, Messe und kanon. Stundengebet S. 32, und W. Neu

mann, Das mittelalt. Riga S. 41 ff. Kühnert, a. a. O. S. 7, gibt ohne Quellen
oder Literaturangabe an, dass die Dominikaner um das Jahr 1227 sich in Riga 
angesiedelt hätten. Ist dies richtig, darf man zweifelsohne die Gründung des 
Konvents als -eine Folge der ersten Legation Wilhelms von Modena be
zeichnen.

3) Hildebrand, Zehn Urkunden S. 372 n. 4.
4) LUB. I n. 138.
6) LUB. I n. 80. Oben S. 122.
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wir nicht nur, dass der Legat mit dem Bischof Nikolaus verhandelt 
hat, sondern auch, dass Bischof Hermann von Leal damals in 
Higa geweilt hat; sein Siegel wurde nämlich an die Urkunde gehängt.1) 
Da die Bischöfe, die zur Zeit in Livland anwesend waren, demnach 
um Wilhelm von Modena versammelt waren, werden wir nicht irre 
gehen, wenn wir vermuten, dass der Legat mit ihnen sogleich die 
Verhältnisse aller Bistümer Livlands allseitig erörtert hat. Wie wir 
gesehen haben, war ihm die Sorge um die Bistümer vom Papste 
besonders anempfohlen worden.

i) Litteras presentes impressionibus nostri sigilli et venerabilis in Christo 
domini Hermanni Tarbatensis episcopi . . . fecimus communiri.

2) S. über ihn V. Bunge, Weihbischöfe S. 35—39, und Schonebohm, Be
setzung d. livl. Bistümer S. 341 ff.

3) LUB. VI n. 2722. Episcopus Godefridus nunquam intravit Osiliam.
4) Schonebohm, a. a. O. S. 342 Note 284, und Brieflade III 222 f.
5) Vgl. Hildebrand, Livonica Anh. n. 21 § 30.
e) LUB. I n. 139, dat. 20. Dez. 1234. Dass die Urkunde ein Jahr älter ist, 

behauptet richtig B. v. Toll, Livi. Mitt. XI 116, der auch andere Beispiele

Am besten sind wir über die Massregeln des Legaten bezüglich 
des Bistums Ösel unterrichtet. Dies beruht zum Teil vielleicht dar
auf, dass sein Eingreifen in die Verhältnisse dieses Bistums am not
wendigsten war. Bald nach der Eroberung der Insel war das Bistum 
Ösel gegründet worden und hatte zu seinem ersten Bischof den Abt 
Gottfried von Dünamünde erhalten. Es umfasste äusser der Insel 
Ösel auch ein paar kleinere Inseln und einen Teil der Wiek. Gottfried* 2) 
muss es aber sehr schwer gehabt haben, das entlegene, schwer zugäng
liche Bistum dem livländischen Staatswesen als lebenden, christlich
germanischen Bestandteil einzuordnen. Er versuchte es mit Hilfe 
des Schwertbrüderordens, dem er 1228 ein Drittel von Ösel und den 
übrigen Inseln seiner Diözese gab, und verkaufte dann den grössten 
Teil des Sprengeis anderen Personen. Selbst scheint er sein Bistum 
kaum betreten3) und schon wenige Monate nach seiner Ernennung 
auf dasselbe verzichtet zu haben.4) Tatsächlich hörte das Bistum 
damit zu existieren auf; die Schwertbrüder scheinen zuerst dasselbe 
verwaltet zu haben,5) später wurden sie aber — augenscheinlich auf 
Grund des Vertrages über die Teilung aller eroberten Länder vom 
11. April 1226 — gezwungen, die Insel Ösel mit dem Bischof und 
den Bürgern von Higa zu teilen. Diese Teilung, bei welcher jede der 
drei Parteien ein genau begrenztes Drittel der Insel erhielt, wurde 
am 20. Dezember 1233 vorgenommen.6)
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Wilhelm von Modena ernannte sofort kraft seiner Vollmacht 
vom 28. Februar einen neuen Bischof;1) seine Wahl fiel auf einen 
Dominikanermönch namens Heinrich,2) der während seines langen 
Episkopats in vollem Masse das Vertrauen Wilhelms rechtfertigte.3) 
Der Legat muss ihn in kurzer Zeit ebenfalls konfirmiert und geweiht 
haben,4) denn schon am 10. September war dies alles vollzogen. 
An diesem Tage bestimmte Wilhelm genau die Grenzen seines Bis
tums,6) durch welche dasselbe ungefähr die Gestalt erhielt, die es 
dann das ganze Mittelalter hindurch behalten sollte.6) Äusser den 
Inseln Ösel, Moon und Dagö umfasste es einen beträchtlichen Teil 
der westlichen Küstenlandschaften Estlands (Maritima) und wurde 
hiernach das Bistum Ösel-Wiek genannt.

Mit der Limitation des Bistums waren aber die Besitzverhältnisse 
in demselben noch nicht geordnet. Ösel war ja im vorhergehenden 
Jahr zwischen Bischof Nikolaus, der Stadt Riga und dem Schwert
brüderorden aufgeteilt worden, und die übrigen Besitzungen des 
Bistums waren demselben auch zum grossen Teil entfremdet worden.7)

gleicher Dalierungsirrtümer nachweist. Diese Teilung geschah also vor der 
Ankunft Wilhelms, und so löst sich der Widerspruch zwischen diesem Ver
trag und der Verordnung Wilhelms für ösel vom 10. Sept. 1234, der Suhrn 
(Hist. IX 642) in Zweifel brachte, ohne weiteres.

x) LUB. VI n. 2722. Schirren, 25 Urkunden n. 7.
2) Vgl. V. Bunge, a. a. O. S. 37 f.
s) Über Heinrich s. V. Bunge, a. a. O. S. 42—47, und Holzmayer, Der 

zweite Bischof von Oesel 1234—60.
4) LUB. VI n. 2722: Huius igitur auctoritate mandati instituimus, elegi

mus, confirmavimus et consecravimus in Episcopum Osilie et Maritime fratrem 
Henricum de ordine predicatorum.

8) LUB. VI n. 2721. Schirren, a. a. O. Urk. n. 6. In die Urkunde ist die 
päpstliche Vollmacht vom 28. Februar in extenso inseriert. Hier wird Wilhelm 
äusser mit der Legatenwürde auch mit dem Titel primarius domini papæ 
ausgestattet. Da aber solch ein Amt m. W. nie existiert hat, und da Wilhelm 
zu Beginn des Jahres 1236 päpstlicher Pönitentiar wurde, müssen wir jenen 
Titel als einen Irrtum des auch sonst nachlässigen Kopisten ansehen. Dies 
kann auf dieselbe Weise geschehen sein, wie Bienemann — allerdings unrich
tig — annahm, er habe quondam in der Urkunde vom 8. Jan. 1235 hinzuge
setzt. Livi. Mitt. XI 373 f. Auf einen Fall, wo penitenciarie irrig als primariae 
gelesen worden ist, hat A. Malin, Hist. Arkisto Bd. 36 S. 19 Note 2, aufmerk
sam gemacht.

e) Vgl. Löwis of Menar, Karte von Livland und Erläuterungen dazu 
S. 16 ff.

7) Vgl. V. Bunge, a. a. O. S. 37.
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Der nächste Schritt des Legaten musste demnach darauf hinzielen, 
dem Bischof sein Land zurückzugeben. Vielleicht hat Wilhelm per
sönlich, zusammen mit Heinrich, eine Reise durch die Wiek und durch 
Ösel unternommen,1) wobei er den ganzen Umfang der Zersplitterung 
des bischöflichen Gutes erkennen konnte. Jedenfalls ist er nach Reval 
gereist, wo er am 10. November eine Verordnung ausfertigte,* 2) in der 
er alle Belehnungen, Verkäufe und Gaben Bischof Gottfrieds kas
sierte, indem er sie als gegen das kanonische wie das weltliche Recht 
verstossend erklärte. Diese Verordnung betraf sicher nur die Wiek, 
vielleicht auch die Insel Moon; ob sie vornehmlich, wie man vermutet 
hat,3) gegen die dänischen Herren, die von Gottfried belehnt oder 
beschenkt worden waren, gerichtet war, dürfte schwer zu entschei
den sein; ich möchte es aus dem Grunde bezweifeln, weil das nächste 
Ziel des Legaten unzweifelhaft nur die Erreichung einer hinreichenden 
Dotation des Bistums Ösel-Wiek war. Dänen blieben fortwährend in 
der Wiek, jedoch nunmehr als Vasallen des Bischofs, nicht als selb
ständige Eigentümer.

x) LUB. VI n. 2722: cum introduxissemus episcopum Henricum in episco
patum Osiliensem, invenimus quoddam rescriptum . . . in quo multi canonici 
Osilienses . . . nominati erant, et unusquisque debebat X marcas habere, sed 
unde vel ubi, non continebatur in scripto . . . fere omnia, quæ ad episcopum 
pertinebant, a quibusdam accepto argento et a quibusdam non accepto, in- 
feodavit, vendidit ac distraxit.

2) LUB. VI n. 2722.
3) Suhm, a. a. O. IX 642. Er wirft auch den Gedanken auf, dass der Däne 

Jakob Suneson mit Moon belehnt worden war. Mehr als 2/3 der Insel kann er 
jedoch nicht besessen haben, denn 1228 verlieh Bischof Gottfried 1/3 dersel
ben an den Schwertbrüderorden (LUB. III n. 99 a). 1235 kam Moon ganz 
an den Orden (LUB. HI n. 141 a).

4) A. a. O. S. 343.
6) Was ich jedoch bezweifeln muss. Ohne mich auf eine nähere Unter

suchung einzulassen, verweise ich nur darauf, dass, wenn Wilhelm die Ernen
nung Gottfrieds »gar nicht als zu Recht bestehend anerkannt» hätte (Schone-

Bei dieser Dotation des Bistums Ösel ist es besonders auffällig, 
dass der Legat die Wiek, die er doch selbst 1225 zu Händen des Papstes 
genommen hatte, jetzt, ohne diese Tatsache mit einem Worte zu erwäh
nen, dem Bistum Heinrichs einverleibte. Schonebohm hat darauf auf
merksam gemacht, dass der Legat bei der Ernennung Heinrichs und 
der Limitation seines Bistums sich so ausdrücke »wie bei der Errich
tung eines Bistums und seiner erstmaligen Besetzung».4) Falls Wil
helm dies wirklich so gemeint hat,5) würde das bedeuten, dass er die 
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Dotation des Bistums Ösel mit einem Teile der Wiek, die Bischof 
Albert um 1228 vorgenommen hatte,1) für null und nichtig erachtet 
hat. Man könnte sich die Sache vielleicht eher so vorstellen, dass 
Wilhelm die Wiek fortdauernd als päpstliches Gebiet angesehen hat, 
in derselben Weise wie die übrigen Landschaften Estlands, die von 
dem Orden für den Papst verwaltet wurden; hier wäre nur der Bischof 
von Ösel der Verwalter gewesen. Wie dem auch sei, fest steht, dass 
Wilhelm von Modena, indem er jetzt die Wiek dem Öseler Bischof 
übergab, den Entscheid des apostolischen Stuhles über ihr Schicksal 
herbeiführte und die Landschaft aus dem päpstlichen Gebiet aus
schied. Es gelang ihm auch, bei der endgültigen päpstlichen Ent
scheidung der Besitzverhältnisse der estnischen Landschaften die 
Wiek vor einer Übergabe an Dänemark zu schützen, obwohl die Dänen 
auch später Ansprüche darauf erhoben.2) Erst 1251 verzichtete König 
Abel von Dänemark auf seine Ansprüche auf Ösel und die Wiek3) 
und wahrscheinlich nicht lange danach bestätigte Papst Innocenz IV. 
die Verfügungen Wilhelms vom 10. September 1234.4)

War es für den Legaten ziemlich leicht, dem Bischof Heinrich die 
Wiek zurückzuverschaffen, so scheint dies bezüglich Ösels schwerer

bohm, a. a. O.), es schwer zu verstehen ist, warum er dies nicht ausdrücklich 
erklärt haben sollte. Im Gegenteil spricht er von dem episcopus Gottfried als 
»antecessor» Heinrichs (LUB. VI n. 2722), und dass er »de episcopatu rece
dens» (Ibidem) die Güter desselben verschleudert habe.

!) V. Bunge, a. a. O._ S. 35. Albert glaubte somit über die Wiek verfügen 
zu können. Hier sei bemerkt, dass diese Landschaft bei der Besetzung der 
päpstlichen und dänischen Gebiete Estlands im Jahre 1227 offenbar dem 
Bischof von Riga zuerteilt wurde, während der Orden die übrigen Landschaf
ten in seinem Besitz behielt. Später scheint Bischof Nikolaus die Wiek wieder 
für das Bistum Riga beansprucht und Lehen daselbst ausgegeben zu haben, 
vielleicht weil er der Ansicht war, dass das Bistum ösel zu existieren aufge
hört habe (Hildebrand, a. a. O. Anh. n. 21 § 4). Eine Annahme, dass die Wiek 
nach 1228 nicht mehr rechtlich den päpstlichen Gebieten angehörte, wird durch 
eine Aussage Balduins widersprochen, der 1234 erklärt: . . Maritimam, que 
est una de commissis terris et ad ecclesiam Romanam pertinet (Hildebrand, 
a. a. О.).

2) Die alten Interessen des Rigaer Bistums in der Wiek hat aber Wilhelm 
nicht ganz und gar äusser acht lassen können, und so scheint Bischof Nikolaus 
drei Kirchspiele daselbst bis 1236 besessen zu haben; diese wurden ihm aber 
vom Papste am 23. Fehr. 1236 abgesprochen. LUB. 1 n. 145: .. tres parochias, 
quas tenet in Maritima . . . episcopo Osiliensi resignant.

») LUB. I n. 228.
*) LUB. I n. 232.
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gewesen zu sein. Es hat den Anschein, als ob Wilhelm nicht über 
diese Insel als über einen Teil des päpstlichen Gebietes hat verfügen 
können. Denn sonst wäre es schwer erklärlich, warum er das Recht 
der Stadt Riga auf ein Drittel der Insel anerkannt hat. Dies hat er 
aber getan, indem er die Rigaer bewog, die Hälfte ihres Teils dem 
Bischof von Ösel abzutreten, wobei er zugleich den Bürgern den Be
sitz der übrigen Hälfte bestätigte.1) Damit hat er m. E. den Vertrag 
von 1226 über die Teilung der zükünftigen Eroberungen als Rechts
grund für die Besitzverhältnisse auf Ösel aufgestellt. Wenn er jedoch 
Riga zum Verzicht auf ihren Anteil bewogen hat, geschah es wohl, 
weil er das Eigentum des Öseler Bischofs als allzu gering ansah. 
Es scheint, als ob er grosse Mühe darauf verwenden musste, um die 
Städter zur Abtretung geneigt zu machen, denn erstens ist die Be
urkundung derselben erst am 7. April ausgefertigt,* 2) zweitens musste 
er sie ausdrücklich im Besitz der übrigen Hälfte ihres Anteils bestä
tigen und ausserdem verordnen, dass, wenn der Bischof von Ösel oder 
irgendeine andere Person in der Zukunft dieselbe sich anzueignen 
versuchen würde, die abgetretene Hälfte dann ohne weiteres der 
Stadt wieder zufallen sollte.3) In dieser Bestimmung erhielt ja Riga 
eine starke Garantie gegen Verletzungen ihres rückständigen Gebietes.

!) LUB. I n. 142.
2) Und zwar in Dünamünde, offenbar unmittelbar vor dem Absegeln des 

Legaten aus Livland.
3) LUB. 1 n. 142. Vgl. V. Bunge, Stadt Riga S. 14. Hier muss bemerk! 

werden, dass in dieser Urkunde nur von dem der Stadt gehörigen Zins des 
drillen Teiles von Ösel gesprochen wird (medietatis vestræ partis census Osi- 
liæ), was zunächst darauf deuten könnte, dass der Anteil Rigas noch nicht geo
graphisch abgegrenzt war. Dies wäre jedoch auch eigentümlich, denn 1233 
war ösel genau aufgeteilt worden, und der Schwerlorden behielt jetzt seinen 
damals limitierten Teil. Dass dieser Zins zweifelsohne den Besitz eines ent
sprechenden Landgebiets bedeutete, erhellt sowohl aus dem Urteil Gregors 
IX. vom 23. Februar 1236, wo Riga befohlen wird, sein Sechstel von Ösel dem 
Öseler Bischof abzutreten (LUB. I n. 145), als auch aus dem Verlauf des Pro
zesses zwischen Riga und dem Bischof von ösel 1258—1260, wo nur von 
Landgebieten die Rede ist. Die päpstliche Entscheidung dieses Streites wird 
in zwei Urkunden (vom April 1260) des Kgl. dänischen Reichsarchivs zu 
Kopenhagen aufbewahrt, von denen sich Abschriften im Nachlasse Herm. 
Hildebrands in der Bibi. d. Gesellschaft für Gesch. u. Allertumsk. zu Riga 
befinden. Diese benutzte ich dank gefälligem Hinweis des Stadtbibliothekars 
Dr. phil. N. Busch in Riga. Damit ist diese päpstliche Entscheidung nachge
wiesen, die noch V. Bulmerincq, Verfassung S. 42, als nicht mehr erhallen be
trachtet.
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Noch deutlicher beweist das Vorgehen des Legaten in Bezug auf 
den Besitz des Rigaer Bischofs auf Ösel, dass er den von ihm selbst 
1226 zustandegebrachten Teilungsvertrag der zu erobernden Länder 
als rechtsgültig für die jetzt vorzunehmende Ordnung der Besitz
verhältnisse auf Ösel angesehen hat. Denn wenn er die Dotation des 
Bistums von Bischof Albert (1228), wobei dieser unseres Wissens 
seinem Bistum keinen Anteil an Ösel vorbehalten hatte, anerkannt 
hätte, dürfte es für ihn leicht gewesen sein, jetzt den Bischof Nikolaus 
zum Verzicht auf jeden Anteil zu zwingen. Dies hat er jedoch nicht 
getan, sondern ihn nur zu demselben Verzicht bewogen, zu dem Riga 
sich verstanden hatte. Wir besitzen allerdings die Beurkundung 
dieser Vereinbarung nicht; aus dem genannten Urteil Gregors IX. 
vom 23. Februar 1236 ergibt sich aber, dass der Bischof von Riga bis 
dahin ein Sechstel von ösel innegehabt hatte.1) Riga und sein Bischof 
besassen demnach bei der Abreise des Legaten jeder ein Sechstel, 
und da der Schwertbrüderorden ein Drittel von Ösel zu Lehen bekam, 
blieb dem Ösejer Bischof ebenfalls ein Drittel der Insel, wobei jedoch 
zu beachten ist, dass das vom Orden besessene Drittel als Lehen auch 
Eigentum der Öseler Kirche war, während die Stadt und das Bistum 
Riga ihre Sechstel als freies Eigentum innehatten.

x) LUB. I n. 145: Rigensis episcopus . . . sextam partem, quam detinet in 
Ossilia.

2) LUB. Ill n. 141 a. Es ist bemerkenswert, dass Wilhelm hier als »lune 
in regionibus illis apostolicæ sedis legati» bezeichnet wird. Liegt hier ein 
Schreibfehler der nur in Abschrift enthaltenen Urkunde vor, oder ist der 
Ausdruck so zu verstehen, dass der Legat schon Riga verlassen hatte, und 
dass man dort glaubte, er wäre schon abgesegelt?

’) In der Urk. vom 10. Nov. 1234. LUB. VI n. 2722.

Schon am 23. März 1235 hatte Bischof Heinrich auf den Rat und 
mit der Genehmigung Wilhelms von Modena den dritten Teil von 
Ösel dem Schwertbrüderorden zu Lehen gegeben.* 2) Unter Bezug
nahme auf eine Verordnung Innocenz’ III. und die Tatsache, dass 
Bischof Gottfried den dritten Teil von Ösel an den Orden übergeben 
hatte, wies Bischof Heinrich dem Orden dieselben Landesteile zu, 
die dieser 1233 erhalten hatte.

Wilhelm von Modena hatte sein Bestes getan, um dem Bistum 
Ösel-Wiek eine lebenskräftige Entwicklung zu sichern; — zu erwäh
nen ist noch seine dem Bischof erteilte Erlaubnis, an einem ihm 
geeignet scheinenden Platz eine Kathedralkirche zu erbauen und an 
derselben ein Domkapitel zu errichten;3) es ist aber für die Schwierig
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keilen, die der Entwicklung der Kirche dieses Bistums entgegenstan
den, bezeichnend, dass dieser Plan wahrscheinlich erst 1251 zur Aus
führung gelangte.1) Noch vieles andere hat der Legat zugunsten 
dieses Bistums verordnet und empfohlen,1 2) worüber wir aber nichts 
Näheres wissen.

1) Schonebohm, a. a. O. S. 343.
a) In seiner Urk. vom 23. März 1235 (LUB. III n. 141 a) bezeugt Bischof 

Heinrich dieses ausdrücklich: Willehelmi . . cuius consilio et auctoritate 
haec et plura alia fecimus.

3) Schirren, 25 Urkk. n. 2. LUB. VI n. 2716 und Reg. S. 151 ad 80 d, 
wo die richtige Datierung festgestellt wird. Vgl. Winkelmann, Seit wann gab 
es einen Bischof von Dorpat S. 316 ff. Der Aufsatz Bienemanns über Her
mann (Liv. Mitt. XI 358—376) ist, wie v. Bunge, Weihbischöfe Note 103, her
vorhebt, voll von den unhaltbarsten Hypothesen.

4) Vgl. Winkelmann, a. a. O. S. 316 f.
5) LUB. VI n. 2716: auctoritate sedis apostolicae, qua fungimur, speciali, 

super limitatione, translatione et unione episcopatuum in partibus Livoniæ.
e) indulgemus, quatenus scribatur et nominetur ulterius Tarbatensis, sal

vis tamen sibi et successoribus suis omnibus cartis et privilegiis et indulgentiis, 
ei collatis vel ab ipso hactenus impetratis sub nomine et titulo Lehalensi.

Noch eine Massregel des Legaten in Bezug auf die Regelung der 
Verhältnisse der livländischen Diözesen ist uns urkundlich überlie
fert: am 8. Januar 1235 gestattete er dem Bischof Hermann von 
Leal, den Namen seines Bistums aus Leal in Dorpat umzuändern.3) 
Obwohl sein Bischofssitz seit 1224 in Dorpat belegen war, hatte er 
kraft päpstlicher Erlaubnis sich doch Bischof von Leal genannt. 
Warum er dies getan, ist noch nicht klargestellt.4) Ich kann hier 
nicht auf diese Frage eingehen, möchte aber bemerken, dass der 
Grund zur Veränderung des Titels des Bistums grade zu diesem Zeit
punkt in Verbindung damit gestanden haben mag, dass das Öseler 
Bistum endgültig gegründet worden war, und dass Leal dabei diesem 
einverleibt wurde.

In seinem Schreiben vom 8. Januar 1235 gedenkt der Legat aus
drücklich seiner päpstlichen Vollmacht zur Limitation, Translation 
und Vereinigung von Bistümern5) und verordnet, dass alle Amts
handlungen, die Hermann unter dem Namen eines Bischofs von Leal 
vorgenommen habe, nach wie vor rechtsgültig sein sollten.6) Denn- 
noch erneuerte Hermann als Bischof von Dorpat im Beginn des Jahres 
1235 den Vergleich mit dem Schwertorden über die Länderteilung 
vom 23. Juli 1224, und dies zwar »de voluntate, consilio et auctori- 
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tate» des Legalen Bischof Wilhelms.1) Dies kann vielleicht als ein Beweis 
dafür gelten, wie dominierend das Verhältnis der Landesbischöfe zum 
Orden der Schwertritter sich gestaltete, und welches Gewicht man 
darauf legte, dasselbe rechtlich vollkommen klar festzulegen.

1) LUB. I n. 140, dal. anno Domini 1234. Hierbei ist offenbar nach Marien- 
jahren datiert, so dass die Urkunde in den Anfang des Jahres 1235, und zwar 
wie v. Bunge, LUB. VI Heg. S. 141, vermutet, »vielleicht und wahrscheinlich 
bereits in den Januar», zu setzen ist.

2) A. a. O. S. 355 f.
3) Kurland im 13. Jahrh. S. 44.
4) Wie Schonebohm, a. a. O. S. 355 ff., will. Auch die beiden Forscher 

Kallmeyer, a. a. O. S. 190 ff., und v. Bunge, Weihbischöfe S. 68 Note 285, 
die früher die Gründung des Bistums ins Jahr 1234 verlegten, sind ebenso wie 
Schwartz, a. a. O. S. 42 ff., der Ansicht, dass die in den Urkunden vorkom
menden verschiedenen Namen der Bischöfe nur eine und dieselbe Person be
zeichnen können. Um diese Frage entscheidend zu beantworten, bedürfte 
es noch einer speziellen Untersuchung, besonders über die Bedeutung, die der 
Legat dem Wort instituere beigelegt hat (Vgl. die Urkunden LUB. VI n. 2721; 
I n. 181 und Schonebohm, a. a. O. S. 343 und 355), denn wichtige Quellenstel
len sprechen noch für die Existenz eines ersten kurländischen Bischofs Hein
rich oder Hermann. Diese Frage kann hier nicht erörtert werden.

Weitere direkte Nachrichten über die Tätigkeit des Legaten in 
Angelegenheiten der Bistümer seines livländischen Legationsgebiets 
besitzen wir nicht, wir können aber mit grosser Wahrscheinlichkeit 
noch die Errichtung des Bistums Kurland und die Einsetzung des 
ersten Bischofs daselbst in die Zeit von Wilhelms erstem Aufenthalt 
in Livland während dieser Legation verlegen. Schonebohm hat in 
vortrefflicher Weise die Gründe dargelegt,1 2) die hierfür sprechen; 
hier sei nur noch hinzugefügt, dass die Ansicht von Schwartz, dass 
der erste Bischof in der Zeit vom 22. Sept. 1236 bis Mai 1237 ordi
niert wurde,3) schon deshalb wenig wahrscheinlich ist, weil die Aus
sichten für die Bekehrungsarbeit in Kurland nach der Niederlage bei 
Saule (22. September 1236) erheblich schlechter gewesen sein müssen 
als zwei Jahre früher. Auch ist es, wie wir sehen werden, wenig 
wahrscheinlich, dass Wilhelm von Modena in der Zeit vom Herbst 
1236 bis zum Frühling 1237 überhaupt in Livland geweilt hat.

Wenn wir es somit für ziemlich sicher halten möchten, dass der 
Legat gegen Ende des Jahres 1234 (oder vielleicht noch im Beginn 
des folgenden Jahres) einen Bischof von Kurland eingesetzt hat, so 
scheint es nicht sicher, dass dieser Engelbert war.4) Es kann näm
lich auch sein, dass in der Zeit 1234—1242 zwei Bischöfe von Kurland 
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existiert haben, von denen der erste, namens Heinrich oder Hermann, 
in der Schlacht bei Saule gefallen sein soll.

Bald nachdem Bischof Wilhelm den ersten Bischof von Kurland 
eingesetzt hatte, bewirkte er einen Vertrag zwischen diesem und 
dem Schwertbrüderorden, um dem Bistum eine bewaffnete Stütze zu 
garantieren.1) Er bewog den Bischof, das schon in den übrigen Bistü
mern Livlands herrschende Verhältnis des Ordens zu den Bischöfen 
einzuführen, indem jener ein Drittel des Bistums zu Lehen bekommen 
sollte.* 2) Die Urkunde hierüber ist uns nicht erhalten; wir können aber 
vermuten, dass dieselbe keine geographische Abgrenzung des bischöf
lichen und des Ordensgebietes enthalten haben kann, da das Chri
stentum in Kurland noch auf sehr unsicherem Grunde stand.

*) In LUB. In. 171 bezeugt Wilhelm: cum conversaremur in Livonia . . . 
Tertiam quoque (ordinationem fecimus) inter IL, primum episcopum Curo- 
niæ, et fratres de Theutonica domo, qui tunc Christi milites dicebantur.

2) LUB. I n. 181: milites Christi . . . talem compositionem iniisse dicuntur, 
ut eis tertia pars terræ, et duae partes episcopo . . . deberentur. Vgl. Schwartz, 
a. a. O. S. 45 f.

з) Oben S. 173.
12 — Soc. Scient. Fenn., Comm. Hum. Litt. 11. 5.

Am 7. April 1235 ist die letzte erhaltene Verfügung Wilhelms wäh
rend seiner diesmaligen Anwesenheit in Livland ausgestellt,3) bald 
darauf dürfte er von Dünamünde abgesegclt sein. Es ist oben alles 
angeführt worden, was wir über seine Tätigkeit vom September bis April 
wissen, und, wie wir gesehen haben, ist es sehr wenig. Die Dürftigkeit 
der Überlieferung wird besonders dadurch sehr empfindlich, weil uns 
für diesen Zeitraum nicht wie für seine Legation 1225—1226 eine 
Chronik wie die Heinrichs von Lettland zu Gebote steht. Diese Tat
sache ist umsomehr zu bedauern, als der diesmalige Aufenthalt Wilhelms 
von Modena womöglich noch mehr für Livland bedeutet hat als sein 
erster. Damals beherrschte Bischof Albert noch im grossen und gan
zen alle sich bekämpfenden Faktoren, während Livland bei der An
kunft Wilhelms 1234 beinahe das Bild eines Krieges aller gegen alle 
geboten haben muss. Besonders interessant wäre es zu wissen, wie 
der Legat sich zu dem Schwertbrüderorden verhalten hat, denn ohne 
Zweifel hatte sich dieser manche Vergehen sowohl gegen die Bischöfe 
als gegen die Neophyten des Landes erlaubt.

Wenn wir aber auch, wie gesagt, allzu wenig über Einzelheiten 
der Tätigkeit Wilhelms unterrichtet sind, so können wir doch das 
Hauptergebnis derselben erkennen, nämlich, dass er die Leiden- 
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schaften beruhigt und damit einen neuen Grund zu den weiteren 
Unternehmungen zur Förderung der Bekehrung der umliegenden 
heidnischen Völker geschaffen hat.

Nach dem 7. April 1235 verlieren wir den Legaten bis zum 19. 
Oktober, also während eines halben Jahres, aus den Augen. An dem 
genannten Tag begegnen wir ihm in Polen, wo er bei einem Vergleich 
zwischen Herzog Konrad von Masovien und dem Deutschen Orden 
mitwirkt. Vorher ist er nun aber in Preussen gewesen. Dies bezeugt 
Wilhelm selbst am 1. November 1235.Vermutlich ist Wilhelm von 
Biga nach Danzig gesegelt und dann die Weichsel aufwärts zu den von 
den Deutschen damals beherrschten Gebieten Preussens. Hier gab 
es viel für ihn zu tun. w

Ohne dass wir hier näher auf die Entwicklung in Preussen seit 
1230, als Wilhelm zum letzten Mal das Land verlassen hatte, eingehen 
wollen, da wir bald wieder darauf zurückkommen werden, sei er
wähnt, dass Bischof Christian im Jahre 1233 von den Preussen ge
fangen genommen worden war, so dass die Ankunft Wilhelms von 
Modena wenigstens für die Ordnung der geistlichen Dinge von Wich
tigkeit gewesen sein muss. Die unmittelbare Folge der Gefangen
nahme des Preussenbischofs war, dass der Deutsche Orden als 
alleiniger Machthaber des Landes auftreten konnte. Die Tätigkeit 
des Legaten muss demnach auch zum grossen Teil darauf gerichtet 
gewesen sein, den Orden zu unterstützen.* 2)

x) Vgl. unten S. 180 Note 3.
2) Dazu war er auch vom Papst Gregor IX. am 9. September 1234 (Pr. 

UB. In. 111) ermahnt worden, als dieser Preussen in lus et proprietatem b. 
Petri aufgenommen hatte.

3) Pr. UB. I n. 120. Ich möchte noch zur Stütze dieser Datierung der 
Urkunde hervorheben, dass sie vor Beginn des Jahres 1236 ausgestellt worden 
sein muss, denn danach nennt sich Wilhelm selbst äusser Legat auch peniten- 
tiarius domini pape. 1234 war er, wie wir gesehen haben, gar nicht in Preussen.

Ein paar Zeugnisse von Wilhelms Tätigkeit zugunsten des Deut
schen Ordens sind hier zu berücksichtigen. Mit grösster Wahrschein
lichkeit ist eine undatierte Urkunde des Legaten, die Ablässe erteilt, 
in die Zeit seines preussischen Aufenthalts von 1235 zu setzen.3) 
Dem Orden wird durch diese Urkunde die Arbeit auf seinen Burgen 
und Höfen erleichtert, indem allen Kreuzfahrern, die auf diesen 
Plätzen im Kulmerlande und in Kujavien Dienste leisten, derselbe 
Ablass gewährt wird, wie den gegen die Preussen Kämpfenden.
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Je mächtiger der Deutsche Orden geworden war, desto mehr 
wurde der vom Herzog Konrad von Masovien gegründete Ritter
orden von Dobrin beiseitegeschoben, und schliesslich einigten sich 
die beiden Orden dahin, dass die Dobriner Ritter in den Deutschen 
Orden aufgenommen wurden. Diese Vereinigung der beiden Orden 
wurde von Gregor IX. am 19. April 1235 bestätigt.1) Sie war also, 
als Wilhelm von Modena in Preussen ankam, schon vollzogen.* 2) 
Der Legat scheint viel damit zu tun gehabt zu haben, die rechtlichen 
Folgen dieser Vereinigung bezüglich der Güter des Dobriner Ordens 
klarzulegen. Es entstand nämlich ein Streit wegen derselben zwischen 
dem Herzog von Masovien und dem Deutschritterorden.

!) Pr. UB. I n. 118.
2) Die Vermutung Krostas, a. a. O. S. 6, dass der Legat bei dieser Ange

legenheit mitgewirkt habe, ist somit unbegründet.
3) Seraphim, Urkundenfälschungen S. 77.
4) Pr. UB. I n. 119. Die Urkunde enthält nicht den Ausstellungsort. 

Dieser ist in Polen zu suchen. Worauf Kętrzyński, Der Deutsche Orden und 
Konrad von Masovien S. HO, seine Annahme, dass der Vertrag in Włocła
wek abgeschlossen sei, gründet, weiss ich nicht. Wahrscheinlicher ist derselbe 
nach Lesslau zu verlegen, da das Transsumpt des Legaten Opizo von 1253 
die Ortsangabe in Wladislavia (Lesslau) bringt. Krosta, a. a. O. S. 7.

Herzog Konrad hatte bei der Gründung des Dobriner Ordens die
sem die Burg Dobrin nebst umliegenden Gegenden geschenkt. Um 
bei der Einverleibung auch den Besitz des Dobriner Ordens zu erhal
ten, hätte der Deutsche Orden den Konsens des Masovischen Herzogs 
einholen müssen;3) dies hatte er aber unterlassen und sich ohne wei
teres die genannten Besitzungen angeeignet. Der Herzog war natür
lich hierüber sehr empört, zumal er nunmehr eingesehen hatte, dass 
der Deutsche Orden, den er selbst zu Hilfe gerufen hatte, ihm ge
fährlich werden konnte. Wilhelm von Modena schritt bald zur 
Beilegung dieses Zwistes, der ja der Sache der Christenheit nur scha
den konnte. Es gelang ihm auch, zusammen mit dem Bischof Michael 
von Kujavien einen Vergleich herbeizuführen, der am 19. Oktober 
1235 beurkundet wurde.4) Dieser Vergleich lief, wie bei der Mitwir
kung Wilhelms zu erwarten ist, auf einen Kompromiss hinaus: die 
Burg Dobrin mit zugehörigem Lande musste dem Herzog zurücker
stattet werden, wogegen er mehrere andere Besitzungen dem Orden 
bestätigen oder überlassen sollte; so erhielten die Ordensritter jetzt 
die Gebiete von Nessau, Sedlce, Orłowo, Rogowo und das Kulmer- 



1 80 G. A. Donner (Tom H

land zwischen Drewenz, Weichsel und Ossa.1) Einige andere Bestim
mungen des Vertrages bestärken den Eindruck, dass das Abkommen 
sich für den Orden sehr vorteilhaft gestaltete.1 2) Ein grosser Erfolg 
war jedenfalls errungen, denn die Folgen einer dauernden Feindschaft 
zwischen Konrad und dem Orden waren schwer zu überblicken.

1) Vgl. Seraphim, a. a. O. S. 77 und Kętrzyński, a. a. O. S. 104 f.
2) Kętrzyński, a. a. O. S. 102 ff., meint, dass Herzog Konrad sieli einem 

Schiedsgerichl unterworfen habe, zu dem der Orden den Legaten Wilhelm, 
»Polen» den Bischof von Kujavien erwählt habe. Dieses Gericht habe dann ein 
Urteil abgegeben. Diese Ansicht ist aber unhaltbar. Das natürlichste ist ja, 
dass Wilhelm sich kraft seiner päpstlichen Autorität in die Sache eingemischt 
hat. Dazu waren nicht einmal Bitten der Ordensritter nötig. Dass es sich um 
einen freiwilligen Vergleich handelte, geht deutlich aus der Urkunde hervor: 
Cum questio verteretur. . . de quo etiam sub iudice lis erat, placuit utrique 
parti per transactionem, favente Jhesu Christi gratia, concordare. Vor dem Ein
greifen Wilhelms ist demnach ein Schiedsgericht tätig gewesen.

3) Codex dipi. Siles. VII n. 479, Büsching, Urkk. des Klosters Leubus n. 66: 
Nos willelmus quondam mutinensis episcopus... cum de partibus livonie et 
prusie ubi legationis fungebamur offitio ex sedis apostolice mandato, ad pre- 
sentiarn domini pape proficisceremur.

4) Vgl. über die Wege durch Polen li. Oesterreich, Die Handelsbeziehungen
der Stadt Thorn zu Polen S. 63 ff.

6) 1232—1268. Über ihn s. Burandt, Die polit. Stellung des Breslauer 
Bistums unter Bischof Thomas I. und Grünhagen, Thomas I.

Wilhelm von Modena hatte dem Deutschen Orden einen erheb
lichen Machtzuwachs verschafft, mit welchem dieser sehr zufrieden 
sein konnte. Leider sprechen keine anderen Quellen von der Tätig
keit, die der Legat diesmal in Preussen ausgeübt hat.

Unmittelbar nach Abschluss des Vertrages vom 19. Oktober ist 
Wilhelm in aller Eile nach Rom aufgebrochen, denn schon am 1. 
November stellt er eine Urkunde in Breslau aus, wobei er selbst be
zeugt, dass er auf der Reise zum Papste sei.3) Angenommen, dass er 
am 19. Oktober in Lesslau oder Włocławek weilte, und dass er dann 
den Weg über Strelno — Tremessen — Gnesen — Posen — Schrimm — 
Punitz — Rawitz nach Breslau4) nahm, so hätte er in etwa 10 Tagen 
24—30 Meilen zurückgelegt haben müssen — eine Reiseanordnung, 
die wohl auf grosse Eile deutet. Immerhin muss er sich ein paar 
Tage in Breslau ausgeruht haben, denn seine am 1. November beur
kundete Beilegung eines Streites zwischen dem Bischof Thomas I. 
von Breslau5 6) und dem alten und mächtigen Kloster Leubus dürfte 
ein paar Tage in Anspruch genommen haben.
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Der Streit war schon beim Gericht anhängig gemacht worden, 
als Wilhelm sich in denselben einmischte. Seine Motivierung dieses 
Eingreifens lief bezeichnenderweise darauf hinaus, dass der Zwist 
»die Liebe verletzen konnte» und beiden Parteien erhebliche Mühe 
und grosse Ausgaben verursachen würde.1) Deshalb riet er den Strei
tenden, sie sollten unter seiner Vermittlung irgendeine beiden Par
teien annehmbare Beendigung ihres Konfliktes herbeizuführen 
suchen;* 2) dies gelang auch wirklich, und der Streit wurde durch einen 
friedlichen Vergleich beendigt.

x) Büsching, a. a. O.: nos videntes hanc discordie materiam, et vulnerare 
posse caritatem, et occasionem posse subministrare ab atraque parte, et plu
rimum laborum et gravium expensarum.

2) Die wiederum für Wilhelm charakteristischen Worte lauten: tam consi
liis quam rogatu curavimus inducere, ut secundum nostrum consilium aliquo 
modo honesto, et utrique ecclesie tolerabili taliter inter se convenirent, ut 
posset inter eos omnis discordie et dissensionis conquiescere scrupulis in futu
rum.

3) Vgl. Stenzel in Urkunden zur (teseli, d. Bistums Breslau I p. XXVIII.
4) Maydorn, a. a. O. s. 21.

Die Erzielung dieses Ausgleichs muss Wilhelm ein grosses Ansehen 
in Schlesien verschafft haben, denn der Streit, der sich um bedeuten
den Grundbesitz handelte, hatte grosses Aufsehen erregt.3) Der Bi
schof von Breslau war Kläger in dem Prozesse und beschuldigte u. a. 
den Abt Günther von Leubus, eine Urkunde gefälscht zu haben, in 
der verschiedene Schenkungen von Grund und Boden sowie von 
Zehnten seitens der Breslauer Bischöfe an das Kloster beglaubigt 
wurden. Der Abt scheint nun wirklich bei seinem Streben, die Güter 
seines Klosters zu vermehren, unter Umständen vor Fälschungen 
nicht zurückgeschreckt zu sein,4) dies war jedoch nicht hier der Fall; 
jedenfalls erhielt jetzt Bischof Thomas einen Teil der beanspruchten 
Güter. Ein Teil derselben blieb aber im Besitz des Klosters, so dass 
der Charakter eines Kompromisses bei dem Vergleich deutlich sicht
bar ist. Die Durchführung des Abkommens sollte in gewissen Fällen 
von zwei Dichtern überwacht werden und, um jedem zukünftigen 
Streit vorzubeugen, musste der Bischof auf alle Ansprüche auf die 
dem Kloster zuerkannten Güter verzichten und die Echtheit der 
umstrittenen Urkunde bestätigen. Die grosse Zahl der Zeugen, nicht 
weniger als 50, verstärkt den Eindruck, dass die Zeitgenossen grosses 
Gewicht auf diesen Vergleich legten.

Man ist bisher im Unklaren darüber gewesen, ob Wilhelm wirk- 
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lich seine von ihm selbst angekündigte Reise zur Kurie ausgeführt 
hat,1) wir werden bald sehen, dass dies der Fall gewesen ist. Warum 
hat denn der Legat sich so plötzlich zum Papste begeben? Augen
scheinlich war er von Gregor IX. zur Kurie berufen worden, denn 
seine Legation konnte keineswegs als abgeschlossen angesehen werden, 
und demnach hatte er nicht das Recht, ohne Erlaubnis oder Berufung 
des Papstes sein Legationsgebiet zu verlassen.* 2)

P Vgl. Krosta, a. a. O. S. 6. Maydorn, a. a. O. S. 18, ist der Ansicht, dass 
Wilhelm zwei Jahre lang, 1235—1237, in Polen verweilte.

2) Vgl. Ruess, a. a. O. S. 138 f.
«) Oben S. 168.
4) Markgraf, SS. rer Silesiacarum VII Eini. p. XVI, berechnet — allerdings 

erst für die spätere Hälfte des 15. Jahrhunderts — die von Boten zwischen
Breslau und Rom gebrauchte Zeit auf 5—6 Wochen. Wahrscheinlich konnte 
ein Eilbote 1235 in 6—7 Wochen von Rom nach Lesslau reisen.

6) Auch angenommen, dass Wilhelm den Weg durch Sachsen, Franken, 
Salzburg und nicht den kürzeren durch Böhmen und Oesterreich genommen 
hat, konnte die Reise nicht länger als eine Fahri von Rom bis Lübeck, d. h.

Es ist deutlich, dass eine spezielle Angelegenheit die Anwesenheit 
Wilhelms an der Kurie erforderte, denn er behielt seinen Legaten
titel und weilte kaum mehr als einen Monat in Viterbo, wo der Papst 
sich im Winter 1235—1236 aufhielt. Unser Augenmerk fällt sofort 
auf eine Angelegenheit, die wohl als die nächste und wichtigste Ur
sache dazu betrachtet werden muss, dass der Legat damals seine 
Provinz verliess. Wir erinnern uns, dass der Papst am 20. November 
1234 auf Klagen Balduins von Alna alle diejenigen Livländer, mit 
denen jener in Streit gewesen war, zum 8. September 1235 vor sich 
zitiert hatte.3) Zu Beginn dieses Prozesses an der Kurie wird sich 
aber herausgestellt haben, dass die Anwesenheit Wilhelms von Modena 
notwendig war. Die Streitfragen gingen zum Teil auf die erste Lega
tion Wilhelms zurück, und wer anders als er konnte oder mochte 
richtig darstellen, was er getan und bezweckt hatte? Man wird also 
Anfang September ein Berufungsschreiben an den ehemaligen Bischof 
von Modena abgesandt haben, das dieser etwa Mitte Oktober dürfte 
bekommen haben.4) Der Zeitpunkt für die Rückreise Wilhelms 
schliesst sich somit chronologisch ausserordentlich gut an den von 
Balduin eingeleiteten Prozess an.

Der Legat dürfte in den ersten Tagen des November seine Fahrt 
nach Italien von Breslau aus fortgesetzt haben und ist wohl um 
Weihnachten 1235 bei der Kurie angekommen.5 6) Urkundlich steht 
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seine Anwesenheit in Viterbo erst am 16. Januar fest; damals muss 
er aber schon eine Zeitlang an der Kurie gewesen sein und seine Auf
gabe daselbst in der Hauptsache erledigt haben, da Gregor ihn an 
diesem Tage nach Frankreich entsendet. Er hat auch bald nach 
diesem Datum die Kurie verlassen, denn am 21. März 1236 ist schon 
wieder seine Anwesenheit in Lübeck nachweisbar.1)

6-—8 Wochen, dauern. Für die Wege zwischen Breslau und Italien s. Mark
graf, a. a. O. und Zeiller, Itinerarium Germaniae, welcher letztere zwar die 
Wege im Beginn des 17. Jahrhunderts beschreibt, die aber meistens schon im 
13. Jahrhundert dieselben waren. Vgl. noch Markgraf, Breslaus Handelsbe
ziehungen im Mittelalter S. 306 f.

!) Unten S. 188. .
2) Auch in dem Fall, dass er gar nicht nach Frankreich gereist wäre, kann 

er nicht in der Zeit vom 23. Februar—21. März Lübeck erreicht haben.
3) Auvray 2967. LUB. I n. 145, dat. 23. Februar: Idem . . auditor. . quæ 

iuvenil nobis et fratribus nostris retulit prudenter et fideliter. Nos igitur, 
super his cum fratribus nostris deliberatione habita diligenti, de eorum consilio 
sic duximus statuendum. — Im Vatikanischen Archiv gibt es (AA. Arm. I— 
XVI11. 2774) eine unter dem Titel De compositione status Livonie sehr kurze 
Zusammenfassung des Inhaltes dieser Bulle.

4) Vgl. hierüber V. Bunge, Stadt Biga S. 14.

Es ist unleugbar auffallend, dass Wilhelm nicht die Entscheidung 
in dem grossen Prozesse zwischen Balduin und den livländischen 
Machthabern, die am 23. Februar erfolgte, abgewartet hat.* 2) Ein 
Blick auf das Urteil in diesem Prozess mag hier am Platze sein, um 
vielleicht erkennen zu können, in welchem Masse Wilhelm von 
Modena dasselbe beeinflusst hat, und zugleich um den notwendigen 
Hintergrund für die kommenden Ereignisse in Livland zu schaffen. 
Nachdem der Kardinalbischof von Sabina die gesamten Streitfragen 
untersucht hatte, erstattete er dem Papste darüber Bericht, und im 
Konsistorium wurde folgendes Urteil gefällt:3) der Schwertbrüder
orden sollte das Schloss und die Landschaft Reval, sowie Harrien, 
Wierland und Jerwen dem Legaten Wilhelm als Stellvertreter der 
römischen Kirche übergeben; der Papst behielt sich ausserdem noch 
die Entscheidung über den Ersatz für die aus den Landschaften gezo
genen Einnahmen vor. Ferner musste der Orden u. a. die Schlösser 
Agnileti und Goldenbeck wieder aufbauen und die Lehen, die er in 
den abzutretenden Landschaften vergeben hatte, wieder einziehen. 
Der Bischof von Riga wurde verurteilt, die Landgebiete, die er in der 
Wiek und auf Ösel besass, dem Öseler Bischof abzutreten, und ebenso 
sollte dieser das Sechstel von Ösel, das Riga innehatte, erhalten.4)
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Schliesslicli erliess der Papst einige Bestimmungen in Bezug auf die 
Neubekehrten des Landes, wobei er besonders jede Unterdrückung 
derselben aufs strengste verbot.1)

Diese Entscheidung gab also in einigen Punkten Balduin recht; 
die Handlungsweise des Ordens war als eine gewalttätige gestem
pelt worden und musste gesühnt werden. Mit der Herausgabe der 
estnischen Landschaften war aber nicht ihr endgültiges Schicksal 
entschieden, wir können es nicht einmal als beschlossen ansehen, 
dass der Orden sie nicht erhalten sollte. Die Bestimmung bedeutet 
nur eine Bückkehr zur Lage von 1226, wo das Gebiet zu Händen des 
Papstes von einem Statthalter verwaltet wurde.

Die schliessliche Entscheidung über die Besitzverhältnisse in 
Estland hing von einem anderen Prozesse ab, der gleichzeitig an der 
Kurie geführt wurde. König Waldemar von Dänemark hatte wahr
scheinlich kurz nach dem Verlust seines estnischen Gebietes von dem 
Papste die Rückerstattung desselben gefordert, die Untersuchung 
hatte sich aber in die Länge gezogen, bis sie, offenbar im Zusammen
hang mit den Klagen Balduins, dem Kardinalbischof von Sabina 
übertragen wurde.2) Der Erzbischof von Lund hatte die Forderungen 
Waldemars energisch unterstützt und seine Oberhoheitsrechte auf 
die Bistümer Reval, Wierland und Leal geltend zu machen gesucht.3)

Das Urteil in dieser Sache erfolgte nach Beratungen im Konsisto
rium am 10. April 1236,4) nachdem Gregor IX. schon am 22. 
März den Legaten Wilhelm aufgefordert hatte, die Bistümer Reval 
und Wierland wieder der Diözesangewalt des dänischen Erzbischofs 
unterzuordnen.5) Gemäss dem Urteil sollte der König von Dänemark 
die Burg Reval mit zugehörigem Gebiete zurückerhalten, und damit 
hatte also Waldemar sein Ziel erreicht. Es ist zwar auffallend, dass 
in diesem Spruch nur von der Burg Reval cum pertinentiis suis die 
Rede ist, während die Landschaften Reval, Harrien, Wierland und 
Jerwen nicht genannt werden. Es läge darum nahe zu vermuten, dass

x) Ausführlich über diese Bestimmungen, s. Maschke, Der Deutsche Orden 
und die Preussen S. 30 f. über das Urteil s. noch v. Bunge, Herzogthum 
Estland S. 30.

2) LUB. 1 n. 159: gravis exorta fuerit materia questionis, et coram diversis 
auditoribus datis a nobis extilisset diutius litigatum, tandem b. m. . . Sabi
nens! episcopo . . . processus in causa eadem habitos.

s) Auvray 3079. LUB. In. 146 und Beg. n. 160 und 166.
*) Auvray 3092. LUB. I n. 147.
6) Auvray 3077. LUB. I n. 146.
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die Kurie entweder es noch nicht für angemessen erachtete, diese 
Landschaften der einen oder anderen Partei zuzusprechen, oder 
dass die Entscheidung schon früher getroffen war,1) jedoch stellt 
es sich bei näherer Untersuchung heraus, dass sie in diesem Spruch 
einbegriffen sein müssen. In dem Vertrage zu Stenby am 7. Juni 
1238 wird ausdrücklich gesagt, dass die Landschaften Reval, Jerwen, 
Harrien und Wierland von dem Papste dem dänischen Könige zuge
sprochen worden seien.2) Der Papst hatte in seiner Entscheidung im 
Prozesse Balduins am 23. Februar das endgültige Urteil über die vom 
Schwertbrüderorden aus den genannten Landschaften gezogenen 
Einnahmen verschoben; dieses Urteil fällt er am 10. April, indem er 
bestimmt, dass keine der Parteien einen Schadenersatz von der ande
ren fordern darf. Dabei nennt er die Länder, aus welchen die Ordens
ritter Einnahmen gezogen hatten und welche keine anderen als Reval, 
Jerwen, Harrien und Wierland sein können, »dem König von Däne
mark gehörig».3^ Da aber der Papst gerade in demselben Schreiben 
die Entscheidung über das Schloss Reval fällt, ist es nicht wahrschein
lich, dass er in betreff der Übergabe der Landschaften etwa schon 
früher eine Verordnung erlassen haben sollte: die Burg Reval wieder
zugewinnen war zweifelsohne Hauptsache für Waldemar; darauf 
wareh sicher seine Anstrengungen in erster Linie gerichtet gewesen, 
und vielleicht können darum die übrigen Besitzungen Waldemars in 
Estland in den »pertinentie» des Schlosses Reval einbegriffen sein, 
obwohl dies der gewöhnlichen Bedeutung dieses Ausdruckes nicht 
entsprechen würde.4) Darauf scheint die Tatsache zu deuten, dass 
sie offenbar in dem Ausdrucke der Bulle vom 13. März 1238 »castro 
de Revalia et terris eidem adiacenlibus» mit eingeschlossen sind. Da 
nun gerade in dieser Bulle berichtet wird, dass ein Prozess in dieser 
Frage unter Leitung des Kardinalbischofs von Sabina an der Kurie

T) Man bemerke, dass der Papst in seinem Urteil vom 23. Februar die vier 
Landschaften aufgezählt hatte.

2) LUB. 1 n. 160: super terris Revalia, Gierwia, Hargia et Wironia, quæ 
ei a domino apostolico sunt adiudicalæ.

s) LUB. I n. 147: quod pro dampnis et iniuriis, hinc inde illatis, nec non 
occasione proventuum de terris ipsum regem contingentibus perceptorum a fra
tribus supradictis.

4) Die Angabe Gregors IX. in den Bullen vom 10. April 1236 und 10. Au
gust 1237, dass Waldemar die Restitution der Burg Reval cum perlinenliis 
suis et fructibus perceptis ex eis gefordert hatte, unterstützt die Möglichkeit einer 
solchen Erklärung.
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geführt und im Konsistorium abgeurteilt worden war, dürfte kein 
Zweifel mehr darüber obwalten, dass dem dänischen Könige im 
April 1236 äusser dem Schloss Reval auch die Landschaften Reval, 
Harrien, Wierland und Jerwen zuerkannt worden sind.

In diesem apostolischen Urteil in dem langwierigen Streite ist 
kaum irgendein Einfluss Wilhelms von Modena zu erkennen. Es 
wäre denn die Tatsache, dass die Wiek und Ösel der deutschen Kolo
nie erhalten blieben, dies können aber ebensowohl die zahlreichen 
an der Kurie anwesenden livländischen Geistlichen, Ordensbrüder 
und Repräsentanten der Stadt Riga bewirkt haben.1) Offenbar ist 
Balduins und Waldemars II. Einfluss an der Kurie so stark gewesen, 
dass Wilhelm, der zudem schon ein paar Monate vor dem endgültigen 
Urteil abgereist war, nichts zugunsten der Livländer ausrichten konnte. 
Besser sollte er mit dem dänischen Könige selbst fertig werden.

l) In Viterbo sind äusser Balduin die Bischöfe von Higa und Dorpat, Pro
kuratoren des Schwertbrüderordens und der Stadt Riga sowie einige Äbte 
und Pfarrer beim Prozess anwesend gewesen. LUB. 1 n. 145.

2) Auvray 2909, in extenso. Einen Monat früher hatte der Papst denselben 
Auftrag einem anderen Pönitentiar Wilhelm gegeben (Auvray 2879). Man hat 
die beiden verwechselt und noch in BFW. 10146 a wird behauptet, dass das 
Schreiben vom 16. Januar nicht den Legaten Wilhelm betrifft. Dass dies 
aber der Fall ist, geht unzweideutig schon aus der inscriptio hervor: episcopo 
quondam Mutinensi, während der andere Pönitentiar als frater Willelmus be
zeichnet wird. Er war Franziskanermönch. Ausserdem sagt Gregor (Auvray 
2909), ausdrücklich, dass er den Auftrag früher dem Bruder Wilhelm gegeben 
habe, dass der ehern. Bischof von Modena ihn aber nun ausführen solle.

3) Dass päpstliche Legaten häufig solches Kommutationsrecht erhielten, 
weist Ruess, a. a. O. S. 183, nach.

4) tam eos quam alios de novo, suis inducti monitis, in succursum ipsius 
assumpserint signum crucis . . . Verum, quia idem imperator magnum posset 
in dilatione sustinere periculum . . . te ad premissa prudenter et celeriter exe- 
quenda ad partes regni Francie duximus destinandum.

Versuchen wir jetzt, Wilhelm bei der Fortsetzung seiner Lega
tionsreise zu folgen. Der Auftrag, den er am 16. Januar 1236 von 
Gregor IX. erhielt,l 2) lief darauf hinaus, dass er sich nach Frankreich 
begeben sollte, um daselbst die für Palästina geltenden Gelübde von 
400 Kreuzfahrern in solche zugunsten des lateinischen Kaiserreiches 
umzuwandeln.3) Auch sollte er eifrig dafür wirken, dass die Franzo
sen zahlreich das Kreuz nähmen, um dem hart bedrängten Kaiser 
von Konstantinopel Entsatz zu bringen.4) Sie sollten alle denselben 
Sündenerlass erhalten wie die nach dem heiligen Lande Ziehenden.
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Die eben erwähnte päpstliche Vollmacht an Wilhelm ist auch inso
fern bemerkenswert, als er hier zum erstenmal päpstlicher Pöniten- 
tiar genannt wird. Diese neue Würde muss er kurz vorher, bald 
nach seiner Ankunft bei der Kurie, erhalten haben, denn am 1. 
November 1235 trug er noch nicht diesen Titel.1) Die Verleihung 
dieses Amtes an Wilhelm geschah vielleicht zunächst, um seine öko
nomische Stellung sicherer zu machen, denn als Legat besass er ja 
keine regelmässigen Einkünfte.2) Augenscheinlich ist er auch bis 
zu seiner Ernennung zum Kardinal 1244 in diesem Amte geblieben.3)

4) Vgl. Büsching, L'rkk. d. Klosters Leubus n. 66.
2) Uber die päpstlichen poenitenliores minores im aligero, s. Göller, Die 

päpstliche Pönitentiarie IIS. 129—159.
3) Am 29. Juli 1243 war er wenigstens noch Pönilentiar. Pr. UB. I n. 142.
4) Auvray 2910. Mit demselben Auftrage sandte Gregor den Abt von St. 

Thomas zu Torcello, Cist, ord., nach Ungarn. Seine Vollmacht ist vom 12. 
Januar datiert. Auvray 2911.

5) Uber ihn s. Altaner, Dominikanermissionen S. 211 Note 12.
6) Historia Polonica Liber VI 659 C: Gregorius Papa nonus civitatem 

insignem Conslantinopolim . . . de captivitate liberaturus, Vilhelmum Episco
pum Mutinensem, adiungens ei fratrem Marlinum de Sandomiria ordinis 
Prædicatorum Polonum natione virum providum et doctum, ad Ludouicum 
Francise Regem transmittit.

7) Altaner, a. a. O. verwirft die Angabe als irrig, weil das Itinerar Wilhelms 
von Modena nach Strehlke, a. a. O. S. 125 f., eine Beise nach Frankreich nicht 
enthielte. Wie wir gesehen, hat Strehlke sich geirrt, als er annahm, dass die 
Bulle vom 16. Januar an den Mönch Wilhelm gerichtet sei.

Von dem Auftrage des Legaten benachrichtigte der Papst alle 
Erzbischöfe, Bischöfe und Prälaten Frankreichs.4) Schon der Um
stand, dass dies letztere Schreiben in die päpstlichen Register auf
genommen ist, dürfte als ein Beleg dafür gelten können, dass Wilhelm 
wirklich den päpstlichen Befehl ausgeführt hat. Es gibt aber noch 
einen zweiten Hinweis in dieser Richtung. Bei dem polnischen Ge
schichtschreiber Długosz findet sich eine Nachricht, dass Papst 
Gregor IX. den Bischof Wilhelm von Modena wegen des bedrängten 
Konstantinopels zum König Ludwig von Frankreich gesandt habe, 
wobei er ihm einen polnischen Dominikaner, den Bruder Martin5) 
von Sandomir, als Begleiter beigegeben habe.6) Długosz verlegt zwar 
diese Reise ins Jahr 1237, der sachliche Inhalt seiner Mitteilung kann 
aber durchaus richtig sein.7) Vielleicht war Bruder Martin dem Lega
ten aus Polen nach Italien gefolgt, um die Leiche des Bischofs Ivo 
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von Krakau, die vorläufig in Modena beigesetzt war, zu holen.1) 
Man könnte sich weiter denken, dass Wilhelm ihn dann nach Viterbo 
mitgenommen hat, um dem Papste einen Berichterstatter für Polen 
vorstellen zu können.2) Tatsächlich muss Wilhelm gewisse Beziehun
gen zu Polen angeknüpft haben, denn kurze Zeit später erhielt er 
bedeutende Aufträge nach Polen, ja, er scheint sogar zum Legaten 
auch für dieses Land ernannt worden zu sein.

Wilhelm von Modena ist also nach Frankreich gegangen, hat 
vielleicht König Ludwig getroffen und sein ganzes Reich zur Kreuz
fahrt nach Konstantinopel aufgefordert; leider besitzen wir aber 
keine Nachrichten von dieser Tätigkeit.3) Schnell muss er, wie ge
sagt, seine Aufgabe erledigt haben, denn am 21. März begegnen wir 
ihm schon in Lübeck. An diesem Tage verkündet er,4) dass der Bat 
der Stadt in Erfüllung seiner Bitten den dortigen Dominikanern 
einige Dienste geleistet habe, indem er eine auf ihrer Baustelle haf
tende Schuld bezahlt und den Brüdern ein ihnen unentbehrliches 
Grundstück mit einem Hause geschenkt habe.5) Wie man sieht,

*) Długosz, a. a. O. S. 660 A. Altaner verlegt wohl den Tod Ivos ins Jahr 
1237, Balan, Storia di Gregorio IX. 1 489, datiert denselben aberden 21. Juli 
1229. Das lei ziere Datum stimmt mit der Angabe Długosz’, Opera omnia I 
399, überein, dass die Leiche des Bischofs erst einige Jahre nacli seinem Tode 
nach Polen übergeführt worden sei.

*) Hier sei noch bemerkt, dass ein Dominikaner Martin den von Wilhelm 
zustandegebrachten Vertrag zwischen Herzog Konrad von Masovien und dem 
Deutschen Orden am 19. Oktober 1235 als Zeuge unterzeichnete. Pr. UB. I 
n. 119. Dagegen kommt er nicht unter den 50 Breslauer Zeugen vom 1. No
vember vor, weshalb wir also keine Belege dafür besitzen, dass er Wilhelm nach 
Italien begleitete.

8) In den Archiven Frankreichs dürfte sich mancher Beitrag zu Wilhelms 
Itinerar auffinden lassen.

4) UB. d. Stadt Lübeck I n. 75. Das Original ist noch erhalten. Kein Zwei
fel kann über die Richtigkeit der Datierung obwalten (anno domini 
MCCXXXV1, mense marcij, in die sancti benedicti), wie merkwürdiges auch 
erscheinen möchte, dass der Legat schon damals Lübeck erreicht hatte.

5) Wilhelm scheint diese beiden Verwendungen bei dem Lübecker Rate 
während verschiedener Aufenthalte in Lübeck vorgenommen zu haben. Er 
sagt nämlich: cum in lubeke accedentes invenissemus fratres de ord. pred. 
. . . pro area . . . XXX Marcarum debitis obligatos. . . . Cumque alia vice 
lubek redissemus, invenimus, quod predicli fratres quadam area cum domo . . 
valde necessario indigebant. Ob jene erstere schon 1234 geschah, oder ob 
Wilhelm im März 1236 auf eine kurze Zeil Lübeck verlassen hatte, um bald 
wieder dorthin zurückzukehren, wage ich nicht zu entscheiden. Die erste 
Alternative scheint allerdings wahrscheinlicher zu sein.
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versäumte Wilhelm nie, zugunsten des Dominikanerordens zu 
wirken.

Lübeck war ja die gewöhnliche Etappe auf der Heise nach Livland, 
ob aber der Legat im März 1236 seine Fahrt dorthin gerichtet hat, 
bleibt sehr fraglich. Vom 21. März 1236 bis zum September 1237, 
also während anderthalb Jahren, besitzen wir nicht einen einzigen 
Beitrag zum Itinerar Wilhelms. Im September 1237 ist er in Higa, 
vorher ist er aber sowohl in Preussen als auch in Polen gewesen. Die 
geringfügige Kunde, die wir jedoch über seine Tätigkeit in dieser 
Zeit haben, entstammt ausschliesslich päpstlichen Schreiben an Wil
helm, welche aber leider zum grossen Teil Aufträge an ihn enthalten, 
die sehr wenig über seine Tätigkeit zu berichten haben.

Da wir wissen, dass der Legat im Juni 1236 sich in Preussen auf
hielt, und dass die Kurie dies gewusst hat, da sie ihn am 17. Juni 
nach Polen entsandte,1) muss er schon früher dem Papste entweder 
aus Preussen geschrieben oder ihm seine Absicht, dorthin zu gehen, 
mitgeteilt haben. Unter solchen Umständen schrumpft die Zeit, 
die er in Livland gewesen sein kann, zu 1—2 Monaten zusammen. 
Die Aufträge, die Wilhelm im Frühling 1236 nach Livland erhielt, 
waren indessen, wie wir bald sehen werden, solchen Umfanges, dass 
sie in so kurzer Zeit kaum erledigt werden konnten, und er hat sie 
auch nicht vor 1237 ausgeführt. Es scheint somit am wahrschein
lichsten zu sein, dass Wilhelm sich im Frühling 1236 nicht nach Liv
land begeben hat.* 2)

!) S. unten S. 193.
2) Es wäre demnach kein Zufall, dass wir aus dem Jahre 1236 keine Ur

kunden Wilhelms in Livland haben. Vgl. v. Brevern’s äusserst hypothesen
reiche Darstellung der Geschichte dieser Jahre, a. a. O. S. 228 ff.

3) Er wird während seiner Anwesenheit in Born, wo zugleich auch 
alle livländischen Machthaber versammelt waren, zugunsten der Vereini-

Auf eine Angelegenheit können wir hinweisen, die mitgewirkt 
haben kann, Wilhelm in Deutschland zurückzuhalten. Gerade um 
die Zeit nämlich, wo Wilhelm in Lübeck weilte, waren die Unter
handlungen über die Vereinigung des Deutsch- und des Schwert
brüderordens so weit gediehen, dass zwei Deutschordensritter, die 
nach Livland gereist waren, um die Verhältnisse daselbst zu unter
suchen, zusammen mit drei Schwertrittern nach Deutschland gingen, 
um die Sache weiter zu betreiben. Wilhelm von Modena hat sich 
sicher von Anfang an für diese Frage interessiert,3) so dass er vielleicht 
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jetzt auf die Ankunft der Gesandtschaft in Lübeck wartete,1) um 
sich über die Entwicklung der Angelegenheit zu unterrichten. Dar
aufhin scheint die Tatsache zu deuten, dass gleichzeitig mit ihm in 
Lübeck zwei Schwertritter und zwei Deutschordensritter anwesend 
waren.* 2) Mit der genannten Gesandtschaft kann also Wilhelm be
raten und sie im Sinne der Vereinigung beeinflusst haben,3) hierauf 
muss sich aber seine Mitwirkung in dieser Sache für diesmal beschränkt 
haben, denn gewiss hat er sie nicht zum Ordenskapitel in Marburg, 
wo weiter verhandelt wurde, begleitet.

gung sowohl bei den Livländern als auch bei dem Orden und dem Papste 
gewirkt haben. Die Annahme Rutenbergs, Gesch. d. Ostseeprov. I 113, dass 
damals die Unterhandlungen behufs Vereinigung unter Vermittlung Wilhelms 
aufs neue aufgenommen wurden, ist irrig, da sie schon in vollem Gange waren.

i) Nach Heldrungens Bericht über die Vereinigung (Livi. Mitt. XI 85 f.) 
verliess die Gesandtschaft Livland nach Ostern, d. h. nach dem 30. März, 
als das Eis geschmolzen war.

2) Sie erscheinen als Zeugen in der Urk. Wilhelms \om 21. März, UB. d.
Stadt Lübeck I n. 75. Es sei bemerkt, dass die zwei Schwertbrüder die Na
men Johann und Johann von Gobyn tragen; sie dürfen jedoch wohl nicht mit 
den in der Gesandtschaft nach Deutschland gehenden Rittern Johann von
Magdeburg und Johann Salinger indentifiziert werden. Vgl. Büttner, Livi. 
Mitt. XI 48.

s) Dass Wilhelm die Vereinigungsbestrebungen unterstützt hat, bedarf 
bei dem grossen Wohlwollen, das er stets dem Deutschen Orden gezeigt hat, 
keines Beweises.

<) LUB. I n. 133.
6) Auvray 2945, LUB. 1 Reg. n. 160: in Revela et Wironia Lundensis 

ecclesie iure salvo.

Jedenfalls kann der Wunsch Wilhelms, die Vereinigung zu fördern, 
zu seinem Beschlüsse, nach Preussen zu gehen, mitgewirkt haben, 
denn da stand er ja in unmittelbarer Berührung mit dem Deutschen 
Orden und konnte demnach auch auf die Stimmung in demselben 
einwirken.

Aus dem Frühling 1236 kennen wir 6 päpstliche Schreiben an 
Wilhelm von Modena, die sich auf die Verhältnisse Livlands beziehen. 
Am 5. Februar wiederholt Gregor IX. seine Vollmacht vom 15. Fe
bruar 12344) zur Vereinigung, Trennung und Limitation von Bistümern, 
wobei die Landschaften Reval und Wierland ausdrücklich genannt 
werden; diesmal fügt der Papst jedoch zu der sonst gleichlautenden 
Bulle die Bestimmung hinzu, dass der Legat die Rechte der Lun- 
denser Kirche in Reval und Wierland berücksichtigen solle.5 6) Zehn 
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Tage später, vom 15. Februar, ist ein Brief datiert, in dem Gregor IX. 
seinen Legaten zu verschiedenen Massregeln zur Förderung des 
Christentums in Livland auffordert;1) erstens solle er dafür Sorge 
tragen, dass weder die schon Bekehrten noch die zu Bekehrenden be
drückt würden, sowie dass das neueroberte Land nicht ohne päpst
liche Zustimmung geteilt würde; ferner wird ihm für die Kirchen
provinz Bremen und die Bistümer Magdeburg, Havelberg, Verden, 
Minden, Paderborn und die Hälfte von Brandenburg, sowie für die Insel 
Gotland das Recht der Kommutation zugestanden, d. h. für Palästina 
gegebene Kreuzzugsgelübde in solche für die Missionsländer jenseits 
der Ostsee umzuwandeln. In den genannten Gegenden Deutschlands 
solle er überdies das Kreuz gegen die Heiden in Livland predigen 
lassen, wobei er den Kreuzfahrern, welche sich mindestens ein Jahr 
an dem Zuge beteiligten, denselben Ablass versprechen durfte, welcher 
den Palästinafahrern zu Teil wurde. Schliesslich empfiehlt der 
Papst dem Legaten die Erbauung von Befestigungen zum Schutze 
der christianisierten Gebiete Livlands. Ein weiteres Schreiben Gre
gors IX. vom Februar 1236 haben wir schon erwähnt, nämlich das
jenige, das die Entscheidung in dem von Balduin von Alna eingelei
teten Prozess mitteilt. Diese hat Wilhelm in Livland publizieren 
lassen;1 2) wir wissen aber nicht, ob er dies von Lübeck oder Preussen 
aus oder in Livland getan hat, da leider weder Tag noch Ort der 
Ausstellung beigefügt ist. Am 22. März hatte der Papst sich dazu 
entschlossen, die Bistümer Reval und Wierland dem Erzbischof 
von Lund zu restituieren,3) und am 10. April erfolgte, wie bereits 
erwähnt, sein Urteil in dem Streit zwischen Waldemar von Dänemark 
und dem Schwertbrüderorden in Bezug auf Estland. Das sechste 
Schreiben schliesslich ist vom 28. Mai datiert4) und ist eine noch
malige Wiederholung der Bullen vom 15. Februar 1234 und 5. Februar 
1236, die Wilhelm Vollmachten zur Ordnung der Diözesanverhält- 

1) Auvray 2959. LU В I n. 144, daselbst datiert den 19. Februar.
2) LUB. 1 Reg. S. 41 n. 163. Turgenew, Hist. Russiæ Mon. 1 n. 44, druckt 

die intitulatio und promulgatio Wilhelms ab: W. Divina miseratione Episco
pus quondam Mutinensis, Poenilentiarius Domini Pape, Apostolice sedis Lega
tus universis etc. Noveritis infrascriptum tenorem esse literarum sedis Aposto
lica?, sicut de verbo ad verbum de literis bullatis sub nostro sigillo fecimus 
annotari.

») LUB. 1 n. 146.
<) LUB. 1 Reg. n. 166.
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nisse übertrugen, wobei auch hier der Rechte des Lundenser Erz
stiftes gedacht wird.

Die jetzt genannten päpstlichen Aufträge an Wilhelm von Modena 
scheinen in dem Glauben ausgefertigt zu sein, dass er entweder 
schon nach Livland abgereist war, oder dass er bald dahin reisen 
würde. Wenigstens ein Teil derselben forderte unbedingt seine An
wesenheit in dem Gebiete südlich des Finnischen Meerbusens. Und 
dennoch ist es, wie gesagt, am glaubhaftesten, dass er nicht dahin 
gegangen ist. Während desselben Frühlings hat Wilhelm nun auch 
andere päpstliche Aufträge erhalten, die Reisen nach Pommern, 
Preussen und Polen notwendig machten. Wie die Kurie sich den 
Reiseplan ihres Legaten gedacht hat, können wir uns demnach jetzt 
nicht vorstellen.

Am 20. März 1236 wurde von der Kurie ein Schreiben an Wilhelm 
von Modena abgesandt,1) worin er ermahnt wurde zu untersuchen, 
wie die rechtmässigen Grenzen des Bistums Kamin verliefen, und 
dem Papst hierüber Bericht zu erstatten, damit dieser die Klagen 
des Karniner Bischofs über Beeinträchtigungen seitens des Erz
bischofs von Gnesen, des Bischofs von Schwerin u. a. richtig beurtei
len könnte. Da Wilhelm aber noch im Herbst 1237 einen erneuten 
päpstlichen Befehl in dieser Angelegenheit erhielt, lassen wir sie 
jetzt beiseite, um später auf sie zurückzukommen. Das Gleiche gilt 
für die Bulle Gregors IX. vom 30. Mai 1236, durch welche der Legat 
bevollmächtigt wurde, Preussen in Diözesen einzuteilen;2) da die 
Tätigkeit Wilhelms von Modena zugunsten Preussens sich bis in das 
Jahr 1242 erstreckt aber einheitlich behandelt werden muss, um 
so genau wie möglich verstanden zu werden, kehren wir später zu 
ihr zurück.

Am 17. Juni 1236 wurden aus Terni drei päpstliche Schreiben an 
Wilhelm ausgefertigt, die ihn beauftragten, der Kirche in Polen 
ihr Recht gegen verschiedene Fürsten zu verschaffen.3) Polen war 
zu dieser Zeit unter mehrere Fürsten aufgeteilt, die alle in mehr oder 
weniger feindlichem Verhältnis zueinander standen.4) Seit den 20-er

1) Theiner, Vetera mon. Polon. I n. 60. Pomm. UB. I n. 329. Bei Theiner 
und Strehlke (a. a. O. S. P24) irrig ins Jahr 1235 verlegt.

2) Auvray 3160. Pr. UB. I n. 125.
3) Auvray 3204-—3206.
4) Vgl. über die jetzt zu behandelnden Ereignisse Roepell, Gesch. Polens 

I 457 ff., Maydorn, Beziehungen der Päpste zu Schlesien S. 13 ff., Grünhagen, 
Gesch. Schlesiens I 51 ff.
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Jahren kämpfte Herzog Heinrich I. von Schlesien abwechselnd mit 
Konrad von Masovien und Wladislaw Odonicz von Gross-Polen. 
Nach einem kurzen Frieden, der 1233 geschlossen wurde, und in dem 
Heinrich Lauf alle Ansprüche bezüglich Gross-Polens verzichtet hatte, 
entflammte der Kampf von neuem und verlief diesmal günstig für den 
Herzog von Schlesien. 1234 diktierte er Konrad von Masovien den 
Frieden zu Krakau, den Gregor IX. am 18. Juni 1235 bestätigte.1) 
Auch in seinem Krieg gegen Wladislaw Odonicz war Heinrich diesmal 
glücklich; er eroberte grosse Teile von dem sogenannten Gross-Polen, 
weshalb der vorläufige Friedensvertrag, dessen Abschluss dem Erz
bischof Fulko von Gnesen und dem Bischof Paul von Posen am 22. 
September 1234 gelungen war, für den Herzog von Schlesien günstig 
war.

x) Cod. dipi. Siles. VII n. 473.
2) Auvray 3205—3206. Nr. 3205 für die Kirche Gnesens, Nr. 3206 für die

jenige Posens: Codex dipi. Siles. VII n.' 493.
8) Auvray 3204.
4) Theiner, a. a. O. I n. 67, Bulle vom 29. Sept. 1237: episcopum quon

dam Mutinensem, tunc in Pruscie partibus apostolice sedis legatum. Die Kurie 
scheint über die Reisen Wilhelms wohlunterrichtet gewesen zu sein, — was 
ja auch natürlich ist — das erhellt z. B. aus ihren späteren Schreiben an Wil
helm, als er in Livland weilte, wo er legatus in Livonia genannt wird.
13 — Soc. Scient. Fenn., Comm. Hum. Lill. II. 5.

Ganz Polen hat unter diesen Fehden schwer gelitten, und beson
ders klagten die Leiter der Kirche über Gewalttaten von Seiten der 
Herzöge. Sie vermochten sich ihr Recht nicht aus eigner Kraft zu 
verschaffen; Herzog Heinrich von Schlesien hatte sogar die Kühnheit 
gehabt, gegen ihre Massnahmen an den Papst zu appellieren, da er 
aber in 2 Jahren diese Angelegenheit nicht weiter verfolgt hatte, 
wandte sich die Geistlichkeit der Provinz Gnesen 1236 an den Papst, 
der am 17. Juni dieses Jahres die genannten Aufträge an Wilhelm 
von Modena richtete. In zwei Briefen wurde dem Legaten befohlen, 
Herzog Heinrich I. zur Zahlung einer Entschädigung für alle den 
Kirchen Gnesens und Posens während der Kriege zugefügten Schä
den zu zwingen,* 2) in einem dritten wandte sich Gregor IX. gegen die 
polnischen Herzöge im allgemeinen, die er beschuldigte, die Rechte 
der Kirche in verschiedener Weise verletzt zu haben.3)

Zu dieser Zeit befand sich Wilhelm in Preussen,4) also in unmittel
barer Nähe von der Gnesener Kirchenprovinz; er hat sich auch so
gleich bei dem Erzbischof Fulko über die Sache unterrichtet und dann 
den Herzog Heinrich zu sich berufen. Natürlich hat er ihn nicht 
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nach Preussen geladen, sondern einen Ort aufgesucht, wohin der 
Herzog, ohne durch feindliches Land ziehen zu müssen, kommen 
konnte. Seine Mühe war jedoch vergebens. Trotz wiederholten und 
ordnungsmässigen Zitationen erschien Herzog Heinrich weder per
sönlich, noch sandte er einen Prokurator, um dem Legaten Bede 
und Antwort zu stehen.1) Deshalb exkommunizierte Wilhelm von 
Modena den Herzog und liess den Bann über sein ganzes Land ver
kündigen.* 2) Herzog Heinrich wandte sich indessen an den Papst 
und erklärte, dass er gern vor dem Legalen erschienen wäre, dies 
wäre ihm jedoch unmöglich gewesen, weil er zur Zeit des ersten 
Berufungstermines krank gelegen hätte, zur Zeit des zweiten mit der 
Bückeroberung der Burg Pobzin beschäftigt gewesen sei, und einem 
Prokurator hätte er die wichtige Sache nicht anvertrauen wollen. 
Diese Entschuldigungen habe der Legat nicht gelten lassen, weshalb 
der Herzog nach dessen erneuerten Aufforderungen an den Papst 
appellierte, der Legat habe ihn jedoch, ohne auf diese Appellation zu 
achten, exkommuniziert. Erzbischof Fulko behauptete dem gegen
über, dass die Exkommunikation vollkommen rechtmässig gewesen 
wäre, und dass Heinrich I. erst nach derselben an den Papst appelliert 
habe.3) Um sowohl die Frage der Berechtigung der Appellation 
Heinrichs I. wie die ganze Sache dem Papste klarzulegen, begab 
sich der Gnesener Erzbischof persönlich zur Kurie, wohin auch der 
Herzog Prokuratoren gesandt hatte. Der Prozess wurde eine Zeit 
an der Kurie geführt, dann beauftragte Gregor IX. den Abt von 
Strahow, den Propst und Archidiakon von Prag, eine Untersuchung 
über die Berechtigung der Exkommunikation und Appellation vor
zunehmen, wobei sie in dem Falle, dass der Herzog Bechi gehabt 
hätte, ihn vom Banne lossprechen dürften. Einige Zeit danach war 
Gregor noch günstiger für den Herzog von Schlesien gestimmt wor
den, so dass er am 29. September 1237 den genannten Prager Geist- 

x) Ep. pont. 1 n. 727. Theiner, a. a. O. I n. 71: dictus episcopus (Wilhel
mus) . . . Henricum Ducem Zlesie et Graco vie . . . pluries ac peremptorie ad 
suam presentiam citavisset, quia nec per se, nec per procuratorem idoneum 
coram eo voluit comparere.

2) Theiner, а. а. О. 1 n. 67: At idem Episcopus (Wilhelmus). . . tulit ex
communicationis sententiam in eundem (Henricum), et excommunicatum fe
cit per totam terram ipsius publice nuntiari. Maydorn, a. a. O. S. 16, irrt, 
wenn er behauptet, dass der Erzbischof von Gnesen den Herzog exkommuni
ziert habe. Vgl. noch die vorhergehende Note.

®) Theiner, a. a. O. Maydorn, a. a. O.
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lichen erlaubte, Heinrich I. bedingt vom Banne zu befreien, sie soll
ten ihm aber einen Termin von drei Monaten vorschreiben, binnen 
welchem er persönlich oder durch einen Prokurator vor dem Papst 
erscheinen müsste, um eine gerechte Entscheidung der Sache zu 
ermöglichen.1)

*) Auvray 3906. Theiner, a. a. O. I n. 67. Dass zwei päpslliche Schreiben 
an den Abt von Strahow und die beiden anderen Prager Geistlichen nach
einander abgesandt wurden, geht unzweideutig aus dieser Bulle Gregors hervor, 
die gerade dieses zweite Schreiben ist.

2) Auvray 3204. Cod. dipi. maj. Polon. I n. 187. Theiner, a. a. O. I n. 64.
3) Roepell, a. a. O. S. 258, bezieht auch diese Klagen auf Heinrich von 

Schlesien, während sie in erster Linie sich gegen Konrad von Masovien richte
ten.

4) Vgl. Maydorn, a. a. O. S. 17.

Der weitere Verlauf dieser Sache interessiert uns weniger, da 
Wilhelm keinen weiteren Anteil an derselben genommen hat; es sei 
nur erwähnt, dass Heinrich I. zwar absolviert wurde, sich aber danach 
wohl hütete, einen Prokurator nach der Kurie zu senden. Sein 1238 
erfolgter Tod ersparte ihm weiteren Streit mit der Kirche, die auch 
von seinem Sohn, Heinrich II., keine Entschädigung erlangen konnte.

War Wilhelm von Modena nach dem eben Angeführten gegen 
Heinrich von Schlesien mit den schärfsten Strafen der Kirche vor
gegangen, so scheint er bei seinem Einschreiten gegen die polnischen 
Herzöge weniger scharf vorgegangen zu sein. Hier handelte es sich 
auch um Übergriffe, die schwer zu beurteilen waren, und bei denen 
das Recht der Kirche keineswegs als selbstverständlich angesehen 
werden konnte. Die Klagen der polnischen Geistlichen über die 
Landesfürsten liefen nämlich darauf hinaus,* 2) dass diese die Hinter
sassen der Kirchen zu verschiedenen Frondiensten herangezogen und 
Abgaben von ihnen erhoben hätten, ja sie sogar von ihren Gerichten 
hätten verurteilen lassen, kurzum, die Fürsten hätten die Immuni
tätsprivilegien der Kirche schwer beeinträchtigt.3) Die Kirche Polens 
hatte allerdings noch nicht die Selbständigkeit von der Fürstengewalt 
erringen können, die sie erstrebte, sondern machte nur sehr langsame 
Fortschritte in diesem Kampf um die Eximierung. Streitigkeiten 
dieser Art müssen in der Tat zu dieser Zeit überall in Polen geherrscht 
haben; in die bedeutendsten hat freilich der Papst mit aller Ent
schiedenheit eingegriffen,4) in den übrigen mussten die Landes
bischöfe, vielleicht mit Hilfe des Legaten, dank ihrer eigenen Auto
rität auszukommen versuchen.
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Aus einem Brief Gregors IX. vom 25. März 12381) erfahren wir, 
dass Wilhelm von Modena sich vorzugsweise gegen Herzog Konrad 
von Masovien gewandt hat, der äusser den früher genannten Über
griffen noch den begangen hatte, dass er der Kirche zukommende 
Zehnten zu anderen Zwecken verwandt hatte; Gregor hatte seinem 
Legaten einen besonderen Brief in dieser Sache gesandt, in dem die
ser aufgefordert wurde, den Herzog nötigenfalls durch kirchliche 
Strafen zur Auslieferung des Zehnten zu zwingen.2) Der Legat rich
tete auch Ermahnungen und Befehle an den Herzog, aber ver
gebens. In keiner Hinsicht kam dieser seinen Aufforderungen nach,3) 
sondern erlaubte sich im Gegenteil immer schlimmere Übergriffe. 
Wilhelm scheint jedoch nicht seine Zuflucht zu den kirchlichen Stra
fen genommen zu haben, denn erst in seinem Schreiben vom 25. 
März 1238 droht Gregor IX. ernsthaft mit ihnen. Vielleicht könnte 
man diese Milde des Legaten auf den diplomatischen Wunsch zu
rückführen, ein gutes Verhältnis zu dem Masovierherzog zu bewahren; 
ein solches war ja für die glückliche Entwicklung Preussens, das Land, 
das Wilhelm sehr am Herzen lag, wünschenswert.

Zu den genannten Aktionen gegen die polnischen Fürsten war der 
Legat vom Papste beauftragt worden, er hat aber noch eine wichtige 
Handlung in Polen vorgenommen, zu welcher er nicht durch einen 
direkten päpstlichen Befehl ermächtigt war. Sie galt dem Kampf 
zwischen Heinrich I. und Wladislaw Odonicz. Wir erinnern uns, 
dass ein vorläufiger Friedensvertrag am 22. September 1234 zwischen 
diesen beiden Fürsten geschlossen worden war.4) Der endgültige 
Abschluss dieses Friedens hing von weiteren Verhandlungen wegen 
des an Heinrich abgetretenen Landes ab, die der Herzog Wladislaw

x) Theiner, a. a. O. I n. 70.
2) Ibidem: Preterea, cum tu fili dux Mazo vie et Lanchicie decimas ecclesiis 

debitas quibusdam personis pro tua distribueres voluntate, super hoc tibi nost
ras direximus litteras, continentes ut eas sicut tenebaris eisdem ecclesiis exhibe
res; pref alo episcopo (Wilhelme) per alias Hileras iniungenles, ut si mandatum 
nostrum adimplere negligeres, te ad id per censuram ecclesiasticam ratione 
predicta coacteret.

3) Sed licet idem episcopus vos, ut ab hujusmodi molestiis desisteretis 
ipsorum, auctoritate apostolica duxerit monendos, vos tamen, indurantes in 
hoc vestram faciem supra petram, predicti legati in nullo curavistis parere 
mandatis.

4) Oben S. 193. Der Vertrag war vom Papste am 26. Juni 1235 bestätigt 
worden. Auvray 2661—2662. Cod. dipi. Siles. VII n. 476. 
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vor Pfingsten 1235 (27. Mai) einzuleiten die Erlaubnis bekam.1) 
Dies hat Wladislaw auch getan und die hieraus entstandenen neuen 
Friedensverhandlungen scheinen eine für Heinrich 1. ungünstige 
Wendung genommen zu haben, denn plötzlich wandte sich dieser 
an den Papst mit der Bitte, die Friedensvermittler, den Erzbischof 
Fulko und den Bischof von Posen, durch andere zu ersetzen. Da 
Heinrich in einem ernsthaften Streit mit dem Gnesener Erzbischof 
lag, ist es verständlich, dass er seine Vermittlung fürchtete. Er 
ersuchte deshalb den Papst, dass dieser den Bischof von Merseburg 
und einige andere Geistliche ermächtigen möchte, die Sache zu über
nehmen, wenn Fulko von Gnesen und Paul von Posen nicht inner
halb einer bestimmten Zeit ihre Aufgabe erledigt hätten. Dies ge
schah, der Merseburger Bischof und seine Kollegen, die dem Herzog 
Heinrich entschieden günstig waren, kümmerten sich aber gar nicht 
um die Massnahmen der früheren Vermittler, sondern beriefen Wla
dislaw Odonicz an einen Ort, wohin er nicht — wenigstens nach eige
ner Aussage — kommen konnte, und als er nicht erschien, brachten 
sie die Sache zum Abschluss dadurch, dass sie einige Zeit danach den 
päpstlichen Legaten Wilhelm von Modena bewogen, den Friedens- 
Vertrag vom 22. September 1234 einfach zu bestätigen.* 2) Hierüber 
beschwerte sich Herzog Wladislaw, indem er u. a. behauptete, dass 
Wilhelm sein Urteil ohne vorherige Untersuchung der Sache gefällt 
habe.3)

x) Auvray 2661. Theiner, a. a. O. I n. 62: Adiectum est etiam, quod 
Wladislaw restat petere de terra memorata, siquid voluerit, per gratiam aut 
iudicium, si voluerit, termino finali constituto in proximo festo Pentecosten. 
Maydorn a. a. O. S. 15, liest hieraus irrigerweise, dass die weiteren Verhandlun
gen bis Pfingsten 1235 abgeschlossen sein sollten.

2) Mon. Pol. Vat. Hin. 39: Cumque postmodum venerabilis frater nos
ter . . episcopus quondam Mutinensis, Apostolice Sedis legatus, auctoritate 
apostolica composicionem ipsam servari sine cause cognitione mandant.

3) Dies alles entnehmen wir einem Schreiben Gregors IX. vom 6. Oktober 
1237 (gedr. Auvray 3909 und Mon. Pol. Vat. Hin. 39), wo er wegen der 
Klagen Wladislaws dem Bischof und Dekan von Plock sowie dem Abt von 
Kolbacz die Untersuchung und Entscheidung des Streites anvertraut. Leider 
wissen wir nicht, zu welchem Ergebnis diese Richter gekommen sind, wahr
scheinlich blieb es aber bei dem Vertrage von 1234. Vgl. Maydorn, a. a. O. 
S. 15, Grünhagen, a. a. O. S.54.

Ich habe diese Entscheidung des Legaten in die Zeit seines Aufent
halts in Polen 1236—1237 verlegt, obwohl Roepell sie in die Zeit 
seiner Durchreise im Oktober-November 1235 glaubte setzen zu 
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müssen;1) dies erstens deswegen, weil die Sache nicht all die geschil
derten Phasen vor dem 1. November 1235 hätte durchlaufen können, 
zweitens, weil die Appellation Wladislaws, die wohl gleich nach Wil
helms Vorgehen erfolgte, und die der unmittelbare Anlass zum päpst
lichen Schreiben vom 6. Oktober 1237 gewesen ist, wahrscheinlich erst 
irn Sommer 1237 an die Kurie gelangte, schliesslich noch, weil Wilhelm 
im Jahre 1235 nicht die Befugnis gehabt hätte, solch eine Handlung 
wie die Bestätigung eines Friedensvertrages in Polen vorzunehmen, 
da er ja gar nicht zum Legaten für Polen ernannt war. Ferner wider
spräche es ganz und gar dem Charakter Wilhelms von Modena, wenn 
er eine so wichtige Massregel übereilt getroffen hätte. Wir können 
überzeugt sein, dass die Behauptung Wladislaws, der Legat sei ohne 
Untersuchung der Sache vorgegangen, falsch ist. Auch muss er zum 
Legaten für Polen ernannt worden sein,l 2) sonst hätte Wladislaw ja 
leicht seine Massnahmen vereiteln können.

l) Gesch. Polens I 457.
2) Vgl. vorige Seite Note 2: auctoritate apostolica compositionem . . ser

vari . . mandant.
з) Strehlke, SS. rer. Pr. 11 178, hat gemeint, dass Wilhelm nicht im Jahre 

1242 den Herzog Swantopolk exkommuniziert habe, wie er selbst früher 
(Kegesten S. 128) nach Dusburg annahm, sondern vielmehr im Jahre 1237. 
Wenn dies richtig wäre, hätten wir also ein direktes Zeugnis dafür, dass Wil
helm 1236—1237 nicht nur in polnischen Angelegenheiten tätig gewesen ist.

Versuchen wir nach diesem Überblick über die Tätigkeit Wilhelms 
in Polen dieselbe zeitlich zu bestimmen, so ergeben sich nur die Daten 
17. Juni 1236 einerseits und 29. September — 6. Oktober 1237 andrer
seits als einrahmende, urkundliche Zeugnisse für dieselbe. Wie aus 
dem Angeführten erhellt, ist die durch Wilhelm erfolgte Bestätigung des 
Vertrages von 1234 zwischen Heinrich I. und Wladislaw Odonicz eher 
ins Jahr 1237 als 1236 zu setzen; da nun die Aufträge vom 17. Juni 1236 
den Legaten erst Anfang August 1236 erreicht haben können, dürften 
wir uns nicht allzu sehr irren, wenn wir annehmen, dass er vom August 
1236 bis gegen das Ende des ersten Halbjahres 1237 mit polnischen 
Angelegenheit en beschäftigt gewesen ist. Äusser dem Genannten gab es 
noch mancherlei andere Dinge zu ordnen, wobei die Rechtschaffenheit, 
das Wissen und die Sorgfalt Wilhelms von Modena sehr wertvoll ge
wesen sein mögen. Doch braucht er keineswegs während dieser ganzen 
Zeit, also beinahe ein Jahr, in Polen geweilt zu haben; er kann sehr gut 
während eines Teiles dieses Zeitraumes in Preussen gewirkt haben.3)
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Gemäss diesen Ausführungen dürfte Wilhelm von Modena noch 
während eines Teiles des Jahres 1237 in Polen (und Preussen?) ge
wirkt haben. Jedenfalls steht es fest, dass er nicht in Livland über
wintert hat, sondern dass er sich erst im Frühling 1237, nachdem das 
Eis geschmolzen war, dorthin begeben haben kann. Den genaueren 
Zeitpunkt zu ermitteln, ist uns nicht möglich. Jedoch muss seine 
Reise nach Livland, wenn nicht früher, so unmittelbar nachdem er 
die Nachricht von der vollzogenen Vereinigung des Deutsch- und 
Schwertbrüderordens von Gregor IX. erhalten hatte, erfolgt sein. 
Nach langen Verhandlungen bestätigte der Papst diese Vereinigung 
am 12. Mai 1237,4) und zwei Tage später ist der Brief, worin Gregor 
seinem Legaten Wilhelm diese Tatsache meldet, datiert.2) Zugleich 
ermahnte ihn der Papst, alles, was in seiner Macht liege, zu tun, 
um den von der Vereinigung erhofften Erfolg zu verwirklichen. Dies 
hat Wilhelm sicher mit grosser Freude getan. Denn die Einverlei
bung des Schwertbrüderordens in den Deutschen Orden bedeutete für 
die livländische Kolonie einen grossen Kraftzuwachs. Dieser war 
jetzt um so notwendiger, als der frühere Orden eine vernichtende 
Niederlage auf einem Zuge gegen die Litauer erlitten hatte. In dieser 
Schlacht, die am 22. September 1236 bei Saule in Kurland stattfand, 
fielen der Ordensmeister Volquin und etwa 50 Ordensritter sowie viele 
Pilger. Das Unglück beschleunigte wahrscheinlich die Vereinigung der 
Orden; wenigstens hat die höhere Geistlichkeit Livlands dieselbe danach 
energisch befürwortet,3) und wir dürfen wohl annehmen, dass auch 
W ilhelm von Modena dem Papste in der Sache geschrieben hat.4)

Es ist zwar unwiderleglich, dass Swanlopolk ini Jahre 1237 gebannt wurde, 
denn Innocenz IV. bezeugt dies 1245 ausdrücklich (Pr. UB. I n. 160 und 161), 
er sagt aber nicht, von wem die Exkommunikation verhängt wurde. Da diese 
Bannung überdies nichts mit einem Streite Swantopolks mit dem Deutsch
orden zu tun halte, sondern lediglich »pro afflictione cleri, ecclesiarum deso
latione multiplici ac pro multis horrende impietatis excessibus» (Pr. UB. I 
n. 160) verhängt wurde, kann der Diözesanbischof Michael von Ku ¡avien eben
sogut wie Wilhelm von Modena der Bestrafende gewiesen sein.

x) Auvray 3651. LUB. 1 n. 149. Vgl. Büttner, Die Vereinigung S. 52 ff. 
und Ewald, Eroberung Preussens 1 200—226.

2) Auvray 3650. Ep. pont. 1 n. 705.
3) LUB. 1 n. 149.
4) Vgl. V. Brevem, a. a. O. S. 236, der nicht ohne alle Berechtigung meint, 

»der ganze historische Zusammenhang weiset ihm den Haupteinfluss in dieser 
Angelegenheit zu.» Allerdings ist zu beachten, dass v. Brevern der Meinung 
war, dass der Legat seil dem Frühling 1236 in Livland anwesend gewesen sei.
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Gleichzeitig mit dem genannten Schreiben an Wilhelm über die 
Vereinigung der beiden Orden sandte der Papst zwei andere Briefe 
an seinen Legaten. In dem einen nahm er wieder die Frage bezüglich 
des Besitzes von Beval auf und befahl Wilhelm, er solle sich mit 
dem dänischen König in Verbindung setzen, um ihn zur Beilegung 
seiner Streitigkeiten mit dem Deutschen Orden zu bewegen, da »der 
König dadurch sich die Ordensritter ewig verpflichten würde», beson
ders da sie bereit seien, mit ihm ein solches Übereinkommen zu tref
fen, dass betreffs der Burg Reval sowohl des Königs als des Ordens 
Vorteil wahrgenommen würde.1) Diese Worte sind ja eine schöne 
Umschreibung der Tatsache, dass Hermann von Salza, um die päpst
liche Bestätigung der Vereinigung zu erlangen, hatte versprechen 
müssen, Estland dem dänischen Könige zurückzuerstatten.1 2) Eine 
bestimmte Absicht scheint jedoch in den genannten Worten enthal
ten zu sein, und zwar dieselbe, die in dem Befehl Gregors vom 10. 
April 1236 deutlich ausgedrückt wurde: zu seiner Aufforderung, die 
Burg Reval dem König zu übergeben, fügte er beinahe als eine Reser
vation die Mahnung hinzu, dass der Legat einen dauernden Frieden 
und freundschaftlichen Vergleich zwischen den beiden Parteien her
stellen sollte, wobei alle Gesichtspunkte genau geprüft und fest
gesetzt werden sollten, so dass nachher kein Streit entstehen könnte.3) 
Dies war nun allerdings leichter gesagt als getan! Niemand konnte 
dies besser einsehen als Wilhelm von Modena. Da der Papst ihn 
schliesslich noch ermahnte, über seine Massnahmen in der Sache 
schnellstens Bericht zu erstatten, hat er sich spätestens unmittel

1) Auvray 3653, dat. 13. Mai 1237. іл Н. 1 n. 150: fraternitatem tuam roga
mus, . . quatinus. . regem Daciae . . inducas studio diligenti, quod cum praefa
tis fratribus hospitalis, . . sublata cuiusque materia quaestionis, quae sunt pacis 
et tranquillitatis habeat, et eosdem devotione perpetua sibi constituat obliga
tos, praesertim cum ipsi de castro Revel . . parati sint faciendum assumere, 
quod tam eis quam dicto regi sit congruum, et partis utriusque profectibus 
opportunum.

2) Büttner, а. а. О. Ewald, Erob. Preussens I 218 f.
8) LUB. I n. 147: praeviso nihilominus, ut inter praefatum regem ex una 

parte, et supradictos fratres, et alios, qui castrum detinent memoratum, ex 
altera, firma pax et amicabilis compositio intercedat, pactionibus, renuntia
tionibus et cautionibus idoneis interiectis, quod pro dampnis et iniuriis, hinc 
inde illatis, nec non occasione proventuum de terris ipsum regem contingenti
bus perceptorum a fratribus supradictis, vel expensarum, quas in eodem castro 
iidem fratres asserunt se fecisse, nullatenus de cetero alterutrum se molestent, 
et super hiis omnibus ad invicem se absolvant.
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bar nach Empfang des Schreibens, d. h. gegen Ende Juni, nach 
Livland begeben.

Der zweite Brief, den Gregor IX. jetzt seinem Legaten sandte, 
ist uns als ein ganz kurzes Stück erhalten, dessen Inhalt sehr unklar 
ist.1) So viel ist sicher, dass der Papst damit Wilhelm eine scharfe 
Rüge erteilte, aber es erscheint mir schwer festzustellen, was die 
Ursache dazu gewesen sein kann. Am nächsten läge es wohl, sie 
mit dem Konflikt zwischen Waldemar von Dänemark und dem 
Schwertbrüderorden wegen Estland in Zusammenhang zu bringen; 
hiergegen sprechen jedoch ein paar Umstände. Erstens gab ja Gregor 
IX. gleichzeitig eine positive Verordnung in der estnischen Frage, 
wo also der richtige Platz für eine Zurechtweisung gewesen wäre, 
wenn der Papst sich über das Verfahren Wilhelms in dieser Frage zu 
beklagen gehabt hätte. Mit dem Befehl, Reval dem dänischen Könige 
zu übergeben, ist auch die Äusserung am Schlüsse des Schreibens, 
dass Wilhelm nichts in der unglücklich verlaufenen Angelegenheit 
ohne spezielle päpstliche Aufforderung tun dürfe,* 2) nicht in Einklang 
zu bringen. Man ist wohl berechtigt zu vermuten, dass, wenn der 
Legat wirklich in der estnischen Frage etwas getan hätte, was nach 
Gregors Ansicht falsch war, dieser nicht versäumt hätte, in seinem 
Schreiben wegen Estland3) seinem Legaten genau und scharf vor
zuschreiben, was er tun und was er nicht tun dürfe. Zu dieser Zeit 
hatten sich aber Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Papst 

!) Auvray 3G54, dat. 14. Mai 1237. Arbusow, Röm. Arbeitsbericht I 325 
n. 13. Es lautet in extenso: Quibus nuper Livonia sit affecta doloribus, relatu 
nobis innotuit et tibi merentium facies revelavit. Igitur, cum illatum sibi 
dispendium sit per exquisite diligentie studium abolendum, fraternitati tue 
presentium auctoritate mandamus, quatenus nichil in ipsa ex quo aliquod 
possit consurgere scandalum, vel discrimen de novo facias absque mandalo Sedis 
Apostolice speciale.

2) Der Papst setzt ja die Möglichkeit voraus, dass er in Zukunft Befehle in 
der Sache an Wilhelm erlassen könne, in der estnischen Angelegenheit hatte 
er aber eben positive Massregeln getroffen. Hier sei noch bemerkt, dass die 
Worte »de novo facias» nicht »aufs neue machen» zu bedeuten brauchen, denn 
im mittelalterlichen Latein kann dieser Ausdruck auch einfach bedeuten, 
dass nichts etc. gemacht werden dürfte (vgl. den Ausdruck de novo instituere 
episcopum). Der Umstand jedoch, dass Gregor überhaupt die Möglichkeit ei
nes schädlichen Wirkens von Seiten des Legaten andeutet und sich weitere 
Verfügungen vorbehält, spricht dafür, dass Wilhelm wirklich unglückliche 
Schritte in dieser oder jener Hinsicht getan hat.

3) LUB. I n. 150.



202 G. A. Donner (Tom 11

und dem Legaten in Bezug auf die Stellung der Dänen in Estland 
noch nicht ergeben, das zeigt gerade der päpstliche Brief vom 13. 
Mai 1237. Auch hatte Wilhelm während seines Aufenthaltes in 
Preussen und Polen schwerlich Massnahmen einschneidender Art 
in dieser Frage ergreifen können.

Der Ausdruck »Quibus nuper Livonia sit affecta doloribus» ist 
ebenfalls sehr schwer in eine vernünftige Verbindung mit der Frage 
nach der Stellung Estlands zu bringen. Mit dem Worte dolor dürften 
wohl irgendwelche physische Unglücksfälle gemeint sein, die sehr 
bedeutend gewesen sein müssen. Wenn bewaffnete Zusammenstösse 
zwischen Dänen und Deutschen vorgekommen wären, könnte sich 
der Brief tatsächlich auf die estnische Angelegenheit beziehen; von 
solchen haben wir aber keine Kunde, und sie würden auch nicht 
mit den sonstigen Vorgängen übereinstimmen. Dagegen wäre es 
wohl möglich, dass die erwähnten Unglücksfälle identisch mit der 
grossen Niederlage der Livländer in dem Kampfe mit den Litauern 
bei Saule sind — in seiner Bestätigung der Vereinigung der beiden 
Orden spricht der Papst von derselben — in welcher Weise aber 
Wilhelm Schuld daran gehabt haben sollte, ist freilich unmöglich 
zu verstehen.

Wenn wir Wilhelm von Modena im September zum ersten Mal 
urkundlich in Biga begegnen, ist er offenbar schon eine Zeit im Lande 
gewesen, so dass seine Ankunft wohl spätestens im Juli 1237 erfolgt 
ist. Die Quelle, die uns wieder in Berührung mit dem Legaten 
auf livländischem Boden bringt, enthält eine sehr wichtige Amtshand
lung seinerseits, nämlich die Limitation der Bistümer Biga, Kur
land und Semgallen.1) Wahrscheinlich hatte ja Wilhelm schon 1234 
einen Bischof von Kurland ernannt; dass aber die Grenzen seines 
Bistums nicht gleichzeitig fixiert wurden, kann darauf beruhen, dass 
sie von den Grenzen des Semgaller Bistums abhängig waren; Wilhelm 
von Modena hat offenbar diese letztem verändern wollen, dies konnte 
er aber 1234—1235 in der Abwesenheit Bischof Balduins nicht gut tun, 
zumal da man nicht voraussehen konnte, welchen Ausgang der grosse 
Prozess nehmen würde. Im Jahre 1236 dagegen hatte Balduin seinem 
Bistum entsagt, und noch im September 1237 war dasselbe vakant.2)

Wie früher angeführt wurde, erhielt Wilhelm zweimal in dem 
ersten Halbjahre 1236 dieselbe Vollmacht zur Gründung und Limi-

!) LUB. I n. 153.
2) LUB. I n. 153: . . capituli Semigalliensis, cum sedes ibi vacarci. 
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lation von Bistümern, die er schon 1234 bekommen hatte. Auf die 
letzte von ihnen, die vom 28. Mai 1236, berief sich der Legat, als er 
zur Festsetzung der Grenzen der Diözesen im Lande südlich der Düna 
schritt.1) Bei der Teilung dieses Landgebietes wurde das Bistum 
Biga am reichsten bedacht. Der Legat erklärte, dass, weil dies Bistum 
die grössten Lasten und Ausgaben für das Bekehrungswerk gehabt 
und dennoch kein bestimmtes Gebiet südlich der Düna erhalten 
hätte, obwohl der Bischofssitz an diesem Flusse belegen wäre, er es 
für notwendig erachtet habe, dem Bistum alles Land zwischen der 
Düna und einer Linie im Süden, die von der Mündung der Windau 
längs diesem Flusse und der Abau bis zu ihrem Ursprünge und dann 
gerades Weges bis zum Schlosse Kokenhusen ging, zu überlassen.2) 
Die Stadtmark Bigas, die gemäss einer früheren Verordnung des 
Legaten einige Gebiete südlich der Düna umfasste, wurde jedoch in 
ihren früheren Grenzen beibehalten.

Dem Bistum Kurland teilte Wilhelm alles Land zwischen der 
neuen Grenzlinie des rigaschen Bistums und der preussischen Memel, 
im Osten durch Semgallen und Litauen begrenzt, zu. Die Diözese 
Semgallen sollte das Land östlich der Bistümer Kurland und Riga 
umfassen, das zwischen den Flüssen Düna und Wilja, dem Nebenfluss 
der Memel, gelegen war.3) lindsten sollte das Bistum durch eine gerade 
Linie vom Ursprünge der Wilja nach Polozk begrenzt werden.4) —

!) Er inserierte die Bulle in extenso in der Limitationsurkunde. Siehe LUB. 
I n. 153, wo jedoch angegeben wird, dass es die vom 5. Februar sei. Bei Dogiel, 
Codex dipi, regni Polon. V n. 20, nach welchem die Urkunde gemäss der An
gabe LUB. I Keg. n. 172, abgedruckt ist, ist die Bulle vom 28. Mai (dal. Inter
amnae) inseriert. — Diese Tatsache, dass der Legat bald nach seiner Ankunft 
in Livland zu der ihm 1236 vom Papste erlaubten Limitation geschritten ist, 
könnte man vielleicht als ein Zeugnis dafür halten, dass er 1236 nicht nach 
Livland reiste.

2) LUB. 1 n. 153. Vgl. Schwartz, a. a. O. S. 46 f. Die jetzt bestimmten 
(trenzen der Diözese Biga liess sich der Bischof im Jahre 1246, 14. Juli, vom 
Papst Innocenz IV. bestätigen. LUB. I n. 193.

3) Berkholz, Livi. Mitt. XIII 32, hat nachgewiesen, dass mit dem Nyeriz 
(vgl. die Collationen Perlbachs, Livi. Mitt. XIII 13 n. III) der Urkunde die 
Wilja zu verstehen ist.

4) LUB. I n. 153: Semigalliensem autem diocesi in sic limitamus, ui quic- 
quid extra praedictos terminos de Semigallia, et extra Curoniam concluditur 
inter Memelam et Dunam citra fluvium Nyeriz et directam lineam ab ortu 
Nieriz, contra Ploceke, in Semigalliensem diocesim computetur (die Verbesse
rungen des Textes nach Perlbach. a. a. О.).
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Diese Limitation des Semgaller Bistums war zwar, wie Berkholz 
bemerkt hat, ausserordentlich kühn, indem das ganze Gebiet noch 
erst erobert und bekehrt werden musste, geographisch war sie aber 
vollkommen verständlich. Betrachten wir eine Karte der Ostseelän
der, so finden wir, dass die Einverleibung dieses Gebietes mit dem 
schon christianisierten Gebiete des Baltikums, die Gewalt der Deut
schen und der römischen Kirche in diesen Gegenden ausserordentlich 
konsolidiert hätte. Das christianisierte Gebiet — vornehmlich von 
dem Deutschritterorden militärisch beherrscht — wäre dann von 
Russland durch eine meridionale Linie vom Narvaflusse bis zu den 
Quellen der Wilja getrennt worden, wovon dann eine nach Westen 
gezogene Linie nach Kulm die Grenze gegen Litauen und Polen 
gebildet hätte.

Wie vorteilhaft diese Länderteilung dem Bistum Riga* war, 
ergibt sich schon aus der Tatsache, dass es etwa alles schon 
bekehrte Land südlich der Düna erhielt, während die zwei anderen 
Diözesen nicht anders denn als Bistümer in partibus infidelium 
bezeichnet werden können. Wie sehr das Bistum Semgallen be
schränkt wurde — der nördliche Teil der Landschaft Semgallen 
war zur Diözese Riga geschlagen — zeigt klar die Einwilligung des 
Semgaller Kapitels zu der Neueinteilung,1) wo als Bedingung für 
dieselbe gefordert wurde, dass die Diözese einen Anteil an den neu 
zu erwerbenden Nachbarländern erhalten, sowie dass die rigasche 
Kirche die gegenwärtigen Domherren des Semgaller Bistums unter
halten solle, bis sie dies selbst vermöchten.

x) LUB. I n. 154, dat. 17. September 1237.
2) In LUB. I n. 153 sagt Wilhelm: ecclesia et episcopatus Rigensis tarnin 

nuntiis Romanæ ecclesiae, quam in aliis negotiis, quæ mullas requirunt ex
pensas, super profectum novae Christianitatis, quasi totaliter pro omnibus aliis 
episcopis et ecclesiis sustineant pondus diei et aestus, . . . Videntes ex hoc mani
festum profectum Christianitatis, et quod alias vix aut nunquam proficiet 
Christianitas, ultra Dunam sic terminos illius dioecesis limitamus. — Schwartz, 
a. a. O. S. 47 f., lehnt mit Recht die Annahme Kallmeyers ab (Livi. Mitt. IX 
200), dass Wilhelm von einer dem Deutschen Orden feindlichen Absicht geleitet

Bei dieser grossen Erweiterung des Bistums Riga und dem damit 
folgenden Machtzuwachs desselben wurde Wilhelm von Modena haupt
sächlich von dem Gedanken geleitet, dass hierdurch das Christentum 
erheblich gefördert werden konnte. Die Kirche Rigas musste als die 
mächtigste des Landes auch am kräftigsten und erfolgreichsten für 
die Christianisierung wirken können.* 2) Diese Ansicht muss von uns 
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zweifelsohne als richtig bezeichnet werden; sie liefert uns wieder ein 
Beispiel für die klare staatsmännische Voraussicht Wilhelms von 
Modena; auch wirft die besprochene Teilungsurkunde ein helles 
Licht auf die Fähigkeit des Legaten, kühne und weittragende Pläne 
hinzuwerfen.

Für das Bistum Semgallen wurde in den nächstfolgenden Jahren 
ein Bischof verordnet, der Arnold hiess und der schon 1247 seinem 
Bistum entsagte.1) Wahrscheinlich ist Arnold von Wilhelm ernannt 
worden,2) hierüber wissen wir aber nichts. Dagegen haben wir Kunde 
von einer anderen Massregel, die er zur Stütze des jungen Christen
tums in Semgallen 1237 oder 1238 vorgenommen hat. Nach der Nie
derlage bei Saule waren die Semgaller wenigstens zum grossen Teil 
vom Glauben abgefallen und suchten die Deutschen aus ihrer festen 
Burg Mesoten, die an der Semgaller Aa belegen war, zu vertreiben. 
Die Burg war sehr schwer zu behaupten, da Schiffe mit Entsatz 
nicht bis zu ihr den Fluss hinauf gelangen konnten, weshalb der 
Legat, eingedenk der Mahnung Gregors ГХ., dass er für die Erbauung 
von Befestigungen sorgen sollte,3) die Errichtung einer neuen Burg an 
einer Stelle an der Aa, wohin die Schiffe segeln konnten, befahl.4) 
Diese Verordnung kann jedoch damals nicht zur Ausführung gelangt 
sein, denn im Jahre 1242 hat Wilhelm dieselbe erneuert.

Ehe wir zur Behandlung der Stellungnahme des Legaten in 
Bezug auf den Besitz Estlands schreiten, sind ein paar andere Zeug
nisse seiner Tätigkeit in Livland 1237—1238 zu erwähnen. So spricht 
eine Urkunde von einem Eingreifen Wilhelms zugunsten der kirch
lichen Freiheit.5) Er erklärt daselbst, dass es in Liv- und Estland 
den Deutschen und Neophyten verboten sei, die Grundstücke, die 
wurde. Es war ganz in der Ordnung, dass bei der Limitierung der Bistümer 
des Ordens nicht gedacht wurde, denn es war späteren Abkommen zwischen 
den Bischöfen und dem Orden vorbehalten zu entscheiden, welche Landstriche 
und Rechte dieser für seine Dienste bekommen sollte.

!) Vgl. Strehlke in SS. rer. Pr. II 36 Note 1 und S. 801.
2) Krabbo, a. a. O. S. 132 Note 60.
3) Oben S. 191.
*) LUB. In. 171: Non recessit a memoria nostra, quod cum conversaremur 

in Livonia, ibi tunc sicut et nunc officio legationis fungentes, quondam feci
mus ordinationem de construendo castro super flumine Semigallorum in loco, 
usque ad quem poterant naves cum victualibus adscendere, quia locum Med- 
zothen, qui superius erat, non poteramus commode retinere. Vgl. Schwartz, 
a. a. O. S. 41 f.

6) LUB. I n. 148.
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sie ererbt hätten, an die Kirchen zu verschenken, sei es zu Leb
zeiten oder testamentarisch, da aber diese Statuten im Gegensatz 
zu der kirchlichen Freiheit ständen, befiehlt er die Aufhebung der
selben unter Hinweis auf ein kaiserliches Gesetz,1) gemäss welchem 
alle der kirchlichen Freiheil entgegenstehenden Statuten und Ge
wohnheiten aufgehoben werden sollten und derjenige, der auf Er
mahnung nicht binnen zwei Monaten dem Gesetz F'olge geleistet 
hätte, dem Reichsbann verfallen sein sollte.* 2) Dieses Gesetz liess 
der Legat in Riga und Reval veröffentlichen,3) wobei er Banndrohun
gen gegen etwaige Gesetzesübertreter hinzufügte. Die Urkunde, 
in der Wilhelm dies mitleilt, scheint von dem Leprosenhaus 
zu Reval ausgewirkt zu sein, da er seine Verfügungen damit 
beendigt, dass jedermann also diesem Spital von seinen Mobilien 
und Immobilien um der Erlösung seiner Seele willen etwas schenken 
könnte.4)

г) v. Bunge, Die Stadt Biga S. 258 Note 63, vermutet, dass dieses sonst 
nicht bekannte Gesetz vom Kaiser Friedrich II. erlassen worden ist. Am 
24. September 1220 erliess Friedrich II. in der Tat gerade ein solches Edikt, 
dasselbe war aber nur an die italienischen Kommunen gerichtet (M. G. Legum 
Sectio IV. Const. II 100). Vielleicht hat der Kaiser ein Gleiches für 
Deutschland ausgefertigt. Oder hat Wilhelm von seiner Kenntnis des 
ersteren einen unrechtmässigen Gebrauch gemacht?

2) Das Eingreifen Wilhelms hat die diesbezüglichen Statuten, wenigstens 
in Riga, nur vorläufig äusser Kraft setzen können. Die Tatsache, dass den 
Bürgern die erforderlichen Wohnräume durch solche Schenkungen entzogen 
wurden, bewirkte binnen kurzem die Wiederherstellung der Statuten, die trotz 
den Anstrengungen der Kirche das Mittelaller hindurch ihre Geltung behielten. 
Vgl. v. Bunge, a. a. O. S. 214 ff.

*) LEB. I n. 148: nos praedictam legem in Riga et Rewelia coram universo 
populo fecimus publicari, denuntiantes excommunication et bannitum, qui 
praedictam legem ausus fuerit violare.

<) Ibidem: Unde et quicunque voluerit domui fratrum leprosorum de 
Revalia de bonis suis mobilibus vel immobilibus pro anima sua conferre, 
super hoc liberam habeat potestatem.

5) Datum Rewel, anno incarnationis Domini MCCXXXVII.

Die genannte Urkunde ist in Reval ausgestellt und bildet somit 
ein wertvolles Zeugnis dafür, dass der Legat sich nach Estland be
geben hat. Leider ist sie nur mit der Jahresangabe 1237 versehen,5) 
so dass wir den näheren Zeitpunkt für diese Revaler Reise nicht 
feststellen können. Sie ist wahrscheinlich gegen Ende des Jahres vor
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genommen worden,1) nachdem Wilhelm die dringendsten Angelegen
heiten in Riga erledigt hatte. Am 28. Januar 1238 ist er jedenfalls 
in Riga, wo er an diesem und dem folgenden Tage in Sachen des 
Öseler Bistums Urkunden ausgestellt hat.

Bischof Heinrich von Ösel war, als er sich gemäss den Verfügungen 
Wilhelms von Modena vom Jahre 1234 in den Besitz der Wiek 
setzen wollte, in schwere Streitigkeiten mit einigen Herren geraten, 
die über beträchtlichen Grundbesitz daselbst verfügt zu haben schei
nen, dessen Auslieferung an den Bischof sie verweigerten. Es sind 
wahrscheinlich, wenigstens zum Teil, Personen gewesen, die schon 
von König Waldemar Lehen in der Wiek erhalten hatten, welche 
Bischof Gottfried ihnen wohl bestätigte. Dies war sicher der Fall 
mit den Brüdern Odward und Heinrich von Lode,2) welche besonders 
widerspenstig gegen Bischof Heinrich gewesen waren, und gegen 
welche nun der Legat einschritt. Die Autorität des Öseler Bischofs 
hatte nicht genügt, um sie zum Gehorsam zu zwingen, dies ist aber 
auch nicht zu verwundern, denn nicht einmal um die wiederholte 
Exkommunikation von Seiten des päpstlichen Legaten kümmerten 
sich die Herren von Lode.3) Deshalb sprach Wilhelm ihnen alle ihre 
Güter in der Wiek ab und beauftragte den Landmeister des Deutschen 
Ordens darauf zu achten, dass der Bischof von Ösel wirklich zu sei
nem Recht gelange.4)

Bei der an den Orden gerichteten Ermahnung, dem Öseler Bischof 
zu helfen, berief sich der Legat darauf, dass derselbe viele Güter als 
Lehen vom Bischöfe auf Ösel besitze; der Orden forderte jedoch

*) Die von Wilhelm ausgestellten Urkunden sind immer nach Weihnachts
oder Januarjahren datiert, nie nach Marienjahren, Bathlef, Livi. Mitt. XI1 
243 ff. und Bienemann, ibidem XI 371 ff. Seine Datierungsweise ist so konse
quent, dass man sogar annehmen muss, dass er in hohem Grade zur Ver
änderung der Datierungsweise der Livländer beigetragen hat. Bathlef, a. a. O. 
S. 253. — Die vorliegende Urkunde kann also nicht in den Anfang des Jahres 
1238 gehören.

a) Uber sie siehe Paucker, Die Herren von Lode S. 17 und Der Güterbe
sitz in Ehstland passim.

®) LUB. VI n. 2723: in cuius diocesi (h. e. Henrici Episcopi Osil.) violenter 
et iniuste multa bona detinent occupata, iam per annum, imo per plura tem
pora, propter suam contumaciam exstitisse excommunicationis vinculo inno
datos, et nos ipsi multocies publice excommunica tos denunciamus.

4) Ibidem: Propter quod nos . . . sententialiter adiudicavimus praefato 
episcopo Osiliae possessionem omnium immobilium, quae dicti fratres de Lode 
dicebantur vel videbantur in Maritima possidere.



208 G. A. Donner (Tom II

als Belohnung für seine Hilfe grössere Vorteile, als er sie vorher beses
sen hatte, und so gab auch Wilhelm von Modena seinen Rat und 
seine Zustimmung dazu, dass der Bischof dem Orden ein Viertel von 
der Wiek übertragen sollte;1) das Abkommen, das noch viele andere 
Bestimmungen umfasste,* 2) erhielt den Charakter eines Bündnis
vertrages, da der Orden dem Bischof seine Stütze für die Zukunft 
zusicherte. Diesen Vertrag, der am 29. Januar in Riga unter der 
Vermittelung Wilhelms zustande gekommen war, publizierte Bischof 
Heinrich einen Monat später in der Wiek, wobei der Ordensmeister 
Hermann Balke zugegen war.3)

x) LUB. VI n. 2724, dat. 29. Januar 1238: item cognito, quod adversan
tium malitia per alios, quam fratres s. Mariæ de domo Theutonicorum poterat 
(1. non poterit) coherceri necessitate urgente, consilium praebuimus el consen
sum, ut dictus dominus episcopus in forma subscriptorum confoederaretur 
cum fratribus memoratis. — Die territoriale Abgrenzung wurde nicht gleich 
vorgenommen, sondern erst im Jahre 1242. LUB. I n. 170.

2) U. a. wurde der Bau eines Schlosses Stenborch ( = LeaI) verabredet.
3) LUB. III n. 156, dat. 28. Februar 1238. Brieflade III 12 f. In dem 

Drucke in LUB. In. 156 wird erwähnt, dass der Legat und der Ordensmeister 
ihre Siegel der Urkunde hatten anfügen lassen. Dies würde bedeuten, dass 
Wilhelm bei der Ausfertigung in der Wiek zugegen war, da aber in den Origi
nalexemplaren der Urkunde diese Mitteilung nicht vorkommt, ist es wahr
scheinlicher, dass der Legat in Riga zurückgeblieben war.

4) V. Bunge, Urk. regesten n. 430 a. Livi. Mitt. XIII 6 n. 5. v. Bunge, a. a. 
O., datiert sie »Juni??». Auch wenn Wilhelm bei Empfang der Bulle in Livland 
geweilt hätte, konnte er sie kaum vor dem Monat Juli erhalten haben. Tur
genew, Hist. Russiæ Mon. In. 51: W. Divina miseratione Episcopus quondam 
Mutinensis Poenitent. Domini Papae, Apostolice sedis Legatus dilectis etc. 
Noveritis hunc esse tenorem literarum Apostolice Sedis, quem de verbo ad 
verbum huic Schedulae sub sigillo nostro fecimus annotari.

Wenden wir uns jetzt der weitaus wichtigsten Frage zu, mit wel
cher Wilhelm von Modena sich während seiner Legation 1237—1238 
beschäftigen musste, dem Streit zwischen Waldemar von Dänemark 
und den deutschen Livländern über den Besitz Estlands. Als der 
Legat in Livland eintraf, war seine erste Massnahme, die Bulle Gre
gors IX. betreffs der Vereinigung des Schwertbrüderordens und des 
Deutschen Ordens zu publizieren.4) Die Vereinigung wurde also unter 
seiner Aufsicht vollzogen. Danach ist Wilhelm zur Untersuchung 
der estnischen Frage geschritten. Er hatte ja schon 1236 bestimmte 
Aufträge in dieser Sache erhalten; am 23. Februar d. J., die umstrit
tenen Landschaften in seine Hand zu nehmen; am 22. März, dem Erz
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bischof von Lund seine geistlichen Rechte in den Bistümern Reval 
und Wierland zu restituieren; am 10. April, Reval und die angren
zenden Landschaften dem dänischen Könige zu übergeben. Es ist 
nun sicher, dass, wenn der Legat auch noch vor dem Sommer 1237 
einige Schritte getan haben sollte, um den päpstlichen Anordnungen 
bezüglich der weltlichen Oberhoheit über Estland Folge zu leisten, 
er die Livländer nicht zum Gehorsam hat bringen können, denn noch 
zur Zeit der an der Kurie im Mai 1237 erfolgten Vereinigung der 
beiden Orden hatten die Schwertritter das Schloss Reval in ihrer 
Gewalt.1) Der Papst stellte bei dieser Gelegenheit die Auslieferung 
Revals an Waldemar von Dänemark als Bedingung für seine Bestä
tigung der Einverleibung auf.* 2)

i) LUB. I n. 150.
2) Büttner, a. a. O. S. 54. Ewald, Erob. Preussens I 218 ff.
3) Die Zeit dieser angeblichen Obstruktion Wilhelms gegen die päpstlichen 

Befehle schrumpft somit von zwei Jahren auf kaum eines zusammen. Wenig
stens sind alle Ausführungen wie sie v. Brevem, a. a. O. S. 233 ff., über die 
Stellungnahme des Legaten vom Frühling 1236 zum Frühling 1237 macht, 
verfehlt.

4) Vgl. nur Schiemann, a. a. O. S. 54 und Ewald, a. a. O. I 232.
14 — Soc. Scient. Fenn., Comm. Hum. Litt. 11. 5.

Es ist aber nicht wahrscheinlich, dass Wilhelm gewisse Massregeln 
ergriffen hat. um die Livländer zur Übergabe Estlands an ihn und die 
päpstliche Macht zu bewegen. Denn wie hätte er dies von Deutsch
land aus organisieren können? Sicher hat er die päpstlichen Aufträge 
für Preussen und Polen als einen willkommenen Ausweg benutzt, 
die Ausführung der heiklen estnischen Aufgabe zu verschieben. Viel
leicht hat er gehofft, dass die bevorstehende Einverleibung des 
Schwertbrüderordens in den Deutschen Orden die estnischen Land
schaften für die deutsche Kolonie retten konnte, jedenfalls ist er 
aber mit diesem Aufschub nicht in einen Gegensatz zum Papste 
getreten. Bewusst hat Wilhelm gegen die Anordnungen Gregors IX. 
in der estnischen Frage — wenn wir die Klagen König Waldemars 
für richtig halten wollen — erst gehandelt, als er 1237 in Livland 
angekommen war.3) Die bisherige Forschung ist darin vollkommen 
einig gewesen, dass Wilhelm von Modena entschieden die Partei 
der Deutschen genommen und die Auslieferung Estlands an Walde
mar um jeden Preis zu verhindern gesucht habe,4) wobei er in offenen 
Gegensatz zum Papste getreten sei. Zu dieser Ansicht ist man durch 
die Tatsache gekommen, dass der Legat einem erneuten päpstlichen
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Befehl vom 10. August 1237,x) Estland dem dänischen Könige zu 
übergeben, nicht sofort nachgekommen ist, sondern erst nach einem 
sehr scharfen Schreiben Gregors vom 13. März 12382) die Schritte 
getan hat, die schliesslich zu dem Vertrage von Stenby führten.

Untersuchen wir diese Ereignisse etwas näher. Die Bulle vom 13. 
Mai 1237 hatte, wie wir uns erinnern, Wilhelm aufgefordert, in Unter
handlungen mit König Waldemar zu treten, um in der estnischen 
Frage auf Grund der Übergabe Revals an Dänemark einen dauernden 
Frieden herbeizuführen. Indessen hatte der Legat nicht einmal die 
Verhältnisse Estlands an Ort und Stelle untersuchen, geschweige 
denn einen Bericht nach Rom absenden können, ehe der Papst 
am 10. August sein Schreiben vom 10. April 1236 aufs neue an 
Wilhelm ausfertigte. Sicher ein Resultat des Druckes von dä
nischer Seite.

Die beiden päpstlichen Schreiben, an welche der Legat sich dem
nach zu halten hatte, drangen zwar beide auf eine Überlassung Est
lands an Waldemar IL, beide betonten aber zugleich die Notwendig
keit, einen dauernden Frieden durch Beseitigung der Klagen der 
Parteien und gegenseitige Zugeständnisse herbeizuführen. Um einen 
solchen Frieden herzustellen, war es aber notwendig, erst mit den 
Deutschen in Reval und mit den in Estland vom Schwertbrüder
orden belehnten Vasallen zu unterhandeln. Dabei war die Anwesen
heit des neuen livländischen Ordensmeisters unerlässlich, und so ist 
es, da Hermann Balke erst im September oder Oktober in Riga ange- 
kommen sein wird,3) erklärlich, dass der Legat sich frühestens Ende 
September nach Estland begeben hat.

Wie die Tätigkeit Wilhelms von Modena in Estland sich zu diesem 
Zeitpunkt gestaltet hat, wäre äusserst interessant zu wissen; leider 
besitzen wir aber darüber nicht eine einzige Nachricht. Es sei be
merkt, dass, wenn Wilhelm und Hermann Balke sich daran gemacht 
haben, den apostolischen Befehlen Folge zu leisten, sie auf den erbit
tertsten Widerstand von Seiten der genannten Vasallen und aller 
früheren Schwertritter gestossen sein müssen; Estland war in der 
Tat seit 1227 ebenso gut wie Livland germanisiert worden, Reval

0 LUB. I n. 152.
*) LUB. I n. 159.
3) Ewald, a. a. O. I 232. v. Brevern, a. a. O. S. 242 f., der allerdings irrig 

annimmt, dass Dietrich von Grüningen, nicht Hermann Balke, Livland damals 
für den Deutschen Orden in Besitz nahm.
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musste 1237 als eine deutsche Stadt betrachtet werden, und über 
das ganze Land waren deutsche Ritter verstreut; nur hier und da 
hatten sich vielleicht einige Dänen, die dem Orden Treueid geschwo
ren hatten, erhalten.1) Da nun gemäss dem päpstlichen Urteil vom 
23. Februar 1236 u. a. alle vom Orden ausgestellten Lehen zurück
gegeben werden mussten, versteht es sich von selbst, dass die Vasal
len zu den äussersten Massregeln bereit waren. Der Legat hat sicher 
erkannt, dass man mit Machtsprüchen nichts gegen diese ungestü
men Ritter erreichte, sondern hat wohl auf dem Wege der Verhand
lungen alles zu ordnen versucht. Die päpstlichen Schreiben gaben 
ihm, wie gesagt, eine Möglichkeit, Zugeständnisse von Waldemar 
zu erwirken, und er wird für die deutschen Vasallen in Estland Für
bitte eingelegt haben. Es ist wahrscheinlich dem erprobten Diplomaten 
Wilhelm jetzt gelungen, den Sturm der Gemüter dadurch zu beschwich
tigen, dass er versprach, bei dem Abkommen mit Waldemar diesen 
zu bewegen, den deutschen Lehnsleuten in Estland so weit wie mög
lich ihr Land zu belassen. Auch scheint es, als ob der Legat Reval 
und die Landschaften Reval, Harrien, Wierland und Jerwen nicht 
gemäss den päpstlichen Ermahnungen in seinen Besitz zu Händen 
des Papstes genommen hat, denn in dem Vertrage zu Stenby wird 
bestimmt, dass der Landmeister und seine Ordensbrüder das Schloss 
Reval nebst angrenzenden Ländern, welche sie besassen, dem Könige 
übergeben sollten.2) Es lag Wilhelm vor allem daran, so vorsichtig 
wie möglich vorzugehen und Reibungen zu vermeiden.

Dass Wilhelm unterliess, sich in den Besitz Estlands zu setzen, 
wäre an sich kein Ungehorsam gegen den Willen des Papstes gewesen, 
wenn man diese Unterlassung derart hätte auffassen können, dass 
der Legat jenen Schritt als ein schlechtes Mittel zur Erreichung des 
vom Papste gewünschten Zieles ansah, und wenn man hätte über
zeugt sein können, dass er bestrebt war, dies Ziel zu erreichen. Es 
ist jedoch schwer, diese I berzeugung zu hegen. Denn wenigstens in 
noch einem wichtigen Punkte ist der Legat den Befehlen Gregors IX.

i) Über die Verhältnisse Estlands während der Ordenszeit (1227—1238), 
über die wir noch sehr im unklaren sind, s. v. Brevern, a. a. O. S. 178 ff. und 
öfters, sowie Schirren, Beitrag zum Verständnis des Liber Census Daniæ 
S. 66 ff. und v. Bunge, Herzogthum Estland S. 111—119 und öfters.

») LUB. I n. 160: Item promisit dictus præceptor bona fide pro se et fratri
bus suis, quod castrum Revaliæ cum terris adiacentibus, quas ipsi tenent, . . .. 
dicto regi vel nuntiis suis . . . restituent.
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nicht nachgekommen. Ich denke an die Aufforderung des Papstes 
vom 13. Mai 1237, dass Wilhelm sich entweder persönlich, wenn er 
dazu Gelegenheit hätte, oder durch spezielle Boten mit König Walde
mar in Verbindung setzen sollte, um einen Vergleich zwischen diesem 
und dem Orden herbeizuführen.1) Dass er aber dies nicht vor Schluss 
des Jahres 1237 getan hat, können wir aus den Klagen Waldemars 
herauslesen, welche dieser Anfang 1238 an Gregor IX. richtete, und 
die der Papst dem scharfen Briefe an Wilhelm vom 13. März 1238 
zu Grunde gelegt hat. Der heilige Vater schreibt hier, Waldemar habe 
berichtet, dass Wilhelm die päpstlichen Schreiben, die ihm die Voll
streckung des Urteils befahlen, eigenwillig zugunsten der verlieren
den Partei unterdrückt habe, und dass er ungeachtet wiederholter 
Ersuchen des Königs, in dieser Sache gemäss dem Inhalte der päpst
lichen Schreiben zu handeln, die ihm erteilten Aufträge nicht erledigt 
habe, obwohl er Gelegenheit dazu gehabt hätte.* 2) Die Klagen Walde
mars hatten einen so starken Eindruck auf den Papst gemacht, dass 
dieser jetzt zum letzten Mal seinem Legaten befahl, die Bestimmungen 
des Urteils auszuführen, denn wenn er dies auch jetzt nicht tue, 
würde der Papst die Erzbischöfe von Bremen und Magdeburg 
und den Bischof von Verden mit der Ausführung beauftragen.3) 
Gleichzeitig mit dem Briefe an Wilhelm von Modena machte 
Gregor IX. Mitteilung über die - Sache an die genannten Erz
bischöfe und den Bischof von Verden4) und beauftragte sie, im Falle 
fortgesetzter Verzögerung von Seiten des Legaten die Sache in die 
Hand zu nehmen.

г) Oben S. 200. LOB. I n. 150: illustrem regem Daciæ, per te, si facultas 
obtulerit, vel per litteras et nuntios speciales, ad hoc . . inducas studio dili
genti.

2) Auvray 4164. LUB. I n. 159: Sed tu, directas tibi a nobis super huius- 
modi executione litteras in favorem partis alterius pro tua voluntate suppri
mens, ex parte ipsius regis pluries requisitus, ut in eodem negotio iuxta formam 
litterarum nostrarum ad te directarum procederes, id efficere, licet opportuni
tatem habueris, non curasti.

3) Alioquin venerabilibus fratribus nostris . . Bremensi, et. . Magdebur- 
gensi archiepiscopis et. . episcopo Verdensi, nostris damus litteris in mandatis, 
ut ipsi super hoc mandatum apostolicum exsequantur.

4) Auvray 4165: Scriptum est super hoc illis. Note des Herausgebers: 
C’est-à-dire: Bremensi et Magdeburgensi archiepiscopis et episcopo Verdensi. 
Es scheint Praxis gewesen, solchen alternativ ausersehenen Exekutoren 
sogleich von ihrem Auftrag Mitteilung zu senden. Derselbe Fall in Hildebrand, 
Livonica Anh. n. 2.
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In einer Hinsicht sind die Klagen Waldemars sicher berechtigt, 
nämlich dass der Legat sich nicht in eingehendere Unterhandlungen 
mit dem König eingelassen hatte, sie sind aber sehr einseitig und 
müssen mit Vorsicht aufgenommen werden. Es ist verständlich, 
dass Waldemar durch sein beinahe zweijähriges Warten auf die 
Durchführung des Urteils in der estnischen Frage ungeduldig gewor
den war, und besonders mochte er die abermalige Erstarkung der 
deutschen Macht in Livland durch die Ankunft des Deutschen Ordens 
fürchten, aber wie man auch die Sache im einzelnen betrachten mag, 
so war eine Beendigung der Frage vor dem Winter 1237—1238 nicht 
möglich. Das erste Jahr nach dem Urteil war Wilhelm von Modena 
in Preussen und Polen gewesen, und erst gegen Ende des Jahres 1237 
konnte er sich, wie ich zu zeigen versucht habe, nach Estland begeben, 
um persönlich die Sachlage zu untersuchen. Ein Zusammentreffen 
mit Waldemar war ihm vor Einbruch des Winters gewiss nicht mög
lich, und so musste der endgültige Abschluss des Streites jedenfalls 
bis zum kommenden Frühling verschoben werden. Mit diesen Be
merkungen habe ich nur betonen wollen, dass der Legat bei der Ver
zögerung der Durchführung des Urteils nicht notwendig von der 
Absicht geleitet gewesen sein muss, dieselbe zu vereiteln. Es stellen 
sich ja ohnehin der Annahme Bedenken entgegen, dass ein so ge
scheiter Mann wie Wilhelm von Modena, der das Vertrauen des 
Papstes in höchstem Masse besass, eine so gewagte Politik hätte trei
ben sollen; eine absolut negative Haltung kann er jedenfalls nicht 
eingenommen haben, er müsste dann Bemühungen eingeleitet haben, 
um eine Änderung des päpstlichen Spruches zu erreichen. Von sol
chen Plänen Wilhelms wissen wir aber nichts.

Ein paar Quellenstellen sprechen jedoch so stark gegen Wilhelm, 
dass wir zum mindesten an seinem guten Willen zweifeln müssen. 
Erstens die Angabe Waldemars, dass der Legat die die Durchführung 
der Bestimmung betreffenden Bullen unterdrückt habe und dass 
er auch auf die Mahnungen des Königs nicht zu den erforderlichen 
Massnahmen geschritten sei. Zweitens die Mitteilung im Stenbyer 
Vertrage, dass Waldemar schon bereit gewesen sei, mit Heer und 
Flotte sich sein Hecht in Estland zu verschaffen.1) Aus den Klagen 
Waldemars gewinnt man die Auffassung, dass der Legat ohne weiteres 

!) LUB. I n. 160: propter quod paratus erat prædictus rex, cum navibus 
et multitudine exercitus sui aliquid attemptare de facto, quod credebatur esse 
in dampnationem multarum animarum et scandalum plurimorum.
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die Gesuche des Königs mit der Erklärung zurückwies, er habe keine 
Befehle in der Sache vom Papste erhalten. Nur so wird man die 
Worte Waldemars von der Unterdrückung der päpstlichen Schreiben 
erklären können. Durch ein solches Verfahren hätte Wilhelm jedoch 
das ganze Vertrauen, das er beim Papste genoss, verwirkt, weshalb 
es aus diesem Gesichtspunkt unglaubwürdig erscheint. Die Vermutung 
liegt darum nahe, dass Waldemar dem Papste nicht die Wahrheit 
berichtete, sondern den Legaten lügnerisch verleumdete, um desto 
sicherer Erfolg zu haben. Wahrscheinlich hat er andere Vollstrecker 
des Urteils vom Papste erbeten. Wir sahen schon, dass Waldemar 
bereits 1237 so unruhig war, dass er das Schreiben vom 10. August 
erwirkte, wie ungeduldig muss er aber zu Beginn des Jahres 1238 ge
worden sein, als damals noch kein Vergleich zustande gekommen war! 
Auch wenn Wilhelm dem König geschrieben und ihm etwa die Lage 
in Estland zu erklären versucht hätte, die den Aufschub notwendig 
machte, muss Waldemar dies für Vorwände gehalten haben, die 
nur darauf hinzielten, ihn in Ruhe zu halten, bis die Macht der 
Deutschen in Livland so stark geworden wäre, dass der Däne nichts 
mehr gegen sie auszurichten vermocht hätte.

Wie der Legat auch gehandelt hat, vom Vertrauen beim Papst 
hat er deswegen, wenigstens so weit wir sehen können, nichts ein- 
gebüsst, weshalb unser Hinweis, dass Wilhelms Handlungsweise 
nicht unbedingt als Ungehorsam gegen den Papst aufgefasst werden 
darf, schon aus diesem Grunde und auch in Anbetracht unserer über
aus geringen und einseitigen Kenntnis der Vorgeschichte des Ver
trages von Stenby berechtigt sein mag.

Der scharfe Brief Gregors IX. vom 13. März übte seine beabsich
tigte Wirkung aus. Wilhelm von Modena und Hermann Balke be
gaben sich unmittelbar nach Empfang desselben zu König Walde
mar,1) dessen Hoflager sich zu dieser Zeit in Stenby auf Seeland be

x) Dies ist wohl am wahrscheinlichsten, obwohl es nicht ganz sicher zu 
sein scheint, denn da der Vertrag zu Stenby, welchem gewiss ziemlich lang
wierige Verhandlungen voraufgingen, am 7. Juni geschlossen wurde, kann Wil
helm schon vor Mitte Mai, dem frühesten Zeitpunkte der Ankunft des päpst
lichen Briefes in Riga, nach Dänemark abgesegelt sein. Die Zeit dieser Abreise 
kann nicht näher fixiert werden, als dass sie nicht vor dem 21. April erfolgte, 
denn an diesem Tage gab der Legat noch in Riga seine Zustimmung zu einem 
Vergleich zwischen dem Bischof von Riga und dem Deutschen Orden wegen 
der Zehnten, die der Orden aus seinem Landesteil zu entrichten gehabt hatte. 
LUB. III n. 159 a und VI Reg. S. 145.



N:o 5) Kardinal Wilhelm von Sabina 215

fand. Hier einigte man sich dahin, den Streit wegen Estland folgen
derweise zu beendigen:1) der Ordensmeister versprach, dem Könige 
betreffs der ihm vom Papste zugesprochenen Landschaften Reval, 
Jerwen, Harrien und Wierland und der zukünftig zu erobernden Län
der in keiner Weise entgegenzuwirken, sondern ihn im Gegenteil 
in verschiedenen Hinsichten zu unterstützen, wobei besonders er
wähnenswert ist, dass von den gemeinsam zu erobernden Gebieten 
der König zwei und der Orden ein Drittel erhalten sollte. Der Frie
densvertrag erhielt hiermit auch den Charakter eines Bündnisver
trages. Ferner sollte das Schloss Reval mit den umliegenden Gebie
ten dem König unversehrt übergeben werden, wogegen Waldemar 
dem Orden die Landschaft Jerwen abtrat, jedoch unter der Bedin
gung, dass daselbst ohne Genehmigung der dänischen Könige keine 
Befestigungen angelegt werden sollten. Dank der Bemühungen des 
Legaten überliess auch der Erzbischof von Lund dem Orden die 
geistlichen Angelegenheiten in Jerwen. Schliesslich versprach der 
König, in den Ländern Wiek und Ösel keinen Schaden anzurichten 
und dem Orden überhaupt gewogen zu sein. Beide Parteien ent
sagten ihren Ansprüchen auf Schadenersatz,2) wobei ausdrücklich 
betont wurde, dass dies geschehen sei, um den Frieden dauernd zu 
machen, und dem Orden wurde von Seiten des Erzbischofs und des 
Legaten erlassen, für alle in Estland von ihm bezogenen Zehnten 
und andere Episkopalrechte Ersatz zu leisten.3)

So hatte also Wilhelm seinen Auftrag erfüllt und das apostolische

x) LUB. I n. 160. Ich erwähne die Friedensbedingungen in aller Kürze, 
vollständig sind sie u. a. von v. Bunge, Herzogthum Estland S. 33 L, ange
führt.

*) Præterea ut inter dictum dominum regem et fratres memoratos stabilis 
sit concordia et firma compositio, ab omnibus questionibus, quæ possunt 
moveri super dampnis et iniuriis, hinc inde hactenus illatis, et causis aliis, 
tam dicti fratres et coadiutores ipsorum, qui tunc sub eorum vexillo fuerunt 
quam dictus rex, sese mutuo absolverunt Dies ist die einzige Stelle, wo die 
harrisch-wierischen Vasallen — und auch hier nur indirekt — erwähnt werden, 
weshalb v. Brevern, a. a. O. S. 254, das Zustandekommen besonderer Ab
machungen in Stenby über die Regelung des Grundbesitzes annimmt. Solche 
lassen sich aber nicht nachweisen, und ich stimme v. Bunge bei, wenn er ihre 
Existenz bezweifelt (Herzogthum Estland S. 110 Note 137). Dessen unge
achtet ist Wilhelm sicher für die Vasallen eingetreten, und Waldemar musste 
ja auch einsehen, dass es sehr kostspielig für ihn werden würde, sie zu vertrei
ben.

') Dies alles war in dem päpstlichen Urteil vom 10. April 1236 befohlen.
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Urteil vollstreckt. Dass er nicht den Wunsch hegte, die Dänenmacht in 
Estland zu restituieren, ist gewiss. Bei der Kenntnis, die wir über seine 
Tätigkeitund seine Anschauungen in Bezugauf diese baltischen Missions
länder besitzen, können wir ruhig behaupten, dass diese seine Einstellung 
zunächst auf der Ansicht beruhte, es wäre für das Christentum gefähr
lich, dass die Christen hierdurch in zwei Parteien zersplittert würden, die 
sich leicht miteinander überwerfen konnten. Sowohl für das Staatswesen, 
das im Baltikum in Bildung begriffen war, als für die weitere Ausbreitung 
des katholischen Glaubens musste es ihm glücklicher erscheinen, dass 
ein einheitliches Volkselement die Entwicklung leitete. Auch stand der 
Kirche viel grössere Macht zu in einem dem Kirchenstaate Livland 
gehörigen als in einem dem König von Dänemark unterstellten Estland.

Wilhelm von Modena ist es jedoch gelungen, das Bestmögliche 
aus der Lage zu machen. Betrachten wir erst die den Landbesitz 
betreffenden Bestimmungen des Vertrages, so müssen wir annehmen, 
dass der Legat nicht geringe Mühe gehabt hat, Waldemar zum Ver
zicht auf Jerwen zu bewegen; geschickt war es zweifelsohne, diese 
Landschaft, die von der Kurie den Dänen zugesprochen worden 
war, trotzalledem dem Deutschen Orden zu erhalten. Dies ist um 
so merkwürdiger, als Waldemar seine alten Ansprüche auf die Wiek 
und Ösel, die doch nur von den Deutschen zuletzt christianisiert 
worden waren, so hartnäckig geltend machte, dass man sich wegen 
dieser Gebiete nicht einigen konnte, sondern die Sache zu weiterer 
Behandlung der Kurie anheimgeben musste.1) Nur ein Versprechen,

*) So glaube ich die Bestimmung von Stenby, dass Waldemar ösel und die 
Wiek nicht angreifen dürfe (LUB. I n. 160: Promisit etiam dominus rex.. . 
quod in terris Osiliæ et Maritimae nullam violentiam faciat aut gravamen) 
in Verbindung mit der Tatsache, dass erst König Abel 1251 auf die dä
nischen Ansprüche Verzicht leistete, auffassen zu müssen. König Abel berich
tet in der Entsagungsurkunde (LUB. I n. 228) von einem Prozess, den sowohl 
Waldemar II. als der nach ihm regierende Erich an der Kurie wegen der Wiek 
und ösel geführt hatten; derselbe kann nur in den Verhandlungen zu Stenby 
seinen Ursprung haben. Die Annahme v. Bunges, Herzogthum Estland 
S. 40 Note 143, dass unter den Ansprüchen Waldemars die vor dem Frieden 
zu Stenby geltend gemachten zu verstehen seien, wird durch die andere Ver
zichturkunde Abels entschieden widerlegt (LUB. I n. 229), wo von zwei Pro
zessen Waldemars über Alempois, Nurmegunde, Moche und Waygele die Rede 
ist, welche nicht vor 1238 geführt worden sein können, gewiss aber gleichzei
tig mit dem Prozess wegen der Wiek und ösel sind. Ob Waldemar auch diese 
südestnischen Landschaften in Stenby beansprucht hat, muss ich dahin ge
stellt sein lassen, da hiervon in der Vertragsurkunde keine Rede ist.
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die genannten Länder nicht anzugreifen, konnte der Legat ihm 
abringen.

Unsere Bewunderung erweckt auch die Art und Weise, in der es 
dem Legaten gelungen ist, die Blicke der Parteien auf zukünftige 
Eroberungen zu richten und sie in dem gemeinsamen Interesse für 
die Ausbreitung des katholischen Glaubens zu vereinigen. Dass 
Wilhelm nach so scharfen und andauernden Streitigkeiten jetzt 
einen Frieden herzustellen vermochte, der während der Zeit der 
Dänenherrschaft in Estland nicht gebrochen werden sollte, kann 
nur als ein diplomatisches Meisterstück höchsten Ranges bezeichnet 
werden.

Der Vertrag von Stenby hatte besonders bedeutsame Folgen 
für die allgemeine Politik der römischen Kirche im Norden. Sie wurde 
durch ihn in der Tat auf eine neue Grundlage gestellt: die Front 
gegen den Osten erhielt eine feste Gestalt, und man konnte jetzt 
daran denken, die Pläne der Einverleibung der griechisch-katho
lischen Kirche wenigstens im nördlichen Russland zu verwirklichen.1) 
Schon seit den Zeiten der ersten Legation Wilhelms von Modena, als 
russische Fürsten Geneigtheit gezeigt hatten, sich an Rom anzuschlies
sen, trieben die Päpste eine zielbewusste Politik in dieser Richtung,2) 
ja vielleicht ist schon Innocenz III. mit der Absicht umgegangen, 
Livland als Ausgangspunkt für die Unterwerfung der russischen 
Kirche zu benutzen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Päpste ein 
Erzbistum in Livland darum nicht entstehen liessen, weil sie diese 
Gebiete unter ihrer unmittelbaren Botmässigkeit halten zu müssen 
glaubten, um die grosse Aktion gegen den Osten, wobei die Handels
metropole Nowgorod vor allem gewonnen werden sollte, direkt leiten 
zu können. Nur von Rom aus konnte die politische Lage klar über
blickt werden, nur die Kurie konnte alle Fäden in einer Hand sam
meln.

Gregor IX. hat während seines ganzen Pontifikats kräftig in der 
angedeuteten Richtung gewirkt. Er war in der glücklichen Lage, die 
Basis, von welcher die Aktion gegen Nowgorod eingeleitet werden 
sollte, erheblich dadurch erweitert zu sehen, dass die Mission in Finn
land wesentliche Fortschritte gemacht hatte. Bischof Thomas, der

x) Vgl. Jaakkola, Kuningas Maunu Eerikinpojan Unionipolitiikasta S. 24.
2) Zu vergleichen: R. Hausmann in Pr. R. E., Alexander Newsky und die 

daselbst angeführte Literatur sowie Ewald, Erob. Preussens 11 268 und Al- 
taner, Dominikanermissionen S. 214 ff.
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ungefähr seit 1220 als Bischof von Finnland wirkte,1) scheint in den 
zwanziger Jahren des XIII. Jahrhunderts grosse Missionserfolge 
errungen zu haben.1 2) Die Zeit von 1227—1228 zeichnete sich indessen 
durch heftige Kämpfe zwischen den bekehrten finnischen Tawasten, 
die vielleicht von Bischof Thomas unterstützt wurden, einerseits 
und Nowgorod sowie den zur Interessensphäre dieses Reiches gehö
renden Kareliern andrerseits aus;3) diese Kämpfe wurden dem Papste 
berichtet, und zu Beginn des Jahres 1229 richtete dieser mehrere 
Schreiben an die Bischöfe von Riga, Lübeck und Linköping, den 
Gisterzienserabt auf Gotland, die Pröpste zu Wisby und Riga sowie 
noch an zwei Lübecker Geistliche,4) in welchen er sie ermahnte, die 
Christen Finnlands zu schützen und zu diesem Zwecke besonders 
den Handel mit den heidnischen Russen zu verhindern, so lange diese 
die neubekehrten Finnen angriffen. Diese Massnahmen waren zuerst 
nur defensiver Art, es dauerte aber nicht lange, bis auch offensive 
Schritte von Seiten Gregors IX. unternommen wurden. Am 28. 
Januar 1234 wurde, wie bereits erwähnt, Balduin von Alna zum 
Legaten auch für Finnland ernannt, wobei ihm u. a. die Pflege des 
finnländischen Bistums, falls eine Vakanz eintreten sollte, anvertraut 
wurde.5) Besonders wichtig für unseren Zweck ist aber der Befehl, 
den Gregor IX. am 3. Februar 1232 an Balduin ergehen liess, dass 
er allen Christen innerhalb seiner Legationsprovinz verbieten sollte, 
mit den Russen oder den Heiden seiner Legationsländer ohne seine 
Genehmigung Frieden oder Waffenstillstand zu schliessen.6) Aus 
dem Angeführten dürfte sich ergeben, dass der Papst nunmehr mit 
Finnland als einem Faktor in seiner russischen Politik operierte. 
Dass Gregor IX. im Laufe der Zeit immer mehr mit der Möglichkeit 
rechnete, auch von Finnland aus Nowgorod zur Unterwerfung zu 
zwingen, dafür besitzen wir schliesslich noch einen sehr wichtigen 
Beleg. Am 24. November 1232 schrieb der Papst den livländischen 
Schwertrittern, sie möchten sich nach Finnland begeben, um daselbst 

1) Über ihn s. G. Rein, Biskop Thomas och Finland і hans lid, Bergroth, 
Suomen Kirkko 1 31—38 und Forest röm, Suomen Keskiajan Historia S. 97—113.

2) Ailio, Hämeen linnan esi- ja rakennushistoria S. 43 ff.
®) Ailio, a. a. O. S. 44 f. J. J. Mikkola, Novgorodernas krigstäg till Finland 

intill âr 1311 S. 71.
<) FMU. 1 n. 73—78, dat. 23. Januar—16. Februar 1229.
5) LUB. 1 n. 118. Vgl. Ruuth, Suomi ja paavilliset legaatit 1200-luvun 

alkupuolella S. 95.
6) LUB. I n. 121.
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im Einvernehmen mit Bischof Thomas die Christen gegen die Russen zu 
verteidigen und um einen glücklichen Fortgang der Mission in diesem 
Lande zu bewirken.1) Dieser Auftrag war somit sowohl defensiv als 
offensiv.

Der finnländische Geschichtsforscher J. W. Ruuth hat eine 
interessante Theorie aufgestellt,2) dass Gregor IX. die Absicht 
gehegt habe, das Bistum Finnland in derselben Weise, wie es 
schon mit Livland geschehen war, seiner Leitung unterzuordnen, 
d. h. er hätte die Einverleibung Finnlands in die Erzdiözese 
Upsala vom Jahre 1216 3) widerrufen. Aber nicht nur dies: er 
hätte auch beabsichtigt, Finnland, soweit es nicht als Bistum 
limitiert war, ganz wie es Wilhelm von Modena 1225 mit dem 
grössten Teil von Estland getan hatte, in den unmittelbaren Besitz 
des apostolischen Stuhles zu nehmen.4) Ruuth meint, dass schon 
durch die Ernennung des Legaten alle früheren Bullen, durch welche 
die Unterordnung Finnlands unter den schwedischen Erzbischof 
angeordnet war, null und nichtig geworden seien (!),5) und ausserdem 
habe der Papst ganz neue Verordnungen in der Sache erlassen können, 
wie er es z. B. mit den Bistümern Riga und Reval getan hatte.6) 
Die Unrichtigkeit der ersten Behauptung braucht nicht näher nach
gewiesen zu werden, betreffs der zweiten sei bemerkt, dass es zwar

1) DS. 1 n. 276, LUB. I n. 128: universitatem vestram . . . hortamur . . . 
quatenus ad provinciam Finlandia^ pro defendenda novella plantatione ad 
Christi fidem in ea noviter conversorum contra infideles Ruthenos personaliter 
accedentes, cum consilio . . . Finlandensis episcopi . . . defensioni eorum insista
tis viriliter et potenter, ita quod in illis partibus augeatur numero et merito 
populus Christianus.

*) Л. a. O. S. 95 ff.
3) FMU. I n. 52.
<) Zu dieser Ansicht kommt Ruuth u. a. dadurch, dass er die Bulle Gregors 

vom 30. Januar 1232 an Balduin (LUB. 1 n. 116), in der diesem befohlen wird, 
alles nicht zu Diözesen geschlagene Land in Livland und Estland »ac regioni
bus circumpositis» zu Händen des Papstes zu nehmen, auch auf Finnland be
zieht, was jedoch durchaus willkürlich ist.

6) A. a. O. S. 95: Se ei tässä mitään merkitse, että paavi jo 1216 oli myön- 
tänyt Suomen hiippakunnan yhdistämisen Upsalan arkkihiippakuntaan. 
Siila olivathan kaikki tässä suhteessa ennen annetut paavilliset kirjeet legaa- 
lin nimittämisen kautta joutuneet mitättömiksi.

®) Ruuth, a. a. €>., scheint zu behaupten, dass der Papst erklärt habe, das 
Bistum Reval sei vom Metropolitanverhältnis zu Lund losgelöst, dies war 
aber m. W. nie geschehen, der Papst hatte nur das Land vorläufig unter seine 
Herrschaft genommen.
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der Fall gewesen sein kann, dass Gregor IX. beabsichtigte, Finnland 
in seine unmittelbare Botmässigkeit aufzunehmen, dass aber nichts 
darauf deutet. Ruuth übergeht die Tatsache, dass Innocenz III. 
1216 Finnland nicht nur der Erzdiözese Upsala untergeordnet, son
dern auch als Eigentum des schwedischen Königs bestätigt hatte.1) 
Ohne die Interessen der Könige von Schweden zu verletzen, konnte 
der Papst unmöglich eine Politik, wie sie Ruuth gezeichnet hat, be
treiben.* 2) Gregor IX. muss sich jedoch grössere Vorteile von einem 
schwedischen Eingreifen gegen Nowgorod versprochen haben als 
von einem geistlichen Staate in Finnland, und wenn er einmal den 
grossartigen Plan gehegt hätte, einen einheitlichen päpstlichen Staat 
von Finnland bis Preussen zu gründen, so scheint es unerklärlich, 
warum er schon 1236 denselben aufgegeben haben sollte, indem er 
Estland dem dänischen Könige abtrat.

ł) FMU. I n. 52: terram, quam clare memorie predecessores tui (h. e. Re
gis) a paganorum manibus extorserunt quamque tu ab eisdem divino favente 
auxilio poteris obtinere, auctoritate tibi apostolica confirmamus.

2) Yrjö Koskinen, Finlands Historia S. 36, meint, dass Bischof Thomas 
daran gedacht habe, ein geistliches Fürstentum in Finnland nach dem Muster 
Bischof Alberts von Riga zu errichten, das nur unter dem Papst »och hans be- 
fallningshafvande, Lunds primas och erkebiskopen і Upsala» (!) stehen solle. 
Alle seine Bestrebung ensollen in der Tat hierauf hinausgelaufen sein. Gleich
artige Ansichten bei Rein, Föreläsningar S. 105. Obwohl diese Annahme keine 
Stütze in den zeitgenössischen Quellen hat, haben ein paar finnländische For
scher sich dieselbe zu eigen gemacht. So Bergroth, Suomen Kirkko I 40 und 
Ruuth, а. а. O. Diese Theorieen verwerfen Schybergson, Finlands Historia 
I 40 und Ailio, a. a. O. S. 42 f.

3) Hier muss bemerkt werden, dass aus diesen Zeiten äusserst wenig Nach
richten über Ereignisse in Finnland bewahrt sind.

4) A. a. O. S. 97: Voimrne siis syystä otaksua, että ritaristo aina siitä 
asti kuin paavi ensin avasi tämän uuden uran sen toiminnalle ja sittemmin jat- 
koonsa niinkauan kuin Tuornas piispa hallitsi oli hänen tärkeimpänä tukenaan.

Ruuth bemerkt, dass sich solch ein Staat nur von einem Ritter
orden hätte aufrecht erhalten lassen, und er glaubt, dass die päpst
liche Mahnung an den Schwertbrüderorden vom Jahre 1232 wirk
lich die Aufforderung zur Übersiedelung desselben nach Finnland zu 
dem genannten Zwecke bedeutete. Obwohl wir keine Zeugnisse für 
eine Tätigkeit der Schwertritter in Finnland besitzen,3) glaubt er 
annehmen zu können, dass sie während des Pontifikats von Bischof 
Thomas (bis 1245) seine wichtigste Stütze gewesen seien.4) Diese 
Vermutung scheint man entschieden ablehnen zu müssen, und 
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zwar schon aus dem Grunde, weil die Kraft des Schwertordens nicht 
zu solchen weitgreifenden Unternehmungen ausgereicht hätte, zumal 
da derselbe sich gerade 1232—1234 im heftigsten Kampfe mit dem 
Legaten Balduin befand. Nachher aber hatte er genug mit dem Pro
zess wegen Estland zu tun. Dies alles widerspricht aber nicht der 
Annahme, dass der Orden einzelne Ritter an Bischof Thomas gesandt 
haben kann, um mit ihm zu beraten und gemeinsame Pläne zur 
Förderung des Missionswerkes auszuarbeiten.1)

г) Ruuth, a. a. O. S. 96, zieht die oben S. 218 erwähnten päpstlichen Schrei
ben an die Bischöfe von Riga, Lübeck und Linköping und andere Geistliche 
Rigas, Wisbys und Lübecks (alle Schreiben hat er jedoch nicht gekannt) 
heran um nachzuweisen, dass »die Leitung der geistlichen Dinge unseres Lan
des (Finnlands) im Begriffe stand, von Upsala nach den Zentralplätzen dieser 
Legationsprovinz Wisby, Riga und Dünamünde überzusiedeln», und dass 
man beabsichtigte, Finnland sowohl dem schwedischen Erzbistum als dem 
schwedischen Reiche zu entreissen. Indessen können die genannten Briefe 
nur beweisen, dass die Kurie nunmehr Finnland als ein Glied des baltischen 
Missionsgebietes betrachtete, und es war demnach natürlich, dass Gregor IX. 
die älteren und kräftigeren Teile dieses Gebietes ermahnte, der Mission in 
Finnland Hilfe zu bringen. Dass der Papst nicht dieselben Ermahnungen an 
den Erzbischof von Upsala ergehen liess — falls er dies wirklich nicht getan 
haben sollte und es sich nicht vielmehr so verhält, dass das betr. Schreiben 
nicht auf uns gekommen ist? — rührt vielleicht daher, dass Schweden von in
neren Unruhen erfüllt war, die wohl Gregor IX. eine nähere Fühlungnahme 
mit dem Erzbischof unmöglich machten. Dass der schwedische Bischof von 
Linköping unter den genannten Adressaten vorkommt, beruht offenbar dar
auf, dass Wisby, dessen Bürger es von dem Handel mit den Russen abzuhalten 
galt, zu seiner Diözese gehörte. — Es ist ein grosser Unterschied zwischen dem 
Nachweis, dass Finnland jetzt zum baltischen Missions- und Legationsgebiet 
gerechnet wurde, und der Annahme, dass die Kurie beabsichtigte, Finnland 
in ihren unmittelbaren Besitz zu nehmen. Ein schwerwiegendes Zeugnis hier
gegen besitzen wir in der Bulle Gregors IX. vom 9. Dez. 1237 (FMU. I n. 82) 
an den Erzbischof von Upsala und seine Suffraganbischöfe, welcher offenbar 
ein Bericht des letzteren zu Grunde liegt. Hier wird von dem Stamm der 
Tawasten gesprochen, »que olim multo labore ас studio vestro et predecesso- 
rum vestrorum ad fidem calli, conversa extitit» und der Erzbischof zur Kreuz
predigt gegen sie, die abgefallen waren, ermächtigt. Ein derartiges Interesse 
hätte die schwedische Geistlichkeit gewiss nicht für Völker und Gebiete ge
zeigt, die hierarchisch unabhängig von ihr geworden wären.
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Welche Pläne Gregor IX. auch Balduin von Alna in Bezug auf 
Finnland auszuführen gegeben haben mag, es dürfte sicher sein, dass 
er während seiner kurzen Aufenthalte in Livland, die von stetigen 
Streitigkeiten erfüllt waren, keine wichtigeren Schritte, die Finnland 
betrafen, getan hat.1)

x) Ruuth, a. a. O. S. 95, äussert sich dagegen folgendermassen hierüber: 
Eikä hän, joka näkyy olleen erittäin innokas mies, luultavasti muutoinkaan 
jättänyt tämän maan oloja huomiostaan, vaikkei siitä ole lähempiä tietoja 
jälkimaailmalle säilynyt.

2) DS. I n. 298. FMU. I n. 82.
з) Ibidem: sicut transmisse ad nos vestre littere continebant . . .
4) Siehe Ailio, a. a. O. S. 46 f. und v. Tórne, Medeltidsstudier III 150 f.

Bei der abermaligen Ernennung Wilhelms von Modena zum Lega
ten 1234 wurde auch Finnland zu seinem Legationsgebiet geschlagen. 
Wilhelm kann sich in höherem Grade als Balduin für dieses entlegene 
Missionsland interessiert und zur Förderung des Bekehrungswerkes 
beigetragen haben, obwohl keine Zeugnisse hierüber auf uns gekom
men sind. An der Kreuzzugsbulle gegen die Tawasten, die Gregor 
IX. am 9. Dezember 1237 an den Erzbischof von Schweden und seine 
Suffraganbischöfe richtete,* 2) hat er wohl keinen Anteil, denn diese 
ging auf Briefe des genannten Erzbischofs zurück;3) dagegen muss er 
während seines Aufenthaltes 1237 in Livland und besonders in Reval 
über die betreffenden Ereignisse in Finnland unterrichtet worden sein.

Die Tawasten waren schon lange, wie die erwähnte Bulle uns 
mitteilt, bekehrt worden, jetzt waren sie aber von benachbarten 
Feinden des Kreuzes zum Abfall bewogen worden und hatten zusam
men mit einigen Heiden die christliche Gründung im Tawastlande 
vernichtet. Es ist mit Recht behauptet worden, dass die »Feinde 
des Kreuzes» mit den Nowgorodern identisch seien,4) und dass sie 
die Tawasten aufreizten, wird um so begreiflicher, wenn wir beden
ken, dass die Nowgoroder gerade zu dieser Zeit Klarheit darüber 
gewonnen hatten, dass gegen sie von der römisch-katholischen Kirche 
eine einheitliche Front gebildet wurde. Dieses Vorgehen der Nowgoroder 
hat jedoch nur bewirken können, dass Wilhelm von Modena sein Augen
merk auf eine Aktion gegen das nordrussische Handelszentrum richtete.

Der Legat benutzte die Verhandlungen in Stenby, wo er die Strei
tigkeiten zwischen dem dänischen König und dem Deutschen Orden 
beilegte, wie wir gesehen haben, dazu, die Blicke der beiden Parteien 
auf die Zukunft zu lenken und Eroberungen russischen Gebietes vor
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zubereiten. Die genaue Festlegung der Anteile der beiden Parteien 
an gemeinsam erobertem Land kann nicht anders aufgefasst werden, 
als dass ihr schon bestimmte Pläne zum Angriff gegen den Osten zu 
Grunde lagen.1) Dass nun Wilhelm von Modena derjenige gewesen 
ist, der diese Bestimmungen zustande gebracht hat und somit auch 
der Urheber der Pläne gegen den Osten gewesen ist, dürfte nicht zu 
bezweifeln sein. Erstens waren solche weitschauenden Bestimmungen 
für unseren Legaten charakteristisch — er hatte ja schon früher 
solche zwischen den deutschen Machthabern Livlands bewirkt — 
zweitens war das Interesse des Ordens zunächst nicht gegen Russ
land, sondern gegen Litauen gerichtet, denn sein nächstes Ziel ging 
darauf hinaus, die Ordensländer in Preussen und Livland geographisch 
zu vereinigen. Möglich ist, dass man im Norden damals den Augen
blick für günstig hielt, Unternehmen gegen die Russen in Zug zu 
bringen, da der Mongolensturm ihre Widerstandsfähigkeit hätte 
abschwächen dürfen, obwohl das nördliche Russland und besonders 
Nowgorod nicht direkt verwüstet worden war.* 2)

i) Hierauf ist schon v. Brevern, a. a. O. S. 286 f., aufmerksam geworden. 
Er sagt ganz richtig: In diesem Sinne (gemeinsame Eroberungen) wäre dann 
der Zug gegen Isborsk und Pleskau nur eine Einleitung zu der dauernden Be
sitznahme des Watlandes und Ingriens gewesen.

a) Dieser Ansicht ist Jaakkola, a. a. O. S. 23. Vgl. Bohrbach, Die Schlacht 
auf dem Eise S. 224 und Schybergson, a. a. O. S. 42.

3) Die Ausführungen J. Jaakkolas, a. a. O. S. 23 ff., über diese Fragen 
nähern sich in hohem Grade den Unsrigen. Vgl. noch Jaakkola, a. a. O. S. 48 f.

*) So Rein, Biskop Thomas S. 85 ff. Yrjö Koskinen, a. a. O. S. 37. 
Engelmann, Chronolog. Forsch. S. 464 ff.

8) Der erste Kampf des Deutschen Ordens gegen die Russen, Livi. Mitt. 
XX 87—124.

Die Kreuzzüge, die im Jahre 1240 sowohl aus Finnland als aus 
Livland gegen Nowgorod und die östlich von Livland gelegenen kleine
ren russischen Fürstentümer unternommen wurden, und zu welchen 
auch König Waldemar eine Kriegsmacht sandte, sind nun wahr
scheinlich von Wilhelm von Modena zusammen mit Waldemar II. 
und Hermann Balke in Stenby geplant worden.3) Schon die ältere 
Forschung war der Ansicht, dass die Züge des Bischofs Thomas nach 
der Newa und des Bischofs Hermann von Dorpat sowie des Deut
schen Ordens und der Dänen nach Pleskau und Ingrien gemeinsam 
geplant waren.4) Dann hat aber v. d. Osten-Sacken nachzuweisen 
gesucht,5) dass der Zug der Livländer unabhängig von dem der 
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Schweden und Finnen vorgenommen wurde, und dass die Livländer 
eigentlich nur denselben »selbständig ausnutzten», v. d. Osten- 
Sacken verkleinert dermassen das Unternehmen der Livländer, dass 
er ihren Kampf 1240 den »damals so gewöhnlichen Reisen» gleich
stellt, und meint, dass er in verschiedene Stadien zerfalle, »von denen 
sich eines aus den anderen entwickelte, die aber nicht die Folgen 
eines wohlüberdachten Planes waren».1) Bei seinen fast tendenziösen 
Auslegungen, die oft sehr schlecht begründet sind,* 2) hat der Verfasser 
jedoch den Blick für die historische Wirklichkeit verloren. Vor allem 
hat er nicht zureichend berücksichtigt, dass die Initiative zum Heeres
zuge von der Kirche ausging,3) nicht vom Deutschen Orden, und dass 
damit dieses Unternehmen grosse Ähnlichkeit mit dem schwedischen 
bekommt, das man allgemein auf die Bemühungen des Bischofs 
Thomas zurückgeführt hat. Von kirchlichem Gesichtspunkt aus war 
eine Eroberungsfahrt des Bischofs Thomas nach der Newa ein Unter
nehmen, das man sich kaum ohne das angedeutete Zusammenwirken 
mit dem livländischen Kirchenstaate denken kann. Auch vom han
delspolitischen Gesichtspunkte aus wäre es unverständlich, wenn 
nicht die Deutschen südlich vom finnischen Meerbusen (und vielleicht 
auf Gotland) an solch einem Vorgehen teilgenommen hätten. Denn 
unzweideutig ist in der Aktion gegen die Newa ein bedeutendes han
delspolitisches Moment enthalten. Die Newa kann als der Lebens
nerv Nowgorods bezeichnet werden. Eine von Feinden Nowgorods 
beherrschte Newa machte den Handel der Stadt mit dem Abendlande 
vollständig von der Willkür dieser Feinde abhängig. Die Pläne der

!) A. a. O. S. 94.
2) Es ist unmöglich, hier näher auf diese Arbeit einzugehen. Als ein 

Beispiel für die Beweisführung des Verfassers sei jedoch seine Erwägung 
erwähnt, dass es unerklärlich sei, »wie die Reimchronik dazu, dass die Deut
schen siegreich fast bis vor Nowgorod zogen, schweigen könnte, wenn 
es sich hierbei um eine wirklich vorher geplante Fortsetzung des Kampfes vor 
Isborsk und Pleskau gehandelt hätte» (S. 106). Das Schweigen ist allerdings 
merkwürdig, es wäre aber andererseits gar nicht in der Art der Reimchronik 
gewesen, Pläne und grössere Zusammenhänge zu erwähnen.

3) Die Reimchronik V. 2065 ff., nennt Bischof Hermann von Dorpat als 
Urheber des Zuges. Hierüber ist v. d. O.-S. wohl im Klaren, er ist aber der 
Ansicht, dass das ganze Unternehmen seinen Ursprung in den Grenzfehden 
Hermanns mit den Russen hatte. M. E. ist Bischof Hermann als der oberste 
Leiter des Kreuzzuges zu betrachten, der unter sich die Dänen und die Deut
schen vereinigte, um die weitgreifenden Ziele der Kirche zu erringen. Die rein 
militärische Leitung des Zuges war sicher dem Ordensmeister anvertraut.
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Kirche mögen wohl auch darauf hinaus gelaufen sein, durch die Be
herrschung der Newa das griechische Nowgorod zum Übertritt zum 
römisch-katholischen Glauben zu zwingen.

Die Ursachen dazu, dass die Kreuzzüge erst 1240 und nicht schon 
1239 vorgenommen wurden, sind wohl vornehmlich darin zu finden, 
dass es bei dem Umfange, den wenigstens das schwedische Unter
nehmen annahm, unmöglich war, das Kreuzheer schneller zusammen
zubringen. Man brauchte sicher einen Sommer, um die Kreuzpredigt 
effektiv zu machen.1) Dass grosse Vorbereitungen und eifrige Kreuz
predigt dem Zuge vorangingen, ergibt sich aus der Teilnahme an 
demselben: äusser den Schweden werden Norweger,* 2) Finnen (aus 
dem südwestlichen Finnland) und Tawasten als Teilnehmer auf
gezählt.3) Der Umstand, dass auch Tawasten hier erwähnt wer
den, ist sehr beachtenswert, da, wie wir uns erinnern, der Papst 
noch 1237 die Kreuzpredigt gegen sie befohlen hatte, weil sie 
vom Glauben abgefallen waren. Entweder ist dies so zu erklä
ren, dass die Nowgoroder Chronik in diesem Punkte falsch ist, 
und dass die Tawasten nicht teilgenommen haben, ein Irrtum, 
der vielleicht dadurch erklärlich wäre, dass der Nowgoroder Chronist 
gewohnt war, die Tawasten als Feinde seiner Stadt zu betrachten, 
oder es ist Bischof Thomas gelungen, wenigstens einen Teil der 
Tawasten zur Rückkehr zu seiner Kirche und zur Heeresfolge zu 
zwingen. Hier steckt auch noch eine Erklärungsmöglichkeit für 
den Aufschub des grossen Unternehmens: Die Tawasten mussten 
zuerst bezwungen werden, um dem Kreuzheer die nötige Sicherheit 
im Rücken zu schaffen.4) Damit kann Bischof Thomas 1238—1239 
beschäftigt gewesen sein.

*) Man vergleiche den Kreuzzug Birger Jarls gegen Tawastland im Jahre 
1249. Dieser wurde sicher schon im Winter 1247—1248 beschlossen. Vgl. 
unten gehörigen Ortes.

2) In den russischen Chroniken Murmane genannt. Vgl. Mikkola, Venäläi- 
sistä kronikoista S. 182.

3) Die Nowgoroder I. Chronik. Ich benutzte die schwedische Übersetzung 
der diesbezüglichen Stelle derselben bei FMU. I n. 83.

4) Vgl. Juvelius, Suomen sotahistorian pääpiirteet I 36, der richtig hervor
hebt, dass Bischof Thomas nicht die Fahrt gewagt hätte, wenn er nicht sicher 
gewesen- wäre, dass die Tawasten nicht während seiner Abwesenheit die 
christliche Kolonie in Südwest-Finnland angreifen würden.
15 — Soc. Scient. Fenn., Comm. Hum. Litt. U. 5.

Ein Umstand, der für v. d. Osten-Sacken den Ausgangspunkt 
seiner Ausführungen bildet, ist die nach seiner und nach einer älteren 
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Ansicht1) erfolgte Verspätung der Livländer, die erst lange nach der 
Niederlage der Schweden an der Newa am 15. Juli sich gegen Isborsk 
aufmachten.* 2) Wie verhält es sich denn hiermit? Die einzige Zeitan
gabe, die uns zur Feststellung des Anfanges der livländischen Kreuz
fahrt dienen kann, ist das Datum der Schlacht bei Isborsk zwischen 
den Pleskauern und Livländern, der 16. September 1240.3) Vorher 
hatten aber die Livländer Isborsk mit Sturm genommen, und auf die 
Kunde hiervon zogen die Pleskauer gegen die Eindringlinge aus. Die 
Einnahme von Isborsk geschah also nicht später als am 10. Septem
ber, wahrscheinlich viel früher, und es wäre mit Rücksicht auf den 
langsamen Vormarsch der damaligen Kriegshaufen allzu kühn anzu
nehmen, dass die Livländer von ihrer Sammelstelle (Dorpat oder 
Odenpäh) erst nach dem 1. September aufgebrochen wären. Gelan
gen wir demnach zur letzten Hälfte des August als der Zeit für den 
Abmarsch der Livländer, so genügt nur ein Hinweis auf die Zeit, die 
zur Sammlung eines Heeres von Deutschen, Esten, Liven, Letten und 
Dänen4) vonnöten war, um klar zu machen, dass dies Unternehmen 
unmöglich erst durch die Newaschlacht kann hervorgerufen worden 
sein, sondern vielmehr gleichzeitig mit dem schwedischen geplant wor
den ist.5) Wie leicht konnte sich nicht so ein Unternehmen verspäten!

*) Engelmann, a. a. O. S. 465.
2) Nach v. d. Osten-Sacken soll der Vizemeister Andreas von Velven Zeit 

gehabt haben, die Reise nach Nowgorod, die man ihm zuschreibt, zwischen 
dem 15. Juli und dem Aufbruch der Livländer vorzunehmen!

s) Vgl. V. d. Osten-Sacken, a. a. O. S. 99 u. Engelmann, a. a. O. S. 448 ff.
4) Über die Teilnehmenden, s. v. d. Osten-Sacken, a. a. O. S. 101. Da wir 

einmal Esten aus dem Ordensgebiet (Fellin) als Teilnehmer antreffen, ist es 
sicher, dass der Orden sein ganzes Aufgebot, also auch die Liven und Letten 
mitgebracht hat. Über die Verpflichtung der Eingeborenen Alt-Livlands zur
Heeresfolge s. v. Transehe-Roseneck, Die Entstehung der Schollenpflichtig
keit S. 519 f. und österbladh, Virón-, Liivin- ja Kuurinmaan alkuasukasten 
rasitukset S. 50 ff.

6) J. Jaakkola, a. a. O. S. 24 Note 3, hat nachgewiesen dass, die russischen 
Chroniken die Kämpfe an der Newa und südlich des finnischen Meerbusens in 
nahem Zusammenhang miteinander bringen.

•) v. Engelhardt, Enslehung der Gutsherrschaft S. 57 f.

Hier sei auf eine Tatsache hingewiesen, die unserer Theorie des 
gemeinsam von Schweden—Finnen, Dänen und Deutschen ge
planten Kriegszuges eine kräftige Stütze gibt. Die Heerfahrten 
in Livland wurden im Winter vorgenommen, wo die Kriegshaufen 
viel leichter als im Sommer zu bewegen waren.6) Da die Heerfahrt 
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vom Jahre 1240 im Sommer angefangen wurde, müssen ausserge
wöhnliche Ursachen hierzu vorhanden gewesen sein. Der Zug der 
Schweden und Finnen, der im Sommer vorgenommen werden musste, 
bietet eine natürliche Erklärung der Erscheinung.

Sehr beachtenswert ist die Angabe der livländischen Reimchronik,1) 
dass auch »des Königs Mannschaft» an dem Zuge teilnahm. /Xllerdings 
wäre diese Nachricht an sich noch nicht allzu bedeutend, obwohl der 
Anteil der Dänen an der Schlacht bei Isborsk dem Chronisten impo
nierte,* 2) da man unter dieser Mannschaft auch nur die dänisch
deutschen Vasallen in Estland zu verstehen braucht;3) sie wird aber 
durch eine andere ergänzt: der dänische Geschichtsforscher des 17. 
Jahrhunderts Pontanus erzählt nämlich, dass, nachdem Estland dem 
dänischen Könige übergeben worden, dieser eine grosse Anzahl Kriegs
leute unter Führung seiner Söhne Abel und Knut nach dem wieder
erlangten Lande gesandt habe, und diese dann zusammen mit dem 
Bischof von Dorpat Isborsk und Pleskau erobert hatten.4) Die 
Mitteilungen von Pontanus sind glaubwürdig; der König musste ja 
gleich nach Empfang Revals eine starke Besetzung in das Schloss 
verlegen.5) V. Brevem6) bezweifelt die Fahrt Herzog Abels, da dieser 

i) V. 2081 und 2113.
2) Man bemerke, dass er (V. 2113) die königliche Mannschaft anlässlich 

des Gefechtes ausdrücklich erwähnt: Die brudere und des koniges man Die 
rusen vrilichen riten an.

8) Allerdings müsste auch in diesem Falle die Genehmigung König Walde
mars zu ihrer Teilnahme vorausgesetzt werden, und der König hätte so auch 
Anteil an den Vorbereitungen des Zuges gehabt.

4) Rerum Danicarum Historia Liber VI p. 319: ad annum 1238: Receptis 
itaque Esthonibus inque potestatem Danorum tradita universa Revaliensium 
dioecesi, rex confestim magno numero militem copiasque ordini transmisit. 
Quibus capto mox Russorum Isseburgo ejectisque Torpati territorio Moschis, 
ad obsidendam Plescoviam una cum episcopo Tor patens i procinctus factus. Ac 
mox, dedente se Gerpoldo Russico dynasta, postquam urbem castellumque 
suam in potestatem redegissent, utrumque Theutonici ordinis præsidio munie
runt. Interfuere aut potius præfuere cum imperio hisce expeditionibus et Abel et
Canutus Valdemari filij. Canuto praeterea soror fuerit, quae Valckenoviae de
functa ibidem sepulta memoratur. Ich habe das ganze Stück abgedruckt, 
weil dessen Glaubwürdigkeit dadurch besser hervortritt. Hiärne, der auch 
von der Teilnahme Abels und Knuts spricht (Mon. Liv. an Ł. 1 121) hat viel
leicht den Pontanus benutzt.

6) V. d. Osten-Sacken hat den Pontanus garnichtberücksichtigt, obwohl seine 
Angaben u. a. von v. Bunge, Herzogthum Estland S. 36, angenommen werden.

«) A. a. O. S. 259.
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seit 1238 mit der Verwaltung Holsteins beschäftigt gewesen sei, 
nichts steht aber der Anwesenheit Herzog Knuts in Livland 1240 
entgegen. Wir können also feststellen, dass dieser, der älteste 
Sohn König Waldemars, mit einer Kriegstruppe auf Geheiss seines 
Vaters an dem Kriegszug gegen den Osten teilgenommen hat.1) 
Auch diese Umstände stützen unsere Annahme, dass Wilhelm von 
Modena in Stenby den ersten Plan zu dem 1240 erfolgten Kreuz
zugsunternehmen von Schweden und Dänemark-Livland entworfen 
hat.* 2)

!) Die Beteiligung Waldemars II. an diesem Unternehmen wird ja schon 
dadurch sehr erklärlich, dass er nur dadurch seine Rechte an einem Anteil des 
gemeinsam mit den Deutschen zu erobernden Landes wahren konnte.

2) Es mag von Interesse sein, darauf aufmerksam zu machen, dass schon 
der Finnländer K. E. F. Ignatius, Birger Jarls tàg S. 96, den Gedanken eines 
Einflusses des Legaten Wilhelm auf diesen Kreuzzug aufgeworfen hat.

8) Auvray 5326. LUB. I n. 167.
4) Vgl. LUB. III n. 169: in terris videlicet Watlande, Nouve (Newa), 

Ingriæ et Carelæ, de quibus spes erat conversionis ad fidem Christi, cum iam 
occupatae essent a praedictis fratribus per quoddam castrum, multorum de ipsis 
terris consensu.

Im Herbst 1240 müssen die Dänen erkannt haben, dass ihre Kriegs
macht in Estland zu schwach war, und deshalb vom Papste Vollmacht 
zur Kreuzpredigt erbeten haben, die ihnen von Gregor IX. am 14. 
Dezember 1240 bewilligt wurde.3) Alle, die das Kreuz auf mindestens 
ein Jahr gegen die Feinde der Esten nehmen wollten, erhielten densel
ben Ablass wie die nach dem heiligen Lande Ziehenden. Diese Bulle 
zeigt auch ihrerseits, für wie wichtig man in Dänemark die Teil
nahme an dem eben im Gange befindlichen Vormarsch gegen die Newa 
angesehen hat.

Die Fortsetzung der Unternehmung der Livländer zeigt ferner, 
dass ihr Ziel dasselbe wie das der Schweden war: die Beherrschung 
der Newa. Nachdem Pleskau seine Tore geöffnet hatte, setzte das 
Heer seinen Marsch fort und eroberte während des folgenden Winters 
die Gebiete der Woten und Ingrier an der südlichen Küste des fin
nischen Meerbusens, weiter das Newasche Gebiet, ja sogar ein Teil 
des Karelerlandes nördlich der Newa scheint sich den Livländern 
unterworfen zu haben.4) Nachdem die Livländer eine Burg im Bezirk 
Koporje gebaut hatten, setzten sie ihr Unternehmen in Form von 
Streifzügen fort, nahmen Tessow ein, »und dann kamen sie bis Nowgo
rod und schlugen unterwegs die Gäste (Kaufleute) — und ebenso 
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von Luga bis Ssablj.»1) Für so fest hielten die Livländer schon ihre 
Stellung in den eroberten Landschaften, dass sie zu Beginn des Jahres 
1241 das Ersuchen an den Papst richteten, dass der Bischof von 
Ösel diese Gebiete seiner Diözese einverleiben dürfte.1 2) Diese Pläne 
beweisen unwiderleglich, dass man die genannten Landschaften mit 
dem früher christianisierten Livland organisch zu vereinigen beab
sichtigte,3) auch kein Zweifel kann darüber obwalten, dass man durch 
Beherrschung der Newa Nowgorod auf die Kniee zwingen wollte. 
Dies gelang jedoch nicht. Nach kurzer Zeit drängte Alexander 
Newski die Livländer zurück und errang am 5. April 1242 den grossen 
Sieg am Peipussee, der zur Folge hatte, dass die Landschaften östlich 
von Estland den Deutschen und Dänen wieder verloren gingen.

1) V. d. Osten-Sacken, a. a. O. S. 106.
2) LUB. Hin. 169 a: fratres domus s. Mariae Theuton . . . a sede apostolica 

postularent, jurisdictionem nostram (h. e. episcopi Osiliensis) extendi ad terras 
inter Estoniam iam conversam et Rutiam, in terris etc. Um diese Sache zu 
betreiben, war Bischof Heinrich persönlich zur Kurie gereist, v. Bunge, Weih
bischöfe S. 43.

8) v. d. Osten-Sacken, a. a. O. S. 107 f., glaubt dagegen, dass der Orden 
nicht diese grosse Gebietserweiterung anstrebte, sondern nur bestrebt war, 
»Estland von den Freunden im Osten abzusondern, Vorposten in Feindesland 
zu errichten, den Treffpunkt im Kampfe aus Estland heraus in das feindliche 
Gebiet zu verlegen» — und dabei war der Orden nicht einmal Herr in Estland, 
hatte überaus kleine Interessen daselbst! Die Hypothesen Osten-Sackens sind 
hier wiederum allzu sehr konstruiert und vage, um angenommen werden zu 
können. Er übersieht die Rolle der Kirche als des antreibenden Faktors ebenso 
wie er die dänische Teilnahme äusser acht lässt. Dass die Pläne der Livländer 
trotz des 1242 erlittenen Misserfolges fortlebten, zeigt mit erwünschter Deut
lichkeit die Tatsache, dass etwa 1255 ein besonderer Bischof für Watland, 
Ingrien und Karelien ernannt wurde, der auch Versuche machte, dem Chri
stentum daselbst Eingang zu verschaffen. Vgl. Schonebohm, a. a. O. S. 338.

<) LUB. VI Reg. n. 181 a.
5) Vgl. V. Bunge, Herzogthum Estland S. 35.

Kehren wir nach dieser Abweichung, die jedoch notwendig war, 
um eine Vorstellung von den grossen Fragen und Aufgaben, mit 
denen unser Legat in Berührung kam. zu gewinnen, zu der Tätigkeit 
Wilhelms von Modena zurück, von der wir sichere Kunde haben.

Gleich nach dem Vertrage von Stenby hat Wilhelm sich nach Reval 
begeben, um persönlich die Übergabe Estlands an Dänemark zu 
überwachen, denn am 1. August begegnen wir ihm daselbst.4) Zu
sammen mit ihm ist wohl Hermann Balke5) und der von Waldemar 
ausgewählte Statthalter für Estland nebst Kriegsmannschaft hin
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übergereist. Bei der darauf erfolgenden I bergabe war die feste und 
geschickte Hand Wilhelms von Modena in hohem Grade nötig: die 
Gemütsart der livländischen Ordensritter war ja nichts weniger als 
milde, und die libergabe bedeutete für sie eine grosse Enttäuschung 
und einen schweren Verlust.1) Die Vorgänge gestalteten sich auch 
nicht ganz ruhig; das können wir aus einer in Reval ausgefertigten 
Urkunde des Legaten herauslesen, in welcher er erzählt, dass er 
sowohl in Predigten als in Volksversammlungen bei Strafe des Ban
nes und Interdiktes jeden Friedensbruch verboten und alle, die sich 
beklagten und unzufrieden waren, aufgefordert habe, sich bei den 
Gerichten Recht zu verschaffen.1 2) Die grösste Schwierigkeit machten, 
wie schon erwähnt wurde, die in der Ordenszeit in Wierland und 
Barrien belehnten Vasallen. Bei der jetzt erfolgenden Regelung ihrer 
Stellung ist aber Wilhelm vermutlich für sie eingetreten; Tatsache ist, 
dass der grösste Teil der Vasallen in ihren Lehen belassen wurde.3) 
Alles dürfte sich also ohne schwerere Störungen geordnet haben.

1) Hermann von Wartberge (SS. rer. Pr. II 34 f.) weiss zu berichten, dass 
die Ordensbrüder über die Abtretung Estlands so erzürnt wurden, dass Her
mann Balke das Land verlassen musste. Tatsächlich erscheint Dietrich von 
Grüningen schon am 19. April 1239 als Landmeister von Livland. Vgl. Strehlke 
in SS. rer. Pr. II 35 Note 2.

2) LUB. VI Reg. n. 181 a. v. Bunge, a. a. O. S. 36. Der vollständige 
Wortlaut der Urkunde wird unten als Beilage XI aus einer bisher unbekannten 
Kopie des 18. Jahrhunderts (vgl. Arbusow, Röm. Arbeitsbericht II 476), 
des vatikanischen Archivs veröffentlicht.

3) Vgl. V. Bunge, a. a. O. S. 111 ff. Schirren, Liber census Daniæ, passim, 
v. Brevern, a. a. O. S. 262 ff. Von etwa 5495 Haken (nach v. Bunge) erhielt 
der König nur 1895 zu unmittelbarem Besitze, während die übrigen 3600 den 
früheren Ordensvasallen verblieben.

Bevor wir Wilhelm von Piemont auf seiner weiteren Reise nach 
Preussen folgen, müssen wir ein wenig seine Stellung zu den Einge
borenen während dieser dritten Legation erörtern. Bei seinem frü
heren Aufenthalt in Livland war er ja unablässig gegen die Be
drücker der neubekehrlen Landeseinwohner eingeschritten. Auch bei 
seinen erneuten Besuchen in Livland 1234—35 und 1237—38 hat er 
nicht minder eifrig in demselben Geiste gewirkt, obwohl kein 
Heinrich von Lettland uns genauere Auskunft hierüber gibt. Einige 
Urkunden sprechen jedoch eine deutliche Sprache. Der Legat hat 
augenscheinlich wieder grosse Übelstände in dieser Hinsicht ange
troffen, die so bedenklicher Art waren, dass er darüber Bericht an 
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Gregor IX. einsandte. Am 8. März richtet dieser ein Schreiben an 
Wilhelm,1) in dem er sich auf dessen Bericht beruft und in sehr stren
gen Worten gegen die Bedrücker der Eingeborenen einschreitet. 
Wilhelm hatte gemeldet, dass die Brüder des Deutschen Ordens und 
einige andere sowohl geistliche als weltliche Personen die persönliche 
Freiheit und die Besitzungen der Bekehrten beeinträchtigten. Der 
Papst erklärte daraufhin, dass sie als Christen nicht eine schlechtere 
soziale Stellung einnehmen sollten wie als Heiden und forderte darum 
seinen Legaten auf, die genannten Bedrücker durch kirchliche Stra
fen von derartigen Übergriffen abzuhalten;* 2) falls jemand sich indessen 
erdreisten sollte, den Verordnungen des Legaten zu trotzen, bedrohte 
Gregor IX. diesen mit dem Einziehen seiner Privilegien und Indul- 
genzen, ja fügte noch hinzu, dass er ihn aus Livland vertreiben 
würde.3) In einer zweiten, gleichzeitigen Bulle4) trifft der Papst 
einige Bestimmungen, um den unfreien Heiden, die zum Christentum 
übertreten wollten, die Last der Sklaverei zu erleichtern; sie sollten 
dabei wenigstens so viel Freiheit erhalten, dass sie Beichte ablegen, in 
die Kirche gehen und dem Gottesdienste beiwohnen könnten. Dieser 
Verfügung durfte kein früher ausgestelltes Privileg widersprechen.5) 
Die Menschen, von denen hier die Bede ist, sind die s. g. Drellen, die 
persönlich unfrei und rechtsunfähig waren; ihr Rechtszustand ent
sprach etva dem der Leibeigenen des Mittelalters. Aus der genannten 
Bulle erhalten wir die Auskunft, dass die Drellen bei der Eroberung 
des Landes einfach in die Sklaverei der Eroberer übergingen.6) 

i) Auvray 4125. LUB. I n. 157.
2) LUB. I n. 157: Ne igilur deterioris conditionis existant Christi charac

tere insigniti, quam fuerant, membra diaboli existentes, mandamus, quatenus 
huiusmodi in neophytos non permittas ab aliquibus super praemissis aliqua
tenus molestari. Vgl. die Ausdrücke der Schutzbulle vom 3 Jan. 1925.

8) Ibidem: Quodsi forsan aliqui prædictorum unigenito Dei filio fuerint 
sic ingrati, ut se in hoc opponere dampnabili temeritate præsumant, non so
lum eos privabimus privilegiis et indulgentiis, si quas in partibus ipsis habe
rent, verum etiam ipsos de tota Livonia compellemus exire.

<) Auvray 4124. LUB. I n. 158, dat. 9. März 1238. Vgl. über den Inhalt der 
eben erwähnten, in missionstheoretischer Hinsicht wichtigen Bullen Blanke, 
Entscheidungsjahre S. 21 f.

6) Vgl. österbladh, a. a. O. S. 65.
•) LUB. I n. 158: mandamus, quatinus, si quos de servili conditione seu 

alios alterius ditioni subiectos ad baptismi gratiam . . contigerit convolare 
a domnis eorumdem Christianis videlicet religiosis vel saecularibus . . . de onere 
servitutis facias aliquid relaxari.
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Gegen das Institut der Sklaverei selbst ist demnach die Kirche nicht 
eingeschritten,1) was freilich auch nicht zu erwarten war. Bei seiner 
letzten Anwesenheit in Livland hat Wilhelm dann sicher Gebrauch 
von den Verordnungen des Papstes gemacht und die Lage der 
Eingeborenen zu verbessern gesucht.1 2) Die Vögte des Deutschen Ordens 
sind wohl in erster Linie von seinen Strafen oder Drohungen be
troffen worden.

1) Über die livländischen Drellen s. v. Transehe-Roseneck, a. a. O. S. 500, 
und österbladh, a. a. O. S. 64 ff.

2) Wahrscheinlich hat ein früher im Livi. Ordensarchiv befindliches Schrei
ben, das den Titel: »Legati Mutinensis litterae, quibus continetur ius neophy
torum et sacerdotum 1238» trug (LUB. VI Reg. n. 174 b), einige Massregeln 
des Legaten in dieser Sache enthalten. Möglich ist allerdings auch, dass dar
unter eine der an Wilhelm im März 1238 gesandten päpstlichen Bullen zu ver
stehen ist. Vgl. v. Bunge, LUB. VI Reg. n. 174 b.

3) Kienitz, 24 Bücher der Gesch. Livlands I 118.

Wenn auch die Wirksamkeit Wilhelms von Modena geviss nur eine 
vorläufige Erleichterung der Stellung der Eingeborenen Livlands mit 
sich brachte, so hat der Legat doch jedenfalls vieles getan, um dem 
Christentum Eingang unter ihnen zu verschaffen, und so ist seine Men
schenfreundlichkeit und Milde, sein weises Masshalten und seine fast 
pädagogische Diplomatie nicht mit Unrecht als die erfreulichste 
Erscheinung in der älteren Geschichte Livlands bezeichnet worden.3)



Sechstes Kapitel.

FORTSETZUNG DER DRITTEN LEGATION: IN PREUSSEN 
1239—1242.

Am 15. Februar 1239 war der ehemalige Bischof von Modena in 
Danzig.1) Wann und auf welchem Wege er Livland verlassen hatte, 
wissen wir nicht.* 2) Schon die erste Urkunde, die von der Tätig
keit Wilhelms in Preussen spricht, welche die Zeit 1239—1242 umfassen 
sollte, lässt seine Sorgfalt und sein energisches Wirken für das Chri
stentum in hellem Licht hervortreten. Aus Danzig, dem Hauptsitz 
des Herzogs Swantopolk von Pommerellen, richtete er eine Aufforde
rung an die Christen Gotlands, dass sie Geldsummen zum Wieder
aufbau des von den Heiden mehrmals niedergebrannten Cisterzienser- 
klosters Oliva beitragen möchten, wobei er allen, die seiner Mahnung 
Folge leisteten, einen Sündenerlass von 40 Tagen spendete.3) Man 
sieht, Wilhelm hat nicht gezögert, von seiner alten Bekanntschaft 

ł) Pommerell. UB. 1 n. 68.
2) Hier sei auf die Möglichkeit hingewiesen, dass der Legat im Herbst 

1238 von Reval aus eine Reise nach Finnland unternommen hat. Finnland 
gehörte ja zu seiner Legationsprovinz, und zu dieser Zeit wäre für das 
Christentum in diesem Lande der Besuch eines päpstlichen Legaten wohl 
von Nutzen gewesen. Ein Zusammentreffen Wilhelms mit Bischof Thomas 
— ein solches kann ja allerdings auch in Reval oder anderswo statlge- 
funden haben — wäre deswegen wichtig gewesen, weil beide zusammen die 
Pläne für die 1240 erfolgten Kreuzzüge gegen die Russen hätten ausge
stalten können. Allerdings hat Wilhelm nicht large in Finnland weilen können, 
und da ihn wichtige Angelegenheiten nach Preussen riefen, ist die Wahr
scheinlichkeit dafür, dass auch Finnland einen Besuch des Vertrauensmannes 
Gregors IX. empfing, nicht gross.

3) Pommerell. UB. I n. 68, dat. 15. Febr. 1239. Das Kloster wurde im 
Jahre 1224 von den heidnischen Preussen zerstört, Ewald, Gesch. Preussens 
1 79; wahrscheinlich war es danach wiederaufgebaut und abermals verbrannt 
worden.
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mit den reichen Bürgern von Wisby Gebrauch zu machen, auch wenn 
es sich jetzt um Zwecke handelte, die den Interessen der letzteren 
ziemlich fern liegen mussten.

Ehe wir auf die Tätigkeit Wilhelms in den grossen politischen Fra
gen, die zu dieser Zeit in Preussen hervortraten, eingehen, empfiehlt 
es sich, dem Itinerar des Legaten in den Jahren 1239—1242 zu folgen, 
um, so weit es möglich ist, festzustellen, wo er sich in dieser Zeit auf
gehalten hat. Leider sind die Beiträge zu dem Itinerar nicht zahl
reich.

Man hat angenommen, dass Wilhelm nach dem 15. F'ebruar 1239 
noch mehrere Monate in Danzig geblieben sei, wobei er im Monat 
Juni einen Altar in der Dominikanerkirche geweiht haben soll,1) 
wahrscheinlich ist aber diese Weihe bei einer früheren Anwesen
heit des Legaten in Danzig erfolgt, denn als er Ende 1238 oder 
Anfang 1239 aus Livland zurückkehrte, riefen ihn wichtige Ange
legenheiten schnell nach Preussen. Urkundlich begegnen wir Wilhelm 
erst etwa ein Jahr später, am 11. Februar 1240 in Michalo;1 2) 
in der hier ausgestellten Urkunde werden aber frühere Aufenthalte 
des Legaten in Plock und Dobrin erwähnt, und da Wüjhelm sicher 
ziemlich bald nach seiner Rückkehr aus Livland auch in dem Bistum 
Kamin war, können wir mit grosser Sicherheit annehmen, dass er 
das ganze Jahr in Preussen, Polen und Pommern umhergereist ist. 
Dann vergeht wieder ein Jahr, ehe wir einen sicheren Beitrag zum 

1) Simson, Allpr. Monatsschr. Bd. 48 183 f. S. setzt eine Urkunde Bischof 
Michaels von Kujavien für die Danziger Dominikanerkirche (Pr. UB. I n. 
923, o. O. u. T.) für 1239 an. In dieser Urkunde bestätigt Bischof Michael 
einen 40-tägigen Ablass, den der ehern. Bischof von Modena bei der Weihe des 
Altares der heil. Jungfrau gespendet hatte. Da nun Wilhelm von Modena 
überhaupt nur einmal in Danzig nachweisbar ist, sagt Simson (am 15. Febr. 
1239), so ist es wahrscheinlich, dass die Weihe im Juni 1239 erfolgte. Ihm 
folgt Roth, a. a. O. S. 49. Doch kann diese Weihe ebensowohl in den Jahren 
1235, 1236 oder 1237 erfolgt sein. In all diesen Jahren hat sich Wilhelm im 
Monat Juni in Danzig aufhalten können. Im Jahre 1235 ist es sogar ziemlich 
sicher, dass er um diese Zeit durch Danzig nach Preussen gereist ist, denn 
am 7. April war er offenbar im Begriffe, von Dünamünde abzureisen. (Oben 
S. 177). Ferner ist zu beachten, dass Herzog Swantopolk, der Herr Danzigs, 
1237 exkommuniziert worden war, weshalb es auch weniger wahrscheinlich ist, 
dass Wilhelm 1239 mindestens 4 Monate in Danzig geweilt haben sollte. 
Da der Zeitpunkt seiner genannten Verfügungen für die Dominikanerkirche so 
unsicher ist, habe ich dieselben nicht früher in die Darstellung einzufügen gesucht.

2) Strehlke, Regesten S. 127.
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Itinerar Wilhelms antreffen: am 21. Februar 1241 ist er in Thorn.1) 
Nun hat man gemeint, dass Wilhelm im ersten Halbjahre 1240 eine 
Reise nach Dänemark unternommen habe, um den Herzog Abel 
zur Annahme der deutschen Königskrone zu bewegen. Dass die 
Kurie Abel wirklich zum Gegenkönig gewünscht hat, ist sicher, sowie 
dass dieser vor September 1240 das Angebot ablehnte:* 2) dass aber 
Wilhelm derjenige gewesen sein solle, der die Unterhandlungen in 
Dänemark führte, scheint zweifelhaft. Die einzige Nachricht, aus 
der man auf diese Sendung unseres Legaten schliessen zu können 
glaubte,3) ist eine Mitteilung der Gesta abbatum Orti S. Marie,4) 
dass »Wilhelmus quondam Premonstratensis abbas... ab Urbe missus 
est ab eodem pontifice, legacionis officio fungi per Daciam. Idem. . . 
dicebat. . . se quoque missum filio Waldemari regis coronam regalem 
exhibere regis, regali dignitate privati». Weiter wird erzählt, dass 
dieser Legat auf der Durchreise nach Dänemark einige Tage im 
Kloster weilte. Da nun das Kloster Mariengaarde5) eine Niederlassung 
der Prämonstratenser war, können wir die Angabe ihrer Annalen, 
dass der Legat früher Abt eines Prämonstratenserklosters war,6) 
nicht unbedingt verwerfen. Schon diese Tatsache in Verbindung mit 
der Angabe, dass der Legat von Rom abgesandt worden wäre, muss 
uns misstrauisch gegen die Identifizierung mit Wilhelm machen, und 
noch unwahrscheinlicher wird dieselbe, wenn wir finden, dass die 
Gesta an anderer Stelle demselben Legaten den Namen Konrad 
geben, mit dem Zusatz, dass er früher Abt des Prämonstratenser
klosters (missy gewesen sei.7) Wenn auch der Aufenthalt des genann
ten Legaten zu Mariengaarde in die Zeit um Ostern (14. April) 1240,8) 

x) Ibidem.
2) Am 5. September schrieb Albert von Böhmen an den Papst, dass der 

»iunior rex Daniæ»auf seines Vaters Rat die Königskrone abgelehnt habe. Huill.-
Bréholles, Hist. Frid. II. V 1034. Vgl. Chron. Alberici S. 949.

з) BFW. 10155 a.
*) S. 209 c. 42.
6) In Friesland, nördlich Lenewardens, belegen.
•) An anderer Stelle der Chronik wird noch einmal betont, dass dieser 

Wilhelm Prämonstratenser gewesen sei, denn er habe sich gefreut, die Messe 
in »Orto Beate Marie sui ordinis» zelebrieren zu können.

7) A. a. O. Note 2. Abbas Cuissiacensis Conradus . . . a sede apostolica 
missus ad Valdemarum Daniæ regem, ipsi imperii iura offert.

8) Nicht 1239 wie in den M. G. SS. XXIII 595, angenommen wird. Darauf 
war schon Wybrands aufmerksam, Gesta a. a. O. Note 3. Vgl. noch Weiland, 
Hist. Zeitschr. XLIII 499.
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fällt und somit hinsichtlich des Zeitpunktes diese Angabe wohl auf 
Wilhelm von Modena zutreffen kann, möchte ich zu den schon ange
führten Bedenken doch noch hinzufügen, dass, wenn Wilhelm wirk
lich diesen Auftrag erhalten haben sollte, es schwer zu verstehen ist, 
weshalb er einen so gewaltigen Umweg wie den über Holland machte, 
und sich nicht von Preussen direkt nach Dänemark einschiffte oder 
doch über Lübeck, Hamburg oder Bremen fuhr. Wenn hierzu noch 
kommt, dass Wilhelm in dem grossen Kampfe zwischen Papst und 
Kaiser eine beinahe kaiserfreundliche Haltung einnahm und sich 
wohl nicht gern mit dem Deutschen Orden, dem treuen Trabanten 
Friedrichs IL, überwerfen wollte, scheint es am vorsichtigsten, damit 
zu rechnen, dass nicht Wilhelm von Modena diese Mission an Herzog 
Abel ausgeführt hat.

Wir müssen hier hinzufügen, dass Wilhelm jedoch sicher von 
den Plänen, einen Gegenkönig aufzustellen und einen Fürstenbund 
gegen Friedrich II. zu schaffen, Kenntnis erhalten hat. Denn in 
Böhmen wirkte der Passauer Archidiakon Albert eifrig hierfür. Schon 
im .Juni 1239 beabsichtigte dieser, den Herzog Abel zum König wählen 
zu lassen; der Tag der Wahl war schon auf den 29. Juni angesetzt 
und sollte in Leubus in Polen stattfinden.1) Die Wahl dieses Ortes 
scheint auffallend, steht aber vielleicht in Verbindung mit den Plänen 
Alberts, die polnischen Fürsten mit in den Bund gegen den Kaiser 
zu ziehen. Herzog Heinrich II. von Schlesien soll schon von ihm 
hierfür gewonnen worden sein.1 2) Es scheint nun sehr wahrscheinlich, 
dass Albert der Böhme wenigstens versucht hat, Wilhelm von Modena 
zu bewegen, seine früheren Beziehungen zu den polnischen Fürsten 
zugunsten der päpstlichen Partei auszunutzen.

1) Höfler, Albert von Bekam S. 6. Maydorn, a. a. O. S. 19. Schirrmacher, 
Kaiser F riderich II. III ПО.

2) Maydorn, a. a. O.
3) Hach, Das alte Lübische Recht Beilage D.

Um das Jahr 1240 hat Wilhelm von Modena den Bat zu Lübeck 
um eine Abschrift des lübischen Stadtrechtes für eine nicht bei 
Namen genannte Stadt ersucht. In der Vorrede des Codex dieses 
Hechtes von 1240 wird gesagt: »ob reverendam peticionem domini 
willehelmi venerabilis apostolice sedis legati, quondam mutinensis 
episcopi, dilectis amicis nostris burgensibus. . . Ius nostre Civitatis 
contulimus.»3) Vielleicht hat der Legat beabsichtigt, das lübische 
Hecht für mehrere preussische Städte geltend zu machen; dass das
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selbe 1240 zunächst nach Elbing vermittelt wurde, scheint erwiesen 
zu sein.1) Diese Massregel Wilhelms von Modena ist sehr interessant, 
indem sie uns wieder ein Zeugnis dafür bietet, dass der Legat auch 
für die Bedeutung der städtischen Entwicklung Verständnis gehabt 
hat.

Das Fehlen urkundlicher Zeugnisse über die Tätigkeit Wilhelms 
in Preussen im Jahre 1240 braucht auch nicht für seine etwaige 
Abwesenheit zu sprechen, denn die Sachlage ist genau dieselbe für 
das Jahr 1241. Zwischen dem 21. Februar 1241 und dem 15. Februar 
1242 haben wir überhaupt keine Nachrichten über den Legaten. Wäre 
er aber während dieser Zeit nicht in Preussen oder in den benach
barten Ländern gewesen, würden uns gewiss einige Nachrichten von 
seinen Reisen in anderen Ländern, in welchen das Quellenmaterial 
aus dieser Zeit reicher ist als in Preussen, erhalten sein.

Im Frühjahr 1241 musste Wilhelm am Kampfe gegen die Gefahr 
teilnehmen, die damals die ganze Christenheit in Schrecken versetzte 
und zu grossen Verheerungen in Osteuropa führte: den Mongolen
sturm. Am 13. Februar wurde die polnische Stadt Sandomir von den 
Tataren erobert, und dort teilten sich die anstürmenden Massen, 
indem ein Teil durch Syradien, Lancitien, Kujavien und Masovien 
zog, während der Hauptteil dieses rechten Heeresflügels der Mon
golen2) über Krakau nach Schlesien vorrückte, wo die beiden Teile 
sich wieder vereinigten. Bei Liegnitz, nördlich von Breslau, liess 
sich Heinrich II. von Schlesien in einen Kampf mit den Tataren ein, 
verlor aber am 9. April Schlacht und Leben. Breslau wurde nieder
gebrannt und der Mongolenzug durch Mähren und Ungarn fort
gesetzt.3) Der Sturm kam plötzlich und ging, Städte und Klöster 
verwüstend, schnell vorüber, so dass die Kreuzpredigten, die 
Gregor IX. sofort anbefahl, zu spät kamen. Nun haben wir freilich 
keine direkte Nachricht über ein Eingreifen Wilhelms gegen die

*) Ewald, a. a. O. 1 198. In der neueren Literatur habe ich diesen Gegenstand 
nicht behandelt gefunden, allerdings habe ich nur wenige Arbeiten durchsehen 
können.

2) Eine vortreffliche Übersicht über den Aufmarsch der Mongolen gegen 
Mitteleuropa bei Domanovszky, Gesch. Ungarns S. 66 ff.

3) Diese Zusammenfassung über den Verlauf des Mongolensturmes in 
Polen und Schlesien nach Maydorn, a. a. O. S. 20 und Bachfeld, Die Mongolen 
in Polen, Schlesien . . . 1241 S. 63 ff. Vgl. noch Hammer-Purgstall, Gesch. 
der Goldenen Horde S. 108 ff. und Schirrmacher, Kaiser Friderich II. III 
210 ff. und die daselbst angeführte Literatur.
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Tataren, ein solches kann er aber nicht unterlassen haben, war es 
doch nahe daran, dass der Sturm auch in Preussen einbrach. Als 
Legat des apostolischen Stuhles war Wilhelm der natürliche Leiter 
der Verteidigungsmassnahmen im Nordosten, der Mann, der 
viele Fürsten, Orden und Kreuzfahrer zu gemeinsamem Auftreten 
sammeln konnte.1) Da es sehr wahrscheinlich ist, dass der preus
sische Landmeister Poppo von Osterna mit seinen Ordensrittern an der 
Mongolenschlacht bei Liegnitz teilnahm,* 2) und da Poppo noch am 21. 
Februar, also nur 1 1/2 Monat vor dem Tage von Liegnitz, zusammen 
mit Wilhelm von Modena in Thorn weilte,3) können wir annehmen, dass 
der Ordensmeister und der päpstliche Legat mit einander über die 
Teilnahme der Deutschritter an der Abwehr der Tataren berieten. 
Besonders wird Wilhelm von Modena die nach Preussen ziehenden 
Kreuzfahrer zum Herzog Heinrich nach Schlesien dirigiert haben. 
Die Mongolen haben sicher den Legaten von der Notwendigkeit eines 
starken Bollwerkes an der Ostsee gegen den Osten überzeugt.

x) Er hat sich dabei jedoch sicher auf sein Legationsgebiet beschränkt. 
Albert von Böhmen erbat wiederholt vom Papste einen Legaten, der mil 
päpstlicher Vollmacht zur Abwehr der Feinde auffordern sollte, und schliess
lich kam auch der Bischof von Perugia, zu spät jedoch, um etwas Bedeuten
deres ausrichten zu können.

2) Schirrmacher, a. a. О. III 215 Note 14 a, gegen Job. Voigt, der in seiner 
Gesch. Preussens II Beil. III, die Teilnahme des Deutschen Ordens an der 
Mongolenschlachtgänzlich verneinte. Vgl. Ewald, a. a. О. II 61 Note 1, und die 
daselbst angeführte Literatur. Die von Ewald geäusserten Bedenken gegen 
die Annahme einer Teilnahme von Deutschrittern aus Preussen an der Mon
golenschlacht halte ich nicht für schwerwiegend, denn die beste und eigentlich 
einzig mögliche Verteidigung Preussens konnte nur in Verbindung mit Herzog 
Heinrich von Schlesien vorgenommen werden.

3) Oben S. 235 und unten.
4) Strehlke, Regesten S. 128. Cod. dipi. Warm. I n. 3.
6) Placuit civibus de Elbingo de voluntate postra, Magistri et fratrum de 

domo Theutonica hospitale construi.

Am 15. Februar 1242 war Wilhelm in der 5 Jahre früher gegrün
deten Stadt Elbing; er bestätigte an diesem Tage die Gründung des 
Hospitals in dieser Stadt,4) wobei er ausdrücklich sagte, dass die 
Bürger auf seinen und des Ordens Wunsch das Hospital aufzuführen 
beschlossen hätten.5) Er scheint ziemlich lange in Elbing geweilt zu 
haben, denn noch am 16. März und 6. April ist seine Anwesenheit 
daselbst urkundlich bezeugt. An jenem Tage bestätigte er dem Domi
nikanerkloster zu Elbing eine schon zwei Jahre vorher erfolgte Schen
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kung des Ordens, die ein Grundstück zum Bau einer Kirche und eines 
Klosters betraf.1) Diese Bestätigung begründet er mit folgenden 
Worten: »da wir den offenbaren Nutzen und die Notwendigkeit 
einsehen, dass in dieser Stadt Predigerbrüder wohnen, welche für 
die Seelen der Neugetauften und anderer sorgen, dass sie sie mit Wort 
und Beispiel lehren.»* 2) Am 6. April 1242 erteilte der Legat dem Deut
schen Orden das Patronatsrecht über die Hospitäler zu Thorn und 
Elbing und zudem noch alle, die im Kulmerlande und Preussen zu
künftig errichtet werden würden.3)

9 Cod. dipt. Warm. I n. 4. Roth, Die Dominikaner S. 68, meint irrig, dass 
Hermann Balke 1238 das Kloster zu Elbing gestiftet habe, und Wilhelm also 
diese Stiftung bestätigt.

2) Cod. dipl. Warm. I n. 4. — Die Übersetzung nach Rolh, a. a. O. S. 24.
8) Pr. UB. I n. 138.
<) LUB. I n. 171.
5) Vgl. über die Bedeutung Baigas als Basis für die Unterwerfung War- 

miens, Nattangens und Bartens 1240—41, Ewald, a. a. O. 11 45 ff.
6) LUB. I 171 a. Wilhelm erinnert an drei Verordnungen, erstens die über 

eine zu gründende Burg an der Semgaller Aa (oben S. 205), zweitens die Limi
tation der Bistümer Riga, Semgallen und Kurland (oben S. 202 ff.), und 
drittens an den Vertrag zwischen dem ersten Bischof von Kurland und dem 
Schwertbrüderorden (oben S. 177).

Es ist natürlich, dass Wilhelm sich lange in Elbing aufhielt, denn 
hier gab es viel zu tun, um dem Christentum und der römisch-katho
lischen Kirche dauernden Eingang in dem umliegenden Lande zu 
verschaffen. Die neugegründeten Städte Kulm, Thorn und Elbing 
waren mit ihren Dominikaner- und Franziskanerklöstern Zentren, 
von denen aus die kirchliche Aufbauarbeit in den unterworfenen 
Landschaften von Preussen geleitet wurde. Wilhelm von Modena 
begab sich aber auch zu einem richtigen Vorposten für die Erobe
rung und die Mission, nämlich nach Balga. Dahin ist er im April 
1242 gereist, wie uns eine Urkunde vom 19. dieses Monats4) zeigt. 
Von Balga aus wurde die Eroberung Ermlands geplant, so dass Wil
helm sich daselbst über die Möglichkeiten für dieselbe hat unterrichten 
können.5) Im übrigen hat der Legat sicher auch in Balga wie an den 
übrigen Orten, wohin er kam, als Organisator und Missionar gewirkt.

Während seines Aufenthaltes in Balga traf der Legat auch wichtige 
Verfügungen für das Missionswerk in Semgallen und Kurland. Einer aus
führlichen Urkunde, die durch Erinnerungen an seine frühere Tätigkeit 
zugunsten der Christenheit in Semgallen und Kurland eingeleitet wird,6) 



240 G. A. Donner (Tom II

entnehmen wir, dass er dem Deutschorden, um ihm den Bau einer 
Burg an der Semgaller Aa zu erleichtern, einen Platz übergab, der 
2 Meilen im Umkreise umfassen sollte und welchen er vollkommen 
unabhängig, mit Jurisdiktionsrecht, Zehnten und allen weltlichen 
Vorteilen besitzen sollte. Ein gleiches Zugeständnis verlieh er dem 
Orden für den Bau einer Burg an der Windau in Kurland.1)

T) LUB. I n. 171 b, die deutsche Übersetzung einer lateinischen, mit der 
vorher genannten fast gleichlautenden Urkunde, die die Datierung »in dem 
Mande des Meyes» trägt. Vgl. Schwartz, a. a. O. S. 49 und Kallmeyer, Die 
Begründung deutscher Herrschaft . . . in Kurland S. 201 f. und derselbe, Livi. 
Mitt. VI 419 f.

2) LUB. In. 171a: Nachdem Wilhelm an die schon erwähnten drei frühe
ren Verordnungen erinnert hat, sagt er »hoc . . . fecimus, ut ex hiis augmentare- 
tur processus novae Christianitatis illius. Cum igitur propter hoc appareat in

Diese dem Orden von Seiten Wilhelms von Modena zu Teil ge
wordenen Vergünstigungen sind als Glieder in der Kette der Vor
bereitungen zu einem Kreuzzuge nach Semgallen und Kurland zu 
betrachten, den die Deutschritter zu dieser Zeit geplant haben. Nach 
der Schlacht bei Saule 1236 waren die schon bekehrten Semgallener 
und Kuren vom Glauben abgefallen, so dass fast alle seit 1230 auf 
friedlichem Wege errungenen Missionserfolge südlich der Düna ver
loren gegangen waren. Die 1242 geplanten und auch durchgeführten 
Kreuzzüge bedeuten demnach einen Wendepunkt in der Mission in 
den genannten Ländern, sie bedeuten einen Übergang von der fried
lichen zur kriegerischen Mission. Da Wilhelm von Modena offenbar 
einen Anteil an dieser Veränderung hat, erhalten wir hier einen inte
ressanten Beitrag zu unserer Kenntnis von seinen missionstheore
tischen Ansichten.

Wir erinnern uns, dass Wilhelm in Preussen eine ebenso fried
liche Mission wie Bischof Christian betrieb, als es ihm auf seiner 
zweiten Legation gelang, einen preussischen Stamm zur Annahme 
des Glaubens zu bewegen, aber andererseits hatte er auch den An
stoss zur Eroberung Ösels 1227 gegeben. Der Legat kann somit 
nicht als unbedingter Anhänger dieses oder jenes Prinzips bezeich
net werden. Die Urkunden des Legaten von April-Mai 1242 lösen 
diese Frage. Er sagt hier ausdrücklich, dass, da seine früheren Mass
regeln zur Förderung des Christentums südlich der Düna nicht den 
erwünschten Erfolg gehabt hätten, er ein anderes Verfahren beab
sichtige, von welchem er grösseren Erfolg erhoffe.* 2) Schwartz hat 
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schon die Ansicht vertreten,1) dass hiermit nur gemeint sei, »dass an 
Stelle der früheren friedlichen Bekehrung die gewaltsame treten solle», 
und ich kann ihm nur beistimmen, obwohl es nicht ganz unmöglich 
zu sein scheint, dass Wilhelm etwas anderes gemeint habe. Da aber 
die Erbauung von Burgen allein nicht das Neue bedeutet haben kann, 
weil der Legat diese Massnahme schon früher empfohlen hatte, aller
dings, wie es scheint, in defensiver Absicht, liegt es nahe, die gege
bene Erklärung für die richtige zu halten.

nullo vel in modico profecisse, intelleximus alium modum, per quem evidentiorem 
profectum speramus. Und in 171 b: Hir umme dal dit nu openbare is, dat 
disse ding nicht oder luttich nut in hebben bracht, so hebbe wi bedacht eyn ander 
modum unde wiis, dar von wi hopen mer nut to komen.

x) A. a. O. S. 49. Auch Kallmeyer, Erläuterungen zu Ditlebs von Alnpeke 
Reimchronik, SS. rer. Liv. 1 746, hat sich dieser Ansicht genähert.

2) Vgl. über die Formen der Friedensmission, Blanke, Die Missionsmethode 
des Bischofs Christian von Preussen S. 33 ff. und 38 ff.
16 — Soc. Scient. Fenn., Comm. Hum. Litt. II. 5.

Wir können demnach die Stellung Wilhelms von Modena zu 
den verschiedenen Formen der Mission in der Weise auffassen, dass 
er den Weg der friedlichen Mission, w elche die innere, freiwillige Bekeh
rung der Heiden erstrebte, so lange ging, wie es nur möglich war, dass 
er aber, sobald dieser sich als nicht gangbar erwies, den entgegenge
setzten Weg, den des Schwertes, einschlug. Dieser Weg war in den 
Augen der Zeit ebenso erlaubt wie der andere, der miles Christianus 
war ja das Ideal des 12. und 13. Jahrhunderts; die friedliche Mission 
hatte sich aber in manchen Provinzen als die erfolgreichere erwiesen, 
nur hatte sie nichts mit humanitären Erwägungen zu tun.* 2) Der 
erwähnte Standpunkt Wilhelms stimmt mit den vorherrschenden 
Anschauungen seiner Zeit überein.

Wilhelm von Modena war ein allzu energischer und zielbewusster 
Staatsmann, um in der Lage, in der sich die Mission in Semgallen und 
Kurland 1242 befand, lange zu schwanken. Hier wirkten im übrigen 
auch machtpolitische Faktoren ein: der Deutsche Orden strebte 
danach, seine Länder in Preussen und Livland geographisch zu ver
einigen, ein Ziel, das Wilhelm von Modena am Herzen gelegen haben 
muss, weil seine Erreichung die Stellung des Christentums an der 
Ostküste der Ostsee wesentlich gestärkt hätte.

Die Verfügungen des Legaten führten auch zum Erfolg: ein gros
ser Teil der Kuren wurde wahrscheinlich noch 1242 unterworfen 
und die Burg Goldingen an der Windau erbaut, worauf die Eroberung 
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in den folgenden Jahren Schritt für Schritt irn Lande vordrang.1) 
Dagegen zeigte der Orden geringeres Interesse für Semgallen, was 
auch deutlich sein Streben zeigt, die livländischen und preussischen 
Gebiete miteinander zu vereinigen.

4) Schwartz, a. a. O. S. 50 f.
2) Oben S. 192. Auvray 3016. Pó mm. UB. 1 n. 329.
3) 1233—1241. Ifland, Gestii. d. Bistums Gamin unter Conrad 111.
4) Vgl. Wehrmann, Gamin und Gnesen S. 140.

Nach dem eben erwähnten Aufenthalt Wilhelms in Balga im 
Mai 1242 verlieren wir ihn aus den Augen bis zum 1. März 1243, 
wo wir ihm in Italien begegnen.

Wilhelm von Modenas Bedeutung für die Entwicklung Preussens 
ist fast ebenso gross wie die für Livland. In der Wirksamkeit des 
Legaten in jenem Lande können wir hauptsächlich drei Abschnitte 
wahrnehmen: erstens seine Beziehungen zum Deutschen Orden und 
Bischof Christian von Preussen und seine Politik bei der Regelung 
ihrer gegenseitigen Stellung, zweitens seine Vermittlung zwischen 
den polnischen Herzögen und den preussischen Machthabern und 
drittens sein Verhältnis zum Herzog Swantopolk und zu dessen Streit 
mit dem Deutschen Orden.

Ehe wir aber zu diesen Fragen übergehen, ist eine Angelegenheit 
zu erwähnen, die abgesondert für sich dasteht, nämlich ein Wilhelm 
von Modena übergebener Auftrag, der das pommersche Bistum 
Kamin betraf. Wie schon erwähnt, hatte Gregor IX. am 20. 
März 1236 die Aufforderung an ihn ergehen lassen, er möge über 
die rechtmässigen Grenzen der Diözese Kamin Untersuchungen an
stellen und dem Papste hierüber Bericht erstatten.* 2) Der Bischof 
Konrad III. von Kamin3) hatte darüber Klage erhoben, dass der 
Erzbischof von Gnesen und einige seiner Nachbarbischöfe Teile 
seines Sprengeis unter ihre Jurisdiktionsgewalt gebracht hätten. Ob 
Wilhelm schon im Jahre 1236 zu der ihm übertragenen Untersuchung 
geschritten ist, wissen wir nicht, da überhaupt alle weiteren 
Nachrichten über diesen Prozess fehlen,4) es scheint dies aber am 
wahrscheinlichsten zu sein, weil wir schon in einer Bulle Gregors 
IX. vom 7. September 1237, die ebenfalls die Grenzen Kamins 
berührte, nichts mehr von Streitigkeiten zwischen Gnesen und 
Kamin hören. Man dürfte demnach annehmen können, dass die 
Untersuchung Wilhelms zur Beilegung dieses Streites geführt hat.
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Dass dabei der Gnesener Erzbischof die grössten Vorteile errang, 
steht fest.1)

Einige Zeit nachher hören wir von einer Klage von Seiten 
des Bischofs von Leubus, der dem Papste 1237 berichtete, dass er 
und die Bischöfe von Meissen, Kamin und Brandenburg sich mit
einander über die Grenzen ihrer Diözesen nicht einigen könnten;2) 
die Untersuchung dieser Klage übertrug Gregor IX. ebenfalls Wil
helm von Modena in einem Schreiben vom 7. September 1237,3) 
in dem er ihn aufforderte, sich persönlich an Ort und Stelle zu bege
ben, und ihm zugleich die Vollmacht erteilte, die genannten Diö
zesen zu limitieren. Diesen Auftrag hat der Legat in Livland erhal
ten und kann ihn nicht vor seiner Ankunft in Preussen 1239 erledigt 
haben.

Wenn Wilhelm von Modena daran gedacht hat, an die Unter
suchung der Angelegenheit zu gehen, wird er bald eingesehen haben, 
dass eine gerechte Entscheidung auf prozessualem Wege in abseh
barer Zeit nicht möglich war.4) Die Sache war nämlich die, dass 
Innocenz II. bei der Errichtung des pommerschen Bistums 1140 die 
Grenzen desselben nicht limitiert hatte. Da die Diözese auch keinem 
Erzbistum unterstellt worden war, sondern eximiert dastand, war 
die Folge, dass die Grenzen derselben sich mit den politischen Grenzen 
Pommerns verschoben.5) Im Beginn des 13. Jahrhunderts wurde 
das Land immer mehr von seinen Nachbarn bedrängt, und besonders 
in den dreissiger Jahren des XIII. Jahrhunderts verloren die pommer
schen Herzöge viel Land. Mit den weltlichen Eroberern beanspruchten 
deren Landesbischöfe das pommersche Land für ihre Diözesen; hierin 
haben wir den Ursprung der Streitigkeiten zu suchen.6)

9 Wehrmann, a. a. O. Wiesener, Gesch. d. Kirche in Pommern S. 209.
2) Pomm. UB. I n. 342: vener. fratres nostri . . . . episcopi super limitibus 

suarum diocesum sicut convenit non distinctis inter se ad invicem sepe conten
dant, prout eiusdem Lubusensis presentata nobis petitio continebat.

3) Auvray 3876. Cod. dipi. Siles. VII n. 506. Ep. pont. I n. 712. Pomm. 
UB. I n. 342.

4) Vgl. Ifland, a. a. O. S. 11 ff.
5) Wehrmann, a. a. O. S. 139 f. Papst Innocenz III. scheint jedoch Kamin 

der Magdeburger Kirchenprovinz zugesprochen zu haben. Potthast 5061 und 
6987, Auvray 215.

e) Näher über diesen Gegenstand, siehe die zitierten Arbeiten und Klem- 
pins Untersuchungen in Pomm. UB. 1 n. 86, 215, 242, 308, 310, 336, 342 und 
öfters.
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Von der Tätigkeit Wilhelms von Modena in dieser Angelegenheit 
besitzen wir keine Zeugnisse,1) und er muss dieselbe bald von sich 
gewiesen haben — wahrscheinlich gerade weil die rechtliche Seite 
der Sache äusserst unklar war und ihre Entscheidung deshalb mehr 
Zeit gefordert hätte, als er übrig hatte —, denn am 12. Mai 1240 
richtete Gregor IX. an einige Geistliche der Diözese Meissen ein mit 
dem Brief an Wilhelm vom 7. IX. 1237 fast gleichlautendes, obwohl 
mehr präzisiertes, Schreiben, in dem er sie ermahnte, verschiedene 
Klagen der Karniner Geistlichkeit über Beeinträchtigungen ihrer 
Diözese von Seiten der Bischöfe von Leubus, Brandenburg, Havel
berg und Schwerin zu untersuchen und über sie zu entscheiden, indem 
sie die genannten Bistümer limitieren sollten.1 2) Aus dieser Bulle 
geht also unzweideutig hervor, dass Wilhelm nicht zur Limitierung 
der Diözesen geschritten war. Dass der Streit wirklich, wie schon 
angedeutet wurde, sehr schwer zu entscheiden war, erhellt noch aus 
einer Bulle Innocenz’ IV. vom 23. Dezember 1246, die aufs neue eine 
Entscheidung in demselben anbefahl.3)

1) Auch nicht für ein indirektes Zeugnis kann man den Befehl Gregors IX. 
(aus seinem 13. Pontifikatsjahr, 21. März 1239—20. März 1240) halten, dass 
der Bischof von Schwerin in den Besitz von Circipanien gesetzt werden 
solle (Pomm. UB. 1 n. 364), denn diese Verfügung kann nur auf ein Gesuch des 
Schweriner Bischofs zurückgehen, der übrigens nicht den gewünschten Er
folg hatte, indem Bischof Conrad von Pommern rechtmässiger Landesbischof 
von Circipanien verblieb. Ifland, a. a. O. S. 13.

2) Auvray 5211. Ep. pont. 1 n. 775.
3) Berger 2336. Hier werden die Bistümer Kamin, Meissen und Branden

burg genannt.
4) Lentz, Die Beziehungen des Deutschen Ordens S. 376 ff., glaubte 

nachweisen zu können, dass die Vereinbarung zwischen dem Orden und

Es ist schon erwähnt, dass Wilhelm bei seinen früheren Aufent
halten in Preussen in verschiedener Weise den Deutschorden un
terstützt hatte, geradezu epochemachend für diesen wurde aber seine 
Tätigkeit in den Jahren 1239—1242. Leider ist diese Zeit der Ge
schichte Preussens äusserst arm an Quellen, weshalb von der jetzt 
zu schildernden Wirksamkeit des Legaten in Bezug auf die bei
den konkurrierenden Mächte, den Deutschen Orden und Bischof 
Christian, nur die Hauptzüge hervortreten.

Nachdem das Kulmerland vom Herzog KoÌTrad von Masovien 
und vom Bischof Christian im Jahre 1230 dem (5rden a 1^*1 reten 
worden war,4) unterhandelte Christian eine Zeitla^Snit dem Orden 
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über ihr gegenseitiges Verhältnis in Preussen, bis man sich zu Ruben- 
ichit im März 1231 dahin einigte, dass der Preussenbischof den Or
densrittern ein Drittel des ganzen in Zukunft zu erobernden Preus- 
senlandes übertrug, mit Ausnahme der bischöflichen Rechte.1) Damit 
waren die Machtverhältnisse in der Weise geordnet, wie sie 1210 in 
Livland gestaltet worden waren, jedoch mit dem Unterschied, dass 
der Orden in Preussen nicht Vasall des Bischofs wurde. Christian 
hatte also seine Ansprüche auf Preussen ziemlich gut behaupten 
können,2) Hermann von Salza, dessen Ziel war, die Herrschaft über 
ganz Preussen zu gewinnen, hatte vorläufig einen Schritt zurück
weichen müssen.3) Die Gegensätze zwischen den beiden Pa teien 
waren aber mit dem Rubenichiter Vertrage keineswegs ausgeglichen, 
sie waren in der Tat unvereinbar, indem sowohl Christian als Her
mann von Salza die Landesherrschaft, die Schaffung eines autono
men Staatswesens, erstrebten.

Ein Unglücksfall Christians bildete den Auftakt zu seinem Unter
liegen in dem angedeuteten Interessenkonflikte: Anfang 1233 wurde 
er von den heidnischen Preussen gefangen genommen und dadurch 
plötzlich für mehrere Jahre äusser Spiel gesetzt. Der Deutsche Orden 
zögerte nicht, diese unerwartete, glückliche Lage auszunutzen. Schon 
1233 organisierte er durch die s. g. Kulmer Handfeste das Städte- 
und Kirchenwesen Preussens,4) wobei es, wie Plinski bemerkt hat, 
»nicht ohne Verletzung der bischöflichen Rechte abging.»5) Im fol
genden Jahre errang Hermann von Salza einen grossen Erfolg: es 
gelang ihm, sein preussisches Unternehmen eng mit Rom zu verbin
den, indem er den Papst dazu bewog, das Kulmerland und den von 
Christian hinsichtlich des Kulmerlandes unter Vermittelung Wilhelms von 
Modena vor dem Januar 1230 getroffen wurde. Dies hauptsächlich auf Grund 
einer Angabe in der Bulle Innocenz’ IV. vom 30. Juli 1243 (Pr. UB. I n. 144). — 
Reh, Beziehungen des Deutschen Ordens S. 359, dem Plinski, Die Probleme 
hist. Kritik S. 80 Note 1, und Seraphim, Urkundenfälschungen des Deutschen 
Ordens S. 51 folgen, hat jedoch die Unrichtigkeit dieser Behauptung dargelegt. 
Dass Wilhelm aber an den vorbereitenden Unterhandlungen zwischen dem 
Orden, Bischof Christian und Herzog Konrad teilgenommen hat, habe ich 
schon früher als wahrscheinlich hingestellt.

1) Pr. UB. I n. 83. Vgl. Plinski, a. a. O. S. 65 Note 1, Seraphim, a. a. O. 
S. 67 ff. und Caspar, Herrn, v. Salza S. 30 und Note 118.

2) Vgl. Plinski, a. a. O. S. 64 ff.
3) Caspar, a. a. O. S. 18 und 30.
<) Pr. UB. I n. 105.
6) A. a. O. S. 70.
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den Rittern eroberten Teil Preussens ebenso wie alle zukünftigen 
Eroberungen derselben zu Eigen des heil. Petrus und in den besonderen 
Schutz des apostolischen Stuhls zu nehmen und dem Orden zu ewi
gem Besitz zu verleihen.1) Der Orden suchte mit diesem päpstlichen 
Privileg offenbar den Teilungsvertrag von 1231 zunichte zu machen, 
den er wohl dem Papste verheimlichte. Des Preussenbischofs geschah 
mit keiner Silbe Erwähnung; Hermann von Salza hatte vielleicht die 
Kurie davon überzeugt, dass er verschollen sei.2) Dass Gregor IX. 
nicht mehr mit Christian rechnete, zeigen noch deutlicher die hoch
wichtigen Bestimmungen, die er in derselben Bulle in Bezug auf die 
zukünftige Ordnung der kirchlichen Verhältnisse in Preussen traf. 
Er reservierte dem apostolischen Stuhle für die Zeit, wenn das Chri
stentum stabilisiert und er näher über die Stellung des Landes unter
richtet sein würde, das Recht zu verschiedenen Verordnungen über 
den Bau von Kirchen und die Einsetzung von Bischöfen und anderen 
Prälaten, sowie über die Teilung des Landes in Diözesen.3) Schon die 
erste Legation Wilhelms von Modena hatte dem im Jahre 1218 
Christian zugestandenen Recht zur Gründung von Bistümern4) 
Abbruch getan,5) jetzt aber behielt die Kurie diese Angelegenheit sich 
selbst vor; Hermann von Salza hatte augenscheinlich die Notwen
digkeit einer Diözesaneinteilung dem Papste vorgelegt — und not
wendig war sie wirklich, um den Orden von der immer drohenden 
Konkurrenz Bischof Christians zu befreien, aber kaum in anderer 
Hinsicht! Die Preussenbulle Gregors IX. vom 3. August 1234 muss 
als ein Meisterstück der Diplomatie Hermann von Salzas bezeichnet 

4) Auvray 2166. Pr. UB. 1 n. 108, dat. 3. August 1234.
2) Wie Caspar vermutet, a. a. O. S. 31 und Note 127.
3) Ceterum in eadem terra dispositioni sedis apostolice reservamus, ut per 

ipsam, cum vos propitiationis divine munere oplata eiusdem terre spatia con
tigerit obtinere ac de statu ipsius per vos plenius fuerimus informati, ordinetur 
de construendis in ipsa ecclesiis et instituendis ibidem clericis, episcopis et prela- 
lis aliis, necnon de providendo, quod Udem de prefata terra congruam habeant 
portionem. Vgl. Caspar, a. a. O. S. 31 f., der übrigens meint, dass »der Mann 
für diese Aufgabe» bereits ausersehen war, indem Wilhelm von Modena im 
Februar 1234 erneut mit der Legation betraut wurde. Dies ist wohl zu viel 
gesagt, zumal da Gregor in den eben zitierten Worten voraussetzt, dass er 
durch die Ordensritter selbst (per vos) über die Verhältnisse des Landes unter
richtet werden würde.

<) Pr. UB. I n. 19.
5) Die Bullen Pr. UB. I n. 53 und besonders 55. Vgl. Caspar, a. a. O., Noten 

106 und 127.
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werden: mit derselben war Christian zunächst aus der Konkurrenz 
ausgeschaltet; es musste ihm äusserst schwer werden, auch wenn er 
sich aus der Gefangenschaft zu befreien vermochte (der Orden tat 
nichts dafür!), seine Rechte geltend zu machen, wenn der Orden ein
mal die Gunst des Papstes besass und Preussen von ihm zu Lehen 
erhalten hatte.1)

Dass der Deutsche Orden ganz zielbewusst eine Zersplitterung der 
kirchlichen Herrschaft in Preussen in mehrere Diözesen anstrebte, 
ergibt sich aus der schon erwähnten Bulle an Wilhelm von Modena 
vom 30. Mai 1236, in der Gregor IX. seinem Legaten befahl, Preus
sen in Diözesen einzuteilen und drei Dominikanerbrüder als Bischöfe 
einzusetzen und zu weihen.2) Wilhelm von Modena hat unverkenn
bar bei seinem Aufenthalt an der Kurie, Dezember-Januar 1235— 
1236, dem eben ein halbjähriges Wirken des Legaten in Preussen 
voranging, einen so günstigen Bericht über die Entwicklung in die
sem Lande erstatten können, dass der Papst — sicher auch noch 
unter Einwirkung von Seiten des Hochmeisters — sich dazu verstand, 
den schon 1234 angekündigten Schritt nun auch wirklich zu tun. 
Der Einfluss, den der Orden auf diese päpstliche Verfügung ausgeübt 
hat, wird aus der in derselben enthaltenen Bestimmung ersichtlich, 
dass der Legat bei der Teilung de consilio el assensu des Landmeisters 
von Preussen und seiner Ordensbrüder vorgehen sollte.

Es kann kein Zweifel darüber obwalten, dass Wilhelm von Modena 
einen erheblichen Anteil an dem Zustandekommen des erwähnten 
päpstlichen Befehles gehabt hat und dass er völlig einverstanden 
damit gewesen ist; trotzdem aber ist die Diözesaneinteilung noch 
lange nicht durchgeführt worden. Wie aus unserer früheren Dar
stellung hervorgeht, ist der Legat etwa ein Jahr (Frühling 1236— 
Frühling 1237) in Polen und Preussen tätig gewesen, und es scheint 
somit, als ob er genügend Zeit zur Erledigung seines Auftrages gehabt 
hätte. Nun kann natürlich die Circumscription der Bistümer so lange 
Zeit in Anspruch genommen haben, dass Wilhelm sie vor seiner etwas 
plötzlich unternommenen Reise nach Livland 1237 nicht hat voll
ständig ausführen können, sondern dieselbe bis zu seiner Rückkehr 
aufschieben musste. Als er aber 1239 Preussen wieder betrat, war 
die Durchführung des Auftrages durch die unerwartete Befreiung

x) Vgl. die guten Bemerkungen von Plinski, a. a. O. S. 70 f., besonders 
S. 71 Note 1.

») Auvray 3160. Pr. UB. I n. 125. Oben S. 192.
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Christians aus seiner Gefangenschaft sehr erschwert worden und 
musste wiederum verschoben werden. Wenn der Zeitpunkt der 
Rückkehr des Preussenbischofs, den man ins Jahr 1238 verlegt hat,1) 
sicher feststände, so würde diese Erklärung für den Aufschub genü
gend sein. Dies ist aber nicht der Fall,1 2) und so mag hier bemerkt 
werden, dass Bischof Christian sehr gut schon erheblich früher, als 
bisher angenommen wurde, aus seiner Gefangenschaft befreit worden 
sein kann: 1236 oder Anfang 1237. Ein plötzliches Erscheinen des 
Bischofs ergäbe einen weit zwingenderen Erklärungsgrund für den 
Aufschub der Diözesaneinteilung, denn es muss ja unbedingt befrem
dend wirken, dass Wilhelm von Modena eine Angelegenheit, welche die 
Ordensritter sicher auf alle Weise zu beschleunigen bestrebt waren, 
nicht innerhalb eines Jahres hätte beendigen können.3)

1) Vgl. Plinski, a. a. O. S. 59 Note 4, und die ebenda angeführte Literatur.
2) Die früheste Nachricht, aus welcher man entnehmen kann, dass Chri

stian wieder in Freiheit war, ist die Bestimmung des Vertrages vom 11. Juni 
1238 zwischen Swantopolk und dem Deutschen Orden, dass der Bischof von 
Preussen die Exkommunikation über den Verletzer des Vertrages verhängen 
solle. Vgl. Perlbach, Zur Gesch. d. ält. preuss. Bischöfe, Allpreuss. Monatsschr. 
IX 634 ff.

3) Zur Stütze für eine solche Annahme mache ich noch auf das fast voll
ständige Fehlen urkundlicher Quellen für Preussens Geschichte aus den Jah
ren 1236 und 1237 aufmerksam. Zwischen den Urkunden vom 30. Mai 1236 und 
11. Juni 1238 verzeichnet z. B. das Pr. UB. nur drei Nummern, darunter eine 
Bulle Gregors IX. Gegen den Einwand, dass Christian, wenn er früher als 1238 
befreit worden wäre, auch früher seine Klagen an den Papst eingereicht haben 
müsste, wäre zu bemerken, dass diese Klagen des Bischofs, auch angenommen, 
dass er erst Anfang 1238 frei wurde, jedenfalls sehr spät kamen, und dass dies 
wohl darauf beruht, dass er sich bis dahin sein Recht beim päpstlichen Legaten 
zu verschaffen gesucht und gezögert hat, ihn mit seinen Klagen zu übergehen.

Wie dem auch sei, es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass Wil
helm es bei seinem abermaligen Eintreffen in Preussen Ende 1238 
oder Anfang 1239 mit einer äusserst gespannten Lage zu tun hatte. 
Christian war zurückgekehrt und hatte ganz Preussen, von dem er 
1231 doch nur ein Drittel abgetreten hatte, in den Händen des Or
dens gefunden. Er kann nicht anders als äusserst erbittert gegen die 
Ordensritter gewesen sein, als er erfuhr, auf welche Weise sie seine 
Gefangenschaft ausgenutzt hatten: nicht nur, dass sie jetzt fast 
ganz Preussen kraft päpstlichen Privilegs ihr Eigen nannten, auch 
an seiner wundesten Stelle hatten sie ihn zu treffen gesucht, indem 
sie Preussen in Diözesen zu teilen versucht hatten. Denn »Bischof 
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von Preussen wollte er ja allein sein und bleiben.»1) Demgemäss 
hatte er sich in allen Verträgen mit den Deutschrittern die bischöf
lichen Jurisdiktionsrechte vorbehalten.1 2)

1) Plinski, a. a. O. S. 72.
2) Ibidem S. 72 f.
3) Die Durchführung derselben würde mit einem Schlage die ganzen Pläne 

Christians vernichtet und dem Deutschen Orden beinahe die Alleinherrschaft 
in Preussen verschafft haben, was Christian sicher für das grösste Unglück des 
Landes angesehen hat. Die Bedeutung des päpstlichen Befehles vom 30. Mai 
1236 ist in der Tat so gewaltig, dass man sich vielleicht denken kann, es sei 
die Kunde hiervon gewesen, die Christian schliesslich zur Selbstbefreiung durch 
Loskauf antrieb. Dass die Nachricht in Christians Gefängnis gelangen konnte, 
ist sehr wohl möglich, auch kann man das lange Zögern Christians sich loszu
kaufen dadurch erklären, dass er diesen Ausweg so lange wie möglich vermie
den hat, da es sich um beträchtliche Summen handelte und sein eigener Bru
der als Geisel unter den Heiden zurückgelassen werden musste. Als ihn aber die 
Kunde von den Absichten des Ordens erreichte, nach deren Verwirklichung ihm 
das Leben nicht mehr lebenswert gewesen wäre, hatte er keine andere Wahl. — 
Wenn diese Hypothese richtig wäre, dann erhielte auch die früher vorgebrachte, 
dass Christian schon 1236 oder Anfang 1237 befreit wurde, eine Stütze.

4) Ich bin mit Plinski, a. a. O. S. 74 Note 1, der Ansicht, dass Wilhelm 
im Verein mit den Ordensrittern 1236 die neu zu gründenden Bistümer cir- 
cumscribiert hat und von ihrer schliesslichen Verkündigung und Besetzung 
nur durch Christian abgehalten wurde; dies steht jedoch nicht so fest, wie 
Plinski es behauptet, denn der Entwurf zur Diözesaneinteilung, den der Legat 
bei seiner Rückkehr an die Kurie 1243 mit sich brachte, kann ja auch später, 
1239—1242, angefertigt worden sein.

5) A. a. O. S. 85 Note 4.

Zunächst wandte sich Christian mit aller Macht gerade gegen diese 
Diözesaneinteilung,3) und es gelang ihm wirklich — er war ja auch 
in der Lage, schwerwiegende Dokumente vorzulegen — Wilhelm von 
Modena zu bewegen, die praktische Durchführung der Gründung von 
mehreren preussischen Bistümern aufzuschieben.4) Die Sache mag 
der Entscheidung des Papstes übergeben worden sein; ob aber dies 
dadurch geschah, dass Christian sich direkt beim Papste beschwerte, 
wie Plinski will,5) oder dass der Legat aus eigener Initiative die Ange
legenheit Gregor IX. anheimstellte, kann bei dem heutigen Stand der 
Forschung nicht entschieden werden. Dass Wilhelm den Plan der 
Teilung Preussens in mehrere Bistümer nicht aufgegeben hat, erhellt 
deutlich aus der Bestimmung, die er in den von ihm wahrscheinlich 
1239 vermittelten neuen Länderteilungsvertrag zwischen dem Orden 
und Christian einfügte, dass der Orden 2/3 von Preussen besitzen 
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sollte, und dies sowohl wenn nur ein Bischof in Preussen als auch 
wenn mehrere daselbst instituiert wären.1)

1) Pr. UB. In. 143: sive unus fuerit episcopus sive plures—et episcopus sive 
episcopi.

2) Dieser Vertrag ist nicht erhalten, wir haben aber Kunde davon aus 
kurzen Mitteilungen in anderen Urkunden, besonders die Pr. UB. I n. 139, 
140, 143 und 238.

3) Pr. UB. I n. 238: Cum questio verteretur inter Christianum, primum 
episcopum Prussie generalem, et fratres de domo Theutonica super divisione 
terrarum et reddituum, et nos (Wilhelmus) in partibus illis tunc temporis plene 
legacionis officio fungeremur, talem de consensu parcium concordiam et trans
actionem stabilivimus inter eos, quod de terris tunc acquisitis et in posterum 
acquirendis fratres, qui portant pondus diei et estus, duas partes haberent cum 
omni temporali proventu, et episcopus terciam cum omni integritate haberet, 
sic tamen quod in duabus partibus fratrum illud ius haberet spirituale, quod 
non potest nisi per episcopum exerceri.

4) S. vorherg. Note und Pr. UB. I n. 143.

War es also Bischof Christian gelungen, vorläufig ganz Preussen 
als sein Bistum zu behaupten, so erlitt er in seiner weltlichen Herr
schaft über Preussen erhebliche Verluste. Der Orden hatte während 
der Gefangenschaft Christians allein das Missions-, beziehungsweise 
Eroberungswerk betrieben und weite Gebiete des Preussenlandes er
obert. Jetzt war er nicht gesonnen, gemäss dem Vertrage von 1231 
zwei Drittel derselben dem Bischöfe zu überlassen, zumal da er Preus
sen als päpstliches Lehen besass und äusserst nahe daran gewesen 
war, die bischöfliche Macht zu zersplittern. In dem hieraus entstan
denen Streit trat Wilhelm von Modena als Vermittler auf. Die Art, 
wie er denselben schlichtete, ist äusserst interessant. Mit Einwilli
gung der Parteien brachte er einen Vergleich zustande,1 2) gemäss 
welchem der Orden zwei Drittel von allem schon eroberten und zu
künftig zu erobernden Lande, Bischof Christian ein Drittel erhalten 
sollte.3) Die Besitzverhältnisse der beiden Konkurrenten wurden 
also jetzt in das Gegenteil, verglichen mit dem Rubenichiter Vertrage 
von 1231, verwandelt. Als Ursache dieser Veränderung gibt der 
Legat an, dass die Brüder bei den Kämpfen des Tages Hitze und Last 
zu tragen hätten4) und deshalb viele Lehnsleute haben müssten, wozu 
sie also viel Land benötigten. Diese Erklärung stimmt mit der 
Wahrheit überein, sie enthält aber nicht die Lieferen Motive, die den 
päpstlichen Staatsmann bewogen haben, und welche wir später erör
tern werden. Als auf eine wichtige Ursache der Entscheidung mag je
doch hier auf die Tatsache hingewiesen werden, dass der Orden bei 



N:o 5) Kardinal Wilhelm von Sabina 251

der Rückkehr Christians alles Preussenland besetzt hielt und die fak
tische Macht inne hatte. Es wäre keine leichte Sache gewesen, die 
Ritter aus dem von ihnen eroberten Lande zu vertreiben. Als ein 
wahrer Diplomat hat Wilhelm immer in hohem Grade auf die beste
henden Machtverhältnisse Rücksicht genommen.

Die Einbusse Christians betraf aber nicht nur Landgebiete, son
dern auch geistliche Rechte. Wilhelm von Modena bestimmte, dass 
dem Bischof (oder den Bischöfen; Wilhelm setzte nämlich die Mög
lichkeit der Errichtung neuer Diözesen voraus. Vgl. die vorige Seite 
Note 1) in den dem Orden gehörenden Teilen des Landes bloss 
die Rechte zustehen sollten, die nur von einem Bischof ausgeübt 
werden konnten. Diese Bestimmung scheint die geistliche Jurisdik
tion der Bischöfe ausgeschlossen zu haben, sie wurde jedoch nicht 
allzu lange in diesem Sinne aufgefasst.1)

1) Vgl. Reh, Das Verh. d. D. Ordens, 2. Kap. (Diss.) S. 17 ff. und Ewald, 
a. a. O. II 148 f.

2) Pr. UB. I n. 143: fratres duas partes integre cum omni proventu habe
ant, et episcopus sive episcopi tertiam integre cum omni iurisdictione et iure. 
Pr. UB. I n. 238, vgl. vorige Seite Note 3.

3) Pr. UB. 1 n. 108: dispositioni sedis apostolice reservamus, ut per ipsam 
(h. e. terram) . . . ordinetur de . . . instituendis ibidem . . . episcopis . . ., nec- 
non de providendo, quod iidem de prefata terra congruam habeant portionem.

In der Hauptsache folgte der Legat bei diesem Vertrage den 
früher existierenden Normen für die gegenseitige Stellung von Bi
schof und Orden. Sie blieben einander gleichgeordnet, beide dem 
Papste unmittelbar unterstellt. Auch in der Hinsicht knüpfte Wil
helm an die älteren Bestimmungen an, dass die Bischöfe ihre Länder 
mit aller Gerichtsbarkeit und allem Recht, der Orden seine mit allen 
Einkünften, den Zehnten einbegriffen, besitzen sollten.1 2)

Nun könnte jemand meinen, dass dieser Teilungsvertrag nicht 
mit dem päpstlichen Privileg von 1234, in dem der Deutschorden 
mit Preussen belehnt wurde, vereinbar wäre, und dass Wilhelm von 
Modena also auf diese Weise nicht rechtmässig über Preussen hätte 
verfügen können. Das ist jedoch nicht der Fall. Denn wenn auch 
Gregor IX. in dem Privileg vom 3. August 1234 mit keiner Silbe Bi
schof Christian erwähnte, behielt er sich doch das Recht vor, in der 
Zukunft Bischöfe einzusetzen und sie mit Land auszustatten.3) Nach
dem die Diözesaneinteilung durch Wilhelm im Jahre 1243 vorgenom
men worden war, interpretierte auch Innocenz IV. seines Vorgängers 
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Privileg in der Weise, dass die Landesteilung, die unter den Auspizien 
Wilhelms von Modena um 1239 vollzogen wurde, als vollkommen 
gesetzmässig erscheint. Er erklärte ausdrücklich, dass Preussen von 
Gregor IX. dem Orden verliehen worden sei, jedoch certa parte ipsius 
terre episcopo vel episcopis, qui pro tempore juerint, reservata.1^ Also 
war nicht das ganze zu erobernde Preussenland 1234 dem Orden zu
gestanden.2)

Hier kommen wir zu einem besonders interessanten Punkt: die 
Möglichkeit dürfte ja nahe gelegen haben, dass Christian Bischof 
über das ganze Ordensland Preussen geworden wäre, dass er ganz 
wie andere Landesbischöfe keine weltliche Herrschaft besessen, son
dern nur die geistliche Leitung dieser Diözese gehandhabt hätte. 
Wilhelm von Modena muss aber gefunden haben, dass die Form der 
Machtstellung von Bischöfen und Orden, die sich in Livland ausge
bildet hatte, besonders geeignet für die Missionsländer sei, und so 
hat er sie auch in Preussen durchgeführt. Er hat sie aber etwas 
verändert, und es ist interessant zu sehen, wie die Veränderungen 
ihren Grund in den Erfahrungen haben, die Wilhelm in Livland und 
Preussen gemacht hatte. Aus dem eben behandelten Teilungsvertrag 
spricht unzweideutig ein Bestreben, die Machtsphären der beiden 
Parteien so gut wie möglich von einander zu isolieren, ihnen mög
lichst wenig Gelegenheit zum Streite zu belassen.3) Hier wird nicht die 
eine Partei Lehnsherr, die andere Vasall wie in Livland, sondern 
beide stehen gleichberechtigt neben einander, jede direkt dem apo
stolischen Stuhl untergeordnet. Hier zeigt sich uns die staatsmän
nische Fähigkeit Wilhelms von Modena in schönem Lichte.

Wann ist denn diese neue Länderteilung erfolgt? Da die urkund
liche Bestätigung derselben verloren gegangen ist, sind wir auf Ver
mutungen angewiesen. Man war lange unsicher darüber, welchem der 
Jahre innerhalb des Zeitraumes von 1239—1242 der Vertrag angehöre, 
ist aber bei dem ersten als dem wahrscheinlichsten stehen geblieben.4)

i) Pr. UB. I n. 149.
2) Hier sei im Anschluss an Caspar, a. a. O. S. 35 ff., bemerkt, dass das 

Privileg von 1234 auch nur das Preussenland, so weit es im Kampf den Preus
sen abgewonnen war, dem Orden übergab. Die freiwillig zum katholischen 
Glauben übertretenden Preussen sollten nur der Kirche untergeben sein.

3) Diese treffenden Beobachtungen hat Reh, a. a. O. (Diss.) S. 20, gemacht.
4) Reh, Beziehungen des Deutschen Ordens S. 365 ff. Seraphim, a. a. O. S. 

69. Lentz, a. a. O. S. 379 und öfters, verlegt dagegen den Vertrag in die Zeit vor 
Januar 1230, und kommt auf Grund hiervon u. a. dazu, alle Urkunden nach 
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Ich schliesse mich dieser Ansicht an, jedoch mit der Reservation, 
dass es nicht unmöglich ist, dass das Abkommen in der Zeit 
der Anwesenheit Wilhelms in Preussen 1236 oder 1237 zustandegekom- 
men sei. Denn wie gezeigt wurde, ist eine Möglichkeit vorhanden, 
dass sich Christian schon zu dieser Zeit seine Freiheit erkaufte. 
Auch ist zu beachten, dass wir den Vertrag so weit wie möglich vor 
1242 datieren müssen, denn in einer Urkunde vom 20. September 
1242 wird dieses Abkommen als olim celebrata bezeichnet.1) So viel 
kann jedenfalls festgestellt werden, dass die erneute Länderteilung 
vor den Klagen, die Christian wahrscheinlich gegen Ende des Jahres 
1239 beim Papst einreichte, erfolgt ist; sonst wäre es unerklärlich, 
warum Christian nichts über seine allgemeinpolitische Lage zu kla
gen gehabt hätte. Auch ist das Eingreifen des Legaten zu einem Zeit
punkte, wo die preussischen Verhältnisse an der Kurie untersucht 
wurden, schwerlich denkbar.* 2)

1230, nach welchen das Verhältnis zwischen Christian und dem Orden anders er
schien, als Fälschungen anzusehen. Da die chronologischen Untersuchungen 
Lentz’ zur 2. Legation Wilhelms von Modena ganz richtig sind, ist es bedauer
lich, dass er nicht besser über die folgenden Aufenthalte des Legaten unterrich
tet war. Denn wie schon Reh, a. a. O. passim, zeigte, ist die Verlegung des 
Vertrages in die Zeit vor 1231 unmöglich.

i) Pr. UB. I n. 139. Diese Tatsache war einer der Umstände, die Lentz 
zu seiner unmöglichen Datierung verleiteten.

2) Ewald, a. a. O. II 143 ff., hat die falsche Reihenfolge und hat daraus 
unmögliche Folgerungen in Bezug auf Christian gezogen; z. B. hätte jener so
fort nach seiner Befreiung an den Papst die Bitte richten müssen, die Bestim
mungen von 1236 aufzuheben oder »auf der Basis der Verfügungen von 1234 
und 1236 bei Rom eine Regelung seines Verhältnisses zu dem Orden» 
nachzusuchen.

3) Da dieser Vertrag nicht bei Namen genannt werden kann, werde ich 
denselben mit dieser Bezeichnung versehen, obwohl es nicht als festgestellt 
betrachtet werden kann, dass er diesem Jahr angehört.

Der eben behandelte Vergleich regelte zwar für die Zukunft die 
gegenseitigen, rechtlichen Verhältnisse der bischöflichen und der 
Ordensmacht; der Schaden aber, den Bischof Christian während sei
ner Gefangenschaft von Seiten der Ordensritter erlitten hatte, war 
damit nicht gutgemacht. Man sollte meinen, Wilhelm von Modena 
wäre der rechte Mann gewesen, auch diesen Anlass zum Streite aus 
dem Wege zu räumen; wenigstens dünkt mich, dies hätte leichter 
sein müssen, als Christian zur Einwilligung in die Verschlechterung 
seiner Lage, wie sie der Vertrag von 12393) bedeutete, zu bewegen.
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Doch hat der Legat, wenn Christian sich überhaupt an ihn gewandt 
hat,1) augenscheinlich nicht die Klagen des Bischofs in einer von 
jenem erwünschten Weise behandelt, denn dieser wandte sich mit 
einer Reihe von Klagen gegen den Deutschen Orden an Gregor IX.2) 
Diese umfassten teils Anklagen gegen die Ordensritter wegen Verge
hen gegen das Missionswerk, teils gegen den Bischof selbst.

Der Kern dieser Klagen ist unzweifelhaft der, dass der Orden die 
Gefangenschaft des Bischofs dazu ausgenutzt hatte, ganz Preussen 
seiner Herrschaft zu unterwerfen. Dies muss wohl als richtig aner
kannt werden, die Besitzverhältnisse waren aber in dem Vertrage 
von 1239 geordnet worden, so dass das nächste Ziel von Christians 
Klagen gewesen zu sein scheint, Entschädigung für die vom Orden 
in der Zeit der Okkupation des bischöflichen Landes bezogenen Ein
künfte und Rechte zu erhalten. Nun waren es aber ganz ausserge
wöhnliche Verhältnisse, die durch das plötzliche Verschwinden des 
Preussenbischofs von der Bühne entstanden waren, und man muss 
gewiss der Äusserung Rehs beistimmen,3) dass mehrere Rechtsüber
schreitungen des Ordens sich naturgemäss aus dem provisorischen 
Zustand der Dinge ergeben. Ferner ist zu beachten, dass die Anmas
sung bischöflicher Rechte, die der Orden sich erlaubt hatte, gewiss 
zum grossen Teil durch die Autorität Wilhelms von Modena gedeckt 
war.4) Während eines erheblichen Teiles der Abwesenheit Christians 
hatte ja ohnedies der Legat die Leitung der preussischen Kirche ge
handhabt.

Ob Christians Klagen berechtigt oder unbegründet gewesen sind, 
ist nicht mit Sicherheit festzustellen;5) dem Angeführten nach ist es

4) Man muss wohl annehmen können, dass der Bischof sich zuerst sein 
Hecht beim päpstlichen Legaten zu verschaffen gesucht hat; dies ist allerdings 
nicht sicher. Vgl. Krosta, a. a. O. S. 8 f.

a) Auvray 5139, Pr. UB. 1 n. 134. Vgl. Reh, Das Verhältnis des Deutschen 
Ordens Beilage 1: Die Klageschrift Christians von 1239—40, S. 140—145. 
Es ist nicht notwendig, die Klagen hier aufzuzählen.

3) A. a. O. S. 145.
4) Hierauf hat Ewald, а. а. О. II 145, aufmerksam gemacht, eine Anwesen

heit des Legaten in Preussen aber nur für die Jahre 1239—40 angenommen. 
Damals reichte Christian schon seine Beschwerdeschrift ein. Während seiner 
Aufenthalte 1235 1236 und 1237 hat der Legat natürlich die geistlichen Ange
legenheiten Preussens in seinen Händen gehabt. Vgl. Plinski, a. a. O. S. 76 
Note.

6) Die meisten Forscher haben sie als übertrieben angesehen; siehe beson
ders Ewald, а. а. О. II 143 ff. und Reh, a. a. O. Dagegen hält besonders Plinski, 
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nicht allzu schwer erklärlich, dass Wilhelm von Modena nicht gewillt 
war, auf sie zu hören. Als die wichtigste Ursache dafür, dass Chri
stian sich an den Papst wandte, muss aber entschieden die grosse 
Vorliebe Wilhelms von Modena für den Orden aufgefasst werden. 
Er ist der Ansicht gewesen, dass ein mächtiger Orden für die glück
liche Durchführung des Missionswerkes notwendig war, und so hat 
er den Deutschen Orden gefördert; dass er dabei die Grenzen des 
Rechts überschritten hätte, ist nicht wahrscheinlich.

Gregor IX. beauftragte in einem Schreiben vom 11. April 1240 
den Bischof von Meissen, den Dompropst und den Propst bei St. 
Afra daselbst, die Ordensritter von jeder Belästigung des Preussen- 
bischofs und seiner Kirche abzuhalten und die von ihm erhobenen 
Klagen zu entscheiden oder, falls sie dies nicht könnten, beide Par
teien zu einem bestimmten Termine vor den Papst zu zitieren. Ob 
die genannten Richter etwas in der Sache ausgerichtet haben, wissen 
wir nicht. Man hat gemeint, dass der Papst nicht gegen die Ritter 
eingeschritten wäre, wenn die Klagen eingelaufen wären, ehe der 
Bann über den Kaiser verhängt wurde, was am 20. März 1239 ge
schah. Der Auftrag an die Meissener Geistlichen wäre demnach als 
eine Strafe für die Kaisertreue der Deutschritter zu betrachten.1) 
Diese Frage kann vielleicht bloss eine Spezialuntersuchung lösen; ich 
bemerke nur, dass die Aufforderung an die Richter in sehr zahmem 
Гопе gehalten und anderen derartigen Verfügungen ähnlich ist. 
Wenn Gregor wirklich kräftig gegen den Orden hätte vorgehen 
wollen,* 1 2) so hätte er jetzt, wie Felten bemerkt hat,3) eine ausseror- 

a. a. O. S. 74 ff. (s. vor allem S. 75 Note 1), sie für begründet. Neuerdings 
hat Blanke, Entscheidungsjahre S. 34 Note 1, die Aufmerksamkeit auf sehr 
interessante und beachtenswerte Umstände hingelenkt, welche die Wahrschein
lichkeit der Vorkommnisse, wie Christian sie berichtet, erhärten. Ferner 
scheint es, als ob der s. g. Leslauer Vertrag, von dem eine Kopie sicher von 
Christian zugleich mit seinen Klagen an den Papst eingereicht wurde, im Gros
sen und Ganzen die wahren Bestimmungen von 1230 über das Kulmerland wie
dergegeben hat. Vgl. Plinski, a. a. O. S. 60 Note 7, und die gründlichen Unter
suchungen Seraphims, a. a. O. S. 46 ff., gegen Perlbach, Preuss.-poln. Studien
1 73 ff. und Reh, a. a. O. passim, und Beziehungen des Deutschen Ordens S. 360 ff.

1) So Lohmeyer, Gesch. von Ost- und Westpreussen S. 76.
2) Ewald, a. a. О. II 53, gibt nach Aventin an, dass Gregor alle die mit dem 

Banne bedroht hätte, die beabsichtigten, dem Orden zu Hilfe gegen die Hei
den zu ziehen; ich habe aber die Quelle nicht kontrollieren können. Die Rich
tigkeit derselben scheint zweifelhaft.

3) Papst Gregor IX. S. 316.
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dentliche Gelegenheit dazu gehabt. Er hatte aber auch Ursache, den 
Deutschen Orden vorsichtig zu behandeln.1)

1) Dass Gregor IX. jedoch den Deutschrittern wegen ihrer Kaisertreue 
nichts weniger als wohlgesinnt gewesen ist, geht aus seinem Brief an den 
Orden vom 11. Juni 1239 hervor (Ep. pont. I n. 749), wo er denselben sogar 
mit der Einziehung aller seiner Privilegien bedrohte, falls er in seiner dem 
Papste feindlichen Haltung verharrte. Vielleicht ist Christian, nachdem er 
Kenntnis von diesem Brief erhalten hatte, zu der genannten Klage geschrit
ten?

2) Vgl. Plinski, a. a. O. S. 78 Note 3.
3) Auvray 5135, in extenso. Pr. UB. I n. 133.
4) Plinski, a. a. O. S. 77 f., scheint den Klagen Christians und dem vom 

Papste verordneten Disciplinarverfahren allzu grosse Bedeutung beizulegen, 
indem er meint, Gregors Tod habe Christians »ganze Hoffnung» vernichtet.

Es ist dagegen auffallend, dass der Papst nicht seinem in Preus
sen weilenden Legaten die Entscheidung in der Angelegenheit über
trug. Dies wäre ja das Natürliche gewesen.1 2) Dass Gregor IX. den 
Legaten absichtlich übergangen hat, ergibt sich daraus, dass er nur 
19 Tage vor der Absendung des genannten Schreibens einen anderen 
Auftrag an Wilhelm von Modena ausfertigte, der darauf hinauslief, 
er solle dem Bischof Christian gestatten, den Ertrag gewisser Geld
bussen zum Loskauf der Geiseln, die er bei den Samländern zurück
gelassen hatte, zu verwenden.3) Der Papst hat also aus irgendeinem 
Grunde Wilhelm für ungeeignet gehalten, den Streit zu entscheiden. 
Wir gehen wohl nicht irre, wenn wir vermuten, dass die grosse Sym
pathie des Legaten für den Deutschen Orden, die Gregor IX. seit 
langem wohlbekannt war, erheblich zu dem Entschlüsse Gregors 
beigetragen hat. Ich sehe nichts Unmögliches darin, das Übergehen 
Wilhelms nur als einen Beweis für die Gerechtigkeit Gregors IX. auf
zufassen. Allzu grosses Gewicht darf man diesem Einschreiten Gre
gors gegen den Orden schliesslich nicht beimessen, denn, wie gezeigt, 
war es durch Klagen hervorgerufen, die nicht die Hauptstreitfragen 
zwischen Christian und dem Orden betrafen, sondern sich auf spe
zielle Übergriffe bezogen.4) Wenn aber der Prozess an die Kurie ge
kommen wäre — und dahin hat vielleicht Christian gestrebt? — hätte 
derselbe sich leicht auf das ganze rechtliche Verhältnis der beiden 
Kontrahenten ausdehnen können und Folgen gehabt, die sich schwer
lich hätten überblicken lassen.

Wenn das Verhältnis zwischen Wilhelm von Modena und Chri
stian von Preussen schon vorher kein gutes gewesen war, so wurde
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es nach dieser Klage offenbar sehr gespannt. Ich kann die Tatsache, 
dass Wilhelm nichts getan hat, um der erwähnten Ermahnung Gre
gors, Christian zu gestatten, die Geiseln mit Geldbussen loszukaufen, 
Folge zu leisten, nicht anders als ein Zeichen grosser Spannung deuten. 
Am 1. Juni 1241 erneuerte der Papst nämlich diesen Auftrag, richtete 
ihn aber diesmal an den Erzbischof von Bremen.1) Wilhelms Hand
lungsweise in dieser Sache ist schwer zu entschuldigen, doch muss 
beachtet werden, dass wir nichts von seinen Motiven wissen. Auch 
wenn sich nicht alles so verhalten hätte, wie Christian es dem Papste 
berichtet hatte,1 2) hätte der Legat doch einen Ausweg zur Befreiung 
der Geiseln finden müssen.

1) Auvray 6065. Pr. UB. I n. 136.
2) Ein Fall, den Gregor mit den Worten si est ila, voraussetzte. Hierin 

liegt wahrscheinlich nicht ein Zeichen des Misstrauens gegen Christian. Vgl. 
Plinski, a. a. O. S. 77 Note 1.

з) Oben S. 249 f.
4) Plinski, a. a. O. S. 85 Note 4, meint, Christian hätte Gregor IX. nach

weisen können, dass seine Rechte durch dieselbe verletzt wurden. Dass Chri
stian dies nicht bewiesen haben kann, wird bald gezeigt werden.

5) Berger 144. Pr. UB. I n. 142. Ep. pont. II n. 4.
17 — Soc. Scient. Fenn., Comm. Hum. Litt. II. 5.

Wilhelm von Modena liess, wie wir zeigten, bei der Neuregelung 
der Besitzverhältnisse 1239 die Möglichkeit einer künftigen Errich
tung von mehreren Bistümern offen,3) und diese Tatsache sowie die 
rasche Handlungsweise des Legaten in dieser Angelegenheit im Jahre 
1243 lässt darauf schliessen, dass er die ganze Zeit entschlossen ge
wesen war, die Diözesaneinteilung zur Ausführung zu bringen. Der 
lange Aufschub der positiven Beendigung der Frage rührt augen
scheinlich daher, dass Gregor IX., dessen Entscheidung die Sache 
anheimgestellt war, sich dazu nicht verstehen konnte oder dass die
selbe aus anderen Gründen während seines Pontifikats unterblieb.4) 
Dass aber die Angelegenheit an die Kurie gekommen ist, dafür glau
ben wir einen Beweis in der Tatsache zu finden, dass Wilhelm wäh
rend der Sedisvakanz nach dem Tode Gregors die Diözesaneinteilung 
nicht auf eigne Faust vorzunehmen wagte, sondern die Sache dem 
neuen Papste Innocenz IV. unmittelbar nach dessen Amtsantritt vor
legte; es gelang ihm denn auch, von Innocenz eine neue Vollmacht 
zur Vornahme der Einteilung zu erwirken, wobei bemerkenswert ist, 
dass dies mit Einwilligung des Kardinalkollegs geschah.5) Diese 
erneute Ermächtigung wäre natürlich nicht notwendig gewesen, und 
Wilhelm hätte die geplante Massregel schon viel früher vornehmen 
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können, wenn er nicht auf irgendeine Weise des Rechtes hierzu ver
lustig gegangen wäre.

Obwohl die endgültige Entscheidung der preussischen Diözesan
frage zeitlich ausserhalb der dritten Legation Wilhelms liegt, behan
deln wir dieselbe hier in ihrem organischen Zusammenhang. Wil
helm von Modena handelte äusserst geschickt bei seinem Streben 
nach dem von ihm und den Deutschrittern gewünschten Ziel.1) 
Während der Sedisvakanz konnte er wohl nichts in dieser Angelegen
heit ausrichten, Christian aber noch weniger, denn die Autorität Wil
helms an der Kurie war gewiss grösser als die des Preussenbischofs. 
Als dann die Zeit der Papstwahl sich näherte, begegnen wir unserem 
Legaten an der Kurie, und er war also in der Lage, sofort 
nach der Thronbesteigung Innocenz’ IV., die am 25. Juni 1243 
erfolgte, diesem Bericht über seine Legation zu erstatten. Dabei 
muss er gleich auch die Frage der Diözesaneinteilung vorgelegt und 
dieselbe energisch gefördert haben, denn schon nach einem Monat, 
am 29. Juli, erliess Innocenz die bereits erwähnte Vollmacht an 
Wilhelm.* 2)

ł) Vgl. Plinskis vortreffliche Darstellung der Handlungsweise des Legaten 
(a. a. O. S. 79 ff.), welche jedoch mitunter einseitig aus dem Gesichtspunkt 
Christians beurteilt wird.

2) Dabei bezeugt der Papst ausdrücklich, dass Wilhelm sich in seiner Um
gebung befinde: tibi apud sedem apostolicam constituto. Pr. UB. I n. 142.

з) Pr. UB. I n.143.
4) Berger 115. Pr. UB. I n. 144. Ep. pont. Il n. 5.

Sehr beleuchtend für die Eile, mit welcher Wilhelm die Sache er
ledigte, ist der Umstand, dass er an demselben Tag, an welchem er die 
gewünschte Vollmacht erhielt, auch die neuen Bistümer urkundlich 
circumscribierte,3) sowie noch mehr die Tatsache, dass Innocenz IV. 
schon am folgenden Tage, dem 30. Juli, einen scharfen Brief an 
Bischof Christian absandte, worin er ihm die vollzogene Diözesan
einteilung mitteilte und ihn aufforderte, sich eine der neugegründeten 
Diözesen zu wählen.4) Wilhelm hat also grossen Wert auf eine schnelle 
Lösung dieser Frage gelegt. Es fragt sich nun: weshalb? Die nächst
liegende Antwort ist wohl die, dass der Legat den bis dahin herrschen
den Stand der Dinge für unglücklich hielt. Die Verhältnisse mussten 
deshalb so schnell wie möglich umgestaltet werden. In geringerem 
Grade hat vielleicht auch die Absicht eine Rolle gespielt, Chri
stian zuvorzukommen, so dass diesem nicht Zeit bliebe, einen 
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grossen Prozess gegen den Orden an der Kurie anhängig zu 
machen.1)

i) Eine gewisse Berechtigung liegt gewiss in der Behauptung Plinskis, 
a. a. O. S. 85, dass die Sache so eilig betrieben wurde um zu vermeiden, ul 
audiatur et altera pars. Ich glaube aber, dass Wilhelm nur einen Prozess an der 
Kurie hat vermeiden wollen, weil derselbe lange Zeit erfordert und vielleicht 
so grosses Aufsehen erregt hätte, dass die Mission in Preussen davon hätte 
Schaden nehmen können. Dagegen ist es kaum möglich, dass Wilhelm z. B. 
die früheren Privilegien Christians dem Papste verheimlicht habe. Dies wäre 
sicher nicht gelungen, schon weil Gregor IX. offenbar die Sache behandelt 
hatte und die wichtigeren an der Kurie zu behandelnden Sachen einer ziemlich 
grossen Anzahl Personen bekannt sein mussten. Schliesslich sei noch einmal 
bemerkt, dass die Angelegenheit im Konsistorium entschieden wurde, und 
unter den Kardinalen gab es ja solche, die sich früher mit preussischen Dingen 
beschäftigt hatten.

2) Die geographische Bestimmung der Diözesangrenzen hat für uns gerin
ges Interesse, weshalb wir sie übergehen. Hierüber s. Töppen, Hist.-comp. 
Geogr. von Preussen S. 114 ff. und Ewald, a. a. O. II 151 ff. — Diese Diözesan
einteilung Wilhelms hat wahrscheinlich, wie Töppen, Gesch. der preuss. His
toriographie S. 5 bemerkt, einige preussische Chronisten zu der irrigen Auf
fassung geleitet, dass der Legat 1243 persönlich in Preussen tätig gewesen 
sei. So Dusburg, Chron. S. 67 f. und 200, Jeroschin, Kronikę, SS. rer. Pr. 1 
373, Angebl. Bericht Hermanns v. Salza S. 160, Chronik von Oliva S. 599, Ca
non. Sambiensis Epitome, SS. ser. Pr. I 280 und M. G. SS. XIX 701, Die æltere 
Hochmeisterchronik, SS. rer. Pr. IH 547. Ihnen folgen später u. a. Blumenau, 
Hist, de ord. Theut. Cruciferorum, SS. rer. Pr. IV 50, Długosz, Hist. Polon. 
S. 690 A und 696 B, Leo a. a. O. S. 81, Lucas, De bello Svantopolci S. 24 und 
29, Voigt, Gesch. Preussens II 454 ff. Alle bis auf die beiden letzteren geben 
auch an, dass Wilhelm identisch mit dem späteren Papst Alexander IV. wäre! 
Woher Joh. Leo, a. a. O. S. 79, seine Angabe hat, dass Wilhelm auf einer 
Synode zu Thorn im Franziskanerkloster daselbst und in Anwesenheit des 
Erzbischofs von Gnesen und der Bischöfe von Plock, Lesslau und Breslau u. a. 
Geistlichen die Diözesaneinteilung Preussens vorgenommen habe, wäre inte
ressant zu wissen. Ich habe nicht untersuchen können, ob eine derartige 
Synode der Forschung bekannt ist.

Die Entscheidung war also gefällt. Statt des einen preussischen 
Bistums waren vier Diözesen ins Leben gerufen worden, drei in Preus
sen, die bald Pomesanien, Ermland und Samland genannt wurden, 
und eine, die das Kulmer- und Löbauerland umfasste und den Namen 
Kulm erhielt.* 2) Ganz in Übereinstimmung mit dem Vertrage von 
1239 sollte jeder der drei preussischen Bischöfe ein Drittel der Diö
zese zu unmittelbarem Besitz erhalten. Das Kulmerland stand ausser
halb jenes Vertrages, und hier musste sich der Bischof mit den 1230 
verabredeten 600 Hufen und gewissen Getreideabgaben begnügen.
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Mit dieser Einteilung war Christian endgültig aus der Konkurrenz 
um den Besitz Preussens ausgeschaltet und das Übergewicht des Or
dens über die bischöfliche Macht fest begründet. Man denke sich 
nur, dass Christian seit 1239 ein Drittel von Preussen als unabhängi
gen Besitz innegehabt hatte und zudem noch immer Bischof über das 
ganze Land gewesen war, wenn auch seine geistlichen Bechte im Or
denslande sehr beschränkt waren, und dass er dagegen von 1243 an 
auf nur ein Neuntel Preussens als weltliches Eigentum angewiesen 
war, wenn er eines der drei preussischen Bistümer wählte; noch weni
ger Land kam ihm zu, wenn er Kulm zu seinem Bistum ausersah. 
Ohnedies sollte er von nun an drei andere Bischöfe als ihm gleichge
stellt in demselben Lande dulden. Fürwahr ein Resultat, das im 
schärfsten Gegensatz zu seinen einstigen Zielen stand.

Es ist demnach verständlich, dass Christian sich den päpstlichen 
Verfügungen nicht beugen wollte, sondern zur Klage schritt. Er ver
liess sich aber nicht auf sich selbst, sondern bewog den Cisterzienser- 
orden, dem er entstammte, für ihn einzutreten. Die Cisterzienser- 
äbte überreichten dem Papst eine Verteidigungsschrift, in der sie 8 
Privilegienbriefe der Päpste Innocenz’ III., Honorius’ III. und Gre
gors IX. für Christian transsumierten, um Innocenz IV. zu zeigen, 
welch berechtigte Ansprüche der Bischof auf Preussen habe. Sie 
äusserten ferner, dass die Feinde des Bischofs, ohne diese Bullen er
wähnt zu haben, andere vom Papste erwirkt hätten, durch welche 
der Bischof seiner Rechte verlustig gegangen sei. Deshalb ersuchten 
sie den Papst, dass er Christian wieder zu seinen früheren Rechten 
verhelfen möchte.1) Es fehlt uns leider jede Kunde, ob Innocenz IV. 
sich jemals mit dieser Bittschrift befasst hat. Da die Entstehungs
zeit derselben nicht genau festzustellen ist,2) muss diese Frage dahin
gestellt bleiben. Sie ist aber auch nicht von grösserer Bedeutung, 
denn es kann nicht zweifelhaft sein, dass die Beschwerde, wenn Inno
cenz sie behandelt hätte, abgewiesen worden wäre. Weshalb? Weil 
Christian kein Unrecht im juristischem Sinne zugefügt worden war, 
und weil die Kurie zu der Auffassung gelangt war, dass die vor
genommene Neugestaltung der Mission im Nordosten nützlich sei. 
Plinski hat zwar entschieden die Ansicht vertreten, dass das Recht 

i) Pr. UB. I n. 153.
2) Vgl. Plinski, a. a. O. S. 89 Note 3 sowie S. 90 und die daselbst ange

führte Literatur.
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Christians durch die Diözesaneinteilung verletzt worden sei.1) Er 
ist aber im Unrecht. Nicht einmal in den zwanziger Jahren des XIII. 
Jahrhunderts, wo Christian allein die Mission in Preussen geleitet 
hatte, kam ihm ein direktes Recht auf Preussens Besitz zu,1 2) wie sehr 
aber hatte sich die Lage durch die Ankunft des Deutschen Ordens ver
schoben!3) Danach war manches geschehen, was die Stellung Chri
stians wesentlich veränderte.4) Hier ist nur der letzte Vertrag, der von 
1239, zu berücksichtigen, denn kraft dessen waren die gegenseitigen 
Beziehungen von bischöflicher und Ordensmacht unter apostolischer 
Autorität vorläufig geordnet. Anlässlich dieses Vertrages äussert 
Plinski:5) »Von Preussen nannte er (Christian) den dritten Teil sein 
eigen, den ihm nach hitzigem Streit mit dem Orden der päpstliche 
Legat selbst schiedsgerichtlich zuerkannt hatte. War es nun nicht 
ungerecht, wenn ihm kurz mitgeteilt wurde, er sei nicht länger Bi
schof von Preussen.» Plinski irrt hier schwer, denn in Wirklichkeit 
wurde der dritte Teil Preussens keineswegs Christian persönlich zuge- 
leill, sondern der bischöflichen Maehl in Preussen, es mochten ein oder 
mehrere Bischöfe daselbst existieren.6) Auch nicht darin ist ein Chri
stian zugefügtes Unrecht zu finden, dass er von nun an nicht mehr 
Bischof von ganz Preussen war, denn seine Diözese hatte nie fixierte 
Grenzen gehabt, sondern war sowohl 1236 als 1243 zunächst ein Bis
tum in partibus. Solche waren ja oftmals in mehrere Diözesen auf
geteilt worden, was ganz natürlich und notwendig war; warum sollte 
dasselbe nicht in Preussen geschehen dürfen?7) Wenn also die Hand
lungsweise Innocenz’ IV. und Wilhelms von Modena in dieser Sache 
gesetzmässig gewesen ist, so wurde ihr — und besonders Wilhelms — 

1) A. a. O. S. 82 ff. und öfters.
2) Dies gibt auch Plinski zu, vgl. a. a. O. S. 66 f. Und gerade an dieser 

Stelle zitiert er doch unter vielen anderen Privilegien 5 von den 8 in der Ver
teidigungsschrift der Äbte transsumierten Bullen!

3) Auch hierauf hat Plinski an einer Stelle (a. a. O. S. 94 f.) seine Aufmerk
samkeit gerichtet, hat aber nicht die Konsequenzen gezogen.

«) Vgl. oben S. 245 ff.
6) A. a. O. S. 82.
6) Pr. UB. I n. 143: sic divisimus terras Pruscie, ut sive unus fuerit epis

copus sive plures, fratres duas partes . . habeant, et episcopus sive episcopi 
tertiam.

7) Dies äusser gegen Plinski besonders gegen Winter, Die Cistercienser I 
289 f., und Hauck, a. a. O. IV 681, welche die Diözesaneinteilung als formelles 
Unrecht bezeichnet haben.
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Vorgehen doch zweifellos von der Absicht geleitet, die Macht Chri
stians zugunsten des Deutschritterordens zu vernichten.

Das Verhältnis Wilhelms von Modena zu Christian von Preussen 
in der Zeit 1239—1242 wird ein wenig beleuchtet durch den Brief 
Innocenz’ IV. vom 30. Juli 1243, in dem er Christian die Durch
führung der Neugestaltung der kirchlichen Verhältnisse Preussens 
mitteilt.1) Der Legat hat nämlich den Inhalt des Schreibens mitge
teilt. Hier wird nun Christian streng ermahnt, nichts von dem 
Lande oder den Rechten der Diözese, die er wählen würde, als Lehen 
zu vergeben oder zu entfremden, ja Innocenz widerruft alle Ent
fremdungen von Land und Einkünften, die Christian in Preussen 
und dem Kulmerlande vorgenommen hatte, und erklärt alle eventuell 
in Zukunft erfolgenden schon jetzt als ungiltig. Schliesslich solle er 
mehr als früher auf seine Bischofswürde sehen und sein Leben so ein
richten, wie es der Ehre Gottes und der Kirche angemessen sei. Das 
Verbot der Lehensausteilung ist besonders bemerkenswert, obwohl 
es nicht ganz klar ist, warum dasselbe gegeben wurde. Wahrschein
lich steht dahinter die Absicht, Christian zu verhindern, eine eigne 
bewaffnete Macht aufzustellen. Es scheint, als ob Wilhelm von 
Modena bestrebt gewesen sei, den Kampf gegen die Heiden und 
damit auch die Leitung der Kreuzzüge ausschliesslich dem Orden 
vorzubehalten. Darauf deuten ein paar Äusserungen des Legaten: 
so, wenn er sagt, dass der Orden des Tages Hitze und Last* 2) und die 
ganze Bürde der Kosten und Kämpfe zu tragen habe,3) weshalb er 
viele Lehnsleute brauche. Eine solche Massnahme steht auch ganz 
im Einklang mit dem Streben Wilhelms, die Machtsphären des Bi
schofs und des Ordens so vollständig wie möglich voneinander zu 
trennen. Wir ersehen aber aus dem genannten Schreiben des Inno
cenz, dass Christian nicht gewillt war, den Weisungen des Legaten 
Folge zu leisten. Augenscheinlich hat er sich eine bewaffnete Stütze 
verschaffen wollen.4)

!) Pr. UB. I n. 144.
2) Pr. ÜB. In. 238.
3) Pr. UB. 1 n. 143: quia fratres . . lotum pondus expensarum et preliorum 

sustinent, et quia multis oportet eos infeudare terras.
4) Hiermit ist wohl die Klage Christians von 1239—-40 in Verbindung zu 

bringen, dass der Orden den Zustrom von Kreuzfahrern nicht zu ihm kommen 
lasse. Dem eben Angeführten nach könnte es scheinen, als ob Wilhelm von 
Modena hinter einem Verbot für Christian, Kreuzfahrer in seinen Dienst zu 
nehmen, stände.
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Weiter entnehmen wir dem Schreiben des Papstes, dass Wilhelm 
keine hohe Vorstellung von dem Charakter Christians gehegt hat. 
Denn wie würde Innocenz IV. sonst den Bischof ermahnt haben, er 
solle sein unwürdiges Benehmen ändern? Plinski1) sucht Christian da
durch zu rechtfertigen, dass er sagt, der Legat »mag selbst einseitig 
informiert» und dadurch irregeleitet gewesen sein und also »subjek
tiv weder verleumdet noch Unrecht gethan haben.» Ich glaube hier
gegen, dass man Wilhelms hier hervorgetretener Ansicht über Chri
stian grösseren Wert beimessen muss, denn ganz bestimmt hatte er 
seine Kenntnis von dem Charakter und den Handlungen des Preus- 
senbischofs aus persönlicher Berührung mit ihm. Der Legat war ja 
so lange in Preussen gewesen, dass er Christian nicht nur durch die 
Schilderungen der Deutschritter kennen gelernt hatte. Ausserdem 
war Wilhelm, wie wir oftmals haben wahrnehmen können, ein allzu 
rechtschaffener und wohl auch scharfsinniger Mensch, als dass er 
Christian hätte verleumden wollen* 2) oder durch die Bitter hinter
gangen worden wäre.3)

!) A. a. O. S. 82.
2) Ganz dieser Ansicht ist Ewald, a. a. O. II 158.
3) Die Beschuldigungen gegen Christian, die in einem Briefe von Innocenz 

vom 1. Oki. 1243 (Pr. UB. I n. 149, vgl. Plinski, a. a. O. S. 84) ausgesprochen 
werden, stammen wohl nicht von Wilhelm, sondern direkt von den Rittern in 
Preussen, und betreffen vielleicht nur Übergriffe, deren sich Christian in der 
Zeit nach der Abreise Wilhelms von Preussen schuldig gemacht haben soll, 
sie sind aber immerhin sprechende Belege der zwischen Bischof und Orden 
herrschenden Spannung, und jedenfalls muss Wilhelm Kenntnis von ihnen 
bekommen haben.

Aus dem Vorstehenden dürfte sich zur Genüge ergeben haben, 
dass der Legat entschieden und scharf die Partei des Deutschen 
Ordens genommen und tatsächlich dessen Streit mit Bischof Chri
stian über den Besitz Preussens zu Ungunsten des letzteren beendigt 
hat. Suchen wir jetzt die Motive, von denen Wilhelm dabei mag ge
leitet worden sein, ein wenig klarzulegen. Zunächst fällt es in die 
Augen, dass Voraussetzungen für ein gutes Verhältnis zwischen Wil
helm und Christian gewiss vorhanden gewesen sind, denn beide ver
traten dieselben Ansichten betreffs der Art, wie die Mission betrie
ben werden sollte. Beide waren Anhänger der päpstlichen Missions
theorie, dass die Heiden so weit wie möglich freiwillig zum Christen
tum übertreten sollten, und dass sie dabei zur Freiheit Gottes beru
fen seien. Nur wo diese friedliche Mission nicht zum Ziele führte, 
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sollte die Kriegsmission, die gewaltsame Bekehrung, Platz greifen.1) 
Beide Männer gaben auch nach der Durchführung der Kreuzzüge 
ihren Grundsatz von der Mission zur persönlichen Freiheit der Neube
kehrten nicht auf. Während seines ersten Aufenthaltes in Preussen 
1229, als er sich hervorragend missionarisch betätigte, wird Wilhelm 
auch in gutem Einverständnis mit Christian gestanden haben.

Infolge der Ankunft des Deutschen Ordens trat in die preussische 
Missionsarbeit als neues Element die Politik ein, das Prinzip der Mis
sion wurde von dem Prinzip der Macht durchkreuzt.2) Die äusserst 
zielbewusste und kräftige Politik Hermanns von Salza ging von 
Anfang an darauf aus, einen autonomen Ordensstaat zu schaf
fen. Durch die Einverleibung des Schwertbrüderordens erhielt dann 
das Wirkungsgebiet des Deutschen Ordens einen Umfang, der tat
sächlich der Kirche gewaltige Perspektiven hinsichtlich der Ausbrei
tung des römisch-katholischen Glaubens eröffnet haben muss. Ich 
glaube, dass wir die tieferen Motive Wilhelms von Modena für seine 
Förderung des Deutschordens gerade nach dieser Richtung hin zu 
suchen haben. Der Legat ist sich sicher dessen bewusst gewesen, 
welche unermessliche Bedeutung der Orden für den Vormarsch seiner 
Kirche gegen den Osten haben konnte, wenn ihm freie Entfaltung 
gewährt wurde. Deshalb hat er den Deutschrittern sowohl in Preus
sen als in Livland so kräftige Hilfe geleistet.

Zu diesen allgemeinen Motiven kommen noch ein paar spezielle. 
Das wichtigste muss das gewesen sein, dass er bald den wahren Cha
rakter des Streites zwischen dem Orden und Bischof Christian er
kannte. Wilhelm muss eingesehen haben, dass die Ziele dieser bei
den nicht vereinigt werden konnten, dass eine der beiden Parteien 
unterliegen musste, denn hätte es eine Möglichkeit gegeben, die bei
den Konkurrenten zu einigen, so hätte Wilhelm wahrlich keine 
Mühe gespart, um diese zu benutzen. Gerade weil der Legat sich 
sonst immer so vermittelnd und friedensstiftend gezeigt hat, bleibt 
sein Verhalten in Preussen um so bemerkenswerter. Es wäre für den 
Legaten sicher nicht schwierig gewesen, ein Verhältnis zwischen den 
beiden Streitenden zustande zu bringen, nach welchem sie etwa gleich 
mächtig geworden wären. Dies hätte ja auch in besserem Einklang 
zu der päpstlichen Politik gestanden, die auf eine unmittelbare Lei-

1) Vgl. über Christians Stellung in dieser Hinsicht die vorzügliche Studie 
Blankes, Die Missionsmethode des Bischofs Christian von Preussen.

2) Blanke, Der innere Gang der ostpreuss. Kirchengesch. S. 21.
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Lung der Entwicklung in den Missionsländern direkt von Rom aus hin
zielte, und der wir in Livland begegnet sind. Denn die Diözesanein- 
teilung bedeutete nicht, wie Hauck geurteilt hat,1) die »Zersplitterung 
des Landes in kleine konkurrierende Mächte und darauf gebaut die 
Oberhoheit des Papstes», sie bedeutete, wie schon nachgewiesen wor
den ist, die Begründung der entschiedenen Übergewalt des Ordens über 
die zersplitterte bischöfliche Macht. Die Politik Wilhelms von Modena 
kann uns nur zeigen, dass er dieses Prinzip des »divide et impera» 
nicht gebilligt hat; dafür sahen wir übrigens schon Beweise in der 
ersten Tätigkeit des Legaten in Livland. Wilhelm ist offenbar fest 
davon überzeugt gewesen, dass, wenn nicht die eine Partei ein ent
schiedenes Übergewicht über die andre erhielte, nur ununterbrochene 
gegenseitige Fehden zu erwarten wären, die für die Mission nichts 
weniger als günstig sein würden. In dieser Hinsicht verdient Wilhelm 
von Modena grosse Anerkennung: er zeigte in der Tat eine sehr scharfe 
staatsmännische Voraussicht, denn wenn er die Parteien gleich stark 
gelassen hätte, wäre die Geschichte Preussens leicht denselben Weg 
gegangen wie die Livlands, wo Bischöfe und Orden während 300 
Jahren in ständigem Kampfe miteinander standen.

Die Entscheidung, welche Partei der anderen weichen sollte, 
kann Wilhelm nicht schwer gefallen sein: als er 1235 begann, sich 
mit den preussischen Dingen zu beschäftigen, hatte der Orden schon 
einen grossen Vorsprung vor Christian. Wie aus der Politik Wil
helms in Bezug auf den Besitz Estlands'hervorgegangen sein dürfte, 
scheint der Legat einen scharfen Blick für die Stärke der gegensei
tigen politischen Machtverhältnisse gehabt zu haben. Seine Politik 
in Preussen muss gewiss auch unter Berücksichtigung dieses Um
standes beurteilt werden. Etwaige Versuche des Legaten, die Pläne 
des Deutschordens zu verhindern, hätten nur zu unglücklichen Strei
tigkeiten geführt.

Der Deutschritterorden war auch eigens zum Kampfe für das 
Kreuz gegründet worden und verfügte über eine ansehnliche militä
rische Macht. Dagegen war es keineswegs eine spezielle Aufgabe der 
Bischöfe, Kriegsmission zu treiben; die Bischöfe sollten in erster 
Linie den Ausbau der Kirche in den eroberten Gebieten leiten, sie 
sollten dafür sorgen, dass die mit der Gewalt des Schwertes Getauften 
auch innerlich den neuen Glauben annahmen. Für diese s. g. Ein-

0 Kirchengesch. IV 680. 
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kirchung der Neubekehrten hat Wilhelm von Modena auch vieles 
getan, und gerade im Zusammenhang mit dieser Frage begegnen wir 
einem Umstand, der auch dazu beigetragen hat, Konflikte zwischen 
dem Legaten und Bischof Christian herbeizuführen. Christian war 
ja Cisterzienser1) und hat auch als Bischof die Interessen seines Or
dens zu fördern gesucht.1 2) Schon diese Tatsache brachte wahrschein
lich Störungen in seinem Verhältnis zum Deutschen Orden mit sich,3) 
die dann verschärft worden sein müssen, als die Dominikaner sich in 
Preussen niederliessen und von den Deutschrittern begünstigt wur
den. Die Cisterzienser hatten früher fast ein Monopol auf .die Mission 
in Preussen gehabt, wurden aber jetzt schnell von den dazu mehr 
geeigneten Dominikanern überflügelt. Dies hat Christian sicher mit 
Unwillen gesehen, und da Wilhelm von Modena, wie wir wissen, das 
Hauptverdienst an der gewaltigen Expansion des Dominikanerordens 
in Preussen hat, ist es klar, dass Christian dem päpstlichen Legaten 
nicht freundlich gesinnt war.

1) Am wahrscheinlichsten ist, dass er Abt des polnischen Klosters Lekno 
gewesen ist. Vgl. Metzner, Beiträge S. 5 ff. Seiner Ansicht folgt neuerdings 
Blanke, Missionsmethode S. 20.

2) Plinski, a. a. O. S. 95 f.
3) Vgl. Ewald, a. a. O. I 106 und 156 f.
4) Christian hat unter den Historikern sowohl Gegner wie Verteidiger in 

grosser Anzahl gefunden. Von den ersteren erwähne ich nur Voigt, Ewald, 
Waitz, Lohmeyer und Reh, von den letzteren Watterich, Winter, Lentz, Plin
ski, Blech.

Natürlich kann es noch weitere Ursachen gegeben haben, die Wil
helm zu seiner auffallend scharfen Stellungnahme gegen Christian 
veranlasst haben. Es sei nur noch bemerkt, dass die nachteilige Auf
fassung, die Wilhelm von der moralischen Persönlichkeit Christians 
gehegt zu haben scheint, wohl auch eine gewisse Rolle gespielt 
haben mag. Inwieweit sie richtig gewesen ist, lässt sich nicht entschei
den,4) denn über der Gestalt des ersten Preussenbischofs liegt ein so 
schweres Dunkel, dass es m. E. unmöglich ist, seinen Charakter ob
jektiv richtig darzustellen.

Ein anderer Komplex von Streitigkeiten, obwohl nicht derselben 
heiklen Art wie der Streit zwischen Christian und dem Deutschorden, 
bot sich dem Legaten zur Schlichtung in den alten Ansprüchen des 
Herzogs Konrad von Masovien auf Preussen. Obwohl dieser den 
Deutschen Orden zur Hilfe gegen die Preussen gerufen hatte, geriet 
er bald in Konflikte mit demselben, als dieser sich das Preussenland 
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unterwarf. Wir haben schon den Prozess über das um Dobrin lie
gende Land, den Wilhelm 1235 entschied, behandelt, ein anderer 
entstand 1239 um die Landschaft Löbau. Dieses altpreussische Land, 
das östlich des Kulmerlandes lag,1) war zum Teil Christian von eini
gen bekehrten Preussen geschenkt, zum Teil von dem Orden erobert 
worden. Bei der von Wilhelm von Modena um 1239 herbeigeführten 
Länderteilung zwischen Bischof und Orden erhielt jener wie im üb
rigen Preussen 1/3 des Landes, dieser 2/3.1 2) Die Herzöge von Maso- 
vien, Konrad und sein Sohn Boleslaw, müssen der Ansicht gewesen 
sein, dass dadurch ihre Ansprüche auf die Löbau verletzt worden, 
denn sie erhoben Klage bei Wilhelm von Modena3.) Die Sache wurde 
zweimal, in Plock und Dobrin, von dem Legaten untersucht, zum 
dritten Termin jedoch, der nach dem herzoglichen Schloss Michalo 
anberaumt wurde, erschienen die Herzöge weder persönlich noch 
durch Prokuratoren, weshalb Wilhelm über den bisherigen Verlauf 
des Prozesses am 11. Februar 1240 eine Urkunde ausstellte4) und 
zugleich konstatierte, dass die Sache unentschieden blieb, wobei auch 
der Orden und die Preussen vorläufig in dem Besitz des Landes be
lassen wurden.5)

1) Toppen, a. a. O. S. 10 f. Ewald, a. a. O. II *28.
a) Pr. UB. In. 139: inspecta quoque ordinatione olim celebrala inter domi

num episcopum Pruscie Xpistianum et fratres de domo Teutonica a domino 
legato super divisione terre Lubeuo in hunc modum, quod tercia pars ei cedat 
et due ipsis fratribus.

3) Pr. UB. 1 n. 132: audivimus querimoniam dictorum ducum super terra, 
que dicitur Łubowe.

4) Pr. UB. I n. 132, zu Michalo ausgefertigt.
5) Krosta, a. a. O. S. 8 Note 10, meint gegen Watterich, der den Legaten 

den Prozess zugunsten des Ordens entscheiden lässt, dass Wilhelm nur seine 
persönliche Ansicht ausgesprochen, aber keinen Schiedspruch abgegeben 
habe. Die Worte »fratribus et Prutenis possidentibus negocium indetermina
tum permansit», können wohl nur so interpretiert werden, dass die Ritter und 
Preussen das Land inne haben sollten, bis ein Schiedspruch gefällt würde.

Bei den Rechtsverhandlungen hatten die Herzöge versichert, 
dass die Löbau ihnen gehöre, weil ihre Voreltern das Land »mit 
Schwert und Schild» erobert hätten. Hierauf erwiderten die Deutsch
ritter und Preussen, dass dies weder wahr noch wahrscheinlich sei, 
da die Herzöge nicht einmal ihr eigenes Gebiet Masovien gegen die 
Preussen hätten verteidigen können. Die Herzöge hatten ihr Recht 
auf die Löbau nicht zureichend geltend machen können, sondern 
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sollten dies bei dem angekündigten Termin in Michalo tun,1) von 
dem sie gerade fortblieben. Diese Tatsache scheint schwer gegen sie 
zu sprechen, doch haben sie sich später eine gewisse Anerkennung 
ihrer Rechte erringen können. Am 20. September 1242 schloss Her
zog Konrad nebst seinen drei Söhnen ein Bündnis mit dem Deutschen 
Orden gegen Swantopolk von Pommerellen und erhielt dabei ein 
Drittel von der Löbau. Diesen Vertrag wird der Legat beeinflusst 
und damit der Spannung zwischen den Parteien ein Ende gemacht 
haben.* 2)

T) Pr. UB. I n. 132: in quo debuerunt probare duces, quod dicta terra 
pertineret ad eos, secundum quod superius allegabant.

2) Einige Jahre später hat Herzog Kasimir von Kujavien, ein Sohn Kon
rads, neue Ansprüche auf Land in der Löbau erhoben, denn am 8. Februar 
1247 versprach der Landmeister Poppo von Osterna diesem Herzog die Hälfte 
des dem Orden zugefallenen dritten Teiles der Landschaft.

8) Pommerell. UB. n. 75: mediante legato domini pape, magistro et fratri
bus domus Tetonice (sic) in Prutia et fratribus Minoribus et quibusdam aliis 
bonis viris.

*) Pr. UB. I n. 129. Ewald, а. а. О. II 22 ff.

Auch einen Zwist zwischen dem Bischof Michael von Kujavien 
und dem Herzog Sambor von Pommerellen, dem Bruder Swanto- 
polks, hat Wilhelm von Modena um diese Zeit, 1241, beigelegt. Pom
merellen gehörte zu der Diözese des Bischofs Michael, und die beiden 
Herren des Landes waren wegen Zehntenerhebungen in Zerwürf
nisse geraten. Am 21. Februar 1241 einigte man sich in Thorn in 
Anwesenheit und unter Vermittelung des Legaten Wilhelm, des Land
meisters von Preussen, einiger Minoritenbrüder und anderer Perso
nen dahin, dass Herzog Sambor dem Bischof 14 namentlich aufge
zählte Dörfer mit allen Rechten abtrat.3) Dafür sollte das übrige 
Land des Herzogs frei von Zehnten an den Bischof sein. Bischof 
Michael versprach baldmöglichst die Bestätigung des Papstes einzu
holen. So hatte der Legat noch ein Friedenswerk zu seinen vielen 
früheren hinzugefügt.

Kurz vor seiner Abreise nach Italien musste sich Wilhelm mit noch 
einem Streite beschäftigen, den er jedoch nicht zu schlichten ver
mochte. Es kam 1242 zum offenen Kriege zwischen Herzog Swanto
polk von Pommerellen und dem Deutschen Orden. Schon früher wa
ren Uneinigkeiten zwischen diesen beiden Machthabern vorgekom
men, diese waren jedoch durch den Vertrag zu Schweiz vom 11. 
Juni 1238 beigelegt worden;4) das Verhältnis der beiden Parteien 
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zueinander blieb aber fortwährend sehr gespannt, denn ihre Interes
sen waren tatsächlich einander entgegengesetzt. Ewald1) hat ver
mutet, dass es der ausgleichenden Tätigkeit Wilhelms von Modena 
zu verdanken gewesen sei, dass der Ausbruch des Krieges zwischen 
Swantopolk und dem Orden wenigstens um einige Jahre hinausge
schoben wurde, und dies scheint sehr wahrscheinlich.2) Allerdings 
darf man nicht vergessen, dass Wilhelm dem Herzog kaum allzu 
wohl gesinnt gewesen sein kann, da dieser wegen Beeinträchti
gungen der kirchlichen Freiheit schon 1237 exkommuniziert worden 
war.

Da der Legat somit nicht einmal in kirchlichen Angelegenheiten 
den Herzog zum Gehorsam hatte bringen können, nimmt es nicht 
Wunder, dass er den bewaffneten Kampf Swantopolks mit den 
Deutschrittern nicht verhindern konnte. Der Herzog scheint die Ini
tiative gehabt zu haben, indem er im Sommer 1242 die vor kurzem 
bekehrten Preussen zur Erhebung gegen den Orden bewog und selbst 
den Kampf mit den Deutschen durch Überfälle auf der Weichsel er
öffnete.3) Die Übermacht der verbündeten Pommern und Preussen 
war zu gross, als dass die Ritter nennenswerten Widerstand hätten 
leisten können, und binnen kurzem waren alle Eroberungen, die sie 
während der letzten 12 Jahre gemacht hatten, verloren gegangen bis 
auf fünf Burgen, nämlich Balga und Elbing in Preussen, Thorn. 
Kulm und Rehden im Kuhnerlande. Diese Festen waren jedoch 
zu stark, um eingenommen zu werden; Swantopolk scheint nicht ein
mal zu einer Belagerung derselben, Thorn vielleicht ausgenommen,4) 
geschritten zu sein. Balga und Elbing müssen jedoch lange Zeit von 
aller Verbindung mit den Deutschrittern im Kulmerlande abgeschnit
ten gewesen sein.

Alles bisher für das Christentum Errungene stand auf dem Spiel. 
Von den Massnahmen Wilhelms von Modena zur Beschwichtigung 
des Sturmes wissen wir nur, dass er den Kirchenbann über die Pom-

!) A. a. O. II 27 und 77.
2) So hat z. B. der kriegslustige und rührige Swantopolk kaum ohne Ver

mittlung einer Person mit Autorität dem Deutschorden 1240 einige Dörfer 
schenken können! Vgl. Pornm. UB. I n. 374.

3) Über diesen Krieg Swantopolks und der Preussen mit den Deutschen 
s. Ewald, a. a. O. II 77—103.

4) Vgl. der Annal. Thoruniensis, SS. rer. Pr. V 59: Anno 1242 Swantopol- 
cus dux Pomeranorum ante Thorn fuit.
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niern, die in Preussen und das Kulmerland eingebrochen waren, und 
die vom Glauben abgefallenen Preussen verhängte.1) Der Chronist 
Peter von Dusburg berichtet sogar,2) dass Wilhelm das Kreuz gegen 
Swantopolk hätte predigen lassen, dies ist aber, wie Toppen bemerkt 
hat,3) fraglich, denn 1245 befahl Papst Innocenz IV. dem Erzbischof 
von Gnesen und seinen Suffraganen, Swantopolk durch Ermahnun
gen von weiteren Kämpfen mit dem Deutschorden abzuhalten, wid
rigenfalls ihn zu exkommunizieren, und falls er dennoch nicht ge
horchen würde, die Hilfe des weltlichen Armes gegen ihn aufzu
rufen.4) Unmöglich ist es allerdings nicht, dass diese Aufforderung 
nur eine erneute Kreuzpredigt empfahl, ebensowohl wie sie zum 
dritten Male die Exkommunikation Herzog Swantopolks verord
nete.5) Es steht nach dem Angeführten fest, dass Wilhelm entschie
den die Partei des Ordens genommen hat, und ebenso ist zu beachten, 
dass Innocenz IV. im Herbst 1243, als der zweite Krieg zwischen 
Swantopolk und dem Orden ausgebrochen war, eine umfassende 
Kreuzpredigt für Preussen und Livland durch die Dominikaner in 
Deutschland, Polen, Dänemark, Schweden und Norwegen veranstal
ten liess;6) vielleicht ist dieselbe von Wilhelm von Modena erwirkl 
worden.7)

x) Dies entnehmen wir einer Bulle Innocenz’ IV. vom 1. Februar 1245, in wel
cher der nach Preussen gehende Nuntius Heinrich die Vollmacht erhält, »Pome- 
ranos et alios, qui propter invasionem Prussiæ, seu terram Culmensem, lata 
per venerabilem fratrem nostrum Sabinensem episcopum, tunc in partibus illis 
apostolicæ sedis legatum, excommunicationis sententia sunt astricti, iuxta pre- 
dictam formam et praemissae satisfactionis modum absolvere valeas, nec non 
ut neophytis et apostatis, ad unitatem ecclesiae redire volentibus, qui pro eo, 
quod aliquos ex fratribus S. Mariae hospitalis Teutonicorum, vel ex aliis fideli
bus peremerunt aut discrimen alias intulerunt, eadem sunt excommunicatione 
ligati, possis iuxta formam ecclesiae absolutionis officium impertiri. LUB. 
VI n. 3016. Registriert bei Pr. ÜB. In. 165. Berger 1029.

2) SS. rer. Pr. I 68.
3) Ibidem Note 2.
<) Pr. UB. I n. 161.
6) Schon 1237 war ja Swantopolk wegen Vergehens gegen die Kirche ge

bannt worden, dann auch offenbar 1242, denn er muss ja vor allem unter den 
»Pomeranos» verstanden werden.

•) Pr. UB. I n. 146, 148, 150 und 151.
7) Zugunsten einer Kreuzpredigt Wilhelms gegen Swantopolk und die 

Preussen könnte man vielleicht die Angabe Leos (Hist. Prussiæ S. 69) heran
ziehen, dass der Legat um 1230 die Dominikaner Heidenreich und Ernst, so
wie zwei Personen namens Anselm und Albert in Deutschland das Kreuz
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Wahrscheinlich hat der Legat wenigstens noch ein Mittel zur 
Wiederherstellung der Macht der Deutschen und der römischen 
Kirche in Preussen gefunden. Es scheint, als ob er hinter dem Bünd
nisverträge zwischen dem Deutschorden und Herzog Konrad von 
Masovien1) und dessen Söhnen steht, der am 20. September 1242 
geschlossen wurde. Die Vertragschliessenden versprachen einander 
Hilfe gegen Swantopolk, wobei dem Herzog Boleslaw ein Drittel der 
Löbau vom Orden überlassen wurde; auch sollte keine Partei nur für 
sich einen Waffenstillstand mit dem Herzog von Pommerellen schlies
sen.* 2) Wohl wird eine Vermittlung Wilhelms von Modena in der 
Vertragsurkunde nicht erwähnt, auch war er beim Abschluss des 
Bündnisses nicht zugegen, ein paar Umstände sprechen jedoch dafür, 
dass er dasselbe in einem früheren Stadium beeinflusst hat. Erstens 
die Vereinbarung über das Löbauerland, das früher, wie wir sahen, 
Gegenstand eines Streites gewesen war, welchen Wilhelm nicht hatte 
beendigen können. Zweitens wird von Wilhelm als von einer sehr be
kannten Person gesprochen,3) und drittens ist es beachtenswert, dass 
eventuell entstehende Streitigkeiten durch den apostolischen Stuhl 
geschlichtet werden sollten, ferner dass das Bündnis unverbrüchlich 
gehalten werden sollte, wenn nicht ein apostolisches Mandat dasselbe 
durchkreuzte, und schliesslich, dass derjenige Teil, der eine Bestim
mung des Vertrages verletzte, der Exkommunikation des heiligen 
Stuhles anheimfallen sollte. Wenn diese bemerkenswerte Berück
sichtigung der päpstlichen Macht nicht direkt auf Wünsche Wil
helms von Modena zurückgeht, so zeigt sie allerdings deutlich, welch 
ein Ansehen der gewandte Legat der höchsten Leitung seiner Kirche 
zu verschaffen gewusst hatte. Die Machthaber des Nordostens waren 
schon daran gewöhnt, einen päpstlichen Legaten in ihrer Nähe zu 
haben, der ihre Zwiste umparteiisch entscheiden konnte.

predigen liess. 1230 tat Wilhelm, wie bemerkt, dies sicher nicht, 1242 
lagen aber die Dinge anders. Ob Leo, wie Al tañer (a. a. O. S. 170) meint, nur 
frei kombiniert hat, kann vielleicht durch eine genaue Untersuchung über 
die Zuverlässigkeit Leos entschieden werden.

4) Konrad war damals Herzog von Krakau und Lancicien geworden.
*) Pr. UB. I n. 139. Vgl. Ewald, а. а. О. II 83 f.
3) Es wird von dem Teilungsvertrag von 1239 gesagt, dass er a domino 

legato bewirkt wurde, also gar nicht von welchem Legaten!
4) Ewald, а. а. О. II 84 f.

Der Bund zwischen dem Orden und den polnischen Herzögen 
führte wirklich zu einigen Erfolgen gegen Swantopolk,4) Wilhelm 
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hat sie aber nicht in Preussen erlebt. Wahrscheinlich hat er schon 
vor dem 20. September 1242 das Land verlassen, um sich zur Kurie 
zu begeben. Wenn wir ihm am 1. März 1243 zu Viterbo begegnen, 
muss er schon einige Zeit an der Kurie geweilt haben.

Werfen wir einen kurzen Rückblick auf die Tätigkeit Wilhelms 
von Modena in Preussen und den umliegenden Ländern, so tritt uns 
als der hervorstechendste Zug derselben seine unermüdliche Förde
rung des Deutschritter- und des Dominikanerordens entgegen. Diese 
Förderung ist nicht nur die Massnahme einer weitschauenden Poli
tik, sondern das ganze Missionsstreben des Legaten offenbart sich 
darin, nachdem die friedliche Mission sich erfolglos gezeigt hatte. 
Die Ritter gingen voran und unterwarfen mit dem Schwerte die 
Heiden dem Glauben an Jesus Christus, die Predigerbrüder folgten, 
heilten die vom Schwerte geschlagenen Wunden und gewannen die 
Getauften auch innerlich für den christlichen Glauben.

Wilhelm hat grossen Wert auf die kirchliche Ausbauarbeit gelegt, 
das zeigt sowohl seine Übersetzung des Donat für Preussenschulen 
wie seine Förderung der Dominikaner. Und augenscheinlich hat er 
einen grossen Anteil daran, dass das Verhältnis zwischen den Rittern 
und den Mönchen sich so überaus gut gestaltete, dass der Orden 
1236 mit der Einsetzung von drei Dominikanern zu Bischöfen in 
Preussen einverstanden war,1) eine Einsetzung, die auch später Wirk
lichkeit wurde.* 2) Der Anwesenheit Wilhelms in Preussen 1239—42 
ist es vielleicht auch zu danken, dass die beiden Orden nicht einmal 
nach dem 1239 erfolgten neuen Ausbruch des gewaltigen Kampfes 
zwischen Kaiser und Papst miteinander in Hader geraten sind. 
Denn obwohl eine pazifistische Strömung sich in dem Dominikaner
orden geltend machte,3) stand er sicher im grossen und ganzen auf 
guelfischer Seite.

!) Dies verordnete Gregor IX. in der Bulle vom 30. Mai 1236 (Pr. UB. I 
n. 125).

2) Über das gegenseitige Verhältnis der beiden Orden im 13. Jahrhundert 
s. Roth, a. a. O. S. 13 ff., Altaner, a. a. O. S. 178 f.

3) Wenck, Das erste Konklave der Papstgeschichte S. 131 f. und Kantoro
wicz, Kaiser Friedrich IL S. 564 f. Die Äusserung Danzas’, Etudes sur les 
temps primitifs de l’ordre de Saint Dominique III 344, dass der Dominikaner
orden »était guelfe du fond de ses entrailles» trifft also nicht zu.

Wilhelms Sorge um das Seelenheil der Neubekehrten gibt uns 
Anlass darauf hinzuweisen, dass, obwohl der Legat in so ausserordent- 
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lich hohem Grade den Deutschorden förderte, sein Verhältnis zu 
demselben doch nicht ohne störende Disharmonien gewesen sein 
kann, die sich gerade wegen der Behandlung der Neubekehrten ge
zeigt haben müssen. Wir wissen, dass sich Wilhelm von Modena in 
Livland der Sache der Neophyten sehr eifrig angenommen hatte, 
indem er überall die persönliche Freiheit derselben zu wahren suchte. 
Dies hat er zweifelsohne auch in Preussen getan, denn fest steht, 
dass die Deutschritter sich daselbst Übergriffe gegen die Eingebore
nen erlaubten.1) Die Prinzipien des von Hermann von Salza projek
tierten Ordensstaates waren nun einmal mit denjenigen eines 
kirchlichen Missionsstaates unvereinbar.* 2)

i) Pr. UB. I n. 134, S. 101 und Note 1 dazu. Ferner ibidem n. 218 und 
Plinski, a. a. O. S. 75 Note 1.

2) Vgi. Maschke, a. a. O., passim. Über den Gegensatz zwischen Deutsch
ritter und päpstlichen Missionsbestrebungen, zwischen Kolonialpolitik und 
Mission s. ferner Caspar, a. a. O. S. 26 ff. und Blanke, Entscheidungsjahre 
S. 34 Note 1.
18 — Soc. Scienl. Fenn., Comm. Hum. Lill. II. 5.

Wilhelm kann also das Verhalten der Ordensritter nicht immer ge
billigt haben, vielleicht haben aber seine Ermahnungen zum Teil ihre 
Wirkung getan, und jedenfalls ist er so diplomatisch verfahren, dass 
keine ernsteren Konflikte zwischen dem Legaten und dem Orden ent
standen sind. Die missionarische Ausbauarbeit konnte also unbehel
ligt unter der Leitung Wilhelms von Modena vom Deutschorden und 
vom Dominikanerorden betrieben werden.

Es ist unserer Aufmerksamkeit wert, dass nicht einmal der Ent
scheidungskampf zwischen kaiserlicher und päpstlicher Macht eine 
Verschlechterung der guten Beziehungen des päpstlichen Legaten 
zum Deutschritterorden mit sich führte, obwohl der letztere treu zu 
Friedrich II. stand. Wie wir bald sehen werden, gehörte aber Wil
helm von Modena zu den Männern, die diesen Streit bedauer
ten und eifrig bestrebt waren, denselben beizulcgen. Ganz unbe
rührt von den Wellen des Kampfes kann wohl Wilhelm in Preus
sen nicht geblieben sein, er konnte aber bei seiner pazifistischen 
Veranlagung froh sein, dass er beim Ausbruch des Streites in einer 
so entlegenen Gegend wie Preussen weilte, und dass er eine so 
neutrale Aufgabe, wie es die Leitung der Mission war, zu erledigen 
hatte.

Die kräftige Politik, die Wilhelm in Preussen getrieben hat, 
weicht von dem ab, was wir an ihm in weniger wichtigen Fragen 
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beobachten können, indem er einen von zwei Streitenden zum Unter
liegen verurteilte, während er sonst gewöhnlich einen alle Teile be
friedigenden Vergleich zu ermitteln versucht hatte. Diese Tatsache 
ist sehr bedeutsam, sie zeigt uns, dass der Legat sich nicht von sei
nem diplomatischen Wesen abhalten liess, eine entschlossene Haltung 
zugunsten einer Partei einzunehmen, wenn ihm dies grösseren Segen 
zu versprechen schien. Ein Seitenstück hierzu finden wir nur in 
seiner Stellungnahme in dem Kampf zwischen Deutschen und Dänen 
wegen Estland, in welchem er nach allem am liebsten gesehen hätte, 
dass die Deutschen den Besitz des ganzen Landes erlangten. Dage
gen ist er in anderen Fragen so ausgleichend und autoritativ aufge
treten, dass er sich und dem heiligen Stuhle ein grosses Ansehen ver
schaffte. Da auch die von Wilhelm geschaffene gegenseitige Stellung 
der bischöflichen und der Ordensmacht die Entwicklung Preussens 
glücklich beeinflusste und einen bewundernswerten Weitblick verrät, 
können wir ruhig feststellen, dass auch die dritte Legation Wilhelms 
von Piemont sich überaus ehrenvoll und erfolgreich gestaltet hat. 
Was dieselbe besonders für deutsches Wesen bedeutet hat, ist gerade
zu unabsehbar, weshalb Deutschland allen Grund hat, diesen italie
nischen Kirchenfürsten in dankbarem Andenken zu bewahren.



Siebentes Kapitel.

WILHELM AN DER KURIE UND ALS KARDINAL- 
BISCHOF VON SARINA, 1243—1247.

Wann Wilhelm von Modena von Preussen nach Italien aufge
brochen ist, kann, wie schon angedeutet wurde, nicht genauer be
stimmt werden, als dass es in der Zeit zwischen Mai 1242 und Januar 
1243 geschehen sein muss.1) Dabei ist Wilhelm wohl zunächst durch 
Polen und Schlesien gezogen. Wenn dies der Fall ist, hat er vielleicht 
bei dieser Durchreise die Ermahnung an die heilige Hedwig, die 
Gemahlin Herzog Heinrichs L, ergehen lassen, dass sie in ihrer schwe
ren Krankheit sich nicht des Fleisches enthalten sollte, eine Ermah
nung, von der uns die Vita S. Hedwigis berichtet.* 2) Dies kann aber 
ebensogut bei einer früheren Durchreise des Legaten geschehen sein; 
da Hedwig jedoch am 15. Oktober 1243 das Zeitliche segnete, liegt 
es nahe zu vermuten, dass sie das Jahr zuvor schon krank war.

i) Da Wilhelm am 1. März 1243 in Viterbo ist, muss er vor Neujahr aus 
Preussen abgereist sein.

2) SS. rer. Siles. II 15: Dum igitur perseveranter sic carnale devitaret 
edulium, dominus Wilhelmus Mutinensis, veniens apostolice sedis legatus per 
Poloniam, ei tunc egrotanti ut reficeretur carnibus precipiendo injunxit.

3) Durch den Tod des Papstes brauchten solche Legationen wie die Wil
helms nicht beendigt zu werden. Ruess, Die recht!. Stellung der päpstl. Lega
ten S. 139. Sägmüller, Tätigkeit und Stellung der Kardinale S. 117.

Es ist eigentlich etwas auffallend, dass Wilhelm gerade 1242, 
nachdem er während etwa eines Jahres der Sedisvakanz sein Amt 
verwaltet hatte,3) sein Legationsgebiet verlassen hat, obwohl dasselbe 
so schwer von Herzog Swantopolk und den Preussen bedrängt wurde. 
Man sollte meinen, seine Anwesenheit wäre gerade damals für die 
Christenheit dieser Gegenden von hohem Wert gewesen. Indessen 
ist es nicht Wilhelms Absicht gewesen, mit seiner Reise nach Italien 
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seine Legation zu beendigen. Dies ist aus der Tatsache zu ersehen, 
dass er auch in Italien mit dem Legatentitel bezeichnet wurde,1) 
denn wenn er nicht die Absicht gehegt hätte, nach Preussen zurück
zukehren, hätte seine Legation sofort beendigt werden müssen.* 2) 
Da es zudem äusserst ungewöhnlich war, dass Legaten ihre Pro
vinz verliessen, ohne dass dabei auch ihre Legation als erloschen 
betrachtet wurde — nach strenger, juristischer Auffassung durfte 
ein Verlassen der Provinz äusser im Notfälle überhaupt nicht statt
finden3) — erkennen wir, dass unser Legat triftigen Grund zu seiner 
Reise gehabt haben muss. Vielleicht beabsichtigte er, vor allem effek
tive Hilfe von Seiten der Kurie für die preussische Mission zu holen?

4) Westenholz, Rainer v. Viterbo Anhang I. Pr. UB. I n. 142—143. Noch 
am 8. Oktober 1243 bezeichnet Innocenz IV. Wilhelm als in partibus illis 
apostolice sedis legatus. Pr. UB. I n. 152.

2) Ruess, a. a. O. S. 136.
3) Ruess, a. a. O. S. 136. Zimmermann, Die päpstl. Legation S. 246, be

hauptet mit Unrecht, dass es vor dem Ende ihrer Mission den Legaten nicht 
erlaubt war, ihr Gebiet zu verlassen. Dass Ruess recht hat, erhellt ja schon ge
rade aus dem Beispiel Wilhelms von Modena, auf das R. sich jedoch nicht be
zogen hat.

4) Weber, Der Kampf zwischen Papst Innocenz IV. und Kaiser Fried
rich II. S. 1 f. Kantorowicz, Kaiser Friedrich II. S. 528, glaubt, dass vier 
Kardinale sich in Rom befanden.

Als Wilhelm in Italien ankam, dauerte die Sedisvakanz noch 
immer fort, weshalb die Kurie von dem Kardinalkolleg geleitet wurde. 
Dieses war allerdings zu dieser Zeit wenig zahlreich und ausserdem 
zersplittert, indem drei Kardinale von den Römern zurückgehalten 
und zwei von Friedrich II. in Haft gehalten wurden, während schliess
lich drei sich in Anagni aufhielten.4) Den letztgenannten gesellte 
sich der im August 1242 vom Kaiser freigegebene Otto von St. Niko
laus hinzu, und diese vier Kardinale leiteten dann bis weit ins Jahr 1243 
hinein die römisch-katholische Kirche. Es versteht sich von selbst, 
dass eine gewaltige Rürde von Arbeit und Verantwortung auf ihren 
Schultern ruhte. Daher müssen sie den aus dem Norden zurück
kehrenden Wilhelm von Modena, der direkt nach Anagni gegangen 
sein wird, mit Freude begrüsst haben: seine Erfahrung, sein reifes 
Urteil und energisches Wesen bedeutete einen Zuschuss von Kraft, 
den auszunutzen sie keineswegs gezögert haben.

Bei der sehr mangelhaften Kenntnis, die wir in Bezug auf diese 
Angelegenheiten haben, wissen wir nicht, ob Wilhelm im Winter 
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1242—43 an den Verhandlungen zwischen dem Kaiser und den 
Kardinalen teilgenommen hat; im Mai 1243 ist dies aber der Fall ge
wesen. Zuvor war er jedoch vom Kardinal Rainer von Viterbo nach 
dessen Vaterstadt gesandt worden, was sicher nicht nur geschah, 
um dort die Weihe eines Friedhofes vorzunehmen. Eine Urkunde 
des Archivio diplomatico zu Viterbo berichtet nämlich, dass der 
apostolische Legat Wilhelm, ehern. Bischof von Modena, im Auftrage 
des Kardinaldiakons Rainer am 1. März 1243 den Friedhof der 
Kirche S. Maria a Gradi zu Viterbo geweiht habe.1) Elisabeth von 
Westenholz, die Biographin Rainers von Viterbo, meint,* 2) dass die 
Entsendung des hochstehenden Mannes bezeichnend für die Macht 
des Kardinals sei, wozu aber zu bemerken ist, dass Wilhelms Sen
dung nach Viterbo sicher hauptsächlich wegen politischer Zwecke 
erfolgte, dass er aber sehr gern dem Kardinal Rainer und der 
Kirche S. Maria den genannten Dienst leistete, weil Rainer selbst 
die Kirche dem Dominikanerorden erbaut hatte.3)

T) BFW. 10160 b. Westenholz, Rainer v. Viterbo Anhang I: dominus 
Guilielmus olim episcopus Mutinensis, apostolice sedis legatus, de mandato 
venerabilis patris domini Rainerii S. Marie in Cosmedin diaconi cardinalis, 
qui tunc Viterbiensis ecclesie curam gerebat, benedixit et consecravit cimite- 
rium ecclesie S. Marie ad Gradus Viterbii.

a) A. a. O. S. 72.
3) Ibidem S. 32 ff. Da, wie wir wissen, Kardinal Rainer schon seit Anfang 

des Jahres 1243 in Viterbo Vorbereitungen zur Losreissung der Stadt von 
der kaiserlichen Herrschaft getroffen hatte (Maubach, a. a. O. S. 9), ist es 
möglich, dass Wilhelm in dieser Richtung daselbst gewirkt hat. Viel kann er 
jedoch nicht ausgerichtet haben, ohne dass es zu Ohren des Kaisers gekom
men wäre, in welchem Fall seine spätere Vermittlertätigkeit zwischen Kaiser 
und Kurie unmöglich gewesen wäre.

4) Uber den fanatischen Charakter Rainers von Viterbo s. Westenholz’ 
Biographie. Die Verf, bringt allerdings der begreiflichen Neigung einige Opfer, 
seine Charakterzüge in vorteilhaftem Lichte darzustellen.

Rainer von Viterbo war ein Freund des heiligen Dominikus ge
wesen und hatte immer seinen Orden begünstigt, und so erscheint 
es wahrscheinlich, dass das Verhältnis zwischen ihm und Wilhelm 
von Modena zu Beginn von Wilhelms Anwesenheit zu Anagni sich 
gut gestaltet hat. Dieses kann jedoch kaum lange gedauert haben, 
denn Rainer trat bald so gehässig gegen den Kaiser und dessen Partei 
auf,4) dass der friedlich gesinnte Wilhelm sich davon abgestossen 
gefühlt haben muss.
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Im Mai 1243 war Friedrich IL vor Rom gerückt in der Absicht, 
die Stadt zu erobern. Dies musste die Kirche zu verhindern suchen, 
und deshalb sandten die in Anagni versammelten Kardinale einige 
Boten zum Kaiser mit der dringenden Ermahnung, die Belagerung 
der »ewigen Stadt» aufzuheben. Unter diesen Boten finden wir den 
ehern. Bischof von Modena und äusser ihm die Erzbischöfe von Rouen 
und Messina, die Bischöfe von Reggio und Brescia und die Äbte von 
Cluny und Clairvaux.1) Von diesen standen wenigstens Wilhelm von 
Modena und die beiden Bischöfe in freundschaftlichen Beziehungen 
zum Kaiser, und so nahm denn dieser auch Rücksicht auf die Vor
stellungen der Gesandtschaft, dass die kaiserliche Streitmacht vor 
Rom die Sicherheit der Kardinale derart bedrohe, dass sie die Papst
wahl nicht vornehmen wollten. Friedrich zog sich aus der Nähe 
zurück, und dann kam es zu neuen Verhandlungen, über deren Gang 
nichts bekannt ist, die aber zur Freilassung des Kardinals Jakob 
von Palestrina von Seiten des Kaisers führten, während die Kardinale 
die Abberufung des lombardischen Legaten Gregor von Montelongo 
versprachen und zudem eine die Wünsche des Kaisers berücksichti
gende Papstwahl in Aussicht stellten.* 2) Bei diesen Verhandlungen 
hat sicher Wilhelm sein Bestes getan, um einen Vergleich zwischen 
dem Kaiser und den Kardinalen herbeizuführen. Dazu hatte er 
grosse Voraussetzungen, nicht nur in seinem diplomatischen Wesen, 
sondern auch, weil er dem Kaiser seit langem bekannt war und ihm 
besonders durch seine langjährige Wirksamkeit zugunsten des 
Deutschordens genehm sein musste.

i) BFW. 3366. Huill-Bréholles VI 95.
*) Über die eben angedeuteten Ereignisse s. Westenholz, a. a. O. S. 68, 

Weber, a. a. O. S. 5 ff., Schirrmacher, a. a. O. IV 36 ff.
8) Kantorowicz, a. a. O. S. 533.
4) Rodenberg, Die Friedensverhandlungen zwischen Friedrich II. und

Innocenz IV. 1243—1244 S. 171, gibt wohl den wahren Grund hierfür an.
6) Über den Zeitpunkt der Abreise der Boten aus Anagni s. Ep. pont. II 

n. 7 Note 1.

Die Sedisvakanz wurde am 25. Juni 1243 durch die Wahl des 
Genuesen Sinibald Fiesco beendet, der den Namen Innocenz IV. 
annahm. Dieser, den Friedrich II. als seinen Freund betrachtete, 
scheint auch zu Beginn seines Pontifikats nach Frieden gestrebt zu 
haben.3) Zwar empfing er die vom Kaiser bald nach seiner Thron
besteigung zu ihm gesandten Boten nicht,4) Anfang August5 6) ergriff 
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er aber die Initiative, indem er eine Gesandtschaft an den Kaiser 
nach Melfi sandte, die aus dem Erzbischof Peter von Rouen, dem 
ehern. Bischof von Modena und dem Abt Wilhelm von St. Facundo 
bestand.1) Sie sollten dem Kaiser mitteilen, über welche Punkte 
unbedingt verhandelt werden müsste2) und überdies, um die aufrichtige 
Friedensliebe des Papstes dem Kaiser zu versichern. Die Zusammen
setzung der Gesandtschaft war mit Hinblick darauf erfolgt, dass sie 
dem Kaiser genehm sein solle,3) und die Boten haben sich auch 
bemüht, durch gemässigtes Auftreten Friedrich II. wohlwollend zu 
stimmen; darin hatten sie Glück und sind von ihm gut aufgenommen 
worden, denn Friedrich hat selbst später bezeugt, dass der Ton dieser 
Boten ein freundlicher und friedlicher gewesen sei.4)

Die Aufgabe der drei Boten war aber in der Hinsicht undankbar, 
dass die Forderungen des Innocenz zu ultimativ abgefasst waren. 
Der Kaiser vermied, dieselben den Verhandlungen zu Grunde zu 
legen, und überreichte statt dessen den Unterhändlern eine Reihe 
von Klagen und Forderungen auf Erfüllung früherer Versprechen 
der Kurie. Da die Gesandten dieselben nicht entscheiden konnten, 
wurden sie dem Papste mit dem Ersuchen um Verhaltungsbefehle 
übermittelt. In einem Schreiben vom 26. August an seine Gesandten 
beantwortete Innocenz die Klagen Friedrichs und lehnte alle seine 
Forderungen ab.5) Damit scheiterten die Unterhandlungen zu Melfi 
gänzlich, und die Gesandtschaft hätte mit einem vollkommen nega
tiven Ergebnis zurückkehren müssen, wenn sie nicht in einer Neben
sache besseres Glück gehabt hätte: der Kaiser bewog nämlich die 
Boten, um eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zu ermöglichen,6)

x) Rodenberg, а. а. О., meint, dass die Sendung Wilhelms von Piemont 
an den Kaiser noch in den letzten Tagen des Juli nicht in Aussicht genommen 
war, »da er damals von neuem zum Legaten für Preussen ernannt wurde.» 
Wilhelm wurde aber nicht von neuem ernannt, sondern hatte noch am 29. 
Juli 1243 seine Legatenwürde.

2) Rodenberg, а. а. О.
s) Alle drei waren früher als Vermittler in dem Kampfe aufgetreten. 

Vgl. BFW. 3372 a und Rodenberg, а. а. О.
4) Rodenberg, а. а. О. М. G. Const. 11 342.
5) Näher über das Vorhergehende bei Weber, a. a. O. S. 25 ff. und Roden

berg, a. a. O. S. 171 ff.
6) Innocenz hatte der ersten Gesandtschaft Friedrichs IL, in welcher sich 

die Magister Peter von Vinea und Taddeus von Suessa befanden, die Audienz 
unter dem Vorwand verweigert, dass ein Papst wissentlich niemals Exkommu
nizierte empfangen habe. Rodenberg, а. а. О.
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die Absolution seiner sachkundigsten Räte, die er als Unterhändler 
brauchen wollte, vom Papste zu erwirken. Innocenz willigte in den 
Vorschlag seiner Gesandten ein und bevollmächtigte sie in einem 
Schreiben vom 2. September,1) die kaiserlichen Boten von dem Banne 
zu lösen. Daraufhin wurden Peter von Vinea, Taddeus von Suessa 
und der Erzbischof von Palermo von den drei päpstlichen Boten 
absolviert. Bald darauf kehrten diese zur Kurie zurück.

4) Berger 93, Ep. pont. II n. 20. Weber, a. a. O. S. 33, gibt an, dass es 
dem Kaiser gelungen sei, den Führer der päpstlichen Gesandten (den Erz
bischof von Rouen?) zur Vermittelung bei Innocenz zu gewinnen. Davon steht 
jedoch nirgends etwas. Der Papst wendet sich vielmehr an alle drei Boten.

2) Rodenberg, а. а. О. passim. Maubach, Die Kardinale S. 25.
3) Maubach, a. a. O. S. 6 f. und 11.
4) Matthaeus Paris., Chron. Majora V 230: Erant nempe ipsi duo re vera 

dum viverent amicissimi. Gerardus de Fracheto, Vitae fratrum (posterior 
redactio) S. 334: secundus (Wilhelmus), qui fuerat amicissimus illius defuncti 
(Ottonis). Vgl. Maubach, a. a. O. S. 15 f. und Wenck, Das erste Konklave 
S. 131.

6) Vielleicht hat sich gerade damals ihre Freundschaft ausgebildet.

Mit dem Angeführten hört unsere Kenntnis von der Beteiligung 
Wilhelms von Piemont an den Friedensverhandlungen zwischen Papst 
und Kaiser auf. Wenn er auch nicht weiter an Gesandtschaften zum 
Kaiser teilgenommen hat, da wir nur von Sendungen der Kardinale 
Otto, Stephan, Egidius, Rainald und Peter hören,* 2) so hat er sicher 
doch auch weiterhin in vermittelndem Sinne an der Kurie gewirkt 
und sich demnach der Friedenspartei an derselben angeschlossen. 
Kardinal Otto von St. Nikolaus war besonders eifrig für den Frieden 
wirksam und dem Kaiser wohlgesinnt,3) und da wir wissen, dass Otto 
und Wilhelm intime Freunde gewesen sind,4) müssen sie gerade 1243— 
1244 zusammen gearbeitet haben.5)

Obwohl wir so gut wie nichts über die Tätigkeit Wilhelms an 
der Kurie vor seiner Erhebung zum Kardinal im Mai 1244 wissen, 
ist es deutlich, dass Innocenz IV. seine Dienste nötig gehabt hat, denn 
sonst hätte er ihn nach Preussen zurückkehren lassen, was Wilhelm 
zweifelsohne gewünscht hat. Die Anwesenheit des Legaten in Preus
sen wäre in der Tat sehr notwendig gewesen, sowohl um dem verhäng
nisvollen Kampf zwischen Swantopolk und dem Deutschorden ein 
Ende zu machen, als auch um die neulich vollzogene Diözesaneintei- 
lung durch Einsetzung von Bischöfen praktisch durchzuführen und 
den immer noch scharfen Streit zwischen Christian und dem Orden 
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zu beendigen. Es ist aber verständlich, dass die Kurie bei der gerin
gen Stärke des Kardinalkollegs ein Bedürfnis nach der Mitwirkung 
aussenstehender Männer hatte und ganz besonders, wenn es sich um 
eine mit der Arbeitsweise der Kurie so vertraute Person, wie es der 
frühere Vizekanzler Wilhelm war, handelte.

Da Wilhelm nicht nach Preussen reisen durfte, hat er an der 
Kurie sein Bestes getan, um Hilfe für das bedrängte Christentum des 
Missionslandes zu schaffen. Er hat sicher mitgewirkt bei dem Zu
standekommen der zahlreichen Kreuzzugsbullen gegen die Ungläu
bigen Preussens und Livlands, die Innocenz IV. im September und 
Oktober 1243 ergehen liess. Diese Bullen, die übrigens alle an den 
Dominikanerorden gerichtet sind, ermahnten zur Kreuzpredigt in 
den Diözesen Deutschlands, in Polen, Pommern und Böhmen,1) 
ja sie ergingen auch an die Dominikaner Dänemarks, Schwedens 
und Norwegens.2)

Wilhelm hatte sein Legatenamt niederlegt, als der Beschluss ge
fasst wurde, dass er nicht nach Preussen zurückkehren sollte, denn 
am 15. Juli 1244 wurde er von neuem zum Legaten für die Ost
seeländer ernannt. Wie gesagt, wissen wir nichts von der Tätigkeit 
Wilhelms im Winter 1243—1244, er wird aber an der Kurie, die im 
Oktober nach Rom übersiedelte, beschäftigt gewesen sein.

Am 28. Mai 1244 wurde Wilhelm von Piemont bei der ersten 
Kardinalkreation Innocenz’ IV. zum Kardinal ernannt, wobei ihm 
eine besondere Ehre erwiesen wurde, indem er der vornehmsten Klasse 
des Kollegs als Bischof von Sabina zugeteilt wurde. Gleichzeitig 
ernannte Innocenz elf andere Kardinale.3) Der Anlass zu dieser 
grossen Ordination war teils der, dass das heilige Kolleg auf nur 8 
Männer zusammengeschmolzen war,4) während es noch beim Tode

x) Codex dipi, et epist. Moraviæ 111 n. 44, für Böhmen und Mähren, dat. 
20. September. Berger 162—163, Pr. UB. 1 n. 146, dat. 23. September. Pr. 
UB. I n. 148, dat. 1. Oktober. Pr. UB. I n. 151, dat. 7. Oktober. Vgl. Pott
hast 11137.

2) Berger 162. Pr. UB. I n. 146, 148 und 151.
8) Über sie s. Kubel, Hierarchia S. 7, Maubach, a. a. O. S. 14 ff. Bei dieser 

Gelegenheit wurde überdies Otto von St. Nikolaus zum Kardinalbischof von 
Porlo befördert.

4) Nach Nicolaus de Carbio, SS. rer. Itai. Ill 592 y und Winkelmann in 
Forsch, zur deutschen Gesch. X 251, wären sie nur 7 gewesen, da aber Jakob 
von Palestrina gemäss Maubach, a. a. O. S. 2, erst am 5. Juni 1244 starb, 
waren sie tatsächlich bei der Kreation des Innocenz 8.
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Innocenz’ III. 27 Mitglieder gehabt hatte,1) teils und vornehmlich 
der, dass einige Kardinale energisch auf einen Frieden mit dem Kai
ser drangen und sich der scharfen Politik von Innocenz widersetzten.* 2) 
Durch Ernennung von mehreren unbedingten Anhängern seiner Politik 
zu Kardinalen konnte der Papst mit einem Schlage die unbequeme 
Opposition beseitigen. Gerade dies hat Innocenz getan, indem von 
den 12 Kreierten nur 4 als mehr oder weniger friedlich und kaiser
freundlich gesinnt bezeichnet werden können,3) während die übri
gen eifrige und tatkräftige Förderer der streng kirchlichen Rich
tung wurden. Im Lichte dieser Tatsachen wird die Erhebung Wil
helms noch bemerkenswerter: obwohl sie als eine Konzession an die 
Friedenspartei betrachtet werden muss,4) kann man doch nicht an
nehmen, dass Innocenz sie vorgenommen hätte, wenn er sich nicht 
der unermesslichen Dienste, die Wilhelm der Kirche geleistet hatte 
und noch leisten konnte, bewusst gewesen wäre.

г) Wenck in Gött. gel. Anzeigen 1900 S. 160. Die Zahl der Kardinale war 
seit Anfang des 12. Jahrhunderts, wo sie etwa 50 betragen hatte, in ständiger 
Abnahme.

2) Über diese Meinungsverschiedenheit an der Kurie siehe Weber, a. a. O. 
S. 63 f.

3) Vgl. Maubach, a. a. O.
4) Maubach, a. a. O. S. 17.

Der Mann, der auf sein italienisches Bistum verzichtet hatte, um 
sich ganz der Mission im Norden zu widmen, sass also jetzt unter 
den Männern, die dem höchsten Leiter der römisch-katholischen 
Kirche in erster Reihe Rat und Hilfe geben sollten. Würde Wilhelm, 
der schon in seiner Jugend den Wunsch gehegt hatte, den Heiden 
als Missionar das Wort Gottes zu verkündigen, der 1234 den Papst 
darum angefleht hatte, nach dem unwirtlichen und heidnischen 
Norden gehen zu dürfen, jetzt im Herbst seines Lebens damit 
zufrieden sein, eine Würde zu tragen, die ihn mitten in den Brenn
punkt der damaligen Welt hineinstellte und ihn zur Teilnahme an 
Kämpfen, Intriguen und allerlei Geschäften aus der ganzen christ
lichen Welt nötigte? Die Antwort lautet verneinend, und wir brau
chen dieselbe nicht nur aus unserer Kenntnis seines Charakters und 
seines früheren Lebenslaufes heraus zu konstruieren, sondern haben 
sie von Wilhelm selbst. In dem Brief, den er dem Prior der grossen 
Karthause, Hugo, 1246 schrieb, bezeichnet er sich als sehr unglück
lich und bedrückt wegen seiner Erhebung, weil er gezwungen sei, 
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»unter den Gebietern der Kirche und der Welt zu sitzen».1) Nur nach 
der Einsamkeit und der Ruhe der Karthause treibe ihn die Sehn
sucht. Obwohl nun einige Ausdrücke in dem langen Briefe — worauf 
wir noch zurückkommen werden — nur gewöhnliche Phrasen sind, 
müssen wir die Grundstimmung derselben, dass Wilhelm sich demütig 
von dem bewegten Leben an der Kurie fortsehnte, als aufrichtig und 
wahr anerkennen, weil keinerlei Tatsachen gegen sie sprechen, und 
weil sie mit allem, was wir von dem früheren Leben Wilhelms wissen, 
gut übereinstimmt.

Wenn also Wilhelm wegen aller der ihn abstossenden Seiten des 
Kardinalates über seine Ernennung nicht gerade glücklich war, muss 
er andererseits auch erkannt haben, dass seine neue Würde und die 
damit verbundene grössere Autorität dem Missionswerke und den 
Staatsgebilden des Nordostens in hohem Grade nützen konnte. Teils 
konnte er noch viel erfolgreicher als früher die päpstliche Politik 
in diesen Ländern in die von ihm gewünschte Richtung leiten, teils 
konnte er persönlich mit noch grösserer Autorität daselbst die Ver
hältnisse ordnen und als unbestrittener Gebieter der Missionsländer 
auftreten.

Wilhelm von Sabina hatte durchaus nicht auf seine früheren 
Pläne, nach seinem ehemaligen Legationsgebiet zurückzukehren, 
verzichtet. Schon kurze Zeit nach seiner Kreation, am 15. Juli 1244, 
wurde er zum vierten Mal zum Legaten ernannt, wobei er eine grös
sere Provinz als je zuvor erhielt, indem zu ihr Livland, Preussen— 
Kuhnerland, Gotland, Öland, Finnland, Estland, Semgallen, Kur
land, Litauen, das Erzbistum Gnesen, die Diözesen Prag und Olmütz, 
sowie Oesterreich, Steiermark und die anderen Länder des Herzogs 
von Oesterreich geschlagen wurden.2) Dieses gewaltige Legations
gebiet ist ein beredtes Zeugnis für den Gewinn, den das Christentum 
in den Ostseeländern seit 1224 gemacht hatte und zugleich für das 
gesteigerte Ansehen und Vertrauen, das sich der Stellvertreter des 
Papstes in den verflossenen 20 Jahren erworben hatte.

Diese Legation wird schon im Mai geplant worden sein, denn

!) Mabillon, Vetera analecta III 497: Afflictus miserandum in modum, . . . 
sum, nec me gravabat in tantum episcopalis sarcina, qvanquam immensa, 
qvantum premit jam et incendit, qvod, opprobrium hominum et abjectio 
plebis de stercore miserabili elevatus, ego sedere jam jubeor inter Ecclesiae 
mundique principes.

«) BFW. 10167 b, LUB. I n. 179, Pr. UB. I n. 157.
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damals stellte Innocenz ein paar Bullen zugunsten der Kreuzfahr
ten gegen die Preussen aus: am 19. Mai nahm er den Herzog Kasimir 
von Kujavien, der das Kreuz genommen hatte, und die Kreuzfahrer 
in seinem Herzogtum in den apostolischen Schutz,1) und ernannte 
danach die Bischöfe von Breslau und Leubus und den Abt von St. 
Vincenz bei Breslau zu Konservatoren Herzog Kasimirs und seiner 
Kreuzfahrer;2) in der letzten Hälfte des Mai gewährte der Papst 
dem Herzog Friedrich von Oesterreich und allen, die ihm auf seinem 
geplanten Kreuzzug nach Preussen folgen würden, denselben Ablass, 
der den Palästinafahrern bewilligt wurde.3) Man sieht, welche Kräfte 
in Gang gesetzt worden waren, um das Christentum in Preussen 
wiederherzustellen. Dass Wilhelms erneute Legation nicht schon im 
Mai angekündigt wurde, hat vielleicht seinen Grund in den unruhigen 
Verhältnissen, unter denen die Kurie vor der Flucht des Papstes 
nach Genua lebte.

Dass Wilhelm von Piemont die ganze Zeit, nachdem er Preussen 
verlassen hatte, dahin zurückzukehren gewünscht hatte, dürfte 
sicher sein. Wie viel heisser muss sich aber Wilhelm, nachdem jede 
Hoffnung auf eine friedliche Beendigung des Kampfes zwischen 
Papsttum und Kaisertum mit der Flucht des Innocenz geschwunden 
war, — und zwar einer Flucht, die ohne Mitwissen des grössten Teiles 
des Kardinalkollegiums geschah4) — von dem kriegerischen Haupt
quartier, zu dem die Kurie geworden war, fortgesehnt haben? Wir 
glaubten früher eine gewisse Verbindung zwischen den vorigen Lega
tionen des Modeneser Bischofs und den unruhigen Verhältnissen 
Italiens nachweisen zu können;5) eine solche ist auch 1244 vorhanden 
gewesen.

Wichtiger als diese negative Ursache für seine Ernennung zum 
Legaten war jedoch die positive, die wir schon berührt haben: sein 
Wunsch, sowohl äusseren wie inneren Frieden in Preussen herzu
stellen. Dass die Legation in erster Linie Preussen gelten sollte, zeigt 
ein päpstliches Schreiben vom 21. Juli an die Bewohner des Kulmer-

i) Pr. UB. I n. 154.
2) Pr. UB. I n. 155, dat. 21. Mai 1244.
3) Pr. UB. I n. 156, Datierung unvollständig; 16—31. Mai.
4) Besonders mag die Tatsache, dass der gute Freund Wilhelms, Kardinal 

Otto, in Unterhandlungen mit dem Kaiser zurückgelassen wurde, ohne über 
die Absichten des Innocenz unterrichtet zu werden (Maubach, a. a. O. S. 25), 
dem Kardinal von Sabina nicht allzusehr gefallen haben.

5) Oben S. 71.
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landes und die Deutschen Preussens.1) In diesem zeigt der Papst den 
genannten Adressaten an, dass er ihre Wünsche nach einem Legaten, 
»dem nämlich, nach dem Ihr mit all Eurem Verlangen trachtet», 
sowie andere ihrer Bitten gern erfüllt habe,* 2) indem er den Bischof 
von Sabina in ihre Gegenden sende. Diese Äusserung Innocenz’ 
IV. ist uns äusserst interessant. Sie zeigt unzweideutig, dass alle 
Deutschen im Gebiete Kulmerland—Preussen und vielleicht auch die 
Eingeborenen des Kulmerlandes3) an der Kurie grosse Anstrengungen 
gemacht haben müssen, um den erprobten Wilhelm wieder als Lega
ten für ihr Land zu erhalten.

4) Pr. UB. I n. 158. Aus Genua.
2) votis vestris tam super mittendo vobis legato, illo videlicet, quem tolis 

desideriis affectatis, quam etiam super aliis ad commodum vestrum spectanti
bus libenter annuimus.

3) Es ist bemerkenswert, dass Innocenz sein Schreiben nicht nur an den 
Deutschen Orden richtete.

4) Ruess, a. a. O. S. 135.

In einer Zeit, als die päpstlichen Legaten im allgemeinen verhasst 
waren,4) sowohl weil sie im Rufe der Habsucht standen, als auch 
weil die Kosten ihrer Unterhaltung schwer auf ihren Legations
gebieten lasteten, musste ein Legat nicht nur eine grosse Bega
bung haben, um so bedeutende Aufgaben zu erledigen, sondern auch 
einen tadellosen Charakter besitzen, um sich bei den Einwohnern 
seiner Legationsprovinz so beliebt machen zu können, dass sie ihn 
mit aller Macht zurückzubekommen suchten. Beides war bei Wil
helm von Piemont der Fall.

Über die Zwecke der vierten Legation Wilhelms haben wir keine 
Nachrichten. Die Ernennungsbulle vom 15. Juli 1244, die fast gleich
lautend mit derjenigen vom 21. Februar 1234 ist, erwähnt nur ganz 
allgemein als Ziel die Verkündigung des Evangeliums. Jedoch ist 
es deutlich, dass die wichtigsten Aufgaben gerade die früher genann
ten, nämlich die Durchführung der Diözesaneinteilung durch Ein
setzung von Bischöfen und die Wiederherstellung des Christentums 
in Preussen gewesen sind. Eine Tatsache spricht entschieden dafür, 
dass Wilhelm eifrig zugunsten des Kreuzzuges gegen die abgefallenen 
Preussen wirken sollte: seine Ernennung zum Legaten auch für die 
Länder des Herzogs von Oesterreich. Dieser hatte ja eine Kreuz
fahrt nach Preussen versprochen, weshalb offenbar die Absicht 
bestanden hat, dass Wilhelm von Sabina seine Reise durch die genann- 
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len Länder vornehmen sollte, um dabei den Herzog und seine Unter
tanen um eine wirklich effektive Hilfe zu bitten. Der Kampf zwischen 
dem Deutschorden und den polnischen Herzögen einerseits, und 
Swantopolk und den Preussen andrerseits dauerte, von einigen kurzen 
Friedenszeiten abgesehen, immer weiter, und zwar unter grossen 
Anstrengungen und Schwierigkeiten für die Deutschen,1) so dass sie 
grosser Zuströme von Kreuzfahrern bedurften. Zur Enttäuschung 
der preussischen Deutschen war das Resultat der jahrelangen Kreuz
predigten sehr gering. Nur kleine Scharen erschienen, der öster
reichische Herzog scheint seine beabsichtigte Fahrt nicht persönlich 
unternommen, sondern nur einige Leute gesandt zu haben,1 2) und 
schliesslich wurde nichts aus der schon beschlossenen Sendung Kar
dinal Wilhelms nach Preussen.

1) Über die Kämpfe 1243—1244 s. Ewald, a. a. O. II 104—137 und 170— 
185.

2) Ewald, a. a. O. II 135 f.
3) Dass dies die Absicht gewesen ist, erhellt daraus, dass die Bulle an Chri

stian vom 16. Januar (Pr. UB. I n. 159) wörtlich am 5. Februar wiederholt 
wurde, d. h. zu gleicher Zeit, als der Dominikaner Heinrich statt Wilhelm den 
Auftrag erhielt, die Wahl Christians zu überwachen. Berger 1039—1040, Pr. 
UB. I n. 927.

4) Pr. UB. I n. 159. Die Herausgeber erwähnen eine Registrierung dieses 
Ausführungsmandats der Aufforderung an Christian, die folgendermassen 
lautet: Episcopo Sabinensi, ut interdicat sibi post duos menses electionem.
Dieses Ausführungsdekret muss etwa gleichzeitig mit der Bulle an Christian 
ausgestellt worden sein. Vgl. Plinski, a. a. O. S. 89 Note 2.

6) Berger 1032.

Aus diesem und jenem Grunde wurde die Abreise des Legaten 
bis auf den Zeitpunkt verschoben, wo der Papst glücklich Lyon er
reicht und sich dort dauernd eingerichtet hatte. Im Januar 1245 stand 
jedoch Wilhelms Reise unmittelbar bevor, denn damals wurde ihm 
der Befehl des Papstes an Bischof Christian, dass dieser sich eine der 
neugegründeten Diözesen binnen zwei Monaten wählen sollte, zur 
persönlichen Übergabe an Christian zugestellt;3) zugleich erhielt 
Wilhelm das Mandat, nach zwei Monaten Christian die Wahl zu ver
bieten.4)

Im letzten Augenblicke hielt Innocenz die Anwesenheit Wilhelms 
von Sabina an der Kurie für vollkommen unentbehrlich,5 6) weshalb 
beschlossen wurde, dass der Kaplan Wilhelms, ein Dominikaner
bruder Heinrich, statt seiner nach Preussen gehen sollte. Am 1. 
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Februar 1245 erhielt er verschiedene Aufträge,1) wurde aber nicht 
zum Legaten ernannt, sondern ist als einfacher Nuntius zu betrachten; 
die Legatenwürde für Preussen und die anderen Missionsländer an 
der Ostsee blieb vorläufig Wilhelm von Sabina allein vorbehalten. 
Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, dass Wilhelm, ohne nach 
seiner Provinz zu gehen, doch eine Zeitlang als Legat auftrat;1 2) sie 
hat m. W. kein Seitenstück.3) Doch bedurfte Wilhelm wahrschein
lich speziell päpstlicher Vollmachten, um Amtshandlungen in Lyon 
vornehmen zu können. Wie lange dieser Zustand gedauert hat, ist 
nicht zu bestimmen, es ist aber nicht unmöglich, dass Wilhelm die 
Legatenwürde bis zur Ernennung von Albert Suerbeer zum Legaten 
für die Ostseeländer, die am 2. April 1246 erfolgte,4) behalten hat.5) 
Es ist nämlich zu beachten, dass der Abt Opizo, der im Herbst 1245 
die Aufträge Heinrichs übernahm, auch nicht zum Legaten ernannt 
wurde, sondern nur als Nuntius aufgetreten sein kann.6) Jedenfalls 
steht der Umstand, dass Wilhelm von Sabina die Legatenwürde 
lange bekleidet hat, ohne nach seiner Provinz zu reisen, in Verbin
dung mit dem Streben des Papstes, die Missionsländer im Nord
osten dauernd der Leitung eines Legaten unterzuordnen.

1) Berger 1029, Pr. UB. I n. 165. Über Heinrich s. Touron, Hist, des Hom
mes Illustres S. 241, und (ihn berichtigend) Altaner, a. a. O. S. 170 Note 52.

a) Der Papst bezeichnet Wilhelm als apostolischen Legaten in folgenden 
Erlassen: vom 1. Februar 1245 an Heinrich O. P. (Berger 1029) und den 
Deutschorden (Berger 1032), vom 5. Februar an Wilhelm selbst (Berger 1038), 
vom 5. oder 6. Februar an Heinrich O. P. (Berger 1040), vom 9. Februar an 
den Deutschorden (Berger 1116). Selbst nennt sich W. auch so in seiner Ur
kunde über die Teilung Kurlands vom 7. Februar (LUB. I n. 181).

a) Vgl. Ruess, a. a. O. S. 134 ff., der übrigens nicht auf diesen interessanten
Fall aufmerksam geworden ist.

«) Pr. UB. I n. 180.
6) Zwar bezeichnet sich Wilhelm in einer Urkunde vom 19. Oktober 1245 

(Strehlke, Regesten S. 130. Calmet, Hist, de Lorraine II Preuves 460) nur als 
Sabinensis episcopus, da diese aber nichts mit seinem Legationsgebiet zu tun 
hatte, brauchen wir daraus nicht unbedingt den Schluss zu ziehen, dass er 
damals nicht mehr Legat war.

•) Vgl. Pr. UB. I n. 170—174. Berger 1556, 1564—1567, wo Opizo nir
gends anders als Abt von Mezzanum bezeichnet wird.

Als Anlass dafür, dass der Kardinal von Sabina die Reise nach 
Preussen aufgab, gab Innocenz, wie erwähnt wurde, an, dass die An
wesenheit des Legaten an der Kurie notwendig war. Wir haben keinen 
Grund, die Richtigkeit dieser Erklärung zu bezweifeln. Schon die 
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Ernennung Wilhelms zum Legaten am 15. Juli 1244 hatte der Papst 
nur mit grossem Bedenken vorgenommen, da, wie er ausdrücklich 
schrieb, »die Gegenwart dieses Bischofs an dem apostolischen Stuhl 
wegen seiner vorzüglichen Tüchtigkeit Uns sehr gelegen ist.»1) In 
Lyon ist dann die Anwesenheit Wilhelms dem Papste ganz unent
behrlich geworden, was ganz natürlich ist, nicht nur, weil damals eine 
ganz aussergewöhnliche Arbeitslast auf den Schultern der 14 Mitglieder 
des Kardinalkollegs, die dem Papst nach Lyon gefolgt waren, gele
gen haben muss, sondern auch, weil Innocenz tatsächlich unermäss- 
lichen Nutzen aus der Erfahrung Wilhelms von Sabina ziehen konnte. 
Schon wenn es galt, die nordischen Staaten für die päpstlichen Inte
ressen auszunutzen, war Wilhelm, ein ausgezeichneter Ratgeber. 
Sein besonnenes Wesen und seine hervorragende diplomatische Bega
bung müssen bei einer Kurie von hohem Wert gewesen sein, die so 
sehr von Leidenschaften beherrscht wurde, wie die Innocenz’ IV.

*) Pr. UB. I n. 157: Licet autem presentia eiusdem episcopi apud sedem 
apostolicam propter prerogalivam virtutis ipsius nobis sit plurimum oportuna. 
In dem Schreiben vom 21. Juli an die Bewohner Preussens, Pr. UB. I n. 158, 
kehrt derselbe Satz wieder, jedoch mit dem Ausdruck propter maturitatem con
silii statt prerogativam virtutis.

2) Die erste Unterschrift Wilhelms bei einem feierlichen, päpstlichen 
Privileg, die wir kennen, ist vom 22. Juni 1244, als er in Civita Castellana — 
eine Woche vor der abenteuerlichen Flucht nach Genua — eine Bulle für das 
Kloster Koronowo in Polen unterzeichnete. Strehlke, Regesten S. 129.

3) Über diese Flucht s. Weber, a. a. O. S. 77—81 und Ludwig, Reise- und 
Marschgeschwindigkeit S. 93.

4) Nicolaus de Carbio, a. a. O. S. 592 y, zählt äusser Wilhelm folgende Kar
dinale auf: Johann von Toledo, Peter Capocci und Johann Gaetan Orsini. 
Den fünften nennt er hier zwar nicht, da er aber etwas früher erzählt, dass 
Wilhelm von St. Eustachius, Innocenz’ Neffe, den Papst auf der Fahrt nach 
Civita Vecchia begleitete, muss es offenbar dieser sein. Vgl. Maubach, a. a.O. 
S. 26.

5) Nicolaus de Carbio, a. a. O. S. 592 d.

Wir finden denn auch Wilhelm gleich nach seiner Erhebung zum 
Kardinal in der nächsten Nähe des Papstes.* 2) Er war unter den fünf 
Kardinalen, die Innocenz IV. auf seiner Flucht zur See von Civita 
Vecchia nach Genua (30. Juni—7. Juli) Folge leisten durften.3) Diese 
Tatsache ist deswegen beachtenswert, weil Wilhelm zur Friedens
partei gerechnet wurde, während die 4 anderen ausgesprochene An
hänger der Politik Innocenz’ IV. waren.4) Die Fahrt war so ausser
ordentlich stürmisch,5) dass Innocenz ernstlich erkrankte. Nach einer



N:o 5) Kardinal Wilhelm von Sabina 289

dreimonatlichen Erholungszeit setzte der Papst die Reise am 5. 
Oktober fort und gelangte über Vareggio, Stella, Cairo, Cortemiglia, 
S. Stefano, Asti, Susa, Mont Cenis, St. Michel, Chambéry, Haute- 
Combe und längs der Rhone nach Lyon, wo er am 29. November 
oder 2. Dezember 1244 eintraf.1) Auf der ganzen Reise folgte ihm 
Wilhelm von Sabina zusammen mit dem grössten Teil der Kardinale.

4) Ludwig, a. a. O. S. 93 f. Vgl. Weber, a. a. O. S. 83 ff.
8) Maubach, a. a. O. S_. 28.
3) Maubach, a. a. O. S. 30. Folz, Kaiser Friedrich II. und Papst Innocenz 

IV. S. 7 ff.
<) Maubach, a. a. O. S. 32 ff.

19 — Soc. Scient. Fenn., Comm. Hum. Litt. II. 5.

In Lyon wurde dann der Kardinal von Sabina ein Rad in der 
grossen Maschinerie, welche die ganze Christenheit nach ihrem Willen 
zu leiten bestrebt war. Deshalb ist es auch natürlich, dass sein per
sönlicher Einsatz beinahe sich ganz und gar unseren Blicken ent
zieht; wir lesen seinen Namen nur unter den Unterschriften der Kar
dinale bei feierlichen Privilegien und bei einigen Aufträgen des 
Papstes. Der Umstand jedoch, dass der Papst ihn nicht von sich 
lassen wollte, genügt, um uns erkennen zu lassen, dass Wilhelm von 
Sabina einer der von Innocenz am meisten geschätzten und deshalb 
auch einflussreichsten Kardinale gewesen ist.

Diese Behauptung bedarf jedoch einer Einschränkung: in Fragen, 
welche die hohe Politik betrafen, das Verhältnis der Kirche zum Kai
sertum, hat Wilhelm gewiss nicht seinen Einfluss in dem Masse geltend 
machen können, wie er es gewünscht hätte. Der Einfluss der dem Kai
ser günstig gesinnten Kardinale war seit der Übersiedelung der Kurie 
nach Lyon fast erloschen.* 2) Innocenz IV. war von nun an fest ent
schlossen, den Kampf gegen Friedrich II. bis zur Vernichtung zu 
führen. Wohl versuchte die Friedenspartei im Kardinalkollegium 
unter Führung Ottos von Porto die Friedensverhandlungen zu för
dern, welche im Anfang des Jahres 1245 unter Vermittlung des 
Patriarchen von Konstantinopel geführt wurden, aber gänzlich ohne 
Erfolg. Das Generalkonzil zu Lyon bedeutete dann den entscheiden
den Sieg der extremen Politik Innocenz’ IV. über die pazifistische 
Richtung.3) Nur noch einmal vermochte diese einen grösseren Ein
fluss auszuüben, nämlich gegen Ende 1246 und Anfang 1247, als die 
Opposition in dem Kollegium, kräftig unterstützt vom französischen 
König, den Papst beinahe bewogen hätte, den Kaiser nach Lyon 
einzuladen.4) Allerdings war diese Opposition mehr aus kirchlichen 
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Gründen als" aus politischen Erwägungen hervorgegangen. Tatsache 
ist jedoch, dass mehrere Kardinale, darunter sicher Wilhelm, inso
fern er noch nicht nach Norwegen abgereist war, lebhaften Wider
spruch gegen die für das kirchliche Leben verhängnisvolle Politik 
Innocenz’ IV. erhoben.1) Der Papst blieb aber unerschütterlich, 
und so sind die Männer der Versöhnung fast ganz von den politischen 
Geschäften zurückgetreten.

1) Ibidem.

Wenn Wilhelm also den heiligen Vater in seinem rücksichtslosen 
Kampf gegen Friedrich II. nicht mit Rat und Tat hat beistehen können, 
so hat er dagegen in den Angelegenheiten, die seine früheren Lega
tionsgebiete betrafen, grossen Einfluss ausgeübt. Er besass ja von 
allen an der Kurie die weitaus grösste Sachkenntnis in Bezug auf 
den Norden und Nordosten Europas. Wohl haben wir nur von einer 
Massnahme Wilhelms bezüglich Livlands und Preussens aus den 
Jahren 1245 und 1246 direkte Nachricht, dies bedeutet jedoch nicht 
viel, denn sicher ist den meisten päpstlichen Verfügungen an diese 
Länder und aus dieser Zeit ein Gutachten Wilhelms vorangegangen.

Besonders scheint Kardinal Wilhelm seine alte Politik der För
derung des Deutschritterordens fortgesetzt zu haben. Schon An
fang Februar 1245 schritt er, als er sich nicht persönlich nach den 
Missionsländern begeben durfte, in Lyon zu einer wichtigen Massregel 
zugunsten des Ordens. Die Deutschritter sind zu dieser Zeit mit 
manchen Wünschen an die Kurie herangetreten, die zum grössten 
Teile nur durch einen Legaten erfüllt werden konnten. Am liebsten 
wollten sie ihren alten Gönner Wilhelm dazu ausersehen haben, da 
dies aber nicht angängig war, sollte augenscheinlich sein Kaplan in 
seinem Sinne zugunsten des Ordens in Preussen wirken. Ein Plan 
des Ordens war jedoch von solcher Wichtigkeit und Tragweite, dass 
er nur von dem Legaten mit päpstlicher Vollmacht behandelt wer
den konnte. Dieser Plan galt Kurland. Daselbst hatten die Deutsch
ritter seit 1242 ganz allein dem Christentume grosse Gewinne er
kämpft. Der grösste Teil des Landes war wieder christlich geworden. 
Nun waren die Ritter keineswegs geneigt, in diejenigen Abtretungen 
von ihren Eroberungen einzuwilligen, zu denen sie gemäss dem Ver
trage, den Wilhelm von Modena 1234—35 vermittelt hatte, verpflich
tet waren. Wie wir uns erinnern, sollten nach demselben dem Bischöfe 
des Landes zwei Drittel, dem Orden ein Drittel zustehen. Ausser
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dem sollte ihr Drittel wie im übrigen Livland ihnen auch nur als bi
schöfliches Lehen gehören. Dies Verhältnis wollten jetzt die Ritter 
derart verändert sehen, dass es genau wie das in Preussen zwischen 
dem Orden und den Bischöfen herrschende Verhältnis geordnet 
würde.

Es gelang den Rittern auch, die Zustimmung Innocenz’ IV. und 
Wilhelms von Sabina zu diesem Plane zu erhalten. Vom 5. Februar 
datiert eine ganz allgemein gehaltene päpstliche Vollmacht an Wil
helm, die Stellung des Ordens und des Bischofs oder der Bischöfe in 
Kurland, »das innerhalb der Grenzen Preussens belegen sei», fest
zulegen.1) Daraufhin bestimmte Wilhelm von Sabina am 7. Februar 
12451 2) mit Ausserkraftsetzung des genannten früheren Vertrages, 
dass der Orden ganz wie in Preussen auch in Kurland zwei Drittel 
des Landes »mit allem Recht und allen Einkünften desselben» zu 
freiem Besitz erhalten solle, während der Bischof oder die Bischöfe 
sich mit einem Drittel begnügen mussten. In dem Ordensgebiete 
erhielten die Bischöfe nur noch die Rechte, die nur durch einen Bischof 
ausgeübt werden konnten. — Am 9. Februar 1245 bestätigte Inno
cenz schon diese Verfügungen seines Legaten.3) So war das Ziel des 
Ordens leicht erreicht, Kurland war ebenso fest wie Preussen in sei
ner Gewalt. Es ist interessant zu sehen, wie der Legat seine Neu
ordnung der kurländischen Verhältnisse begründete. Zuerst begegnen 
wir seiner alten Erwägung, dass die Ritter bei der Eroberung des 
Landes sehr grosse Kosten und Bürden zu tragen hätten, dann aber 
stellt er auch die Behauptung auf, dass Kurland bekanntlich ein 
Teil Preussens sei,4) weshalb es auch nach denselben Grundsätzen 
behandelt werden müsse. Wenn er nun damit gemeint hätte, dass 
Kurland geographisch ein Teil Preussens sei, hätte er eine sehr will
kürliche Behauptung aufgestellt, dies ist aber nicht der Fall. Wie 
Wilhelm in einer Interpretation der Urkunde vom Jahre 1251 er
klärt,5 6) meinte er nur, dass Kurland staatsrechtlich zu Preussen gc- 

1) Berger 1038. LUB. I n. 180, dat. 5. Februar 1245. Die Bitter haben sich 
wahrscheinlich erst an den Kardinal gewandt und sich seiner Zustimmung ver
sichert, ehe sie sich an den Papst herangewagt haben.

•) LUB. I n. 181.
•) Berger 1116. LUB. I n. 182.
4) LUB. 1 n. 181: Curlandia, cum sit pars Pruciæ . . . cum cerium sit no

bis et omni homini, terrarum illarum habenti notitiam, quod Curonia seu 
Curlandia inter regiones Pruciæ totaliter computatur.

6) LUB. III n. 217 b.
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hörte, weshalb der Orden daran denselben Anteil wie an Preussen 
haben sollte.1) Mit diesen Bestimmungen kränkte Wilhelm niemand 
in seinen Rechten, denn das Bistum war tatsächlich durch die Reak
tion des Heidentums untergegangen, der Bischof von den Heiden 
ermordet worden. So konnte, wie Schwartz bemerkt hat,1 2) die frü
here Regelung des Verhältnisses zwischen Bischof und Orden als 
erloschen betrachtet werden.

1) Vgl. Schwartz, a. a. O.-S. 60 f.
2) A. a. O. S. 55.
3) Hier schliesse ich mich ganz der Ausführung von Schwartz, a. a. O. S. 

54 f., an, der die Annahmen Kallmeyers widerlegt. Dass Wilhelm das Rigaer 
Bistum damals nicht des nördlichen Kurlands beraubt hat, erhellt daraus, 
dass Innocenz IV. am 14. Juli 1246 die Limitation Wilhelms vom Jahre 1237, 
insofern sie Riga galt, bestätigte. Als Wilhelm, zusammen mit zwei anderen 
Kardinalen, dann 1251 den genannten Teil Kurlands dem Orden übergab, 
wurde das Rigaer Bistum mit der ehern. Diözese Semgallen entschädigt.

4) Berger 1028—1032. Pr. UB. I n. 160—165, alle vom 1. Februar 1245.

Wilhelm von Sabina hat mit der Verordnung vom 7. Februar 
1245 nur die Verhältnisse des von ihm 1237 limitierten Bistums Kur
land geordnet, und so den Bischof von Riga in ruhigem Besitze seines 
Teiles von Kurland gelassen.3)

Es ist nicht nötig, hier die tieferen Motive zu erörtern, die den 
Kardinal zu seiner Neuordnung Kurlands geleitet haben, die ein 
Machtspruch war, der kaum eine natürliche Entwicklung hinter sich 
hatte. Es sind ganz dieselben Gründe, die wir schon bei der Erklärung 
für die bestimmte Stellungnahme Wilhelms in Preussen klargelegt 
haben. Ein möglichst starker Deutschorden konnte nach der Mei
nung Wilhelms von Sabina nur von Glück für das Christentum im 
Nordosten sein.

Dem Nuntius Heinrich, der Anfang Februar 1245 nach diesen 
Gegenden Preussens abreiste, wurden augenscheinlich mehrere päpst
liche Bullen mitgegeben, auf deren Inhalt Wilhelm einen erheblichen 
Einfluss ausgeübt haben mag. Zum grössten Teil bezweckten sie 
eine Beendigung des verheerenden Kampfes zwischen Herzog Swanto- 
polk und dem Deutschen Orden,4) wobei der Papst anordnete, dass, 
wenn jener sich nicht zum Frieden verstehen würde, das Kreuz 
kräftig gegen ihn gepredigt werden solle. Alle Verfügungen waren 
dem Orden so günstig, dass sie fast als parteiisch bezeichnet werden 
können. Denn hier handelte es sich um einen Interessenkonflikt, der 
nicht ohne weiteres zugunsten des einen Teiles entschieden werden 
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konnte, was jedoch die Instruktionen Bruder Heinrichs zu involvie
ren schienen. Seine Sendung brachte nicht die erhoffte Beendigung 
des Krieges mit sich, auch scheint die Kreuzfahrerhilfe für den 
Orden ziemlich gering ausgefallen zu sein.1) Swantopolk wich nicht 
zurück, sondern brachte es im Gegenteil dahin, dass dem Papste in 
seinem und der preussischen Neophyten Namen Klagen gegen ihre 
Gegner, den Bischof von Kujavien, den Deutschorden und die Her
zöge von Polen und Kamin eingereicht wurden.* 2) Diese Klagen sind 
vielleicht auch gegen den Nuntius Heinrich gerichtet gewesen, denn 
im Oktober 1245 beschloss Innocenz, diesen durch den Abt Opizo 
zu ersetzen.3) Die Aufträge dieses Mannes lauten auch ganz anders 
als diejenigen Heinrichs. Opizo sollte auf alle Fälle einen Waffen
stillstand vermitteln,4) dann aber auch den Frieden herzustellen 
suchen; falls dies aber nicht möglich sei, sollte er die Parteien vor 
den apostolischen Stuhl laden.5)

i) Ewald, a. a. O. II 190 f.
2) Pr. UB. I n. 174.
з) In einem Schreiben vom 7. Oktober 1245 wird Heinrich befohlen, mit 

der Ausführung der ihm angewiesenen Aufträge zu warten, bis der Abt von 
Mezzanum in Preussen eingetroffen sei, und dann dessen Anweisungen Folge 
zu leisten. Berger 1567, Pr. UB. I n. 170.

«) Berger 1565, Pr. UB. I n. 173, dat. 11. Okt. 1245.
5) Berger 1561, Pr. UB. I n. 174, dat. 14. Okt. 1245.
•) Dies ist schon daraus zu ersehen, dass den Kreuzfahrern befohlen 

wurde, sich nur der Leitung des Abtes unterzuordnen (Pr. UB. 1 n. 175). 
Früher hatten sie dem Orden gehorchen müssen.

7) Ewald, a. a. O. II 205 f. und 222—231.
8) Siehe Plinski, a. a. O. S. 91 Note 1.

Die Mission Opizos scheint eine Niederlage für die ordensfreund
liche Politik Wilhelms von Sabina zu bedeuten; jedenfalls führte 
das Erscheinen Opizos in Preussen einen Rückschlag für den Orden 
und seine Verbündeten mit sich.6) Der neue Nuntius hatte wenigstens 
insofern Glück, dass er einen Waffenstillstand zustandebrachte, der 
ein zweijähriges Aufhören der Feindseligkeiten zur Folge hatte.7)

Da Bischof Christian — spätestens im Frühling 1245 — gestor
ben8), und sein Streit mit dem Orden damit beendigt war, hätten also 
die Deutschritter in aller Ruhe zur Unterwerfung Preussens schrei
ten können, da erwuchs ihnen aber plötzlich eine neue Gefahr von 
Seiten der Kirche. Innocenz IV. hatte gegen Ende des Jahres 1245 
das bisherige päpstliche System, die Leitung der Verwaltung des 
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Nordostens durch Legaten, aufgegeben, indem er aus Preussen und 
Livland ein neues Erzbistum geschaffen hatte.1) Zum ersten Erz
bischof war Albert Suerbeer ernannt worden,* 2) ein Mann ganz nach 
dem Sinne Innocenz’ IV., herrschsüchtig und extrem kirchlich.

9 Hauck, a. a. O. IV 682.
2) Über ihn P. v. Goetze, Alberi Suerbeer.
8) Auf den ersten Teil dieses Streites näher einzugehen, liegt ausserhalb 

des Rahmens dieser Arbeit; s. über denselben v. Goetze, a. a. O. S. 28 ff. und 
Ewald, a. a. O. II 269.

4) Altaner, a. a. O. S. 168. Die Angabe A:s S. 172 Note 68, dass Heiden
reich vom Legaten Wilhelm ernannt wurde, ist wohl nur ein Schreibfehler.

6) Vgl. Altaner, a. a. O. S. 172 und Schmauch, Besetzung der Bistümer S. 34. 
•) Vgl. Altaner, a. a. O. S. 172 f. und Schmauch, a. a. O. S. 34 f.
7) Schmauch, a. a. O. S. 59 f.

Albert, der inzwischen auch zum Legaten für Preussen, Livland 
und Russland ernannt worden war, geriet bald in einen erbitterten 
Streit mit dem Deutschritterorden, dessen Rechte er auf verschiedene 
Weise beeinträchtigte.3) Vor seiner Legation nach Norwegen hat 
Wilhelm jedoch keinen besonderen Anlass gehabt, sich in den Streit 
einzumischen, da derselbe sich erst 1247—1248 ernstlich zuspitzte. 
Wir kehren somit später zu dieser Sache zurück.

Ehe wir die Rehandlung der auf Preussen bezüglichen Tätigkeit 
Wilhelms von Sabina nach der Ankunft in Lyon abschliessen, sei 
noch auf seine Sorge um die Besetzung der preussischen Bistümer 
hingewiesen. Obwohl Wilhelm bei der endgültigen Diözesaneintei
lung 1243 nicht die Vollmacht von 1236, drei Dominikaner als Bi
schöfe einzusetzen, erhalten hatte, ist die Besetzung doch in diesem 
Sinne vollzogen. Zwar war die militärische Lage in Preussen noch 
so unsicher, dass 1245 nur ein Bischof von Kulm eingesetzt werden 
konnte. Zu dieser Würde weihte Innocenz IV. wohl Ende 1245 
persönlich den Dominikaner Heidenreich.4) In den Jahren 1245— 
1246 forderte der Papst wiederholt den Erzbischof Albert auf, den 
Dominikaner Warner zum Bischof von Pomesanien zu weihen,5) aus 
diesem oder jenem Grunde geschah es jedoch nicht; vermutlich 
erst 1248 wurde ein anderer Dominikaner, Ernst, zum Bischof von 
Pomesanien eingesetzt.6) Erster Bischof der dritten, 1243 gegründeten 
Diözese, Ermland, wurde, spätestens Anfang 1249, der Deutsch
ordenspriester Heinrich von Strittberg.7) Auf diese zwei Weihen hat 
Kardinal Wilhelm, da er sich in Norwegen und Schweden befand, 
kaum einen Einfluss ausüben können. Die vierte Diözese scheint 



N:o 5) Kardinal Wilhelm von Sabina 295

erst Anfang 1251 mit dem Dominikaner Thetward besetzt worden 
zu sein.1) So wurden also drei Bistümer von Dominikanern geleitet.

г) Schmauch, a. a. O. S. 80 f.
2) Über die Verwendung der Kardinale im päpstlichen Gericht, s. Sägmül

ler, Thätigkeit und Stellung der Kardinale S. 94 ff.
8) Ep. pont. II n. 542, dat. 18. April 1248: tandem nuntios ad sedem apos- 

tolicam destinavit, quibus venerabilem fratrem nostrum . . Sabinensem 
episcopum dedimus auditorem.

4) Sed a dicto episcopo vel a nobis purgatione huiusmodi non admissa,
cum de tanto crimine non per nuntios sed per propriam personam esset pres- 
tanda purgatio coram nobis.

6) sibi terminum duximus prefigendum, ut usque ad Kalendas Augusti 
proximo tunc futuras apostolico se conspectui presentare!.

6) Strehlke, Regesten S. 130.

Äusser der Tätigkeit zugunsten Preussens und Kurlands lesen 
wir nur zweimal von Beschäftigungen Wilhelms mit speziellen An
gelegenheiten. Obwohl Innocenz ihn sicher zum Richter oder Audi
tor in verschiedenen Prozessen und Angelegenheiten gemacht hat,* 2) 
kennen wir nur einen solchen Auftrag. Er betraf den Grafen Ezzelin 
III. von Romano, den die Kurie wegen Häresie in Verdacht hatte. 
Wilhelm war zum Auditor in der Sache wohl geeignet, da er 1231 
anlässlich des Vorgehens gegen den Vater Ezzelins die Familie kennen 
gelernt hatte. Ezzelin sandte Boten nach Lyon, um sich zu recht
fertigen, und diese zu verhören wurde Wilhelm von Sabina ver
ordnet.3) Der Kardinal und der Papst gestatteten jedoch Ezzelin 
eine Rechtfertigung durch Boten nicht, sondern befahlen ihm, persön
lich vor dem Papste zu erscheinen.4) Bei der Sache handelte es sich 
schliesslich vielleicht nicht so sehr um die Rechtgläubigkeit des Gra
fen, vielmehr suchte Innocenz eine Ursache, durch Kreuzpredigt 
gegen den Anhänger des Kaisers vorgehen zu können, was dann spä
terhin auch geschah. Dieser Auftrag Wilhelms muss dem ersten 
Halbjahr 1245 oder 1246 angehören, denn in seiner Bulle vom 18. 
April 1248, welcher wir die Kenntnis des Ereignisses verdanken, sagt 
Innocenz, dass er Ezzelin auf den 1. August vor sich nach Lyon 
zitiert habe.5) Da Wilhelm Ende 1246 oder Anfang 1247 abgereist 
sein muss, kann seine Teilnahme an dern Prozesse nicht später als 
im Sommer 1246 angesetzt werden.

Dem zweiten mehr speziellen Hervortreten des Kardinals von 
Sabina aus dem Dunkel, das seine Wirksamkeit an der Kurie 1245— 
1246 umgibt, begegnen wir am 19. Oktober 1245,6) wo er den Augu- 
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stinermönchen zu lierival im Bistum Toul eine Urkunde ausstellt, 
in der er, nachdem er die Sache dem Papste vorgetragen hatte, 
ihnen die Erlaubnis erteilt, ihren Kranken Fleischnahrung zu geben 
und Grossviehherden zu besitzen,1) obwohl dies ihren Ordensstatuten 
zuwiderlief. Da Wilhelm auch der heil. Hedwig bei ihrer Krankheit 
Fleischspeisen empfahl, scheint es, als ob er eine bestimmte prinzi
pielle Stellung in dieser Frage eingenommen hätte. Möglicherweise 
hatte diese ihren Grund darin, dass der Karthäuserorden sich zu 
dieser Zeit noch nicht der Fleischnahrung enthielt.* 2)

T) Calmet, Hist, de Lorraine fol. II Preuves CCCCLX: Nos igitur in summi 
pontificis præsentia quaestionem hujusmodi referentes, de ipsius licentia spe
ciali, licet nobis id de jure alias liceat, ad cautelam vobis duximus conce
dendum, ut et vestris infirmis carnium subsidia ministretis, ac greges valeatis 
et armenta animalium possidere.

2) Erst auf dem Generalkapitel 1254 wurde beschlossen, dass die Ordens
mitglieder sich der Fleischkost vollständig enthalten sollten, dies sogar wäh
rend der grössten Krankheiten. Helyot, Hist, des Ordres VII 386.

8) Strehlke, Regesten S. 129 f. Ann. Raynaldi 1245 § 77. Eine zweite 
Bulle mit den Unterschriften der Kardinale von demselben Tag (Berger 917) 
trägt wie jene das falsche Datum: 1244, ind. II (Vgl. Strehlke, a. a. O.).

4) Berger 979.
6) Berger 1004.
•) Strehlke, a. a. O. S. 130. Für das Kloster St. Kanutus zu Odense.

Wenn wir also nicht mehr über spezielle Beschäftigungen Wilhelms 
von Sabina 1245—1246 wissen, bleibt uns nur übrig zu untersuchen, 
ob er die ganze Zeit an der Kurie anwesend gewesen ist, oder ob er 
vielleicht von Innocenz zu einigen Gesandtschaften kann verwandt 
worden sein. Es zeigt sich dann, dass wir so zahlreiche Belege seiner 
Gegenwart an der Kurie besitzen, dass wenigstens längere Beisen aus
geschlossen sind. Da wir ohnedies keine Nachricht von einer Sendung 
Wilhelms vor seiner Reise nach Norwegen antreffen, und da sein 
Name unter den Unterschriften der Kardinale niemals fehlt, dürfte 
er also höchst wahrscheinlich in ständiger Tätigkeit an der Kurie 
gewesen sein.

Vor allem sind es die Privilegienunterschriften der Kardinale, 
die uns den Namen Wilhelms von Sabina lesen lassen. Gemäss de
nen, deren Auffindung uns gelungen ist, befand sich der Kardinal 
an folgenden Tagen zu Lyon: 23. Januar 1245,3) l.,4) 8.5) und 17. 
Februar.6) Aus dem Monat März kennen wir nur zwei Unterschriften 
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Wilhelms, nämlich vom 6.1) und 7.2) d. M. Ausserdem ist seine An
wesenheit zu Lyon im Februar und März 1245 durch zwei Modeneser 
Urkunden bezeugt, in welchen einige Kanoniker aus Modena in 
Wilhelms Gegenwart ihre Zustimmung zu einem Beschluss des Mode
neser Kapitels mitteilten.3) Vom April kennen wir nur eine Unter
schrift der Kardinale, die vom 4. d. M. datiert ist.4) Dasselbe ist der 
Fall für den Monat Mai, aus welchem wir nur eine Bulle mit dem 
Namen Wilhelms vom 5. gefunden haben.5) Im Juni unterzeichnete 
der Kardinal von Sabina wenigstens zwei Bullen, am 12.6) und 15.7) 
d. M. Dann folgte die Generalsynode zu Lyon 28. Juni—17. Juli, 
auf welcher Friedrich II. abgesetzt wurde.8) Dass Wilhelm von 
Sabina an dem Konzil teilnahm, ergibt sich aus seinen Unterschriften 
vom 4.9) und 6. Juli.10) Danach folgen die Unterschriften dicht hin
tereinander: am 23. Juli,11) 9. August,12) 28. August,13) 31. August,14) 
18. September,15) 19. September,16) 26. September,17) 6. Oktober,18)

1) Strehlke, a. a. O. Bull. Francise. S. 356. Dem Generalminister des Fran
ziskanerordens.

8) Berger 1105.
8) Strehlke, a. a. O. Tiraboschi, Mem. stor. Mod. IV 63. Die Kanoniker 

waren der Magister Gibertus, der Schulmeister Gallicianus und zwei andere, 
namens Adam und Marcoaldus. Meister Gallicianus stellte im März in dem 
erzbischöflichen Palast zu Lyon eine Urkunde aus, die drei übrigen im Februar 
in einem Hospital der Stadt. Die Kanoniker waren wegen der Verheerungen des 
Krieges, vielleicht auch, um das Konzil zu besuchen (Tiraboschi, a. a. O.), 
nach Lyon gegangen und hatten dann ihren früheren Bischof aufgesucht.

4) Berger 1184.
5) Schöpflin, Alsatia diplomatica I n. 512. Für das Augustinerkloster 

Trutenhusen.
e) UB. d. Stadt Strassburg I n. 292. Für das Frauenkloster St. Marx 

zu Strassburg.
7) Strehlke, a. a. O. Berger 1329.
8) Hefele, Conciliengeschichte V 1105 ff.
’) UB. d. Stadt Strassburg, a. a. O. Note 1. Für das St. Elisabethkloster 

zu Strassburg.
10) Berger 1947.
n) Strehlke, a. a. O. Bull. Francise. I n. 86.
12) Strehlke, a. a. O. Stenzel, Urkk. d. Bistums Breslau n. 5.
13) Bull. Traiectense In. 162. Potthast 11844.
14) Ep. pont. II n. 133. Berger 1805.
16) Strehlke, a. a. O. Berger 1491.
ie) UB. d. Stadt Zürich I n. 629. Für das Frauenkloster zu Töss.
17) Strehlke, a. a. O.
18 ) Strehlke, a. a. O. Berger 1540.
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15. Oktober,1) 23. Oktober,1 2) 31. Oktober,3) 3. Novem
ber.4)

1) Strehlke, a. a. O. Berger 1541.
2) Strehlke, a. a. O. Berger 1575.
3) Berger 1591.
4) Berger 1603.
6) Lorain, Hist, de Cluny S. 154.
e) Über die in Cluny Anwesenden s. Lorain, a. a. O. S. 155.
7) Hauss, Octavian Ubaldini S. 12.
8) V. Hodenberg, Calenberger UB. Vili. Abt. S. 23 n. 24.
•) Berger 1806.

10) Berger 1836.
11 ) Kopiarium des Klosters Enæme bei Oudenarde p. 326, in Brüssel. Für 

das genannte Kloster.
M) Riedel, Codex dipi. Brandenb. 1 T. XXII 368 VI. Für das Kloster 

Neuendorf in der Altmark.
18) Berger 2038.
14) Strehlke, a. a. O. Berger 2119.
16) Lacomblet, Niederrhein. UB. II n. 305: Befehl Innocenz’ IV., dass 

die Juden nicht zum Christentume gezwungen, nicht misshandelt, beraubt 
und in ihrer sei. Feier verletzt werden sollten.

16 ) Berger 2189.

Um die Mitte des November begab sich Innocenz nach Cluny, 
um mit König Ludwig von Frankreich zusammenzutreffen. Dahin 
folgten ihm 12 Kardinale, darunter auch Wilhelm von Sabina.5) 
Während dieser festlichen Zusammenkunft hatte Wilhelm Gelegen
heit, äusser mit dem französischen König mit dessen Bruder, dem 
Grafen von Artois, mit den Söhnen der Könige von Kastilien und 
Aragon und mit dem gesamten Hochadel Frankreichs bekannt zu 
werden.6) Den Kaiser von Konstantinopel, der ebenfalls an dem 
Zusammentreffen teilnahm, muss Wilhelm schon früher bei den Frie
densvermittlungen des Kaisers zwischen Innocenz und Friedrich II. 
getroffen haben. Bei dieser Gelegenheit soll Wilhelm mit den übri
gen im vorhergehenden Jahre kreierten Kardinalen zum erstenmal 
den roten Hut getragen haben.7)

Der Besuch in Cluny dauerte etwa einen Monat, jedoch finden wir 
keine Kardinalsunterschriften vor dem 13. März 1246, wo Wilhelm 
und andere Kardinale ein Privileg für das Augustinerinnenkloster Wül
finghausen signierten.8) Übrigens sind die Unterschriften vom Jahre 
1246 weniger zahlreich als vom vorhergehenden Jahre. Die Folgenden 
sind jedoch angetroffen worden: 26. April,9) 28. April,10 11) 17. Juni,11) 
12. Juli,12) 28. Juli,13) 4. Oktober,14) 22. Oktober,15) 9. November.16)
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In den aufgezählten Unterschriften zeichnet Wilhelm von Sabina 
stets nach den Bischöfen Otto von Porto und Peter von Albano, wenn 
sie anwesend sind. Da der Kardinalbischof von Ostia, der gewöhn
lich als Dekan des Kardinalkollegiums fungierte, in Italien zurück
geblieben war, scheint Otto von Porto seine Stelle eingenommen zu 
haben. Nur einmal begegnet uns Wilhelm an erster Stelle, nämlich 
am 15. Oktober 1245, wo die Bischöfe von Porto und Albano nicht 
unterzeichnet haben. Er hat wohl damals das Dekanatsamt, das 
damals das einzige im Kolleg war,1) bekleidet, dies war aber nur eine 
vorübergehende Tätigkeit, denn sowohl am 6. wie am 23. Oktober 
finden wir Otto von Porto an erster Stelle unter den Kardinalsunter
schriften.

9 Hierüber Sägmüller, a. a. O. S. 180 f.
2) Dieser Brief ist mehrmals gedruckt worden: von Mabillon, Vetera ana

lecta III 497, Tromby, Storia dels. patr. Brunnone V Append, n. 43, Morotius, 
Theatrum chronologicum S. 63, Estrup, Idea hierarciæ S. 64 Note dd., Le 
Couteulx, a. a. O. IV 110. Von diesen ist der Druck Mabillons der beste, wes
halb ich bei Zitaten ihm folge. Der Brief scheint nur in Abschriften erhalten 
zu sein. Derselbe trägt das Datum Lugduni die XXIX Novembris, anno In
carnationis Dominicae MCCXL. IV. Die Jahreszahl muss falsch abgeschrieben 
worden sein. Denn da Wilhelm in dem Briefe seine bevorstehende Reise nach 
Norwegen erwähnt, kann derselbe unmöglich dem Jahre 1244 angehören, da 
er damals vielmehr eine Reise nach Preussen plante. Am 29. November 1245 
war er nicht in Lyon sondern in Cluny. Vgl. Strehlke, Regesten S. 129 und 
Reg. Norvegica I n. 502.

Wir sind in der glücklichen Lage, einen persönlichen Brief Wil
helms von Sabina zu besitzen, den er am 29. November 1246 dem 
Prior Hugo II. der grossen Karthause schrieb,* 2) und welcher uns ein 
schönes Bild von seinem Charakter erschliesst. Zugleich entwirft 
derselbe ein Stimmungsbild von seinem Kardinalat, das eben 2 1/2 
Jahre gedauert hatte. Ich kann keinen anderen Zweck des Briefes 
herausfinden, als dass Wilhelm sich den Gebeten seiner Ordensbrü
der empfehlen wollte. Besonders scheint er um sein Seelenheil be
sorgt gewesen zu sein, zunächst weil er befürchtete, dass er in einer 
so hohen Würde wie dem Kardinalate seine Seele nicht fleckenfrei 
würde behalten können. Wir deuteten schon an, wie niedergeschla
gen er sich darüber äusserte, dass er gezwungen wurde, unter den 
Gebietern der Kirche und der Welt zu sitzen. Lebhaft schildert er 
seine Gefühle in dieser Stellung, indem er sich als »einen schlafenden 
und blinden Menschen unter den wachsamsten Spähern», als »einen 
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verzagten Soldaten unter den kraftvollsten Lenkern» bezeichnet, ja 
er vergleicht sich sogar mit einem Hund, der »wenn nicht stumm, 
wenigstens nicht kühn» sei. Auch sei er »nicht genügend mit dem 
Schild der Beredsamkeit und der Bewaffnung der Gerechtigkeit be
deckt», in deren Schutz er die anfliegenden Pfeile auffangen könnte.1) 
»Vere humiliata est in pulvere anima nostra, conglutinatus in terra 
venter noster.» Wenn auch vieles von dem Angeführten nur Phra
sen sind oder wenigstens Ausdrücke einer Demut, die wir modernen 
Menschen schwer verstehen können,* 2) so können wir an der Aufrich
tigkeit seines Wunsches, von aller äusseren Ehre und Herrlichkeit be
freit zu werden, nicht zweifeln, wenn er dem Prior Hugo erklärt, er 
habe nach nichts anderem als nach seiner Karthause getrachtet:3) 
»nur nach dieser schmachteten meine Wünsche und mein Leben, und 
ich drang täglich bei dem heiligen Vater darauf, dass ich, der schon 
am Lebensende war, wenigstens in derselben ausruhen und geduldig 
den Rest meiner Tage unter meinen uneigennützigen Brüdern voll
enden dürfte.»4) Diesen sehr interessanten Mitteilungen fügt er dann 
die folgenden bezeichnenden Erwägungen über seine Erhebung zum 
Kardinal bei: »Gott bewahr ihn! (= den heiligen Vater). Was wollte 
er denn tun? Einen beerdigten Menschen zu den Menschen zurück
rufen, einen gestorbenen wieder ins schreckliche Meer der Sorgen 
versetzen, damit der Abgrund weltlicher Ehre mich wieder ver
schlänge!»5) Dann empfiehlt er sich dem Andenken und den Ge
beten der Karthäuser, indem er ihnen erklärt, dass er während sei
ner Seelenqualen kein anderes Heilmittel gefunden habe, als zu Gott 
selbst zurückzukehren.6) Hier gelangen wir zum Kern des Briefes.

i) nec satis clypeo orationis munitus et armatura justitiae, quibus tectus 
venientia tela sine offensione excipiam.

2) Über die im Mittelalter sehr gewöhnliche Demut, die bei der Verleihung 
von hohen Ehren und Ämtern zum Ausdruck gelangte, s. v. Eicken, Gesch. 
und System d. mittelalt. Weltanschauung S. 319 ff.

8) Nihil nisi Cartusiam meam expetebam.
4) ad hanc solam vota vitaque mea suspirabant, et inspirabam qvotidie

Pontifici sancto liceret mihi, jam in extremis posito, saltem in illa qviescere, 
et cum patientia inter innocentissimos Confratres meos, qvicqvid dierum reli- 
qvum est, peragere.

6) Parcat illi Deus, qvid est qvod facere voluit? sepultum hominem ad 
homines revocare, depositum in terribile curarum pelagus reponere, ut me 
honoris altitudo iterum resorbeat!

6) Confidimus in vestris precibus: dumqve inter dubia anxiæ mentis meae 
nullum aliud occurrit remedium, nisi ad Deum ipsum recurram.
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Ergriffen lesen wir Wilhelms Bitten: »Bei allem, was mir heilig ist, 
bitte ich, fleht Ihr, meine Karthäuser, zu Ihm (= Gott), dass Er, der 
die Ehre gab, auch mich erretten möge; und gebe Er, dass wir solch 
ein Leben führen mögen, das einer so grossen Würde entsprechend 
ist; gebe Er, dass der äussere Glanz der grossen Bürde nicht wie 
er den Körper beschwert, meine Seele überwältigen möge: und möge 
diese imstande sein, nützlich zum gemeinschaftlichen Wohl ihrer 
Kirche mitzuarbeiten, so dass sie nicht gegen Ihn (= Gott) und den 
heiligen Stuhl undankbar erscheinen möge.»1) Noch deutlicher tritt 
Wilhelms Furcht für die Seligkeit seiner Seele in seiner nächstfolgen
den Aufforderung an die Karthäuser hervor, sie möchten sich ihres 
Confraters erinnern und nicht dulden, dass einer von ihnen von dem 
Fürsten der Finsternis fortgerafft würde.* 2) »Ich fühle, dass die Zeit 
für das, was ich stets von Euch gehofft habe, jetzt gekommen ist: 
und da die Schlüssel des Himmelreiches sich in Euren Händen befin
den, bitte ich demütigen und ergebenen Herzens, dass Ihr, da ja 
andere hinzugelassen sind, keinesfalls mich, Euren Bruder, aus 
Eurem Reich ausgeschlossen sein lassen möget.»3)

x) obsecro, supplicent ei Carlusiani mei, ut qvi dedit honorem, ipse servet; 
et nos eam vitam donet ducere, qvae tantae dignitati par sit; donet ut haec 
tanti oneris speciosa, sicut corpus gravat, ita non opprimat animam: eaqve 
utiliter ad communem ecclesiae suae salutem valeat collaborare, ne illi et sanc
tae sedi ingrata videatur.

2) Recordamini Confratris vestri, nec de numero vestrum aliqvem a prin
cipe tenebrarum capi patiamini.

3) Sentiam, qvia jam tempus est, quae semper de vobis speravi: et cum 
claves regni Coelorum in manibus vestris sint, humili et devoto corde supplico, 
ut caeleris admissis, me fratrem vestrum nullo modo a regno vestro excludi 
sinatis.

4) Rediissem ipse ad vos, et qvod scribo, ore maluissem dicere, nisi coep
tum iter in Norwegiam, ad qvam de mandato summi Patris nostri festino, 
impedivisset.

6) Si Deo propitio inde sospes rediero, non praeteribo, donec videam qvos 
diligit anima mea.

Hiernach erklärt Wilhelm, dass er selbst zu den Karthäusern 
zurückgekehrt sei und lieber das, was er jetzt schreibe, ihnen münd
lich gesagt hätte, wenn nicht die beschlossene Reise nach Norwegen 
dies verhindert hätte;4) wenn er aber mit Gottes Hilfe, fügt er hinzu, 
glücklich von da zurückkehren werde, werde er nichts unterlassen, 
»bis ich endlich diejenigen, die meine Seele liebt, sehen darf.»5 6) Dann 
schliesst er seinen Brief mit Grüssen und mit erneuten Bitten, dass 
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die Brüder für ihn und seine bevorstehende Reise Gebete zum Him
mel senden möchten.

Es ist ja nicht wenig, was wir diesem Brief entnehmen können. 
Erstens meint Wilhelm, dass er schon am Lebensende angelangt sei, 
eine Mitteilung, aus der wir entnehmen können, dass er damals alt 
gewesen sein muss, obwohl die eigne Ansicht einer Person in dieser 
Hinsicht in hohem Masse relativ sein muss. Ferner haben wir schon 
früher bemerkt, dass Wilhelm hier seinen Verzicht auf das Bistum 
Modena als gleichbedeutend mit einem Begräbnis und einem Ver
zicht auf alle weltliche Ehre darstellt. Deuten nicht diese Worte 
darauf, dass er seine Legationen als ruhige Zeiten auffasste, während 
welcher er seinen Missionseifer, seinen uneigennützigen und innigen 
Wunsch, das Evangelium zu verkündigen, befriedigen konnte?

Drittens ist es recht deutlich, dass er sich mit seiner hohen Würde 
als Kardinal nicht aussöhnen konnte, oder wenigstens war er mit dem 
Leben an der Kurie keineswegs zufrieden. Wiederholt hat er den 
Papst um Erlaubnis gebeten, sich nach der Einsamkeit und Ruhe der 
Karthause zurückziehen zu dürfen. Die Tatsache, dass Innocenz IV. 
diesen Bitten nicht willfahrt hat, unterstreicht den uns schon bekann
ten Umstand, dass der Papst tatsächlich seine Dienste nicht ent
behren konnte.

Schliesslich glauben wir in diesem Brief den entscheidenden Be
weis dafür zu erhalten, dass Wilhelm bei seinem ganzen Lebens
wandel und besonders bei seinem Verzicht auf sein Bistum nur von 
uneigennützigen und edlen Beweggründen geleitet wurde. Denn wir 
finden, dass hinter seinem Drang nach dem Norden und nach der 
Karthause in den Jahren 1244—1246 nicht nur der Wunsch nach 
einer erfolgreichen Mission oder Sehnsucht nach Ruhe steht, sondern 
geradezu Furcht vor dem Leben an der Kurie. Diese Furcht zieht sich 
wie ein roter Faden durch den ganzen Brief. Er fürchtet, dass er in 
der hohen Würde seine Seele nicht werde rein erhalten können. Und 
weshalb? Weshalb beschwor er die Mönche der Karthause, sie möch
ten nicht zulassen, dass er vom Himmelreiche ausgeschlossen würde? 
Wir glauben uns nicht zu irren, wenn wir diese Frage so beantworten, 
dass Wilhelm befürchtet hat, er könne bei seiner Amtstätigkeit zu 
Handlungen gezwungen werden, die sein Gewissen nicht gestattete. 
Die Politik der Kurie war bekanntlich zu dieser Zeit sehr rücksichts
los und überschritt mitunter die Grenzen dessen, was von der dama
ligen Moral als zulässig angesehen wurde. Überdies klagte man all
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gemein über die an der Kurie herrschende Habsucht und Bestechlich
keit, eine Klage, die sich besonders auf die Kardinale bezog, da sie 
sich ja hervorragend am päpstlichen Gericht beteiligten.1) Wir sehen 
somit, dass Wilhelm von Sabina gewiss Anlass gehabt hat, für sein 
»Seelenheil» Besorgnis zu hegen. Er wird demnach froh gewesen sein, 
als ihm die Sendung nach Norwegen und Schweden die Möglichkeit 
eröffnete, wieder Taten nach seinem Herzen vollziehen zu können.

x) Vgl. Sägmüller, a. a. O. S. 96 und die daselbst angeführte Literatur.



Achtes Kapitel.
WILHELMS LEGATION NACH NORWEGEN 1247.

Gegen Ende des Jahres 1246 entschloss sich Innocenz IV., 
einen Legaten nach Norwegen und Schweden zu senden. Diese Mass
nahme war in erster Linie von dem König Hákon von Norwegen er
wirkt worden, der seine Hitte um einen Legaten durch zwei Geist
liche, den Abt Laurentius von Hovedö und den Domherrn Bero, Kleri
ker oder Sekretär des Königs,1) an den Papst übersandt hatte.

г) Munch, Dct norske Folks Historie IV: 1 S. 17.
2) Näheres hierüber bei Bang, Udsigt over den norske Kirkes Hist. S. 113 f.
3) Bang, a. a. O. S. 119 f., mit Belegen.

König Hakon, welcher »der Alte» genannt wird, war ein unehelicher 
Sohn des Königs Hákon Sverresson. Obwohl das öffentliche Recht 
Norwegens auch illegitimen Abkömmlingen des königlichen Hauses 
ein Anrecht auf den Königsstuhl einräumte und Hákon 1223 auf ei
ner Reichsversammlung als der einzig berechtigte Thronerbe aner
kannt worden war, fehlte dem König noch die Bestätigung der Kirche. 
Da Hákon die grosse politische Bedeutung der apostolischen Sanktion 
seines Königtums erkannte* 2) und, wie es scheint, zudem auch wirk
lich gottesfürchtig war,3) strebte er nach dem kirchlichen Dispens 
seiner ausserehelichen Geburt, um die Krönung erlangen zu können. 
Dies war aber keineswegs eine leichte Sache, weil der Erzbischof und 
die Bischöfe Norwegens für ihre Fürbitte bei dem Papste Zugeständ
nisse von dem Könige forderten, deren Bewilligung ihm ganz unmög
lich war. Um dies klarzulegen, sowie um den richtigen Hintergrund 
für die Legation Wilhelms zu schaffen, ist eine kurze Rückschau auf 
die frühere Entwicklung des Verhältnisses zwischen Staat und 
Kirche in Norwegen notwendig.

Bis zum Jahr 1152 war die norwegische Kirche eine von dem 
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Staate in jeder Beziehung abhängige Volkskirche. In diesem Jahre 
gelang es dem päpstlichen Legaten Nikolaus Breakspear, dieses Ab
hängigkeitsverhältnis zu lösen und die norwegische Kirche als eine 
selbständige Kirchenprovinz direkt dem Papste unterzuordnen. Da
bei verschaffte er der neuen erzbischöflichen Kirche weitgehende 
Konzessionen seitens des Königtums, über deren Bedeutung das letz
tere jedoch nicht im klaren gewesen ist, denn hieraus entstanden 
scharfe Streitigkeiten zwischen der Kirche und dem Königtum. Die 
Schwäche des letzteren in der Mitte des 12. Jahrhunderts ermöglichte 
es dann dem kräftigen Erzbischof Eystein, sich im Jahre 1163 oder 
11641) einen grossen Triumph zu erkämpfen. Als Gegendienst dafür, 
dass er den jungen, illegitimen König Magnus Erlingsson krönte, for
derte er von diesem einen Eid, kraft dessen Norwegen tatsächlich 
in ein Vasallenverhällnis zum heiligen Olaf, dem Schutzheiligen Nor
wegens, und damit zur norwegischen Kirche trat.1 2) Aus einem Erb- 
reich wurde das Land zu einem Wahlkönigreich, wobei der Landes
geistlichkeit ein entscheidender Einfluss bei der Königswahl zu fiel.3)

1) Die Frage nach dem richtigen Jahre ist noch nicht entschieden. Ich 
verwende im folgenden nur die Jahreszahl 1164.

2) Über den Inhalt des Krönungseides Magnus Erlingssons, s. E. Hertz
berg, Den förste norske Kongekröning S. 93 ff. und Bugge, Kirke og Stat 
S. 199—210.

3) Bang, a. a. O. S. 95 ff.
4) Uber diesen Streit s. Zorn, Staat u. Kirche in Norwegen S. 118—150.

20 — Soc. Scient. Fenn., Comm. Hum. Lilt. II. 5.

Plötzlich trat aber der kräftige König Sverre, »ein norwegischer 
Hohenstaufen), auf die Bühne, und der furchtbare Kampf, den er mit 
der Kirche führte (1190—1202), brachte der letzteren sowie dem 
ganzen Land unermesslichen Schaden.4) Nach dem Tod Sverres ver
glichen sich die Parteien auf Grund des Verhältnisses, das vor 1164 
zwischen ihnen geherrscht hatte; der neue König Hákon Sverresson 
erkannte dabei die Geltung des kanonischen Hechts in Norwegen an. 
Das geistliche Leben Norwegens war jedoch durch die vorhergehen
den Wirren dermassen erschüttert, dass es sich erst allmählich wäh
rend der langen, ruhigen Regierungszeit Hakons des Alten erholte.

Die Bestimmungen, die das Verhältnis zwischen Kirche und Staat 
vor 1164 geregelt hatten, wurden, wie angedeutet, von den beiden 
Kontrahenten auf verschiedene Weise ausgelegt. Neue Streitigkei
ten entstanden auch jetzt; die kirchlichen Leiter gingen immer wei
ter in ihren Forderungen. Der Erzbischof Sigurd beabsichtigte das 
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wiederzuerobern, was die Kirche 1164 gewonnen hatte. Im Jahre 
1245 forderte er ausdrücklich, als Hákon ihn um seine Fürbitte beim 
Papste in der Krönungsangelegenheit ersuchte, dass der Königdensei
ben Krönungseid, welchen Magnus Erlingsson geschworen hatte, leis
ten, d. h. sein Reich als Lehen der norwegischen Kirche empfangen soll
te. Dazu konnte Hákon sich nicht verstehen. Da er seit 1223 als volljäh
rig regierte, ist anzunehmen, dass die Geistlichkeit des Landes die 
ganze Zeit weitgehende Konzessionen vom König verlangt hat, um 
ihm die Krönung zu gewähren. Sie ist es wohl auch, die seine direkten 
Gesandtschaften an den Papst zum Scheitern gebracht hat.1)

!) Das Kreuzzugsgelübde, das Hákon Gregor IX. geschworen hatte, be
zweckte wohl, die päpstliche Sanktion zu erlangen. Der Zug kam jedoch 
nicht zur Ausführung, sondern der König wurde von Gregor von seiner Ver
pflichtung befreit. Gottlob, Kreuzzugssteuern S. 57 und Riant, Skandina- 
vernes Korstog S. 483 ff. Ausführlich über die Verhandlungen Hakons mit 
Gregor IX. und Innocenz IV. wegen der Krönung ebensowie über die Fakto
ren, die ihm entgegengewirkt haben, spricht Munch, a. a. O. III 735 ff. und 
IV: 1 S. 11 ff.

Jetzt, im Jahre 1246, machte Hákon einen letzten Versuch, den 
Papst für sich zu gewinnen, nachdem er mit den norwegischen Kirchen
fürsten in der Sache nichts weiter auszurichten vermocht hatte. 
Diesmal war die politische Lage ihm in hohem Grade günstig. Der 
Papst suchte eifrig Hilfe aljer Art gegen den mächtigen Kaiser; auch 
aus den nordischen Ländern hoffte er neue Kräfte zu seiner Partei 
ziehen zu können. In dem Gesuch Hakons erblickte Innocenz jetzt 
eine passende Gelegenheit, sich der Stütze des hochangesehenen nor
wegischen Königs zu versichern. Der Papst kann sehr gut in der Hoff
nung gelebt haben, bewaffnete Hilfe gegen den Kaiser zu erlangen; 
da wir wissen, dass er durch Wilhelm sogar dem norwegischen König 
die Kaiserkrone angeboten hat, ist eine solche Vermutung sehr nahe
liegend.

Ganz abgesehen von den Vorteilen, die ein Bündnis mit dem 
norwegischen Könige bot, muss dem Papst viel daran gelegen sein 
Norwegen wieder fest an den apostolischen Stuhl zu fesseln. Dies 
war aber nur durch die Anerkennung der Legitimität Hakons und 
seiner Dynastie möglich.

Zu diesen Gesichtspunkten, die für König Hákon sprachen, ka
men weitgehende Anerbieten von Seiten des norwegischen Königs. 
Dieser versprach sowohl eine Kreuzfahrt ins heilige Land zu unter
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nehmen,1) als auch der päpstlichen Kammer grosse Geldsummen ein
zuliefern, wenn der Papst ihn von dem Mangel seiner Geburt dispen
sierte. Wahrscheinlich führten die beiden Gesandten des Königs Ver
handlungen an der Kurie über die Grösse der Summe, die der König 
entrichten sollte, und es ist anzunehmen, dass man eine bestimmte 
Summe verabredete.1 2) Da der Papst gerade jetzt in grosser Geld
verlegenheit war, übte das norwegische Geld die bezweckte Wirkung 
aus: Innocenz entschloss sich, die alten Wünsche König Hakons 
zu erfüllen.

1) Dies geht aus einer Bulle des Innocenz vom 6. Nov. 1246 (DN. I n. 33) 
hervor, wo der Papst den König sowie seine Familie und sein gesamtes Eigen
tum anlässlich des von Hákon versprochenen Kreuzzuges in den apostolischen 
Schutz nimmt.

2) Munch, a. a. O. IV: 1 S. 17 und 27 Note 1, ist der Ansicht, dass die Boten 
30000 Mark Silber mit sich nach Lyon gebracht haben. So' deutet er 
die Angabe von Matthaeus Paris. (Chroń. V 222) zum Jahr 1251, dass Hákon für 
seine Krönung 30000 Mark gegeben habe, welche der Abt Laurentius nach Rom 
überbracht habe. Obwohl dies freilich möglich ist — Munch nimmt an, dass 
Matthæus irrtümlich Rom statt Lyon geschrieben hat — scheint es sonderbar, 
dass der König so gewaltige Summen abgesandt hätte zu einer Zeit, da er noch 
nicht einmal wissen konnte, ob Innocenz seiner Bitte willfahren würde. Es 
dünkt mich wahrscheinlicher, dass die Höhe der zu zahlenden Summe in Lyon 
erst verabredet wurde, und dass sie dem Legaten erst später ausgezahlt werden 
solile; mit der Bezahlung eines Teiles der Abgabe hat Hákon dann wohl Aufschub 
erhalten. Da nach der Angabe von Matthæus Wilhelm von Sabina 15000 Mark 
erhielt, könnte dessen Mitteilung, dass Laurentius mit dem Gelde nach Rom 
gereist sei, ganz richtig sein. Diese Reise muss nur in die Zeit nach dem April 
1251 verlegt werden, da Innocenz damals nach Rom übersiedelte.

3) Hákonsaga Kap. 247. Diese Bitte muss auch als ein Beweis für das 
zwischen dem König und dem Erzbischof herrschende Zerwürfnis aufgefasst 
werden.

4) Dass die Sendung Wilhelms von Sabina im Konsistorium beschlossen 
wurde, geht aus DN. I n. 30: »de consilio fratrum nostrorum», hervor. Auch 
DN. I n. 32. übrigens war es seit Innocenz III. Sitte geworden, dass die Kar
dinallegaten nur vom Konsistorium bestimmt wurden. Sägmüller, Thätigkeit 
der Cardinale S. 60.

Der König hatte seinen Boten auch die Bitte an den Papst aufge
tragen, dass dieser ihm die Ehre erweisen möchte, die Krönung durch 
einen seiner Kardinale vollziehen zu lassen.3) Der Papst hielt es auch 
für vorteilhaft, einen Kardinallegaten zur Erfüllung des Gesuches zu 
senden, und bei der Behandlung der Angelegenheit im Konsistorium 
bezeichnete man den Bischof von Sabina als die für diese Legation 
geeignetste Persönlichkeit.4) Inzwischen war man an der Kurie 
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zu der Auffassung gelangt, dass eine Ausdehnung des Legations
bereiches auf Schweden der Kirche förderlich wäre, und deshalb 
wurde Wilhelm von Sabina zum Legaten für Norwegen und 
Schweden ernannt. Am 30. Oktober 1246 schrieb Papst Inno- 
cenz an König Hákon und meldete ihm die Ernennung Wilhelms, 
von welcher er sagte, dass sie zur Ehre des Königs und zum 
Nutzen seines Reiches erfolgt sei.1) Vier Tage später, am 3. 
November, ist die Bulle datiert, die der gesamten Geistlichkeit und 
den Völkern Norwegens und Schwedens die bevorstehende Ankunft 
des apostolischen Legaten ankündigt und sie ermahnt, den Kardinal 
»als einen Friedensengel freudig und ergeben zu empfangen» und in 
ihm die Person des Papstes nach Kräften zu ehren und seinen Ver
fügungen nachzukommen.* 2) Vom 3. November ist auch die Legations
vollmacht Wilhelms datiert.3) In den drei eben erwähnten Schreiben 
zollt Innocenz seinem Legaten grosse Anerkennung. Er nennt ihn 
eines der befähigtesten Mitglieder der Kirche,4) hervorragend in Wis
senschaft und Tugenden,5) dazu mit ganzer Seele bestrebt, Gott durch 
ein rechtschaffenes Leben zu gefallen und durch das Streben nach 
frommer Umgangsweise den Menschen angenehm zu werden.6) Be
sonders die letzte Äusserung liefert uns einen wertvollen Beitrag zu 
unserer Kenntnis der diplomatischen Natur Wilhelms.

i) DN. í n.*30.
2) DN. I n. 31, (DS. I n. 337): mandantes, quatinus eumdem. . . tanquam 

salutis angelum recipientes hylariter et devote, personam nostram in ipso 
sicut plenius poteritis honoretis, eius taliter intendendo salubribus mandatis 
et monitis, quod idem in vobis devotionis gaudeat invenisse filios.

8) DN. I n. 32. DS. I n. 338.
4) qui cum sit de dignioribus membris ecclesie (DN. I n. 30). est unum de 

dignioribus membris ecclesie (DN. I n. 31).
5) scientia conspicuum et virtute (DN. I n. 31 und 32).
6) ad hoc tota mente sollicitus, ut deo per innocentiam vite placeat et gra

tus hominibus per pie studium conversationis existât (DN. I n. 30).
7) DN. I n. 35 und 36, dat. 6. Nov. 1246. Berger 2225—2226.

Aus den ersten Tagen des November stammen noch einige Bullen, 
die sich auf die norwegischen Verhältnisse und die Legation Wilhelms 
beziehen. Ebenso wie den König Hákon in der schon erwähnten 
Schutzbulle vom 6. November nahm der Papst die Königin Margareta 
und ihre Morgengabe in den apostolischen Schutz7) und gewährte dem 
König das Patronatsrecht über die Kirchen, die er in den an sein Land 
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grenzenden heidnischen Ländern zu erbauen beabsichtigte.1) Dies 
muss als eine wichtige Konzession des Papstes betrachtet werden.

i) DN. I n. 37, dat. 7. Nov. 1*246.
2) DN. I n. 38.
з) Die Kardinallegaten hatten immer diesen Hang. In den Ernennungs

bullen wird Wilhelm ausdrücklich mit dem vollständigen Legationsoffizium 
ausgerüstet: concesso sibi plene legationis officio (DN. I n. 30 und 31).

4) DN. VII n. 16, dat. 7. November 1246. Diese Vollmacht war in der Tat 
durchaus notwendig und zeigt zugleich, dass man in Lyon gut über die inneren 
Verhältnisse der norwegischen und schwedischen Kirche unterrichtet war. 
Weiter über die Dispensationsbefugnisse der Legaten ex defectu natalium bei 
Ruess, a. a. O. S. 146 f.

6) Die Angabe Matth. Paris., Chron. IV 626, dass Wilhelm.auch für Däne
mark Legat gewesen sei, ist sicher mit Munch, a. a. O. S. 24 Note 2, für un
richtig zu halten, da dieses Land in den päpstlichen Ernennungsschreiben 
nicht erwähnt wird. Die Tatsache, dass Wilhelm seine Rückreise durch Däne
mark nahm, hat vielleicht Matthaeus zu der irrigen Mitteilung verleitet.

Man sieht, Hákon hat auch durch das Versprechen, die heidnischen 
Nachbarn seines Reiches zu bekehren, das Wohlwollen des Innocenz 
zu steigern gewusst. Vom 8. November ist die wichtige Bullei) 2) datiert, 
durch welche der Papst das bisherige Hindernis für die Krönung 
Hakons entfernt, indem er den König von dem Mangel seiner Geburt 
dispensiert und seine sowie seiner Erben Legitimität anerkennt. 
Damit hatte Innocenz seine Genehmigung zur Krönung Hakons gege
ben. Hákon hatte sein Ziel erreicht und konnte mit seinen Gesandten 
sehr zufrieden sein; aus allen päpstlichen Schreiben leuchtete ihm das 
Wohlwollen des heiligen Vaters entgegen.

Kardinal Wilhelm trat diese seine Legation als legatus a latere an.3) 
Äusser seiner Vollmacht für die Krönung des norwegischen Königs 
hatte er noch die Befugnis erhalten, Geistliche von solchen kleineren 
Mängeln ihrer Geburt zu dispensieren, die sie verhinderten, die Prie
sterwürde und Benefizien zu erlangen. Nur die zur Bischofswürde 
Erwählten sollten sich beim Papste den Dispens einholen.4) Als Lega
tionsprovinz Wilhelms werden nur Norwegen und Schweden genannt.5) 
Seine nächste Aufgabe war die Krönung des norwegischen Königs. 
Eine weitere sehr wichtige Aufgabe bestand darin, die allgemeine 
Lage der Kirche in den beiden Ländern zu untersuchen und die Ver
fügungen, die er notwendig firiden würde, vorzunehmen. Seine Lega
tion ging mit anderen Worten darauf aus, die Kirche Norwegens und 
Schwedens aus ihrer Abhängigkeit von der Staatsmacht zu befreien 
und dabei das kanonische Recht zu voller Geltung zu bringen. Ferner
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soll er den Auftrag erhalten haben, so viel Geld wie möglich für den 
Papst zusammenzubringen und überall, wohin er käme, gegen den 
Kaiser Friedrich zu wirken.1) Wilhelm von Sabina selbst hat seine 
Aufgabe als eine doppelte bezeichnet: teils, den König von Norwegen 

/zu krönen, teils, »den Namen Jesu Christi» den entfernten Völkern zu 
verkündigen.* 2) Mit dem letzteren Ausdruck ist wohl gerade sein 
Auftrag betreffs der allgemeinen kirchlichen Lage seines Legalionsge- 
bietes bezeichnet, vielleicht kann man aber daraus noch herauslesen, 
dass Wilhelm auch diese seine Legation von dem Standpunkte des 
Seelsorgers .und Predigers betrachtet hat.

г) Matth. Chron. IV 612 f. Der Chronist berichtet dies nicht in Verbindung 
mit seinen anderen Angaben über die Legation Wilhelms, sondern als er von 
der Absendung von vier Legaten aus Lyon erzählt, die in Deutschland, Italien, 
Spanien und Norwegen Geld einsammeln und gegen Friedrich II. wirken soll
ten. Die Stelle lautet: Qui vero in Norwegiam est transmissus, episcopus erat 
Sabinensis, regem Norwegiæ Haconem in regem inuncturus et sollempniter 
coronaturus; et ut in ejus regno neenon et Suescia, legationis officium in sæ- 
pedicti F(retherici) nocumentum non sine causa (et spe lucri) diligenter 
exerceret.

2) Hákonsaga Кар. 249 und 250.
3) Berger 2189.
4) Urk. Buch. d. Stadt Zürich II n. 657.
5) Weiter hierüber unten.
•) Munch, a. a. O. S. 24, nimmt an, dass er im März oder April abgereist sei.

Wilhelm von Sabina ist nicht gleich nach seiner Ernennung zum 
Legaten von der Kurie abgereist. Der Zeitpunkt seiner Abreise ist 
nicht genau zu bestimmen. Am 9. November unterzeichnet er mit 
den anderen Kardinalen ein päpstliches Privileg3) und, wie wir gese
hen haben, schreibt er noch am 29; November an den Prior von 
Chartreuse. Am 26. April 1247 ist Wilhelm kaum mehr in Lyon, 
фтп in einem an diesem Tage ausgestellten feierlichen Privileg fehlt 
der Name Wilhelms unter denen der Kardinale.4) Zum besten Resul
tat in dieser Frage gelangen wir, wenn wir die Dauer seiner Reise vom 
Zeitpunkt seiner Ankunft in Norwegen aus nach rückwärts zu be
rechnen versuchen. Am 17. Juni 1247 kam der Legat an der norwe
gischen Küste vor Bergen an und ist demnach wohl einige Tage früher 
von England abgereist. Daselbst hat er etwa drei Monate ver
weilt,5) und wenn wir noch ein paar Wochen für seine Fahrt von 
Lyon nach England veranschlagen, würde sich Wilhelm etwa 
Anfang März auf den Weg begeben haben.6) »



N:o 5) Kardinal Wilhelm von Sabina 311

Wie ist denn der lange Aufschub der Reise zu erklären? Die Ant
wort auf diese Frage muss, glaube ich, in den damaligen Verhältnissen 
Norwegens gesucht werden. Denn der König des Landes musste 
rechtzeitig Nachricht von der Entsendung eines päpstlichen Legaten 
erhalten, damit er einen passenden Ort für den Empfang desselbeTi 
bestimmen konnte, wohin er dann alle Geistlichen und Magnaten sei
nes Reiches zu'einem gewissen Zeitpunkte berufen würde. Dass dies 
schon lange vor der Ankunft des Legaten geschehen musste, hing 
mit der Ausdehnung des Landes zusammen. Danach musste König 
Hákon noch dem Kardinal mitteilen, wohin er seine Fahrt lenken 
sollte. Zu diesen Hindernissen für eine baldige Abreise nach Norwe
gen kamen noch die klimatischen Verhältnisse des Landes, die eine 
Tätigkeit Wilhelms im Winter,'wenn nicht unmöglich machten, so 
doch in hohem Grade erschwerten.

Wenn wir dem isländischen Dichter Sturla, dem wir eine ausführ
liche und sehr zuverlässige Chronik für diese Zeiten verdanken,1) 
glauben dürfen, hätte Hákon unmittelbar nach^pm er im Winter 
1247—1248, d. h. wohl Ende 1247 oder gleich am Anfang des folgen
den Jahres,2) von den Massregeln des Papstes Kunde erhalten hatte, 
eine Reichsversammlung zu Bergen für den folgenden Sommer zu
sammenberufen.3) Dies setzte somit voraus, dass der König den Lega
ten nicht vor dem Sommer erwartete, sei es, dass er nun eine der
artige Mitteilung aus Lyon erhalten hatte, oder dass er seinerseits dem 
Bischof von Sabina diesen Zeitpunkt vorgeschlagen hatte.

In dieser Zeit waren die Verbindungen zwischen England und Nor
wegen ^lebhaft, weshalb auch Reisende von Frankreich nach dem 
letztgenannten Lande gern ihren Weg über England nahmen. So

x) Sturla Thords Sohn (1214—1284) hat die isländische »Hákonar Saga 
bins gamia» verfasst, die auch sehr ausführlich den Aufenthalt Wilhelms von 
Sabina in Norwegen schildert. Über den Verfasser und seine ausserordentliche 
Glaubwürdigkeit siehe F. Jónsson, Den Islandske litt:s hist. S. 312 ff.

2) Munch, a. a. O. S. 21, nimmt an, dass die königlichen Gesandten zu 
Beginn des Jahres 1247 in Norwegen wieder eingetroffen sind.

3) Hákonsaga Kap. 248. Itaque rex archiepiscopum ceterosque episcopos, 
præfectos, praetores et aulicos (Vigfusson: lendum mönnum, ok lögmönnum, 
hirci sinni, ok inum beztum bóndum) inseguenti aestate Bergis adesse jussit. — 
Ich werde im folgenden die lateinische Übers, der Hákonsaga benutzen, jedoch 
unter gelegentlicher Heranziehung des isländischen Druckes der Ilakonar Saga, 
hrsg. von Vigfusson, wo die Übersetzung nicht genau dem Gedanken der 
Originalsprache entspricht.
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war es auch bei Wilhelm von Sabina der Fall. Als er aber in der eng
lischen Hafenstadt Dover ans Land stieg, begegnete ihm eine uner
wartete Schwierigkeit: die Engländer wollten ihn nicht hereinlassen! 
Der Legat kam nämlich in einem höchst unglücklichen Augenblicke, 
wo die Beziehungen zwischen dem König Heinrich III. von England 
und der päpstlichen Kurie sehr gespannt waren. Die Kurie hatte seit 
der Zeit Honorius’ HL angefangen, ihre Geldbedürfnisse in immer 
steigendem Masse in England zu decken. Nicht nur der Peterspfen- 
nig, sondern auch eine rücksichtslose Eintreibung der Konzilsteuer 
(Kreuzzugssteuer), Kirchenzehnte, Lehnssteuer und anderer »Pro
visionen» brachten schliesslich das ganze Volk, sowohl den geistlichen 
wie den weltlichen Teil desselben, zum höchsten Grade der Erbitte
rung gegen die päpstliche Macht. Der Hass wandte sich natürlich 
zunächst gegen die päpstlichen Legaten und Nuntien, die Kollektoren 
des Geldes.1) Da alle Proteste und Appellationen des Königs an die Ku
rie ergebnislos blieben, fertigte Heinrich III. schliesslich im Jahre 1246 
strenge Verbote gegen die Ausführung der päpstlichen Befehle aus 
und beorderte den Hafenmeister der fünf Häfen, überhaupt keine 
Bullen mit Provisionen- oder Geldforderungen ins Land zu lassen.* 2) 
Dies Verbot muss sich auch auf die päpstlichen Gesandten bezogen 
haben, denn wir müssen Matthaeus Parisiensis Glauben schenken, 
wenn er erzählt, dass Wilhelm von Sabina um ins Land gelassen 
zu werden, sich eine spezielle Erlaubnis hierzu vom König Heinrich 
erwirken musste.3) Diese erhielt er auch nur, nachdem er geschworen 
hatte, »dass er nicht nach England gekommen sei, um dem König 
oder dem Reiche oder der Kirche Schaden zuzufügen»,4) und dass 
er nur die Durchreise von Dover zum Hafen King’s Lynn unterneh
men würde, worauf er mit dem ersten günstigen Wind nach dem 
Norden absegeln sollte.

*) Über die Beziehungen Heinrichs III. zu den Päpsten und die Geld
erhebungen der Kurie aus England, s. Gasquet, Henry III. and the Church. 
Eine vortreffliche Übersicht über die Gelderpressungen bei Stephens, The Eng
lish Church S. 226—242, Vor allem wichtig für die Beurteilung des Verhält
nisses zwischen England und Innocenz IV. ist L. Dehio, Innocenz IV. und 
England. Über die Gelderpressungen und Nuntien siehe noch Jensen, Der 
englische Peterspfennig S. 87 ff.

2) Dehio, a. a. O. S. 35.
3) Matth., Chron. IV 626.
4) Ibidem: donec jurasset in anima sua, quod ob nullum regis vel regni vel 

ecclesiae detrimentum in Angliam veniret.
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Einen solchen Eid zu leisten, muss für einen legatus a latere tief 
demütigend gewesen sein. Dass er denselben trotzdem geleistet hat, 
beruht wohl darauf, dass er ausserhalb der Streitigkeiten stand 
und nur Gewicht auf das Erreichen seines eigentlichen Zieles legte. 
Von Dover begab er sich zum König Heinrich, welcher ihm, wie es 
scheint, freundlich empfing; Matthaeus von Paris berichtet, dass 
Heinrich HI. dem Legaten Geschenke machte.1) Wahrscheinlich hat 
der Legat einen vorher geplanten Besuch bei dem König abgestattet. 
Es scheint nahe zu liegen, dass Innocenz IV. nicht eine so günstige 
Gelegenheit hätte vorbeigehen lassen, durch einen seiner gewandte
sten Diplomaten wieder in nähere Berührung mit Heinrich III. zu 
treten und ihn womöglich freundlicher gegen den römischen Stuhl 
zu stimmen.* 2)

x) Ibidem: et domino rege salutato, et muneribus gratuitis acceptis ab 
eodem. Auch Sturla sagt (Há|<onsaga Kap. 249), dass Wilhelm »a rege Hen- 
reco liberaliter exceptus est.» Wir können unś von der Art der königlichen Gaben 

'an Wilhelm eine Vorstellung machen, wenn wir erfahren, dass Heinrich III. 
den Legaten Otto, den Freund Wilhelms, als dieser sich 10 Jahre vor Wilhelm 
in England aufhielt, mit silbernen Trinkgefässen und Tunkenäpfen, einem 
Jagdfalken und grossen Mengen Wein beschenkte. (Close Rolls of . . . Henry 
III. 1237—1242 S. 19, 33, 36, 478 f.)

2) Diese Annahme findet eine Stütze in der Tatsache, dass Wilhelm die 
Fahrt nach England in der Gesellschaft dreier Halbbrüder und einer Halb
schwesterdesenglischen Königs vornahm. Matth., Chroń. IV 627: Applicuerunt 
cum ipso (eodem) legato tres fratres uterini domini regis in Angliam, videlicet 
Guido . . . Willelmus . . . et Athelmarus clericus. Et . . . sororque regis, Ac
iesia. Es liegt nahe zu vermuten, dass der Legat sich der während der Reise 
entstandenen näheren Bekanntschaft mit den Geschwistern Heinrichs III. 
bedienen wollte, um damit ohne Schwierigkeiten den Kontakt mit dem König 
zu erlangen.

3) Dehio, a. a. O. S. 35.

In der Tat waren die Fäden zwischen dem königlichen Hof und 
der Kurie nie ganz abgerissen,3) und gerade in dieser Zeit, 1246— 
1247, lag dem Papste viel daran, sich in Heinrich einen Bundesgenos
sen zu sichern, vornehmlich, um den Widerstand« des niederen eng
lischen Klerus gegen die Gelderhebungen zu brechen. Dies ist auch 
gelungen; das Kreuzzugsgeschäft schuf die neue Basis für diese 
Annäherung der beiden Kontrahenten. Wenn wir erfahren, dass 
Heinrich gerade im Sommer 1247 dem Papste versprach, das Kreuz 
zu nehmen, wenn dieser verschiedene in England gesammelte Kreuz
zugslegate und Summen, die zum Loskauf von Gelübden bestimmt 
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waren, dem König überliess,1) so ist es keineswegs unmöglich, dass 
Wilhelm von Sabina über diese Punkte im Frühling 1247 mit Heinrich 
III. verhandelt hat. Seiner grossen diplomatischen Fähigkeit ist 
vielleicht auch der Gewinn, welchen der neue Bund mit dem König 
von England für die Politik Innocenz’ IV. bedeutete, zu verdanken.

1) Dehio, a. a. O. S. 42.
2) Matth, a. a. O. Diese in Norfolk belegene Stadt war ein alter Ilandels- 

ort, der in regen Handelsbeziehungen zu Norwegen stand. Bugge, Handelen 
ni. I '.iiL'l. og Norge S. 36 ff.

3) Matth. Chron. IV 626: ad Lennam iter maturavit, et ibidem per 1res 
fere menses commorans.

*) Ibidem: in domibus manerii episcopi Norwicensis, quod Geiwude dici
tur, commorando.

5) Über die gewöhnliche Grösse des Trosses und Gefolges der päpstlichen 
Legaten, s. Buess, a. a. O. S. 191 f Wir haben allen Grund anzunehmen, 
dass Wilhelm bei der Ausdehnung seiner Legation und den umfassenden Auf
gaben, die ihm anvertraut waren, mit einer zahlreichen Gefolgschaft gereist ist.

•) Ruées, a. a. O. S. 195.

Von dem königlichen Hof setzte Wilhelm seine Reise nach dem 
Hafen Lynn an der englischęn Ostküste fort.1 2) Er hatte die Absicht, 
von dort aus die Seefahrt nach Norwegen vorzunehmen, diese wurde 
aber fast drei Monate aufgeschoben.3)

Dieser lange Aufenthalt, den Wilhelm bei dem Bischof von 
Norwich in Gaywood in der Nähe von Lynn verbracht zu haben 
scheint,4) wurde natürlich sehr kostspielig. Es ist demnach klar, dass 
der Bischof von Norwich und sein Klerus in unerträglichem Grade 
durch die Pflicht belastet wurde, den Legaten und sein gewiss 
grosses Gefolge5) zu unterhalten. Darum bediente sich Wilhelm einer 
Bestimmung des vierten Laterankonzils, die den Legaten gestattete, 
im Falle eines mehrtägigen Aufenthalts an einem Orte Prokurationen 
»von anderen, noch nicht mit solchen belasteten Kirchen oder Per
sonen» zu fordern.6) Er sandte demnach — im geheimen, wenn wir 
Matthaeus von Paris glauben sollen — Boten an Bischöfe, Äbte und 
Prioren, um von ihnen Prokurationen zu verlangen. Bei der aufge
regten Stimmung, die, wie erwähnt, gerade damals unter dem eng
lischen Klerus infolge der Geldforderungen der päpstlichen Beamten 
herrschte, ist es selbstverständlich, dass diese Anforderungen Kardinal 
Wilhelms viel böses Blut machen mussten, und dass Matthaeus 
von Paris von ihnen in äusserst böswilligen Worten berichtet. Der 
Chronist beschuldigt Wilhelm, dass »er sich von der den Römern 
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angeborenen Habsucht nicht frei halten konnte» und Prokurationen 
und kostbare Geschenke von Bischöfen, Äbten und Prioren forderte, 
wobei es ihm auch gelungen wäre, 4000 Mark zusammenzubringen.1) 
»Um dieses Vorhaben aber unter dem Scheine der Heiligkeit zu ver
bergen», fährt der Mönch von St. Albans fort, predigte er oft dem 
Volke.* 2)

0 Matth, a. a. O.: ad episcopos et abbates et priores nuntios furtivos adu- 
beres mitteret, postulando procurationes et munera pretiosa, . . . ita quod 
quæstus sui ad quatuor milia marcarum ascendere dicebatur. Man bemerke 
nur das Wort dicebatur! Auch sonst sind die Zahlenangaben des Benediktiners 
manchmal wertlos (ein Beispiel bei Dehio, a. a. O. S. 71), wie viel weniger 
glaubwürdig muss da nicht eine Angabe sein, der Matthaeus selbst eine gewisse 
Reservation beifügt. Man sieht auch gleich die Unmöglichkeit der Einsamm
lung von 4000 Mark ein (entspricht in jetzigem Geldwert etwa 48000 engl. 
Pfund), wenn wir erwähnen, dass es ein paarmal den Kollektoren ausserordent
liche Schwierigkeiten bereitete, 6000 Mark mit königlicher Genehmigung ein
zusammeln. Dehio, a. a. O. S. 30 ff.

2) Ibidem.
3) Uber diese »Gaben» als Einnahmequelle der Kollektoren, s. Jensen, a. a. 

O. S. 95.
4) Für die Beurteilung des Charakters Wilhelms sind die Beschuldigungen 

von Matthaeus ganz wertlos, weil der Mönch von St. Albans sich als ein äus
serst schmähsüchtiger Mensch erwiesen hat, dessen Angaben betreffs Personen 
seiner Zeit nichts weniger als zuverlässig sind. Ich zitiere hier, was Kempf 
in einem Exkurs über Matthaeus und seine Objektivität sagt (Gesch. d. deutsch. 
Reiches Excurs I S. 269 ff.): niemanden, auch seine oder seines Klosters 
Wohlthäter nicht, verschont er mit den ärgsten Invektiven, sei es nun König 
Heinrich III., seine Gattin oder Söhne, . . . Bischöfe, Ordens- u. Weltgeist
liche, selbst sein Diöcesanbischof oder der eigne Abt; am meisten tritt sein 
Hass und Spott gegenüber dem Papste und den Kardinalen hervor,. . . Überhaupt 
findet sich in den beiden letzten Bänden seiner chronica maiora wohl schwer
lich auch nur eine einzige Person, die nicht mindestens an einer Stelle ge
schmäht würde, wenn sie auch kurz vorher gelobt wurde.

Es ist natürlich keineswegs ausgeschlossen, dass Wilhelm von 
Sabina auch Geld für den Papst gesammelt hat; das war ja gerade 
eine seiner Aufgaben. Dies hätte dann in der Form der von Matthaeus 
genannten »Geschenke» geschehen sein müssen, denn die Prokurations- 
gelder kamen ja nur dem Legaten zu Gute.3) Gegen die Annahme ei
ner solchen Wirksamkeit Wilhelms kann man einwenden, dass er 
damit seinen Eid gebrochen hätte, was man nicht gern von Wilhelm 
glauben möchte, aber vielleicht konnte er, wenn er nur wollte, densel

ben auf irgendeine Weise umgehen.4) Wie dem auch sei, sicher ist, 
dass man in England mit dem Bischof von Sabina unzufrieden gewe- 
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sen ist, und dass der Unwille in der Überlieferung die Höhe der dem 
Legaten gezahlten Geldsummen beträchtlich übertrieben hat. Hier 
sei noch bemerkt, dass die englische Geistlichkeit tatsächlich in ihrer 
Erbitterung sich phantastischer und böswilliger Berechnungen bezüg
lich der päpstlichen Geldforderungen schuldig machte.1)

Andrerseits haben die Engländer versucht, den Legaten von der 
Reise nach Norwegen abzuschrecken, indem sie — »aus Neid gegen 
den König von Norwegen und sein Volk»2) — ihm einzureden suchten, 
dass ihm keine Ehre in dem Lande erwiesen werden würde, »ja schwer
lich könne er einige Speisen oder Getränke äusser Wasser dort bekom
men».3) Auch stellten sie dem Kardinal die Gefahren des Ozeans und 
die Grausamkeit der Norweger vor.4) Der Kardinal soll ihnen ziem
lich scharf geantwortet haben, indem er sagte, dass er früher, als er noch 
weiter als jetzt von Norwegen entfernt gewesen sei, bessere Urteile 
über das norwegische Volk gehört habe.5) Auch konnten die Gefahren 
der Nordsee nicht einen Mann abschrecken, der schon früher Stürme 
auf dem Mittelmeer und wohl auch auf der Ostsee kennen gelernt 
hatte! Und so bestieg er das Schiff, eine englische Schnigge,6) die 
gerade für diese Fahrt sehr bequem eingerichtet,7) zudem reichlich 
mit Früchten und Wein und anderen Lebensmitteln versehen war.

!) Dehio, a. a. O. S. 38 f.
2) Vigfusson Kap. 249. Wie Munch, a. a. O. S. 25, bemerkt, berichtet 

uns keine andere Quelle von einem gespannten Verhältnis zwischen England 
und Norwegen in dieser Zeit, so dass wir annehmen müssen, dass die Englän
der von denselben Vorurteilen über das strenge Klima und dem geringen 
Kulturzustand Norwegens, wie wir sie bisweilen noch heute antreffen, zu ih
rem Verhalten veranlasst wurden.

3) Hákonsaga Kap. 249.
4) Ibidem. Diese Stelle — Jjá er ek var firr meirr Noregi, en nú em ek — 

hat Torfæus derart missverstanden, dass er annimmt, Wilhelm hätte gesagt, 
er wäre schon früher in Norwegen gewesen (Hist. rer. Norv. IV 246). Estrup, 
Idea hierarchiæ S. 55 f., hat danach diese Anwesenheit Wilhelms in Norwegen 
ins Jahr 1238, nach dem Vertrag zu Stenby, zu verlegen gesucht und Strehlke, 
a. a. O. S. 127, meint, er könne — äusser 1238 — schon 1226 da gewesen sein. 
Es steht jedoch fest, dass der Kardinal von Sabina nicht früher in Norwegen 
gewesen ist.

6) Hákonsaga Kap. 249.
6) Ibidem: Cardinalis faselo Anglico vehebatur. Vigfusson Kap. 249: 

Kardinalinn hafefi eina snekkju Enska.
7) Matth. Chron. IV 627: Habebat namque in ipsa navi, sicut de archa Noe 

legitur, diverticula et tristegas cameras et conclavia, que specialiter propter 
ipsum artificialiter fuerunt composita.
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Vor der Abfahrt liess der Legat einen Dominikanermönch die Messe 
auf dem Schiff abhalten,1) welches damals eine ungewöhnliche 
Erscheinung gewesen sein muss, da es die Bewunderung mancher 
Leute erweckte.* 2)

*) In dieser Angabe des Chronisten finden wir wieder einen Beleg dafür, 
dass Wilhelm in seinem Gefolge immer Predigermönche hatte, die natürlich 
auf verschiedene Weise zum Nutzen ihres Ordens im Norden gewirkt haben.

2) Matth. Chron. a. a. O.: jussit cuidam fratri de ordine Praed. in ipsa 
Missam celebrare, quod et factum est, non sine multorum qui hoc non praevi
derant admiratione.

3) Sturla berichtet sehr ausführlich über die Ankunft und den Empfang 
des Legaten in Bergen, da aber Munch, a. a. O. S. 25 f., ihn ausgiebig ver
wertet hat, ist es überflüssig, hier auf die Einzelheiten einzugehen.

4) Über ihn s. Kolsrud, Den norske Kirkes Erkebiskoper og biskoper
S. 203. Kardinal Wilhelm hatte nach eigener von Sturla, Hákonsaga Kap. 249, 
zitierter Aussage, den Erzbischof schon einmal früher getroffen. Dies ist 
vielleicht im Jahre 1231 in Italien geschehen, denn in diesem Jahr wurde 
Sigurd vom Papst Gregor IX. zum Erzbischof geweiht. Kolsrud, a. a. O.

6) Die direkte Rede kommt sehr häufig vor in der norwegischen Saga- 
Dichtung. Wir werden auch später direkte Anführungen von Worten Wilhelms 
bei Sturla antreffen. Sie sind natürlich mit Vorsicht zu beurteilen, und ich 
zitiere sie auch vornehmlich der Kuriosität halber, jedoch der wesentliche 
Inhalt derselben dürfte richtig sein.

Am 17. Juni kam das Schiff, mit welchem der Legat die Fahrt 
unternahm, bei der Insel Utsire vor Bergen in Norwegen an. Noch 
an demselben Abend scheint er auf der Beede von Bergen angelangt 
zu sein.3) Der feierliche Empfang des Legaten erfolgte am folgen
den Tage unter Entfaltung grossen Pompes und unter zahlreichen 
Ehrenbezeugungen. Der König selbst holte den Kardinal von seinem 
Schiffe ab, und bei der Landung wurde Wilhelm in feierlicher Prozes
sion von den Bischöfen, Klerikern und Mönchen empfangen. Nur der 
Erzbischof Sigurd4 *) war noch nicht zugegen.

Unmittelbar nachdem der feierliche Empfang des Legaten zu 
Ende war, liess der König das Thing zusammenrufen und erschien 
daselbst mit dem Vertreter des Papstes. Dieser begrüsste dabei die 
Versammlung in einer Rede, deren Wortlaut der Chronist Sfuria fol
gendermassen anführt:6) »Ich verkündige hiermit allen, dass Ich 
nach Gottes barmherzigem Ratschluss und gemäss dem Beschluss 
des Papstes in dieses Land gekommen bin, um den Einwohnern 
desselben den Namen Jesu Christi zu verkündigen und Euren König 
zu krönen. In dieser Angelegenheit hat er nicht einen Priester oder 
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einen anderen Geistlichen mit geringer Autorität gesandt, sondern 
mich, einen von seinen Kardinalen mit dem Titel eines Bischofs 
und mit so grosser Macht, alle Dinge zu lösen und zu binden, als ob 
der Papst selbst hier zugegen wäre; er hat nämlich gewollt, dass dies 
in einer Weise geschehen sollte, die für den König eine so grosse 
Ehre wie möglich wäre.»1) Nachdem Wilhelm seine Würde und Macht
befugnisse den Norwegern mit diesen selbstbewussten Worten klarge
macht, »erläuterte er dem Volke den katholischen Glauben, segnete 
dasselbe und sandte es in Frieden nach Hause.»2)

In der folgenden Zeit machte sich der Legat mit den Verhältnis
sen Norwegens vertraut. Sturla erwähnt, dass der Kardinal oft mit 
den Bischöfen Zusammenkünfte veranstaltete; nachdem der Erz
bischof sich schliesslich auch eingefunden hatte, traf Wilhelm na
türlich auch mit ihm zusammen.3) Dabei stand offenbar die Frage 
der Krönung des Königs im Vordergrund. Ehe wir jedoch zur 
Behandlung derselben schreiten, ist es angemessen, ein paar andere 
Ereignisse zu erörtern.

Wilhelm war am 18. Juni in Bergen ans Land gestiegen. Die Krö
nung Hakons fand am 29. Juli statt. Bald nach dem 17. August muss 
der Legat Bergen verlassen haben. Obwohl nun die wichtigste 
Tätigkeit Wilhelms in Bergen in Verbindung-mit der Reichssynode, 
die nach der Krönung stattfand, steht, muss er während der andert
halb Monate, die der Krönung vorangingen, viel ausgerichtet haben. 
Viel Zeit verging natürlich mit den Verhandlungen, die in der Krö
nungsangelegenheit geführt wurden, und die bald zu besprechen sind; 
dass er aber auch in anderen Sachen wirksam gewesen ist, geht aus der 
Hákonsaga hervor, in der erzählt wird, dass der König im Namen sei-

x) Hákonsaga Kap. 250.
2) Ibidem. Anlässlich dieser Rede des Kardinals erörtert Munch, a. a. O. 

S. 26, die Frage, welcher Sprache Wilhelm sich bedient hat. Er findet, eine 
»grosse Wahrscheinlichkeit» (stor Sandsynlighed) sei dafür vorhanden, dass Wil
helm dänisch oder schwedisch gepredigt habe, und dass er sich somit den Nor
wegern verständlich gemacht haben kann. Eine dieser Sprachen hätte er wohl 
»in Lifland» lernen können. Es wird nämlich nirgends ein Dolmetscher er
wähnt, hebt M. hervor. Es ist ja nicht unmöglich, dass Wilhelm einige Kennt
nisse in einer der nordischen Sprachen hatte, ich bemerke nur, dass die Ver
handlungen des Legaten mit der Geistlichkeit natürlich Lateinisch geführt 
wurden, mit dem König, der sehr gebildet gewesen sein soll, in derselben 
Sprache oder auf Französisch.

3) Hákonsaga Kap. 250.
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ner Untertanen den Kardinal auf mehrere Mängel aufmerksam 
machte, die dieser auch abstellte.1) t ber die Art derselben sind wir 
allerdings schlecht unterrichtet; nur über ein paar Massregeln des 
Legaten wissen wir Bescheid.

*) Hákonsaga Кар. 252.
2) Sturlunga Saga II 102: Hann vigdi ok Postula-kirkiu і konungs-garch 

aá Svithuns messu dag vm sumarit. Hákonsaga Kap. 252. Vgl. Munch, a. a. 
O. S. 29.

3) Hákonsaga Kap. 252.
4) Matth. Chron. V 43. Über diesen Streit ausführlich bei Munch, a. a. O. 

S. 15 f. und 40 f. sowie bei Lange, Norske Klostres Hist. S. 207. Die Ge
schichte des Klosters bei Lange, a. a. O. S. 199 ff.

Am 2. Juli vollzog Wilhelm die Weihe der steinernen Apostel
kirche auf dem Königshof zu Bergen, die König Hákon hatte auf
führen lassen, und die eben fertig geworden war.* 2) Der Kardinallegat 
gewährte auch der Kirche grosse Indulgenzen, wie Sturla uns berich
tet,3) d. h. er erteilte wohl den Besuchern der Kirche den üblichen 
Ablass von höchstens 40 Tagen.

Ziemlich bald nach seiner Ankunft in Bergen wurde Wilhelm von 
Sabina von den Mönchen des Klosters Holm bei Nidaros um 
Hilfe in einem Streite gebeten, in welchem sie gerade mit dem Erz
bischof Sigurd verwickelt waren.4) Der Erzbischof hatte — wahr
scheinlich schon im Jahre 1241 '— die Verwaltung des Klosters in 
seine Hand genommen, indem er behauptete, dass die Mönche un
würdige Personen seien, die nicht einmal ihre eigenen Ordensregeln 
kannten. Ohne allen Grund war das Vorgehen des Erzbischofs 
gegen die Mönche, die dem Benediktinerorden angehörten, sicher 
nicht, er scheint aber allzu schroff gehandelt und sogar die 
Aufhebung des Konventes geplant zu haben. Der Gesandte des 
Papstes sah mit milderen Augen auf die Mönche von Holm, 
er nahm sie gewissermassen in Schutz gegen den Erzbischof. Freilich 
lehnte er es ab, ihre Sache selbst zu entscheiden, indem er sich 
als inkompetent dazu bezeichnete, weil er gar keine Kenntnis 
von den Benediktinerregeln hätte, er gab aber den Hilfesuchenden 
den Bat, sie sollten sich an die päpstliche Kurie wenden und sich 
von dem Papst einen Mann ausbitten, der ihr Konvent reformie
ren könnte. Ferner versprach der Kardinal, einen Brief an den 
Papst zu richten, um ihn zu bitten, dass er den Wünschen der Mönche 
willfahren möchte. Aber, soll Wilhelm hinzugefügt haben, sie müss-
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ten die Sache beschleunigen, denn der Erzbischof dränge sehr unge
stüm darauf, sie ihrer Unkenntnis halber aus ihrem Kloster zu ver
jagen.1) ;

1) Matthaeus Parisiensis, a. a. O., gibt die Antwort Wilhelms wörtlich wie
der. Sie lautete nach ihm: »Filii, monachorum statuta et observantias et regu
lam S. Benedicti penitus ignoro; consulo autem vobis in bona fide, ut Roma
nam curiam adeatis, supplicetisque domino Papæ ut vobis provideat ordinis 
vestrae reformatorem et idoneum instructorem; et ego pro vobis scribam eidem 
affectuose, ut super hoc vos exaudiat benigne. Nec capit hoc negotium dila
tionem, instat enim protervius archiepiscopus vester, ut vos propter vestram 
expellat ignorantiam».

•) A. a. O. S. 41.
з) Matth. Chroń. V 44. DN. XIX n. 243.
4) DN. I n. 42: Cum igitur, sicut ex parte venerabilium fratrum nostrorum 

episcopi Sabinensis, apostolice sedis legati et. .,

Das Verhalten Wilhelms in dieser Angelegenheit ist aus zwei 
Gesichtspunkten beachtenswert. Erstens, weil wir hierin einen Be
weis der Gewissenhaftigkeit des Legaten sehen müssen, die ihm nicht 
erlaubte, sich einer Sache anzunehmen, in welcher er nicht die nötigen 
Kenntnisse zu besitzen und somit auch nicht genügend unparteiisch 
vorgehen zu können glaubte. Zweitens zeigt das Geschehene, wie 
Munch richtig hervorgehoben hat,1 2) dass das Verhältnis zwischen dem 
Kardinal und dem Erzbischof nicht sehr freundschaftlich gewesen 
sein kann. Dass dies im Gegenteil sich gespannt gestaltete, werden 
wir bald ersehen. Wilhelm hat sein Versprechen erfüllt und an den 
Papst geschrieben, denn Matthaeus von Paris berichtet, dass der 
Abt des Klosters und ein Mönch desselben mit einem Brief des Lega
ten zum Papste gesandt wurden.3) Im folgenden Jahre kam Matthaeus 
auf päpstliches Geheiss nach Norwegen, um das Kloster zu Holm zu 
reformieren.

In diesem Zusammenhang sei auch eine andere Fürbitte erwähnt, 
die der Legat von Bergen aus an Innocenz IV. gerichtet hat. Wil
helm ersuchte zusammen mit dem Erzbischof und den Bischöfen Nor
wegens sowie mit König Hakon den Papst, dass dieser den Domherrn 
Heinrich auf den Orkney-Inseln, der daselbst zum Bischof erwählt 
worden war, von den Mängeln seiner Geburt dispensieren möge, so 
dass er das Bistum antreten könnte. Dies erfahren wir aus einem 
Schreiben des Innocenz vom 9. Dezember 1247 an den Domherrn 
Heinrich.4) Wie erwähnt, hatte Wilhelm die Vollmacht erhalten,
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Geistliche ex defeda natalium zu dispensieren, jedoch mit Ausnahme 
von den zur Bischofswürde erwählten.

Ferner haben wir Kenntnis von zwei Massnahmen des Legaten, 
die gewissermassen internationalen Charakters waren. Die eine be
zog sich auf das Verhältnis König Hakons und der norwegischen 
Kaufleute zu Dänemark und Lübeck, die andere wirkte auf die Be
ziehungen zwischen Norwegen und Island ein. Bezüglich der ersteren 
erfahren wir bei Sturla, dass norwegische Kaufleute sowohl von den 
Dänen wie von den Lübeckern, die miteinander haderten, ausgeplün
dert worden waren, weshalb König Hákon im Sommer 1247 alle 
Schiffe mit ihren Ladungen, die aus Dänemark, dem Wendenlande und 
Lübeck gekommen waren, in Beschlag genommen hatte. Derartige 
Repressalien waren ja die Waffen, mit denen man sich in jenen Zeiten 
für Übergriffe rächte, die im Auslande an den Kaufleuten des eigenen 
Landes verübt worden waren. Nun aber wandten sich die Dänen und 
Lübecker, die ihrer Schiffe und Waren beraubt worden waren, an 
Wilhelm von Sabina mit der Bitte, er möchte bei König Hákon die 
Freigabe ihrer Güter zu erwirken versuchen. »Das tat er und ersuchte 
den König, ihnen um seinetwillen Gnade zu erweisen, und er stellte 
dem König vor, dass diese Männer wahrscheinlich nur wenig Schuld 
daran hätten, dass Räuber in Dänemark und Lübeck Seefahrer aus
plünderten.»1) Der König von Norwegen wies dieses vermittelnde 
Eingreifen des Legaten nicht zurück, sondern gab, »um des Kardinals 
willen», den Kaufleuten ihr Gut zurück.

1) Hákonsaga Kap. 256.
2) Munch, a. a. O. S. 72.
3) Vgl. hierüber sowie über den Streit 1247, DN. V n. 1—4, Y. Nielsen, 

Bergens historie S. 166 ff. und Bendixen, Tyskernes Handel S. 68 f.
21 — Soc. Scient. Fenn., Comm. Hum. LUI. II 5.

So berichtet Sturla. Da wir aber von anderer Seite wissen, dass 
König Hákon etwa von dieser Zeit ab1 2) mit den Lübeckern in Ver
handlungen getreten ist, die mit dem Handelsvertrag von 1250 ende
ten,3) liegt es nahe zu vermuten, dass die Vermittlertätigkeit des 
päpstlichen Diplomaten sich noch weiter erstreckt hat, als aus dem 
Bericht des Chronisten hervorgeht. Es scheint glaubhaft, dass Wil
helm, der alte Beziehungen zu Lübeck hatte, an die Stadt eine Art 
Ermahnungsbrief gerichtet hat, um ein dauerndes Einvernehmen 
zwischen den Kaufleuten auf beiden Seiten herzustellen. Dadurch 
konnte er sich ja auch das Wohlwollen Hakons erwerben, das ihm 
wiederum in anderen Sachen von Nutzen sein konnte.
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Ohne Zweifel hat eine solche Absicht, den König freundlich gegen 
sich zu stimmen, die grösste Rolle bei der Ermahnung gespielt, die 
Wilhelm von Sabina an die Bewohner der Insel Island gerichtet 
haben soll. In Island hatten zwei Männer, Thord Kakale und Gissur, 
um die Macht gekämpft, schliesslich hatten sie aber beschlossen, 
ihren Streit durch den norwegischen König entscheiden zu lassen. 
Die beiden Gegner waren schon lange am königlichen Hofe 
gewesen, als der Kardinallegat in Norwegen ankam; der König hatte 
aber die Entscheidung ihres Zwistes aufgeschoben. .Jetzt nahm er in 
Gegenwart des Legaten die Sache wieder auf, wobei er den Rat 
Wilhelms betreffs der Art, wie er den Streit schlichten sollte, einge
holt zu haben scheint.1) Offenbar hat er dieses getan, um den Kardi
nal in die Verhältnisse Islands einzuführen und dann seine mächtige 
Hilfe zur Erlangung der Oberhoheit über die Insel zu gewinnen. 
Wilhelm stellte sich auf die Seite Thords.* 2) Er riet dem König, die 
ganze Regierung auf Island Thord Kakale zu überlassen, während 
Gissur in Norwegen Zurückbleiben solle. Das Geratenste wäre, so 
soll der Kardinal gesagt haben, dass ein Mann über das Land gesetzt 
würde, wenn der Friede erhalten bleiben sollte.3)

*) Sturlunga Saga II 102: Hákon konungr liet pa Gizur ok pord kiæra 
maál sin, sva at kardinalinn var vi<5, ok liet tia honum alia máala-uauxtu 
peira.

2) Ausführlich über diese Ereignisse Munch, a. a. O. S. 277 f.
3) Sturlunga Saga, a. a. O.: Villdi hann (Wilhelm) pat eitt heyra, at 

por^r færi pa til Islandz, enn Gizurr væri par eptir; kua<5 pat ok rań#, at einn 
ma^r væri skipa^r ifir landit, ef fri¿)r skylldi vera.

4) Munch, a. a. O. S. 278. Gissur erhielt als Entschädigung ein Lehen in 
Norwegen.

Diesen Rat des Kardinallegaten hat König Hákon auch befolgt, 
obwohl er sich früher auf die Seite Gissurs geneigt hatte. Wilhelms 
Lösung der Streitfrage war auch eine überaus glückliche: gemäss der 
Wilhelm eigenen Weise wurde kein eigentliches Urteil in dem Streit 
verkündigt.4) Das Resultat der Entscheidung war die Tatsache, dass 
Island von da ab unter einem Manne stehen sollte. Dies muss dem 
König sehr angenehm gewesen sein, denn dadurch wurden die Be
strebungen, die er gerade jetzt wieder energisch zu betreiben anfing, 
Island unter seine Herrschaft zu bringen, erheblich erleichtert.

König Hákon erhielt jetzt bei diesen Absichten eine starke Stütze 
in der Kirche. Dabei scheint Wilhelm von Sabina eine wichtige 
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Rolle gespielt zu haben. Sturla berichtet, dass der Kardinal es für 
sinnlos angesehen habe, dass Island nicht wie alle anderen Länder 
der Welt einem König untertan wäre; deshalb wurden auf seinen Rat 
Thord Kakale und Bischof Heinrich nach Island gesandt, um die 
Isländer zur Anerkennung der Oberhoheit Hakons zu bewegen.1) 
Man darf wohl die Richtigkeit dieser Mitteilung Sturlas nicht be
zweifeln, aber andrerseits auch nicht so weitgehende Folgerungen 
daraus ziehen, wie es die Geschichtschreiber allgemein getan haben. 
So behauptet beispielshalber Munch,* 2) dass der Kardinal kraft seiner 
apostolischen Machtfülle ein Schreiben an die Bewohner Islands 
gerichtet habe, in welchem er ihnen gebot, sich dem König Norwegens 
zu unterwerfen. Von einem solchen Schreiben steht aber in unserer 
Quelle nichts. In ihr finden wir nur, dass Wilhelm in Gesprächen 
mit dem König die Machtansprüche des letztem gebilligt und ihm 
geraten habe, Thord Kakale und Bischof Heinrich von Holar als 
seine Vorkämpfer nach Island zu senden.3) Die Mitwirkung Wilhelms 
in dieser Sache kann sich somit auch nur darauf beschränkt haben, 
dass er, wie gesagt, dem König empfahl, zur Verhütung weiterer 
Kämpfe und Unruhen dahin zu wirken, dass nur ein Mann als Ver
walter der Insel auftreten solle.

x) Vigfusson Kap. 257: pviat bann (Wilhelm) kallach pat ósannligt, at land 
pat pjónach eigi undir einhvern konung sem öll önnur і veröldunni. Var pa 
sendr út porch kakali mecí Heinreki biskupi. Skyldu peir flytja pat örendi 
vid lands-fólkit, at allir játtachsk undir riki Hákonar konungs.

ł) A. a. O. S. 277 f.
3) Vgl. Maurer, Island S. 129 f. und DI. I S. 543 ff.

Obwohl also auf Grund der Quellenangaben sich ein direktes 
Eingreifen Wilhelms gegen die Unabhängigkeit des isländischen 
Freistaates nicht nachweisen lässt, ist es keineswegs unmöglich, dass 
der Legat einen derartigen Schritt doch unternommen hat. Jeden
falls haben Thord Kakale und Bischof Heinrich die Worte des Lega
ten mündlich an die Isländer überbracht. Wie gross der Anteil dieser 
beiden Männer und Gissurs, der bald an Stelle Thords trat, an der 
Unterwerfung Islands im Jahre 1264 gewesen ist, lässt sich freilich 
nicht mehr beurteilen.

Bei dieser isländischen Angelegenheit scheint Bischof Heinrich 
einen wichtigen Einfluss ausgeübt zu haben. Er war ein ungemein 
energischer und kräftiger Mann, der offenbar hoch in des Königs 
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Gunst gestanden hat.1) Er wurde nun feierlich vom Kardinal Wilhelm 
zum Bischof von Holar geweiht,l 2) und es scheint, dass er den Legaten 
mit den Verhältnissen Islands bekannt gemacht hat.3)

l) Man hat allgemein angenommen, dass dieser Heinrekr Karlsson ein Nor
weger gewesen sei, bis Kolsrud, Kirke og folk і middelalderen S. 55, auf gute 
Gründe gestützt, seine ausländische Herkunft behauptet hat. Vgl. über ihn 
noch Kolsrud, Den norske Kirkes Erkebiskoper og Biskoper S. 273.

2) Aron Hjörleifssons Saga in Sturlunga Saga II 346: Hann vigeii Heinrek 
biskup til staefarins at Holum i Hjaltadal á Islandi. Kolsrud, a.a.O., verlegt 
die Weihe in die Zeit vom 18. Juni—29. Juli.

3) Sturlunga Saga II 102: ]>a var ok vigefr Heinrekr biskup til Islanncíz til 
Hola stanar, ok dró bann miók fram hlut portar vici kardinaálem ok (sva) 
vici konunginn.

4) Munch, a. a. O. S. 281, meint, dass Hakon dem Papst und dem Kardinal
wesentlich für die Anerkennung seiner Oberhoheit über Island zu danken hat.

6) Dies Land bildete seit 1124 ein Bistum, das seine Bischöfe aus Norwegen 
erhielt. Bugge, Kirke og Stat S. 173.

•) Isl. ann. ad h. a.
7) Hákonsaga Kap. 257. Vigfusson Kap. 257: Jjetta sumar var sendr til 

Grænalands Oláfr biskup. Olajr biskup skyldi ok pangat baja slikt örendi.
«) А. а. О. I 431.

Es muss für ihn nicht schwer gewesen sein, den Legaten davon 
zu überzeugen, dass der Anschluss Islands an Norwegen in der Natur 
der Dinge läge, da die Insel schon zwei Bistümer hatte, die zur nor
wegischen Kirchenprovinz gehörten. Die kirchlichen Bande waren 
ja in jenen Zeiten überaus stark und mussten in diesen abgelegenen 
und schwach bevölkerten Ländern des Nordens eine Annäherung 
aneinander zur Folge haben.

Ferner ist zu bemerken, dass Kardinal Wilhelm — ganz abge
sehen von der Tragweite seiner Handlungsweise, die man ja im vor
aus nicht hatte ermessen können — in dieser Angelegenheit dem nor
wegischen König einen Dienst leisten wollte, für welchen er dann 
Gegendienste beanspruchen konnte. Die Grösse desselben zu beur
teilen ist freilich schwer für uns; vielleicht ist er sehr bedeutend gewe
sen.4) Es ist ferner nicht ausgeschlossen, dass Wilhelm einen Einfluss 
in derselben Richtung auf die Bewohner Grönlands ausgeübt hat. Wir 
wissen, dass der Bischof Olaf, der 1246 zum Bischof von Garde auf 
Grönland5) eingesetzt worden war,6) im Sommer 1247 zu seinem 
Bischofssitz gesandt wurde, und dürfen die Angabe Sturlas, dass ihm 
dieselbe Aufgabe anvertraut war wie Thord Kakale und Bischof 
Heinrich7), nicht in Zweifel ziehen. Die Vermutung Keysers,8) dass 
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auch der Legat ein solches Unternehmen gebilligt hat, ist somit nicht 
unberechtigt.

Wir haben jetzt alle die Angelegenheiten behandelt, mit denen 
Wilhelm sich in der Zeit vor der Krönung des Königs beschäftigt 
hat oder beschäftigt haben kann, denn es ist ja möglich, dass ein paar 
derselben erst nach der Krönung auf der Reichssynode behandelt 
worden sind. Besonders kann dies mit der isländischen Angelegen
heit der Fall gewesen sein, da aber diese doch keine innere norwe
gische Sache gewesen ist, ist es wahrscheinlicher, dass ihre Behand
lung in die Zeit vor der Krönung gehört.1)

г) Munch, a. a. O. S. 277, nimmt als selbstverständlich an, dass man erst 
bei den der Krönung folgenden Verhandlungen diese Frage aufgenommen hat.

2) Hákonsaga und Vigfusson Kap. 250—251.
3) So Zorn, a. a. O. S. 184.
4) DN. I n. 32: ut ascitis prelatis provinciarum huiusmodi et convocatis 

eorum nobilibus, quos videris oportunos, eisque consultis, carissimo . . . regi 
Norweie vice nostra corone regie largiaris honorem.

Sturla Thordson berichtet über die Verhandlungen, die der Krö
nung vorangingen, in einer Weise, die einen ziemlich guten Einblick 
in das diplomatische Spiel, das sich dabei entfaltete, gewährt.* 2) 
Der Chronist erzählt, dass, nachdem der Legat mit dem Erzbischof, der 
ja erst später als Wilhelm in Bergen angekommen war, gesprochen hat
te, »der König beobachten konnte, dass man ihn zur Abkehr von seinem 
früheren Entschlüsse bewogen hatte». Dieser Entschluss kann kein 
anderer gewesen sein als der, den König unter den Bedingungen, die 
in Lyon verabredet waren, zu krönen. Es ist ja sehr wohl erklärlich, 
dass Hákon, nachdem der Legat u. a. dem Volke öffentlich seinen 
Krönungsauftrag verkündigt hatte, diese Sache als entschieden an
gesehen hat. Es ist aber irrig anzunehmen, dass die päpstliche Voll
macht Wilhelms »auf eine ganz bedingungslose Krönung ging»3), und 
dass der Legat demgemäss nach seinen Gesprächen mit dem Erz
bischof und den Bischöfen unberechtigte' Bedingungen für die Krö
nung gestellt hatte. Im Gegenteil hatte ihm der Papst geboten, 
erst die oberste Geistlichkeit Norwegens zu Rate zu ziehen.4)

Der Erzbischof Sigurd hatte somit den Legaten veranlasst, neue 
Bedingungen für die Krönung vorzulegen. Welcher Art waren denn 
diese? Sturla stellt sie dar, indem er den Legaten dem König fol
gende Worte sagen lässt: »Weil Ihr, Herr König, eine grössere Ehren
bezeugung von der heiligen Kirche empfangen werdet, als irgendein 
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König in Norwegen früher erhalten hat, so hoffen wir, dass Ihr die 
Freiheiten bestätigen wollt, die andere vor Euch der heiligen Kirche 
gewährt haben, ja dass Ihr sie sogar vermehren wollt; ebenso hoffen 
wir, dass Ihr denselben Eid schwören wollt, den König Magnus, 
welcher der erste war, der in diesem Lande gekrönt wurde, geleistet 
hat.» In diesen Sätzen sind zwei verschiedene Forderungen enthal
ten: erstens, dass Hákon gewisse frühere Freiheiten der norwegischen 
Kirche bestätigen und neue zu diesen hinzufügen solle, zweitens 
dieselbe Forderung, welche die Geistlichkeit im Jahre 1245 ausge
sprochen hatte, nämlich die des Krönungseides Magnus Erlingssons.

Nach dem Bericht Sturlas beantwortete König Hákon beide Wünsche 
des Legaten in einer Weise, die sehr bemerkenswert ist. Er habe sich 
nämlich bereit erklärt,» der heiligen Kirche und ihren Dienern derartige 
Rechte gerne zu gewähren, durch welche sie dieselbe Freiheit hier erhal
ten würde, wie sie in anderen Ländern besässe, wo sowohl die heilige 
Kirche als das Königtum ihre Freiheiten und ihre Würde besässen.»1) 
Diese Antwort enthält eine ganz deutliche Anerkennung des kanonischen 
Rechtes, sie ist aber von der Forschung unbeachtet geblieben, vermut
lich weil man alles Interesse dem zweiten Teil der königlichen Erwide
rung zugewandt hat. Dieser war scharf und kräftig. In äusserst energis
chen Worten lehnt der König die Leistung des geforderten Eides ab. Er 
möchte lieber ohne Krone, als unfrei sein. Der Kardinal soll gleich einge
lenkt und darauf erwidert haben: »Nehmt dies nicht übel, Herr König! 
Denn Euer Wille geschehe.» Dann habe der Kardinal — so fährt Sturla 
fort — eine Zusammenkunft mit dem Erzbischof, den Bischöfen und 
Domherren abgehalten, wobei er ihnen gesagt habe: »Ich habe mit dem 
König gesprochen, so wie Ihr es von mir verlangtet; und mir scheint, als 
ob er grösseres Recht in dieser Sache hätte als seine Gegner. Darum sollt 
ihr wissen, dass ich hiernach nichts mehr fordern werde, sondern ich 
werde ihn in einer Weise krönen, die seiner freien, königlichen Würde 
entspricht. Es ist nicht nötig in dieser Sache mehr zu reden.»2)

!) Vigfusson Kap. 251: En peim rèttar-bótum (= Gesetzverbesserung, 
Verordnung) vilju vèr gjarna játa heilagri kirkju ok hennar pjónostu- 
mönnum, at hon hafi slikt freisi hér, sem і (peim) löndum er skipat, er sítt 
freisi hefir hvárt, ok sina sæm5, heilög kirkja ok konungdómrinn.

2) Ibidem: Ek talaba v¡5 konunginn pessum о r ¿him sem [ek] var beginn; 
ok synisk mér sem hann hafi sannara і pessu máli en peir sem annars bei^a; 
ok pví vil ek at pér vitici, at ek mun einskis annars beidask hécfan i frá, en 
kóróna konunginn svá frjálsliga sem konungligri tign byrjar; en petta parf 
eigi optarr at ræchi.
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Dieser Bericht des Chronisten ist — obwohl in hohem Grade von 
seiner königlichen Gesinnung gefärbt — ganz klar und folgerichtig, 
und die Richtigkeit desselben dürfte folglich kaum zu bezweifeln sein. 
Doch ist derselbe sehr merkwürdig. Wilhelm von Sabina, der Bevoll
mächtigte Innocenz’ IV., wäre auf Verlangen der norwegischen Geist
lichkeit darauf eingegangen, den König zur Unterwerfung unter St. 
Olaf und die norwegische Kirche zu bewegen! Die Forschung ist 
nämlich dabei stehen geblieben, dass König Magnus Erlingsson 1164 
sein Reich vom heiligen Olaf zu Lehen genommen hat.1) Diese 
Begebenheit ist in der mittelalterlichen Geschichte in ihrer Art 
fast einzig; sie hat ein Seitenstück, das zugleich ihr Vorbild gewesen 
ist, nur in dem Lehnsverhältnis der französischen Könige zum heili
gen Dionysius,* 2) jedoch war das letztere nur auf eine Grafschaft ein
geschränkt, während König Magnus für sein ganzes Reich Vasall 
geworden ist. Dagegen kennen wir eine Reihe von Fällen, wo Fürsten 
ihr Reich von dem Papste als Lehen empfangen haben; Innocenz III. 
war ja sogar der Ansicht, dass alle Staaten, die den Peterspfennig 
an Rom zahlten, — unter welchen sich auch Norwegen befand — 
päpstliche Vasallen seien.

x) Bugge, Kirke og Stat S. 210.
2) Vgl. Bugge, a. a. O. S. 207 ff.
3) Den forste norske Kongekröning S. 106 ff.
4) Hertzberg, a. a. O. S. 108.

Nun trat aber bei einer solchen Ordnung, wie sie in Norwegen 
1164 geschaffen wurde, der norwegische Erzbischof in die Stellung, 
die gerade der Papst für sich beanspruchte. Der norwegische Histo
riker Hertzberg hebt hervor,3) dass es im Interesse der päpstlichen 
Macht gelegen haben muss, die Gültigkeit des genannten Paktes 
aufzuheben. Wenigstens ist es ganz ausgeschlossen, dass, wie man 
behauptet hat, ein päpstlicher Legat bei dem Verbuch zur Wieder
herstellung des Vertrages mitgewirkt haben kann.4) Die Sachen liegen 
ganz ebenso, betreffs der Legation Wilhelms von Sabina; es scheint 
nur noch weniger glaubhaft, dass dieser Legat für den norwegischen 
Erzbischof eingetreten sein sollte, denn seit 1164 war ja die Macht 
des Papstes unermesslich gewachsen, so dass die Erzbischöfe um die 
Mitte des 13. Jahrhunderts von Rom aus vollkommen in Schranken 
gehalten wurden. Es scheint somit, als hätte Wilhelm die Interessen 
seines Auftraggebers schlecht wahrgenommen, indem er auf die For- 
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derung der norwegischen Geistlichen einging.1) Diese Sachlage ist 
so interessant und wichtig, dass wir nicht weitergehen wollen, ohne 
einen Erklärungsversuch zu wagen. Am nächsten liegt es anzuneh
men, dass Sturla die Zusammenhänge missverstanden hat, und dass 
der Kardinal in der Tat eine Anerkennung der Lehnsoberhoheit des 
Papstes und nicht des Erzbischofs von König Hákon verlangt hat. 
In diesem Falle würde jedoch der Verweis, den Wilhelm nach seinem 
Gespräch mit dem König den norwegischen Prälaten erteilt hat, un
verständlich bleiben. Die Erklärung muss deshalb anderswo zu suchen 
sein.

1) Eine ausführlichere Untersuchung dieser ganzen Frage, speziell unter 
Berücksichtigung etwaiger zeitgenössischer, theologischer Anschauungen in 
diesbezüglichen Problemen, könnte vielleicht mehr Klarheit bringen.

2) Vgl. oben S. 326. Mir scheint die Erzählung Sturlas sehr glaubwürdig, 
augenscheinlich hat er aber eher zu wenig als zu viel gesagt!

Nun sei darauf aufmerksam gemacht, dass Wilhelm von Sabina 
offenbar durch die Unterredung mit Hákon dazu gebracht worden 
ist, seine Ansicht in dieser Frage zu ändern. Denn der Chronist lässt 
ihn ja ausdrücklich erklären, er habe erkannt, dass die Meinung des 
Königs mehr der Wahrheit entspreche als die der Geistlichen, die 
ihn zu seiner Aktion bewogen hatten.1 2) Zwischen den oben ange
führten Zeilen Sturlas kann man lesen, dass der Kardinal erzürnt 
auf die letztem gewesen ist. Anders als eine Zurechtweisung sind 
die Worte des Legaten gewiss nicht aufzufassen. Nun ist es nicht 
ganz leicht zu verstehen, weshalb Wilhelm so scharfe Worte hätte 
brauchen sollen, wenn er früher die Ansichten der Geistlichen geteilt 
hätte. Ich möchte deshalb vermuten, dass der Erzbischof, der ja 
am meisten an der Sache interessiert war, auf irgendeine Weise den 
Legaten hinters Licht zu führen versucht hat. Wie, wenn Erzbischof 
Sigurd den Inhalt des zu schwörenden Eides so dargestellt hätte, dass 
der König durch die dem heiligen Olaf dargebrachte Huldigung 
zugleich der gesamten katholischen Kirche und damit auch dem 
Papste Gehorsam geschworen hätte? Wie wir uns erinnern, scheint 
Wilhelm nicht gründlich juristisch geschult gewesen, und obwohl er 
gewiss eine grosse Erfahrung in staatsrechtlichen Dingen besessen 
haben muss, war dies, wie wir gesehen haben, ein Fall, der ziemlich 
ohne Seitenstücke dastand. Wie die Norweger den inneren Sinn des 
Eides auch ausgelegt haben mögen, es muss dem Kardinal schwer 
gewesen sein, sich gleich eine richtige Auffassung von demselben 
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zu machen. Durch den König ist er dann, wie ich anzunehmen wage, 
von dem wahren Tatbestand unterrichtet worden.

Wenn es sich so verhält, wie oben skizziert ist, muss der Legat 
von da ab in einem Gegensatzverhältnis zu dem Erzbischof und den 
Bischöfen gestanden haben, als er erkannt hatte, dass sie Interessen 
vertraten, die unvereinbar mit den hierarchischen Prinzipien des 
Papsttums waren. Und es wird in der Tat bald erkennbar werden, 
dass Wilhelm in besserem Einverständnis mit dem König als mit 
der höchsten Geistlichkeit Norwegens gestanden hat.1)

!) Hier mag ein Hinweis auf das oben S. 320 behandelte Zerwürfnis zwi
schen dem Legaten und dem Erzbischof, das auf scharfe Divergenzen deutet, 
am Platze sein.

2) Abgedruckt bei Martène, De ant. eccl. ritibus III 222 f.
3) Obwohl Sturla in seinem eingehenden Bericht über die Krönung Hakons 

des Alten einen Eid nicht besonders erwähnt, darf man die Leistung desselben 
doch nicht, wie zuweilen geschehen ist, in Zweifel ziehen.

Die Beratung Wilhelms mit der höheren Geistlichkeit Norwegens, 
die dem Legaten vom Papste vorgeschrieben war, ist nach dem 
oben Angeführten wenigstens betreffs des zu leistenden Eides un
glücklich verlaufen. Es ist zu beachten, dass der König doch in jedem 
Falle gemäss den Krönungsformeln der Kirche einen Eid schwören 
musste, aber Wilhelm und Hákon haben sich leicht über den Inhalt 
desselben einigen können, da dieser gewöhnlich in ziemlich allgemei
nen Worten geleistet zu werden pflegte. Vielleicht hat Hákon den Eid 
nach der Formel eines Pontificale Arelatense geleistet, die gerade für 
die Krönungen der Könige ausserhalb des deutsch-römischen Beiches 
verfasst worden war.* 2) Obwohl diese aus erheblich älteren Zeiten 
stammt, darf man wohl annehmen, dass sie bis zur Mitte des 13. 
Jahrhunderts nicht wesentlich verändert worden war. Gemäss dieser 
Eidesformel sollte der zu krönende König versprechen, die katho
lische Kirche samt allen ihren Besitzungen und Rechten zu beschüt
zen und zu verteidigen, so viel es in seiner Macht stände, einige spe
ziellere Gelübde wurden aber nicht geleistet.3)

Von etwaigen anderen Bedingungen der Krönung, die vielleicht 
Gegenstand einiger Verhandlungen zwischen Hákon und Wilhelm 
gewesen waren, erfahren wir nicht. Wie wir schon früher vermutet 
haben, sind wohl die Bedingungen des Papstes schon in Lyon fest
gesetzt worden. Eine derselben war bekanntlich die Zahlung einer 
Geldsumme. Matthaeus Parisiensis erzählt bei seiner Erwähnung 
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der Krönung, dass Hákon dem Kardinal 15000 Mark Sterling aus
gezahlt habe.1) An einer später geschriebenen Stelle seiner Chronik 
lesen wir ferner, dass Hákon 30000 Mark nach Rom gesandt habe, 
ebenfalls als Bezahlung für die empfangene Gnade.2) Wenn wir uns 
an diese Angaben des St. Albaner Mönches halten, hätte der norwe
gische König dem Papste 45000 Mark für seine Krönung gezahlt, 
eine Summe, die, wenn wir die Verschlechterung des Geldwertes 
mit in Rechnung ziehen, etwa 540000 englischen Pfund entspräche. 
Aber, wie schon bemerkt, sind die Zahlenangaben des Matthæus 
alles andere als zuverlässig. Munch3) hält es für »beinahe unglaublich», 
dass die Hilfsmittel des Königs und des Landes so gewaltige Ausgaben 
gestattet hätten; darüber zu urteilen ist aber natürlich sehr schwer.

Die Krönung wurde für den Olafstag, den 29. Juli, anberaumt. 
Die Vorbereitungen dazu, die durch einen ununterbrochenen Regen 
in hohem Grade erschwert wurden, scheinen mit grosser Sorgfalt 
und Aufwand von Luxus betrieben worden zu sein.4)

Die Krönungsfeierlichkeit fand in der Domkirche zu Bergen statt, 
die nicht weit vom Königshof belegen war. In feierlicher Pro
zession wurde König Hákon von dem Erzbischof und zwei Bischöfen 
zur Kirche geführt, wo er von dem Kardinallegaten empfangen und 
an den Altar geleitet wurde. Danach wurde die Salbung und Krönung 
des Königs nach den Formeln der Kirche vollzogen,5) jedoch mit der 
Ausnahme, dass Wilhelm von Sabina an die Stelle des Erzbischofs, 
der gewöhnlich solche Krönungen zu verrichten pflegte, getreten war. 
Diesem feierlichen Akt wohnte eine grosse und repräsentative Schar 
der Untertanen Hakons bei. Nach der Aufzählung Sturlas waren 
anwesend:6) der Erzbischof Sigurd und seine fünf Suffragane, die 
Bischöfe Heinrich von Holar, Arne von Bergen, Askel von Stavanger, 
Thorkel von Oslo und Paul von Hamar; ferner zehn Äbte, die Archi- 
diakonen, Pröpste und die meisten Domherren aus allen Bistümern. 
Der weltliche Teil des Volkes wurde von folgenden Personen ver-

9 Chron. IV 650.
2) Vgl. oben S. 307 Note 2.
3) A. a. O. S. 27 Note 1.
4) Vgl. Munch, a. a. O. S. 28 ff., der nach der Hákonsaga die ganze Krönung 

in Einzelheiten schildert.
5) Vgl. das Formular für die Krönung der Könige und Königinnen ausser

halb des deutsch-römischen Reiches, das bei Waitz, Formeln der Königs- u. 
Kaiserkrönüng S. 88 ff. abgedruckt ist.

e) Hákonsaga Kap. 253.



N:o 5) Kardinal Wilhelm von Sabina 331

treten: den drei Söhnen des Königs, Hákon, der seit einiger Zeit den 
Königstitel trug, Magnus und Sigurd, dem Jarl Knut, neun mit Namen 
angeführten königlichen Vasallen, fünf Lagmännern, den Hofmar
schällen und Vögten des Königs, der ganzen königlichen Leibwache 
(7/zrv/) und schliesslich »den besten Bauern» aus jedem Gau des 
Reiches.1)

ł) Man beachte, dass Sturla bei dieser Aufzählung sowie bei der ganzen 
Schilderung des Krönungsvorganges kein Wort von der Königin Margareta 
spricht. Daraus erhellt m. E. deutlich, dass die Königin nicht gekrönt wurde, 
sie scheint nicht einmal in der Kirche zugegen gewesen zu sein. Die Angabe 
einer Bischofssage (Aron Hjörleifssons, Sturlunga Saga II 346), dass Wilhelm 
nach Norwegen gekommen sei, um den König Hákon und die Königin Marga
reta zu krönen, muss, wie Daae, Om Reins-Aetten S. 227, annimmt, als irr
tümlich betrachtet werden.

2) Dieses Haus lag nicht weit vom Königshofe. Vgl. Rygh, Topogr. Op- 
lysn. S. 310 f.

3) Ich gebe hier die Rede wieder, Hákonsaga Kap. 255: cardinalis sanctam 
fidem hominibus prædicavit, et sic locutus est: gratia Deo habenda, quod 

Bald nach der Krönungsfeier wurde ein Bankett gegeben, 
das für die damaligen Verhältnisse Norwegens unvergleichlich 
gewesen sein muss. Um einer möglichst grossen Anzahl Per
sonen die Teilnahme an dem Feste zu gestatten, hatte Hákon 
unter Zustimmung Wilhelms ein grosses Haus, das eigentlich 
eine Art Schiffswerft war und etwa 56 Meter in der Länge und 37 
Meter in der Breite gemessen haben soll, zum Festsaal verwandelt.* 2) 
Das Fest wurde damit eingeleitet, dass alle Teilnehmer sich in feier
licher Prozession in diesen Festsaal begaben, wobei Hákon dem Lega
ten auf halbem Wege entgegen gekommen sein soll. In dem gewaltigen 
Saale setzte man sich zu Tische, und das Festessen begann. Der 
Chronist erzählt umständlich, wie alles dabei zugegangen ist, wie der 
Saal geschmückt war, wie die Vornehmeren unter den anwesenden 
Personen gesetzt waren u. s. w. In diesem Zusammenhänge inte
ressiert uns nur die Tatsache, dass der Kardinal während des Essens 
den Anwesenden gepredigt hat, wobei er seine Worte mit einer Hede 
schloss, die uns Sturla überliefert hat. Wilhelm soll dabei Gott dafür 
gedankt haben, dass er den König habe krönen dürfen, wodurch 
diesem eine Ehre zuteil geworden wäre, wie sie kein früherer König 
Norwegens empfangen habe. Dann äusserte er, dass er in Norwegen 
alles ganz anders gefunden, als man ihm vorausgesagt, er sei in der 
Tat mit'dem Volke und dem Leben in Bergen sehr zufrieden.3) Er 
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schloss seine Rede mit dem Ausdrucke der Hoffnung, dass es 
ihm vergönnt sein werde, seine Legation nach Norwegen in einer 
für alle glücklichen Weise zu vollenden.

Die Krönungsfestlichkeiten dauerten volle acht Tage, also vom 
29. Juli bis zum 6. August. Wilhelm von Sabina muss hierbei eine 
ausserordentliche Gelegenheit gehabt haben, sich mit dem Charakter 
der Norweger vertraut zu machen!

Nachdem die Norweger so in altnordischer Weise das hochbedeut
same Ereignis der Krönung ihres Königs gefeiert hatten, schritt 
man zu Verhandlungen, welchen alle Stellvertreter des Volkes, die bei 
der Krönung anwesend gewesen waren, beigewohnt zu haben schei
nen.1) Diese Tatsache, dass also der König und eine Menge weltlicher 
Grossen mit dem Kardinal und der Landesgeistlichkeit berieten, hat 
wohl viel dazu beigetragen, dass die Forschung fast allgemein diese 
Verhandlungen als eine Reichsversammlung (norwegisch: Rigsmöde) 
aufgefasst hat. An den norwegischen Reichsversammlungen des 13. 
Jahrhunderts — gerade die Blütezeit derselben — beteiligte sich 
immer die Geistlichkeit des Landes und übte dabei einen grossen 
Einfluss aus. Bugge2) behauptet sogar, dass diese Reichsversamm
lungen nichts anders als Reichssynoden waren, wobei er die Versamm
lungen von 1218, 1223, 1247, 1260 und 1271 als Beispiele hierfür 
negotium mihi a domino papa demandatum hodie peregi, quodque rex vester 
jam pleno honore, qualem nemo antea in Norvegia obtinuit, ornatus est. Etiam 
multi me magnopere hortabantur, ne huc proficiscerer, dicentes, me paucos 
homines visurum, si quos vidissem, feris quam hominibus similiores ratione 
vivendi fore; contra ea nunc innumeram populi huius terrae multitudinem 
video, quae mihi bene morata esse videtur. Magnum quoque numerum extero
rum hominum video, tantamque navium multitudinem, ut plures in uno portu 
non conspexerim, quarum plerasque bonis rebus onustas huc pervenisse exis
timo. Etiam mihi magnus timor injectus est, ne his locis parum panis aut 
alius cibi accepturus essem, et si quid, malum; ego vero magnam video copiam 
bonarum rerum, quibus et domus et naves refertae sunt. Dixerant, nullum hac 
in terra potum, praeter aquam sero lactis mixtam nacturum; nunc autem hic 
video omnes res, quibus opus sit. Deus, reges nostros, reginam, episcopos, 
clericos, omnemque populum servet eumque det exitum adventus mei, qui 
vobis et omnibus nobis gaudio sit et in hac et in altera vita. — Anlässlich 
der angeblichen Aussage Wilhelms, dass er in keinem Hafen mehr Schiffe 
gesehen habe als in Bergen, sei bemerkt, dass W. ja früher in den grossen 
Häfen Lübeck, Wisby, Riga, Genua, Dover und Lynn gewesen war.

T) Hákonsaga Kap. 255: Rex et cardinalis, episcopi, præfecti prætoresque 
quotidie in colloquio erant.

2) Kirke og Stat S. 211.
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aufzählt. Bugge ist zu dieser Auffassung durch seine Studien über 
das Verhältnis zwischen der Kirche und dem Staate in den Jahren 
1152—1164 gelangt; er behauptet nämlich, dass die Versammlung 
von 1164, in der Magnus Erlingsson den berühmten Krönungseid 
leistete, eine Reichssynode und nicht eine Reichsversammlung gewe
sen sei.1) Wenn dies richtig ist, ist es jedenfalls bemerkenswert, dass 
eine Reichsversammlung* 2) gleichzeitig zusammengetreten ist und 
ihre Genehmigung zur neuen Gesetzgebung gegeben hat. Für das 
13. Jahrhundert ist genau zwischen Konzilien und Reichsver
sammlungen zu unterscheiden. Der Ursprung der letzteren ist ge
wiss in den kirchlichen Synoden zu suchen,3) und wie schon 
betont, nahm die Geistlichkeit eine einflussreiche Stellung auf den
selben ein; man darf aber nicht übersehen, dass die norwegische 
Kirche Provinzialkonzilien veranstaltete, bei denen weltliche Per
sonen keine Stimme hatten. Derartige Synoden wurden z. B. 1233 
und 1273 zu gleicher Zeit mit Reichsversammlungen abgehalten,4) 
dagegen sind die Versammlungen von 1218, 1223, 1260 und 1271, 
soviel ich sehen kann, ausschliesslich Reichsversammlungen. Es 
liegt kein Grund vor zu bezweifeln, dass nicht zahlreiche Synoden 
in Norwegen während dieses Zeitraumes abgehalten worden sind, 
es liegt aber in der Natur der Quellen, dass wir keine Kunde von 
ihnen haben.

*) A. a. O. S. 195.
2) Bugge nennt sie diesmal »hövdingemöte».
3) Vgl. Aschehoug, Statsforfatn. і Norge pg Danmark S. 134 ff.
4) Keyser, а. а. О. I 357 und II 19.

Es ist sehr wichtig, die Konzilien und die Reichsversammlungen 
auseinanderzuhalten, weil wir sonst die kirchliche Gesetzgebung 
ganz und gar mit der weltlichen vermischen würden. Dies hat man in 
der Tat getan, und deshalb ist man auch nicht über die Bedeutung der 
Tätigkeit Wilhelms von Sabina in Norwegen zur Klarheit gekommen. 
Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass die Verhandlungen, die Sturla 
erwähnt, und von welchen noch heute ein paar Urkunden Wilhelms 
sprechen, zwei verschiedenen gerichtlichen fora angehören, erstens 
einer Reichssynode, zweitens einer Reichsversammlung. Kein Zweifel 
kann nämlich darüber obwalten, dass Kardinal Wilhelm ebenso wie 
sein Vorgänger, der Legat Nikolaus von Albano, dem es 1152 gelungen 
war, die Einführung des kanonischen Rechtes in Norwegen in wichtigen 
Teilen durchzusetzen, eine Reichssynode in Bergen abgehalten hat.
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Diese Reichssynode von 1247 ragt schon durch die Anwesenheit 
des päpstlichen Stellvertreters an Bedeutung über die norwegischen 
Provinzialkonzilien hinaus, und sie ist auch in rechtlicher Beziehung 
von einem Provinzialkonzil scharf zu unterscheiden. Die alten, von 
den Königen berufenen und stark beeinflussten Reichssynoden hatten 
sich im Laufe der Zeit derart verändert, dass das weltliche Fürstentum 
aufgehört hatte, sich an ihnen zu beteiligen. Sie sind im 13. Jahrhun
dert Synoden geworden, »welche von päpstlichen Legaten einberufen 
wurden, teils, um in den einzelnen Ländern Reformen durchzuführen, 
teils auch, um spezielle Angelegenheiten zu erledigen».1) Die Reichs
synode unterschied sich von dem Provinzialkonzil u. a. dadurch, 
dass sie den Episkopat eines ganzen Reiches umfasste, da aber die 
Kirchenprovinz Nidaros das ganze norwegische Reich in sich begriff, 
stand demnach die Synode, die Wilhelm von Sabina jetzt abhielt, 
in dieser Hinsicht einem Provinzialkonzil nahe. Ferner bestand ein 
grosser rechtlicher Unterschied zwischen der Reichssynode und dem 
Provinzialkonzil darin, dass ein päpstlicher Legat die Beschlüsse der 
ersteren diktierte, während diejenige des letzteren von den stimm
berechtigten Mitgliedern desselben gefasst wurden.2)

Hinschius3) betont nachdrücklich den kirchlichen Charakter dieser 
Reichskonzilien des 13. Jahrhunderts: das weltliche Fürstentum ist, 
sagt er, einflusslos geworden und an seine Stelle das Papsttum, 
repräsentiert durch seine Legaten, getreten. Die Legaten nehmen 
auf ihnen die entscheidende Stellung ein. »Sie präsidieren den 
Versammlungen und publizieren die Verordnungen in ihrem 
Namen, und wenn auch der Beteiligung und Zustimmung der 
Geistlichkeit des Landes. . . gedacht wird, so ist doch zweifellos 
eine solche mehr Sache der Form gewesen.»4) Wohl sind welt
liche Fürsten zuweilen bei solchen Synoden zugegen gewesen oder 
haben auch im Einverständnis mit ihnen gestanden, »aber einen

*) Hinschius, Kirchenrecht III 576.
2) Hinschius, a. a. O. III 499 f. und 576 f.
•) A. a. O. S. 576 f.
4) Ibidem. Weiter über die Rechte der Legaten in Bezug auf Synoden 

s. Ruess, a. a. O. S. 142 ff. Wenn wir daselbst erfahren, dass die Legaten 
zur Zeit der Reformpäpste oft mit der Abhaltung von Synoden als ihrer 
Hauptaufgabe zwecks voller Durchführung der Einheit des kanonischen Rech
tes betraut waren, wäre es beinahe unerklärlich, wenn Wilhelm nicht eine 
Synode veranstaltet hätte.
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massgebenden Einfluss auf die Berathungen haben sie nicht mehr 
ausgeübt.»1)

!) A. a. O. S. 577.
2) Die Studie Bugges, a. a. O. S. 195 ff., über Reichssynoden in Deutsch

land, Italien, Frankreich und England führt ihn — wie wertvoll sie auch für
das Verständnis der Reichsversammlung von 1164 sein mag — für die Folge
zeit irre. Er hat die Veränderung des Charakters der Reichssynoden, die genau 
die gewaltig gesteigerte Macht der Päpste widerspiegelt, nicht erkannt.

s) Vgl. z. B. Munch, a. a. O. S. 32.

Gerade solch eine Synode muss es gewesen sein, die unmittelbar 
nach den Krönungsfestlichkeiten zusammengetreten ist.* 2) Wilhelm 
von Sabina hat dieselbe eröffnet und den Vorsitz geführt, und er hat 
die Verordnungen derselben in seinem Namen publiziert. Der König 
hat wohl wenigstens einem Teil der Verhandlungen beigewohnt, hat 
aber sicher keinen nennenswerten Einfluss auf sie ausgeübt. Dies 
Konzil muss als eins der bedeutsamsten Ereignisse in der mittelalter
lichen Geschichte Norwegens betrachtet werden, denn tatsächlich 
wurde auf ihr das kanonische Recht wenigstens in der Theorie in 
vollem Umfange in Norwegen zur Geltung gebracht. Wir wissen 
schon, dass gerade dies eine von Wilhelms Hauptaufgaben gewesen 
ist. Freilich besitzen wir kaum mehr als Andeutungen über die Grösse 
der Tätigkeit, die Wilhelm dabei entfaltet hat.

Man hat allgemein angenommen, dass diese »Versammlung» in 
die Zeit vom 8. bis zum 17. August zu setzen wäre.3 * s) Den Eröffnungs
tag hat man mit Hilfe der Angabe Sturlas bestimmt, gemäss welcher die 
Festlichkeiten acht Tage gedauert haben, wobei man mit Recht ange
nommen hat, dass man gleich nach ihnen zu den Verhandlungen ge
schritten ist. Bei dieser Rechnungsart gelangen wir aber zum 6. oder 7. 
August als dem Anfangstag der Synode; vielleicht ist der Tag der Krö
nung nicht mitzuzählen, in welchem Falle der 7. August das richtigste 
Datum wäre. Den Schluss der Versammlung wiederum hat man auf 
den 17. August ansetzen zu können gemeint, weil die letzte Ver
fügung Wilhelms von Sabina in Bergen diesem Tage angehört.

Von dem in dieser Zeit Vorgefallenen besitzen wir Kunde teils 
durch einige Mitteilungen des Chronisten Sturla, teils durch vier 
Urkunden Wilhelms von Sabina. Von den letzteren beziehen sich 
zwei auf ein einzelnes Ereignis, nämlich auf einen Streit zwischen 
den Dominikanern und dem Domkapitel zu Bergen. In Norwegen 
wie im übrigen Europa war bald nach Gründung der Konvente der 
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Bettelmönche Feindschaft zwischen diesen und der Säkulargeistlich
keit entstanden.1) Als der Legat in Bergen eintraf, fand er, wie er 
berichtet,1 2) das Kloster der Predigerbrüder, das ganz in der Nähe der 
Domkirche gelegen war,3) im Besitz einer überaus engen Baustelle; 
es gelang ihm aber, offenbar nach Bitten der Dominikaner, den Bi
schof von Bergen4) zu bewegen, ihr Grundstück ein wenig zu ver- 
grössern. Sei es nun, dass dies die Kanoniker Bergens erzürnt hat,5) 
sei es aus anderen Gründen, die letztem ergriffen einen raffinierten 
Ausweg, um die Dominikaner zu belästigen und ihnen die Gunst des 
Volkes zu rauben. Sie bauten ihre Aborte dicht an den Hof der 
Predigerbrüder, und da der letztere niedriger gelegen war als das 
Gebiet der Domherren, war die natürliche Folge, dass der Schmutz 
auf den Hof sowie auf den Friedhof der Dominikaner hinabfloss, wo 
er einen unerträglichen Gestank verursachte.6) Ein beredtes Zeugnis 
von der Hoheit der damaligen norwegischen Geistlichkeit!

1) Dies wird ausdrüeklicli in einer Bulle bezeugt, in der Innocenz IV. am 
17. Sept. 1245 den Dominikanerorden in Norwegen, Schweden und Dänemark 
gegen Verletzungen seitens der säkularen Geistlichkeit in den apostolischen 
Schutz nimmt. DN. I n. 29.

2) DN. II n. 7.
3) Über die Lage des Klosters s. Lange, a. a. O. S. 329. Etwa um 1230 

war den Brüdern von König Hákon und dem Bischof von Bergen Baugrund 
angewiesen. Daae, Om Bergens Bispedömme S. 251.

4) Arne (1225 oder 1226—1256). Über ihn s. Daae, a. a. O. S. 250 ff.
6) Vgl. Munch, a. a. O. S. 35.
•) DN. II n. 7: et erant domus canonicorum in altiori loco posuerantque 

cameras privatas contra domus fratrum ita quod sordes in ortum et domum 
fratrum continue defluebant et erat ibi fetor continuus, quem non poterant 
fratres commode sustinere.

7) DN. II n. 7.

Die Dominikaner führten sofort Klage beim päpstlichen Legaten, 
welchen sie ja als einen Gönner ihres Ordens kannten, und der kaum 
anders als über den gemeinen Streich erzürnt sein konnte. Der Kar
dinal hatte erst die Absicht, die Domherren zur Verlegung der Häuser 
an einen geeigneteren Platz zu zwingen, aber nach weiteren Unter
handlungen einigten die beiden Parteien sich dahin, dass die Häuser 
stehen bleiben dürften, ohne jedoch jemals zu ihrem ursprünglichen 
Zwecke benutzt zu werden. Damit aber die Erneuerung des Streites 
für ewige Zeiten unmöglich würde, stellte der Legat am 13. August7) 
eine Urkunde über den Vergleich aus und verbot bei Strafe des Ban
nes den Kanonikern, denselben zu verletzen. Auch beauftragte er 
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den König von Norwegen mit der Überwachung seiner Verfügung.1) 
Damit hatte Wilhelm wohl diesen Zwist beigelegt, er konnte aber 
nicht verhindern, dass in der Folgezeit unaufhörlich Uneinigkeiten 
zwischen den Mönchen und den Domherren entstanden.2)

Wir gelangen jetzt zu den die allgemein-kirchlichen Zustände 
Norwegens betreffenden Fragen, die auf der Reichssynode behandelt 
wurden. Es lag in der Natur der damaligen Reichssynoden, dass ihre 
Beschlüsse oft auch in das weltliche Leben hinübergriffen. So auch bei 
diesem Konzil. König Hákon mag dabei oft den Verhandlungen beige
wohnt haben, ebenso Repräsentanten der Reichsversammlung, wenn 
Fragen behandelt wurden, die sie betrafen. Wenigstens steht fest, 
dass alle Volksrepräsentanten, die bei der Krönung anwesend gewe
sen waren, auch bis zur Abreise des Legaten in Bergen verblieben.3)

Die Verordnungen, die von der Synode erlassen wurden, sind 
wenigstens teilweise — in zwei Urkunden Wilhelms von Sabina auf 
uns gekommen. Ob noch andere Urkunden ausgefertigt wurden, 
ist schwer zu beurteilen, es scheint jedoch wahrscheinlich, denn 
der Legat wird mehr Verordnungen erlassen haben, als in den genann
ten zwei Urkunden Vorkommen. Von einer Verordnung, nämlich 
dem Verbot gegen die Eisenprobe, haben wir auch Kenntnis, obwohl 
sie nicht in den Urkunden erwähnt wird.

Die eine der Urkunden ist vom 16. August datiert,4) die zweite 
vom 17. August.5) Die erste betrifft hauptsächlich allgemeinrecht
liche Fragen, die mehrfach das Verhältnis zwischen Kirche und 
Staat angehen, und muss als der Haupterlass der Synode betrachtet 
werden.6) Die zweite Urkunde behandelt mehr spezielle Fragen, die 
sich zum Teil auch auf Laien beziehen.

!) DN. II n. 8, dat. 15. August.
2) Weiter bei Wedel-Jarlsberg, Une page de l’hist. des Frères-Prêcheurs 

S. 117.
3) Dies erhellt schon aus der kurzen Mitteilung Sturlas, Hákonsaga Kap. 

258, dass Hákon bei der Abreise des Legaten auch vielen seiner Untertanen 
Erlaubnis zur Heimfahrt gab.

4) DN. VIII n. 6.
5) DI. I n. 140. Reg. Norv. I n. 507.
6) In welchem Masse diese Urkunde, verglichen mit Erlassen anderer 

Synoden, Ähnlichkeiten oder Abweichungen aufweist, muss Gegenstand einer 
speziellen Untersuchung werden. Nur so viel ist sicher, dass sie deutliche Be
rührungspunkte mit der ausführlichen Urkunde des Konzils zu Skenninge 1248 
(DS. I n. 359) aufweist.
22 — Soc. Scient. Fenn., Comm. Hum. Litt. II. 5.
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Die Urkunde vom 16. August hat der Forschung grosse Schwierig
keiten bereitet. Fast alle Forscher des vorigen Jahrhunderts haben 
die Ansicht vertreten, dass die Aussagen der Urkunde über die 
rechtliche Stellung der norwegischen Kirche nicht der Wahrheit 
entsprächen. Neuerdings ist jedoch diese Auffassung wesentlich 
richtig gestellt worden. Werfen wir jetzt einen Blick auf den Inhalt 
des Schreibens. Der Legat berichtet zuerst, dass er die Geistlichkeit 
der norwegischen Kirchenprovinz — den Erzbischof und diejenigen 
seiner Suffraganen, die berufen werden konnten, sowie »andere Prä
laten und Kleriker» — und die Lehnsleute des Reichs zusammen
berufen habe, wonach er sowohl öffentliche Predigten gehalten als 
auch viele Verhandlungen mit dem König und den eben genannten 
gehabt habe.1) Bei den Verhandlungen gelangte man in vielen Fragen 
zur Einigkeit, in anderen aber scheint man dauernd verschiedener 
Ansicht gewesen zu sein.

Diese Worte des Legaten sind sehr beachtenswert. Aus ihnen 
erhellt, dass Wilhelm eine Synode berufen hatte, und dass die eigent
liche Aufgabe derselben war, die Rechte der Kirche festzustellen, 
oder m. a. W., die Ordnung derselben nach dem kanonischen Rechte 
herzustellen. Nun war aber das Verhältnis zwischen Staat und 
Kirche keineswegs in einer Weise geordnet, der beide Mächte zu
gestimmt hatten. Sie legten, wie schon bemerkt, die Art der Rechte, 
die der Kirche von Staats-wegen zuerkannt waren, in verschiedener 
Weise aus. Darum ist es keineswegs auffällig, dass der Legat, um 
sich ein möglichst vollständiges Bild der Lage verschaffen zu können, 
den König und andere Laien, zunächst wohl Lehnsleute und Lag
männer, zu den Beratungen der Synode eingeladen hat. In dieser 
Hinsicht gleicht dies Konzil den älteren europäischen Synoden, die 
zur Zeit der Reformpäpste abgehalten wurden.

Nachdem also Kardinal Wilhelm die vorhandenen Uneinigkeiten 
gestreift hat, fährt er fort: »Consideratis autem omnibus, invenimus 
ecclesiam regni Norwegie in plena quieta et pacifica libertate iurisdic- 
lionis omnium causarum spiritualium, inter quoscunque questio ver-

*) DN. VIII n. 6: Cum in Norwegia legationis officio fungeremur propter 
verbum dei et coronacionem regis, convocatis archiepiscopo et suffraganeis 
eius, qui vocari poterant, et aliis prelatis et clericis, nec non baronibus regni, 
multas habuimus predicationes publicas et colloquia multa cum rege et omni
bus supradictis, et de multis capitulis tractatum fuit inter nos et etiam dispu
tatum.
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lerelur et omnium clericorum, sive spiritualiter sive temporaliter, eæ 
delicto vel quasi, eœ contractu vel quasi, contra ipsos questio moveretur. 
Similiter ius patronatus in omnibus ecclesiis et capellis invenimus 
predict ani ecclesiam regni Norwegie libere et integre ac pacifice 
possidere exceptis tribus capellis, de quibus questio erat inter regi
nam Norwegie et episcopum Stawangrensem.» Der letzterwähnte 
Zwist wurde unter Vermittelung des Legaten (»coram nobis») in der 
Weise beendigt, dass die Königin und ihre Söhne das Patronatsrecht 
ausüben dürften, danach sollte es aber an den Bischof von Stawanger 
übergehen.1) Ferner erklärt der Legat: »Electiones quoque episco
porum et omnium prelatorum libere invenimus fieri, nullis requisitis 
laicis, sed per solos clericos ad quos ius eligendi secundum iura cano
nica pertinet.»

Betrachten wir vorläufig nur diesen Teil der Urkunde. Wilhelm 
von Sabina erklärt hier, dass er die norwegische Kirche im Besitz 
der geistlichen Jurisdiktion, des Patronatsrechtes und des freien Wahl
rechtes für ihre Leiter gefunden habe. Diese Erklärung haben die 
Geschichtsforscher m. W. nur mit einer Ausnahme2) derart aufge
fasst, dass der Kardinal von Sabina bei seiner Ankunft in Norwegen 
die Lage der Kirche so vorgejunden habe. Man hat die Worte des Lega
ten mehr oder weniger ausgesprochen als einen Bericht angesehen, 
den der päpstliche Gesandte über die kirchlichen Verhältnisse erstat
tet hätte. Dann hat man diesen »Bericht» mit dem, was man über die 
frühere Stellung der Kirche kannte, verglichen. Dabei fand die ältere 
Forschung beinahe einstimmig, dass der Bericht nicht den tatsächlich 
bestehenden Verhältnissen entspräche,3) während ein paar jüngere 
Forscher zu dem Desultat gelangten, dass der Kardinallegat doch 
die Wahrheit gesprochen habe.

Am folgerichtigsten finden wir die Anschauung der älteren Dich
tung bei Philipp Zorn repräsentiert,4) weshalb wir seinen Auslegun
gen einen Augenblick folgen wollen. Zorn behauptet, dass den For-

*) Über diese drei Kirchen und die Besitzungen der Königin in der Diö
zese Stavanger, s. Daae, Om Stavanger Stift S. 332.

a) P. A. Munch.
3) Ich nenne die folgenden Forscher: Keyser, a. a. O. S. 382 f. Maurer, 

Vorlesungen II 6, Ph. Zorn, Staat u. Kirche in Norwegen S. 189 ff., J. E. Sars, 
L'dsigt over den norske Hist. II 213, Fr. Brandt, Forelæsninger over . . 
Retshist. II 414. A. Taranger, Den angelsax. Kirkes indflyd. S. 230 f.

4) A. a. O.
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derungen der Kirche, besonders bezüglich der geistlichen Gerichts
barkeit, keine so grossen Zugeständnisse, wie Wilhelm von Sabina 
berichtet, gemacht worden waren. Das Christenrecht von 1244 (Fros- 
tujnngslög) kannte ebensowenig wie die alten Provinzialrechte eine 
geistliche Gerichtsbarkeit. Maurer hat diese Anschauung später so 
formuliert,1) dass die Kirche in foro interno, d. h. soweit die Beichte 
und die Pönitenzen bis zum Bann und Interdikt hinauf in Frage 
kommen, freie Hände wie in anderen Ländern besessen habe, dass 
ihr aber in foro externo, in dem eigentlichen Strafrecht keine Gesetz- 
gebungs- oder Gerichtsbarkeitsgewalt zugestanden habe.

Zorn glaubt ferner aus dem Berichte des Legaten selbst heraus
lesen zu können, dass dieser die Verhältnisse unrichtig darstellt, 
»indem, falls die geistliche Gerichtsbarkeit wirklich so unbestritten 
anerkannt und geübt gewesen wäre, sicherlich der Cardinal nicht 
nötig gehabt hätte, dem Volke zu verschiedenen Malen das je im 
einzelnen Falle competente Forum zu bezeichnen.»2) Auch das Patro
natsrecht und die freie Wahl seien keineswegs dermassen in den Hän
den der Geistlichen gewesen, wie dies in der Urkunde Wilhelms be
hauptet wird. Obwohl also der Legat den Mund zu voll genommen 
hat, so kann man doch, meint Zorn, eine gewisse schlaue Vorsicht 
des Legaten nicht verkennen. »Nur in Form eines Berichtes, einer 
Mahnung an das katholische Volk trug er die Sätze des canonischen 
Rechtes vor.» König Hákon habe dies geschehen lassen, die »wesent
lichen Hoheitsrechte des Staates» trotzdem aber nicht aufgegeben.3)

Ausnahmen von dieser älteren Richtung bilden Munch, der die 
Meinung vertreten hat, dass die Ausdrücke des Schreibens, die er 
als ziemlich unbestimmt ansieht, kaum viel von den tatsächlichen Ver
hältnissen abweichen,4) und Bang,5) der sich mit Munch in der An
nahme vereinigt, dass »der Grundsatz der geistlichen Jurisdiktion

*) U. a. in Nogle Bemærkninger til Norges Kirkehistorie S. 42 ff. und Vor
lesungen II 217 f.

2) A. a. O. S. 193.
3) Zorn meint auch, dass Hákon sich vorbehalten habe, die Anordnungen 

des Legaten zu bestätigen; für eine solche Ansicht habe ich jedoch keinen 
Beleg finden können. Keyser, a. a. O. S. 383, vermutet, dass das Dokument 
heimlicher Natur gewesen sei, dazu bestimmt, späteren Forderungen nach einer 
Durchführung der hierarchischen Ordnung eine Stütze zu liefern!

4) A. a. O. S. 37.
5) Udsigt over den norske Kirkes hist. S. 118.
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als der zuständigen Gerichtsbehörde aller Geistlichen» zu der Zeit 
in Norwegen anerkannt war.

Neuerdings haben Bull1) und Kolsrud* 2) nachzuweisen versucht, 
dass die norwegische Kirche vor 1247 auch die Gerichtsbarkeit in 
foro externo besessen habe. Kolsrud, der viel weiter als Bull geht, 
behauptet, dass die Worte Kardinal Wilhelms ganz richtig seien, 
und dass die Bischöfe gemäss den Christenrechten wirklich die Ge
richtsbarkeit in Strafsachen gehabt hätten. Diese Behauptung hat 
dann Bugge zurückgewiesen,3) er meint aber doch, dass Wilhelm von 
Sabina das volle Becht gehabt habe sich so auszudrücken, wie er 
getan, weil sich die Kirche seit dem Vergleich von 1202 mit Hákon 
Sverresson den Besitz der gesamten kanonischen Gerichtsbarkeit 
zugeschrieben haben muss. Hákon hatte ganz allgemein die Gültig
keit des kanonischen Hechtes in Norwegen anerkannt, die Kirche 
hatte demnach Ansprüche auf die Verwirklichung der geistlichen 
Jurisdiktion erhoben, sie aber nicht völlig durchsetzen können. Koht 
hat sich im wesentlichen dieser Ansicht angeschlossen4) und weist 
auf Grund derselben nach, dass das Tunsberger Konkordat von 1277 
nicht einen plötzlichen grossen Gewinn der Kirche in Bezug auf ihre 
Gerichtsbarkeit und Strafgewalt bedeutet habe, ‘wie man früher be
hauptete, sondern nur als die Fixierung einer schon herrschenden 
Praxis zu betrachten sei.

*) Folk og Kirke S. 107 ff.
2) Kirke og folk S. 136 ff.
3) Kirke og Stat S. 185.
4) Sættargjerda і Tonsberg 1277 S. 268 ff.

Die Resultate dieser jüngeren Forschung bedeuten unstreitig 
wichtige Gewinne für unsere Kenntnis besonders der Jurisdiktions
befugnisse der Kirche im 13. Jahrhundert. Durch diese Arbeiten ist 
aber auch klar geworden, welche Schwierigkeiten einer befriedigen
den Lösung des Problems im Wege stehen. Trotz des Mangels einer 
zuverlässigen Spezialuntersuchung dürften doch folgende Bemerkun
gen in Bezug auf das Wirken Wilhelms von Sabina gestattet sein.

Es ist fast unerklärlich, dass niemand daran gedacht hat, dass der 
päpstliche Legat während seiner Anwesenheit in Norwegen Verord
nungen erlassen haben kann, welche die rechtliche Stellung der Kirche 
zu einer ganz anderen haben machen können, als sie vor seiner An
kunft gewesen ist. Hier haben wir den Erklärungsgrund für die viel be
sprochene Urkunde. Sie stellt den Zustand der norwegischen Kirche 
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fest, nicht so, wie der Legal denselben vorgefunden hal, sondern so, wie er 
nach seiner Tätigkeit, eben durch die Verordnungen, die er erlassen 
hat, geworden ist. Denn, wie bald gezeigt werden wird, gibt Kardinal 
Wilhelm gerade in dieser Urkunde ein positives Statut, das einen Teil 
der geistlichen Gerichtsbarkeit ordnet. Dass man dies übersehen 
hat und den Brief als einen »Bericht» statt als eine Verordnung auf
gefasst hat.1) geht offenbar auf das \\ ort »invenimus» zurück, das in 
dem Schreiben dreimal gebraucht wird. Die Bedeutung dieses Wor
tes ist ja ganz klar, der Legat sagt unzweideutig, er habe die Lage 
der Kirche so gefunden, wie er sie dann darstellt. Es ist aber zu be
achten, dass Wilhelm erst nach langen Verhandlungen, wobei 
viele Divergenzen vorgekommen sind, sich dieses vorteilhafte 
Bild von den Rechten der norwegischen Kirche gebildet hat, oder 
mit anderen Worten, dieselben hat feststellen können. Diese Tat
sache deutet unzweideutig darauf hin, dass ein grosser Unterschied 
zwischen den der Kirche in der Theorie zuerkannten Rechten und 
denen, die sie tatsächlich ausgeübt hat, bestanden haben muss. 
Die ReichssynQde hat aber jetzt, indem sie das Verhältnis klarlegte, 
für die Zukunft die der Kirche theoretisch zugestandenen Rechte in 
Kraft treten lassen.

Der Legat hat in aller Kürze konstatiert, dass die norwegische 
Kirche jetzt alle kanonischen Rechte geniesse, und hat nur in einem 
Punkte, nämlich in Bezug auf die Gerichtsbarkeit, der ihm besonders 
wichtig erschienen sein muss, eine positive Verordnung erlassen. 
Epochemachend ist unzweifelhaft die Tätigkeit des Kardinals 
gewesen, denn er hat eine ganz neue Rechtslage der Kirche herbeige
führt.

Diese unsere Auffassung nähert sich in hohem Grade der oben
genannten Ansicht Bugges, dass die Kirche selbst im Besitze der 
Rechte bezüglich der Gerichtsbarkeit zu sein glaubte, ohne dieselben 
jedoch durchsetzen zu können. Diese Meinung Bugges scheint mil
der Wahrheit am nächsten zu kommen, denn bei dem heutigen Stand 
der Forschung muss man in der Hauptsache die Auffassung der 
älteren Forschung (bes. Maurers), dass die norwegische Kirche vor 
1247 nicht Jurisdiktionsgewalt in foro e.rlerno besessen hatte, als

*) In Dipl. Norv. VIII n. 6 und N. g. L. I 450, wird die Urkunde doch »Ver
ordnung» genannt, und Kolsrud scheint ihr auch einen derartigen Charakter 
beizumessen, indem er sie »aabne erklaering (eher forordning)» nennt (a. a. O. 
S.136), ohne jedoch die notwendigen Folgerungen daraus zu ziehen. 
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die richtige anerkennen. Sicherlich ist diese Frage seit 1202 Gegen
stand fortdauernden Streites zwischen Kirche und Staat gewesen, 
vielleicht ist es auch der ersteren gelungen, in beschränktem Mass 
ihre Forderungen durchzusetzen. Dies klarzulegen, wird Aufgabe 
kommender Forschung sein.

Die Historiker, welche die Aussagen des päpstlichen Legaten als 
falsch gestempelt haben, sind der Ansicht gewesen, dass es erst 1273 
und 1277 der Kirche gelungen sei, die völlige Verwirklichung der 
kanonischen Grundsätze zu erreichen.1) Diese Ansicht ist jedoch 
nicht stichhaltig. Die obengenannten Ausführungen Kohts über 
das Tunsberger Konkordat und seine Vorgeschichte* 2) müssen als 
das richtigste, was bisher über diesen Vergleich geschrieben ist, be
trachtet werden. Nur ist es auch ihm entgangen, dass wir die Tätig
keit Wilhelms von Sabina als epochemachend ansehen müssen.

ü Derselben Meinung ist auch Bugge, a. a. O. S. 188 ff.
2) A. a. O. S. 268 ff.
3) In N. g. L. I 450, steht et. Dass dies die richtige Lesart ist, erhellt aus 

DN. XI n. 1, wo geschrieben ist: coram rege archiepiscopo et . . .
4) Vgl. Friedberg, Kirchenrecht S. 307.
5) Der einzige, der m. W. diesen Charakter der zitierten Sätze erkannt hat, 

ist Munch, der (a. a. O. S. 38) sich darüber äussert: »Dette er altsaa Car- 
dinalens positive Bestemmeise om dette Punkt, den förste, der er given i Nor- 
ges Kirkeret.»

Die Urkunde vom 16. August fährt nach dem zuletzt zitierten 
Satz von dem freien Wahlrecht folgendermassen fort: Unde super 
liiis omnibus in predicatione publica monuimus universum populum 
coram rege vel3) archiepiscopo et episcopis et aliis prelatis regni, 
quod sí quis haberet aliquid agere contra archiepiscopum, recursum 
haberet ad dominum papam vel eius legatum. Si autem contra episco
pum, archiepiscopo conqueratur. Si vero contra clericum, adeat dio- 
cesanum ipsius. Si vero laico moveatur questio de spirituali causa, 
apud diocesanum episcopum conqueratur. Ceterum si de causa tempo
rali fuerit contra laicum questio, sive laicus sive clericus conqueratur, 
apud dominum regem vel eius indices suam iustitiam prosequatur.» 
Hier legt Wilhelm von Sabina in kurzen und klaren Sätzen das kano
nische Recht in Bezug auf die Zuständigkeit und die Gerichtsstände 
des geistlichen Gerichts dar.4) Dass wir hier eine Verordnung vor 
uns haben, die von nun an unbedingte Rechtskraft haben soll, liegt 
klar zu Tage.5) Dass der Legat dieselbe dem Volke und der Geistlich
keit öffentlich vorgelesen hat, zeigt ja, wie Zorn richtig bemerkt, dass 
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die Jurisdiktionsgewall der Kirche früher eine solche Freiheit, wie sie 
in der Urkunde behauptet wird, nicht gehabt hat.1)

Bei der Einstellung, die wir der Tätigkeit Wilhelms von Sabina ge
genüber gewonnen haben, nämlich dass er es gewesen sein muss, der 
jetzt den alten Forderungen der Kirche Geltung verschaffte, ist die 
Stellung des Königs hierzu nicht äusser acht zu lassen. Hat er wirk
lich, wie man behauptet hat, den Kardinal ruhig gewähren lassen, 
mit dem Vorbehalt, seinen Anordnungen später gesetzliche Kraft zu 
geben?2)

Die Vorgeschichte der Urkunde vom 16. August mag etwa fol
gendermassen skizziert werden. Wir haben schon gesehen (oben 

"S. 326), dass Hákon bei der Unterhandlung mit dem Legaten über 
den Krönungseid sich bereit erklärte, die Verwirklichung des kano
nischen Rechtes in Norwegen zu gestatten. Diese Erklärung stimmt 
sehr gut mit derjenigen überein, die sein Vater, Hákon Sverresson 
bei dem Vergleich von 1202 abgegeben hatte; dieser hatte »der heili
gen Kirche und den gelehrten Männern (= der Geistlichkeit) alle 
Freiheit, welche die heiligen Schriften (= das kanonische Recht) ge
bieten und die heilige Kirche in alter und neuer Zeit gehabt hat» 
versprochen.3) Wil- können demnach nicht an der Richtigkeit der 
Angabe Sturlas zweifeln, denn prinzipiell war somit die Geltung des 
kanonischen Rechtes in Norwegen auch urkundlich festgelegt.

War dies einmal von dem Königtum zugestanden, so können 
etwaige Reibungen zwischen König und Kardinal nur dadurch ent
standen sein, dass ersterer die Tragweite seines Zugeständnisses nicht 
erkannt hat, bevor der Kardinal sie bei den Verhandlungen der 
Synode präzisierte. Besonders mögen dabei gerade die geistlichen 
Jurisdiktionsansprüche, die über ganz Europa heftige Kämpfe mit

О Diese Vorlesung bedeutete einfach die Publikation der Konzilsbeschlüsse, 
die »auch noch später und wiederholt durch die Bischöfe auf den Diöcesan- 
synoden, durch die Archidiakonen, Erzpriester und Pfarrer in ihren Sprengeln 
. . . bekannt gemacht werden» sollten. Hinschius, a. a. O. III 501.

2) Zorn, a. a. O. Keyser, a. a. O. S. 383, ist ungefähr gleicher Ansicht, 
indem er meint, dass, wenn der König den Inhalt des Briefes gekannt 
und gebilligt hat, so muss »das ganze sich auf ein Versprechen des Kö
nigs stützen, dass er im Laufe der Zeit auf gesetzlichem Wege, und 
besonders durch Neubearbeitung der geltenden Christenrechte, eine solche 
Ordnung der Dinge herbeiführen würde, wie sie der Brief des Kardinals 
als schon existierend erwähnt.»

3) DN. VIII n. 5. Bugge, a. a. O. S. 187.
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dem Staate hervorgerufen hatten, und die tief in das bisherige Gebiet 
der weltlichen Gerichtsbarkeit Norwegens eingriffen, dem König 
schwer zu ertragen gewesen sein.

Die Frage nach dem Verhalten des Königs vereinfacht sich wesent
lich, wenn wir uns vergegenwärtigen, wo der Kardinallegat mit den 
kanonischen Forderungen hervorgetreten ist. Die Reichssynode war 
ja ein Organ der kirchlichen Gesetzgebung, das nach den damaligen 
hierarchischen Ansichten das Recht hatte, ohne Einspruch des welt
lichen Fürstentums die kirchlichen Verhältnisse eines Landes zu 
ordnen. Die Reichssynode, durch einen Stellvertreter des Papstes 
geleitet, stand nach dieser Anschauung der gesetzgeberischen Gewalt 
des Fürstentums vollkommen gleichwertig gegenüber: die Kirche 
erliess Gesetze in geistlichen Dingen, der Staat in weltlichen. Dabei 
konnte aber nicht vermieden werden, dass die Interessensphären der 
beiden Machthaber in einigen Punkten ineinander griffen und Strei
tigkeiten verursachten.

Es ist gar kein Grund vorhanden anzunehmen, dass Wilhelm 
von Sabina nicht den ausgesprochen kirchlichen Standpunkt ein
genommen hätte. Die Synode konnte ihre Beschlüsse ohne Rück
sicht auf den Willen des Königs fassen, und sie konnte bean
spruchen, dass das gesamte Volk denselben gehorche. Hiermit 
ist natürlich nicht gesagt, dass die Dinge tatsächlich sich derart 
entwickelt haben; es ist im Gegenteil wahrscheinlich, dass der 
Kardinal und der König sich wenigstens in den Hauptpunkten 
geeinigt haben, denn Wilhelm von Sabina musste es angelegen sein, 
die Sachen nicht auf die Spitze zu treiben. Wie wir sehen werden, 
hat er später in Schweden auf die Landesgewohnheiten sehr viel 
Rücksicht genommen. In Norwegen war aber die Kirche weit mehr 
entwickelt, und die Tatsache, dass sie, wie in dem grössten Teile des 
übrigen Europa, ohne Genehmigung des Fürstentums ihr Recht durch
setzen konnte, muss eine kräftige Wirkung auf König Hakon aus
geübt haben. Mit dem Angeführten ist auch, wie ich glaube, die 
Frage nach dem kirchlichen Gesetzgebungsrechte in ein neues Licht 
gerückt. Auf dem gegenwärtigen Standpunkt der Forschung ist 
man dabei stehen geblieben, dass die norwegische Kirche vor 1269 
ein vom Staate unabhängiges Gesetzgebungsrecht nicht besessen hat.1) 
Im Jahre 1269 wurde nämlich auf dem Frosta-Thing das C.hri-

x) Zorn, a. a. O. S. 86, Maurer, Vorlesungen II 212 ff. und Keyser, Norges 
Stats- og Retsforf. S. 239.
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stenrecht der königlichen Revisionsbefugnis entzogen,1) und die 
Gestaltung desselben der Kirche eingeräumt.

Auf eine Untersuchung der Lage der geistlichen Gesetzgebung vor 
1247 können wir uns hier nicht einlassen, sie scheint jedoch von der 
Staatsmacht vollkommen abhängig gewesen zu sein. Wahrschein
lich noch im Jahre 1244 wurde die Froslu[)ingslög unter Mitwirkung 
von König und Volk revidiert. Wer kann nun daran zweifeln, dass 
Kardinal Wilhelm sogleich gegen eine derartige staatliche Vormund
schaft aufgetreten ist? Die Reichssynode, die jetzt unter seiner 
Leitung zusammentrat, und die durch die vorhergehende Krönung 
des Königs und die Anwesenheit aller der vornehmsten Männer 
Norwegens sich besonders feierlich gestaltete, muss mit einem 
Schlage das geistliche Gesetzgebungsrecht zur Geltung gebracht 
haben.

Äusser den Gründen allgemein-kirchenrecht lieber Natur, die zu
gunsten unserer Auffassung von der Bedeutung der Tätigkeit Wil
helms von Sabina in Bezug auf die geistliche Gesetzgebung sprechen, 
sind noch die folgenden hervorzuheben. Erstens ist es ja auffallend, 
dass eine Zustimmung des Königs zu den Verordnungen des Legaten 
vom 16. und 17. August nirgends erwähnt wird; nur eine mittelbare 
Bestätigung der letzteren hat Hákon erlassen. Zweitens wird unsere 
Auffassung, dass eine Genehmigung von Staats-wegen für die Er
lasse vom 16. August nie nachgesucht worden ist und sogar vom kirch
lichen Standpunkte aus als unzulässig angesehen werden musste, 
gerade durch die Tatsache bekräftigt, dass der Kardinal in öffentlicher 
Rede in Anwesenheit des Königs die Beschlüsse der Synode publizierte. 
Wilhelm von Sabina hat hier allen anwesenden Repräsentanten des 
norwegischen Volkes die Rechte der Kirche so dargestellt, wie sie 
nach dem Willen des Papstes geregelt werden sollten; er hat unzwei
deutig die zukünftige Geltung derselben in Norwegen anbefohlen.2)

x) Taranger, Udsigt S. 61 und Maurer, a. a. O. S. 7.
2) Den Charakter der Machtvollkommenheit, den die Urkunden vom 16. 

und 17. August in sich tragen, und welcher Zorn zur folgenden Äusserung ver
anlasste (a. a. O. S. 193): »Derselbe (Wilhelm) führt eine so souveräne Sprache, 
als ob er allein in Norwegen zu gebieten hätte», findet sich in einer anderen 
Urkunde, die im Zusammenhang mit der früheren steht, noch deutlicher aus
geprägt. Darin (DN. XI n. 1) wird gesagt: Unde super his omnibus in predi- 
catione publica monuimus universum populum coram Rege Archiepiscopo et 
aliis regni prelatis ut omnes hæc scirent, ne contra eorum statuta quid impune
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Noch ein dritter Gesichtspunkt sei angeführt. Die Verfügungen 
des Legaten standen zweifelsohne im Gegensatz zu den geltenden 
Christenrechten. Hätte nun Wilhelm die Sache anders angesehen, 
als wie skizziert wurde, so wäre es schwer zu erklären, warum man 
nicht bald darauf zur Revision.derselben geschritten ist. Einen deut
lichen Beleg dafür, dass man die Christenrechte ohne weiteres in den 
Punkten, wo sie gegen die Verordnungen Wilhelms verstiessen, als 
aufgehoben betrachtete und von nun an die geistliche Gesetzgebung 
ausschliesslich als Sache der Kirche auffasste, tritt uns in den Ereig
nissen bei der gesetzgeberischen Tätigkeit König Magnus Lagaboetirs 
entgegen. Es gelang im Jahre 1269 dem Erzbischof Jon, dem König 
das Recht auf eine Revision des Christenrechtes abzusprechen; nur 
zur Revision der weltlichen Teile des ^randheimer Provinzialrechtes 
wurde König Magnus ermächtigt.1) Da dies die erste Neubearbeitung 
der Gesetze seit 1247 war, muss hierin eine wichtige Stütze für unsere 
Ansicht gesehen werden, dass Wilhelm von Sabina die Emanzipierung 
der geistlichen Gesetzgebung von der weltlichen auf der Reichssynode 
zu Bergen herbeigeführl hat.

Aus dem Angeführten erhellt, dass die Aussagen des Legaten 
über den Stand der geistlichen Gerichtsbarkeit keineswegs als falsch 
zu betrachten sind. Wie verhält es sich denn mit den Angaben 
Wilhelms über das Patronatsrecht und das Wahlrecht? In Bezug auf 
ersteres ist es nicht völlig klar, in welchem Masse die Kirche vor 1247 
ihre Ansprüche hat durchsetzen können; jedenfalls ist sie im Besitz 
des Patronates über einen grossen Teil der Kirchen Norwegens ge
wesen.2) Da aber sowohl die revidierten Christenrechte des Königs 
Magnus Lagaboelir als das Christenrecht des Erzbischofs Jon den 
Bischöfen das volle Verfügungsrecht über alle Kirchen zuerkennen,3) 
steht es äusser Zweifel, dass Wilhelm von Sabina die Verhältnisse 
richtig dargestellt hat, sei es nun, dass er diesen Rechtszustand vor- 

tentarent. Die Auffassung Zorns, dass Wilhelm nur in der Form einer from
men Mahnung die kanonischen Sätze vorgetragen habe, wird durch diese 
Worte in ihr richtiges Licht gestellt.

9 Allerdings hatte der König 1267—1268 für das Gula])ing, das Borgarjnng 
und das Eidsifajjing revidierte Provinzialrechte zustande gebracht, wobei das 
Christenrecht mit einbegriffen war; dies hatte aber nur dadurch geschehen 
können, dass der erzbischöfliche Stuhl vakant war. Maurer, Vorlesungen 
II 7. Brandt, Forelæsninger I 30 f.

2) Vgl. Maurer, a. a. O. S. 82—89.
3) Ibidem S. 87 f.
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gefunden oder dass er auch in diesem Falle die entscheidende Bestim
mung erlassen hat.1)

Bezüglich der Wahlen kirchlicher Würdenträger, besonders der 
Bischöfe, ist zu bemerken, dass die Könige von Norwegen immer ei
nen gewissen Einfluss auf die Bischofswahlen ausgeübt haben. Ihr 
Einspruch gegen die Wahl einer minus grata persona war immer be
achtet worden, derselbe war jedoch nicht gesetzlich begründet. Und, 
wie Bang richtig hervorhebt,2) war er auch etwas ganz anderes als 
eine Einmischung in die Wahl. Die Domkapitel Norwegens waren 
schon zu dieser Zeit weit entwickelt, teilweise sehr reich an Besit
zungen und gemäss dem kanonischen Rechte geordnet.3) Wilhelm von 
Sabina muss allen Grund gehabt haben, mit denselben zufrieden zu 
sein. Das gerade Gegenteil sollte er in Schweden antreffen.

In der Urkunde vom 16. August erliess Wilhelm von Sabina noch 
folgende Verordnungen. Bei Strafe des Bannes verbot er jeden Ver
such, sich in den Besitz des festen Eigentums anderer Leute zu set
zen.4) Ferner schleuderte er die Drohung der Exkommunikation 
gegen all und jeden, der gegen den König und das Reich Aufruhr 
machen würde,5) sowie gegen diejenigen, die Nonnen zur Unzucht zu 
verleiten suchten.6) Die erstere Verordnung ist ja als die natürliche 
F'olge der feierlichen Anerkennung der Legitimität des Königtums, 
welche die Kirche durch die Krönung gegeben hatte, zu betrach
ten, sie betont aber noch deutlicher, welcher neuen, kräftigen Stütze 
seiner Macht der König sich versichert hatte. Die letztere Vorschrift

*) Die Tatsache, dass König Hákon vom Papst Innocenz durch die Bullen 
vom 7. November 1246 und 19. Dezember 1247 (DN. I n. 43) mit dem Patro
natsrecht über verschiedene Kirchen bekleidet wurde, steht mit der Feststel
lung Wilhelms nicht im Widerspruch, sondern bedeutet eine Ausnahme, durch 
welche der Papst dem König eine Gnade erwiesen hat. Auf Island war dagegen 
das Palronatsrecht ebenso wie die anderen von dem Legaten genannten 
Rechte nicht in den Händen der Kirche; Wilhelm spricht aber auch nur von 
den Zuständen des norwegischen Reiches. Vgl. Dkl 545 f.

2) A. a. O. S. 118.
3) S. näher über die Kapitel Bang, a. a. O. S. 163—172, und über ihre 

Rechte vor 1247 noch Bugge, a. a. O. S. 181 ff.
4) Dieses Statut nahm Erzbischof Jon in sein Christenrecht auf, s. N. g. 

L. III 229 f.
5) Item excommunicamus ibidem singulos et universos qui contra regem 

.et regnum Norwegie insurgere vel pacem regni attemptaverint perturbare.
6) Item excommunicamus quicunque sanctimonialem interpellaverit de 

fornicationis peccato.
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wiederum wirft ein blitzähnliches Licht auf die Sittenlosigkeit der 
damaligen Zeit. Die Geistlichkeit Norwegens scheint zum mindesten 
den folgenden drei Lastern anheimgefallen gewesen zu sein: Trunk
sucht, Streitsucht und Unsittlichkeit.1) Diese Laster der Geistlichen 
waren jedoch sicher grösseren Umfanges in den südlichen Teilen Eu
ropas, was ja auch aus der Äusserung Wilhelms bei dem Festessen 
nach der Krönung hervorzugehen scheint, dass die grosse Schar der 
Einwohner Norwegens, die er gesehen hätte, sich sehr gut benommen 
hä11 e.2)

Am Schluss der Urkunde vom 16. August wird den norwegischen 
Bischöfen die Befugnis gegeben, an Stelle des Legaten diejenigen zu 
absolvieren, die gemäss den eben ausgefertigten Verordnungen und 
den anderen, die der Legat in Norwegen erlassen hatte, dem Banne 
verfallen waren, und die ihr Verbrechen wiedergutmachen wollten. 
Diese Bestimmung ist identisch mit einer der Schlussvorschriften der 
Reichssynode zu Skenninge, die Wilhelm von Sabina im folgenden 
Winter in Schweden abhielt.

Die zweite Urkunde, vom 17. August, ist ebenso offensichtlich wie 
die frühere das Resultat eines Konzils. Sie enthält eine Reihe von 
Verordnungen, die von dem König als Statuten (»Rettarböter») be
zeichnet werden, und die auf Bitte des Königs und mit Zustimmung 
der anwesenden Geistlichen von dem Legaten erlassen wurden. 
König Hákon hat diesen Brief in norwegischer Übersetzung publiziert; 
dieses Dokument ist aber keinesfalls, wie allgemein geschehen ist,3) 
als eine königliche Bestätigung aufzufassen. Die kurze Einleitung, 
die Hákon der Urkunde beifügte, lautet folgendermassen:4) »Hakon 
med guds miskun Noregs konungr son Hakonar konongs sændr lær- 
dom lændom og bupæghnum ok ollum pæim sæm pætta bref sia eda 
hôyra quædiu guds ok sina. Ver vilium ydær kunnikt géra at pessar 
rettarböter gaf herra Viliamær biskup legate pavans firir saker vars 
bönastadar ok almenneleghrar purftar æfter pui sem bref hans vattar 
er per meghor nu höyra.» Diese Statuten hat der Legat des Papstes 
auf Bitten des Königs gegeben, dies und nur dies bezeugt Hákon, und 
in den Worten liegt nur insofern eine mittelbare Bestätigung, dass

T) Bang, a. a. O. S. 184 ff.
2) Hákonsaga Kap. 255: nunc innumeram populi hujus terræ multitudinem 

video, quæ mihi bene morata esse videtur.
3) Regesta Norv. I n. 508
4) N. g. L. I 454.
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alles also mit dem Willen des Königs geschehen ist. Hier haben wir 
nun eine sehr beachtenswerte Tatsache vor uns, die nämlich, dass die 
Konstitutionen des Kardinals unmittelbar gesetzliche Kraft haben 
sollten, ohne dass sie vorher auf einem weltlichen Thing angenommen 
zu werden brauchten, obwohl sie einige Bestimmungen eines Gesetz
buches, wahrscheinlich des 1244 revidierten Christenrechts, die Frostu- 
Idngslög,1) aufhoben.1 2)

1) Zorn, a. a. O. S. 189 f.
2) N. g. L. I 453: . . . statuimus et stabilimus ut de cetero non obstante 

consuetudine vel verbis supradicti libri impune possint capere alecia etc.
3) Vgl. N. g. L. I 139.

Hiermit ist der Beweis geliefert, dass es Wilhelm von Sabina ge
lungen war, die geistliche Gesetzgebung von der weltlichen zu sondern. 
Die Angelegenheiten, über welche jetzt Verordnungen getroffen wur
den, gehörten ausschliesslich der geistlichen Gesetzgebung an, und 
dies wurde nun auch vom König anerkannt, indem er den Legaten 
um Veränderungen des bestehenden Christenrechtes ersuchte.

Der Erlass des Kardinallegaten bezeugt auch unzweideutig, dass 
das Verfügungsrecht in den genannten Angelegenheiten als alleinige 
Sache der Kirche betrachtet wurde. »De consensu prelalorum» statu
iert Wilhelm von Sabina, ohne irgendeiner Zustimmung weltlicher 
Herren zu gedenken. Dieser Ausdruck »de consensu prelatorum» ist 
schon für sich allein genug, um die Statuten auf eine Synode zurück
zuführen. Wir haben schon gesehen (oben S. 334), dass die Legaten 
in ihren Synodalstatuten oft die Zustimmung der Landesgeistlichkeit 
erwähnen, obwohl diese fast nur eine Sache der Form gewesen ist, 
was auch aus dieser Urkunde erhellt, die durch die folgenden 
Worte abgeschlossen wird: »auctoritate legacionis . . . apostolica 
precipimus et statuimus.»

Die Bestimmungen vom 17. August sind folgende: erstens wurde 
den Norwegern erlaubt, auch an Feiertagen Hering zu fangen, Heu 
und Getreide zu ernten, wenn das Wetter diese Verrichtungen an 
Wochentagen hinderte, wobei jedoch den Bischöfen das Recht zu
gestanden wurde zu entscheiden, ob die Witterung so schlecht gewe
sen war, dass das Privilegium gelten dürfte. Dies war ein überaus gros
ses Entgegenkommen gegen die norwegischen Bauern. Früher hatte 
Papst Alexander III. denselben erlaubt, an Feiertagen Heringe zu 
fangen, jedoch mit Ausnahme der 20 grössten Feiertage.3) Dass 
Wilhelm von Sabina ihnen jetzt nicht nur die Erlaubnis zum Herings
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fang, sondern auch für die Landwirtschaft ohne Einschränkungen1) 
gewährte, zeugt von grossem Verständnis für die lokalen Verhältnisse, 
ebenso wie von einem bei den päpstlichen Legaten minder gewöhn
lichem Willen, die Verhältnisse der Landbevölkerung leichter zu ge
stalten. Die Gefälligkeit Wilhelms scheint zum grossen Teil durch 
einen anhaltenden Regen verursacht worden zu sein, der seit seiner 
Ankunft in Norwegen geherrscht hatte, unterbrochen nur von 4—5 
trockenen Tagen, die aber nicht unmittelbar nach einander folgten,2) 
weshalb die Landwirtschaft unermesslich gelitten haben muss.

Wie gross dies Zugeständnis Kardinal Wilhelms wirklich 
anzusehen ist, erhellt daraus, dass Papst Innocenz IV. bei seiner 
Bestätigung dieser Urkunde am 7. September 12493) offenbar das Pri
vilegium für zu weitgehend erachtet und die grössten Feiertage 
ausgenommen hat. Damit war das Resultat des Wohlwollens des 
Legaten wenigstens in theoretisch-rechtlicher Beziehung beinahe 
ganz vernichtet. Es blieb nur noch die Gleichstellung von Fischfang 
und Landwirtschaft bezüglich der minderen Feiertage. Sicher hat 
jedoch dies Statut Wilhelms von Sabina trotzdem segensreiche 
Wirkungen ausgeübt, und es ist ein schönes Denkmal seiner 
Liberalität.

Auf die eben besprochene Verordnung folgen zwei andere gegen 
Übergriffe der Bischöfe. Diese pflegten die Einkünfte der vakanten 
Kirchen zu ihren persönlichen Zwecken zu verwenden, berichtet der 
Legat, ein Vorgehen, das er verbietet, indem er bestimmt, dass der 
Bischof bei Vakanz einer Kirche daselbst einen Prokurator einsetzen 
solle, der die Einkünfte für den künftigen Priester einzuziehen habe. 
Der Kardinal fügt noch hinzu, dass das Viertel der Zehnten, das der 
Gaukirche »singulariter» gehöre, unangerührt aufbewahrt werden 
müsse, indem es den Bischöfen und den genannten Prokuratoren ver
boten sei, sich dasselbe in der Form etwaiger Prokurationen anzueig
nen. Diese Verfügung steht im Zusammenhang mit den Klagen, wel-

’) llákonsaga Kap. 255, nimmt zwar die grössten Feiertage aus, — »nisi 
incidentibus festis maxime solennibus» — da aber von einer Einschränkung 
nichts in der Urkunde steht, muss man mit Munch (a. a. O. S. 34 Note 2) an
nehmen, dass diese Abweichung darauf beruht, dass der Papst bei seiner Be
stätigung doch die grössten Feiertage abgerechnet hat.

?) DI. I n. 140: Cum igitur sicut nos ipsi vidimus . . . a dimidio mense 
Junii usque fere ad exitum Augusti pluvie in partibus illis fuerint.

3) Beg. Norv. I n. 532.
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che die Bauern bei dem Legaten vorgebracht hatten, dass die Bischöfe 
die Zehnten, die für ihre Kirchen bestimmt waren, an sich rissen. 
Dies soll der Legat auch verboten haben.1) Auch klagte die niedere 
Geistlichkeit ihre Bischöfe an, dass sie Prokurationen erhoben, ohne 
überhaupt Visitationen vorzunehmen.* 2) Auch diese Klage erhörte 
der Kardinal, indem er den Bischöfen im Falle nicht vollzogener 
Visitation die Prokurationen absprach, falls sie nicht erkrankt wären, 
durch einen Befehl des Königs verhindert worden wären oder zum 
Erzbischof reisten.3)

*) Hákonsaga Kap. 255: Tum coloni graviter querebantur, quod episcopi 
decumas ex templis exigerent, quas aut reditibus convivalibus adderent aut 
ipsi sumerent. Cardinalis constituit, templa oportere decumas suas aliosque 
reditus eodem, quo episcopi suas facultates, jure obtinere.

2) Ibidem: Clerici querebantur, quod episcopi, etsi in pagum (dicecesin) 
non venirent, tamen a sacerdotibus convivia aut pecuniam numeratam exi
gerent.

3) Ibidem.
4) Hákonsaga Кар. 255: Episcopi cardinalem orarunt, peteret a rege, 

ut partem vectigalium sanctae ecclesiae concederet. Vigfusson: . . gefa nökkut 
af leicfangrum sinum heilagri kirkju.

Zu allen diesen Übergriffen der Bischöfe, die an sich nicht gering 
waren, kamen noch die schlimmsten, gegen welche das dritte und 
letzte Statut der Urkunde vom 17. August gerichtet ist. Einige 
Bischöfe hatten nämlich einfach von Kirchengütern Besitz ergriffen 
»in preiudicium ecclesiarum et scandalum plurimorum». Unter Hin
weis auf ihre Pflicht zu gehorchen, verbot der Legat auch dies Un
wesen, wobei er den Schuldigen auferlegte, alles den Kirchen wieder
zuzustellen.

Aus allen jetzt besprochenen Verfügungen des Legaten erhellt, 
dass die höhere Geistlichkeit Norwegens in hohem Grade von dem 
Streben beseelt war, so grosse Besitztümer wie möglich an sich zu 
reissen. Der Kardinallegat hat ja auch nicht mit milden Augen auf sie 
gesehen. Noch einen Hinweis auf die Spannung, die zwischen ihr und 
dem Legaten geherrscht hat, finden wir bei Sfuria, der folgendes 
erzählt: Die Bischöfe ersuchten Wilhelm, den König zur Übertragung 
eines Teiles der »leicfangrum» an die heilige Kirche zu bewegen.4) 
Was hiermit gemeint ist, liegt im Dunkeln. Zwei Deutungen sind 
möglich: teils kann gemeint sein, dass die Geistlichen einen Teil der 
Steuern des Königs beanspruchten, denn die »lei^angrum, leding». 
die ursprünglich bewaffneter Dienst zur See bedeutete, scheint sich
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schon damals wenigstens teilweise in eine jährliche Steuer verwan
delt zu haben,1) teils, dass die Bischöfe Einschränkungen in ihrer Le- 
dingspflicht gewünscht haben.1 2) Welche dieser Deutungen die rich
tige ist, wage ich nicht zu entscheiden.3) Jedenfalls hat der Legat 
nach dem Bericht Sturlas den Wünschen der Geistlichen nicht ent
sprochen, indem er ihnen erwidert habe: »Wenn Ihr wollt, dass der 
König den Geistlichen einige seiner Rechte abtreten soll, so müsst 
auch Ihr ihm einen Teil Eurer Einkünfte . . . bewilligen. Wenn Ihr 
dies nicht wollt, kann Ich von dem König nicht eine Verminderung 
seiner Einkünfte verlangen.» »Danach wurde dieser Sache nicht 
mehr gedacht», schliesst Sturla seine Mitteilung ab.4)

1) Vgl. Munch, a. a. O. S. 32, Keyser, a. a. O. S. 380 und Norges Stats- og 
Retsforf. S. 99, Bull, Beding S. 75 und 162 ff.

2) Diese erhielten sie durch das Konkordat von 1277. Vgl. Koht, Saettar- 
gjerda S. 264 f. und 267, und Bull, a. a. O. S. 97.

3) Die Ansicht Munchs, a. a. O. S. 32 Note 2, dass die Antwort des Legaten 
in der Form, die sich in einer Variante der Saga erhalten hat, den Beweis für 
seine Meinung liefert, finde ich nicht unanfechtbar.

4) Hákonsaga, а. а. О.
5) Hier ist es am Platze zu bemerken, dass Wilhelm sicher eine vermittelnde 

Rolle in der Kreuzzugsangelegenheit gespielt hat. Hákon hat wohl in der Sache 
mit dem Legaten verhandelt, vielleicht um seine Fürbitte beim Papste für 
sein Gesuch, einen Teil der kirchlichen Einkünfte erhalten zu dürfen, gebeten. 
Am 19. November 1247 (DN. I n. 40), also zu einer Zeit, wo auch andere 
Briefe Wilhelms aus Bergen nach Lyon gelangt sein mussten, gewährte Inno- 
cenz dem König den Zwanzigsten aller kirchlichen Einkünfte seines Reiches 
(das Bistum Hamar ausgenommen). Matthæus Paris, übertreibt auch hier 
ein wenig, indem er 1/20 in 1/3 verwandelt hat! (Chron. IV 650). Zur Beur
teilung, ob das Gelübde Hakons ehrlich gemeint war, vgl. Gottlob, a. a. O. 
S. 57 ff. Riant, a. a. O. S. 484, gibt an, dass Wilhelm das Kreuz in Norwegen, 
Schweden und Dänemark predigen sollte; davon steht aber in den Quellen 
nichts.

6) Munch, a. a. O. S. 35. Die Verordnung ist bei Finn Jonsson, Hist. eccl. 
Isl. 1 234 (ex Codice Arnamagn. 186 qv.) zitiert.
23 — Soc. Scienl. Fenn., Comm. Hum. Lill. II. 5.

Das Einvernehmen Wilhelms von Sabina mit Hákon von Nor
wegen scheint somit zum mindesten in gewissen Beziehungen sehr 
gut gewesen zu sein.5) Auf ein Zusammenwirken der beiden Männer 
deuten wohl auch noch die zwei Verordnungen des Legaten, die noch 
zu erwähnen sind. Die eine war privatrechtlicher Natur: Wilhelm 
von Sabina verordnete bei Strafe des Bannes, dass keiner ein Erbteil 
erheben dürfe, ohne dass alle daran haftende Schuld beglichen wäre.6) 
Das zweite, sehr bedeutsame Statut schaffte die Eisenprobe und 
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wahrscheinlich zugleich alle Gottesurteile, die bisher in Norwegen ge
herrscht hatten, ab.1) Dies muss als eine grosse Wohltat angesehen 
werden, denn in der letzten Zeit war diese Institution zu einem 
Spielball in den Händen zahlreicher Thronprätendenten geworden, 
die durch sie ihre echte Herkunft zu erweisen suchten. Ihre Aufhe
bung lag somit im Interesse des Königs.

1) Hákonsaga Kap. 255: Prohibuit et candentis ferri gestationem, ostendens 
dedecere homines Christianos, Deum ad testimonium de causis hominum feren
dum quasi carminibus provocare. Die Aussage Sturlas wird dadurch bestätigt, 
dass die Eisenprobe in späteren Kirchengesetzen nicht mehr erwähnt wird.

2) Ibidem. Ich mache hier auf die klare Zusammenfassung der Konstitu
tionen Wilhelms aufmerksam, die sich bei Münter, Magazin I 104 f. und 
Kirchengesch. 11 602 ff., befindet. Unter den »in der nordischen Geschichte sehr 
berühmten acht Konstitutionen», die Münter bei Finnus Johannæus, Hist. eccl. 
Island. I 233, vorgefunden hat, fehlt allerdings die Verordnung bezüglich 
der geistlichen Jurisdiktion. Wirklich zu bedauern ist, dass Münter und wir 
nicht in der Lage gewesen sind, die Zahl der »berühmten» zu vergrössern!

8) Bang, a. a. O. S. 187.
4) Vgl. Bang, a. a. O. S. 187 f., H. C. Lea, History of sacerd. celibacy I 

411 ff. Über das Konkubinat in Dänemark zu dieser Zeit, s. Münter, Kirchen- 
gesch. von Dänemark II 1040 ff. und Auvray 971.

5) Bull, Oslos Historie S. 99 Note 3. Der letzte norwegische Bischof, der 
zweifelsohne verheiratet gewesen ist, hiess Magnus Gissurson, Bischof von 
Skaalholt 1216—1237. Wahrscheinlich hat aber noch Hákon von Oslo (1247— 
1267) eine Ehe geschlossen.

Hier hören die Nachrichten über die Tätigkeit Wilhelms von 
Sabina in Bergen auf. »Viel anderes verordnete er, das hier nicht 
verzeichnet ist» sagt Sfuria.1 2) Auch wenn es unfruchtbar scheint, 
sich auf Vermutungen einzulassen, welcher Art diese nicht auf uns 
gekommenen Verordnungen des Kardinals gewesen sind, sei jedoch 
auf die merkwürdige Tatsache hingewiesen, dass wir kein Sta
tut gegen das Konkubinat der Priester kennen. Hätte Wilhelm 
ein solches wirklich nicht erlassen? Die Missverhältnisse lagen 
in dieser Hinsicht offen am Tage. Eine grosse Anzahl norwe
gischer Geistlicher fuhr trotz der Anstrengungen, die von Rom aus 
gemacht wurden, noch um die Mitte des 13. Jahrhunderts fort, nach 
den Gesetzen des Staates ehelich zu leben.3) Solche Ehen waren 
ja vom Gesichtspunkt der Kirche aus nichts anderes als Konkubinat. 
Diese Erscheinung ist allgemeineuropäischen Charakters.4) Gerade 
um die Mitte des 13. Jahrhunderts begann man jedoch überall, die 
Forderung des Zölibats kräftig durchzuführen. So auch in Norwegen.5)
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Im Hinblick auf diese Tatsache und da, wie wir sehen werden, 
Wilhelm von Sabina in Schweden sehr kräftig gegen das Kon
kubinat der Priester eingetreten ist, liegt es nahe zu vermuten, 
dass gerade Wilhelm von Sabina eine Wendung der Dinge in Norwe
gen herbeigeführt hat.1) Freilich war es unmöglich, die »Unsitte» 
vollständig auszurotten. Sie hat, mehr oder weniger verbreitet, 
bis zur Reformation fortbestanden.2)

Am Anfang dieses Kapitels wurde darauf hingewiesen, dass Kar
dinal Wilhelm auch den Auftrag erhalten hatte, gegen Kaiser Fried
rich II. zu wirken. Dabei interessiert besonders die Tatsache, dass der 
Legat noch einen speziellen Auftrag in dieser Hinsicht erhielt, näm
lich den König von Norwegen zu bewegen, dass dieser sich als deut
scher Gegenkönig aufstellen liesse. Matthæus von Paris3) berichtet, 
dass der Papst nach dem Tode König Heinrich Raspes die Königs
krone vielen Fürsten vergeblich angeboten habe.4) Hierbei habe er 
auch an den norwegischen König gedacht und, um ihn geneigter hierzu 
zu stimmen, hätte er ihn mit der Krone Norwegens krönen lassen. 
Diese letzte Angabe des Chronisten stimmt nun allerdings nicht, denn 
die Krönung Hakons war schon mehrere Monate vor dem Tode Hein
rich Raspes, der am 16. Februar 1247 erfolgte, von Innocenz IV. be
schlossen. Dagegen ist der übrige Inhalt von Matthæus’ Mitteilung 
nicht unbeachtet zu lassen. Der Mönch von St. Albans fügt noch die 
folgenden höchst interessanten Worte hinzu: »Sed postquam corona
tus fuit, protestatus est palam, se semper velle ecclesiæ inimicos, sed 
non omnes Papae inimicos impugnare. Et hoc idem protestatus est

q Es ist bemerkenswert, dass das Einzige, was Messenius über die Tätig
keit Wilhelms in Norwegen äusser der Krönung des Königs erwähnt, gerade 
diese Frage betrifft. M. sagt (Scondia ill. II 34 f., Anno 1247): Guilbelmus 
non paucas, corruptos cleri mores emendaturus, edidit constitutiones, quibus 
presbyterio regni, inter alia, Sub poenis admodum gravibus, prohibet conjugium, 
omnemque prorsus concubinatum, exhortaris ad cælibatum. Leider wissen 
wir nicht, woher M. diese Angaben hat. Dass er aber die Tätigkeit Wilhelms 
in Bergen mit der Synode zu Skenninge nicht vermischt hat, scheint daraus 
hervorzugehen, das seine Besprechung der letztem ganz richtig ist.

2) Bang, a. a. O. S. 188 ff.
3) Chron. V 201.
4) Vgl. über die Ereignisse zwischen dem Tode Heinrich Raspes und der 

Wahl Wilhelms von Holland Kempf, Gesch. des deutschen Reiches S. 38—49, 
der aber die Rolle, welche die Kurie dabei gespielt hat, sicher unterschätzt. Auf
fallend ist, dass K. das Anerbieten des Innocenz an Hákon von Norwegen nicht 
erwähnt hat.



356 G. A. Donner (Tom II

idem rex mihi ipsi Mathæo, qui et hæc scripsi, sub magni juramenti 
attestatione, unde ecclesiae pericula undique cotidie proruperunt.» 
Matthaeus besuchte Norwegen, und König Hákon im Jahre 1248, 
ein Umstand, der die Glaubwürdigkeit seiner Angaben bedeutend 
erhöht.1)

Es ist kaum glaublich, dass Wilhelm diesen Auftrag vor seiner 
Abreise von Lyon erhalten haben kann, denn diese fand ja wahr
scheinlich nur ein paar Wochen nach dem Tode Heinrich Raspes statt. 
Eine geraume Zeit muss auch während der Anfragen bei den anderen 
von Matthaeus aufgezählten Fürsten verstrichen sein, so dass der 
Auftrag den Legaten frühestens in Lynn, wahrscheinlicher aber 
erst in Bergen erreicht hat. Chronologische Hindernisse für die An
nahme eines derartigen päpstlichen Anerbietens an den norwegischen 
König sind nicht vorhanden, denn erst am 3. Oktober 1247 wurde 
Graf Wilhelm von Holland zum deutschen König gewählt. Schon im 
August konnte die ablehnende Antwort Hakons an den Papst gelangt 
sein.

Das Misslingen Wilhelms in dieser bedeutsamen Aufgabe ist schon 
aus dem Angeführten hervorgegangen. Es überrascht aber keines
wegs, dass der Legat in dieser Hinsicht nichts ausrichten konnte. 
Nicht nur, dass König Hákon in freundschaftlichen Beziehungen zu 
Kaiser Friedrich II. gestanden hat,2) er war auch ein allzu vorsichtiger 
und gescheiter Fürst, um sich auf so weitgreifende Unternehmen ein
lassen zu wollen, wie der päpstliche Vorschlag bezweckte. Ob 
die Verhandlungen in dieser Sache etwa im Zusammenhang mit den 
Bedingungen für die Krönung gestanden haben, lässt sich kaum 
entscheiden. Die Angabe des Matthaeus, dass Hákon nach seiner 
Krönung seine eben erwähnte Erklärung öffentlich abgegeben habe,3) 
deutet jedoch auf vorherige Unterhandlungen hin. Der König war 
aber, wie gesagt, unerschütterlich geblieben.

Das Bild, das wir uns auf Grund der vorstehenden Untersuchung 
von der Legation Wilhelms von Sabina in Norwegen machen können,

q Munch, a. a. O. S. 47, meint, dass der Papst kaum offiziell sein Angebot 
gemacht liât, wohl aber kann \\ ilhelm von Sabina die Stellung des norwegi
schen Königs zu demselben ausgeforscht haben.

2) Munch, a. a. O.
3) Münter, Magazin I 98, lässt Hákon diese Erklärung in den Krönungseid 

einschalten, was aber nicht richtig sein kann. Der König hat viele Gelegenhei
ten zu einer solchen Erklärung nach der Krönung gehabt. 
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ist ziemlich klar und vollständig. Seine Aufträge hat er aufs glän
zendste ausgeführt. Die Forschung hat Wilhelm allgemein grosse 
Anerkennung für sein Verhalten in Bergen gezollt. Besonders hat 
man seine Mässigung und Anpassung an die lokalen Verhältnisse ge
rühmt.1) Zu sehr hat man jedoch das Entgegenkommen des Legaten 
gegenüber den Wünschen des Königs betont, wobei man sich offenbar 
vom Bericht des Chronisten Sturla hat beeinflussen lassen. Auf kein 
Zollbreit von den wohlbegründeten Beeilten seines Königtums soll 
Hákon verzichtet haben, und Wilhelm von Sabina soll es auch leicht 
gehabt haben einzusehen, wie weit er gehen dürfte.1) Nun ist durch
aus Grund zu der Annahme vorhanden, dass sich das Verhältnis 
zwischen König und Kardinal in der Hauptsache freundschaftlich ge
staltet hat, so dass wohl die meisten Verfügungen des letztem mit 
dem Einverständnis — manche ja sogar auf Bitte — des ersteren er
lassen worden sind. Dies bedeutet aber, dass Hákon dem Kardinal 
Zugeständnisse gemacht hat. Wir dürfen nicht bezweifeln, dass das 
kanonische Recht nach der Synode zu Bergen 1247 fast in vollem 
Umfange in Norwegen zur Geltung gelangte.

*) Keyser, a. a. O. S. 383 f. Munch, a. a. O. S. 40.
2) Hákonsaga Кар. 258: Cardinalis omnia ab se in Norvegia praescripta et 

constituta literis mandavit et obsignavit, eoque facto ad reditum se com
paravit.

Dass die Tätigkeit Wilhelms von Sabina äusserst segensreiche 
Folgen für das norwegische Volk gehabt hat, ist bezeugt. Lange ha
ben die Norweger sich seiner dankbar erinnert. In der Tat muss seine 
starke, rechtschaffene Persönlichkeit, die noch durch so viel Ver
ständnis und Liberalität gekennzeichnet wurde, unermesslich impo
niert haben. Es muss auch für ihn ein Glück gewesen sein, einem 
wahrhaft christlich gesinnten Fürsten zu begegnen: seine Aufgabe ist 
gewiss dadurch erheblich leichter geworden.

Bald nach dem 17. August ist der Legat von Bergen aufgebro
chen.* 2) Vorher wurden er und sein Gefolge vom König reichlich be
schenkt. Für die Seereise wurde ihm ein Schiff mit 20 Ruderern, 
zwei eskortierende Schniggen und ein Lastschiff zur Verfügung ge
stellt, woraus u. a. zu ersehen ist, dass der Legat mit vielem Gut und 
einem grossen Gefolge reiste. Das Lastschiff war sicher mit vielem 
Geld beladen. Matthaeus von Paris erzählt, dass Wilhelm äusser 
den 15000 Mark, die er für die. Krönung erhalten habe, und den 
kostbaren Gaben noch 500 Mark von der norwegischen Kirche »er
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presst» hätte.1) Diese Summe — auch übertrieben?! — hat wohl aus 
Prokurationen bestanden, vielleicht ist es auch Wilhelm gelungen, 
die norwegische Kirche zur Zahlung der Servitien, die wir im 14. 
Jahrhundert finden, zu bewegen.* 2)

*) Chron. IV 650.
2) Vgl. G. Storm, Afgifter fra den norske Kirkeprovins S. 100. In diesem 

Zusammenhang erwähne ich, dass Estrup, Idea hierarchiæ S. 105, auf 
Grund einer Angabe t>ei Pontoppidan, Annales I 662, annimmt, dass Wilhelm 
dem Erzbischof das Pallium überbracht und demnach auch grosse Geldsum
men hierfür gefordert habe. Erzbischof Sigurd wurde aber, wie schon gesagt, 
(S. 317 Note 4) 1231 in Rom mit dem Pallium bekleidet.

3) Nicht weit entfernt von Bergen, Munch, Hist.-geogr. Beskrivelse S. 40.
4) Über das Bistum Stawanger s. Daae, Stavanger Stift S. 218 ff. und über 

Bischof Askel, ibidem S. 226 und Kolsrud, DN. XVII B. S. 233. Sturla nennt 
ausdrücklich (Hákonsaga Kap. 258), dass der Legat »omnibus locis, quocunque 
veniret, causas hominum dijudicavit.»

5) Die Statuten sind nach einer späten Abschrift in DN. XI n. 1 gedruckt.
Die Bestätigung Wilhelms steht am Schlüsse derselben. Sie lautet: »Cum 
in Norvegia legationis officio fungeremur propter verbum dei invenimus eccle
sias et Capitulum Asloense in plena quieta et pacifica libertate jurisdictionis 
omnium causarum Spiritualium, similiter multa statuta ab Episcopis sibi 
tradita, ad quæ nos qvoque plurima nomine beatissimi Pape nostri addidimus 
et confirmavimus, prout supra constituta et scripta sunt. Unde super his 
omnibus in predicai ione publica monuimus universum populum coram Rege 
Archiepiscopo et aliis regni prelatis ut omnes haec scirent, ne contra eorum sta-

Nach einem herzlichen Abschied von dem König, der mit allen 
seinen Schiffen den Legaten nach Florevaag3) begleitet hatte, segelte 
Wilhelm an der norwegischen Küste entlang südwärts, wobei er sich ei
nige Tage in Stawanger aufhielt. Dieser Ort war ja Bischofssitz, 
weshalb wir Anlass haben zu vermuten, dass der Bischof von Sta
wanger Wilhelm gefolgt ist, und dass der letztere dort Verordnungen 
zum Heil der Kirche getroffen hat.4 5) Von hier ab ging die Fahrt wei
ter nach Tunsberg und Oslo, den einzigen eigentlichen Städten im 
südlichen Norwegen. Über den Aufenthalt des Legaten in Tunsberg 
besitzen wir keine Nachrichten; anders liegt aber die Sache in Bezug 
auf Oslo. Wann er dort angekommen ist, wissen wir nicht, mög
lich ist jedoch, dass er sich am 15. September daselbst befand.

Kardinal Wilhelm hat nämlich einige Statuten des Domkapitels 
zu Oslo bestätigt und selbst einige gegeben; ob dies nun aber während 
der Reichssynode zu Bergen oder in Oslo geschehen ist, würde schwer 
zu entscheiden sein.6) Wenn das letztere der Fall ist, so ist Wilhelm 



N:o 5) Kardinal Wilhelm von Sabina 359

am 15. September in Oslo gewesen. Sicher ist seine Anwesenheit 
daselbst am 29. September bezeugt, denn an diesem Tage gebot Wil
helm dem Bischof von Oslo1), das Cisterzienserkloster auf der Hoved- 
Insel* 2) gegen Verletzungen zu schützen und mit kirchlichen Strafen 
gegen die Gewalttäter vorzugehen.3) Dem Kloster selbst hat er auch 
einen Schutzbrief ausgefertigt.4) Schliesslich hat der Kardinal einer 
Schenkung von Bauernhöfen an das Kloster beigewohnt und sie be
stätigt.5)

tuta qvid impune tentärent. Datum Aslojæ, XVII Kal. Septembr. Pont. 
Domini Innocentii Papæ IV Anno V.» Dies kann ebensowohl in Oslo wie in 
Bergen geschrieben sein, wobei Schreibfehler Septembris statt Octobris vorlie
gen könnte. Solche* Fehler waren gewöhnlich. Nach der Stilisierung zu ur
teilen, wäre jedoch die Bestätigung eher nach Bergen zu verlegen. Die ur
sprüngliche Echtheit des Schreibens ist aber kaum zu leugnen, wie dies Storm, 
Reg. Norv. I n. 506 und Kolsrud, Kirke og folk S. 49, getan haben. Das Stück 
hat gewiss den Charakter eines Auszuges aus der Urkunde vom 16. August, 
dies braucht aber keineswegs seine Unechtheit zu beweisen. Das Domkapitel 
zu Oslo war schon in dieser Zeit eine mächtige und fest organisierte Institu
tion. Vgl. Bull, Oslos Historie S. 100 ff.

*) Thorkel (.1244—48), s. Kolsrud, DN. XVII В 242 und Bull, Oslos Hist. 
S. 91.

2) Unmittelbar südlich von Oslo belegen. Uber die Geschichte des Klosters 
Lange, a. a. O. S. 401 ff.

3) DN. I n. 39. Einen gleichlautenden Brief hat der Legat dem Bischof 
von llamar zugestellt. Reg. Norv. I n. 513.

4) Reg. .Norv. I n. 511.
5) Reg. Norv. I n. 515. Ohne Ort. Vielleicht in dem Kloster geschehen.
e) Bugge, Studier over de norske Byers selvstyre og handel S. 18.
7) Vigfussoh Kap. 258: fór hann til Konunga-hellu. Ok Iét bann stemna 

[par] almenniligt ping, ok kómu par margir menu af Gauthindi і mòti hónum. 
Hákonsaga Кар. 258, übersetzt: hic generale concilium indixit.

8) Magazin I 105 und Kirchengesch. II 199. Ihm folgt Estrup, a. a. 
О. S. 103.

•) Keyser, a. a. O. S. 385, Munch, a. a. O. S. 42.

Wahrscheinlich Anfang Oktober setzte Wilhelm von Sabina 
seine Reise nach Konungahälla fort, einem Orte, der in alter Zeit eine 
wichtige Handelsstadt gewesen war, der aber nach seiner Zerstörung 
im Beginn des 12. Jahrhunderts seine Bedeutung nie wiedergewonnen 
hatte.6) Hierher soll er nach dem Bericht Sturlas eine Versammlung 
einberufen haben,7) deren Art ziemlich sonderbar erscheint. Münter 
hat sich dieselbe als eine Provinzialsynode gedacht,8) Keyser und 
Munch nennen sie nur nach der Saga ein Thing.9) Vielleicht ist es 
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eine Zusammenkunft zwischen Schweden aus Gotland, deren Anwe
senheit Sturla erwähnt, und Norwegern gewesen, die Wilhelm berufen 
hat, um etwaige Grenzstreitigkeiten, die zu dieser Zeit sehr häufig 
vorkamen, beizulegen. Oder er hat auch nur die Geistlichkeit der 
umliegenden Gegenden zu sich berufen, um ihre Verhältnisse kennen 
zu lernen und etwa nötige Massregeln zu ergreifen. Von den dortigen 
Geschehnissen sagt Sturla nur, dass Wilhelm noch einmal Gottgedankt 
habe, dass es ihm vergönnt worden sei, nach Norwegen zu kommen. 
Wilhelm ist somit mit seiner Legation daselbst zufrieden gewesen, 
was auch aus den Worten des Chronisten hervorzugehen scheint, 
dass der Kardinal von dieser Zeit an den Norwegern sehr freund
lich gesinnt gewesen sei.1)

*) Vigfusson Kap. 258: ok var sitian inn mesti vin Nor^manna,



Neuntes Kapitel.

FORTSETZUNG DER NORDISCHEN LEGATION: IN 
SCHWEDEN 1247—1248.

Im Oktober 1247 wird Wilhelm von Sabina die schwedisch-nor
wegische Grenze bei Konungahälla überschritten haben. Wie er die 
erste Zeit seiner Anwesenheit in Schweden zubrachte, wissen wir 
nicht, denn erst am 19. November begegnen wir ihm urkundlich in der 
Stadt Linköping in Östergötland. Vermutlich hat er den kürzesten 
und am meisten benutzten Weg dahin genommen, der über die Wald
gegend Risveden nach der ältesten schwedischen Bischofsstadt Skara 
und weiter über das Kloster Varnhem und den Ort Skövde nach Hjo 
am Wettersee führte, von wo aus man quer über den See nach Öster
götland gelangte.1)

1) Vgl. über die Wege Westergötlands im Mittelalter Hildebrand, Sveriges 
Medeltid I 992 und Beckman, Vagar och stader і medeltidens Västergötland 
(daselbst auch eine Karte).

Sicher hat Wilhelm so bald wie möglich die leitenden Männer 
Schwedens, den König und dessen Jarl sowie den Erzbischof von 
Upsala, aufgesucht. Ein Zusammentreffen mit ihnen war ja die Vor
aussetzung für die weitere Tätigkeit des Legaten in Schweden.

Wir haben keine Kenntnis davon, wo Wilhelm von Sabina mit 
dem schwedischen König, der damals Erik III. Eriksson hiess, zu
sammengetroffen ist, vermutlich ist es aber in Östergötland gewesen. 
Die Zusammenkunft selbst ist durch Wilhelms eigene Angabe bezeugt: 
in dem Haupterlass der Synode zu Skenninge berichtet Wilhelm, dass 
er bei seiner Ankunft in Schweden einen sehr unglücklichen Krieg 
zwischen dem König und einigen Magnaten vorfand, der Totschläge, 
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viele Brandstiftungen und Plünderungen mit sich brachte.1) Diesen 
Krieg hatte der Legat eilends beizulegen versucht, was auch gemäss 
seiner eigenen Aussage nach manchen Verhandlungen, die er mit den 
Parteien geführt hatte, vollkommen gelungen war, indem sie sich 
freiwillig einigten.1 2) Der Kardinal hat also unzweifelhalt sogleich 
den König und seine nächsten Männer getroffen.

1) DS. I n. 359: properantes in sueciam inuenimus regnum illud temporali
ter et spiritualiter fere per totum mirabiliter et miserabiliter conturbatum. 
Erat siquidem guerra satis dura inter regem et quosdam nobiles, ex qua homi
cidia et incendia multa contigerant et rapine.

2) Ibidem: Interponente igitur domino ihesu christo auctore pacis uniuerse 
orbis mirabiliter et notabiliter partes suas, perfecta est pax post multos tracta
tus quos inter partes habuimus de spontanea parcium uoluntate.

3) über die Folkunger und »Folkungaroten» s. K. II. Karlsson, Folkunga- 
ätten, H. Toll, Medeltida kunga- och gravstudier I, und von demselben Fol
kungaroten, I. Andersson, Källstudier S. 29 f.

4) über diese Ereignisse s. Tunberg, Äldre Medeltien S. 77, und Anders
son, Källstudier S. 29 f.

6) Tunberg, a. a. O.

Der erwähnte Bürgerkrieg bedeutete sicher eine gefährliche Be
drohung der Stellung des Königs. Dies ergibt sich aus der Vorge
schichte desselben. König Erik Eriksson war als 6-jähriges Kind 
1222 auf den Thron erhoben worden, wurde aber um 1230 von einem 
Knut »dem Langen», der die mächtige Sippe der Folkunger hinter sich 
hatte, aus dem Beiche vertrieben, wonach Knut einige Jahre als 
König von Schweden auftrat. Dann gelang es aber Erik, seine Krone 
wiederzugewinnen, wobei seine Stellung durch den Tod Knuts des 
Langen gestärkt wurde. Ein Teil der Folkunger, der sogenannte 
»Folkungaroten»,3) trachtete aber fortfauernd nach Rache, und gegen 
das Ende der 1240-er Jahre ergriffen sie die Waffen, offenbar in der 
Absicht, einen Sohn Knuts des Langen namens Holmger zum König zu 
machen.4) Gerade während dieses Aufstandes muss Wilhelm von Sa
bina in Schweden eingetroffen sein. Jedoch scheint der Kampf schon 
damals wenigstens im grossen und ganzen entschieden gewesen zu sein. 
Als sicher dürfte gelten können, dass Holmger von der königlichen 
Partei gefangen genommen und hingerichtet wurde,5 6) und dies Ereig
nis, ebenso wie der Tod des damaligen Jarls Ulv Fasi, der mit Holm
ger verschwägert war, erfolgte wahrscheinlich während des Aufent
halts des päpstlichen Legaten in Schweden. Die Rolle Wilhelms bei 
der Friedensstiftung war also durch den Tod Holmgers erleichtert 
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worden; immerhin waren die übrigen Mitglieder des »Folkungaroten» 
hartnäckig genug, was wir daraus ersehen, dass sie ein paar Jahre 
nachher wieder die Fahne der Empörung erhoben.

Es war eine eigentümliche Fügung des Schicksals, dass die erste 
Aufgabe Wilhelms in Schweden eine Friedensvermittlung wurde. 
Er hat dieselbe auch sicher nicht ungerne vorgenommen, denn sie 
musste ihm sofort die Gunst des Königs verschaffen. Mit aposto
lischer Autorität gebot er, die Waffen ruhen zu lassen. Mindestens 
seit dem Jahre 1208, wo Innocenz III. zugunsten des vertriebenen 
Königs Sverker des Jüngeren in die inneren, politischen Streitfragen 
Schwedens eingriff, war der päpstliche Stuhl als Schutzpatron Schwe
dens und seines Königs aufgetreten. Am 12. August 1225 hatte Hono
rius III. den jungen König Erik Eriksson in den apostolischen Schutz 
genommen;1) 22 Jahre später war also Wilhelm von Sabina in der Lage, 
diesem Schutzprivileg praktische Bedeutung zu verschaffen. Dass 
seine Vermittlung in hohem Grade die Interessen des Königtums ge
wahrt hat, dürfte unzweifelhaft sein; es ist aber ein Zeichen für seine 
grosse Gewandtheit, dass es ihm gelang, »de spontanea parcium volun
tate» Frieden zwischen König und Aufrührer, mochten sie auch einer 
mächtigen Sippe angehören, herbeizuführen.

*) DS. I n. 235. O. v. Dalin, Svea Rikes Historia II 183, behauptet, dass 
Wilhelm von Modena dies Privileg auf seiner ersten Legation mit sich geführt 
und König Erik gebracht hätte. Dies ist ja nicht möglich.

a) DS I n. 344. Die Urkunde ist wichtig dadurch, dass wir durch sie er
fahren, dass der Jarl Ulv Fasi damals noch gelebt hat. Sie erwähnt ihn näm
lich »V. ('= U) Duce jnclito Sueorum». Vgl. Strinnholm, Svenska Folkets Hist.
IV 312 Note 744 und S. 318 Note 759. Wilhelm von Sabina hat also nicht schon 
bei seiner Ankunft in Schweden mit Birger als Jarl von Schweden zu tun ge
habt. Erst Anfang 1248 scheint Birger zum Jarl ernannt worden sein.

Die Friedensverhandlungen haben wohl eine ziemlich lange Zeit 
gedauert, so dass es wahrscheinlich scheint, dass Wilhelm sich auch 
während seines Aufenthalts zu Skenninge, der mindestens für die 
Zeit vom 2.—20. Dezember bezeugt ist, mit denselben beschäftigt 
hat. Steht vielleicht seine bald zu erwähnende Reise nach Nerike in 
Verbindung mit Unterhandlungen, die er mit der aufrührerischen 
Partei führen wollte?

Wie erwähnt, stellte der Legat am 19. November 1247 eine Ur
kunde in Linköping aus. Sie enthält seine Bestätigung einer jähr
lichen Steuer an den Propst zu Upsala, zu der sich einige Personen, 
wohl Bauern in Upland, verpflichtet hatten.2) Der Gegenwart Wil- * IV 
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helms in Linkoping gedenkt noch eine Urkunde des Bischofs Lars von 
Linköping vom 29. November,1) wenn auch aus ihr nicht zu schlies
sen ist, ob der Legat noch an diesem Tage in der Bischofsstadt ge
wesen ist. Bischof Lars verkündet nämlich, dass er »de mandato et 
voluntate ас licencia» Wilhelms von Sabina einem seiner Domherren 
den Zehnten von dem Kirchspiel Siaka zugestanden habe, da er von 
seinen bisherigen Einkünften nicht existieren konnte. Der Legat hat 
sich somit gleich um die Verbesserung der Lebensbedingungen der 
schwedischen Domkapitel bemüht.

9 DS. I n. 346.
2) DS. I n. 347.
8) II. Schück, Del första dominikanerkonventet і Sigtuna.
4) DS. I n. 347 (2. Dez. 1247), n. 348 (5. Dez.), n. 350 (5. Dez.), n. 352 

(17. Dez.).
5) DS. I n. 349 (5. Dez.), n. 351 (12. Dez.).
6) Bââth, Vilhelms af Sabina svenska legation förc Skcnninge möte S. 8.
7) DS. I n. 353, dat. 18. Dezember.

Am 2. Dezember begegnen wir dem päpstlichen Legaten zu Sken- 
ninge,* 2) der damals bedeutendsten Handelsstadt Östergötlands, und 
daselbst hat er mindestens den grössten Teil des Dezember zugebracht, 
wie wir seinen an diesem Orte ausgestellten Urkunden entnehmen kön
nen. Die meisten von ihnen, nicht weniger als 6, sind Privilegien 
für das Dominikanerkonvent zu Sigtuna in Upland, das im Jahre 1237 
gegründet worden war.3) Teils erteilt der Legat in ihnen allen, welche 
die Klosterkirche der Brüder an gewissen Tagen besuchen würden oder 
die Mönche durch Gaben für Bauten, Bücher, Kirchenausrüstungs
gegenstände und Lebensmittel unterstützten, einen Ablass von 
40 Tagen,4) teils bevollmächtigt Wilhelm die Predigerbrüder, einen 
Ablass von 20 Tagen denjenigen zu bewilligen, die ihren Predigten 
beigewohnt hätten und ihre Vergehen aufrichtig bereuten.5) Wir 
finden, dass die alte Sympathie Kardinal Wilhelms für den Dominika
nerorden nicht erkaltet ist. In Schweden wie in Norwegen bedurfte 
der Orden aber auch eines solchen Beschützers, denn hier wie dort 
wirkte die Säkulargeistlichkeit den Bettelmönchen entgegen. Durch 
die erwähnten Privilegien legte nun Wilhelm den Grund zum Auf
blühen des Sigtunakonvents;6) besonders müssen die Ablassvoll
machten erheblich zur Vermehrung seines Einflusses auf das Volk 
beigetragen haben.

Zwei Erlasse Wilhelms sprechen noch von seiner Tätigkeit im 
Dezember 1247. Der eine7) ist eine Bestätigung der erwähnten, von 
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dem Legaten selbst veranlassten Verfügung des Bischofs Lars be
treffs des Zehnten zum Unterhalt eines Domherrn in Linköping. 
Der zweite, vom 20. Dezember datiert, enthält eine Vollmacht für 
den Bischof von Linköping, den zehnten Teil des Zehntenviertels,1) 
das für die Kirchen der Diözese bestimmt war, zum Kathedralkirchen- 
bau in Linköping zu verwenden.2) Es mag von Interesse sein zu be
merken, dass der Legat seine Massregel u. a. damit motivierte, dass 
die Kirche, deren Bau in edlem Stil angefangen worden war, wegen 
ihrer kostspieligen Pracht grosse Mühe und Kosten zu ihrer Voll
endung verlangte.3) Wilhelm hat während seiner Anwesenheit in 
(Jstergötland noch eine andere Verfügung zugunsten der Domkirche 
zu Linköping erlassen; er bewilligte nämlich einen Ablass von 40 
Tagen für diejenigen Bussfertigen, die den Kirchenbau in irgendeiner 
Weise förderten.4)

Im Januar 1248 unternahm Wilhelm eine Reise nach Nerike, wo 
wir ihm am 1. Februar im Kloster Riseberga, in dem Härad Edsberg 
belegen, begegnen. Vorher hat er jedoch wahrscheinlich einen Auf
ruf zur Unterstützung des Wiederaufbaues des Nonnenklosters 
Wreta von Skenninge aus ergehen lassen. Die Urkunde hierüber.5) 
die das Datum »Schening. Kal Februarij» trägt, scheint in der Zeit-

4) Maurer, lieber den Hauptzehnt. S. 270, meint, dass in dieser Verfügung 
des Legaten entweder die Absicht steckt, das römisch-deutsche System der 
Vierteilung des Zehnten statt des englischen der Dreiteilung, das allgemein in 
der schwedischen Kirche herrschte, einzuschmuggeln oder dass darin nur ein 
‘übersehen der Verschiedenheit der beiden Systeme zu sehen ist. Weder das 
eine noch das andere trifft m. E. zu. Wilhelm spricht von »decimam partem 
illius quarte portionis de decimis» etc. (DS. I n. 354). Damit braucht aber 
nicht gerade das Viertel der Zehnten gemeint zu sein, sondern der vierte Teil, 
der eben nicht mit einem Viertel identisch war. aber immerhin den Kirchen 
überlassen wurde. Der Zehnte wurde nämlich derart verteilt, dass der Pfarrer 
zuerst ein Drittel desselben erhielt, dann wurden die übrigen 2/3 in drei Teile 
unter den Bischof, die Kirche und die Armen verteilt. (Maurer, a. a. O. S. 
263 f.) Also doch in vier portiones. Jedoch kamen auch andere Teilungsprin
zipien vor. Vgl. Sjögren, De fornsvenska kyrkobalkarna S. 145 f.

2) DS. 1 n. 354. — Über diesen bedeutenden Bau s. Curman-Romdahl, 
Linköpings domkyrka.

3) Vgl. Bââth, a. a. O. S. 9.
4) DS I n. 366: scientes quod dominus gregorius papa bone memorie re- 

laxauit quatraginta dies benefactoribus lincopensis ecclesie de iniuncta eis peni- 
t entia, dominus papa jnnocentius etiam quatraginta dies, Willelmus sabinensis 
episcopus apostolice sedis legatus similiter quatraginta dies.

6) DS. I n. 356.
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angabe verdorben zu sein. Wir kennen zwei Urkunden des Legaten, 
die am 1. Februar 1248 im Kloster Biseberga ausgestellt sind, weshalb 
Wilhelm unmöglich an demselben Tag in Skenninge gewesen sein 
kann. Die Annahme, dass der Schreiber irrtümlich Skenninge statt 
Biseberga geschrieben habe, ist deswegen sehr unwahrscheinlich, weil 
das Kloster Wreta nur eine Meile von Linköping entfernt lag,1) 
also auch nicht weit von Skenninge; es scheint unerklärlich, warum 
die Nonnen, um das Privileg auszuwirken, eine so weite Beise wie nach 
Biseberga gemacht haben sollten, wenn der Legat meistens in der 
Nähe ihres Klosters weilte.* 2) Vermutlich hat also der Schreiber eine 
Zahl vor dem Kal. Februarij zu schreiben vergessen. Die Urkunde 
würde demnach der zweiten Hälfte des Januar angehören. Der In
halt derselben ist deshalb bemerkenswert, weil er zeigt, dass Wil
helm von Sabina auch den Cisterziensern Schwedens seine Fürsorge zu
gewandt hat; den 40-tägigen Ablass, den er allen, die den Wiederauf
bau des niedergebrannten Klosters unterstützten, versprach, muss 
erheblich zur Wiederherstellung desselben beigetragen haben.

x) Silfverstolpe, De svenska klostren S. 15 f.
2) Bââth, a. a. O S. 10 Note 1, meint, dass man ebensogut annehmen kann, 

der Schreiber habe den Ort verwechselt, als dass er z. B. einige Ziffern vor dem 
Worte Kal. weggelassen habe. — Man beachte aber noch, dass der eine Schutz
brief, den der Legat in Biseberga ausgestellt hat (der andere ist für Biseberga 
selbst), an das Kloster Saba, das in Södermanland nicht unweit Riseberya 
belegen war, gerichtet wurde.

3) Über dies Kloster s. Silfverstolpe, a. a. O. S. 20 ff. und K. Hamnström, 
Biseberga kloster.

4) DS. 1 n. 357. Die Urkunde ist ein sprechender Beweis dafür, mit welcher 
apostolischen Autorität Wilhelm in Schweden aufgetreten ist, indem sie fast 
gleichlautend mit päpstlichen Bullen ähnlicher Art ist. Die Arenga ist die be
kannte päpstliche »Cum a nobis petitur». (Dieselbe finden wir in Wilhelms 
Urkunden DS. I n. 344, 19. Nov. 1247; n. 353, 18. Dez. 1247; n. 358, 18. Febr. 
1248; n. 362, 25. Mai 1248 wieder). Dann heisst es: Eapropter dilecte in Christo 
sorores uestris iustis precibus inclinati personas uestras et locum in quo diuino 
estis officio mancipate, cum omnibus bonis... sub beati pétri et nostra pro
tectione qua fungimur auctoritate suscipimus. Endlich schliesst das Privileg

Die einzigen Nachrichten, die wir von der Beise Wilhelms nach 
Nerike haben, sind die erwähnten zwei Urkunden, die er am 1. Fe
bruar in dem Kloster zu Biseberga ausstellte. Die eine ist ein Schutz
privileg für die Cisterziensernonnen zu Biseberga,3) in dem er ihre 
Personen und alles dem Kloster gehörige Eigentum in den apostoli
schen und in seinen Schutz nimmt.4) In der zweiten nimmt er ebenso 
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das Cisterzienserkloster Saba,1) im westlichsten Teile Södennanlands, 
bei dem Königshofe Säby in Juleta belegen, nebst allen zugehörigen 
Ländereien »sub beati pétri et sedis apostolice protectione».* 2)

mit den gewöhnlichen päpstlichen Drohungssätzen, »Nulli ergo. . .» und »Si 
quis autem. . .» gegen Verletzer des Privilegs. — Bââth, a. a. O. S. 10, hat auf 
andere Ähnlichkeiten zwischen den von Wilhelm und der Kurie ausgestellten 
Schreiben aufmerksam gemacht.

*) über dasselbe s. Hildebrand, a. a. О. III 963.
2) DS. I n. 355. Auch diese Urkunde ist vollkommen im Kurialstile abge

fasst. Sie beginnt mit der Arenga »Sacrosancta Romana ecclesia. . .» und 
schliesst mit »Nulli ergo. . . Si quis autem».

3) DS. I n. 358. FMU. I n. 92: Wilhelm bestätigt eine Schenkung von 
Büchern, die der ehern. Bischof von Finnland, Thomas, den Dominikanern zu 
Sigtuna gestiftet hatte. Vgl. Neovius, Medeltidsakter S. 63, und über die 
Bedeutung der Schenkung Bergroth, Suomen Kirkko I 38 f.

4) DS. I n. 359: habita pluribus diebus multa disputat ione et deliberatone.

Der Aufenthalt zu Riseberga ist offenbar nur eine Etappe auf ei
ner Reise Wilhelms gewesen, deren übriger Verlauf im Dunkeln liegt. 
Wenn der Reisezweck nicht ein Zusammentreffen mit den aufrühre
rischen Folkungern gewesen ist, mag es sich um eine Visitation der 
Verhältnisse Mittelschwedens, in erster Linie wohl der Diözese Sträng- 
näs, gehandelt haben. Lange ist der Legat nicht umhergereist, denn 
am 18. Februar ist seine Anwesenheit in Skenninge urkundlich be
zeugt,3) weshalb Wilhelm kaum so weit wie nach Upsala, dem Sitz 
des Erzstiftes, gekommen sein kann.

Um den 20. Februar muss die Geistlichkeit Schwedens begonnen 
haben, sich in Skenninge einzufinden, wohin sie von Wilhelm von 
Sabina zu einer Synode zusammenberufen worden war. Wir gelangen 
hier zu der weitaus wichtigsten Begebenheit während der schwedischen 
Legation des apostolischen Legaten, zu dem Konzil zu Skenninge 
(»Skenninge möte»), das wohl zugleich als das bedeutsamste Ereignis 
der mittelalterlichen Kirchengeschichte Schwedens bezeichnet wer
den muss.

Um zuerst den Zeitpunkt des Konzils zu bestimmen, sei bemerkt, 
dass der Haupterlass desselben am 1. März ausgestellt wurde, und 
damit ist vermutlich auch das Konzil beendigt worden. Schon am 
6. März befindet sich der Legat nicht mehr in Skenninge. In der Ur
kunde vom 1. März erklärt andrerseits Wilhelm, dass die Verhandlun
gen viele Tage gedauert hätten,4) weshalb die Synode etwa die letzte 
Woche des Februar umfasst haben wird.
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Wenn wir zur Untersuchung des Charakters der Versammlung 
schreiten, dürften wir uns wohl der Erwartung hingeben, dass es sich 
um eine Reichssynode, wie wir sie in Norwegen angetroffen haben, 
gehandelt habe. Dies ist auch der Fall. Zunächst erhellt aus der 
Beurkundung der Konzilsbeschlüsse unzweideutig, dass diese auf 
einer Reichssynode gefasst sind. Wilhelm von Sabina erklärt aus
drücklich, dass er den Erzbischof von Upsala und seine Suffragan
bischöfe vor sich berufen habe,1) sowie dass viele Priester des Lan
des den Verhandlungen beigewohnt hätten.1 2) Die einzige Urkunde, 
welche uns die Beschlüsse des Konzils aufbewahrt hat,3) ist auch in 
denjenigen Formeln abgefasst, die für die Reichssynoden des 13. 
Jahrhunderts galten, und welche wir anlässlich des Reichskonzils 
zu Bergen darlegten;4) so publiziert Wilhelm von Sabina hier die Ver
ordnungen in seinem Namen, aber »de consilio et voluntate» des 
Erzbischofs von Upsala und der schwedischen Bischöfe.5)

1) Ibidem: Deinde. . . domino archiepiscopo upsalensi et suffraganeis eius 
ad nostram presencian! convocatis. Am Ende der Urkunde wird erwähnt, 
dass 5 Bischöfe anwesend waren. Es waren die von Skara, Växiö, Linköping, 
Strängnäs und Västeräs. Der Bischofsstuhl Finnlands war vakant.

2) presente quoque. . . sacerdotibus multis.
3) DS. I n. 359. K. G. Westman, Svenska Râdets historia S. ‘25, ist der 

Ansicht, dass alle entschiedenen Fragen in diesen einzigen Beschluss zusam- 
mengestellt wurden, mir scheint es jedoch möglich, dass auch andere Beur
kundungen ausgestellt worden sein können.

*) Oben S. 334 f.
5) Westman, а. а. О., meint, dass der Bericht des Legaten »är tydligt päver- 

kad av en strävan att inordna mötets former under de regier, som enligt kyrk- 
lig rätt gällde för ett concilium provinciale». In formeller Hinsicht sind die 
Erlasse der von Legaten geleiteten Beichs- und Provinzialsynoden einander 
gleich, wir können aber überzeugt sein, dass die Verhandlungen zu Skenninge 
nach der Praxis der Reichssynoden geführt wurden, und dass also die Zustim
mung der Bischöfe zu den Beschlüssen nur formell war. Hinschius, Kirchen
recht III 491 Note 6, reiht die Synode unter die Provinzialkonzilien ein.

•) interfuit eciam dux per quem fere totaliter regitur terra illa, presente 
quoque legifero terre et multis aliis magnis et discretis viris. Westman, a. a. О. 
S. 26, findet in dieser Anwesenheit von Laien Ähnlichkeiten mit den National-

Ganz unwiderleglich ergibt sich der Charakter einer Reichssynode 
aus einer anderen Tatsache: Laien haben den Verhandlungen beige- 
wohnt. Es wird nämlich in der Urkunde die Anwesenheit des Jarls, 
»durch welchen diese Landschaft fast ganz und gar regiert wird», des 
Lagmannes der Landschaft Östergötland und »vieler anderer mäch
tiger und auserlesener Männer» erwähnt.6) Nun könnte man leicht 
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zu der Annahme verleitet werden, hier sei eine Reichsversammlung 
zusammenberufen worden; allein dies ist nicht der Fall. Zunächst 
zeigt es sich, dass der König von Schweden nicht anwesend war. 
Dann aber ist es sehr auffallend, dass diese Laienversammlung, wie 
K. G. Westman fein nachgewiesen hat,1) einen landschaftlichen Cha
rakter hat: von dem Jarl Birger wird betont, dass er der Lenker der 
Landschaft Östergötland ist,* 2) und als wichtig hat man es auch ange
sehen, dass der Lagmann der Landschaft3) anwesend gewesen ist. 
Im übrigen werden keine anderen Lagmänner, »principes regni», 
»nobiles», »maiores et discreti regni» oder »regni Svecie sapientes» 
erwähnt,4) sondern »die übrigen Laien werden unter dem bescheide
nen Ausdruck et multis aliis magnis et discretis viris zusammenge
fasst.»5) Aus diesem Grunde gelangt Westman zu der Auffassung, 
dass ein Landschaftsthing für Östergötland gleichzeitig mit der 
Synode angesagt und mit derselben vereinigt worden ist. Mit Recht 
hebt Westman hervor, dass es wenig glaubhaft scheint, dass die Män
ner des Konzils sich in mehrtägige Verhandlungen mit einerzufälli
gerweise zusammengekommenen Versammlung ohne Kompetenz 
eingelassen hätten. Seine Ansicht dürfte somit das Richtige ge
troffen haben.6)

oder Beichskonzilien des frühen Mittelalters, er scheint aber nicht auf die we
sentliche Veränderung ihres Charakters, die in den letzten Jahrhunderten 
eingetreten war, aufmerksam geworden zu sein.

i) A. a. O. S. 26. .
. 2) Ich schliesse mich ganz Westmans übers. von »per quem . .. regitur 

Ierra illa» als »durch welchen . . . diese Landschaft regiert wird» an. Die schwe
dische Geschichtsforschung hat sowohl vor als nach dieser Arbeit Westmans 
diesen Satz derart interpretiert, dass Birger Jarl das ganze Reich regiert habe. 
Der Schreiber der Urkunde unterscheidet jedoch folgerichtig zwischen »sue- 
ciam . . . regnum illud» und »terra». Überdies wäre es auch merkwürdig, wenn 
Birger schon damals, als er kaum mehr als zwei Monate Jarl gewesen war, sich 
so eine allen ersichtliche Macht über ganz Schweden hätte anmassen können.

3) Es wird zwar nicht ausdrücklich gesagt, dass der Lagmann Östergöt- 
lands gemeint ist, unter »legifer terre» kann aber auch kein anderer verstanden 
werden. Über das schwedische Lagmannsamt s. E. Hildebrand, Svenska stats- 
förf:s hist. S. 44

4) über diese Magnaten s. E. Hildebrand, a. a. O. S. 44.
®) Westman, а. а. О.
•) Allerdings ist zu beachten, dass das Landsthing Östergötlands seit den 

heidnischen Zeiten in Linköping gehalten wurde. A. Schück, Svenska Stads- 
väsendet S. 179. Konnte man das Thing an einem anderen Orte halten?
84 — Soc. Scient. Fenn., Comm. Hum. Lill. II. 5
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Eine Reichssynode und an deren Seite als weltlich-gesetzgebendes 
Organ ein Landschaftsthing für Östergötland sind also in Skenninge 
versammelt gewesen. Nun fragt es sich, weshalb denn eine Reichs
versammlung nicht zusammenberufen worden ist? Einfach darum, 
weil der schwedische Staat noch nicht diese Form der Volksvertre
tung kannte. Es mangelte Schweden an Formen, welche die Lösung 
der grossen, von der Kirche erhobenen Rechtsfragen als Reichsjragen 
ermöglicht hätten.1) Um ein Gesetz zur Geltung über das ganze 
schwedische Reich zu bringen, musste dasselbe auf jedem Landschafts
thing angenommen werden. Hier ist jedoch zu bemerken, dass auch 
in Norwegen die Gesetzgebung zu dieser Zeit in der gleichen Weise 
geordnet war; auf den Reichsversammlungen konnte aber natürlich 
die Möglichkeit der Durchführung eines Gesetzes festgestellt werden, 
wozu noch kommt, dass die Repräsentanten der Gerichtsbezirke wohl 
oft versprochen haben, für die Annahme der beabsichtigten Gesetze 
an ihren Thingen zu wirken. In dieser Hinsicht blieb also Schweden 
erheblich hinter seinem westlichen Nachbarn zurück. Doch hat der 
König ein — allerdings unbestimmtes — Gesetzgebungsrecht besessen,* 2) 
weshalb seine Gegenwart an der Skenninger Synode für Wilhelm von 
Sabina hätte wichtig gewesen sein können. Ist es demnach keine 
Zufälligkeit, dass wir ihm während der historischen Tagung zu Sken
ninge nicht begegnen? Hat der staatskluge Birger Jarl ihm vielleicht 
geraten, sich fern zu halten, so dass er sich nicht einer gefährlichen 
Beeinflussung von selten des hochgestellten päpstlichen Diplomaten 
auszusetzen brauchte? Es ist zu beachten, dass der Legat Nikolays 
von Albano, der 100 Jahre vor Wilhelm in Schweden gewesen war, 
eine Synode zu Linköping in Anwesenheit des Königs Sverker ge
halten hatte. Allerdings war Sverker ein viel kräftigerer Regent als 
der untaugliche Erik Eriksson.

0 Westman, a. a. O. S. 27.
2) Vgl. E. Hildebrand, a. a. O. S. 53.
3) A. a. O. S. 27 f.

Es muss im Interesse der Kirche gelegen haben, eine Reichsver
sammlung in Skenninge zustande zu bringen, da aber dies sich nicht 
machen liess, scheint der Legat sich, wie Westman vermutet hat,3) 
damit haben begnügen müssen, die Laienmeinung im Reiche durch 
eines der mächtigsten Landschaftsthinge, nämlich dasjenige Öster- 
götlands, repräsentieren zu lassen, um auf diese Weise zu ergründen, 
welche Aussichten die Forderungen der Kirche hatten, in die welt- 
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liehen Gesetze, die innerhalb des Reiches galten, aufgenommen zu 
werden. Hier bekam der päpstliche Legat mit einer Institution zu tun, 
der er nicht früher begegnet war, nämlich mit dem althergebrachten 
schwedischen Landschaftsthing, der gesetzgebenden Versammlung 
von Freibauern, ohne deren Einwilligung kein Gesetz in ihrer Land
schaft gelten konnte. Diese sehr konservative Versammlung hat sich 
gewiss, wie wir später sehen werden, in einigen Punkten den Wün
schen des Legaten in einer Art widersetzt, welcher er ebenso erstaunt 
wie machtlos gegenüber gestanden haben muss. Es scheint aber, 
als ob das Thing die in dem uns erhaltenen Konzilsinstrument befind
lichen Statuten genehmigt habe, und dass diese also sogleich für 
Östergötland Geltung bekommen haben,1) während sie in den ande
ren Landschaften noch von den weltlichen Gemeinden angenommen 
werden mussten, um eine auch weltlich anerkannte gesetzliche Kraft 
zu erhalten.

1) Dieser Ansicht ist Westman, а. а. О. und Holmquist, Schweden S. 22. 
Bââth, Bidrag till kanon, rattens hist. S. 24, glaubt aus der Konzilsur
kunde herauslesen zu können, dass die Laien nur an den Verhandlun
gen teilgenommen haben, nicht aber eine formelle Zustimmung zu den Be
schlüssen des Kardinals gegeben hätten. Wahrlich, es ist auch nicht zu er
warten, dass der Erlass eine solche Zustimmung erwähnen sollte, denn dies lag 
dem Charakter dieser Erlasse fern. Dafür aber, dass der Legat bei der Durch
führung der Konzilsstatuten doch auf die Mitwirkung des Landschaftsthinges 
für Östergötland gerechnet hat, sprechen wichtige Gründe, die wir später dar
legen werden.

2) Diese Urkunde ist im Laufe derZeit mehrmals und in verschiedenen Va
rianten gedruckt worden, s. v. Troil, Skrifter och Handlingar II 307 ff. Dann 
nach dem Original in DS. I n. 359, bei Rydberg, ST. I n. 90 und in Hildebrand, 
Sveriges Historia II 118, wo sich auch eine schwedische Übersetzung befindet.

Wenden wir jetzt unsere Aufmerksamkeit denjenigen Statuten 
zu, die Wilhelm von Sabina in dem oftgenannten Instrument auf
zeichnen liess.1 2) Der Legat beginnt die Urkunde mit ein paar Bemer
kungen über die allgemeine Lage, die er in Schweden vorgefunden 
hatte. Das Reich sei, erzählt er uns, »sowohl in weltlicher als geist
licher Hinsicht fast gänzlich merkwürdig und jämmerlich aufgeregt» 
gewesen. Mit den weltlichen Unruhen meinte er den früher erwähnten 
Bürgerkrieg, betreffs der geistlichen Verhältnisse klagt er, dass »bei
nahe alle Priester Predigersöhne waren, die in die Fusstapfen ihrer 
Väter traten, indem sie feierlich EJien schlossen oder öffentlich Konku
binen hielten, obwohl sie die Priesterweihe empfangen hatten und sich 
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der Seelsorge widmen Sollten, und dies ohne dass sie von dem aposto
lischen Stuhl Dispens erhalten hatten.» Ferner äussert Wilhelm seine 
Entrüstung darüber, dass die Söhne oder nächsten Verwandten der 
Priester bei dem Tode derselben die gesamten Mobilien der Kirche 
erbten, weshalb die Kirchen unter einer stetigen, allzu grossen 
Armut zu leiden hatten. »Und deswegen behaupteten die Priester, 
dass sie unter keinen Umständen ohne Verbindung mit Frauen und 
ihrer Hilfe existieren könnten.»1) Schon aus diesen Äusserungen 
schliessen wir, dass die schwedische Geistlichkeit energisch ihre Ehen 
zu verteidigen gesucht hat.

Es folgt in der Urkunde die Mitteilung des Legaten über die Be
rufung der Versammlung und die Aufzählung der Teilnehmer an der
selben; dann verkündet er die folgenden Statuten.

1. Kein Geistlicher darf eine Ehe schliessen oder eine Konkubine 
halten. Den schon existierenden Ehen und Konkubinaten wird je
doch eine Frist von einem Jahr gewährt, nach deren Ablauf aber 
vollständige Scheidung eintreten muss. Bei Strafe des Bannes wer
den diese Bestimmungen festgelegt. Von diesem Statut befreit sollen 
50-jährige Priester und Frauen sein, die dem Bischof bei Strafe hoher 
Geldbussen strengste Enthaltung versprechen, so dass sie nie unter 
demselben Dache schlafen würden — äusser dass dies ihrem Bischof 
gut und sicher scheine. — Dies ist also das berühmte Dekret des 
»Skenninge möte» betreffs Einführung des Zölibats in Schweden. 
Dasselbe war ausserordentlich streng und bedeutete einen völligen 
Umsturz der Verhältnisse der schwedischen Kirche, was aus dem 
Folgenden erhellt: bei der Einführung des Christentums in Schweden 
herrschte noch nicht das Zölibat in der katholischen Kirche, denn erst 
in der Zeit von 1074—1139 wurde es ja vollständig eingeführt, son
dern die Geistlichen schlossen gemäss den weltlichen Gesetzen Ehen. 
Als Rom dann die Ehelosigkeit über die ganze Christenheit zu ver
breiten suchte, blieb der schwedische Klerus wie der nordische über
haupt, davon unberührt. So eingewurzelt war die Priesterehe ge
worden, dass der Kardinallegat Nikolaus von Albano auf seiner Lega
tion nach Norwegen und Schweden 1152—11532) dieselbe nur zum Teil

*) DS. I n. 359: et propter hoc allegabant sacerdotes quod nulla racione 
poterant sustinere sine conjunctione ac ministerio mulierum.

2) Uber dieselbe s. R. Breyer, Die Legation des Kardinalbischofs Nikolaus 
von Albano in Skandinavien und Bachmann, Die päpstlichen Legaten in 
Deutschland und Skandinavien 1125—1159 S. 113—117. 
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anzutasten wagte, indem er die zweite Ehe verbot.1) Vielmehr 
scheinen die Priester der beiden Länder sich gerade auf ihn bezogen 
zu haben, als sic apostolische Dispense vom Zölibate zu besitzen be
haupteten.* 2) 1213 erwähnt Innocenz III. in einer Antwort an den 
Primas von Schweden, den Erzbischof Andreas von Lund, dass die 
schwedischen Priester öffentlich Ehen eingingen, indem sie behaupte
ten, ein päpstliches Privileg dazu erhalten zu haben.3) Dieselbe Be
hauptung haben sie offenbar auf der Skenninger Synode vor Wilhelm 
von Sabina wiederholt; dies erhellt m. E. aus der Bemerkung Wil
helms: nulla sedis apostolice dispensacione optenta. Dass sie jeder 
Begründung entbehrte, ist ohne weiteres klar.4) So viel darf ausser
dem als sicher angesehen werden, dass Wilhelm von Sabina jetzt 
genau präzisierte Vorschriften aus Lyon zur Einführung des Zöli
bats in Schweden mit sich gehabt hat.5) Dies könnte auch die bei 
dem Kardinal von Sabina ungewöhnliche Strenge erklären, die sich in 
der völligen Auflösung schon existierender Ehen äussert. Wilhelm 
kann doch unmöglich verkannt haben, dass die Priesterehe fest im 
schwedischen Gesellschaftsleben verwurzelt war,6 * * * * 11) von den weltlichen 
Gesetzen vorausgesetzt wurde und demnach nicht aus einem ande
ren als streng kanonischem Gesichtspunkte als unsittlich betrachtet 
werden konnte.

T) K. B. Westman, Den svenska kyrkans utveckl. S. 35.
2) So meint Wordsworth, The national Church of Sweden S. 109 und 114, 

dass Nikolaus, als Belohnung für die Bewilligung des Peterspfennigs, sich 
überhaupt nicht mit der Sache befasst habe, und aus diesem negativen Ver
halten hätte die schwedische Geistlichkeit dann ein positives Privileg gemacht.

3) DS. I n. 150. Vgl. Westman, a. a. O. S. 250. Wordsworth, a. a. O. S. 114.
4) Wohl haben die Päpste dann und wann den Klerikern verschiedener Län

der Dispense und Ausnahmen bewilligen müssen (s. Lea, History of sacerdotal 
celibacy, passim), dass aber im 12. oder 13. Jahrh. der schwedischen Geistlichkeit
ein allgemeines Privileg in dieser Frage zugestanden worden sei, ist nicht möglich.

6) Über frühere Versuche der Päpste und der dänischen Erzbischöfe, das
Zölibat in Schweden einzuführen, s. Münter, Magazin I 184 und Westman, 
Sv. kyrkahs utveckl. S. 222 f., 225, 238 f., 250.

e) Die Behauptung mehrerer älteren Geschichtschreiber, dass die Schwe
den die Priesterehe von der schismatischen griechisch-katholischen Kirche
übernommen hätten, ist demnach unhaltbar, aber jedenfalls interessant. Sie 
kommt schon bei Job. Magnus, Gothorum Sveonumque Historia S. 716, vor. 
Von ihm hat wohl dann Ciacconius, Vitæ II 116, die Angabe übernommen,
('ber die Unrichtigkeit derselben war schon Sven Lagerbrirg, Svea Bikes hist.
11 353, im reinen.

Es ist ja eine allgemeineuropäische Erscheinung, dass das Zölibat- 
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dekret nur langsam zur Geltung gebracht werden konnte — in den 
meisten Ländern war das Konkubinat unter den Priestern sehr häu
fig. So auch in Schweden nach 1248. Die schwedischen Bischöfe 
scheinen aber kräftig die Innehaltung des Statuts betrieben zu haben, 
was eine grosse Anzahl Exkommunikationen zur Folge hatte.1) So 
musste Papst Alexander IV. zehn Jahre später die Strafbestimmun
gen aufheben; da die Exkommunikationen nichts weniger als zu dem 
Seelenheil der Priester führten, bevollmächtigte er den schwedischen 
Erzbischof, dieselben in andere Strafen umzuwandeln und auch for
mell das Statut Wilhelms von Sabina in seiner Provinz aufzuheben.2)

Es ist Wilhelm und den kirchlichen Leitern Schwedens gelungen, 
die weltlichen Behörden zur Annahme des Zölibatgesetzes zu bewe
gen,3) dafür aber verursachte das Gesetz schwere Reibungen inner
halb der Kirche, bevor es durchgedrungen war. Und vollständig ist 
das Zölibat ebensowenig wie in Norwegen je verwirklicht worden.4)

2. Die Söhne der Priester dürfen bei Strafe des Bannes nicht In
testaterben von der Habe ihrer Väter oder der Kirche werden. Be
sonders wird denjenigen Söhnen, die schon geboren sind oder binnen 
einem Jahr geboren werden, und, wenn solche nicht existieren, den 
nächsten Erben der Priester, eingeschärft, dass sie eine Todsünde be
gehen, wenn sie sich etwas von dem intestierten Gut eines Priesters 
oder der Kirche aneignen, ohne Entschädigung zu leisten. — Nach 
dem Dekretalenrecht gehörte intestiertes Gut eines Geistlichen der 
Kirche.5) Wie wir sehen, äusserst strenge, aber folgerichtige Bestim
mungen, die die Priestersöhne gemäss dem kanonischen Rechte als un
ehelich und erblos betrachteten. Diese Statuten bedeuteten in wirt
schaftlicher Hinsicht ausserordentlich viel für die Kirche. Klagt 
doch Wilhelm gerade darüber, dass die Kirchen durch das Erbrecht 
der Verwandten der Priester gänzlich verarmten.

3. Durch Testamente können die Priester das, was sie auf irgend
eine Art erworben haben, frei vergeben; alle Sachen, die Kirchen-

4) DS. I n. 399, 449, 456.
2) Potthast 17367. DS. I n. 449, dat. 26. Aug. 1258. Am 5. März 1259 

erstreckte Alexander diese Vollmacht auf alle Bischöfe Schwedens. DS. I 
n. 464. Näher über die Milderungen der Skenninger Statuten s. Tenckhoff, 
Papst Alexander IV. S. 270 und Finke, Konzilienstudien S. 86.

3) Wenigstens setzt die ältere Bezension des Västgötalag das Zölibat des 
Bischofs voraus. Westman, a. a. O. S. 291.

4) Wordsworth, The national Church of Sweden S. 116.
6) c. 1, X de successionibus ab intestato III 27.
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güter sind, dürfen sie unter keinen Umständen testieren.1) Auch hier 
folgte der Legat streng dem kanonischen Rechte, um das Eigentum 
der Kirche endlich fest und unberührbar zu machen.* 2)

T) c. 7, 9, 12, X de testamentis et ult. volunt. Ill 26.
2) Cornelius, Handbok і sv. kyrkans hist. S. 101, meint, es könnte scheinen, 

als ob die Vorschrift über das freie Testationsrecht der Priester ungemein 
freigebig gewesen wäre!

3) Dies Statut wurde vom Papst Gregor X., da dasselbe in der Zwischenzeit 
verletzt worden war, am 5. August 1274 von neuem eingeschärft. DS. I n. 576.

4) Vgl. Münter, a. a. O. S. 189.
5) Vgl. das Dekretalenrecht, c. 16, X de officio iudicis ord. I 31.

4. Für gute Priester, d. h. für solche, die dem eben statuierten 
Zölibatgesetz Folge leisteten, sollte das Schutzdekret gelten, dass die 
Exkommunikation über alle diejenigen verhängt werden sollte, die in 
den Häusern dieser Priester, »besonders der Predigerbrüder», Gewalt 
durch Bewirtung oder unter anderem Vorwand verüben, die Häuser 
oder Türen aufbrechen oder gewaltsam etwas entführen, sich an den 
Priestern oder ihren Dienern vergreifen würden, wobei jedoch die 
Männer des Königs und des Jarls nicht dieser Strafe ausgesetzt sein 
sollten. ) — Hier begegnet uns ein deutliches Streben des Legaten, 
für das Wohl des niederen Klerus zu sorgen. Wilhelm von Sabina ist 
offensichtlich von den Klagen beeinflusst worden, welche derselbe 
anlässlich der Frage des Zölibats vorgebracht hatte. Wilhelm war 
ja auch ein allzu grosser Diplomat, um nicht die Notwendigkeit zu 
erkennen, die Priester für den Verlust ihrer Frauen zu entschädigen. ) 
Diese Absicht tritt noch deutlicher in den folgenden Verordnungen 
zutage. Betreffs der eben behandelten Verordnung möchte ich noch 
auf die besondere Erwähnung der Dominikaner aufmerksam machen. 
Sie zeigt uns wieder, wie viel Wilhelm daran lag, ihre Ausbreitung zu 
fördern. Damit hat er auch den hierarchisch-katholischen Bestrebun
gen in Schweden einen bedeutenden Dienst geleistet.

3

4

5. Den Bischöfen und ihren Dienern wird bei Strafe der Exkom
munikation auferlegt, bei Visitationen der genannten Priester diesen 
nichts äusser der Prokuration abzufordern und auch nichts von ihnen 
anzunehmen, selbst wenn diese ihnen etwas anbieten sollten. )5

6. Bei Strafe des Kirchenbannes wird ebenso verordnet, dass bei 
den Bischofsvisitationen niemand äusser den Männern des Bischofs 
bei dem Priester zu Gaste sein dürfe, falls nicht jemand namentlich 
von demselben eingeladen worden wäre. Dann folgen genau präzi- 
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sierte Bestimmungen über die Dauer der Visitationen, die mit diesem 
Statut abgekürzt werden.1) In einigen Gegenden erhielten die Pfar
rer das Recht, sich von der Prokuration durch bestimmte Geldsum
men loszukaufen, wozu bestimmt wurde, dass diese Priester nicht 
mehr als ein Gefolge von 20 Berittenen zu unterhalten brauchten.* 2)

9 Über diese s. Lehmann, Abhandlungen zur germ. Rechtsgeschichte 
S. 33 ff. und öfters. Die Unrichtigkeit der Ansicht Lehmanns, a. a. O., dass 
der schwedische Visitationsgengiær#? erst durch Wilhelm von Sabina festge
setzt wurde, hat Westman, Den sv. kyrkans utveckl. S. 292 Note 2, dargetan.

2) Das ÖGL. bestimmt, dass der Bischof bei seinen Visitationen mit 
12 Begleitern reisen sollte. Sjögren, De fornsvenska kyrkobalkarna S. 131.

7. Wenn der Bischof an Feiertagen in einer Pfarrkirche die Messe 
zelebrierte oder hörte, sollte die Kollekte derart verteilt werden, dass 
die Opfer des Bischofs und seiner Begleiter den Kaplanen des erste
ren zufielen; die Opfer der Pfarrgenossen gehörten ausschliesslich dem 
Priester.

8. Wenn eine Kirche mit dem Interdikt wegen eines Vergehens 
belegt würde, sollte der Bischof von den dafür erhobenen Geld
bussen so viel dem Priester abgeben, als dieser durch das Interdikt 
verloren hätte.

9. Diese Privilegien werden »guten» Priestern zugestanden. Die 
übrigen, welche sich einem unkeuschen Leben hingeben, erhalten 
keine Privilegien, sondern haben es sich selbst zuzuschreiben, wenn 
sie ein Unglück trifft. — Wir finden, dass fünf Statuten besonders zu
gunsten der niederen Geistlichkeit erlassen sind. Besonders ist es 
beachtenswert, dass der Legat gegen unmässige Belastung derselben 
von Seiten der Bischöfe eingeschritten ist. Die Pfarrer haben offen
bar viel, besonders über die Visitationen der Bischöfe, zu klagen ge
habt, und deshalb hat Wilhelm, wie er es in Norwegen tat, auch in 
Schweden ihre Bürden erleichtert. Da er dies mittels sehr genauer 
Bestimmungen tat, hat er damit gewiss die Durchführung des von 
den Priestern bekämpften Zölibates erheblich erleichtert.

10. Kein Priester, der jetzt nicht verheiratet ist, oder der nach 
Jahresfrist noch eine Ehefrau hat, darf bei Strafe des Bannes einen 
Sohn, der ihm geboren werden sollte, als den seinigen anerkennen oder 
als solchen erziehen. — Dies war ja nur eine das Zölibatstatut er
gänzende Vorschrift.

11. Den Bischöfen wird befohlen, dass sie ihre Vögte einen feier
lichen Eid leisten lassen sollen, ihre Geschäfte ehrlich zu vollziehen 
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und sich als Laien nicht mit Ehe- oder anderen geistlichen Sachen zu 
beschäftigen. Kein Geistlicher darf bei Strafe des Bannes zum Vogt 
angenommen werden. — Die schwedischen Vögte sind also kaum bes
ser als die anderer Länder gewesen! Interessant ist immerhin, dass 
sie sich richterliche Befugnisse in Ehesachen angemasst zu haben 
scheinen.

12. Die dem Legaten zustehenden Prokurationen sollten die Bi
schöfe zum dritten Teil aus der Kasse des Bistums entrichten, während 
sie nur zwei Drittel von den Kirchen, gemäss ihrer Zahlungsfähigkeit, 
erheben durften. — Wieder ein Beweis dafür, dass Wilhelm die 
wirtschaftliche Lage der Bischöfe für verhältnismässig besser als die 
der Pfarrer und ihrer Kirchen gehalten hat.

13. Bei der Pflicht des Gehorsams wird dem Erzbischof und 
seinen Suffraganbischöfen befohlen, sich binnen einem Jahre die 
Dekretalen des kanonischen Rechtes, die von Gregor IX. herausgege
ben worden waren, zu beschaffen, dieselben Zeit ihres Lebens zu be
halten und fleissig zu studieren. Die Strafe des Interdikts sollte den 
Nachlässigen treffen. — Diese Verordnung ist eine der wichtigsten 
von allen. ) Wilhelm von Sabina hat erkannt, dass die schwedische 
Geistlichkeit in dem kanonischen Rechte sehr unbewandert war — 
man versteht ja, dass, wenn nicht einmal die Bischöfe des Landes die 
Dekretalen Gregors IX. kannten, der Papst nicht grosse Hoffnung 
hegen konnte, dass sich die schwedische Kirche zielbewusst gemäss 
den kanonischen Grundsätzen vom Staate emanzipieren würde. Bis 
dahin hatten die Leiter der schwedischen Kirche fast nur im Ein
verständnis mit dem König und den weltlichen Grossen gehandelt — 
mit welchem Resultat, werden wir bald sehen. Mit seiner Verfügung 
über die Anschaffung des Dekretalenrechtes öffnete nun Wilhelm 
dem kanonischen Einfluss die Türe, denn das kanonische Recht war 
ja die feste Stütze alles kirchlichen Machtzuwachses. Durch diese 
Vorschrift legte er einen sicheren Grund für Reformen, die durch
zuführen er sich noch nicht imstande geglaubt hatte. Dass dies 
Statut auch befolgt wurde, scheint aus der grossen Anzahl von 
Dekretalensammlungen hervorzugehen, die in den schwedischen 
Domkirchenarchiven aufbewahrt worden sind.2)

1

i) Vgl. Münter, Magazin I 190 f. Cornelius, Handbok і svenska kyrkans 
historia S. 101 f.

2) Reuterdahl, Statuta Synodalia S. 2.
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14. Bei der Pflicht des Gehorsams und der Strafe des Bannes 
wurde dem Erzbischof und seinen Suffraganbischöfen befohlen, kei
nem Laien die Zehnten einer Pfarrkirche zuzugestehen. ) — Mit 
diesem Statut suchte der Legat auch in Schweden den päpstlichen 
Forderungen Geltung zu verschaffen, die seit dem 3. Laterankonzil 
1179 die Belehnung von Laien mit kirchlichen Zehnten zu verhindern 
gesucht hatten. Sie sind aber im allgemeinen nicht durchgedrungen. )

1

*2
15. Der Erzbischof und die Bischöfe erhielten das Recht, dieje

nigen, welche von den im Vorstehenden angezeigten Exkommunika
tionen betroffen werden sollten, nach vollzogener Genugtuung und 
Pönitenz vom Bann zu lösen sowie Interdikte aufzuheben. — Wie 
schon bemerkt, ist dies Statut mit einer zu Bergen erlassenen Ver
fügung des Legaten identisch. )3

16. Alles Vorstehende sollten der Erzbischof und die Bischöfe 
auf den jährlichen Synoden verlesen und erläutern lassen. In dieser 
Bestimmung steckt gewiss nicht nur die Absicht, die Statuten des 
Konzils zu Skenninge wirklich der geltenden Praxis einzuverleiben, 
sondern auch diejenige, in Schweden den Beschluss des 4. Lateran
konzils zur Geltung zu bringen, dass die Erzbischöfe jährlich Pro
vinzialsynoden, die Bischöfe Diözesansynoden zusammenrufen soll
ten, wodurch die kirchliche Gesetzgebung eine ganz andere Grundlage 
als früher erhalten sollte. )4

!) Vgl. c. 15, 17, 19, X de decimis, primitiis et oblationibus III ЗО.
2) Friedberg, Kirchenrecht S. 574.
3) Oben S. 349.
4) Mansi, a. a. О. XXII 991 canon 6.
5) U. a. Reuterdahl, Sv. kyrkans hist. II: 1 S. 278, Cornelius, a. a. O. S. 

103 und Strinnholm, a. a. О. IV 375.

Fassen wir den Hauptinhalt dieser Skenninger Statuten zusam
men, so erkennen wir, dass Wilhelm von Sabina hier erstens das Zöli
bat nebst damit zusammenhängendem Erbrechte der Priester der 
schwedischen Kirche vorgeschrieben, ferner verschiedene Verfü
gungen zugunsten der niederen Geistlichkeit, die sich dem Zölibatge
setz fügen würde, sowie gegen Übergriffe der Bischöfe erlassen, und 
schliesslich die Beschaffung des kanonischen Rechtes und das Abhal
ten jährlicher Synoden angeordnet hat.

Man hat gemeint, dass durch das Konzil zu Skenninge und über
haupt durch die Tätigkeit Wilhelms von Sabina »dem hierarchischen 
Bau die Krone aufgesetzt wurde».5) Stimmt dies? War die Kirche 
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mit der Legation Wilhelms vollkommen unabhängig vom Staate ge
worden, war die »libertas ecclesiæ» der Gregorianer annähernd erreicht 
worden?

Von den zu Skenninge erlassenen Statuten betreffen ja die mei
sten die inneren Angelegenheiten der Kirche. Nur die Verordnungen, 
die sich auf das Zölibat, das Erbrecht der Priester und die Testamente 
der letztem bezogen, bedeuteten ein Eindringen in das Gebiet der 
volkstümlichen, schwedischen Gesetzgebung. Gewiss, sie waren un
endlich wichtig und mussten, wenn sie verwirklicht werden konnten, 
kräftig dazu beitragen, die Kirche vom Staate zu isolieren: durch 
die Ehelosigkeit der Geistlichkeit mussten die vielfachen Familien
bande, die bisher den Klerus innig mit dem schwedischen Gesell
schaftsleben verbunden hatten, zerrissen werden; die Geistlichkeit 
musste nunmehr einen von den übrigen Gesellschaftsklassen isolier
ten Stand bilden, der ausschliesslich für die Entwicklung der Macht 
der römisch-katholischen Hierarchie arbeiten konnte. Dazu kommt, 
dass Wilhelm während seines Aufenthalts in Schweden einem anderen 
grossen kirchlichen Mangel ein Ende machte, indem er die Organisa
tion von Domkapiteln an jedem Bischofssitz gebot, zunächst in der 
Absicht, Bischofswahlen nach den kanonischen Regeln zu ermög
lichen.

Aber gerade der Umstand, dass die schwedische Geistlichkeit bis 
1248 nicht nennenswert von dem übrigen Volke unterschieden gewe
sen war, muss uns gegen die behauptete Unabhängigkeit der Kirche 
misstrauisch machen. Wenn es auch Wilhelm von Sabina gelungen 
war, die Zustimmung der auf der Skenninger Synode anwesenden Laien 
zu den besprochenen Statuten und demnach eine gewisse Bürgschaft 
für ihre tatsächliche Durchführung zu erhalten, war denn alles andere 
derart geordnet, dass der Legat bei seiner Abreise mit der Stellung 
der Kirche zufrieden sein konnte?

Um diese sowie die früheren Fragen nach der rechtlichen Stellung 
der Kirche zu beantworten, bedarf es einer näheren Untersuchung 
des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat in Schweden um 
1248.

Wir können zunächst feststellen, dass die kirchliche Organisation 
wohl ziemlich der hierarchischen Ordnung der übrigen Kirchen Eu
ropas ähnelte. Seit 1164 hatte das Reich ein eigenes Erzbistum, und 
1248 existierten in der Provinz 6 Bistümer, die von Skara, Växiö, 
Linköping, Strängnäs, Västeräs und Abo. Das Land scheint auch 
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genügend Kirchen gehabt zu haben;1) ausserdem wurde die Seelsorge 
durch ein weitausgedehntes Klosterwesen mächtig gefördert. Ein 
bedenklicher Mangel lag jedoch darin, dass die meisten Domkir
chen noch keine Kapitel hatten; ein kleines Kapitel existierte nur 
zu Linköping. Gegen diesen Mangel trat Wilhelm, wie wir sehen 
werden, mit Kraft ein.

Wie weit war denn die Kirche mit ihren Ansprüchen der geistlichen. 
Gerichtsbarkeit durehgedrungen? In foro interno scheint die Kirche 
wenigstens hauptsächlich das Jurisdiktionsrecht besessen zu haben,2) 
anders verhielt es sich aber mit dem forum externum. Wohl verord
nete König Sverker der Jüngere im Jahre 1200, dass Geistliche nie 
wegen Verbrechen vor Laiengerichte berufen werden, sondern ihren 
Bischöfen und Prälaten Rede stehen sollten,3) die Landschaftsthinge 
scheinen aber dies Privileg noch lange nicht anerkannt zu haben, wie 
wir aus päpstlichen Klagen von 1206,4) 12205) und 1224—12256) 
schliessen können.7) Da nun das ältere Västgötalag, das in seinem 
Grundstock in den 20-er Jahren des 13. Jahrhunderts abgefasst ist, 
jedoch bis etwa 1250 Zusätze erhalten hat,8) das privilegium fori 
nicht anerkennt,9) dürfte die Lage zur Zeit der Skenninger Synode die 
gewesen sein, dass die geistliche Gerichtsbarkeit wenigstens in Straf
sachen keine allgemeine Geltung in Schweden hatte. Mit Hilfe der 
königlichen Macht muss es zwar der Kirche gelungen sein, bald hier
auf das privilegium fori, soweit Vergehen der Priester in Frage ka
men, zur Anerkennung seitens dec Bauern zu bringen,10) wegen Ver
gehen eines Laien gegen einen Geistlichen musste jedoch Klage beim

0 Schalling, Den kyrkliga jordens rättsl. ställn. S. 27 ff.
2) Vgl. Sjögren, a. a. O. S. 160 f.
3) K. B. Westman, a. a. O. S. 228, Hazelius, Sverker Karlssons bref om 

kyrkofrälset.
4) Westman, a. a. O. S. 236.
5) Ibidem S. 270 f.
•) Ibidem S. 283 ff.
7) Vgl. Nordström, Den sv. samhällsförf:s hist. I 220 f.
8) K. G. Westman, De svenska rättskällornas hist. S. 18 und v. Amira, 

Grundriss S. 90 f.
9) К. B. Westman, a. a. O. S. 296. W. hat also nicht angesehen, dass die 

Einwände, die gegen diese Ansicht von H. Hildebrand, Sv. Medeltid III 
861 f., erhoben wurden, die Frage nach einer anderen Richtung hin ent
scheiden.

Io) Die übrigen schwedischen Landschaftsgesetze, die nach 1250 abgefasst, 
sind, verordnen dies Jorum. Nordström, a. a. О. I 221.
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Thing erhoben werden. Der Angeklagte sollte also sein persönliches 
forum geniessen.1) Wenn wir noch erwähnen, dass alle Prozesse wegen 
Grund und Bodens der Kirche dem weltlichen Gerichte unterstanden,2) 
dürfte klar sein, wie wenig die schwedischen Jurisdiktionsverhält- 
nisse den kanonischen Beorderungen entsprachen. Die rechtliche Son
derstellung der Geistlichen, die im kanonischen Rechte unter dem 
Namen privilegium canonis geht, und welche u. a. bedeutete, dass 
wegen Verbrechen gegen Geistliche ausgesprochene Exkommunika
tionen nur vom Papste in Rom gelöst werden konnten, erkannte das 
ältere Rechtsbuch für Västergötland nicht an: für gröbere Vergehen 
gegen Priester werden dieselben Strafen angesetzt wie für Vergehen 
gegen Laien.3) Es scheint auch sehr zweifelhaft, ob die Kirche die 
Jurisdiktionsbefugnis in ehelichen, Testaments-, Wucher- u. a. der
gleichen Sachen gemäss dem kanonischen Rechte besessen hat, ich 
kann aber nicht näher hierauf eingehen.4) König Erik Eriksson gestat
tete den Bischöfen, Sachen des Ehebruchs, des Meineidesund anderer 
Vergehen gegen die Gesetze der Kirche vor das geistliche Gericht zu 
ziehen;5) eine andere Frage ist aber, ob diese Verordnungen auch 
sofort Geltung bekamen.

Behandeln wir hiernach die Frage, wie die Besetzung der kirch
lichen Ämter vor sich ging. Es sei dann gleich bemerkt, dass der 
König und die Magnaten des Reichs einen grossen Einfluss auf die 
Besetzung der Bischofsstühle ausübten. Der Erzbischof von Upsala 
scheint durch »die Wahl des Klerus», die Zustimmung des Königs 
und die Bitte des Volkes erwählt worden zu sein,6) wonach er dem 
Papste zur Konsekration vorgeschlagen wurde. Um die Einset
zung der Bischöfe stand es aus kanonischem Gesichtspunkte sehr

*) Nordström, a. a. O.
2) H. Hildebrand, a. a. O. III 863 f.
3) K. B. Westman, a. a. O. S. 295. Das ÖGL., das nach dem schwedischen 

Aufenthalt Wilhelms von Sabina aufgezeichnet wurde, erkennt die Gültigkeit 
des privilegium canonis an. Sjögren, a. a. O. S. 154.

4) Vgl. H. Hildebrand, a. a. О. III 864 ff. und 868.
6) DS. I n. 215. Die Urkunde ist ohne Datum, gehört aber der Zeit 1222— 

1250 an. Vielleicht ist sie schon von der vormundschaftlichen Reichsverwe
sung, in der der kirchliche Einfluss sehr gross war (vgl. K. B. Westman, а. а. О. 
S. 284 ff.), erlassen. H. Hildebrand, Sv. Medeltid III 863, verlegt die Urkunde 
in die 30- er Jahre des 13. Jahrhunderts.

e) So wurde Valerius 1206 erwählt, s. Ambrosiani, Studier över sv. kyrkans 
Organisation S. 60 f.
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schlecht.1) Wie bereits bemerkt, war die Organisation der Domkapitel 
sehr unvollständig, weshalb die Bischofswahlen unmöglich kanonisch 
regelrecht vor sich gehen konnten. Gemäss der älteren Rezension 
des Västgötalag geschah die Wahl durchaus nach der alten landeskirch
lichen Form durch König und Volk, wonach die königliche Investitur 
des Erwählten mit Ring und Stab erfolgte. Diese Vorschrift wird 
eine der dem Gesetz später hinzugefügten sein, wobei die Absicht ge
rade die gewesen zu sein scheint, den kirchlichen Forderungen gegen
über alte Praxis gesetzlich zu bestätigen. Wenn im Västgötalag 
gesagt wird, dass der König alle Bewohner der Landschaft befragen 
solle, wen sie zum Bischof haben wollen, besagt dies offenbar, dass 
die Wahl durch Volk und Geistlichkeit gemeinsam vorgenommen 
werden sollte. Dass die Besetzung der Bischofsstühle noch bei der 
Ankunft Wilhelms in Schweden auf diese Weise erfolgte, ergibt sich 
aus einer Bulle Innocenz’ IV. vom 7. Dezember 1250, welche einige 
Massregeln Wilhelms von Sabina zur Bildung von Domkapiteln be
stätigt; hierin berichtet der Papst, dass die Wahlen der Bischöfe durch 
die weltliche Macht, die des Königs und der Edlen des Reiches »sowie 
unter dem Geschrei eines lärmenden Volkshaufens»* 2) vollzogen wur
den. Dieselbe Bulle verbietet zugleich jeder weltlichen Person, von den 
Bischöfen einen Lehns- oder Treueid zu empfangen3): da die erste 
Art des Eides in Schweden gänzlich unbekannt war, kann nur die 
zweite von den Bischöfen geleistet worden sein, was offenbar beim 
Empfang der Investitur geschehen sein muss.4) — Wie wir sehen, 
hatte also der schwedische König noch die Macht inne, auf welche die 
deutsch-römischen Kaiser schon mehr als ein Jahrhundert vorher 
nach den erbittertsten Kämpfen hatten verzichten müssen.

!) Hierüber siehe vor allem Fryxell, Om svenska biskopsval under medel
ijden S. 24—52, dann auch Westman, a. a. O. S. 290 f.

2) DS. I n. 382: ut Cathedralibus ecclesijs ipsius Regni non preficerentur 
aliqui nisi quos in eis institui uel destitui potius per secularis potestatis poten
tiam Regis scilicet et Baronum, nec non et ad clamorem tumultuantis Populi 
Regni predicti.

3) districtius inhibentes ne aliqua secularis persona ... a uobis uel successori
bus uestris homagii uel fidelitatis exigere seu oblatum recipere audeat iura- 
mentum.

4) Hier ist also ein Beleg dafür vorhanden, dass die Bischöfe wirklich vor 
1250 dem König den Treueid geleistet haben, worüber Fryxell, a. a. O. S. 43, 
keine Auskünfte fand.
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Gleich schlecht verhielt es sich mit der Besetzung der niederen 
Priesterämter. Das ältere Västgötalag setzt voraus, dass der Prie
ster von der Gemeinde gewählt wird. Nicht einmal, wenn diese sich 
nicht einigen kann, soll der Bischof bestimmen, sondern die Mehrheit 
der Gemeinde. Gemäss der jüngeren Redaktion des Västgötalag, die 
lange Zeit nach der Legation Wilhelms von Sabbia abgefasst wurde, soll 
jedoch in diesem Falle der Bischof nach Verlauf von drei Wochen den 
Priester ernennen. Andere jüngere Gesetze haben verschiedene Ver
änderungen der alten Sitte veranlasst, die dieselbe den kanonischen 
Forderungen annäherten, in der Hauptsache blieb jedoch die Wahl 
durch die Versammlung das ganze Mittelalter hindurch bestehen.1)

1) Vgl. Sjögren, a. a. O. S. 133 f.
2) Schalling, a. a. O. S. 31 f.
3) Von einigen Landschaftsgesetzen wird das Patronatsrecht ausdrücklich 

anerkannt, und von den übrigen wahrscheinlich als selbstverständlich voraus
gesetzt. Schalling, a. a. O. S. 31 und Sjögren, a. a. O. S. 135.

4) Über die Einführung des Zehnten in Schweden s. E. Hildebrand, Svenska 
statsförf:s hist. S. 56 L, Maurer, a. a. O. S. 261 ff., K. B. Westman, a. a. 0. 
S. 41 f. und 230 f.

Aber das Recht der Priesterwahl wurde nicht nur von den Gemein
den ausgeübt, sondern in grossem Umfange auch von Privatpersonen, 
obwohl die Zahl der einzelnen Patrone gerade im 13. Jahrhundert 
erheblich vermindert wurde. Die alten Holzkirchen, die von Privat
personen erbaut und auch von ihnen mit Priestern versehen worden 
waren, wurden zu dieser Zeit durch kostspieligere Steinbauten er
setzt, deren Erbauung in manchen Fällen von den Gemeinden über
nommen wurde.1 2) Damit fiel zugleich das Patronatsrecht der früheren 
Bauherren weg, und das Recht der Priesterberufung ging auf die Ge
meinde über. Besonders auf den königlichen Gütern lebte das Patro
natsrecht fort, aber auch anderswo im Reiche hat die Kirche diesen 
Rechtszustand nicht aufheben können.3) Auch in dieser Hinsicht war 
also die Lage der schwedischen Kirche eine viel schlechtere als die der 
norwegischen. Der Bischof konnte aber natürlich einer ihm unange
nehmen Person die Weihe verweigern, und so ist wohl oft ein Zusam-' 
menwirken von Bischof, Gemeinden und Privatpersonen entstanden.

Die wirtschaftliche Stellung der schwedischen Kirche war auch 
nicht gemäss den kanonischen Anschauungen geordnet. Die Zehn
ten waren von den weltlichen Behörden über das ganze Reich 
anerkannt4) und wurden wohl auch regelmässig geliefert, wie wir 
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aber aus den Skenninger Statuten sehen, wurden sie oft an Laien 
als Lehen vergeben, was wohl zur Folge haben konnte, dass sie 
endgültig der Kirche verloren gingen. Auch der Peterspfennig wurde 
seit 1152 der Kurie eingeliefert. Die Steuerfreiheit der geistlichen 
Stifte war wenigstens theoretisch in der Hauptsache durchgeführt. 
Schon im 12. Jahrhundert hatten die Könige vereinzelten Kirchen 
oder Klöstern Steuerfreiheit zugestanden; eine Urkunde des Königs 
Sverker d. Jüngeren enthält aber eine Verordnung, die über das 
ganze Reich gelten sollte, dass die Häuser und das Grundeigentum 
der Kirchen von aller königlichen Erhebung befreit sein sollten.1) 
Diese Immunität hat wahrscheinlich sowohl Freiheit von Steuer- wie 
Geldbussenerhebung umfasst.2) Im Jahre 1219 erneuerte König 
Johan Sverkersson dies Privileg mit dem wichtigen Zusatz, dass alle 
kirchlichen Besitzungen Immunität erhielten,3) wobei des näheren 
bestimmt wurde, dass die Güter der Kirchen sowohl Steuer- wie 
Geldbussenimmunität erhalten sollten, während den Besitzungen der 
Priester und ihrer Hintersassen nur Freiheit von Geldbussen gewährt 
wurden.4) Aus päpstlichen Klagen über Beeinträchtigungen dieser 
Freiheiten5) sowie aus den Bestätigungen derselben durch die Könige 
Erik Eriksson6) und Magnus Laduläs7) ist aber zu schliessen, dass 
diese Immunität nur langsam durchdringen konnte; besonders häufig 
mögen Konflikte mit den Landschaftsthingen wegen Geldbussenerhe
bung entstanden sein. Ferner ist zu bemerken, dass die angeführten 
Immunitäten kein Recht auf Freiheit von ausserordentlichen Auf
lagen, besonders der »Ledungslamen», konstituiert zu haben schei
nen,8) obwohl die Kurie auch dies beanspruchte.9) Das Verhältnis

9 DS. I n. 115. K. B. Westman, a. a. O. S. 228 f. Möglich ist, dass diese 
Urkunde nur Vorschriften wiederholte, die schon früher erlassen waren. 
Dieser Ansicht ist K. G. Westman, Sv. rädets hist. S. 193 Note 4. Hazelius, 
a. a. O., ist anderer Meinung.

2) K. B. Westman, a. a. O. S. 229 und 265 Note 5 nach Bââth, Bidrag till 
den kanon, rättens hist. S. 102, Note 2, aber gegen E. Hildebrand, a. a. O. 
S. 57 und K. G. Westman, a. a. O. S. 192 ff.

3) DS. I n. 184. Vgl. Schalling, a. a. O. S. 54.
4) К. B. Westman, a. a. O. S. 265 f.
s) Ibidem S. 283 ff.
6) DS. I n. 215.
7) DS. I n. 690 und 725. Vgl. К. B. Westman, a. a. O. S. 265 Note 5.
8) Vgl. Nordstrom, a. a. O. S. 213 und daselbst angeführte Literatur. 

Naumann, a. a. O. S. 47.
•) Siehe z. B. DS. I n 227 (20. Febr. 1224).
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war sicher in Schweden dasselbe wie wir es in Norwegen gefunden 
haben.1)

9 Oben S. 352 f.
2) Hierüber s. Naumann, a. a. O. S. 49.
3) DS. I n. 184.
4) Sjögren, a. a. O. S. 148 f.
5) Siehe die gründliche Untersuchung Bââths hierüber. Bidrag S. 123 ff.
•) DS. I n. 131. K. B. Westman, a. a. O. S. 237.
7) Über die Entstehungszeit der verschiedenen schwedischen Landschafts

rechte, s. V. Amira, Grundriss S. 90 ff.
‘25 — Soc. Scient. Fenn., Comm. Hum. Litt. 11. 5.

Eine wichtige Einnahmequelle der Kirche waren die Geldbussen, 
die wegen verschiedener Verbrechen erhoben wurden.* 2) König 
Johan Sverkersson schenkte 12193) den Bischöfen alle Geldbussen 
(»sakören»), welche kirchlichen Personen auferlegt wurden sowie die
jenige, welche wegen Vergehen verhängt wurden, die auf dem Grund 
und Boden der Kirche verübt worden waren. Ein Recht, das aller
dings nicht sehr entwickelt war, hatte die Kirche schon jetzt auf die 
Geldbussen, die in gewissen Sachen, wo die Kirche oder einer ihrer 
Diener durch Vergehen eines Laien geschädigt worden waren (die s. g. 
»bannsmälen»), auferlegt wurden.4)

Eine Haupteinnahmequelle der Kirche waren die Testamente und 
Gaben. Hier kam das kanonische Recht in einen besonders scharfen 
Gegensatz zu den althergebrachten schwedischen Erbfolgegesetzen, 
die kräftig das Geburtsrecht betonten. Schon Papst Alexander III. 
suchte das Testament des Decretum Gratiani, das auf eine unbe
schränkte Testationsfreiheit, portio legitima für Kinder ausgenom
men, hinauslief, in Schweden einzuführen;5) seine Verordnung hatte 
aber keinen Erfolg, und so ging Innocenz III. 1206 wieder scharf 
zugunsten des kanonischen Testaments vor. Er befahl den Bischöfen, 
öffentlich zu verkündigen, dass jedermann bei seinem Lebensende 
sein Hab und Gut den Kirchen oder den Armen testamentieren 
könne.6) Aber auch dies apostolische Dekret kam gegenüber den 
schwedischen Landschäftsgesetzen nicht auf. Noch lange Zeit nach 
der Legation Wilhelms von Sabina wurde in Östergötland gesetzlich 
festgelegt,7) dass, wenn jemand von seiner Habe etwas an Kirchen oder 
Klöster weggeben wollte, er erst dieselbe unter Erben aufteilen musste, 
worauf er so viel, wie auf seinen Anteil kam (der s. g. »huvud- 
lott»), weggeben durfte; lag er aber in den letzten Zügen, durfte er 
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nur einen halben »huvudlott» vermachen1). Andere Landschaftsgesetze 
haben andere Bestimmungen,1 2) keines von ihnen kam aber den Vor
schriften des kanonischen Testamentsrechtes auch nur annähernd nahe. 
In vollem Umfang wuide das kanonische Testament während des 
ganzen Mittelalters hindurch von den weltlichen Gesetzen nicht ange
nommen.3)

1) ÖGL. Kristnu B. XXIIII: Giuær mapær eghu til klôstær ælla kirkiu 
osiukær, a ma han helan huw]> lut giua ok haluænn, æn і hæluanum liggær.

2) Vgl. Schalling, a. a. O. S. 34 f.
3) Cornelius, a. a. O. S. 93, E. Hildebrand, Sv. statsfôrf:s hist. S. 189. 

Schalling, a. a. O. S. 36.
4) Bidrag S. 132.
5) Vgl. oben S. 382. Fryxell, a. a. O. S. 45.
6) A. a. O. S. 28.
7) Vgl. Gummerus, Synodalstatuter und Reuterdahl, Statuta Synodalia. 

Finke, Konzilienstudien S. 64 und 74, hat auf zwei Provinzialkonzilien zu

So war es, wie Bââth sich äussert, »erklärlich, dass Wilhelm von 
Sabina in sein Skenninger Statut nur die canones über das Testa- 
tionsrecht des Klerikers aufzunehmen wagte, welche in dem Dekre- 
talenrecht gerade die Bestimmungen über Testament und dessen 
Beweisführung umgeben.»4)

Eine erfreuliche Überraschung wurde Wilhelm von Sabina in der 
Hinsicht bereitet, dass die schwedischen Bischöfe durch keine Lehen 
dem Königtum unterworfen waren, weshalb die Regalieninvestitur 
nicht formell begründet war, obwohl sie jedoch vorgekommen war.5) 
Das Verhältnis zwischen spiritualia und temporalia in Schweden 
wurde also, wie Bââth bemerkt hat,6) in unerwartet glücklicher 
Weise gelöst; die schwedische Kirche erhielt durch diese staatsrecht
liche Freiheit u. a. eine wirtschaftliche Grundlage, die ihre Unabhän
gigkeit vom Staate wirksam befördern sollte.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich nun ohne weiteres, dass das 
geistliche Gesetzgebungsrecht sehr eingeschränkt gewesen sein muss. 
Die rein innerkirchlichen Verhältnisse hat natürlich die Kirche selbst 
gesetzlich geordnet, sobald sie sich aber an Verhältnisse herangewagt 
hatte, die von jeher unter weltlichem Gesetze standen, war sie in den 
meisten Fällen auf einen unbesiegbaren Widerstand gestossen. Es 
nimmt daher auch nicht Wunder, dass wir äusserst wenige Notizen 
über Provinzialsynoden der schwedischen Kirche vor der Versamm
lung von Skenninge besitzen;7) wenn auch solche dann und wann zu
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sammengekommen sind,1) haben sie keinen nennenswerten Ein
fluss auf die Gesetzgebung des Reiches ausüben können. Das, was 
die Kirche vor 1248 in dieser Hinsicht erreicht hatte, war dem 
Einfluss einzelner, hervorragender Erzbischöfe und Bischöfe zu ver
danken. Anders wurde das Verhältnis, nach der Synode zu Skenninge. 
Wir begegnen dann öfters Provinzialsynoden, die wichtige und weit- 
tragende Statuten erlassen; der Einsatz Wilhelms von Sabina ist also 
hier epochemachend geworden.

Ika 1233 (DS. I n. 281) und Skara (Göthala) 1241 (DS. I n. 305) aufmerksam 
gemacht. Die Geschichte der schwedischen Konzilien ist erst sehr unvollstän
dig untersucht.

T) Vgl. Reuterdahl, a. a. O. S. 19 ff.
2) Vgl. K. B. Westman, a. a. O. S. 300.
3) DS. I n. 133: cum nulla Ecclesia sit in mundi partibus constituta quæ 

tantum propter insolentiam populi jugo subjaceat servitutis. Obwohl sich die
ser Satz in einer Bulle Innocenz’ 111. befindet, ist es deutlich, dass Andreas, 
dessen Bericht die Bulle genau referiert, denselben geprägt hat.

Fassen wir das Resultat dieser Übersicht über die rechtliche 
Stellung der schwedischen Kirche vor der Ankunft Wilhelms von 
Sabina zusammen, so ergibt sich, dass die alte nationalkirchliche Ver
fassung in der Hauptsache noch ungebrochen dastand.* 2) Die geistliche 
Jurisdiktion, die Besetzung der kirchlichen Ämter, die wirtschaftliche 
Unabhängigkeit, wobei besonders das Fehlen der Testationsfreiheit 
sich empfindlich bemerkbar machte, und die geistliche Gesetzgebung 
waren nichts weniger als genügend geordnet, wenn wir auf die Ver
hältnisse mit den Augen der Gregorianer blicken. Die Statuten von 
Skenninge erhalten hierdurch eine eigentümliche Beleuchtung. Wir 
finden ja in denselben überaus wenig, was sich auf die nachgewiesenen 
Missverhältnisse bezieht. Dies ist eine überraschende, aber unleugbare 
Tatsache. Wilhelm von Sabina hat das schwedische Kirchenwesen 
in einer viel schlechteren Lage als das norwegische vorgefunden; wir 
haben auch gesehen, dass er hier nicht wie dort seiner Zufriedenheit 
Ausdruck gibt, sondern im Gegenteil das Reich als in geistlicher Hin
sicht fast gänzlich verworren bezeichnet. Wilhelm war ein gescheiter 
Diplomat, sonst hätte er gewiss mit Fug die Worte des Erzbischofs 
Andreas von Lund benutzen können, dass »keine Kirche in der Welt 
einem solchen Sklavenjoch unterworfen sei wie die schwedische.»3)

Wie ist es nun zu erklären, dass der Konzilsbeschluss zu Skenninge 
nicht grössere Veränderungen im schwedischen Gesellschaftsleben 
bewirkte? Die Antwort hierauf dürfte kurz dahin lauten, dass es dem 
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Kardinallegaten unmöglich war, weitergehende Zugeständnisse von 
Seiten der anwesenden Laien und vor allem der Männer des ostgö- 
tischen Landschaftsthinges, zu erhalten und es scheint, als ob er nicht 
willens war, ohne ihr Einverständnis neue Statuten zu erlassen, obwohl 
er dies natürlich hätte machen können. Hier ist Wilhelm von Sabina, 
der zahllose diplomatische Siege über ganz Europa gewonnen hatte, 
den unerschütterlichsten Gegnern begegnet, mit denen er jemals zu 
tun gehabt hatte.

Unter diesen Umständen blieb dem Legaten nichts anders übrig, 
als das Bestmögliche aus der Situation zu machen. Wir haben schon 
darauf hingewiesen, dass sein unbedingtes Festhalten an der Forde
rung des Zölibates die Stellung der Kirche völlig umgestalten musste: 
die Geistlichen würden nach dessen Durchführung durch keine Fa
milien- und wirtschaftlichen Bande mit dem übrigen Gesellschafts
leben verknüpft sein. Damit wäre eine feste Grundlage zur Weiter
entwicklung der libertas ecclesiae geschaffen worden. Wilhelm muss 
auch erkannt haben, dass vor der Durchführung der Ehelosigkeit der 
Priester keine wirklich erfolgreiche und zielbewusste Arbeit zur 
Emanzipation der Kirche geleistet werden konnte, da die schwe
dischen Geistlichen noch allzu sehr von nationalen Gefühlen be
herrscht wurden. Sie waren allzu innig mit ihren Familien, Land
schaften und Landesgewohnheiten verknüpft, um eine Politik im 
Sinne der damaligen hierarchischen Anschauungen treiben zu können. 
Dass sie ausserdem in dem kanonischen Rechte völlig unerfahren 
waren, ist schon bemerkt; auch in dieser Hinsicht schuf der Legateine 
andere Ordnung, welche der Kirche reiche Früchte bringen sollte.

Äusser den genannten Erfolgen hat Wilhelm von Sabina noch 
einen sehr wichtigen errungen: die Errichtung von Kapiteln an den 
Kathedralkirchen Schwedens. Dieselbe ist nicht in dem eben be
sprochenen Konzilsbeschluss enthalten, sondern wir erfahren darüber 
an anderen Orten. Wir deuteten schon an, dass zur Zeit der Ankunft 
Wilhelms nur ein Kapitel existierte, nämlich das zu Linköping.1)

г) Lundqvist, De svenska Domkapitlen S. 30 f. und eine wichtige Be
richtigung desselben bei Lundström, Hvilka äro vara äldsta Domkapitel 
S. 33—41. In Skara scheint Bischof Bengt im Jahre 1220 den Anfang zu einer 
Kapitelgründung gemacht zu haben, da wir aber erst 1257 von einem Kapitel 
daselbst hören (Bââth, a. a. O. S. 27 Note 3), ist es kaum wahrscheinlich, dass 
mehrere Kanoniker bei der Ankunft Wilhelms daselbst existiert haben. Vgl. 
Lundqvist, a. a. O. S. 33 f.
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Zu Upsala existierte zwar in der späteren Hälfte des 12. Jahr
hunderts ein reguläres Kapitel, dasselbe war jedoch aufgelöst worden, 
denn zur Zeit Wilhelms von Sabina bestand es nicht mehr.1) 
Es ist ja natürlich, dass die völlig unkanonischen Bischofswahlen 
nicht verändert werden konnten, ehe der Mangel an Kapiteln be
hoben war. Wilhelm von Sabina statuierte deshalb auch, dass an 
jeder Kathedralkirche, die noch nicht ein Kapitel besässe, ein geeigne
ter Prälat und mindestens fünf Kanoniker eingesetzt werden soll
ten.* 2) Wann der Legat dieses bedeutsame Dekret erlassen hat, ist 
nicht zu ermitteln, da wir die Kunde von demselben nur aus zweiter 
Hand haben. In seinem Schreiben vom 7. Dezember 1250 an den 
Erzbischof und die Bischöfe Schwedens3) berichtet uns nämlich 
Innocenz IV. das Angeführte, indem er die Adressaten ermahnt, sie 
sollten darüber wachen, dass die Bischofswahlen danach nicht durch 

* den König, die Magnaten und das Volk, sondern durch die Domka
pitel vorgenommen würden.4) .

!) Lundström, a. a. O. S. 33 f., gegen Lundqvist, a. a. O. S. 19 f. Vgl. 
noch К. B. Westman, a. a. O. S. 282.

2) DS. I n. 382: Sabinensis Episcopus . . ., tam detestande presumptionis 
abusum diligenter attendens ac volens super hoc salubre remedium adhibere 
prouida deliberatione statuit ut in singulis ecclesiarum ipsarum, in quibus adhuc 
Capitula nulla erant unus Prelalus idoneus et ad minus Quinque Canonici habe
antur per quos eisdem ecclesijs pro tempore uacaturis possit de futuro Epis
copo per electionem canonicam prouideri. Vgl. noch DS. I n. 450.

3) DS. I n. 382. ST. I n. 92.
4) Vgl. oben S. 382.
6) A. a. O. S. 26.
•) Tunberg, Äldre Medeltiden S. 81. ist der Ansicht, dass Birger Jarl in 

diesem Punkte den kirchlichen Forderungen entschiedenen Widerstand geleistet 
hat. Er meint aber auch aus dem Beschluss des Skenninger Konzils heraus
lesen zu können, dass Birger Jarl genau die Interessen der Krone gewahrt hat. 
Auf dem Konzil waren aber gewiss der Lagmann und die Bauern Wilhelms ge-

Das eben erwähnte Legatenstatut kann m. E. auch auf der Sken- 
niger Synode erlassen worden sein, wahrscheinlicher ist es jedoch, 
dass dies zu einer anderen Zeit geschehen ist. Sicher hat Wilhelm mit 
dem König und dem Jarl wegen dieser Sache verhandelt, ob er aber, 
wie Bââth meint,5) das Königtum zum Verzicht auf sein Recht, die 
Besetzung der Bischofsstühle erheblich zu beeinflussen, bewogen hat, 
oder ob er mehr auf eigene Faust gehandelt und z. B. die electio cano
nica gar nicht berührt hat, ist nicht zu entscheiden.6) Es scheint je
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doch, als ob der Legat den König für sich gewonnen habe. Jedenfalls 
hatte er einen bedeutenden Sieg errungen.1) Die Bestätigung der 
Massnahmen Wilhelms von Seiten Innocenz’ IV. drückt denn auch 
grosse Befriedigung aus.2)

Wilhelm von Sabina hat selbst das Kapitel zu Upsala gemäss 
seinem Statut eingesetzt, indem er fünf Domherren an dieser Kathe- 
dralkirche ernannte.3) Die übrigen Kapitel hat er nicht sogleich ins 
Leben rufen können; dass sein Dekret aber kein toter Buchstabe ge
blieben ist, zeigt die Tatsache, dass sie alle in den nächsten Jahrzehn
ten entstanden sind.4) Die Kapitelgründung war ja zunächst eine 
wirtschaftliche Frage: wenn die Kirche Kanoniker nicht zu unter
halten vermochte, dann musste man natürlich auf die Errichtung 
eines Kapitels verzichten.

Das Auftreten des Legaten zugunsten der schwedischen Dom
kapitel ergänzt die Konstitutionen von Skenninge in hohem Grade. • 
Durch die Einführung des Zölibats und die Gründung des freien 
Wahlrechts, wenigstens für die höheren Kirchenämter, war die 
»Freiheit der Kirche» um ein gutes Stück näher gerückt. Wenn wir 
den Ausdruck ablehnten, dass die Legation Wilhelms dem hierarchi
schen Bau »die Krone» aufgesetzt hätte, so können wir denselben jetzt

fährlichste Gegner, während, wie wir noch sehen werden, das Königtum viel
fach mit der Kirche gemeinsame Interessen hatte. Tunberg ist in der Dom
kapitelsfrage irre geleitet worden, wenn er glaubt, dass sie erst durch die Bulle 
vom 7. Dez. 1250 gelöst wurde. Vgl. über diese falsche Ansicht unten Note 2.

1) Wie Lundqvist, a. a. O. S. 21 f., zu der Ansicht kommt, dass Wilhelm 
den speziellen Auftrag vom Papste erhalten hatte, Domkapitel zu errichten, 
verstehe ich nicht. DS. I n. 382 referiert doch nicht die Wilhelm erteilten 
Aufträge, sondern gerade das, was der Legat verordnet hatte.

2) DS. I n. 382. Ein Missverständnis in Bezug auf diese Bestätigung fin
det sich auch bei Fryxell, a. a. O. S. 69, der meint, dass die Geistlichen in 
Verbindung mit dem Konzil zu Skenninge eine Bitte an Innocenz IV. gerichtet 
hätten, dass die Bischofswahlen darnach nach den Vorschriften des kanoni
schen Rechtes vollzogen werden sollten. — Die schwedischen Bischöfe hatten 
natürlich nur um die päpstliche Bestätigung von Wilhelms Dekret nachgesucht. 
Auch anderswo findet sich dies Missverständnis.

3) DS. I n. 431, Bulle Alexanders IV. vom 22. Januar 1256: nos cupientes 
ipsi Ecclesie (h. e. Upsalensis) in qua de novo per bone memorie ... Sabinen- 
sem Episcopum tunc in illis partibus apostolice Sedis Legatum quinarius 
Canonicorum Numerus dicitur institutus, et in qua nulli antea Canonici 
fuerant.

4) Lundqvist, a. a. O. S. 33 ff. Lundstrom, a. a. O. S. 4L 
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derart verändern, dass durch diese Legation dir Eckstein dieses Baues 
gelegt wurde.1)

Wir erwähnten schon, dass der Grund dafür, dass Wilhelm von 
Sabina in den Skenninger Statuten nicht in grösserem Umfange die 
Sätze des kanonischen Bechts durchzusetzen versuchte, augenschein
lich darin zu suchen ist, dass das ostgötische Thing sich solchen 
Versuchen entschieden widersetzt hat. Diese Sache ist unserer beson
deren Aufmerksamkeit wert. Denn es ist doch äusserst auffallend, 
dass ein apostolischer Legat, der wie Wilhelm fast mit der Macht des 
Papstes selbst im Norden auftrat, vor den Bauern Östergötlands zu
rückgewichen ist. Niemand konnte ihn daran hindern, dasselbe kano
nische Recht, das er der schwedischen Geistlichkeit zum Studium 
anempfahl, Punkt für Punkt durch seinen Erlass einzuführen. Manch 
anderer Würdenträger vom Hofe Innocenz’ IV. hätte gewiss nicht 
gezögert, mit all seiner Autorität die libertas ecclesiae durch Statuten 
den Schweden aufzuzwingen, und er hätte dafür des Dankes und der 
Geneigtheit des Papstes gewiss sein können, ohne sich um die unab
sehbaren, verhängnisvollen Folgen zu kümmern, die nicht ausgeblie
ben wären. Die Geschichte ist reich an Beispielen von Legaten, die 
durch Nichtachtung der Eigentümlichkeiten ihrer Provinzen völlige 
Misserfolge erlitten haben. Wilhelm von Sabina war, wie wir wissen, 
anderer Veranlagung. So hat er auch seine äusserst heikle Aufgabe 
in Schweden so gut wie nur möglich gelöst. Er hat erkannt, dass die 
schwedische Gesellschaft noch gar nicht eine Entwicklungsstufe erreicht 
hatte, wo die universelle Kirche gebieten konnte, was sie wollte. So hat 
er — wie wir anzunehmen wagen — den Hinweis des ostgötischen Lag
mannes auf die althergebrachten Rechtsgewohnheiten der Landesbe
wohner beachtet und vorläufig darauf verzichtet, die kanonischen For
derungen in ihrer ganzen Strenge durchzusetzen. Da er aber dem Kle
rus die Anschaffung des Dekretalenrechts anbefahl, wusste er, dass die 
Forderungen, von denen er jetzt abliess, unbedingt wieder auftreten 
würden. Dass aber Wilhelm diesen massvollen Weg eingeschlagen hat, 
dafür gebührt ihm unsere unbedingte Achtung; als Staatsmann und 
Diplomat hat er sich hier wieder vorzüglich bewährt.

Äusser dem Angeführten besitzen wir nur sehr spärliche Nach
richten über die Tätigkeit Wilhelms in Schweden. Am 2. März fällte 
er in Skenninge ein Urteil in einem Prozess zwischen dem Bischof

ł) So drückt sich Holmquist, Schweden S. 22, aus. 
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von Linköping und einem Laien namens Abraham und seinen Brü
dern über einen Hof im Dorf Ljungby;1) dasselbe fiel zugunsten des 
Bischofs aus. In diesem Zusammenhang erwähnen wir einen Streit 
zwischen den Bischöfen von Linköping und Växiö, den Wilhelm von 
Sabina ebenfalls entschieden hat. Wann dies geschehen ist, bleibt 
im Dunkeln, da wir die Kenntnis hiervon nur aus der päpstlichen Be
stätigung des Urteils haben. Bei dem Zwist zwischen den beiden 
Bischöfen handelte es sich um Grundeigentum und dessen Erträge in 
den Gebieten Njudung und Finveden, und wurde durch einen 
zugunsten des Bischofs von Linköping gefällten Spruch Wilhelms 
von Sabina beendigt.* 2)

i) DS. I n. 360..
2) DS. I n. 369: cum inter te (h. e. episc. Lincopensem) et . . . episcopum 

wexionensem super terris de Niutungh et de 1 insidia, fructibus quoque ac 
pertinenciis suis coram venerabili fratrę nostro . . . episcopo sabinensi tune 
in illis partibus apostolice sedis legato questio verteretur jdem episcopus cog
nitis cause meritis diffinitiuam pro te sentenciam promulgauit.

3) DS. I n. 361, Datum in castro Regis Suetie. Uber das Kloster Nydala, 
das in der Landschaft Smâland belegen war, s. H. Hildebrand, Sveriges Medel- 
tid III 95 und Silfverstolpe, a. a. O. S. 8 ff.

4) So u. a. Strinnholm, a. a. O. IV 365.
6) DS. I n. 364: і vore daghe bleff skicket oc stadfest indhe for oss oc 

rigissens raad med werdige fadhers і Gudhi her villam biscop і sabin vilge oc 
samticke at etc.

Am 6. März 1248 ist Wilhelm nicht mehr in Skenninge, sondern 
stellt im Hoflager des Königs eine Urkunde für das Cisterzienserklo- 
ster Ny.dala aus, in der er denjenigen einen Sündenerlass von 40 Tagen 
erteilt, die der Mönche in ihrer Armut mit Gaben gedenken würden.3) 
Mit Hecht ist behauptet worden, dass der Legat wirklich den König 
aufgesucht habe,4) und dass der Ausstellungsort der eben erwähnten 
Urkunde nicht etwa nur bedeutet, dass er einen Aufenthalt in einem 
dem König gehörigen Schloss gemacht hätte. Auf eine Zusammen
kunft des Legaten und des Königs gerade zu dieser Zeit deutet näm
lich eine andere Urkunde hin, die sich ebenfalls auf das Nydalakloster 
bezieht. Am 25. Dezember 1248 verkündigt König Erik Eriksson, 
dass er vor einiger Zeit im Beisein des Rats des Reiches und mit 
Willen und Zustimmung des Bischofs von Sabina verordnet habe, 
dass die in Njudung und Finveden wohnenden Bauern jährlich einen 
Scheffel Gerste der Armenzehnten den Mönchen zu Nydala überlas
sen sollten.5) Da Wilhelm von Sabina am 6. März gerade den Nydala- 



N:o 5) Kardinal Wilhelm von Sabina 393

brüdern die Ablassbegünstigung verlieh, ist es sehr wahrscheinlich, 
dass die königliche Verfügung, die. offenbar von Wilhelm angeregt ist, 
gleichzeitig und in demselben »castrum» des Königs ausgestellt wurde, 
obwohl es natürlich nicht unmöglich ist, dass sie einem anderen 
Zeitpunkt angehört.

Der Besuch, den der Legat dem schwedischen Könige nach der 
Skenninger Synode abstattete, ist sicher von grosser Bedeutung ge
wesen. Dabei wird er auch diejenigen kirchlichen Wünsche, die er in 
Skenninge nicht durchzusetzen vermochte, dem König, dem Jarl 
und den Reichsräten vorgetragen haben. Zwar konnte das König
tum denselben augenblicklich nicht Geltung im Reiche verschaffen, 
in Zukunft konnte es aber grössere Machtfülle nach dieser Richtung 
hin bekommen. Schon vor 1248 hatte die Kirche wesentlich dem 
Königtum die errungenen Erfolge zu verdanken gehabt, indem das
selbe im Gegensatz zu den schwedischen Bauern und der Selbstver
waltung der einzelnen Landschaften die Bestrebungen der Kirche ge
fördert hatte. Dies rührte wohl zum grossen Teil daher, dass geistliche 
Personen grossen Einfluss auf die Könige ausgeübt hatten — so waren 
die Kanzler der Könige im 13. Jahrhundert, so weit man weiss, aus
schliesslich Geistliche gewesen. Der apostolische Schutz, der vielen 
Regenten erteilt worden und von Bedeutung in den Thronstreitig
keiten gewesen war, hatte ebenfalls erheblich dazu beigetragen, die 
Könige der Kirche geneigt zu machen. Da zudem Wilhelm von Sa
bina bei seiner Ankunft in Schweden dem regierenden König Dienste 
gegen Aufrührer leisten konnte, verstehen wir, dass er auf ein freund
liches Verhalten des Königs und seiner Ratgeber rechnen konnte. 
Freundschaftliche Beziehungen zwischen Erik Eriksson und seine 
Umgebung einerseits und Wilhelm von Sabina andrerseits mag auch 
der Umstand veranlasst haben, dass dieser unzweifelhaft die schwe
dische Staatsverfassung als eine veraltete betrachtet haben muss und 
eine Stärkung der königlichen Macht hat wünschen müssen. Wenn der 
Staat über ein mit dem kirchlichen übereinstimmendes, zentralisiertes 
Gesetzgebungsrecht verfügt hätte, wäre es sicher Wilhelm von Sa
bina gelungen, grössere Erfolge zu erreichen.

Wenn auch Wilhelm nicht direkt für diese Vergrösserung der 
königlichen Macht eingetreten ist — eine Frage, die sich unserer 
Kenntnis entzieht — so wurde tatsächlich seine Legation von Be
deutung in dieser Hinsicht. Dadurch nämlich, dass die Kirche für 
sich epochemachende Reformen durchsetzte und die weltlichen ge- 
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setzgebenden Organe nötigte, sie in gleicher Form über das ganze 
Reich anzunehmen oder anderenfalls zu verwerfen, ja sogar eine kirch
liche Gesetzgebung durchführte, die in Gegensatz zu den Landschafts
rechten trat,1) jedoch vom König unterstützt werden sollte — da
durch wies sie dem Königtum den Weg, den dasselbe zu gehen hatte, 
um sich von dem Volksrechte unabhängig zu machen.* 2) Es ist kein 
Zufall, dass Birger Jarl, der nach dem 1250 erfolgten Tod Erik Eriks
sons die Regierung führte, durch seine Friedensgesetze (»edsöres- 
lagar») die königliche Reichsgesetzgebung einen grossen Schritt vor
wärts brachte. Er hatte gewiss von der Kirche gelernt.

г) Vgl. Bââth, Bidrag S. 25, der indessen der Ansicht ist, dass die Sken- 
ninger Statuten ohne die Zustimmung der an dem Konzil teilnehmenden Laien 
erlassen worden sind, eine Meinung, die wir schon abgelehnt haben. Dage
gen standen zweifelsohne Wilhelms Gründung von Domkapiteln und die damit 
verknüpfte electio canonica im Widerspruch zu den Ansichten des Land
volkes.

2) Vgl. Bââth, а. а. О.
з) Ich erwähne nur G. Rein, Föreläsningar S. 113, Ignatius, a. a. O. S. 96, 

Forsström, Suomen Keskiajan Historia S. 117, Bergroth, Suomen Kirkko 
I 41 u. 43 f. Vgl. die kritische Auseinandersetzung bei v. Törne, Birger Jarls 
korstâg S. 146.

4) Es ist nicht einmal sicher, dass der Kreuzzug wirklich 1249 stattfand. 
Wie Andersson, a. a. O. S. 48, jüngst gezeigt hat, ist die Zeitangabe der Erichs- 
chronik, die einzige Quelle, die das Unternehmen als 1249—1250 erfolgt er
wähnt, keineswegs als unanfechtbar zu betrachten. — Ich möchte hier auf 
eine direkte Nachricht, dass Wilhelm den König Erik zu dem Kreuzzug bewo
gen hat, aufmerksam machen. Ciacconius, а. а. О. II 116, äussert folgendes: 
Eo (= Wilhelm) in Svecia agente, Rex Suecorum Ericus, cognomento Balbus 
contra Tavestos felicissime dimicavit. Diese Angabe findet sich nicht bei 
Johannes Magnus, dem C. im übrigen gefolgt zu sein scheint. Es wäre interes
sant zu wissen, woher sie denn stammt.

Der herrschenden historischen Auffassung gemäss3) gebührt Wil
helm von Sabina das Verdienst an einem Unternehmen, das dem schwe
dischen Staate einen grossen äusseren Machtzuwachs bereitete. Er 
soll den schwedischen König zu dem Kreuzzug nach Finnland aufge
fordert haben, der dann 1249 unter der Leitung Birger Jarls vorge
nommen wurde. Da indessen in dieser Sache sich nichts mit Sicher
heit feststellen lässt,4) lohnt es sich nicht, hier näher auf sie einzuge
hen. Ganz allgemein sei nur bemerkt, dass die Kirche unzweifelhaft 
die Triebfeder der gegen den Osten gerichteten Politik Schwedens im 
13. Jahrhundert gewesen ist. Die Interessen der schwedischen Kirche 
und des schwedischen Staates fielen hier vollkommen zusammen.
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Der schwedische Rechtshistoriker des 17. Jahrhunderts, Stiern- 
höök, hat auf noch ein paar Angelegenheiten verwiesen, die Wilhelm 
von Sabina betrieben haben soll.1) Sie betreffen die Abschaffung der 
Sklaverei und der Gottesurteile. Bezüglich des ersten Instituts ist 
ein Eingreifen Wilhelms wenig wahrscheinlich, da die Kirche im all
gemeinen nicht gegen dasselbe vorgegangen ist. Gegen die Gottes
urteile in Schweden war dagegen schon Alexander III. 1171 kräftig 
eingeschritten,* 2) und da das 4. Laterankonzil 1215 das Verdammungs
urteil über diese Art der Beweisführung gesprochen hatte,3) ist es 
durchaus möglich, dass Wilhelm, wenn die Gottesurteile in Schweden 
noch in Gebrauch waren, ein Statut gegen sie erliess, wie er es in 
Norwegen tat.4)

г) De jure Sveonum et Gotorum vetusto S. 227: Postquam autem Cardi
nalis Gunhelmus (sic) Sabinensis, qui tempore Regis Erici Blæsi in Sveciam 
e Norvegia venit, ut sacerdotibus conjugia interdiceret, inter alia etiam ferri 
igniti et servitutis abrogationem ursisset.

2) K. B. Westman, a. a. O. S. 149 ff.
3) Ibidem S. 151 Note 3.
4) Münter, Kirchengeschichte II 250 Notet, gibt an, dass das Eisentra

gen, ungeachtet des Verbots des Legaten Wilhelm, sich in Schweden bis
1320 erhalten habe. Ich habe den Wert dieser Angabe nicht untersuchen 
können, sie scheint aber sehr zweifelhaft. Vgl. K. B. Westman, a. a. O. S. 300.

6) DS. I n. 362.
e) DS. I n. 336.
7) Über dies Kloster s. H. Hildebrand, a. a. O. Ill 970 f. Dasselbe war 

erst 1246 gegründet worden.

Im Vorstehenden haben wir sicher nicht alles, was Wilhelm von 
Sabina in Schweden ausgerichtet hat, darlegen können — immerhin 
mag dass Angeführte ausreichen, um zu erweisen, dass der bedeutende 
Mann mit seiner schwedischen Legation noch eine Tat von grösster 
Bedeutung für den Norden und Nordosten Europas geleistet hat.

Nachdem Wilhelm einige Zeit im königlichen Lager geweilt hatte, 
scheint er sich daran gemacht zu haben, Schweden zu verlassen. We
nigstens begegnen wir ihm urkundlich am 25. Mai 1248 in Wisby, 
wohin er wohl von einem Hafen Östergötlands aus gesegelt war. An dem 
genannten Tage bestätigte der Legat5) eine Verfügung des Bischofs 
von Linköping vom 12. August 1246,6) gemäss welcher die Nonnen des 
Cisterzienserklosters Solberga zu Wisby7) alle Gaben, die dem Altar 
des heiligen Olof in Äkergarn zufielen, erhalten sollten. Wahrschein
lich hat Bischof Lars von Linköping den Legaten nach Gotland be
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gleitet; wenigstens soll er 1248 die Insel visitiert und dabei die Be
schlüsse des Skenninger Konzils publiziert haben.1) Aus einer 
Urkunde des Linköpinger Bischofs von 1255 scheint aber hervorzu
gehen, dass Wilhelm selbst die Skenninger Statuten auf Gotland pu
bliziert hat, wie er es auch anderswo in Schweden getan hatte.* 2) Dies 
dürfte auch am wahrscheinlichsten sein. Der Legat ist ziemlich lange 
auf Gotland geblieben, denn noch am 5. Juni ist seine Anwesenheit 
daselbst bezeugt. An diesem Tage verlieh er nämlich der Geistlich
keit Finnlands das Recht, ihre persönlichen Güter zu testamentieren,3) 
ein Zugeständnis, das nichts anderes war, als eine Wiederholung eines 
der Skenninger Statuten.

t) Dies teilt Lemke, Wisby Stifts Herda minne S. 3, mit, ohne indessen die 
Quelle anzugeben.

2) DS. I n. 426, dat. 18. Juni 1255. Bischof Lars legt dem Klerus und Volk 
Gotlands auf, die Skenninger Statuten genau inne zu halten: Cum igitur vener. 
pater Willelmus . . . tam in partibus vestris, quam in singulis aliis legacie sue 
terminis statuta ediderit ab omnibus inuiolabiliter obseri anda, quorum tenor 
diligenter fuerat in publico sepius explanatus.

3) DS. I n. 363. Registrum Eccl. Aboensis n. 11. Vgl. Exkurs.
4) DS. I n. 370, falsch nach 1249 verlegt. Vgl. Neovius, Medeltidsakter

S. 63 Note. Die Urkunde enthält das Versprechen eines Ablasses von 40 
Tagen für alle, die das Leprosenhaus zu Lund mit Gaben unterstützten.

6) Kolderup-Rosenvinge, Kirkehist. Samlinger I 7. Der Verf, lehnt sie 
jedoch mit der Begründung ab, dass Wilhelm damals nicht in Dänemark ge
wesen sei, weshalb er die später in Dänemark eintreffenden Legaten die Mass
regel treffen lässt!

Wahrscheinlich hat der gotländische Aufenthalt des Legaten 
während des grössten Teils des Juni gedauert, denn erst am 27. Juli 
1248 ist er in Lund nachweisbar.4) Mit seinem Eintreffen an dem 
Sitz des dänischen Erzbistums war seine schwedische Legation abge
schlossen. Trotzdem ist die Tatsache, dass er Lund und wohl zugleich 
den dänischen Erzbischof besucht hat, sehr interessant. Dass Wilhelm 
nicht den direkten Seeweg von Wisby nach Lübeck eingeschlagen, 
sondern sich nach Lund begeben hat, bedeutet zweifelsohne, dass 
der Legat wichtige Angelegenheiten mit dem Primas von Schweden 
zu erörtern hatte.

Die Frage ist aufgeworfen worden, ob Wilhelm dem Erzbischof von 
Dänemark und den dänischen Bischöfen dasselbe Gebot der Anschaf
fung der Dekretalen wie in Schweden erteilt hat,5 6) dies ist jedoch we
niger glaubhaft, da Wilhelm keine Legatenvollmacht für Dänemark 
besass. Natürlich kann er inoffiziell auf die Erwünschtheit einer 
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solchen Massregel hingewiesen haben, hier muss aber bemerkt wer
den, dass die Stellung der Kirche in Dänemark viel günstiger war als 
in Schweden.

Am 24. September 1248 stellte Wilhelm von Sabina in Bremen 
eine Urkunde aus, in der er allen, die zu den Reparaturkosten der 
Kirche zu Brücken Beiträge leisten würden, einen Sündenerlass von 
40 Tagen versprach.1) Man hätte erwarten können, dass der Legat 
sich von Bremen geraden Weges nach der Kurie begeben würde; dies 
tat er aber nicht. Am 18. Oktober finden wir Wilhelm nämlich an 
dem Hoflager des deutschen Königs Wilhelm von Holland, der ge
rade an diesem Tage Aachen eingenommen hatte. Zusammen mit 
dem päpstlichen Legaten für Deutschland, dem Kardinaldiakon Pe
ter von St. Georg, unterzeichnete Wilhelm die Urkunde des Königs, 
durch welche dieser die Freiheiten der Stadt Aachen bestätigte.* 2) 
Wilhelm blieb dann bis zur Krönung Wilhelms von Holland am 1. 
November an dem Hofe des Grafen. Bei dieser Krönung wirkte 
er zusammen mit Peter Capocci mit; über die Art seiner Beteili
gung gehen aber die Quellen sehr auseinander. Einige geben an, dass 
Wilhelm von Sabina die Krönung vollzogen habe, während andere 
dies Amt den Erzbischof von Köln verrichten lassen.3) Wahr
scheinlich wurde die Konsekration des Königs vom Kölner Erzbischof 
vorgenommen, während einer der Kardinale die Krönung vollzog, 
der andere den Segen erteilte.4)

i) BFW. 10171. Hoyer UB. III n. 22.
*) BFW. 4932.
3) Über diese verschiedenen Angaben siehe BFW. 4934 a, Strehlke, Re

gesten S. 133, Kempf, Gesch. des deutschen Reiches S. 56 ff.
4) Kempf, a. a. O. Sperandio, Sabina sacra e profana S. 222, und Schirr

macher, a. a. O. IV 267, behaupten, dass die Krönung durch Wilhelm von 
Sabina vollzogen wurde.

Bald nachdem Kardinal Wilhelm so durch seine Anwesenheit, 
die wohl von Innocenz IV. befohlen war, dieser. Krönung Glanz ver
liehen hatte, ist er nach Lyon gereist, wo seine Anwesenheit im Januar 
1249 bezeugt ist.



Zehntes Kapitel.

DIE ZEIT VON 1249—1251. WILHELM AN DEH KURIE ZU 
LYON. SEIN TOD.

Nach der Rückkehr von seiner Reise nach Skandinavien lebte 
Wilhelm nur noch etwas mehr als 2 Jahre. Von seiner Tätigkeit 
in dieser Zeit wissen wir, wie von seiner früheren Anwesenheit an der 
Kurie, nicht viel. Einige Privilegienunterzeichnungen und Verfügun
gen in baltischen Angelegenheiten: das ist fast alles. Er hat aber 
wie die anderen in Lyon anwesenden Mitglieder des Kardinalkollegs 
seinen Anteil an der Arbeitslast zu tragen gehabt, die sich an der 
Kurie anhäufte. Die Urkundenregesten, die wir über diesen Ab
schnitt seines Lebens haben zusammenstellen können, lassen wohl 
einige kürzere Abwesenheiten aus Lyon zu — besonders in der Zeit 
vom 5. September 1249 bis zum 13. Mai 1250 — und es ist somit 
nicht unmöglich, dass Wilhelm seine alte Sehnsucht nach der einsa
men Karthause für eine kurze Zeit hat befriedigen können, wahr
scheinlich ist es aber nicht, denn seine Gegenwart an der Kurie war 
sicher für Innocenz IV. noch ebenso notwendig wie ein paar Jahre 
vorher.

Diejenigen Nachrichten, die uns nicht viel mehr angeben als 
die Zeitpunkte, an denen Wilhelm von Sabina sich unwiderlegbar 
in Lyon aufhielt, sind die Folgenden. Den ersten Beleg für seine An
wesenheit daselbst nach seiner letzten Legation liefert eine Marmor
platte, die in einer Kirche zu Lyon aufgefunden wurde, und welche 
die Mitteilung enthält, dass der Kardinalbischof von Sabina am 
30. Januar 1249 eine Kirche konsekrierte.1) Spätestens in diesem 
Monat muss also Wilhelm an der Kurie eingetroffen sein.

*) Allmer, Sur une Inscription du XlIIe siècle S. 354. Die Aufschrift der 
Platte lautet folgendermassen: Ista basilica consecrata est in honore beati 
Anthonii abbatis a venerabili patre Domino Willelmo Sabinensi episcopo et
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Am 20. Februar1) und 31. März* 2) unterzeichnete Wilhelm nebst 
anderen Kardinalen feierliche Privilegien, worauf er am Karfreitag, 
dem 2. April, Gottesdienst in der Franziskanerkirche hielt.3) Dann 
folgen vier Bullenunterzeichnungen: am 20. April,4) am 10. Mai,5) 
am 17. Juli6) und am 5. September7) 1249. Da die päpstlichen Register 
aus dem 7. Pontifikatsjahr Innocenz’ IV. verschollen sind, nimmt 
es nicht Wunder, dass wir aus dieser Zeit selbst äusserst wenige 
Privilegienunterschriften haben finden können. Vom 5. September 
1249 bis zum 13. Mai 1250 besitzen wir kein auf Wilhelm bezüg
liches Zeugnis. An dem letztgenannten Tage nahm er an der Be
handlung einer englischen Angelegenheit im Konsistorium teil. 
Der Bischof von Lincoln, Robert Grosseteste,8) war an die Kurie ge
kommen, um Klagen über die missliche Lage der englischen Kirche 
vorzutragen. Am 13. Mai 1250 las er dem Papst und den Kardinalen 
eine scharfe Beschwerde- und Anklageschrift9) vor, die sich haupt
sächlich gegen die von uns schon berührte päpstliche Ausbeutung 
Englands richtete. Für uns ist es dabei von besonderem Interesse 
zu hören, dass Grosseteste vier Kopien seines vorzulesenden Memo
randums im Konsistorium verteilte, von denen Wilhelm von Sabina 
eine erhielt; die drei übrigen wurden dem Papst, dem Kardinalpriester 
Hugo von S. Sabina und dem Kardinaldiakon Johann von St. Niko
laus übergeben.10) Nun dürfte behauptet werden können, dass der 

cardinale, anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo nono, tertio 
kalendas febroarii. Allmer vermutet, dass die geweihte Kirche die von Charly 
zu Lyon sei, da keine andere Kirche der Diözese Lyon dem heiligen Antonius 
gewidmet worden ist.

i) BFW. 10171 b. Potthast 13226.
2) Berger 4430. Wilhelm erscheint hier an erster Stelle, da die Bischöfe 

Otto von Porto und Peter von Albano abwesend waren.
3) Chron. Fratris Salimbene S. 309: (zum Jahre 1249) Item in sequenti 

Parasceve fecisset (h. e. frater Johannes de Parma) offitium, sed quia domnus 
Guilielmus, qui fuit Mutinensis episcopus et Romane curie cardinalis, se invi
tavit ad hoc, cessit eidem, ut conveniens erat.

4) Berger 4452.
5) Strehlke, Regesten S. 133.
•) Finke, Papsturkunden n. 513. Für das Kloster Lilienthal (Falkenhagen).
7) Urkunden des Klosters Stötterlingenburg. Für dies Kloster.
8) Über ihn s. Stevensons Biographie.
9) Stevenson, Robert Grosseteste S. 284 f.

10) Stevenson, a. a. O.
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englische Bischof nur denjenigen Kardinalen die Kopien überreichte, 
auf deren Interesse und Wohlwollen er rechnen konnte;1) wenigstens 
ist es ausgeschlossen, dass er einer Person, die in der Schrift angeklagt 
wurde, diese Höflichkeit erwiesen hätte. Wir erhalten demnach hier 
ein Zeugnis dafür, dass Bischof Bobert nicht derselben Meinung wie 
Matthæus Parisiensis gewesen ist, dass Wilhelm von Sabina während 
seines englischen Aufenthalts seine Stellung zu ungehörigen Erpres
sungen ausgenützt hätte. Im Gegenteil muss Grosseteste Wilhelm 
als einen Kenner der englischen Verhältnisse betrachtet haben, auf 
dessen Fürsprache bei der Beratung über die Sache er hoffen konnte. 
Die Ausführungen, die wir oben anlässlich der Angaben von Mat
thæus gegen ihn zu begründen versuchten, dürfen durch diese Nach
richt eine Stütze erhalten. Über den Verlauf der Beratung im Kon
sistorium erfahren wir weiter nichts, sicher ist aber, dass Grosseteste 
keinen nennenswerten Erfolg gehabt hat.

*) Mit Hugo von S. Sabina war Grosseteste früher in Verbindung gewesen; 
so hatte er 1245 um seine Fürsprache beim Papste in einer kirchlichen Ange
legenheit Englands gebeten. Roberti Grosseteste . . . Epistolae n. 115. Wahr
scheinlich hatten Wilhelm und Grosseteste während des englischen Aufenthalts 
des ersteren Beziehungen zueinander angeknüpft.

2) Finke, Papsturkunden n. 516. Für das Kloster Gokirche. Wilhelm er
scheint an erster Stelle der Unterschriften und als einziger Kardinalbischof.

3) A: ein Privileg für das Kloster Herzebrock, Finke, a. a. O. n. 518. 
B:ein Privileg für das Kloster Rüti, UB. der Stadt Zürich 11 n. 783. — In beiden 
Bullen erscheint der Name Wilhelms an erster Stelle.

4) Strehlke, Regesten S. 133.
6) Berger 5076.
e) Strehlke, Regesten S. 133.
7) Siehe vorige Seile Note 2, und dieser Seite Noten 2 und 3.

Die eben erwähnte Nachricht über Wilhelm von Sabina und Ro
bert Grosseteste ist die einzige, welche die Reihe der Privilegienunter- 
schriften des Kardinals von Sabina unterbricht. Solchen begegnen 
wir dann noch an den folgenden Tagen: dem 29. Juni 1250,* 2) dem 
8. Juli3) (zwei Stück), dem 13. Oktober,4) dem 17.5) und dem 19. 
Februar6) 1251. Hiermit hören diese einfachen Zeugnisse auf. Sie 
sagen ja nicht viel; nur sei bemerkt, dass Wilhelm ein paar Mal als 
Dekan des heiligen Kollegs fungiert zu haben scheint.7) Auch ist aus 
den Unterschriften zu ersehen, dass zu dieser Zeit nur 6—8 Kardi
nale an der Kurie anwesend waren, weshalb die Arbeitsbürde für diese 
um so grösser geworden sein muss.
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Was die allgemeine Tätigkeit Wilhelms von Sabina in diesen 
Jahren betrifft, so können wir, ganz wie für die Zeit von 1244—1246, 
behaupten, dass er vor allem als Expert für die Verhältnisse des Nor
dens verwendet worden ist. Es liegt aber in der Natur der Sache, dass 
wir äusserst wenig direkte Nachrichten über seine diesbezügliche 
Mitwirkung besitzen. Äusser der bald zu besprechenden Tätigkeit 
Wilhelms zur Beilegung der Streitigkeiten zwischen dem Erzbischof 
Albert von Preussen-Livland und dem Deutschritterorden zeugen 
nur zwei Vidimierungen, die er über Urkunden in nordischen 
Angelegenheiten ausgestellt hat,1) von dem Interesse, das er immer 
für die Länder und Orte hatte, mit denen er während seiner Lega
tionen in Berührung getreten war.

1) Sie finden sich in dem Staatsarchiv zu Lübeck, je ein Vidimus der 
Bullen vom 4. und 5. November 1249 (gedr. UB. der Stadt Lübeck 1 n. 148 
und 150), von denen die erstere dem Bischof und Propst zu Ratzeburg befiehlt, 
die Freilassung einiger von den Rügischen Fürsten Wizlav I. und Jaromar II. 
gefangen gehaltenen Kreuzfahrer aus Lübeck zu bewirken, die zweite hinwie
derum an den Erzbischof von Bremen und den Bischof von Schwerin mit der 
Aufforderung gerichtet war, die Streitigkeiten zwischen dem König von 
Dänemark und der Stadt Lübeck beizulegen. — Die Existenz der Vidimationen 
hat mir das Staatsarchiv zu Lübeck gütigst mitgeteilt.

2) LUB. I n. 202. Pr. UB. I n. 217.
3) Uber die jetzt zu schildernden Ereignisse, auf welche wir nicht genauer 

eingehen werden, s. Ewald, a. a. O. II 284—299, Schwartz, a. a. O. S. 58—71 
und Reh, Das Verhältnis (2. Kap. Diss.) S. 23—37.
26 — Soc. Scient. Fenn.. Comm Hum. Lilt. II. 5.

Oben wurde schon erwähnt, dass, bald nachdem Albert Suerbeer 
zum Erzbischof und Legaten für die Missionsländer an der südöst
lichen Küste der Ostsee ernannt worden war, Zwistigkeiten zwischen 
ihm und dem Deutschen Orden zum Ausbruch kamen. Diese hatten 
sich zur Zeit der skandinavischen Legation Wilhelms von Sabina der
art zugespitzt, dass die Bischöfe von Kulm, Pomesanien und Ermland 
sowie der Markgraf Otto von Brandenburg sich veranlasst sahen, sich 
um einen Ausgleich zu bemühen. Am 10. Januar 1249 kam dann auch 
ein Vergleich zustande, in dem die Streitigkeiten beigelegt wurden. 
Die Parteien vergaben einander alles verübte Unrecht und alle zu
gefügten Schäden.1 2) Lange dauerten jedoch die guten Beziehungen 
zwischen den Kontrahenten nicht. Schon im Juli 1249 war man be
müht, neue Verhandlungen zwischen ihnen herbeizuführen. Erz
bischof Albert stellte sich jedoch nicht zu dem schon anberaumten 
Termin ein.3) Dies sein Verhalten veranlasste den Landmeister von 
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Preussen, Dietrich von Gröningen, sich an die Kurie zu begeben, um 
sich dort Recht zu verschaffen. Papst Innocenz IV. willfahrte auch 
insofern seinem Gesuch, als er die Sache in die Hand nahm und 
beide Teile bis Ostern 1250 vor sich zitierte. Sogleich beauftragte 
er den Abt von Buch (in der Diözese Meissen), den Erzbischof Albert 
zu ermahnen, er solle von allen dem Orden nachteiligen Schritten 
Abstand nehmen, und liess an den Bischof Heidenreich von Kulm 
die Vollmacht ergehen, er solle alle Bedränger des Ordens sofort mit 
dem Banne bestrafen. Die Mission Dietrichs von Gröningen führte 
somit gleich zu einer erheblichen Schwächung der Autorität Albert 
Suerbeers. Die Rolle Wilhelms von Sabina dürfte sich hierbei sehr 
aktiv gestaltet haben, denn wie wir sehen werden, griff er bald ent
schieden zugunsten des Ordens in den Streit ein.

Der Prozess an der Kurie zu Ostern (27. März) 1250 führte keine 
unmittelbare Entscheidung herbei. Jedoch müssen dabei, oder wenig 
später, einige Albert Suerbeer belastende Umstände zu Tage getreten 
sein, denn genau ein halbes Jahr später beraubte Innocenz IV. ihn 
seiner Legatenwürde und verbot ihm zugleich, Bischöfe einzusetzen 
und zu weihen.1) Die endgültige Entscheidung wurde dann den 
Kardinalbischöfen Peter von Albano und Wilhelm von Sabina sowie 
dem Kardinalpriester Johann von St. Laurentius in Lucina übertra
gen.

1) LUB. I n. 214, Pr. UB. I n. 236, dat. 27. Sept. 1250.
2) Pr. UB. 1 n. 238. Oben S.
3) Pr. UB. I n. 239. Oben S.

Einen ersten Einblick in die Gegenstände des Streites gewinnen 
wir aus den zwei Interpretationen früherer Verfügungen, die Wilhelm 
von Sabina am 21. Februar 1251 publizierte. Es waren die schon 
erwähnten Erklärungen, dass unter den zeitlichen Einkünften, die 
dem Deutschorden in Preussen zugesprochen waren, auch die Zehnten 
mit einbegriffen sein sollten,1 2) sowie dass Kurland staatsrechtlich zu 
Preussen gehöre, weshalb der Orden in jenem Lande auch zwei Drittel 
mit allen Einkünften erhalten sollte.3) Wir schliessen hieraus, dass 
Erzbischof Albert, denn um keinen andern kann es sich handeln, 
diese Verordnungen Wilhelms angefochten hatte, und begreifen somit 
zugleich, dass dieser, als er zum Richter ernannt worden war, die 
Rechte des Ordens wahren sollte.

Nach den erwähnten Erläuterungen Wilhelms schritten die 
Schiedsrichter zum endgültigen Urteil, das drei Tage später, am 24.
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Februar, erfolgte.1) Dasselbe, das unter dem Namen einer »amicabilis 
compositio» ging, enthielt die folgenden Bestimmungen: Beide Par
teien vergeben einander aufrichtig alles angetane Unrecht. Der 
Erzbischof verpflichtet sich, — abgesehen von dem allgemeinen Ver
sprechen, dem Orden nicht zu schaden, sondern ihm im Gegenteil 
förderlich zu sein2) — den Ordensrittern die Erhebung der Gelder zur 
Ablösung der Kreuzzugsgelübde gemäss den päpstlichen Privilegien 
zu gestatten und nicht mehr die den Rittern vom apostolischen Stuhl 
gewährten Freiheiten anzufechten; besonders wird hier festgestellt, 
dass Albert nicht die Statuten, die Wilhelm von Sabina als Legat von 
Preussen und Livland erlassen hatte, sei es durch Interpretation, sei 
es in anderer Weise,3) beeinträchtigen sollte; dabei erkennt der Erz
bischof auch ausdrücklich dem Orden den Besitz von zwei Dritteln 
von Kurland und Preussen zu, mit den zugehörigen Einkünften, be
sonders den Zehnten. Endlich verspricht er, weder mit Christen 
noch mit Heiden ein Bündnis gegen den Orden zu schliessen.

Der Deutschorden verpflichtet sich seinerseits, die dem Erzbi
schöfe verliehenen päpstlichen Privilegien ausserhalb Preussens und 
Kurlands unangetastet zu lassen; in seiner ganzen Provinz dürfe aber 
der Erzbischof seine erzbischöfliche Jurisdiktion frei ausüben. Fer
ner sollen die Ritter den Erzbischof gebührend ehren und keine von 
ihm Gebannten in ihren Schutz nehmen.

Der Vergleich wurde bezeichnenderweise durch eine Verfügung 
betreffs der zum Christentume übertretenden Heiden abgeschlossen: 
der Erzbischof soll zusammen mit den Bischöfen und dem Orden die 
Heiden, die sich bekehren wollen, unter erträglichen und ehrenvollen 
Bedingungen aufnehmen und, wenn der erstere nicht zugegen sein 
könne, so soll der Orden einen seinerSuffraganbischöfe dazu auffordern.

Am 9. März bestätigte Innocenz IV. diesen Vergleich4) und beauf
tragte an demselben Tage den Bischof von Olmütz, für die Aufrechter
haltung desselben zu sorgen.5)

i) LUB. I n. 218. Pr. UB. I n. 240.
2) Ausführlicher über den Vertrag bei Ewald, a. a. O. II 294 f. und 

Schwartz, a. a. O. S. 61 ff.
3) Pr. UB. I n. 240: omnia ea rata habendo, quecunque per ven.patrem 

G. Sabinensem, quondam Mutinensem episcopum, tunc in supradictis partibus 
apost. sedis legatum, per interpretationem vel quocunque alio modo ordinata 
existunt.

4) Pr. UB. I n. 243.
6) Pr. UB. I n. 244.
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Der Vergleich war ganz unzweideutig so ungünstig für den Erz
bischof ausgefallen, dass unsere Bezeichnung desselben als ein Urteil 
berechtigt sein mag. Wilhelm von Sabina muss einen grossen Ein
fluss darauf ausgeübt haben. Es scheint aber auch, dass die Haupt
schuld auf der Seite Albert Suerbeers zu finden ist. Denn die Bestim
mung z. B., dass der Erzbischof kein Bündnis mit Heiden schliessen 
durfte, deutet darauf, dass er etwas in der Art getan hatte. Wahrlich 
ein beredtes Zeugnis für die Erbitterung, mit welcher die Gegner ein
ander befehdet hatten.1)

l) Vgl. Schwartz, a. a. O. S. 63.
2) LUB. I n. 219.

Der Streit war also beendigt, und da die Kurie sich dem Deut
schen Orden so freundlich gezeigt hatte, und da Erzbischof Albert 
ausserdem nicht mehr die Macht eines Legaten besass, konnte erwar
tet werden, dass der Frieden leichter als vorher gewahrt werden 
würde. Nun begegnet uns aber die interessante Tatsache, dass die 
Schiedsrichter sich nicht mit der Beendigung des Streites zwischen 
Erzbischof und Orden begnügten, sondern sich daran machten, andere 
Dinge, die vielleicht zukünftige Streitigkeiten herbeiführen konnten, 
zu regeln. Eine solche Gründlichkeit war ja in hohem Grade Wilhelm 
von Piemont eigen, weshalb wir nicht daran zu zweifeln brauchen, 
dass gerade er diese Erweiterung der Aufgaben der Schiedsrichter 
veranlasst hat. Sie bezog sich auf die Verhältnisse Kurlands und 
Semgallens.

Wie angedeutet wurde, muss Albert Suerbeer auch in Kurland die 
Rechte des Ordens angefochten haben, und da der Erzbischof auch 
noch keinen festen Sitz hatte, erwirkten sich die drei Kardinale eine 
mündliche Vollmacht vom Papste, zur Ordnung dieser Angelegenhei
ten schreiten zu dürfen. Am 3. März 1251 erliessen sie die folgenden 
Bestimmungen:l 2) das Bistum Semgallen wurde aufgehoben und mit 
der Diözese Riga zusammengeschlagen, wobei jedoch das Drittel, das 
der Deutschorden besessen hatte, ihm auch zukünftig gehören sollte. 
Da Semgallen somit nicht weiter einen eigenen Bischof besitzen sollte, 
wurde eine Translation des Bischofs Heinrich von Semgallen auf den 
vakanten Bischofsstuhl Kurlands vorgenommen. Nach ein paar 
Verfügungen zugunsten des rigaschen Domkapitels und des neuen 
Bischofs von Kurland wurde verordnet, dass die Stadt Riga von nun 
an erzbischöflicher Sitz sein sollte; Albert Suerbeer wurde das Bistum 
Riga als Erzstift in Aussicht gestellt, und er sollte dasselbe sofort er
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halten, wenn Bischof Nikolaus darauf verzichten und sich auf eine 
andere Diözese transferieren lassen würde; andernfalls erst nach dem 
Tode des Bischofs.

Alle an diesen Bestimmungen interessierten Personen genehmig
ten sie sogleich entweder persönlich1) oder durch Prokuratoren; am 
14. März wurden sie vom Papst Innocenz bestätigt* 2) und dem 
Bischof von Ösel zur Aufrechterhaltung übersandt.3)

*) Erzbischof Albert und Landmeister Dietrich von Gröningen waren 
in Lyon anwesend.

2) LUB. I n. 222.
3) LUB. I n. 223.
4) A. a. O. S. 67 und öfters.

In der Urkunde wird nicht ausdrücklich gesagt, dass der Bischof 
von Biga auf seine Besitzungen in Kurland verzichtet hätte, dies ist 
jedoch, wie Schwartz gezeigt hat,4) äusserst wahrscheinlich; statt 
dessen erhielt er die grosse Diözese Semgallen, deren Gebiet freilich 
zum grössten Teil noch heidnisch war. Der Orden erhielt, wenn dies 
richtig ist, jetzt die erstrebten zwei Drittel von ganz Kurland, der 
ehemalige Bischof von Semgallen eine Diözese, in der er wirklich etwas 
ausrichten konnte, und schliesslich Erzbischof Albert einen festen 
Sitz, wobei zugleich der Wunsch des Ordens, dass das Erzstift 
nicht nach Preussen verlegt werden sollte, respektiert worden war. 
Allerdings erhielt Albert die Diözese Biga als Erzstift erst nach dem 
Tode Nikolaus’, da dieser nicht auf sein Bistum verzichten wollte.

Wir finden also, dass die Kardinale äusserst geschickt und gerecht 
gehandelt hatten: alle Teile waren befriedigt und die Verhältnisse in 
einer Weise geregelt worden, die ganz anders als vorher eine ruhige 
innere Entwicklung Livlands, Kurlands und Preussens zu verbürgen 
schien.

Die eben erwähnten Verfügungen sind die letzten, an welchen 
Wilhelm von Sabina sich nachweislich beteiligt hat. Sie bedeuten 
aber auch einen würdigen Abschluss seines Lebenswerkes. Durch sie 
war tatsächlich die Organisation der Kirche in den ost baltischen Län
dern zum Abschluss gelangt und der Grund gelegt worden, auf dem 
weiter gebaut werden konnte; durch sie waren die gegenseitigen Ver
hältnisse der Machthaber dieser Länder so gut geordnet worden, wie 
dies nur möglich war. Dass in der Folgezeit Frieden und einträchtige 
Arbeit so selten in Livland geherrscht haben, daran hat der Kardinal 
von Sabina keine Schuld, denn die Ursachen hierzu gehen auf Verhält- 
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nisse zurück, die er nicht ändern konnte. Der Wert der unermüd
lichen Tätigkeit Wilhelms für die Herbeiführung friedlicher Verhält
nisse und einträchtiger Arbeit zugunsten der Entwicklung Alt-Livlands 
muss jedenfalls hoch eingeschätzt werden.

Als Innocenz IV. am 19. April 1251 Lyon verliess, um sich jetzt, 
wo sein gewaltiger Gegner Friedrich II. nicht mehr am Leben war, 
wieder nach der »ewigen Stadt» zu begeben, folgte ihm sein treuer 
Wilhelm nicht: er weilte nicht mehr unter den Lebenden. Am 14. 
März dagegen war er noch nicht tot, da seinem Namen in den päpst
lichen Schreiben von diesem Tage nicht die Worte bone memorie bei
gefügt worden sind; deshalb können wir die alte Tradition des Kart
häuserordens, dass Wilhelm am 31. März 1251 gestorben ist, als be
rechtigt ansehen1).

1) BFW. 10171 b. Strehlke, Regesten S. 134, Le Vasseur, Ephemerides 
I 431. Eggs, Purpura docta I 173, fügt der bald anzuführenden Grabschrift, 
die sich bei anderen Autoren findet, noch die folgende Zeile zu: Qui obiit anno 
a Christo nato 1251. Prid. Kal. Aprilis. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, 
dass dies nicht in der Schrift gestanden hat, sondern dass Eggs es aus anderer 
Quelle hat.

2) Chron. Majora V 230. Von ihm haben Raynald und Suhrn, a. a. O. X 
198, abgedruckt.

3) cum quadam nocte sanus et incolumis in stratu suo dormiret, vidit in 
visione nocturna, quod Otto cardinalis, qui paulo ante obierat, sedit in quodam 
concilio generali populoso nimis, et cum supervenisset Willelmus, nec aliquis 
ei assurrexisset nec daret locum sessionis, solus Otto assurgens ei palam dixit 
ipsi, »Amice, ascende superius, locum tibi sessuro reservavi.»

4) Vitæ fratrum S. 334.

Zeitgenossen Wilhelms wissen von ein paar Ereignissen zu berich
ten, die sich unmittelbar vor seinem Tode ereignet hätten. Eine Er
zählung handelt von einer Traumerscheinung, die Wilhelm seinen 
nahe bevorstehenden Tod verkündet hätte; sie ist uns in verschiedenen 
Varianten erhalten. Matthaeus von Paris berichtet,1 2) dass, als Wilhelm 
eine Nacht ganz gesund in seinem Bett schlief, er plötzlich in einer 
Vision seinen vor kurzer Zeit verstorbenen Freund, Kardinal Otto, 
in einer grossen Versammlung von Menschen sitzen sah, und da 
Wilhelm daselbst eintrat, stand niemand auf, um ihm einen Sitzplatz 
anzubieten, äusser Otto, der vor allen Leuten Wilhelm zurief: »Freund, 
steig’ höher, ich habe dir hier einen Platz reserviert.»3) Gerard von 
Fracheto erzählt wiederum das Ereignis folgendermassen:4) als die 
Kurie ihre Abreise nach Genua vorbereitete, war Wilhelm eine Nacht 
im Schlafe darüber besorgt, wie man Quartier in Genua erhalten solle; 
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da erschien plötzlich Kardinal Otto vor ihm und ermahnte ihn, seine 
Sorge aufzugeben, denn er würde Quartier mit Otto zusammen in 
Lyon haben.1)

*) cum . . . curia se pararet, ut dicebatur, ad eundum Januam, secundus 
(Wilhelmus) qui fuerat amicissimus illius defuncti (Ottonis), in somnis erat 
sollicitus, ut sibi videbatur, de habendo hospitium apud Januam. Et ecce pri
mus apparens ei, dicebat: »Domine Guillelme, ne sitis sollicitus de hospitio 
apud Januam, quia hic habebitis hospitium mecum.» — Eine andere Variante 
der Chronik Gerards hat eine kürzere Fassung der Episode. Siehe Mon. Ord. 
Præd. Historica I 333, prior redactio.

2) Matthæus, а. а. О.
3) Gerard, a. a. О.: Acciderat autem paucis ante diebus quod, cum super 

sepulchri sui locum, in consecratione ecclesiae fratrum, ipse deberet consecrare, 
crucem quae erat ibi, et ungendo diceret secundum ordinarium, »Consecretur 
hoc templum», dicebat »Consecretur hoc sepulchrum»; et sub illa cruce est 
sepulchrum suum. — Die andere Variante der Chronik Gerards gibt an, dass 
Wilhelm »iuxta crucem sinistram» der genannten Kirche begraben sei. Im 
übrigen bietet sie nur unwichtige Abweichungen.

Die beiden Chronisten stimmen dann darin überein, dass sie 
beide Wilhelm den Traum dem Papste und den Kardinalen erzählen 
lassen. Matthæus, der ausführlicher ist, sagt, Wilhelm sei durch den 
Traum sehr erregt worden und überzeugt, er werde binnen drei Ta
gen sterben; er sei dann zum Papste gegangen und habe folgendes 
geäussert: »Gott befohlen, mein Vater. Gott ruft mich aus diesem 
Leben»; in derselben Weise hätte er sich von allen Kardinalen und 
seinen Freunden verabschiedet, wonach er in sehr frommer Stim
mung zu seinem Quartier zurückgekehrt sei. Und alle hätten sich 
hierüber verwundert, ja hätten über ihn gelacht, indem sie meinten, er 
werde alt und sei verrückt geworden, da sie ihn körperlich vollkom
men gesund sahen. »Wilhelm selbst aber verliess, nachdem er in sei
nem Hause sorgfältig alles geordnet hatte, was geordnet werden 
sollte, und vielen Leuten die Vision bekanntgemacht hatte, durch 
einen lobenswerten Tod am folgenden Tage diese Welt.»* 2)

Die zweite Erzählung findet sich nur bei Gerard von Fracheto; 
darin wird berichtet, dass Wilhelm einige Tage vor seinem Tode der 
Weihe der Dominikanerkirche zu Lyon beigewohnt habe, wobei er 
ein Kreuz in derselben konsekrierte. Dabei habe er jedoch statt 
»consecretur hoc templum» in Zerstreuung die Worte »consecretur hoc 
sepulchrum» geäussert. Unter diesem Kreuz hätte man dann Wilhelm 
das Grab bereitet.3) In derselben Kirche ruhte vor ihm sein Freund 
Otto. . • .
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So umgaben die Umstände bei dem Tode Wilhelms ihn mit einem 
Nimbus der Heiligkeit, den sowohl Gerard von Fracheto wie Mat
thaeus von Paris,1) der ihm früher nicht böswillige Worte erspart hatte, 
wie manche spätere Chronisten- hervorheben.

Auf seinem Grab soll man die folgende Inschrift haben lesen 
können:2)

Ніс iacet
Zelantissimus praedicator atque 
Laudator nominis Jesu Christi; 
Assertor fidei et totius veritatis;
Vir permagnae sanctitatis et 
Ornamentis pietatis, Pater venerabilis, 
Guillelmus, Sabinus Episcopus Cardinalis.

Sicher ist, dass diese Grabschrift wahre Worte enthält. Ob sie auch 
ursprünglich ist, scheint unsicher; schon am Ende des 16. Jahrhun
derts oder zu Anfang des folgenden konnte Wilhelms Grab in der 
Dominikanerkirche zu Lyon nicht mehr aufgefunden werden.3)

Ein arbeitsames und langes Leben war mit demjenigen Wilhelms 
erloschen. Dass Wilhelm ein hohes Alter erreicht haben muss, er
hellt sowohl aus den Aussprüchen seiner Mitbrüder, dass er »alt 
werde und verrückt sei» als auch daraus, dass er schon 1246 sich 
selbst als am Lebensende angelangt bezeichnete.

Wir haben die Schilderung der Lebensschicksale Wilhelms von 
Piemont beendigt, und es empfiehlt sich, einen Rückblick über 
seinen Charakter und sein Lebenswerk zu werfen.

q Gerard, a. a. O. S. 333: vir sanctus et miri in Ihesum Christum fervoris. 
Matthæus, a. a. О.: vir quidem sanctus. Vgl. unten die Grabschrift Wilhelms.

2) Das früheste Werk, in dem ich dieselbe habe auffinden können, ist Sillin- 
gardus, Catalogus (1606) S. 93; er hat sie aber aus früheren Autoren übernom
men: »Sepultus est in ecclesia Fratrum prædicatorum cum eiusmodi, ut ferunt, 
elogio:».

3) Sillingardus liefert nämlich die folgende interessante Nachricht, a. a. O.: 
»Sed cum ego essem Lugduni Nuncius Clementis Octavi apud Henricum Quar
tum Galliae Regem, omnem adhibui diligentiam, ut invenirem dicti Episcopi 
sepulchrum apud dictos fratres praedicatores, et nihil unquam invenire potui.» 
Diese Nachsuche muss in der Zeit von 1594 (als Heinrich IV. gekrönt war) — 
1605 (Tod Clemens’ VIII.) vorgenommen worden sein.
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Der Grundzug seines Charakters ist eine tiefe Religiosität, die 
sich zuerst als Sehnsucht nach Zurückgezogenheit äusserte und ihn 
zum Karthäusermönch machte; später wandten sich die Auswirkun
gen von Wilhelms Glaubensstärke mehr nach auswärts, aber auch 
gegen das Ende seines Lebens war er ernsthaft um die Seligkeit sei
ner Seele besorgt und sehnte sich demutsvoll danach, in frommer 
Einsamkeit sich zum ewigen Leben vorzubereiten. Wir haben oben 
zahlreiche Äusserungen der Frömmigkeit Wilhelms von Piemont 
angetroffen, so z. B. seine Sorge um die Rettung der Heiden von der 
Verdammnis, seine Anhänglichkeit an die Dominikaner und sein 
Streben, überall Frieden und Aussöhnung herzustellen;1) dass Wil
helms Zeitgenossen einen tiefen Eindruck von seiner frommen Per
sönlichkeit erfuhren, geht nicht nur aus manchem päpstlichen Brief 
hervor, sondern auch aus den eben erwähnten Chronikenaussagen 
über seine Heiligkeit.

In der eben gezeichneten Art der Religiosität unterscheidet sich 
allerdings Wilhelm nicht nennenswert von dem grossen Haufen der 
Geistlichen seiner Zeit; uns ist jedoch eine Nachricht überliefert, die 
eine Seite seiner Gläubigkeit in eine interessante Beleuchtung rückt. 
Sie bezieht sich auf sein Verhältnis zu Wundern und Heiligen. Bar
tholomæus von Trient berichtet anlässlich der Translationsfeier des 
heiligen Dominikus zu Bologna bei der Aufzählung der Teilnehmer 
an der Feier über Wilhelm, dass er ein Mann sei, »der wie Thomas 
nicht an Wunder glaubte», der aber später, wie Bartholomæus selbst 
gehört habe, »Zeugnis von der Wahrheit» abgelegt habe.2) Diese 
Mitteilungen sind durchaus aufsehenerregend. Dass die Angaben in 
der Hauptsache richtig sind, darf nicht bezweifelt werden; die erstere 
hebt der Chronist als eine besonders bemerkenswerte Tatsache her
vor, vielleicht, weil er es merkwürdig fand, dass der Modeneser Bi
schof einer Vorbereitung zur Heiligsprechung doch beigewohnt hatte, 
obgleich er »ungläubig» gewesen sei!3) Vielleicht haben nun aber die

*) Urkundliche Zeugnisse von Wilhelms Nächstenliebe u. a. in LUB. VI 
n. 2717, Büsching, Urkk. d. Klosters Leubus n. 66 und Reg. Vat. Hon. lib. 
8, ep. 279, fol. 161 (über Wilhelm und die Paviabürger), von seiner Frömmig
keit im allgemeinen in LUB. I n. 132.

2) Acta Sanctorum, Aug. Tom. I 523: dominus Wilhielmus, tunc Mutinen
sis, qui est Sabinensis Cardinalis episcopus, vir quasi Thomas miraculorum in
credulus, qui tamen postea, sicut ipse audivi, testimonium perhibuit veritati.

3) Bartholomæus, der selbst der Translationsfeier beiwohnte, nennt keinen 
der anderen anwesenden Bischöfe mit Namen, noch erzählt er etwas von ihnen.
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Worte des Chronisten nur besagen sollen, dass Wilhelm von Modena 
nicht schlechtweg alle Wundergeschichten geglaubt habe, die ihm 
erzählt wurden, und dass er sich also nicht prinzipiell ablehnend ge
gen die Möglichkeit von Wundern verhalten hat. Wir wissen z. B., 
dass zwischen Dominikanern und Franziskanern eine gegenseitige 
Skepsis gegenüber den Wundern der Ordensmitglieder herrschte.1) 
Eine derartige, mildere Form der Ungläubigkeit Wilhelms wäre weit 
erklärlicher als die absolute Verneinung in einer Zeit, die wie das 
13. Jahrhundert in so hohem Grade von Wundergeschichten und 
Heiligenlegenden beherrscht wurde. Der Schluss, den wir jedenfalls 
aus dem Angegebenen ziehen können, ist der, dass Wilhelm eine ge
sunde Urteilsfähigkeit besass, eine Fähigkeit, die ihn gerade zu dem 
grossen Diplomaten und Staatsmann, der er war, gemacht hat.

!) Vgl. Sutter, a. a. O. S. 84 Note 1.
2) Salimbene, a. a. O. S. 72: quem (Guilielmum) predicantem et officium 

facientem in parasceve vidi in ecclesia fratrum Minorum apud Lugdunum, 
quando papa Innocentius et curia erat ibi. Iste ergo, quia amicus Predicato- 
rum erat, sollicitavit eos dicens: »Ex quo fratres Minores habent unum sanc
tum, faciatis et vog, ut alium habeatis, etiam si deberetis ipsum de paleis 
fabricare.»

Bartholomæus von Trient fügte hinzu, dass Bischof Wilhelm später 
»die Wahrheit» bezeugt, d. h. an Wunder geglaubt habe. Obwohl diese 
Angabe ebensowenig wie die frühere wahrscheinlich nicht in vollem 
Umfange gutgeheissen werden kann, wird sie durch den erwähnten 
Bericht des Thomas von Chantimpré gestützt, gemäss welchem Wil
helm tatsächlich einmal von einem Mirakel Zeugnis abgelegt hat, als 
er Johann von Vicenza vor dem Papste verteidigte. Hier sei noch be
merkt, dass Wilhelm sich wohl skeptisch gegen Mirakel verhalten 
und doch die Heiligsprechung von Personen befürwortet haben kann, 
die er für besonders edel ansah. Denn er muss ja eingesehen haben, 
welch grosse Bedeutung die Existenz von Heiligen als mahnende 
Vorbilder und anbetungswürdige Wesen hatte. So konnte er denn 
später einmal die köstliche Ermahnung an die Lyoner Dominikaner 
richten: »Da die Minoriterbrüder einen Heiligen haben, sorgt auch 
Ihr dafür, dass Ihr einen anderen habt, selbst wenn Ihr ihn aus Pfäh
len zimmern müsstet.»* 2) Die Worte gehören nun der plastischen und 
ausdrucksvollen Sprache Salimbenes an und entsprechen sicher nicht 
gerade dem von Wilhelm Geäusserten; dem Sinne nach aber dürfte 
die Meinung Wilhelms, dass die Dominikaner um jeden Preis ebenso 
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viele Heilige wie die Franziskaner haben müssten, richtig wiederge
geben sein.

Der nach aussen hin gerichtete Glaubenseifer, der Dominikaner
geist, der dem späteren Teil von Wilhelms Leben seinen Stempel auf
drückte, kam der Mission im Nordosten zugute. Nichts anderes als 
ein starker Idealismus kann der Zielbewusstheit und Ausdauer zu 
Grunde liegen, mit denen Wilhelm für die Rettung der Heiden arbei
tete; ihretwegen verzichtete er auf sein italienisches Bistum, um sich 
gänzlich der Verkündigung der Botschaft Christi unter ihnen und 
ihrer dauernden Einverleibung in die römische Kirche widmen zu 
können.

Mit diesem Idealismus war eine feste Moral verknüpft; besonders 
seine Gerechtigkeit und Gewissenhaftigkeit sind hervorstechende 
Eigenschaften.1) Besser als von den zahlreichen päpstlichen Bullen,1 2) 
die Wilhelms tugendhafte Charakterzüge erwähnen, die aber gewöhn
lich in Empfehlungsschreiben erscheinen, wird seine moralische 
Unanfechtbarkeit u. a. durch die Tatsache bewiesen, dass er, so weit 
man weiss, nie ein ungerechtes Urteil gesprochen hat sowie dadurch, 
dass die Bewohner Preussens ihn mit aller Macht als Legaten zu
rückzubekommen. suchten. Im Laufe der Darstellung trafen wir 
allerdings ein paar Quellenstellen an, die entweder eine persönliche 
Habsucht Wilhelms erwähnen,3) oder möglicherweise es zulässig 
machen, auf eine solche zu schliessen.4) Der ersten sprachen wir 
schon jeden Wert ab; bezüglich der beiden letzteren ist zu bemerken, 
dass sie wohl auf Kleinlichkeit des Bischofs deuten, nicht aber als 
Zeichen der Habsucht aufgefasst werden können, weil sie allzu 
unbedeutende Ereignisse erwähnen. Hätte sich Wilhelm nicht »der 
den Römern angeborenen Habsucht» enthalten können, so ist es 
unerklärlich, warum er sein Bistum verliess, denn die Legationen im 
Norden machten ihn gewiss nicht reich.

1) Urkundliche Zeugnisse u. a. in Pressütti 4625 (Reg. Vat. Hon. lib. 8, 
ep. 155, fol. 133), Hildebrand, Livonica Anh. n. 12 und oben S. 320.

2) Äusser den Bezeichneten noch u. a. LUB. I n. 69, Auvray 666, Pr. UB. 
I n. 157, DN. I n. 30—32.

3) Matth. Paris., Chron. IV 626.
4) Die während Wilhelms Amtszeit in Modena vorgekommenen Zerwürf

nisse über das Paradepferd und die sieben Konvivienl

Eine Seite von Wilhelms Charakter bezeichnet seine Gründlich
keit und Sorgfalt; ehe er eine Entscheidung traf, untersuchte er ge- 
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паи den Streit, und er gab sich immer Mühe, um die Vereinbarungen, 
die er zustandebrachte, so dauerhaft wie möglich zu machen. In die
ser Erscheinung äussert sich auch eine Vorsicht, die ihm wohl von 
Natur eigen war, aber auch während seiner Dienstzeit in der Kurie 
kräftig entwickelt worden sein muss.

Äusser durch die genannten Eigenschaften finden wir das Wesen 
Wilhelms von Piemont durch Energie, Zielbewusstheit, Tatkraft 
und Sinn für Realitäten gekennzeichnet. Diese Charakterzüge sind 
ja ganz anderer Art als die früher erwähnten, weshalb auch die bei
den Komplexe von Eigenschaften sich selten in derselben Person ver
einigen. Wenn es geschieht, dann haben wir auch grosse Männer vor 
uns. Aus dieser Vereinigung von Idealismus und Realismus, von 
Demut und Leistungsfähigkeit rührt der ausserordentliche Erfolg her, 
der Wilhelm bei den meisten seiner Unternehmungen zu Teil wurde.

Die dargelegten, in Wilhelm vereinten Eigenschaften, in Verbin
dung mit der Ausbildung, die er erst als Mönch und durch theologische 
Studien, dann an der Kurie und auf dem Bischofsstuhl erhielt, mach
ten ihn zu dem Staatsmann und Diplomaten, dessen Lebenswerk 
wir kennen gelernt haben. Wir wissen, dass Wilhelm selbst bewusst 
daran gearbeitet hat, seine diplomatische Gewandtheit zu entwickeln. 
Das Prinzip, »durch das Streben nach frommer Umgangsweise den 
Menschen angenehm zu werden»1), ist sicher seinen Zielen nützlich ge
wesen; sein Streben hinwiederum, bei Entscheidungen lieber dem 
Prinzip der Rilligkeit zu folgen, als gemäss der vollen Schärfe des 
Gesetzes zu handeln, und seine Versuche, immer erst die Eintracht 
der Parteien herbeizuführen, ehe er ein Urteil sprach,2) zeigen eben
falls, wie sehr die Rolle eines Vermittlers ihm im Blute steckte.

Wir können wahrnehmen, dass Wilhelms Urteilsfähigkeit sich 
im Laufe seiner Legationen entwickelte.3) So war er z. B. noch wäh
rend der ersten Legation in dem Masse von der Idee der alles beschat
tenden Macht Roms beseelt, dass er auf die eigentümlichen Verhält
nisse Livlands nicht genügend Rücksicht nahm, während er gegen 
Ende seines Lebens in Schweden sehr massvoll auftrat. Er hatte ge
lernt, dass ein Legat sich in die Gewohnheiten eines Volkes versetzen 
musste, um seine Aufgaben in einer erfolgreichen Weise betreiben zu

!) DN. I n. 30.
8) Oben S. 123.
3) Wie erwähnt, schrieb Innocenz IV. dem Kardinal Wilhelm solche »ma

turitas consilii» zu (Pr. UB. I n. 158), dass er ihn nicht entbehren konnte. 
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können. In dieser Hinsicht hatte er aber auch eine grössere Er
fahrung als alle anderen Legaten seiner Zeit.

In einer anden Hinsicht können wir allerdings Wilhelm als einen 
typisch päpstlichen Staatsmann bezeichnen; er verstand es, die 
Stärke der verschiedenen Machtfaktoren richtig zu beurteilen, und 
er hatte gelernt, Rücksicht auf diese Machtverhältnisse zu nehmen. 
Dass der Legat dabei bisweilen in Kontroversen mit seinem eigenen 
Gefühl der Gerechtigkeit geriet, war unvermeidlich. Macht durfte 
zeitweilig vor Recht gehen. Hierfür konnten auch wichtige grosspoli
tische Gesichtspunkte sprechen. Wir haben gesehen, dass Wilhelm 
von Piemont staatsmännischen Weitblick in hohem Masse besass. 
Er besass die Fähigkeit, die Richtlinien der zukünftigen Entwicklung 
eines Staates zu ziehen; demgemäss lenkte er dann mit Kraft die Ge
schicke desselben, wobei immer das Wohl der Kirche einer seiner 
Leitsterne gewesen ist.

Das Angeführte dürfte die Vielseitigkeit Wilhelms dargelegt ha- 
haben; vielseitig, weitblickend, von der besten Humanität, die seine 
Zeit aufweisen konnte, erfüllt, dieser Eindruck bleibt als Ertrag eines 
Studiums seines Lebens. Die Kraftquelle, aus der er schöpfte, war 
Jesus Christus; in seinem Geiste wirkte Wilhelm von Piemont mit 
solch feuriger Ausdauer, dass es sehr verständlich ist, dass seine 
Zeitgenossen ihn folgenderweise charakterisierten:

vir sanctus et miri in Ihesum Christum fervoris.



Exkurs.

WANN IST WILHELM VON PIEMONT ZUM LEGATEN FÜR 
FINNLAND BEVOLLMÄCHTIGT GEWESEN?

Das erste Mal, als Wilhelm von Modena Legatenvollmachten er
hielt (am 31. Dezember 1224), fügte Papst Honorius III. äusser Liv
land und Preussen die folgenden Länder seiner Provinz hinzu: »Holz- 
seten, Hestonia, Semigallia, Samblandia, Curlandia, Wirllandia et in 
insulis Gulandie, Burgundomline, Huie, Gothlandie.»1) Umfasste die
ses Gebiet auch Finnland oder wenigstens ein Teil dieses Landes? 
Weil dies behauptet oder angenommen worden ist, muss die Frage 
erörtert werden. Einerseits hat man gemeint, dass die »Wirlandia»1 2) 
Finnland bezeichne.3) Dann hat J. W. Ruuth4) es für möglich gehal
ten, dass die Insel Gulandia,5) deren Name offenbar entstellt worden 
ist, mit Calandia, Kalandia, einer Küstengegend im südwestlichen 
Finnland, identisch sein solle.

1) Reg. Vat. Hon. lib. 9, ep. 129, fol. 24. Die Namen abweichend gedruckt 
in LUB. I n. 69 und Pr. UB. I n. 53.

2) So in LUB I n. 69 und Pr. UB. I n. 53 gedruckt.
3) Zimmermann, a. a. O. S. 97.
4) Suomi ja paav. legaatit S. 93.
6) Er schreibt denselben »Gulandia (Gulandia)». In den Reg. Vat. steht 

unzweideutig Gulandia.
•) FMU. I n. 1118. Neovius, Medeltidsakter S. 66 f.

Widmen wir uns erst einer Untersuchung der erstgenannten An
sicht. In den später erfolgten päpstlichen Ernennungen Balduins 
von Alna und Wilhelms von Piemont zu Legaten wird Finnland, wie 
gezeigt werden soll, als »Vinlandia» geschrieben und nicht »Finlandia», 
welches das gewöhnlichste in den Quellen dieser Zeiten ist; da die 
Ähnlichkeit zwischen Wirllandia uni Vinlandia somit sehr gross ist, 
und Finnland auch bisweilen »Winlandia» geschrieben wird,6) muss 
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genau geprüft werden, welches die Wirllandia unserer Urkunde be
zeichnet, die estnische Landschaft Wierland oder das Land Finnland.

Ein Vergleich mit den drei Legationsbullen von 1232,x) 1234* 2) und 
12443) liefert eher eine Stütze dafür, dass mit Wirllandia Finnland 
gemeint sei, denn in allen diesen Bullen werden fast dieselben Länder 
wie in der Bulle vom 31. Dezember 1224 aufgezählt, unter ihnen fin
det sich aber Finnland, während Wierland nicht vorkommt. 1232 
wird das Legationsgebiet folgenderweise bezeichnet: »Livonia, Goth- 
landia, Vinlandia, Hestonia, Semigallia, Curlandia et ceteris neophy
torum . . . provinciis.» 1234 so: »Livoniam, Prusciam, Gothlandiam, 
Vinlandiam, Estoniam, Semigalliam, Curlandiam et ceteras neophi- 
torum . . provincias.» 1244 endlich so: »Livoniam, Prusciam, terram 
Culmensem, Gotlandiam, Olandiam, Vinlandiam, Estoniam, Semi
galliam, Curlandiam ac Lettoviam et ceteras nephitorum . . . pro
vincias ac insulas.» Bei der Ernennung des Erzbischofs Albert von 
Preussen zum Legaten für die Ostseeländer am 2. April 12464) wird 
weder Finnland noch Wierland aufgezählt.

!) LUB. I n. 115.
2) LUB. I n. 132. Pr. UB. I n. 107.
a) LUB. I n. 179. Pr. UB. I n. 157.
*) LUB. I n. 189.

Es fällt in die Augen, dass die Reihenfolge der Länder Livland, 
Preussen, Gotland, Finnland, Estland, Semgallen und Kurland in 
allen drei Bullen aus der Zeit 1232—1244 dieselbe ist, während das 
Schreiben vom 31. Dez. 1224 diese Gebiete in anderer und geogra
phisch verworrener Folge bietet.

Die Namensform Wirlandia kommt in den zeitgenössischen Quel
len sehr selten vor, indem die betreffende Landschaft meistens Wi- 
ronia genannt wird. In den livländischen Urkunden aus der ersten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts habe ich die Form Wirlandia nur zweimal 
gefunden, wobei gerade die Bulle vom 31. Dezember 1224 den einen 
Fall darstellt. Auf den zweiten wird bald verwiesen werden. Hein
rich von Lettland spricht auch immer nur von Wironia. Diese Tat
sache könnte demnach ein schwerwiegendes Indiz für die Identität 
Wirllandia — Finnland in der genannten Urkunde bilden, falls nicht 
die zweite Ausnahme der Regel die Frage anders zu entscheiden 
zwänge! In seiner Urkunde vom 23. Mai 1226, in der Wilhelm von 
Modena seine Entrüstung über den Einfall Johanns von Dolen in 
Wierland Ausdruck gibt, sagt er ausdrücklich »cum essemus Wir- 
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landiæ legati.»1) Wenn wir diese Worte Wilhelms in Verbindung mit 
dem Aufzählen der Ernennungsurkunde der »Wirllandia» bringen, 
müssen wir überzeugt werden, dass Wilhelm zum Legaten für Wier- 
land und nicht für Finnland ernannt gewesen ist.

!) LUB. I n. 88.
2) Ruuth, a. a. O., nennt Kalandia »saariseutu», d. h. Inselgegend.
3) Das erste Mal, wo Kalandia urkundlich vorkommt, ist im Jahre 1332. 

FMU. 1 n. .396.

Merkwürdig und schwer erklärlich ist jedoch diese ausdrückliche 
Erwähnung Wierlands, die dann in den Legatenvollmachten nie 
wiederholt worden ist. Vielleicht rührt sie daher, dass Wierland 
kurz vorher ein dänisches Bistum geworden war, wodurch sein Name 
natürlich der Kurie bekannt gewesen sein muss. Die Erwähnung 
Samlands ist ähnlicher Art, indem auch dies nicht weiter in den 
Legationsernennungen vorkommt.

Untersuchen wir jetzt, welches Landgebiet mit der »insula Gu- 
landia» gemeint sein kann. Kann es sich wirklich hier um die finn
ländische Kalandia handeln? Wenn auch ein Verschreiben »Gu» statt 
»Ka» möglich gewesen wäre, spricht gegen diese Identität die Tat
sache, dass Kalandia nicht als eine Insel bezeichnet werden konnte.* 2) 
Mit Kalandia wurde m. W. nur das Festland in der heutigen Vemoge- 
gend südlich von Nystad bezeichnet. Ferner wissen wir nicht, ob 
Kaland schon zu Beginn der zwanziger Jahre des XIII. Jahrhunderts 
eine christianisierte Kolonie darstellte, auch nicht, ob der Name schon 
damals im Gebrauch war.3) Endlich ist es unmöglich zu ersehen, 
warum gerade Kalandia genannt werden musste, wenn die Kurie 
wirklich die Absicht gehegt hätte, auch Finnland der Legations
provinz Wilhelms von Modena zuzuschlagen; in diesem Falle wären 
die Namen Finlandia und Alandia viel natürlicher gewesen. Auf 
Grund des Angeführten kann festgestellt werden, dass Gulandia 
nichts mit Kalandia zu tun hat.

Es liege nahe zu vermuten, dass die päpstliche Kanzlei aus Ver
sehen aus der Insel Gotland zwei Inseln, Gothlandia und Gulandia, 
gemacht hat, dies ist aber nicht wahrscheinlich, denn im allgemeinen 
war man an der Kurie gut über die geographischen und politischen 
Verhältnisse des Nordens unterrichtet. Für möglich möchte ich hal
ten, dass Gulandia eine der dänischen Inseln bezeichnet; darauf 
möchte die Reihenfolge Gulandia, Bornholm, Rügen, Gotland deuten. 
Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass wir hinter dem mystischen
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Namen die Insel Öland zu sehen haben, die bei der vierten Ernen
nung Wilhelms zum Legaten aller Wahrscheinlichkeit nach unter 
den Legationsländern aufgezählt wird. Der lateinische Name Ölands 
wird im 13. Jahrhundert meistens Olandia geschrieben, wenigstens 
einmal auch OElandia,1) und da der Buchstabe 0 der päpstlichen 
Kanzlei unbekannt gewesen sein dürfte, ist es verständlich, wenn 
der Name der Insel entstellt worden wäre.

i) DS. I n. 736, 29. Dez. 1281.
2) LUB. I n. 132 (21. Febr. 1234) hat wohl Wirlandia, in Pr. UB. I n. 107 

und Auvray 1817 steht aber richtig Vinlandia.
3) LUB. I n. 118.
4) LUB. I n. 179. Pr. UB. I n. 157.
•) Ruuth, a. a. O. S. 94.

27 — Soc. Scient. Fenn., Comm. Hum. Lilt. II. 5.

Die späteren Legationsbullen für Wilhelm von Piemont sind in 
Bezug auf sein Legationsgebiet beinahe ohne Unklarheiten. In den 
Ernennungen vom 21. Februar 1234 und 15. Juli 1244 wird Vinlandia, 
d. h. Finnland, ausdrücklich aufgezählt.* 2) Etwaige Vermutungen, 
dass mit Vinlandia vielleicht doch Wierland gemeint gewesen ist, 
werden durch einen Hinweis auf die Stelle der Bulle vom 3. Februar 
1232: »episcopatuum Revaliæ, Wironiæ ac aliorum de Livonia, Vin
landia et Estonia»,3) beseitigt. Eigentümlich wirkt die Benennung 
Vinlandia, da Finnland in Skandinavien immer lateinisch mit F ge
schrieben wird. Da indessen Heinrich von Lettland gerade die Form 
Vinlandia verwendet, dürfte wahrscheinlich sein, dass die päpstliche 
Kanzlei bei den Ausfertigungen der Schreiben bezüglich der Lega
tionen Balduins und Wilhelms von dem livländischen Gebrauch be
einflusst worden ist.

In der Ernennung vom 15. Juli 1244 wird ein Land Olandia 
genannt,4) das man ohne weiteres für die Inselgruppe Aland gehalten 
hat.5) An sich wäre es vielleicht nicht unmöglich, dass Aland Gegen
stand einer solchen Aufmerksamkeit von Seiten Roms hätte werden 
können; gegen die Identität Olandia — Aland spricht aber der wich
tige Umstand, dass Aland m. W. immer nur Alandia in lateinischen 
Akten genannt wird. Darum liegt es viel näher, Olandia mit Öland 
zu identifizieren.

Bei seiner fünften Ernennung zum Legaten wurde Wilhelm von 
Sabina för die Länder Norwegen und Schweden bevollmächtigt. 
Wurde dabei auch Finnland als zu seiner Legationsprovinz gehörig 
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betrachtet? Ruuth hat dies bezweifelt,1) indem er der Ansicht ist, 
dass das Skenninger Konzil »allgemeine Beschlüsse», die sich auf 
das finnländische Bistum bezogen, hätte vornehmen dürfen, wenn 
das Bistum als ein Teil der provincia Wilhelms angesehen worden 
wäre. Ruuth scheint sogar gemeint zu haben, dass Finnland noch 
zu dieser Zeit von dem Erzbistum Upsala eximiert gewesen sei, in
dem er die Wiedervereinigung mit Upsala gerade in diese Zeit ver
legt.

Stellen wir zuerst fest, dass das finnländische Bistum zweifelsohne 
zur Zeit der Ankunft Wilhelms von Sabina in Schweden im Suffragan
verhältnis zu Upsala gestanden hat. Dies erhellt nicht nur aus der 
schon erwähnten Bulle vom 9. Dezember 1237, sondern auch aus 
den beiden Schreiben Innocenz’ IV. an den Erzbischof von Upsala 
vom Jahre 1245,2) in denen dieser, zusammen mit dem Prior der Do
minikanerprovinz Dacien, zu Massnahmen anlässlich des Ver
zichts des Bischofs Thomas auf sein Bistum ermahnt wird. Die Tat
sache, dass in den Skenninger Statuten die Verhältnisse Finnlands gar 
nicht berührt werden, kann weder als ein Zeichen dafür gelten, dass 
das finnländische Bistum nicht dem Erzbistum Upsala unterstan
den hätte, noch dafür, dass Finnland nicht zum Legationsgebiet 
Wilhelms von Sabina gerechnet wurde. Sie deutet nur darauf hin, 
dass die kirchliche Tätigkeit in Finnland zu dieser Zeit sich keiner 
besonderen Lebhaftigkeit erfreuen konnte.

Nicht nur das finnländische Bistum gehörte indessen zu dem 
schwedischen Erzbistum, sondern das Land Finnland war, soweit es 
christianisiert war, ein Teil des schwedischen Reiches.3) Da nun Wil
helm von Sabina Legatenvollmachten für das »regnum Suechie» er
halten hatte, dürfte es schwer zu leugnen sein, dass er damit 
auch Legat für Finnland gewesen ist. Einen direkten Beleg hierfür 
finden wir ausserdem in der Verfügung, die Wilhelm von Sabina am 
5. Juni 1248 von Wisby aus an die finnländische Geistlichkeit rich-

9 A. a. O. S. 99.
•) FMU. I n. 88 und 89.
3) Dies ergibt sich u. a. aus dem Schreiben Innocenz’ III. an den König 

Erik Knutsson vom 4. April 1216 (FMU. I n. 52), in dem der Papst den Besitz 
Finnlands dem König bestätigt und daraus, dass um 1249 des Königs Kanzler 
Björn zum Bischof von Finnland ausersehen wurde. Auch der Zug Birger Jarls 
gegen die Tawasten muss in hohem Grade dadurch veranlasst worden sein, 
dass der Jarl die schwedischen Interessen in Finnland sichern wollte. Vgl. 
oben S. 219 ff.
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tete.1) Durch diesen Erlass gestattete Wilhelm kraft seiner aposto
lischen Autorität* 2) den finnländischen Priestern, ihr persönliches Ei
gentum zu testamentieren, und verordnete, dass die Bischöfe, die in 
Zukunft die finnländische Diözese leiten würden, nicht die Geistlich
keit in dem Besitz ihrer eigenen Güter oder der Güter ihrer Kirchen 
belästigen dürften. Obwohl ähnliche Verfügungen schon in den 
Skenninger Statuten publiziert worden waren,3) und das geltende 
Recht, wie Wilhelm selbst bemerkte,4) dieselben Bestimmungen 
enthielt, können wir überzeugt sein, dass der Legat sie nicht in ein 
Land gesandt hätte, das nicht zu seinem Legationsgebiet gehörte. 
Dazu war er einfach nicht berechtigt.

x) Registrimi Ecclesiæ Aboensis n. 11.
2) auctoritate vobis qua fungimur apostolica concedimus facultatem.
3) Dieser Umstand, dass Wilhelm hier eines der Skenninger Statuten wie

derholte, darf nicht als ein Zeugnis dafür gehalten werden, dass die genannten 
Statuten keine Geltung in Finnland gehabt hätten. Wilhelm erklärt seine Mass
nahme dadurch, dass »plus timerj solet quod specialiter conceditur, quam quod 
edicto concluditur general].» Die Skenninger Statuten galten in dem ganzen 
schwedischen Reich, also auch in Finnland.

4) Registrum Eccl. Aboensis n. 11: Licet superfluum videatur precibus 
postular] quod conceditur a iure communi, quia tamen etc.

Das Ergebnis unserer Ausführungen ist also, dass die Politik der 
päpstlichen Kurie, welche durch die Mission in den Ländern zwischen 
der Elbe und dem Finnischen Meerbusen hervorgerufen worden war, 
noch nicht im Jahre 1224 Finnland in ihren Machtbereich hineinge
zogen hatte.

Wilhelm von Modena mag aber während seiner ersten Legation 
die grossen Möglichkeiten erkannt haben, die sich der römischen 
Kirche durch eine Christianisierung Finnlands eröffneten, und so 
wird dies Land in den dreissiger Jahren des XIII. Jahrhunderts zu 
einem Teil des grossen Gebietes, dessen Entwicklung die Päpste Gre
gor IX. und Innocenz IV. durch Legaten unmittelbar zu leiten ver
suchten. Leider sind die Spuren der Tätigkeit, die Wilhelm von 
Piemont einst zugunsten Finnlands getrieben hat, verschollen.



Beilagen.

I.
Ein Prokurator der vom Papst Honorius Ill. ernannten Schiedsrichter 

setzt Bischof Wilhelm von Modena in den Besitz des Hofes Massa ein und 
legt den Finalesern auf, die dem Bischof zugefügten Schäden zu ersetzen.

In Massa und Castrum Finale, den 2. März 1223.
Archivio di Stato, Modena.

Anno domini millesimo ducentesimo vigessimo tertio, die secundo 
intrante martio. Indictione undecima. In presentia domini Martini 
et domini Bonacursi de Nove et Uguitionis de Briga. Milanus de 
Vignola procurator domini Gratiae [capellini domini papae et socio- 
rum suorum iudicum delegatorum domini papæ, de mandato dicto
rum iudicum, ut apparet per publicum instrumentum, procurator 
ad hoc specialiter constitutus ad dandam tenutam infrascriptarum 
possessionum, dedit tenutam et possessionem terrarum, nemorum 
et paludum, que sunt in curia Masse, in loco qui dicitur Fiscalia et 
dicuntur ipsa Fiscalia, dans dictus procurator dictam tenutam 
magistro Bartholomeo canonico Vercellensi recipienti vice et nomine 
domini Guillielmi dei gratia Mutinensis episcopi, ponendo ipsum 
magistrum Bartholomeum corporaliter in possessionem dictarum 
terrarum, nemorum et paludum cum omnibus suis pertinentiis et 
apenditiis, ut decetero nomine dicti domini episcopi possideat et 
utatur possessionibus omnibus supradictis.

Actum in Mutinensi diocesi in curia Masse, in loco qui dicitur 
Fiscalia.

Ego [Bolandus quondam Mascaronis] Camoroaldi imperiali aucto
ritate notarius huic. . . magistri Bartholomei et supradicti procura
toris scripsi.

Anno eodem et loco et die et presentibus eisdem testibus. Magi
ster Bartholomeus canonicus Vercellensis dictus, vice et nomine 
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dicti domini episcopi sive episcopatus, publice intravit terram et palu
dem et nemora, qui dicitur Fiscalia, utendo pro episcopatu Muti
nensi possessionibus supradictis, et boscavit incidendo ligna, et bos- 
cari fecit incidendo ligna et roncari fecit utendo illis possessionibus 
secundum voluntatem suam tam in aqua quam in terra, et nemore, 
et palude, pro episcopatu Mutinensi.

Ego Rotandus supradictus notarius mandato dicti magistri 
Bartholomei scripsi.

Anno supradicto et die ac loco ibidem presentibus eisdem testi
bus. Magister Bartholomeus canonicus Vercellensis volens, sic ut 
dicebat, quod possessiones, que dicuntur P'iscalia, tam in terra quam 
in aqua et nemore et palude custodirentur ad honorem epis
copatus Mutinensis, et quod nullus uteretur illis possessionibus sine 
voluntate domini episcopi Mutinensi, quia invenit in dictis pos
sessionibus de Fiscalia duos homines incidentes ligna, pigno
ravi eos et abstulit eis duos falcastros, precipiens eis ut decetero 
ne intrarent possessiones predictas sine voluntate domini episcopi 
vel sui nuntii sive vicarii dicti domini episcopi Mutinensis.

Ego Rolandus supradictus notarius his omnibus interfui et man
dato dicti magistri Bartholomei scripsi.

Anno domini millesimo ducentesimo vigessimo tertio, die secundo 
intrante martio. Indictione undecima. Magister Bartholomeus 
canonicus Vercellensis, vice et nomine domini Guillelmi dei gratia 
Mutinensis episcopi, ammonuit dominum Richcrium potestatem de 
Finali castro et consciliarios eiusdem terre conspegatos ad sonum 
campane, quatinus usque ad procimam diem domenicana debeant 
satisfacere eidem domino episcopo de dapnis illatis sibi, occasione 
nemoris quod apellatur Silvabella et quorundam aliorum locorum sive 
possessionum, amonendo dictum Richerium et consciliarios nomine 
totius comunis eiusdem terre, ut quia male occupaverant dictas 
possessiones et alias debeant domino episcopo dicto restituere. Alio- 
quin denuntiavit eis, quod a termino dicto nisi restituerint, exinde 
totus locus sit interdictus, precipiens sacerdotibus, ut a termino 
antea non debeant celebrare nisi precepto domini episcopi vel 
sui nuntii.

Actum in Mutinensi diocesi in ecclesia dicti castri, presentibus 
domino Martino et domino Bonacurso.
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Ego Rolandus quondam Mascaronis Camoroaldi imperiali aucto
ritate notarius huic denuntiationi interfui et mandato magistri 
Bartholomei scripsi.

II.

Vergleich zwischen Bischof Wilhelm von Modena und seinem Vasall 
Guidottus über dessen Lehen.

Modena, den 31. Mai 1223.
Archivio Capitolare, Modena. Carta 299, sæc. XIII.

In Christi nomine, anno a nativitate eiusdem millesimo CC XXIII. 
Indictione undecima. Die mercurii ultimo exeunte maio. Cum inter 
dominum Guillelmum venerabilem episcopum Mutinensem ex parte 
una et Guidottum Rabbatonem ex altera super possessionibus a 
bone memorie Martino episcopo eidem Guidotto datis in feudum ques
tio fuisset diutius agitata, tandem post multas contentiones et dila
tiones utrique parti placuit super questionem predictam ad concor
diam pervenire. Unde taliter convenerunt, quod predictus Guidottus 
promisit per stipulationem obligando omnia sua bona, dare et sol
vere prefato domino episcopo viginti libras imperiales, videlicet octo 
libras imperiales hinc ad tertium julii et duodecim hinc ad secundum 
Leonardum proximum, et insuper dimisit et resignavit in manibus dicti 
domini episcopi quindecim bubulcas terre, scilicet octo bubulcas 
terre in curte Vignole, ubicumque voluerit magister Bartholomeus, 
exceptis terris vineatis, et VII bubulcas in una pettia in curte sancti 
Felicis. Que omnia predictus Guidottus promisit attendere ac obser
vare, scilicet pecuniam solvere ad predictos terminos et terram dimit
tere in continenti, dando licentiam eidem domino intrandi posses- 
sifonejm bonorum suorum usque ad predictam satisfactionem, si ut 
supradictum est non fuerit observatum, et pecunia expendi debet 
in opere fontis ducendi in curia domini episcopi. Versa vice memoratus 
dominus episcopus fecit eidem Guidotto pacem et finem pactumque 
de non petendo iure transactionis, de omni iure et actione reali vel 
personali, utili vel directa, siquid vel siquam habebat adversus pre- 
dictum Guidottum occasione predictarum terrarum, exceptis predic
ts XV bubulcis, super qua pace et fine pactoque de non petendo 
memoratus dominus episcopus promisit pro se suisque successoribus 
stare imperpetuum tacitus et contentus et non contravenire aliqua 
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occasione, salva tamen fidelitate dicti Guidotti, quam facere debet 
sicut vasallus. Actum Mutine in pallatio domini episcopi.

Presentibus testibus Habrieli de Nonantula, Detrobono de Crebio, 
Barusaldo Arzolorum, Bartholomeo Artuxii, Francherio Mienitore 
de Regio et magistro Bartholomeo canonico Vercellensi.

Ego Albericus domini Ottonis quondam imperatoris notarius et 
Inginelli filius interfui et iussu dicti domini scripsi.

III.
Papst Honorius III. ermächtigt den Bischof von Modena, einige Geist

liche seiner Diözese, die wegen nicht entrichteter Zwanzigster exkommu
niziert worden waren, von dem Banne zu lösen und ihnen eine geeignete 
Pönitenz aufzuerlegen.

Lateran, den 18. Januar 1224.
Archivio Capitolare, Modena. Carta 324, sæc. XIII. Original mit Siegel.

Honorius episcopus servus servorum dej, venerabili fratri . . 
episcopo Mutinensi, salutem et apostolicam benedictionem. De 
zelo, quem te novimus animarum habere, procedit, quod, cum quidam 
ut asseris in Mutinensi civitate ac diocesi excommunicationem in
currerint pro vicesima integre non soluta, saluti provideri talium 
postulasti. Quia vero plenam obtinemus in domino de fraternitate 
tua fiduciam, et nos solutionem animarum querimus, non ligamen, 
per apostolica tibi scripta mandamus, quatinus residuum vicesime 
nomine nostro a predictis accipiens iuxta formam ecclesie absolvas 
eosdem, impositurus eis pro excessu tali penitentiam quam videris 
expedire, ac receptorum nobis postmodum quantitatem per litteras 
tuas absque more dispendio fideliter expressurus. Datum Laterani 
XII. kalendas februarii, pontificatus nostri anno octavo.

IV.
Papst Honorius III. zitiert den Rektor und die Brüder des Klosters 

S. Bartholomei de Alpibus binnen eines Monats vor sich, um auf die 
Klagen des Modeneser Bischofs wegen ungerechten Exemtionsversuches zu 
antworten.

Lateran, den 9. Februar 1224.
Archivio Capitolare, Modena. Carta 328, sæc. XIII. Original mit Siegel.

Honorius episcopus servus servorum dei, dilectis filiis rectori 
et fratribus sancti Bartholomei de Alpibus Mutinensis diócesis, sa- 



424 G. A. Donner (Torn II

lutem et apostolicam benedictionem. Sicut venerabili fratre nostro. . . 
Mutinensi episcopo accepimus conquerente vos pretextu exemp
tionis, quam vos habere proponitis, cum nullum exemptionis privile
gium ostendatis, exhibere obedientiam et reverentiam debitam dene
gatis eidem. Quare petebat, ut, cum ex inspectione privilegiorum 
ipsorum, quante sitis libertati donati, plenius possit adverti, exhiberi 
nobis eadem mandaremus, ut ita vobis illa serventur, quas tamen 
eorum metas in suum non debeatis transgredi detrimentum. Ideoque 
discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus infra 
mensem post susceptionem presentium per vos vel per responsales 
idoneos cum omnibus rationibus vestris nostro vos conspectui presen
ters, exhibituri et recepturi quod postulat ordo iuris. Alioquin super 
hoc quantum de iure fieri poterit procedemus, cum neque vos 
malitiose vexari neque prefatum episcopum indebite gravari 
velimus. Datum Laterani V. idus februarii, pontificatus nostri 
anno octavo.

V.

Papst Gregor IX. bestätigt dem Kapitel zu Modena verschiedene 
Statuten des Bischofs Wilhelm.

Anagni, den 12. Juli 1227.
Archivio Capitolare, Modena. Carla 365, sæc. XIII. Original mit Siegel.

Gregorius episcopus servus servorum dei, dilectis filiis . . pre
posito et capitulo Mutinensi, salutem et apostolicam benedictionem. 
Cum a nobis petitur, quod iustum est et honestum, tam vigor equitatis 
quam ordo exigit rationis, ut per sollicitudinem officij nostri ad de
bitum perducatur effectum. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris 
iustis postulationibus gratum impertientes assensum, personas vestras 
et ecclesiam Mutinensem, in qua divino estis obsequio mancipati, 
cum omnibus bonis, que impresentiarum rationabiliter possidet aut 
in futurum iustis modis prestante domino pot[erit] adipisci, sub 
beati Petri et nostra protectione suscipimus. Specialiter autem limi
tationem parrochie vestre, prout a venerabili fratre nostro Willielmi 
Mutinensi episcopo deliberatione provida est distincta, [nee] non 
decimas prediales et personales, que ex ipsa parrochia eiusque terri- 
torijs provenire noscuntur, quas insuper idem episcopus, totamque 
decimam quarterij ad episcopium pertinentem, quam bone memorie
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M. predecessor ipsius vobis et ecclesie vestre pie ac provide concesse
runt, sicut ea omnia iuste et quiete ac canonice possidetis et in auten- 
ticis ex inde confectis plenius dicitur contineri, auctoritate aposto
lica confirmamus et presentís scripti patrocinio communimus. Nulli 
ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis et 
confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis 
autem hoc attemptare presumpserit, indignatione omnipotentis dei 
et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. 
Datum Anagnie lili, idus julij, pontificatus nostri anno primo.

VI.

Papst Gregor IX. schreibt dem Bischof von Modena, dass die Cremo- 
neser ihm versprochen hätten, allen päpstlichen Befehlen in dem Streit 
über Guastalla und Luzzara zu gehorchen; ermahnt ihn deshalb, sich 
persönlich in den Besitz der Orte zu setzen und dieselben im Namen des 
Papstes zu verwalten.

Anagni, den 27. September 1227.
Archivio del Comune di Cremona, A. n. 361, Cassa Guastane n. 2136.

Gregorius episcopus servus servorum dei, venerabili fratri . . 
episcopo Mutinensi, salutem et apostolicam benedictionem. Potestas 
et cives Cremonenses questionem super terris Guastalle et Luciarie 
inter ipsos et monasterium S. Sixti Placentini motam dudum ac dis
pendiose protractam tandem in nostris posuerunt manibus absolute, 
missis super hoc nobis patentibus litteris suis et nuntiis, qui etiam 
vice ipsorum iuraverunt omnibus nostris super hoc obedire mandatis. 
Unde volentes questionem eandem ad utilitatem partis utriusque 
sopire, ipsi potestati et eius consiliariis dedimus in mandatis, ut 
possessionem ipsorum locorum tibi nomine nostro tradant, et tibi 
vice nostra tenendam, donec duxerimus aliter providendum. Ideoque 
fraternitati tue per apostolica scripta mandamus, quatinus persona
liter ad civitatem Cremonensem accedens eosdem diligenter moneas 
et inducas, ut possessionem huiusmodi tibi tradant ipsamque posses
sionem accipias ac nostro nomine teneas, donec fuerit alio modo pro
visum.

Datum Anagnie V. kal. octobris, pontificatus nostri anno 
primo.
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VII.

Magister Martin, Domherr zu Parma, zitiert den Bonifaz von Porcile 
und seine Brüder vor sich, um den Prozess zwischen ihnen und dem 
Bischof von Modena entscheiden zu können.

Modena, den 10. März 1228.
Archivio Capitolare, Modena. Carta 382, sæc. XIII.

In Christi nomine, anno a nativitate eiusdem millesimo CC XXVIII. 
Indictione prima. Die decimo intrante martii. In pallatio domini 
Guillielmi Mutinensis episcopi et in eius presencia predicti domini 
episcopi. Ibidem Jacopinus Grimaldini notarius, syndicus domini 
Guillielmi venerabilis Mutinensis episcopi, ex parte magistri Martini 
canonici Parmensis, judicis delegati a domino papa, obtulit et dedit 
litteras domino Bonifacio de Porcili, civi Mutinensi, recipienti pro 
se et fratribus suis, huius tenoris. Magister Martinus canonicus 
Parmensis domino Bonifacio de Porcili et fratribus suis, salutem in 
domino. Meminimus vobis alia vice scripsisse, unde miramur multum, 
quod coram nobis non venistis pro causa, que vertitur inter venera
bilem patrem nostrum episcopum Mutinensem ex una parte et vos 
ex altera. Unde volentes adhuc vobis in hac parte deferre itterato 
vobis districte et perentorie precipiendo mandamus, quatinus decimo 
die post representationem litterarum apud Parmam coram nobis 
veniatis, facturi racionem syndico dicti domini episcopi. Alioquin 
contra vos, justicia mediante, erimus processuri. Qui dominus Boni- 
facius predictas litteras recepit.

Actum Mutine in pallatio predicto sollempniter, presentibus 
testibus domino fratre Guidone, camerario domini episcopi predicti, 
et Petro quondam Johannis infantis notario.

Ego Phylippus quondam Grimaldini sacri pallatii notarius inter
fui et scripsi.

VIII.

Papst Gregor IX. zitiert mehrere geistliche Stifte der Diözese Modena 
vor sich, um die Klagen des Modeneser Bischofs zu beantworten.

Anagni, den 7. Sept. 1230.
Archivio Capitolare, Modena. Inseriert in der Carta 394, sæc. XIII.

Gregorius episcopus servus servorum dei, dilecto filio . . magistro 
scolarum Parmensi, salutem et apostolicam benedictionem. Ad 
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petitionem venerabilis fratris nostri. . . Mutinensis episcopi, dilecto 
filio.. magistro scolarum Mutinensium mandavimus, ut exemptos Muti
nensis diócesis ex parte nostra citaret, quod super abusu privilegiorum 
suorum per se vel procuratores idoneos infra viginti dies post cita
tionem eis factam in nostra presentia comparèrent, sicut in nostris 
litteris plene dignoscitur contineri. Verum eodem magistro mandatum 
apostolicum exerpiente,1) quidam eorum procuratores potius ad subter- 
fugium quam ad causam ad sedem apostolicam destinarent, ceteris 
nec per se nec per alios curantibus comparere. Huiusmodi ergo 
malitiis indulgere nolentes, qui finem litibus aspectamus imponi, 
discretioni tue per apostolica scripta mandamus et districte preci- 
pimus, quatinus omnes, qui de civitate vel diocesi Mutinensi se pro- 
pununt exemptos, ut vel personaliter vel per idoneos responsales in 
proximo venturo festo omnium sanctorum cum privilegiis et aliis 
munimentis suis tam pro capite quam pro membris compareant 
coram nobis, peremptorie citare procures, contestans eosdem, quod, 
nisi predicto termino comparuerint, nos ex tunc in negotio quantum 
de iure poterimus procedemus. Datum Anagnie septem idus Septem
bris, pontificatus nostri anno quarto.

1) 1st zu lesen: exercente.
2) Vielleicht zu lesen: est.

IX.

Papst Gregor IX. befiehlt dem Schulmeister von Parma, einige Klagen 
des Bischofs von Modena gegen verschiedene, sowohl geistliche als weltliche, 
Personen wegen Verletzungen der bischöflichen Rechte zu untersuchen und 
die Sache zu entscheiden.

Lateran, den 27. Oktober 1231.
Archivio Capitolare, Modena. Inseriert in der Carta 414, sæc. XIII.

Gregorius servus servorum dei, dilecto filio . . magistro scolarum 
Parmensi, salutem et apostolicam benedictionem. Ex parte vene
rabilis fratris nostri Mutinensis episcopi nobis quia1 2) oblata querela, 
quod E. et M. canonici Mutine, A. et Les. et quidam alii clerici et 
layci civitatis et diócesis Mutinensis, super quodam peccatu et rebus 
aliis iniuriantur eidem. Ideoque discretioni tue per apostolica scripta 
mandamus, quatinus partibus convocatis audias causam et appella- 
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tione remota debito fine decidas, faciens quod decreveris per cen
suram ecclesiasticam firmiter observari. Testes autem, qui fuerint 
vocati, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, per censuram eandem, 
appellatione cessante, conpellas veritatis testimonium perhibere. 
Datum Laterani VI. kal. novembris etc.

X.

Papst Gregor IX. beauftragt den Erzpriester von Parma, einige Klagen 
des Bischofs von Modena wegen Übeigriffe seitens einiger seiner Diözesanen 
zu untersuchen und zu entscheiden.

Lateran, den 23. April 1233.
Archivio Capitolare, Modena. Inseriert in der Carta 428, sæc. XI11.

Gregorius episcopus servus servorum dei, dilecto filio . . archipre- 
sbytero Parmensi, salutem et apośtolicam benedictionem. Venera
bilis frater noster Mutinensis episcopus sua nobis petitione mostravit, 
quod abbas et canonici s. Petri V. R. et quidam alii clerici et layci 
civitatis ac diócesis Mutinensis super decimis, penxionibus et rebus 
aliis injuriantur eidem. Ideoque discretioni tue per apostolica 
scripta mandamus, quatinus partibus convocatis audias causam et 
apellatione remota debito fine decidas, faciens quod decreveris per 
censuram ecclesiasticam firmiter observari. Testes autem qui fue
rint nominati etc.

Datum Laterani VIIII. kal. maii, pontificatus nostri anno sep
timo.

XI.

Der Legat Wilhelm, ehem. Bischof von Modena, verhängt die Exkom
munikation über alle Friedensbrecher innerhalb seines Legationsgebietes und 
bedroht alle Gönner derselben mit Bann und Interdikt.

Reval, den 1. August 1238.
Archivio Vaticano. AA. Arm. I—XVIIL 2270. Kopie.

Wilhelmus miseratione divina episcopus Mutinensis, primarius1) 
domini Pape, apostolice sedis legatus, dilectis in Christo fratribus 
universis presentem paginam inspecturis, salutem in nomine Jesu 

1) Vgl. oben S. 170 Note 5.
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Christi. Noveritis nos tam in predicationibus quam in conciliis 
fecisse et denunciasse excommunicationem contra violatores pacis 
intra terminos nostre legationis ubique ita, ut, quicunque habet ali
quid contra alium, prosequatur ordine judiciario ius suum: Quod- 
cumque autem propria auctoritate seu volfuntatej possessiones ali
cuius invaserit, vel vim intulerit in personis vel rebus aliis, que sue 
jurisdictioni non subsunt, noverit se ex presenti sententia excommu
nicationis vinculo innodatum: illos ex auctoritate, qua fungimur 
apostolica, excommunicationis vinculo innodamus. Qui aliquem 
excommunicatum ab episcopo vel a nobis scienter receperint, foverint 
vel defenderint in suo territorio, civitate, vel castro, et si forse talis 
persona excommunicata fuerit et aliquo castro recepta, illud castrum 
ecclesiastico supponimus interdicto.

Datum Revalie anno nativitate 1238 cal. aug.
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Christian, Boschof von Preussen 81 82 86 110 112 148 149 154 156 178 240 

242 244—258 2591 260—267 280 286 293.
Cinzano 533.
Circipanien 2441.
Cisterzienser 45 130 218 260 266 366.
Cività Vecchia 288.
Clagnano 533.
Cluny 298.
Columba, Abtei 30 36 37 45 50 51.
Corze 94.
Cremona 19 21 48—51 111.
Cugnento 533.
Cuissy, Prämonstratenserkloster 235.
Culo (Nikolaus), Bischof von Strängnäs 3681.

Dagö 170.
Danzig 150 178 233 234.
Dauphiné 7.
Demetrius, König von Thessalonich 275.
Deutschland 74 75 87 90 116—118 125 126 136 139 144 145 152» 189 1902 

191 2061 209 270 274 281 3101 3352.
Dietrich von Gröningen, Landmeister von Livland und Preussen 2301 402.
Dietrich, Bischof von Leal (Estland) 77 86.
Dionysius, Hl. 327.
Doberan 161.
Dobrin 179 234 267.
Dodo, Bischof von Modena 61.
Dominikaner 9 11 15—17 64—67 136 146 150 155 156 187—189 234 238 239

247 266 270 272 273 277 281 294 317 335 336 409—411.
Dominikus, Hl. 15—17 64 65 277.
Dorpat 76 92 175 226.
Dover 312 313 3313.
Dänemark 1 80 1164 143—147 1523 172 2141 228 229 235 236 270 3095 321

3361 396 397.
Dusburg 1983.
Dünamünde 1732 1 7 7 22P — Kloster 122 130 1316 168 234. — Prior 97.

Eccardus, Bischof von Merseburg 197.
Egidius, Kardinaldiakon von S. Cosmas und Damiano 13 280.
Elbing 237 239 269.
Engelbert, Bischof von Kurland 176.
Engelbert von Tiesenhusen, Ritter 1054.
Engelhard, Bischof von Naumburg 1573.
England 3 310 314 3162 3352.
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Ericii, König von Dänemark 2161.
Erik Eriksson (HL), König von Schweden 3 361—363 369 370 381 384 392— 

394 3951.
Erik Knutsson, König von Schweden 4183.
Ermland 239 259.
Ernst O. P., Bischof von Pomesanien 2707 294 401.
Estland 73 75 76 80 110 113 1144 115 118 1201 130 131 133 140—142 160 161 

163 170 172 184 185 191 200 202 205 206 2072 208—211 213—216 217 219— 
221 227—229 2301 265 274 283 414 415.

Eystein, Erzbischof von Norwegen 305.
Ezzelin II. der Mönch, Graf von Romano 59 60 72.
Ezzelin III., Graf von Romano 295.

Fellin 92 93 95 104 117a 2264.
Ferentino 25.
Ferrara 36 37 48 654.
Finale 22.
Finnland 1 80 115 160 163 217—223 225 233 283 394 396 414—419. — Bistum 

219 3681.
Finveden, Waldgegend 392.
Flandern 144.
Florenz 23 48 63—65 72.
Franken 1825.
Frankreich 144 157 183 186—188 311 335a.
Franziskaner 1862 239 259a.
Franziskus von Assisi, Hl. 26.
Fraxinorium, Abtei 56.
Fredo 533.
Friedrich II., röm. Kaiser 3 15 37—41 52 58—62 70—72 81 84 1432 144 147 

148 206 236 255 272 273 276—280 282 289 290 298 306 310 355 356 406.
Friedrich, Erzbischof von Ravenna 61 64.
Friedrich, Herzog von Oesterreich 1432 283—286.
Friaul 62.
Fructuaria (Chivasso) 27 28.
Fulko, Erzbischof von Gnesen 192—194 197 242 243 2592 270.

Gallicianus, Schulmeister von Modena 2973.
Gandulfin, famulus Wilhelms von Modena 135.
Caramello, Hospital 57s.
Gaywood 314.
Gelnhausen 743.
S. Geminiani de Alpibus, Hospital 34.
Genua 288 3313 406.
St. Georg, Kirche in Riga 127 128.
St. Georg zu Braida, Kloster in der Diözese Verona 28 29.
Gerard von Fracheto O. P., Chronist 15 16 406—408.
Gercike 103і.
28 — Soc. Scient. Fenn., Comm. Hum. Litt. II. 5.
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Gerhard I., Erzbischof von Bremen 75 77.
Gerhard IL, Erzbischof von Bremen 70 77 164 212 257 401і.
Gibertus, Magister, Domherr von Modena 2973.
Gibertus, Vikar des Bischofs von Modena 58s.
Gissur, isländischer Häuptling 322 323.
Gnesen, Erzbistum 180 193 242 283.
Goldenbeck, Burg 183.
Goldingen, Burg 241.
Gotland 73 134 136 160 163 191 218 224 233 283 395 396 414—416.
Gottfried, Abt von Dünamünde 97 131 169. — Bischof von ösel 169 171 207.
Gottfried, päpstlicher Kaplan 63.
Gottschalk, Bischof von Ratzeburg 165.
Gratia, Bischof von Parma 447.
Gratia, Kaplan des Papstes Honorius IH. 420.
Gregor IX. 2 24 32 35 36 48—51 54—56 58—60 62—72 1013 120 138 141e 1432 

144 1473 149 151 153 154 159—161 162 163 164—166 168 1733 174 1782 
179 182—184 1854 186—188 190—194 195і 196 1973 199—201 205 208—212 
214 217—220 221і 222 225 228 231—233 237 242—244 246 247 248s 249 
251—257 259і 260 272 306і 3174 377 419 424—428.

Gregor von Montelongo, päpstl. Legat 278.
Gregorius(?), Bischof von Växiö 3681 392.
Grenoble 8.
Grönland 3 324.
Guala, Bischof von Brescia 55 59—61 64 278.
Guala, Kardinalpriester von St. Martin 433.
Gualterius, Erzbischof von Ravenna 61.
Guastalla 19 49—51 111.
Guido, Magister 14.
Guidottus, Bischof von Mantua 55 57 59 60.
Guillelmus, Magister, päpstlicher Vizekanzler 10.
Günther, Abt von Leubus 181.

Hákon Hákonsson (IV.), König von Norwegen 3 304—311 316—332 335 337 
338 340 344—346 348—350 352 353 355—357.

Hákon Sverresson, König von Norwegen 304 305 341 344.
Hákon, Bischof von Oslo 3545.
Hamar, Bistum 3536.
Hamburg 236.
Hanhele 94.
Harrien 107 108 111 116 1674 183 184—186 211 215.
Havelberg, Bistum 191.
Hedwig, Hl. 275 296.
Heidenreich O. P., Bischof von Kulm 2707 294 401.
Heinrich VI., röm. Kaiser 38.
Heinrich, röm. König 116 125 139 145.
Heinrich Raspe, deutscher König 355 356.
Heinrich III., König von England 3 312—314 3154.
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Heinrich L, Herzog von Schlesien 156 193—195 197 198 275.
Heinrich IL, Herzog von Schlesien 195 236—238.
Heinrich, Bischof von Bologna 233 24 25 31 52 64.
Heinrich 
Heinrich, 
Heinrich, 
Heinrich, 
Heinrich,

von Strittberg, Bischof von Ermland 
Bischof von Holar 323 324 330. 
Bischof von Leubus 243 244 284. 
Bischof von Meissen 243 255.
Bischof von den Orkney-Inseln 320.

294 401

Heinrich, Bischof von Semgallen und Kurland 404 405.
Heinrich O. P., Bischof von ösel 170—174 207 208 229 405.
Heinrich O. P., päpstl. Nuntius 270 286 287 292 293.
Heinrich von Lettland, Chronist 87—90 92 94 96 97 102 1044 105 106a 111 

114 115 118—120 132e 133 135a 177 230 417.
Heinrich von Lode, Ritter 207.
Helmold von Lüneburg, Ritter 1054.
Hermann, Bischof von Leal (Dorpat) 78 90—92 94 98 99 101 116—118 131 

133 169 175 1861 223 2243 227.
Hermann Balke, Landmeister des D. O. 208 210 214 215 223 229 2301 2391. 
Hermann von Salza, D. O.-Meister 55 87 148 1521 200 245—247 264 273. 
Hjo 361.
Holland 236.
Holm, Kloster bei Nidaros 319 320.
Holme 104.
Holmger Knutsson 362.
Holstein 73 228 414.
Homobonus, Bischof von Cremona 49.
Honorius III. 2 10 12—15 18—37 41—48 72—74 77—86 97 99і 102 109s 138— 

141 152 260 312 363 414 420 423 424.
Hugo, Kardinalbischof von Ostia (Gregor IX.) 14 18 51.
Hugo, Kardinalpriester von S. Sabina 399 4001.
Hugo, Bischof von Vercelli 433.
Hugo IL, Prior der Grossen Karthause 74 8 72 282 299 300 310.
Hugo, Schulmeister von Parma 33 36 54 56 624 427.

Ika 3867.
Ildebrandus, Bischof von Fiesole 23—25.
Ingrien 223 228 2293.
Innocenz IL, Papst 243.
Innocenz III., Papst 12 24 49а 76—79 85 99 119 137 139 152 1604 172 174 

217 220 2435 260 282 3074 327 363 373 385 3873.
Innocenz IV., Papst 2 11 1983 203а 244 251 257 258 260—263 270 276і 278— 

282 289—295 298 302 304 306—311 312і 313—315 318—320 3244 325 
327 329 330 336і 355 356 382 389—391 397—399 402 403 405 406 4183 419.

Isborsk 223і 224а 226 227.
Island 3 321—324.
Italien 55 65 87 111 140 141 147 153 157 182 187 188а 242 268 275 284 310і 

3174 335а.
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Ivo, Bischof von Krakau 188.

St. Jakob, Kirche in Riga 127 135.
St. Jakob zu Columbarium, Kloster 56.
St. Jakob, Hospital zu Duzola 68.
St. Jakob, Hospital in der Diözese Lucca 57®.
Jakob Pecoraria, Kardinalbischof von Palestrina 36 278 2814.
Jakob, Magister 34.
Jakob Suneson, dänischer Ritter 1713.
Jarler,1 Erzbischof von Upsala 361 368.
Jaromar IL, Fürst von Rügen 4011.
Jerwen 80 81 107 108 111 113 114 116 1321 167 183—186 211 215 216.
Johan Sverkersson, König v. Schweden 384 385.
Johann Gaetan Orsini, Kardinaldiakon von St. Nikolaus 2884 399.
Johann von Toledo, Kardinalpriester von St. Laurentius in Lucina 2884 402.
Johann von Vicenza O. P. 64—68 72 162 410.
Johann von Dolen, Ritter 105 106 1303 131 132 415.
Johann von Gobyn, Schwertritter 1902.
Johann von Magdeburg, Ritter 1902.
Johann Salinger, Ritter 1902.
Johann, Schwertritter 1902.
St. Johannes von Cantone, Kirche in Modena 57.
St. Johannes, Hospital zu Modena 34.
S. Johannis in monte Bononiensi, Kloster 37.
Johannes, Magister, Domherr von Aosta, Vikar des Bischofs von Modena 632 

132 133 135 140.
Johannes, Dompropst von Riga 90 113.

Kalandia 414 416.
Kamin, Bistum 192 234 242 2443.
Karelien 228 229s.
Karethen 113.
Kasimir, Herzog von Kujavien 2682 284.
Knut »der Lange», König von Schweden 362.
Knut, dänischer Herzog 227 228.
Knut, Jarl von Norwegen 331.
Kokenhusen, Schloss 105 203.
Konrad, Erzbischof von Köln 397.
Kolbacz, Abt 197s.
Konrad, ehern. Bischof von Halberstadt 25®.
Konrad, Bischof von Hildesheim 25®.
Konrad III., Bischof von Kamin 192 242 243.
Konrad, Bischof von Pommern 2441.
Konrad, Herzog von Masovien 148 149 151 178—180 1882 193 195s 196 244 

266—268 271.
Konstantinopel, Kaisertum 187 188.
Konungahälla 359 361.
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Koporje 228.
Krakau 193 237.
Kujavien 178 237.
Kubbesele 91.
Kulm 204 239 269. — Bistum 259 260.
Kulmerland 1531 154 178 1 79 239 244 245 2545 259 262 267 269 270 283—285.
Kurland 73 1201 152 160 161 163 166 167 176 177 199 202 203 239 240 241

283 290—292 295 402—405 414 415. — Bistum 202 203 239e 290—292.

Lambert, Bischof von Semgallen 113 122 126 127 167.
Lancitien 237.
Lando, Erzbischof von Messina 278.
Lars (Laurentius), Bischof von Linköping 364 365 3681 392 395 396.
Lars (Laurentius), Bischof von Skara 3681.
Laurentius, Abt von Hovedö 304 3072.
Laurentius, Bischof von Breslau 156.
Leal 94 117і. — Bistum 82 88 99—101 1044 105 140 184.
Leipzig 157.
Lekno, poln. Kloster 266і.
Lennewarden 105 2355.
Lesslau 1792 1 80 1824 2 545.
Letthegore 91.
Leubus 236. — Kloster 180 181 1871.
Leucedio, Kloster 37.
Liegnitz 237 238.
Linköping 361 363—366 370 388. — Bistum 379.
Litauen 203 204 223 283.
Livland 1—3 74 45 46 48 73—80 82 83 87—89 93 102 103 105 1087 109 112 

113 115—117 120і 1212 126 130—133 135—142 148 150 151 159—166 
1673 168 169 170е 1732 176 177 183 189—192 1934 199 201 2031 205 208— 
210 213 214 216 117 219 222 223 226 228—234 241—243 245 247 252 
264 265 270 273 281 283 290 291 294 3182 405 406 412 414 415.

Lombardei 19 22 261-3 28 40 41—43 48 59 60 62 67 72.
Losa, Karthäuserkloster 8.
Ludolf, Bischof von Batzeburg 4011.
Ludwig IX., König von Frankreich 3 187 188 289 298.
Lund 396. — Erzbistum 80 127 141 190 192 2202.
Luzzara 19 49—51 111.
Lübeck 46 87 140і 164 165 1 66 1825 183 1 88—191 221і 236 321 3313 396 401і.
Lüderus, Bischof von Verden 212.
Lynn 312 314 3313 356.
Lyon 287—290 294—297 3072 3094 310 311 325 329 3536 356 397—399 406— 

408.
Löbau 259 267 268 271.

Magdeburg, Bistum 191.
Magnus Erlingsson, König von Norwegen 305 306 326 327 333.
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Magnus Ladulâs, König von Schweden 384.
Magnus Lagabœtir, König von Norwegen 347.
Magnus Gissurson, Bischof von Skaalholt 3545.
Magnus, Bischof von Västeräs 3681.
Maifridus, Domherr von Modena 452.
Mainz 157.
Manfredin, Domherr von Modena 18 471.
Mantua 37.
Marburg 190.
Marcoaldus, Domherr von Modena 297®.
Margareta, Königin von Norwegen 308 33Iі 339.
S. Maria Nova, Nonnenkloster in der Diözese Modena 60.
St. Maria, Kirche in Wisby 136.
St. Maria von Pomposa, Kirche in Modena 57.
Mariengaarde, Kloster 235.
Martin, Bischof von Modena 18 264.
Martin, Magister, Domherr von Parma 32 33 426.
Martin von Sandomir O. P. 187 1882.
Masovien 237 267.
Massa Fiscalia 22 420 421.
Matthæus von Paris, Chronist 3072 3101 313—315 320 329 330 3535 355—357

400 406—408.
Mauricius, Priester 45.
Meinhard, Bischof von Üxküll (Livland) 74.
Meissen, Bistum 244.
Melfi 279.
Merseburg 157
Mesoten, Burg 205.
Metsepole 91.
Michael, Bischof von Kujavien 179 1802 1983 2341 268 293.
Michalo, Burg 234 267 268.
Minden, Bistum 191.
Moche 216і.
Modena 18 19і 20—22 236 2 5 26 28—30 36 38 4 3 4 6 4 7 4 9 51—54 5 7 58 60 62

63 65« 70—72 87 141 1445 1582.
Mondovi, Karl häuserkloster 8.
Montebenedetto, Karthäuserkloster 8.
Moon 170 171.
Mähren 237.

Naumburg 157.
Nerike 365 366.
Nessau 179.
Nidaros 319. — Erzbistum 324 327 328 332—334
Nikolaus Breakspear, Kardinalbischof von Albano, päpstl. Legat 305 370 

372 373.
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Nikolaus, Kardinalbischof von Tusculum 13.
Nikolaus, Bischof von Reggio 55 59—61 70 71 278.
Nikolaus, Domherr von Magdeburg 159. — Bischof von Riga 167—171 1721 

174 405.
Njudung 392.
Nonantula, Abtei 24e 56 57.
Norden 1 2 52 17 44 45 69 71 84 87 119 136 144 1461 159 164 217 223 282 290

302 312 3171 324 395 401 416.
Norditalien 12 18 31 59 64.
Norwegen 1 270 294 301 303 304—360 364 368 370 374 376 395 417.
Nowgorod 75 102 217 218 220 223—225 226a 228 229.
Nurmegunde 2161.
Nydala, Kloster 392 393.
Nürnberg 139.

Obizzo, Bischof von Parma 30.
Odenpäh 92 105 226.
Odward von Lode, Ritter 207.
Oesterreich 1825 283.
Olaf, Bischof von Garde 324.
Olaf, Hl. 305 327 328.
Oliva, Cisterzienserkloster 233.
Olov Basatömer, Erzbischof von Upsala 2211 222.
Olmütz 283.
Opizo, Abt von Mezzanum, päpstl. Nuntius 287 293.
Orłowo 179.
Oslo 358 359.
Ostrad, Bischof von Wierland-Jerwen 107a.
Otto, Kardinaldiakon von St. Nikolaus, Kardinalbischof von Porto 36 144—

146 1471 152» 157—159 276 280 2844 289 298 313 406 407.
Otto von Lüneburg, Herzog von Braunschweig 1443.
Otto, Markgraf von Magdeburg 401.
Otlobellus, Bischof von Lodi 254 28.

Paderborn, Bistum 191.
Palästina 148 186 191.
Panzano, Kloster 33 56 57.
Paquara, am Ufer der Etsch 681.
Paris 11.
Parma, Erzpriester 54.
Paul, Bischof von Hamar 330. •
Paul, Bischof von Posen 193 197.
Pavia 30 31 48.
Pesio, Karthäuserkloster 8.
St. Peter zu Camiliazo, Kloster 34.
St. Peter, Kloster in Modena 34 35 59.



440 G. A. Donner (Tom II

Peter, Erzbischof von Rouen 278 279. — Kardinalbischof von Albano 280 
299 3992 402 405.

Peter Capocci, Kardinaldiakon von St. Georg 288* 397.
Peter von Dusburg, Chronist 270.
Peter von Vinea 279e 280.
Philipp von Schwaben, röm. König 74.
Philipp von Fermo, päpstl. Legat 157і.
Piemont 43 5 8.
Pleskau 75 102 103і 223 2242 227 228.
Płock 234 267. — Bischof und Dekan 1973.
Pobzin, Burg 194.
Pogesanien 154.
Polen 3 156 178 1794 1802 1821 187—189 192 193 195—199 202 204 209 213 

234 236 247 275 281.
Polotzk 102 1031 203.
Pomesanien 154 156 259.
Pommerellen 268.
Pommern 1 192 234 243 269 281. — Bistum 243.
Pons Ducis, Kastell bei Casumaro 39 87.
Poppo von Osterna, Landmeister des D. O. in Preussen 238 268.
Porcile 533 54.
Posen 180 193.
Prag, Bistum 283. — Propst 194 1951. — Archidiakon 194 195і.
Preussen 1—3 17 55 73 74 83 86 112 142 143 147—156 158 163 164 178—180 

189—194 196 198 199 2002 202 209 213 220 223 230 233 234 236—254 
256 259—267 269—276 280 281 283—287 290—295 402 403 405 411 414 
415.

Preussisch-Holland 156.
St. Proculus, Kloster 37.
Punitz 180.

Rainald, Kardinalbischof von Ostia 280.
Rainer von Viterbo, Kardinaldiakon von St. Maria in Cosmedin 17 2761 277.
Rainer, päpstl. Vizekanzler 13.
Ramo 533.
Ravenna 59—62.
Rawitz 180.
Reggio 70. — Erzpriester 33.
Rehden, Burg 269.
Reval 93 107 1081 115 127 133 146 1471 163 167 171 184—186 200 201 206 

209—211 215 222 227 229 230 233. — Landschaft 183—186 190 191 211 215.
Reval-Harrien, Bistum 88 209 219 417.
Riga 46 75 87—89 94 96 98 99 102—105 107 113 116—118 121—123 125—130 

132 133 138 139 141 152s 159—161 162і 166 168—170 173 174 178 183 
185 189 202—204 206—208 210 214 218 221і 3313. — Bistum 79 82 88 89 
94 99 100 102 110 1164 118 120 125 127 141 172і 174 202—204 219 239е 
404 405.
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Riprandus, Abt des Klosters S. Zeno 29.
Riseberga, Kloster 365—367.
Risveden, Waldgegend 361.
Robert Grosseteste, Bischof von Lincoln 399 400.
Rogowo 179.
Roland IL, Bischof von Ferrara 26 27.
Rolandin, Domherr von Modena 18 471.
Rom 7 15 19 30 45 48 56 59 63 81—83 109 112 133 134 1381 141 142 152 153 

160 161 1621 164 168 180 1824 1893 210 217 235 245 2532 265 2764 278 281 
3072 327 330 381 412.

Rotelevic (Rotalia) 94 132і.
Rubenichit 245 250.
Russland 3 80 102 103 204 217 223 294.
Rügen 73 414 416.

Saba, Kloster 3662 367.
Sachsen 1825.
Sakkala 75 92 99 113 131.
Sala, Kirche 57.
Salimbene de Adam, Chronist 5 6 410.
Salinguerra Torello von Ferrara 37 39.
Salvius Salvi, Bischof von Perugia 2381.
Salzburg 1825.
Sambor, Herzog von Pommerellen 268.
Samland 73 259 414 416.
Sandomir 237.
Savignano 533.
Savoyen 4—6 72.
Saule 176 202 205 240.
Schlesien 3 147 156 1571 181 1924 237 238 275.
Schrimm 180.
Schweden 1 1152 134 143 144 147 22P 228 270 294 303 304 308 309 3361 345 

349 360 361—397 412 417 418.
Schwertritter 75 76 78 90—93 95—100 113 123 125—127 129—131 138 1471 

148 160 1621 167 169 170 1713 1733 174—177 183 185 186 189—191 199 
201 208—210 218 220 239е 264.

Schwetz 268.
Sedlce 179.
Seeland 214.
Segewolde 96.
Semgallen 73 104 127 160 163 166 167 202—205 239е 240—242 283 414 415. 

— Bistum 82 88 126 202— 204 239 404 405.
Siena 63 64 72.
Sigtuna, Dominikanerkloster 364.
Sigurd, Erzbischof von Norwegen 305 3073 317—320 325—330 338 3582.
Simon, Erzbischof von Ravenna 11 183-4 20.
Simon, Magister, päpstl. Nuntius 1444.
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Sinzig 743.
S. Sisto, Abtei in der Diözese Cremona 19 49—51 111.
Skara 361 3867. — Bistum 379.
Skenninge 337 349 355і 361 363—379.
Skövde 361.
Siaka 364.
Solberga, Kloster in Wisby 395.
Sontackele (Sontagana) 94.
Spanien 310і.
Stawanger 358. — Bistum 358.
Stedinger 164 165.
Steiermark 283.
Stenborch (Leal), Schloss 2082.
Stenby 185 210 211 213 214 2152 216і 217 222 223 228 229 3164.
St. Stephan, Kloster in der Diözese Bologna 37.
Stephan, Kardinalpriester von S. Maria tr. Tib. 280.
Strahow, Abt 194 195і.
Strassburg 145.
Strelno 180.
Strängnäs, Bistum 367 379.
Sturla Thordsson, Chronist 311 313і 3173 319 321 323 325—328 329s 331 

333 335 352—354 357 3584 359 360.
Susa 8.
Swantopolk, Herzog von Pommerellen 155 1983 233 242 2482 268—271 275 

280 286 292 293.
Sverker der Ältere, König von Schweden 370.
Sverker der Jüngere, König von Schweden 363 380 384.
Sverre, König von Norwegen 305.
Syradien 237.

Taddeus von Suessa 279® 280.
Tarwanpä 114 115.
Tawastland 222 225і.
Terni 192.
Tessow 228.
Theoderich, Bischof von Schwerin 244.
Theoderich von Apeldern, Bitter 1054.
Theodor Angelos, Fürst von Epirus 276.
Thessalonich, Königreich 37.
Thetward О. P., Bischof von Samland 295.
St. Thomas zu Torcello, Abt 1874.
Thomas L, Bischof von Breslau 180 181.
Thomas II., Bischof von Breslau 284.
Thomas, Bischof von Finnland 217—221 223—225 2332 3673 418.
Thomas von Chantimpré O. P., Chronist 66 67 410.
Thord Kakale, isländischer Häuptling 322—324.
Thoreida (Treiden) 91.
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Thorkel, Bischof von Oslo 330 359.
Thorn 235 238 239 2592 268 269.
Tolowa 95.
Tremessen 180.
Trikaten 95 96.
Tunsberg 358.

Uffo, Erzbischof von Lund 184 191 209 215.
Ugaunien 75 91 92 99 117 131.
UIv Fasi, Jarl von Schweden 361 362 3632.
Ungarn 237.
Upsala 367. — Erzbistum 219 220 22P 381 389 390 418.
Utsire 317.

Waldemar II. (der Sieger), König von Dänemark 3 75 76 80 135 144 146 147 
165 166 184—186 191 200 201 207—216 220 222 223 227—229 235.

Valenciennes 145 146.
Walter, Bischof von Norwich 314.
Walter, Bischof von Tournay 64.
Warbola 116.
Warner O. P., Bischof von Pomesanien 294.
Varnhem 361.
Watland 229».
Waygele 2161 
Wenden 96.
Wendenland 1.
Venedig 62.
Vercelli 43.
Verden, Bistum 191.
Veroli 15.
Verona 26 27 36 48 66 67. — Erzpriester 27.
Wesselin, Bischof von Beval 1044 107 127.
Wiek (Maritima) 93—95 104 106—108 113 115a 116—118 167 169 171 172 183 

186 207 208 215 216.
Wierland 73 80—82 105—108 111 113 114 116 131 132 163 167 183—186 190 

191 211 215 230 414 415.
Wierland—Jerwen, Bistum 88 110 141 417.
Viesthard, Princeps der Semgallener 103 104.
Vignola 533.
Wilbrandus, Erzbischof von Magdeburg 212.
Wilhelm, Graf von Holland, deutscher König 3 355 356 397.
Wilhelm, Kardinaldiakon von St. Eustachius 2884.
Wilhelm, Markgraf von Montferrat 27 28 37 38.
Wilhelm, Bischof von Havelberg 244.
Wilhelm, Bischof von Schwerin 4011.
Wilhelm, Abt des Klosters Andres 145.
W ilhelm, Abt von St. Facundo 279.
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Wilhelmus, Magister ІО7.
Winkelhorst 131.
Wisby 134—136 140 141 218 221і 234 3313 395 396 418.
Viterbo 182 183 186і 188 272 275 277.
Vitisele 91.
Vivianus, Magister, Prior des Klosters St. Georg zu Braida 28 29.
Wizlav L, Fürst von Rügen 4011.
Wladislaw Odonicz von Gross-Polen 193 196—198.
Wladislavia (Lesslau) 1794.
Włocławek 1794 1 80.
Volquin, Meister des Schwertbrüderordens 128 131 199.
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